
12. März 1997 S 185 Bundesgesetz über die Raumplanung

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Botschaft und Gesetzentwurf vom 22. Mai 1996 (BBl III 513)
Message et projet de loi du 22 mai 1996 (FF III 485)
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Antrag der Kommission
Eintreten

Antrag Aeby
Eintreten und Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, den Gesetzentwurf zu überprüfen. Dabei
soll er sich an die Prinzipien der Raumplanung gemäss Bot-
schaft halten und besonders die Verzerrung zwischen Land-
wirtschafts- und Gewerbezonen vermeiden.
Der Bundesrat wird zudem eingeladen, die wichtigsten
Grundsätze im Gesetz festzuhalten und die Einzelheiten auf
dem Verordnungsweg zu regeln.

Proposition de la commission
Entrer en matière

Proposition Aeby
Entrer en matière et renvoi au Conseil fédéral
avec mandat de revoir le projet de loi en s’inspirant des prin-
cipes d’aménagement énoncés dans le message et surtout
pour éviter les distorsions entre les zones agricoles et les zo-
nes artisanales.
Le Conseil fédéral est en outre invité à fixer les grands prin-
cipes dans la loi et à régler les détails par voie d’ordonnance.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich merke, dass
sich die Kolleginnen und Kollegen, nach den Emotionen der
Debatte, die eben zu Ende gegangen ist, etwas Luft machen
müssen. Ich sage deshalb noch einige Sätze, bis sie sich
über ihren Pyrrhussieg gefreut haben. (Heiterkeit)
Jetzt aber geht es um eine Fleissarbeit. Sie erfordert wesent-
lich mehr Aufmerksamkeit als eine Debatte, in der man sei-
nen Emotionen freien Lauf lassen kann. Während man bei
der letzteren schon weiss, wie man stimmt, muss man sich
hier aufgrund rationaler Überlegungen vielleicht manchmal
erst noch entscheiden. Deshalb bitte ich nun um Ihre Auf-
merksamkeit.
Die vorliegende Gesetzesrevision geht auf eine im Dezem-
ber 1991 überwiesene Motion unseres Ratskollegen und Vi-
zepräsidenten Ueli Zimmerli zurück. Sie verlangte eine zeit-
gemässe Neuumschreibung der als zonenkonform geltenden
Nutzungen in der Landwirtschaftszone sowie eine flexiblere
Ordnung der Ausnahmen für das Bauen ausserhalb der Bau-
zonen. Das Ziel war, den Landwirten die Möglichkeit zu ge-
ben, sich durch ergänzende gewerbliche Tätigkeiten zusätz-
liche Einkommensquellen zu erschliessen, damit sie flexibler
auf die sich verändernden Rahmenbedingungen reagieren
können.
Der Bundesrat legte die entsprechende Botschaft im Mai
1996 vor, nachdem er die Vernehmlassungsantworten zum
Bericht seiner Expertenkommission unter Leitung des dama-
ligen Regierungsrates und heutigen Nationalrates Adalbert
Durrer ausgewertet hatte. Schon die Vernehmlassung zeigte
sehr deutlich, dass in weiten Kreisen sehr grosse Ängste be-
züglich jeglicher Lockerung der raumplanerischen Fesseln in
der Landwirtschaftszone bestehen. Die Angst, dass mit einer
geringen Lockerung der Zersiedelung und unkontrollierten
Nutzung der Landschaft die Türen noch weiter aufgestossen
werden könnten, überwog und überwiegt noch immer bei vie-
len «stakeholders» der Raumplanungspolitik, also in jenen

Kreisen, die ein Interesse in diesem Bereich geltend machen.
Andererseits kann aber die Dringlichkeit einer Flexibilisierung
der Nutzungsmöglichkeiten für die Landwirte von nieman-
dem ehrlicherweise bestritten werden. Der Strukturwandel in
der Landwirtschaft, der im Jahr 1991 den Anlass zur Motion
bildete, hat sich seither noch dramatisch verstärkt. Ich gebe
Ihnen nur einige Stichworte: Gatt/WTO, neue Landwirt-
schaftsartikel in der Verfassung, Zusammenbruch des
Fleischmarktes, BSE. Sie genügen, Sie daran zu erinnern,
dass die Bauern in ihrer heutigen Situation wahrhaftig nicht
zu beneiden sind.
Unsere Kommission hat wegen dieser zwiespältigen Gefüh-
le – einerseits der Notwendigkeit einer Flexibilisierung im In-
teresse der Landwirtschaft, andererseits des Vermeidenwol-
lens einer Flexibilisierung im Interesse der Landschaft – sich
die Sache nicht leichtgemacht, ebensowenig wie seinerzeit
der Bundesrat und das Bundesamt für Raumplanung bei der
Ausarbeitung der Vorlage.
Ihre Kommission hat die Vorlage an insgesamt nicht weniger
als fünf Sitzungstagen behandelt, wobei sie zuerst ein Hea-
ring mit Vertretern der Kantonsregierungen, des Bundesam-
tes für Landwirtschaft, des Schweizerischen Bauernverban-
des, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berg-
gebiete, des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, der
Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und Land-
schaftspflege sowie natürlich mit dem Bundesrat und dem
Bundesamt für Raumplanung veranstaltet hat.
Die Eintretensdebatte im Gefolge dieses Hearings zeigte
dann die Wünsche und Ängste, die in breiten Kreisen vorhan-
den sind, auch in der Kommission deutlich auf. Während die
einen angesichts der restriktiven Vorlage des Bundesrates
davon sprachen, dass der Berg der Notwendigkeiten eine
Maus geboren habe, sprachen andere von der Befürchtung,
eben diese Maus könne eine Lawine der Zerstörung der
Landschaft lostreten. Nach langer und ausführlicher Diskus-
sion, in der auch Rückweisungsgedanken geäussert und dis-
kutiert wurden, beschloss die Kommission dann aber doch
sehr deutlich, nämlich mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung,
auf die Gesetzesrevision einzutreten.
Ich sage das so ausführlich, damit Sie sehen, dass die Kom-
mission nicht leichtfertig an die Sache herangegangen ist,
dass sie nicht einfach, wie das nun erzählt wird, von Kollege
Zimmerli überrollt wurde, der mit sehr viel Sachverstand in
der Kommission agiert hat. In Tat und Wahrheit wurden die
vorhandenen Ängste und Bedenken nicht nur thematisiert,
sondern auch ausführlich besprochen. Die Kommission hat
die Vorlage schliesslich auch in der Gesamtabstimmung mit
10 zu 1 Stimmen ohne Enthaltung klar angenommen, wenn
auch nach einer erheblichen Straffung der Zügel im Sinne
des verstärkten Schutzgedankens für die Landwirtschaft.
Das zeigt auch, dass – nach Meinung der Kommissionsmit-
glieder – den Bedenken genügend Rechnung getragen wor-
den ist und dass die Kommission mit den Erläuterungen und
den neu vorgeschlagenen, abgeänderten Formulierungen
von Bundesrat und Verwaltung zufrieden war.
Summa summarum kann ich, der ich selber zu den Skepti-
kern gehörte und gehöre, das Ergebnis der Kommissionsar-
beiten vertreten, ohne mich als Präsident selber vergewalti-
gen zu müssen. Ich teile die Meinung, die ich hier zu vertre-
ten habe, vollständig; ich gehöre keiner schweigenden Min-
derheit an. Es ist der Kommission meiner Meinung nach
gelungen, zwischen der Scylla der Flexibilisierung und der
Charybdis der Zerstörung der Landschaft auf geradem Kurs
zu navigieren und das Ziel, das sie sich gesetzt hat, zu errei-
chen. Es gab bei Beratungsende in der Kommission nicht ei-
nen einzigen Minderheitsantrag, obwohl viele Dutzende von
Anträgen diskutiert worden waren. Diese Tatsache ist nicht
etwa ein Zeichen präsidialer Diktatur oder der Unterdrückung
der Diskussion, sondern eben das Symbol des trotz aller
Skepsis erreichten, vernünftigen Konsenses.
Allerdings hat sich, wie ich gesehen habe, Kollege Loretan
als Kommissionsmitglied hinterher noch zu einem Antrag
entschlossen. Ich führe das auf den Druck eines seiner Eh-
renämter zurück, aber ich will ihm keine Motive unterschie-
ben; vielleicht ist ihm der Einfall auch erst später gekommen.
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Die von Ihrer Kommission überarbeitete und wesentlich,
wenn auch nicht dramatisch veränderte Vorlage verbessert
nach Meinung der Kommission das geltende Recht in man-
chen Punkten und bringt zusätzlich den Landwirten die drin-
gend benötigten Erwerbsmöglichkeiten, ohne aber den
Schutz der Landschaft, der Siedlungsstrukturen und der Na-
tur in Frage zu stellen. Ich möchte das hier auch zuhanden
des Zweitrates festhalten: Wir haben einen vernünftigen Kurs
gewählt, und wir sind nicht irgendwelchen Interessen zum
Opfer gefallen.
Es war uns in der Kommission klar, dass das Raumplanungs-
gesetz mit diesen sehr strikt begrenzten Änderungen die Pro-
bleme der Landwirtschaft nicht lösen kann. Nach der Revi-
sion wird aber sicher feststehen, dass es diese Probleme
durch eine zu strenge Reglementierung der raumplaneri-
schen Ansprüche auch nicht unlösbar macht. Die Revision
stellt sich genau diesem Anspruch, die Probleme der Land-
wirtschaft lösbar zu machen, ohne sie aber selber lösen zu
wollen.
Ein letztes Wort im Rahmen der Eintretensdebatte muss ich
an jene richten, welche jede Revision dadurch in Frage stel-
len, dass sie die schon unter dem geltendem Recht von eini-
gen Kantonen zugelassenen Gesetzesübertretungen thema-
tisieren: Dazu lassen sich eindrückliche Beispiele zeigen. Es
lassen sich schlimme Bilder zeigen, nicht nur aus dem Kan-
ton Wallis, sondern auch aus anderen Kantonen. Ich möchte
aber die Karten hier auf den Tisch legen: Viele dieser Bei-
spiele kommen aus einem einzigen Kanton!
Die Kommission hat durchaus über die Haltung diskutiert, die
sich hinter dem Vorzeigen solcher Bilder verbirgt. Es ist näm-
lich die Strategie, jenen Kantonen, welche das Raumpla-
nungsgesetz ernsthaft nach Sinn und Buchstaben zu erfüllen
versuchen, ein überstrenges Gesetz aufzuerlegen, damit die
largeren Kantone, die es nicht so genau nehmen – die sich
da und dort am Bundesrecht stossen und deshalb eigene In-
terpretationen zulassen –, gerade noch im Rahmen des To-
lerierbaren bleiben.
Sie müssen aber verstehen, dass unsere Kommission den
Entscheid, das Gesetzeskleid so eng zu schneidern, dass es
auch jenen sitzt, die absichtlich alle Knöpfe offenstehen las-
sen, nicht fällen konnte. Mit einer anderen Metapher gesagt:
So eng wollte die Kommission wegen einiger fürwitziger
schwarzer Schafe den Zaun doch nicht stecken. Es waren –
wie man weiss – keine weissen, sondern schwarze Schafe.
Ich lehne denn auch namens der Kommission den Tenor des
gemeinsamen Briefes der Schweizerischen Stiftung für
Landschaftsschutz und des Schweizerischen Bundes für Na-
turschutz, den Sie alle erhalten haben, ab. Darin versucht
Herr Rodewald – nomen est omen – in einem Rundum-
schlag, die ganze Revision mit einem Schlag zu fällen. Ein-
zelne der in diesem Brief enthaltenen Behauptungen sind
schlicht und einfach nicht richtig. Wir werden in der Detailbe-
ratung darauf zurückkommen können. Ich glaube aber, dass
man mit der Haltung, wie sie in diesem Brief vertreten wird –
sosehr ich selber als Grüner, der ich im Grunde meines Her-
zens bin, das Anliegen von Natur- und Landschaftsschutz
verstehe –, und einer doch einigermassen polemischen Aus-
einandersetzung mit einer technischen Materie der Sache
keinen Dienst erweist.
Ich empfehle Ihnen im Namen der Kommission, auf den Ent-
wurf zu einer Revision des Raumplanungsgesetzes einzutre-
ten, unseren Anträgen auch in der Detailberatung zuzustim-
men und diesen sehr ausgewogenen Entwurf in der Gesamt-
abstimmung gutzuheissen.

Aeby Pierre (S, FR): L’aménagement du territoire est une tâ-
che cantonale, et le droit fédéral est censé donner aux can-
tons un certain cadre et rien de plus. Jusqu’à aujourd’hui,
nous avions un cadre très précis, assez rigide. Nous avons
été amenés notamment à accélérer les procédures, à éviter
si possible des doubles emplois entre les organes de la Con-
fédération et des cantons et, dans chaque canton, on a es-
sayé d’innover et de mettre en vigueur des simplifications
pour faciliter chez nous l’exercice de la construction, l’exer-
cice de la planification.

Nous avons à résoudre, avec cette modification de loi, un
problème strictement agricole. Je crois que c’est fondamen-
tal de voir qu’au moyen de l’aménagement du territoire, notre
devoir est de voler au secours de l’agriculture, de cette agri-
culture qui se transforme, et d’essayer de l’aider à pouvoir se
transformer. Dans la consultation, ça a été très clair, la
grande majorité des cantons sont favorables à un assouplis-
sement de la législation actuelle, hors de la zone à bâtir dans
la zone agricole, afin de permettre à l’agriculture moderne et
contemporaine de respecter sa nouvelle mission constitu-
tionnelle, sa mission multifonctionnelle et, pour cela, il faut lui
ménager une certaine marge de manoeuvre, notamment
dans la législation fédérale qui porte sur l’aménagement du
territoire.
Si l’on prend le message du Conseil fédéral, comme
d’ailleurs le rapport de M. Plattner, président de la commis-
sion, on ne peut que se déclarer d’accord et tout à fait d’ac-
cord avec les intentions qui ont été énoncées. Mais lorsqu’on
en arrive aux dispositions légales, et notamment aux disposi-
tions légales issues des travaux de la commission, on doit
bien admettre qu’elles vont occasionner des difficultés d’ap-
plication sans nombre aux autorités cantonales. Et quand je
parle de difficultés d’application, je me fonde sur dix années
d’expérience comme autorité de délivrance des permis de
construire et sur cinq ans d’expérience comme autorité de
planification dans mon canton. Cela fait quinze ans que je
suis personnellement au front des permis de construire et
des procédures d’aménagement du territoire et il est évident
que les dispositions telles que la commission nous les pro-
pose vont occasionner d’énormes difficultés et des tensions
politiques intenses et injustifiées dans les cantons.
A en croire certains, nous vivons dans un pays où d’immen-
ses régions, où des vallées entières se dépeuplent, où à tous
les kilomètres on rencontre une ferme à moitié démolie,
abandonnée, où, si on a de la chance, dans un village, on voit
quelques vieux paysans qui touchent l’AVS et qui exploitent
accessoirement un domaine agricole laissé en friche pour la
plus grande partie de sa surface. Le pays que nous habitons,
ce n’est pas ça. Le pays que nous habitons et toutes les ré-
gions, quelles que soient leurs différences géographiques,
sociologiques, est encore un pays bien vivant, est encore un
pays où nous avons de jeunes paysans qui ne souhaitent que
développer leurs moyens de vie, leur production agricole et y
adjoindre une activité accessoire, se diversifier dans le do-
maine du tourisme ou de l’artisanat, par exemple. Ceci doit
être possible, ceci et rien de plus. Les dispositions légales
que la commission a adoptées ne tiennent pas compte de la
réalité du pays.
Cette réalité, je suis contraint de vous la décrire, même si
c’est un peu long, et je vais essayer de le faire de la façon la
plus imagée possible, sans citer trop de chiffres. A en croire
le rapporteur de la commission, et parfois le Conseil fédéral,
il n’y a que des paysans qui habiteraient dans la zone agri-
cole ou hors de la zone à bâtir. Or, il faut savoir qu’aujourd’hui
déjà presque 600 000 Suisses – ce sont les chiffres de
1990 – vivent hors de la zone à bâtir, presque un dixième de
la population vit déjà hors de la zone à bâtir. Ce sont des
moyennes nationales qui ne veulent pas dire grand-chose.
Alors, j’ai pris cinq cantons assez caractéristiques: Schwytz,
Obwald, Nidwald et les deux Appenzell. Dans ces cantons,
une personne sur quatre en moyenne habite la zone agricole,
c’est-à-dire hors de la zone à bâtir. Le record se situe dans le
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures: 40 pour cent de ses
habitants habitent hors de la zone à bâtir. A titre d’exemple,
à Genève, nous avons seulement 2 pour cent des personnes
qui habitent hors de la zone à bâtir. J’ai continué à chercher,
et je me suis demandé combien de paysans habitent dans la
zone agricole. C’est tout de même intéressant puisque, pour
aider les paysans à se restructurer, on veut libéraliser la
construction dans la zone agricole. Combien de paysans vi-
vent dans la zone agricole? Là, le résultat est assez extraor-
dinaire, mais il faut prendre une autre statistique, celle des
ménages et non plus celle des personnes: dans ces cinq can-
tons que j’ai cités, un ménage sur cinq est un ménage agri-
cole. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, par
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exemple, cela signifie, et c’est juste sociologiquement, que
les ménages agricoles hors de la zone à bâtir sont constitués
certainement dans la plupart des cas du grand-père, de la
grand-mère, d’enfants qui sont relativement nombreux. Pour
40 pour cent d’Appenzellois de Rhodes-Extérieures qui vi-
vent hors de la zone à bâtir, il n’y a qu’un ménage agricole
sur cinq.
Si on prend Genève, 2 pour cent de la population sont hors
de la zone à bâtir, mais un tiers des ménages genevois vivent
dans la zone agricole. Alors, où sont les paysans? On ne les
trouve pas. Il n’y en a même pas un sur dix; il y a des méde-
cins, il y a des cadres, il y a des employés et voilà le genre de
population dans la zone agricole genevoise. Tout cela pour
vous dire que le projet a raison sur ce point: il laisse une cer-
taine marge de manoeuvre aux cantons. Après, si l’on conti-
nue à faire cette recherche, combien de ces paysans qui sont
hors de la zone agricole – on a déjà vu que la majorité des
paysans habitent déjà aujourd’hui la zone à bâtir – travaillent
pour l’agriculture à plein temps? Moins de la moitié des agri-
culteurs qui sont la minorité des habitants de la zone agricole
travaillent aujourd’hui à plein temps pour l’agriculture. Pour-
quoi cette description? Parce que la situation est bonne. Je
ne pose pas de jugement de valeur. Je dis que c’est bien, que
c’est l’évolution d’un pays vivant. Mais j’aimerais vous mon-
trer que cette magnifique diversité de la zone agricole existe
déjà aujourd’hui. Elle existe avec un droit que nous connais-
sons et qu’il n’est pas forcément nécessaire de changer et,
en tout cas, pas de changer dans la mesure où la commis-
sion le veut.
Dernier élément: quelle a été l’évolution entre 1986 et 1990
des nouveaux ménages qui s’installent dans la zone agricole,
donc des nouveaux ménages qui vont habiter hors de la zone
à bâtir? Selon la moyenne suisse, moins d’un nouveau mé-
nage, entre 1986 et 1990, est un ménage agricole; les autres
sont des ménages d’employés, de cadres, d’autres profes-
sions indépendantes. Cette diversification de la zone agricole
est déjà très largement possible aujourd’hui avec le droit ac-
tuel. Alors, de quoi s’agit-il? Il est question simplement de
permettre à des jeunes paysans, chefs de famille, entrepre-
nants, dynamiques, imaginatifs, de compléter leur revenu
agricole par d’autres revenus en relation avec des investisse-
ments et des transformations dans la zone agricole. Le résul-
tat des modifications que nous sommes sur le point d’approu-
ver ce matin n’aura pas les conséquences que nous voulons.
J’ai l’impression que les dispositions que la commission nous
propose ne vont servir qu’à accompagner la mort d’une ex-
ploitation agricole. On va permettre à des agriculteurs de de-
venir petit à petit serruriers, fabricants de fenêtres, menui-
siers, transporteurs, routiers, etc., et on va signifier la mort de
ce qu’on voulait sauver, c’est-à-dire l’exploitation agricole.
Le lien entre l’exploitation agricole et l’activité accessoire,
même s’il y a certaines réserves dans les dispositions de la
commission, n’est pas assez fort, n’offre pas assez de garan-
ties.
Dernier élément: imaginons aujourd’hui, sur le Plateau
suisse, une localité de 1000 habitants. Dans cette localité vi-
vent peut-être dix familles paysannes. Sur ces dix familles
paysannes, plus de la moitié habitent la zone à bâtir; la ferme
est dans le village; elles ne connaissent donc que peu de pro-
blèmes d’aménagement; et il y a quelques fermes foraines.
Dans cette localité, on recense certainement un immeuble lo-
catif à moitié vide, construit en 1990 ou en 1991, qui a été
l’objet d’une première faillite, qui a peut-être été repris depuis
par une banque, mais dont une partie des appartements sont
toujours inoccupés. Le village compte un ou deux cafés qui
changent chaque année de propriétaire parce que moins de
monde va au café à cause de la crise économique, à cause
du chômage et, de ce fait, les gens comptent différemment; il
y a une petite épicerie qui a peut-être fermé ses portes; il y a
aussi un transporteur, propriétaire de trois ou quatre ca-
mions, qui en laisse certainement deux au garage depuis
deux à trois ans.
Dans cette localité toujours, on va maintenant permettre à un
premier agriculteur, à 2 kilomètres du village, d’ouvrir une
auberge; à un deuxième, on va autoriser la transformation

d’une ancienne partie de son exploitation en un immeuble lo-
catif de sept ou huit appartements; à un troisième, on va
autoriser la construction d’un garage pour deux camions.
Voilà les conséquences sociologiques, voilà les conséquen-
ces économiques des dispositions que nous mettons en
place. Ces difficultés, les cantons les ont vues. Je vous prie
de vous reporter à la page 9 du message en français. Le
Conseil fédéral écrit noir sur blanc que les cantons, dans leur
majorité – moi, je dirais même dans leur forte majorité –, sont
opposés à un tel assouplissement.
J’en viens à la conclusion: il faut permettre à l’agriculteur, de
manière simple, de s’adjoindre des activités non agricoles et
d’investir en conséquence. Il faut admettre l’artisanat, il faut
admettre l’hébergement, il faut admettre l’activité touristique
des agriculteurs, il faut aussi admettre la culture hors-sol.
Tout ça n’est pas en question, mais les dispositions de la
commission, indépendamment du fait qu’elles sont difficile-
ment compréhensibles, même pour les spécialistes – chaque
disposition doit être relue au moins trois fois pour savoir
exactement ce qu’on veut –, laissent un goût d’inachevé, et
c’est ce goût d’inachevé qui me dit que, comme cela fait déjà
plus de sept ans que l’on s’occupe de cette question, nous
pouvons très bien nous permettre une année de plus ou pour
affiner ces solutions. En conséquence, renvoyons ce projet
au Conseil fédéral afin qu’il tire les conclusions des travaux
de la commission de notre Conseil et qu’il revienne, dans
quelques mois, c’est-à-dire l’année prochaine, avec un nou-
veau projet où il règle les principes et où il se ménage une
certaine marge de compétence dans le cadre des ordonnan-
ces, ces ordonnances qui, déjà aujourd’hui, permettent une
certaine diversification de la zone agricole.
Cela me paraît fondamental. Il est difficilement soutenable
d’essayer de régler un problème agricole sur dix ou quinze
ans à peine, alors que l’aménagement du territoire suisse est
une tâche constitutionnelle dont les effets s’étendent sur des
siècles, sur les siècles à venir, et que l’on ne change pas des
dispositions d’aménagement du territoire sans motif fonda-
mental impératif. Ces motifs sont donnés en ce qui concerne
l’agriculture, mais pas du tout dans la mesure où la commis-
sion l’a voulu.
Je vous prie donc de ne pas suivre la proposition de la com-
mission et de suivre ma proposition de renvoi au Conseil fé-
déral qui est la seule décision sensée que nous pouvons
prendre aujourd’hui.

Forster Erika (R, SG): Wenn wir über Raumplanung spre-
chen, müssen wir uns die Frage stellen, welche Ziele letzt-
endlich die Raumordnungspolitik verfolgt und welche Eck-
pfeiler für die Raumentwicklung in der Schweiz gegeben wer-
den sollen. Im Raumplanungsbericht von 1987 heisst es zum
Kernauftrag der Raumplanung: «Die Trennung von Sied-
lungs- und Nichtsiedlungsgebiet ist ein Hauptanliegen der
Nutzungsplanung. Das Ziel kann jedoch nur erreicht werden,
wenn diese Grundordnung des Zonenplans nicht laufend
durchlöchert wird. Deshalb bilden Bestimmungen, welche die
Voraussetzungen für die Baubewilligung (Art. 22 RPG) sowie
die Ausnahmen ausserhalb der Bauzone (Art. 24 RPG) re-
geln, einen wichtigen Teil zur Erfüllung des Verfassungsauf-
trages.» Und an anderer Stelle: «Die Bedeutung der Raum-
planung wird aber vor allem auch deshalb wachsen, weil der
Boden, die natürlichen Lebensgrundlagen, die naturnahen
Räume knapper werden. Der Kampf um den Boden und
seine Nutzung wird immer härter.» Im Grundlagenwerk
«Raumplanung in der Schweiz» der Professoren Martin
Lendi und Hans Elsasser heisst es: «Eine der zentralen Auf-
gaben der Raumplanung besteht in der zweckmässigen und
schonenden Nutzung des knappen Gutes ’Boden’ .... Wenn
bodenerhaltende und bodenverändernde Nutzungen langfri-
stig nebeneinander bestehen sollen, müssen die bodenver-
ändernden gelenkt, gehemmt und wenn nötig aufgehalten
werden.» Schliesslich, und das ist mir wichtig, ist im Bericht
des Bundesrates über die Grundzüge der Raumordnung
Schweiz zu lesen: «Obschon die Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet ein Hauptanliegen der Raumplanung ist,
werden jährlich zahlreiche Bewilligungen für Bauten und An-
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lagen ausserhalb der Bauzonen erteilt. Gesamthaft sind
52 000 Hektaren ausserhalb der Bauzonen überbaut (ohne
Verkehrsflächen), was etwa 30 Prozent der gesamten über-
bauten Flächen der Schweiz ausmacht .... Mit Blick auf den
Strukturwandel in der Landwirtschaft lässt dies allerdings ei-
nen wachsenden Umnutzungsdruck erwarten. Die prägen-
den baulichen Eigenheiten der Kulturlandschaft könnten
langsam verschwinden und die Zersiedelung der Landschaft
verstärkt werden.» Gleichzeitig, so der Bericht, sind rund
40 Prozent der ausgeschiedenen Bauzonen noch unüber-
baut.
Diese Zitate mögen zeigen, welche Brisanz die vorliegende
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes in sich birgt. In ei-
nem kleinen und eng gewordenen Land wie der Schweiz ist
Planung deshalb angesagt, da es letztlich um ökonomische
Fragen der Knappheit, und zwar der Knappheit des Bodens,
geht.
Die jetzige Vorlage ist daher im Lichte der gesamten raum-
ordnungspolitischen Ziele zu betrachten. Entsprechende
Vorschläge sind unter Einbezug des übergeordneten Gebo-
tes der haushälterischen Nutzung des Bodens zu beurteilen.
Der hier vorliegende Entwurf zu einer Teilrevision des RPG
sieht neue, über das bisherige Mass hinausreichende Bau-
möglichkeiten in Landschaft und Landschaftsraum vor. Dies,
obwohl gemäss Auswertung der Vernehmlassung vom Mai
1995 17 Kantone, vier Parteien und sämtliche ideellen Orga-
nisationen sowie nahezu alle Organisationen aus dem Be-
reich Planung und Bodenrecht und weitere Institutionen, so
auch die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und
Landschaftspflege, dagegen waren.
Ich möchte hier gleich etwas offenlegen: Ich sitze im Stif-
tungsrat der Stiftung für Landschaftsschutz und Landschafts-
pflege. Zu Kollege Plattner: Die Stiftung ist bereit – dafür lege
ich die Hand ins Feuer –, Kompromisse einzugehen. Aber ich
meine, es sei ihr gutes Recht, dass sie sich vorher für ihre
Ideale einsetzt. Dies zur Ihrer Bemerkung betreffend Herrn
Rodewald.
Es hat mich daher überrascht, dass die bundesrätliche Vor-
lage die Bedenken der Vernehmlassung zum Bericht Durrer
in drei zentralen Revisionspunkten kaum berücksichtigt. Da-
bei haben sich die raumordnungspolitischen Rahmenbedin-
gungen seither, so meine ich, zuungunsten der Vorlage ent-
wickelt. Der Schweizer Souverän will eine ökologie- und
marktorientierte Landwirtschaft; das hat er mit seiner Wei-
chenstellung vom 9. Juni 1996 deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. Ich bestreite dabei nicht – ich möchte das betonen –,
dass die Landwirtschaft Flexibilität braucht. Die Frage ist aber,
wo und in welchem Ausmass diese Flexibilität stattfindet.
In der Kommission stiessen die Bedenken der Vernehmlas-
ser auf offenere Ohren. Über weite Teile war man bemüht,
sich auf die Bedenken der Kritiker einzulassen; es wurde prä-
zisiert und Abgrenzungsarbeit geleistet. Trotzdem ist die Re-
visionsvorlage nach Abschluss der Beratungen der stände-
rätlichen Kommission leider kurz vor dem Ziel stehengeblie-
ben. Den grundsätzlichen Bedenken der Mehrzahl der Kan-
tone wegen einer generellen Zulassung von rein boden-
unabhängig produzierenden Betrieben und wegen der Um-
nutzungsmöglichkeiten für beliebige gewerbliche Zwecke
wurde mit der aktuellen Vorlage nur bedingt entsprochen. Ich
bedauere, dass sich künftig auch diejenigen Betriebe in der
Landwirtschaftszone niederlassen können, welche den Bo-
den als Produktionsfaktor brauchen und mit der Erhaltung
der Landschaft nichts mehr oder nur wenig zu tun haben.
In der zweiten Etappe der Agrarreform, «Agrarpolitik 2002»,
wird beispielsweise als Ziel der Reform eine nachhaltige
Landwirtschaft genannt. Diese soll eine umweltgerechte Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche garantie-
ren. Ich frage mich, was reine Hors-sol- oder Masttierhal-
tungsbetriebe ohne eigene Futterbasis, welche mit der Neu-
zulassung in der Landwirtschaftszone aufgrund der im Ver-
gleich zur Gewerbezone tieferen Bodenpreise gefördert
würden, mit einer nachhaltigen Landwirtschaft zu tun haben.
Auch steht diese Öffnung der Landwirtschaftszone im Wider-
spruch zum Tourismusbericht des Bundes. So heisst es dort:
«Soll das touristische Kapital nicht aufgezehrt werden, so

muss die weitere Zersiedelung der Landschaft verhindert
werden.» Und an anderer Stelle: «Ziel der Landwirtschafts-
politik muss es sein, die gesellschaftlichen Leistungen, z. B.
die Pflege einer gesellschaftlich gewünschten Kulturland-
schaft, mit angepassten Bewirtschaftungsmethoden in den
Mittelpunkt der Unterstützung zu stellen.» Unter diesen ge-
sellschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft dürften wohl
kaum ein ausschliesslicher Hors-sol-Gewächshausbetrieb
oder gar intensive Masttierhaltungen ohne Bodenbezug ge-
meint sein.
Die Kommission hat dieses Problem erkannt. Sie ist auch
meinem Anliegen mit der vorliegenden Formulierung zu
Artikel 16 Absatz 3 ein Stück weit entgegengekommen. Die
Sicherungen gegen eine unkontrollierte Bauentwicklung ver-
mögen mich allerdings nicht restlos zu überzeugen, wird
doch ausschliesslich verlangt, dass die Kantone entspre-
chende Hors-sol-Gebiete freigeben müssen. Damit wird aber
weder über die Grösse dieser Gebiete noch über das Verfah-
ren dieser Freigabe, noch über das Verhältnis zu Fruchtfol-
geflächen etwas ausgesagt. Dadurch droht eine neuerliche
Bautätigkeit mit unförmigen Produktionshallen und Ge-
wächshauskomplexen im Nichtbaugebiet. Der Bund gibt hier
Kontrollmöglichkeiten über das verfassungsmässige Gebot
der Trennung Baugebiet/Nichtbaugebiet ab. Da habe ich,
wohl nicht zu Unrecht, gewisse Vorbehalte.
Auch die Zulassung von Umnutzungen bestehender Ge-
bäude zu beliebigem gewerblichem Zweck im Sinne eines
Nebenbetriebes, sofern der Hauptbetrieb nicht mehr lebens-
fähig ist, schafft neue Abgrenzungsprobleme. Werden da-
durch Gewerbetreibende, die innerhalb der Bauzone, d. h.
auf teurerem Boden, tätig sind, nicht unnötig benachteiligt?
Was passiert, wenn der Bauernbetrieb – darunter fällt z. B.
auch eine bodenunabhängig wirtschaftende Gärtnerei – sein
Gewerbe z. B. durch eine Autogarage erweitern möchte?
Diese und ähnliche Fragen blieben zum Teil im Raum stehen
oder konnten zumindest nicht durchwegs befriedigend beant-
wortet werden.
Ein Wort schliesslich zu den Umnutzungsmöglichkeiten von
ausgedienten Ställen und Scheunen, Rustici, Raccards und
wie sie alle heissen: Mit der Verknüpfung «schutzwürdig
gleich umbaubar», wie sie die bundesrätliche Vorlage vor-
sieht, habe ich ehrlich Mühe. Die Erfahrung zeigt bereits
heute, dass ein mit den heutigen Komfortansprüchen zu ei-
nem Ferienhaus umgebauter ehemaliger Stall in keiner
Weise mehr dem ursprünglichen Gebäudecharakter ent-
spricht. Der Antrag der Kommission präzisiert auch hier, aber
nur ungenügend. Ich werde deshalb die Anträge Loretan
Willy unterstützen.
Aus meinem Votum konnten Sie entnehmen, dass ich mit
dem Resultat der Kommissionsarbeit nicht hundertprozentig
glücklich bin. Zwar – das möchte ich hier ausdrücklich beto-
nen – kam die Kommission meinen Vorstellungen entgegen.
Aber noch besteht Handlungsbedarf. In diesem Sinn bin ich
für Eintreten auf die Vorlage. Eine Rückweisung, wie sie Kol-
lege Aeby beantragt, erachte ich als wenig sinnvoll. Der Prä-
sident hat dazu schon Ausführungen gemacht; ich möchte
auf weitere verzichten.
Ich hoffe vielmehr, dass wir die Vorlage im Sinne der gestell-
ten Anträge bereinigen und sie an den Zweitrat weiterleiten.

Loretan Willy (R, AG): Sie werden sich jetzt in dritter Folge
ein weiteres kritisches Votum anhören müssen. Ich werde
mich bemühen, nicht in Wiederholungen zu machen, son-
dern mich darauf zu beschränken, grob skizzierte Verdeutli-
chungen anzubringen. Die Tragweite dieser Gesetzesände-
rung verdient es, dass man nicht nur die Seite der Reformer,
sondern auch die andere Seite anhört.
Sie haben bemerkt, dass ich dieser Revisionsvorlage äus-
serst skeptisch gegenüberstehe. Sie würde eigentlich nichts
mehr und nichts weniger als einen Nichteintretens- oder ei-
nen Rückweisungsbeschluss verdienen. Warum solche An-
träge von meiner Seite heute ausgeblieben sind, werde ich
noch begründen.
Immer dann, wenn es um neue Gesetze geht, muss man sich
die Frage stellen: Wo stehen wir mit den heutigen Rechts-
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grundlagen und deren Anwendung? Ist es nötig, ein neues –
hier ein abgeändertes – Bundesgesetz zu kreieren? Ich
meine: nein!
Der Bundesrat hat mit seiner Verordnung vom 2. Oktober
1989 über die Raumplanung und mit deren Revision vom
22. Mai 1996 die wesentlichen Problembereiche – ich unter-
streiche: die wesentlichen Problembereiche; dazu gehört
zum Beispiel die Hors-sol-Produktion nicht –, die mit dem
vorliegenden Entwurf zu einer Revision des RPG in den Griff
genommen werden sollen, gestützt auf das geltende Raum-
planungsgesetz von 1989 bereits hinlänglich geordnet. Dazu
kommt – das ist hilfreich – die kantonale Praxis der Verwal-
tungen und der Gerichte zum RPG. Herr Aeby hat in seinem
Votum Beispiele dafür vorgebracht. Man könnte es also beim
heutigen Rechtszustand und bei der heutigen Praxis, die
durchaus weiterentwicklungsfähig ist, im Rahmen der Grund-
sätze des Raumplanungsgesetzes bewenden lassen.
Doch: Da ist eben die von beiden Räten überwiesene Motion
Zimmerli vom 3. Oktober 1990, welche ausdrücklich eine Re-
vision des Raumplanungsgesetzes verlangt. Der Bundesrat
war mithin – gegen seinen Willen, er hat die Überweisung der
Motion in beiden Räten durch den heutigen Bundespräsiden-
ten seinerzeit bekämpfen lassen – gehalten, den eidgenössi-
schen Räten eine Vorlage zu präsentieren. Herr Bundesprä-
sident Koller ist offenbar – wie ich das in der Kommissions-
beratung deutlich gespürt habe – auch innerlich mit Überzeu-
gung vom «Raumplanungssaulus» zum «Raumplanungs-
paulus» in dieser Revisionsgeschichte geworden. Entschul-
digen Sie diesen Vergleich, Herr Koller. Sie werden uns diese
Wandlung in Ihrem Votum sicher noch begründen.
Der Bundesrat war also gehalten, eine Vorlage zu präsentie-
ren, dies trotz weitgehend negativen Vernehmlassungser-
gebnissen seitens der Kantone sowie der sich mit Raumpla-
nungs-, Boden- und Umweltfragen beschäftigenden Ver-
bände und Organisationen. Selbst der Schweizerische Ge-
werbeverband spricht sich – horribile dictu – gegen einen Teil
der uns nunmehr vorgeschlagenen Gesetzesänderungen
aus. Er will insbesondere keine Wettbewerbsverzerrungen
hinnehmen, die sich von neuen Gewerbebetrieben auf gün-
stigem landwirtschaftlichem Boden gegenüber solchen Be-
trieben ergeben, die heute schon auf mit teurem Geld erwor-
benen und erschlossenen Grundstücken in Gewerbezonen
tätig sind.
Die seinerzeitige Vernehmlassungsvorlage ist vom Bundes-
rat nicht wesentlich verbessert worden, und auch die von der
Kommission angebrachten Änderungen – bis Verschlimm-
besserungen – sind nicht derart, dass sie einem das Ja ab-
nötigen könnten. Ich habe denn auch in der Kommission in
der Gesamtabstimmung als einziger die Hand für ein Nein in
die Luft gestreckt.
Ich habe in der Kommission einen Nichteintretensantrag an-
gekündigt. Ich habe ihn dann wegen völliger Aussichtslosig-
keit nicht durchgezogen. Es gab offenbar zu viele «Speziali-
sten» in der vorberatenden Kommission, der UREK, als dass
man mit einem Rückweisungs-, geschweige denn mit einem
Nichteintretensantrag eine Chance gehabt hätte. Das heisst
nun nicht, Herr Kommissionspräsident, dass ich nicht die
Freiheit hätte, heute und morgen weitere Ideen zur Verbes-
serung dieses ungenügenden Revisionsgebäudes, wie es
Frau Forster zu Recht bezeichnet hat, einzubringen.
Die im Vernehmlassungsverfahren an der Vorlage geübte
Kritik bleibt berechtigt. Das heutige Recht mit dem Raumpla-
nungsgesetz und der Raumplanungsverordnung genügt. So
formulierte seinerzeit der Regierungsrat meines Kantons,
des Aargaus, in seiner Vernehmlassung wie folgt: «Die vor-
geschlagene Revision des Gesetzes ist zu unterlassen. Die
von der Motion Zimmerli angesprochenen Probleme können
mit einer Revision der Raumplanungsverordnung, einer libe-
ralen Ausführungsgesetzgebung der Kantone und einem ent-
sprechenden Vollzug gelöst werden.» Nicht immer sind na-
türlich Meinungsäusserungen «meiner» Regierung in Aarau
massgebend, aber diesmal, das muss ich sagen, haben die
fünf Damen und Herren ins Schwarze getroffen.
Ein Antrag auf Nichteintreten wäre heute angesichts der
durch die Motion verursachten Zwangssituation wenig sinn-

voll; ich unterstütze aber klarerweise den Antrag Aeby auf
Rückweisung an den Bundesrat.
Nun gehe ich noch etwas vertiefter darauf ein, warum ich
diese Vorlage so kritisch beurteile: Dies deshalb, weil wir mit
allen drei Revisionsbereichen – mit der Zulassung der bo-
denunabhängigen Produktion in der Landwirtschaftszone,
mit der breiten Zulassung von Gewerbebetrieben in der
Landwirtschaftszone sowie mit der Zulassung der vollständi-
gen Zweckänderung von aufgegebenen Ställen, Scheunen
usw. zugunsten von Wohnzwecken – einen zentralen Grund-
gedanken, ein zentrales Grundanliegen des Raumplanungs-
gesetzes beeinträchtigen und aufweichen, nämlich dasjenige
der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet. Die Revisi-
onsvorlage steht sodann im Widerspruch zur Stossrichtung
der neuen Landwirtschaftspolitik, wie das Frau Forster zu
Recht hervorgehoben hat.
Ein unlängst vom Bundesamt für Raumplanung publiziertes
Papier mit dem Titel «Veränderungsdynamik ausserhalb der
Bauzone» zeigt auf, dass bereits heute jährlich 2000 Woh-
nungen ausserhalb der Bauzonen entstehen, während im
gleichen Zeitraum 2000 landwirtschaftliche Betriebe aufge-
geben werden, dies obschon das Raumplanungsgesetz das
Wohnen im Landwirtschaftsgebiet nur im Zusammenhang
mit der agrarischen Bodennutzung als zonenkonform aner-
kennt. Es kann somit keine Rede davon sein, dass die heu-
tige Handhabung des Bundesrechts in den Kantonen jegliche
Dynamik unterbinde, wie das u. a. auch in der Motion Zim-
merli zu lesen ist. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass
der Siedlungsdruck auf Gebiete ausserhalb der Bauzonen
erheblich ist. Die Schaffung von Wohnraum für die nichtland-
wirtschaftliche Bevölkerung in Landwirtschaftszonen bringt
Infrastrukturkosten, wenn Bauernhäuser und Stöcklibauten
zu Erstwohnsitzen von Zuzügern sowie Heuställe zu Chalets
umgebaut und umgenutzt werden. Dies die eine Seite der
heutigen Dynamik. Die andere Seite: Die verbleibenden
Landwirte erstellen gewerbebauähnliche Masthallen und Ge-
wächshäuser für die Hors-sol-Produktion in den Landwirt-
schaftszonen. Nun sollen wir durch die vorgeschlagene Re-
vision diese unheilvolle Entwicklung legalisieren und zusätz-
lich ankurbeln.
Alle die, welche sich bislang Bau- oder Umnutzungsbewil-
ligungen ausserhalb der Bauzone ergattert haben bzw. in der
Grauzone des Raumplanungsrechts mit dem Instrument des
Fait accompli sich solche Umnutzungen auch ohne Bewil-
ligung verschafft haben, werden sich die Hände reiben; sie se-
hen sich nachträglich durch den Gesetzgeber bestätigt. Ich zi-
tiere als Kronzeugen, Herr Präsident, den «Walliser Boten»,
den Sie auch lesen, vom 7. Februar 1997, Seite 7, wo sich Re-
daktor Luzius Theler in einem sehr kritischen Kommentar wie
folgt vernehmen lässt: «Wir», gemeint sind die Walliser – ich
bin ja auch irgendwo noch einer –, «haben mit dem illegalen
Umbau von alten Scheunen und Ställen diese Entwicklung» –
gemeint ist die Revision des Raumplanungsgesetzes –
«längst schon vorweggenommen, und was nach Rekursen
von Landschafts- und Heimatschutz als illegal und eigentlich
abbruchwürdig bezeichnet wurde, blieb einfach stehen. Ober-
halb unseres ohnehin schon kostenintensiven Siedlungsrau-
mes mit seinen überdimensionierten Bauzonen entstehen,
wenn es nach dem Willen der vorberatenden Ständeratskom-
mission geht, folkloristisch angehauchte Feriendörfer mit Dut-
zenden von Firsten ohne ordentliche Zufahrten» – respektive
mit solchen, die der Bund als Forst- und Güterregulierungs-
wege hoch subventioniert hat –, «mit nur inoffiziellen Park-
plätzen ohne geordnete Versorgung und Entsorgung.» Viele,
die in anderen Kantonen bislang unter einer harten, sehr oder
übertrieben RPG-konformen Praxis geseufzt haben, werden
sich im nachhinein verwundert die Augen reiben, sollte die vor-
liegende Revision je in Kraft treten.
Eine weitere kritische Bemerkung: Es werden sich bei der
Umsetzung der uns vorgeschlagenen Revision mannigfache
neue Abgrenzungsprobleme ergeben, besonders im Bereich
der gewerblichen Nebenbetriebe, die sich, häufig über Nacht
oder im Verlauf der Jahre, zu in der Landwirtschaftszone ge-
legenen Hauptbetrieben entwickeln werden. Welcher Ge-
meinderat hat dann den Mut einzugreifen? Wohl keiner!
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Das Gefahrenpotential für Landschaftsbeeinträchtigungen
wird durch die Zulassung von Hors-sol-Produktionsanlagen
in der Landwirtschaftszone markant erhöht. Die nunmehr im
RPG zu legalisierende, vollständige Zweckänderung von
Scheunen, Ställen, Alphütten und Maiensässgebäuden in
Ferienhäuser im voralpinen und alpinen Raum wird das her-
kömmliche Erscheinungsbild dieser landschaftsprägenden
Streusiedlungen drastisch verändern. Auch die Kommission
kann durch ihre neue Formulierung von Artikel 24a Absatz 3
RPG nicht verhindern, dass nach dem grobklotzigen Motto
«schutzwürdig gleich umbaufähig» operiert werden wird.
Einzig hier versuche ich durch einen Antrag in der Detailbe-
ratung den absehbaren Schaden mit einem neuen Buch-
staben c zu begrenzen. Seine Stossrichtung lautet: Es dürfen
unter dem Aspekt der Schutzwürdigkeit nicht beliebig Bewil-
ligungen zum Umbau zu Wohnzwecken erteilt werden. Des-
halb ist das Kriterium einer früheren oder noch aktuellen
Wohnnutzung unabdingbar. Zu meinen, man könne ein stei-
nernes Dörrhaus in den Kastanienselven im Bergell, das als
solches durchaus schutzwürdig sein mag – oder ist –, als Fe-
rienhaus erhalten, ist realitätsfremd. Das ist Etikettenschwin-
del.
Wir müssen akzeptieren, dass sich unsere Landwirtschaft
und Lebensweise geändert haben, wenn das auch da und
dort tragisch anmuten mag. Wir müssen ehrlich sein und uns
eingestehen, dass viele Gebäude letztlich nicht mehr genutzt
werden können und daher sinnvollerweise – oder leider –
zerfallen oder abgerissen werden müssen.
Statt wahllos Umnutzungen zu Wohnzwecken zuzulassen,
wo Wohnen früher nicht möglich war, sollten wir Gemein-
schaftsinitiativen für wirklich schutzwürdige Gebäude und
Anlagen unterstützen, was auch der Revitalisierung der
Landschaft und ihrer herkömmlichen Nutzung zugute kommt.
In dieser Richtung haben der Jubiläumsfonds des Bundes
von 1991, der «Fonds Landschaft Schweiz» – ich bin Vize-
präsident der Kommission –, aber auch die vom Kommissi-
onspräsidenten heute heftig geschmähte Schweizerische
Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege, die
ich zehn Jahre lang präsidierte, bemerkenswerte Initiativen in
vielen Regionen unseres Landes unterstützt und werden sie
weiterhin unterstützen. Diese Revisionsvorlage fällt solchen
vernünftigen Bestrebungen in den Rücken.
Das sind die Gründe, weshalb ich dieser Vorlage kaum je
werde zustimmen können. Ich werde den Antrag Aeby auf
Rückweisung unterstützen, in der Hoffnung, der Bundesrat
halte erneut Einkehr und wandle sich wieder zum Saulus.

Frick Bruno (C, SZ): Ich attestiere Herrn Loretan, und ich
rechne es ihm hoch an, dass er den Wandel von Herrn Bun-
despräsident Koller als einen Wandel vom Saulus zum Pau-
lus definiert hat. Das ist immerhin der Weg zur Tugend hin.
(Zwischenruf Loretan Willy: Immer nach Lesart des Bundes-
präsidenten!) Nach Zitat Loretan!
Nachdem nun zwei Vertreter gesprochen haben, die dem
Stiftungsrat der Schweizerischen Stiftung für Landschafts-
schutz und Landschaftspflege angehören, möchte ich als
«Nichtinteressengebundener» – ich betone das – doch ein
sachliches Gegengewicht setzen:
Die Notwendigkeit, diese Revision vorzunehmen, war in der
Kommission praktisch unbestritten und ist es auch im Rat
zweifellos grossmehrheitlich. Es gibt in der Tat sachliche
Gründe dafür, dass die heutige Raumplanung wirtschaftlich,
gesellschaftlich und sozial mit den echten Bedürfnissen un-
serer Zivilisation nicht mehr übereinstimmt. Wir haben grosse
Bauvolumen in bäuerlichen Wohnhäusern, die nicht genutzt
werden können. Rund 100 000 Ökonomiegebäude sind
ungenutzt; deren Zahl wird durch den Strukturwandel stän-
dig grösser, und sie sind mittelfristig dem Zerfall anheimge-
stellt.
Wir haben weiter die sinkenden Einkommen der Bauern, von
denen viele in Existenznot geraten sind oder kurz davor ste-
hen. Wir haben auch der Erkenntnis Rechnung zu tragen,
dass sich die Rechtswirklichkeit zusehends vom Raumpla-
nungsgesetz wegbewegt hat und dass die Weiterentwicklung
des Gesetzes und seine Ausgestaltung von uns, vom Ge-

setzgeber, zum Bundesgericht übergegangen ist. Diesen un-
befriedigenden Zuständen müssen wir Rechnung tragen und
ihnen eine heute adäquate Lösung entgegensetzen.
Der Entwurf des Bundesrates ist noch eine Lockerung in be-
scheidenem Mass. Der Mut der Expertenkommission Durrer
ist vom Bundesrat stark abgekühlt worden – im Bemühen, ei-
nen Kompromiss zu finden, der sowohl für Öffnungswillige
als auch für Ängstliche tragbar ist. Die Änderungen sind in
der Tat klein und massvoll. Nach sechs Jahren politischer
Schwangerschaft – so lange ist es seit der Überweisung der
Motion Zimmerli in unserem Rat her – wurde ein «politisches
Kleintier» geboren. Das spricht nicht gerade dafür, dass wir
zu grossen Würfen fähig sind; aber es ist auch ein positives
Zeichen dafür, dass wir mit unserer Landschaft und unserem
Boden sorgfältig umgehen und nichts übers Knie brechen
wollen.
Drei Massnahmen sind es, die wir beantragen; teilweise wur-
den sie in der Kommission modifiziert:
1. Landwirtschaftliche Bauten sollen auch für die bodenunab-
hängige Produktion in der Landwirtschaftszone ermöglicht
werden. Damit soll – das ist ein wichtiger Gesichtspunkt –
das Landwirtschaftsrecht in Einklang mit dem Raumpla-
nungsrecht gebracht werden. Bisher gehen sie von völlig an-
deren Begriffen aus – das Raumplanungsrecht von der bo-
denabhängigen Produktion und das Landwirtschaftsrecht
neu vom Produkt und nicht von der Produktionsweise.
2. Zweckänderungen ungenutzter Bauten und Anlagen aus-
serhalb des Baugebietes sollen möglich sein. Dort, wo keine
bauliche Änderung notwendig ist, besteht ein Anspruch auf
Bewilligung. Das betrifft vor allem jene leerstehenden Ställe,
die faktisch bereits seit Jahren und Jahrzehnten als Lager-
raum irgendwelcher Art genutzt werden, was aber gegen den
Wortlaut des Gesetzes und gegen die Praxis des Bundesge-
richtes ist. Hier wollen wir Rechtswirklichkeit und Rechtsnorm
in Einklang bringen. Eine Belastung für Raum und Umwelt ist
durch diese Lagernutzung in der Tat nicht ersichtlich. Weiter
soll eine Umnutzung von Ökonomiegebäuden in Gewerbe-
raum unter sehr engen Voraussetzungen – nur dort, wo es für
ein Nebengewerbe eines Landwirtes unter restriktiven Bedin-
gungen möglich ist – gestattet werden.
3. Es sollen landwirtschaftliche Wohnbauten in ihrem ganzen
Volumen vollständig als Wohnraum genutzt werden kön-
nen – auch für nichtlandwirtschaftlichen Wohnraum –, aber
nur, wenn das kantonale Gesetz es vorsieht. Damit kommen
wir einem grossen Anliegen entgegen, das sich im Kanton
Bern, in der Innerschweiz und auch in anderen Landesteilen
stellt. Dort sind grosse Volumen von Wohnbauten vorhan-
den, die aber nicht genutzt werden können. Sie könnten ge-
nutzt werden, ohne dass eine zusätzliche Belastung von
Raum und Umwelt ersichtlich wäre.
Es ist, wenn wir diese Massnahmen betrachten, durchaus
zuzugeben, dass wir den bisher starren Grundsatz der Tren-
nung in Baugebiet und Landwirtschaftsgebiet etwas aufwei-
chen. Aber diese Aufweichung, diese massvolle Lockerung,
ist gewollt. Darum ist auch der Rückweisungsantrag Aeby
nicht eben hilfreich. Die Kommission hat sich dieser Pro-
bleme nämlich sehr gründlich angenommen. Die Probleme
sind ausgeleuchtet, Herr Aeby. Wir hatten nicht das Glück,
Sie als Mitglied in unserer Kommission zu haben, aber un-
sere Protokolle belegen es: Wir haben diese Abwägung sehr
sorgfältig vorgenommen. Was uns heute zu tun bleibt, ist,
diese Grenze zu ziehen. Grundsätzliche, weitere Abklärun-
gen brauchen wir nicht. Wir müssen uns erstens entschei-
den, ob wir diese Aufweichung wollen, und zweitens, in wel-
chem Mass wir sie wollen. Die Grundlagen haben Sie. Eine
Rückweisung würde nichts bringen, schon gar nicht eine
Rückweisung an den Bundesrat.
Eine Grenzziehung ist immer eine Gratwanderung. Wer zu
weit geht, öffnet die Schleusen und zeichnet für irreparable
Schäden im Landschaftsbild verantwortlich. Der grosse poli-
tische Streit wird nicht in unserem Rat ausgetragen. Er findet
ausserhalb des Rates statt, später im Nationalrat drüben und
in der Öffentlichkeit. In unserem Rat sind keine fundamenta-
len Fronten erkennbar. Aber sie werden durch die Stiftung für
Landschaftsschutz und Landschaftspflege, durch Umwelt-
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schutzverbände und Raumplanungsverbände auf der einen
Seite und Gewerbeverbände auf der anderen Seite minde-
stens vorläufig bezogen, die ihre Interessen zu wenig ge-
wahrt glauben.
Der Bundesrat und unsere Kommission haben die Gratwan-
derung gewagt. Am Ende des Grates angekommen, müssen
wir sehen, dass wir, so wie es zu befürchten war, in die
Zange genommen werden – auf der einen Seite von Raum-
planern, Landschafts- und Umweltschützern und auf der an-
deren Seite vom Gewerbe. Diese haben sich – Herr Loretan
ist ein Beispiel dafür – in unheiliger Entente cordiale gefun-
den und tun zumindest vorderhand ihren grundsätzlichen Wi-
derstand kund.
Wer sich aber jeder Öffnung widersetzt – das möchte ich klar
sagen –, der plant den Raum an den Bedürfnissen der Men-
schen vorbei. Wer die Landschaft erhalten will, indem er den
heutigen Zustand rechtlich konserviert, hilft der Landschaft
nicht; denn er vergisst die Realität. Der heutige Zustand der
Landschaft und des Siedlungsgebietes ist das Resultat der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie
sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Wenn wir
die heutigen Bedürfnisse nicht aufnehmen und das Raumpla-
nungsrecht entsprechend der heutigen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Situation nicht weiterentwickeln, dann
lösen wir das Problem nicht. Dann benützen wir die Raum-
planung als ein Konservierungsmittel für gewesene wirt-
schaftliche und landschaftliche Zustände, und das darf nicht
die Lösung sein.
Die Sorgen, die uns in den Hearings und auch jetzt wieder in
Zuschriften von der Stiftung für Landschaftsschutz und Land-
schaftspflege und anderen präsentiert werden, nehme ich
sehr ernst. Ich will mich mit ihnen auseinandersetzen. Ich
gebe offen zu, dass wir praktisch alle in der Kommission
diese Befürchtungen teilen und darum die Anliegen sehr
sorgsam geprüft haben. Wir können nur eine Mehrheit für
eine Revision des Raumplanungsrechts gewinnen, wenn wir
uns damit ernsthaft auseinandersetzen. Darum hat die Kom-
mission teilweise auch zusätzliche Schranken und Limiten
eingebaut, um eben den sorgsamen Umgang und die sorg-
same Entwicklung sicherzustellen.
Ich möchte auf die Befürchtungen kurz eingehen:
1. Es wird befürchtet, eine grosse Zahl von Bauten und Anla-
gen für die bodenunabhängige Produktion würden unsere
Landschaft überziehen. Ich muss aber darauf hinweisen,
dass diese zusätzlichen Bauten für bodenunabhängige Pro-
duktion nur in Gebieten möglich sind, die vom Kanton dafür
freigegeben und von den Gemeinden im Planungsverfahren
dafür ausgeschieden werden. Wir garantieren eine direkte
demokratische Mitwirkung in der Gemeinde, dass bodenun-
abhängige Produktionen erstellt werden können, soweit sie
über eine blosse innere Aufstockung hinausgehen. Damit
bleibt die bodenabhängige Produktion die Regel und die bo-
denunabhängige die Ausnahme. Es ist auch zu bedenken,
dass jeder bodenunabhängige Betrieb alle Auflagen von Um-
welt- und Gewässerschutz erfüllen muss. Eine hypothekari-
sche Belastung ist nur in einem kleinen Mass möglich, und
nachdem heute alle Bauern betriebswirtschaftlich beraten
sind, wird kaum ein Bauer unbedacht ein grosses Wagnis
eingehen und grosse Anlagen errichten, die ihm später nichts
bringen.
2. Zur Angst der Gemeinden und Behörden: Ich habe sie in
den Anhörungen deutlich gespürt, auch seitens eines Regie-
rungsrates. Die Schweiz ist «planungsmüde», und die Ge-
meinden und Behörden befürchten eine neue Planungswelle.
Planungsmüde sind alle Schweizer ausser den Planern, aber
sie sprechen vielfach nicht die Sprache jener, die sie verpla-
nen. Entscheidend ist, dass die Kantone den freien Willen
haben, ob sie diese Planung für bodenunabhängige Produk-
tionsanlagen vornehmen wollen. Das entscheidet der Kanton
frei. Wo er es nicht will, braucht er diese Planung nicht vorzu-
nehmen, und die Gemeinde ist weiter frei. Aber wir können in
Gottes Namen nicht auf die Planung verzichten; wir können
nicht auf den Zonenplan in den Gemeinden verzichten, weil
heute mit kleinstem Aufwand grösste Veränderungen in der
Landschaft bewirkt werden können.

3. Die Landschaftsschutzseite hat Angst, die Schleusen für
eine grosse Zahl von Nebenbetrieben würden geöffnet, die
ausserhalb des Baugebietes im Landwirtschaftsgebiet wu-
chern würden. In der Tat wird es möglich sein, dass in der
Schweiz einige Tausend Nebenbetriebe errichtet werden
können, und das Gleichgewicht ist sehr labil. Wir müssen
auch diesem Gleichgewicht Rechnung tragen. Das soll uns
jedoch nicht hindern, etwas zu tun. Wir haben dies getan, und
die Schranken sind doch relativ eng.
Die Voraussetzungen dafür, dass ein Bauer einen Nebenbe-
trieb gewerblicher Art errichten kann, sind:
– Er muss einen vollen Landwirtschaftsbetrieb haben. Kleine
Landwirtschaftsbetriebe mit wenigen Hektaren können kei-
nen Nebenbetrieb einrichten.
– Er muss auf das Einkommen angewiesen sein, weil der üb-
rige Landwirtschaftsbetrieb nicht genügend Einkommen ab-
wirft.
– Der Nebenbetrieb muss gemäss der Konzeption und der
baulichen Bewilligung immer untergeordnet sein.
– Er muss alle Umweltauflagen erfüllen. Jeder Bauer wird se-
hen, dass ein Nebenbetrieb erst einmal grosse Investitionen
braucht. Billiges Geld gibt es auch für Nebengewerbler im
Bauernhemd nicht zu verdienen.
– Es ist sichergestellt, dass solche Gebäude nicht überbela-
stet werden können; sie können nämlich nur bis zum nicht-
landwirtschaftlichen Ertragswert belastet werden.
Mit diesen klaren, griffigen Schranken – der Vollzug wird im
Einzelfall in der Verordnung geregelt – wollen wir sicherstel-
len, dass kein Missbrauch und kein Wuchern von Nebenbe-
trieben im Landwirtschaftsgebiet erfolgen können.
4. Eine Befürchtung, die immer wieder geäussert wird, betrifft
die Vollzugsprobleme. Die Befürchtung wird laut, dass später
einmal Bauernbetriebe und Nebenbetriebe getrennt oder
Hors-sol-Betriebe zu Gewerbebetrieben umfunktioniert wür-
den. Die Möglichkeit von Vollzugsproblemen ist nicht zu leug-
nen, aber die blosse Angst vor Vollzugsproblemen darf eine
sachgerechte Lösung auf Gesetzesebene nicht verhindern.
Wer die Arbeit nicht anpackt, nur weil sie mit Schwierigkeiten
verbunden ist, schafft die nötigen Grundlagen nicht.
5. Die letzte Befürchtung wird von der gewerblichen Seite ge-
äussert; es ist die Angst, plötzlich durch nichtlandwirtschaftli-
che Nebenbetriebe konkurrenziert zu werden. Das Gewerbe
hat darum eine umfassende Freigabe aller Ökonomiebauten
ausserhalb des Baugebietes für gewerbliche Zwecke ver-
langt. Dieser Lösung können wir nicht zustimmen, sie würde
viel zu weit gehen. Dadurch würde die Belastung für die
Landschaft in der Tat zu gross. Was wir heute machen, ist
eine kleine Öffnung für Gewerbe, sie können nämlich beste-
hende Ökonomiegebäude als Lagergebäude umnutzen.
Weiter können wir die Öffnung nicht treiben.
Damit habe ich sicherlich aufgezeigt, dass wir die Befürch-
tungen sehr ernst genommen und ihnen Rechnung getragen
haben, soweit das möglich ist. Die Frage ist nun: Wer hat
denn noch etwas davon? Ist die Maus, die geboren wurde, so
klein, dass sie niemandem mehr etwas nützt?
Ich glaube, es sind drei Kreise, die doch einigen Nutzen aus
der Vorlage ziehen können:
1. Nutzniesser ist die Landwirtschaft, die leerstehende Ge-
bäude und Wohnräume besser nutzen und ein zusätzliches
Einkommen erwirtschaften kann.
2. Nutzniesser ist die Landschaft. Die Gefahr ist real, dass
die bestehenden Ökonomiegebäude einfach zerfallen, wenn
wir nicht handeln. Auch sie prägen die Landschaft; wenn wir
die bestehende Bausubstanz dem Zerfall überlassen, dann
weicht die Streubauweise den Streuruinen.
3. Der Nutzen liegt bei der Rechtsentwicklung und bei der
Raumplanung. Wenn es uns gelingt, als Gesetzgeber die
Entwicklungen aufzunehmen und den heutigen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung zu tra-
gen, dann haben wir die grundlegenden Anliegen der Raum-
planung erfüllt. Dann haben auch wir die Rechtsentwicklung
in der Hand behalten. Sie darf nicht einfach der gerichtlichen
Instanz übergeben werden oder einer wuchernden Rechts-
wirklichkeit, die neben dem Gesetz liegt. Vielleicht haben wir
weniger erreicht, weniger bewirkt, als viele erhoffen. Aber ich
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glaube, wir haben das verabschiedet, was politisch möglich
ist, ohne die Landschaft zu gefährden.
Der letzte Gedanke, den ich Ihnen übermitteln möchte,
kommt in folgender Frage zum Ausdruck: Was passiert,
wenn wir nichts tun, wenn wir keine Anpassung des Raum-
planungsrechtes vornehmen? Dann wird die Bausubstanz,
die heute vorhanden ist, aber aufgrund der Umstrukturierung
nicht genutzt werden kann, eingehen, die Bauten werden
zerfallen. Wer heute anerkennt, dass die Landwirtschaft
Schwierigkeiten hat, der muss auch gewillt sein, ihr Chancen
zu geben. Wir schaden unseren Bauern sehr. Es braucht
darum den Mut, im Gesetz neue Leitplanken zu setzen.
Wenn wir das nicht im Gesetz tun, dann delegieren wir die
gesamte Verantwortung im Rahmen der Verordnung an den
Bundesrat oder eben ans Bundesgericht, welches aber im-
mer nur Einzelfälle beurteilen kann und mit der Rechtset-
zungsaufgabe überfordert ist. Die Kantone würden noch
mehr als bisher Lösungen ausserhalb des Gesetzes suchen.
Das führt zu einer weiteren Verwilderung und zu notgedrun-
gen geduldeter Illegalität. Das aber darf nicht die Haltung des
verantwortungsvollen Gesetzgebers sein.
Die Leitplanken müssen wir setzen. Darum bitte ich Sie, der
Vorlage, wie sie die Kommission erarbeitet hat, zuzustim-
men.

Leumann  Helen (R, LU): Unter den gleichen Schwierigkeiten
wie die ganze Wirtschaft leidet auch die Landwirtschaft. Ob-
wohl noch durch Subventionszahlungen gestützt – im Ge-
gensatz zu Gewerbe und Industrie –, erleben unsere Bauern
einen Umbruch, der noch vor wenigen Jahren undenkbar
war. Es ist ein Umbruch, der sie mit Veränderungen konfron-
tiert, denen sie nicht mehr schnell genug begegnen können.
Die sich öffnenden Agrarmärkte, die Überkapazitäten der
letzten Jahre, das veränderte Konsumverhalten und die de-
solate Finanzsituation des Bundes lassen die Verdienstmög-
lichkeiten und entsprechend das Überleben vieler – vor allem
kleinerer – Betriebe in der Landwirtschaft immer problemati-
scher werden. Auch hier spielt, wie in anderen Branchen, die
Betriebsgrösse eine entscheidende Rolle. Das bedeutet für
diese Betriebe, sich entweder zu einem Grossbetrieb mit ent-
sprechenden Rationalisierungsmöglichkeiten zusammenzu-
schliessen oder ein zusätzliches Nischenangebot zu suchen.
Mir gefallen die kleinen Bauernbetriebe, und ich würde es
sehr bedauern, wenn sie verschwinden müssten. Denn ge-
rade die Innerschweiz ist ein lebendiges Beispiel für diese Si-
tuation. Es ist aber auch eine schwierige Situation, haben wir
doch im Entlebuch, im Luzerner Hinterland oder im Seetal
vorwiegend landwirtschaftliche Betriebe, die sich jetzt sehr
stark im Umbruch befinden. Es geht bei dieser Vorlage im
weitesten Sinne um das Überleben im ländlichen Raum.
Die kleine Revision des Raumplanungsgesetzes, die wir nun
diskutieren, trägt diesem Umstand Rechnung und versucht,
durch Lockerungen der sehr strengen Vorschriften in der
Landwirtschaftszone auch Umnutzungen zu ermöglichen.
Zur Diskussion stehen erstens die Umnutzungsmöglichkei-
ten bestehender Bauten im Bereich Wohnen, zweitens die
Zonenkonformität für bodenunabhängige Produktion und
drittens die Umnutzung bestehender Bauten für gewerbliche
Zwecke.
Wenn man das engagierte Votum von Herrn Loretan aufmerk-
sam verfolgt hat, dann hat er den Eindruck erweckt, als ob in
Zukunft in der Landwirtschaftszone alles möglich wäre – als
ob alles gebaut oder erwirtschaftet werden könnte. Was aber
tatsächlich herausgekommen ist, ist ein echt schweizerischer
Kompromiss. Ich meine, wir seien bei der vorliegenden Fas-
sung den Umweltverbänden und ihren Bedenken entgegen-
gekommen, stellen wir doch die Planung nicht in Frage und
öffnen wir die Möglichkeiten nur ganz begrenzt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den jungen Bauern
die Möglichkeit geben müssen, sich der heutigen, veränder-
ten Situation anzupassen. Die Zukunft findet statt, mit uns
oder gegen uns, und das gilt auch für die Landwirtschaft. Nur
am Bestehenden festhalten zu wollen, Öffnungen gegenüber
kritisch zu sein und zu meinen, mit einem Nein zu Entwick-
lungen, wie sie rund um uns herum stattfinden, könnten wir

die Zukunft verhindern, das garantiert kein Überleben. Ein Ja
zur Revision des Raumplanungsgesetzes ist nicht ein Ja zur
totalen Verbauung der Landschaft, sondern es ist ein Ja zur
Entwicklung und Erhaltung unserer Bauernbetriebe. Es ist
aber auch ein Ja zur Erhaltung unseres Landschaftsbildes,
denn gerade Häuser, Scheunen oder Gaden, die nicht mehr
benutzt werden, verfallen und bleiben als Ruinen zurück.
Wollen wir das wirklich?
Ein altes Anliegen, gerade auch für den Kanton Luzern, ist
die Lockerung zur Nutzung bestehenden Wohnraumes. Wer
hat sich nicht schon über Bauernhäuser, Stöckli oder Scheu-
nen geärgert, die leer stehen, die nicht mehr benutzt werden
und verfallen? Wer hat sich nicht schon gefragt, ob die Vor-
schriften in der Landwirtschaftszone tatsächlich so eng sein
müssen, dass vorhandener Wohnraum nur durch die Bau-
ernfamilie genutzt werden darf?
Dass wir hier mit der Revision ansetzen und Möglichkeiten
suchen, wie diese Gebäude anderweitig genutzt werden dür-
fen, ist richtig. Ich begrüsse diese Möglichkeit, leerstehende
Häuser umzubauen und landwirtschaftsfremdes Wohnen zu
erlauben, zumal die Bausubstanz nicht vergrössert werden
darf und zumal in der Landwirtschaftszone nicht neue Wohn-
oder Ferienhäuser gebaut werden dürfen.
Der Kernpunkt der Revision betrifft die Möglichkeit der bo-
denunabhängigen Produktion, also den Wechsel vom Pro-
duktions- auf das Produktemodell. Im neuen Landwirt-
schaftsgesetz im Rahmen der «Agrarpolitik 2002» ist die bo-
denunabhängige Produktion verankert, und dies verlangt auf
der anderen Seite die Anpassung des Raumplanungsgeset-
zes. Neue Produktionsmethoden haben Einzug gehalten,
d. h., dass einerseits immer mehr Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzonen nicht mehr ihrem ursprünglichen Ver-
wendungszweck entsprechend genutzt werden, andererseits
aber neue gartenbauliche und landwirtschaftliche Produkti-
onsmethoden den Bau neuer Gebäude notwendig machen.
Dies ist ein brisanter Punkt, wehren sich doch die verschie-
denen Naturschutzorganisationen ganz vehement gegen
diese Möglichkeiten. Wenn wir aber den Bauern tatsächlich
die Möglichkeit geben wollen, sich den neuen Verhältnissen
anzupassen und ihre Produktion auf die heutigen Herausfor-
derungen umzustellen, dann ist es schlicht ein Muss, das
Raumplanungsgesetz anzupassen. Künftige Entwicklungen
dürfen wir nicht grundsätzlich verhindern, sondern wir müs-
sen unsere Strukturen der Zeit anpassen; denn wohin die
Angst vor Veränderungen, das Abseitsstehen und das Sich-
Einigeln führen, müssen wir an einem anderen Beispiel in der
Schweiz bereits schmerzlich erfahren.
Zur Möglichkeit, bestehende Bauten und Anlagen zu gewerb-
lichen Zwecken zu nutzen: Ich gestehe, dass mir dieser
Punkt gewisse Mühe bereitete. Wenn, wie vorgesehen, der
Gewerbebetrieb nur zur Ergänzung des landwirtschaftlichen
Einkommens dienen soll und wenn nur der Bauer selber ge-
werblich tätig sein darf, dann stellt sich unweigerlich die
Frage, ob das nicht Strukturerhaltung am falschen Ort ist. Ei-
nem Landwirtschaftsbetrieb, der nicht mehr rentiert, einen
Nebenbetrieb anzugliedern, der auch nicht rentieren kann,
macht ja wirklich keinen Sinn. Kann der produzierende Bauer
noch genügend Zeit für seinen Landwirtschaftsbetrieb auf-
wenden, wenn er gleichzeitig selbständiger Gewerbler sein
muss? Oder umgekehrt: Kann er als Gewerbler genügend
Zeit für seinen Betrieb aufwenden, wenn sein Landwirt-
schaftsbetrieb gleichzeitig mehr erwirtschaften soll als das
Gewerbe? Was geschieht, wenn plötzlich der bestehende
Nebenbetrieb das Haupteinkommen ausmacht? Müssen
dann Aufträge abgelehnt werden? Wer kontrolliert das – und
wie? Wer kontrolliert, ob wirklich nur der Bauer selber ge-
werblich tätig ist und nicht nur noch sein Sohn oder Angestell-
ter?
Ich teile trotz allem die Bedenken von Kollege Loretan nicht,
dass diese Kontrolle nicht stattfinden wird, denn ich weiss
aus Erfahrung, dass oft die nachbarliche Kontrolle bedeu-
tend besser funktioniert als die gemeinderätliche. Trotzdem
müssen wir aufpassen, dass wir mit dieser Bestimmung
nicht die Möglichkeit schaffen, dass Landwirte unter bedeu-
tend weniger strengen Bedingungen und zu bedeutend
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niedrigeren Preisen arbeiten können als ein Gewerbebe-
trieb, der gezwungen ist, die staatlichen Auflagen zu erfül-
len. Gerade die Botschaft lässt in dieser Beziehung viele
Fragen offen. Einseitige Zugeständnisse nur für Landwirte
sind inakzeptabel, gibt es doch genügend Gewerbebetriebe,
die heute mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfen wie die
Landwirtschaft und oft auch an der Grenze des Überlebens
stehen.
Ich habe mir diese Fragen sehr lange überlegt. Ich habe in
der Kommission verschiedene Fragen gestellt, und es gab
für mich schliesslich zwei Möglichkeiten: Entweder die Land-
wirtschaftszonen für das ganze Gewerbe zu öffnen – das war
natürlich absolut chancenlos – oder aber gewerbliche Ne-
benbetriebe ganz zu verbieten. Das – ich muss es geste-
hen – finde ich auch nicht die richtige Lösung. Ich kam zum
Schluss, dass wir mit der kleinen Öffnung, wie sie hier vorge-
schlagen wird, durchaus leben können.
Herr Bundespräsident Koller, Sie haben während der Kom-
missionsarbeit bestätigt, dass für einen gewerblichen Neben-
betrieb in bezug auf Umwelt, Arbeitssicherheit usw. die glei-
chen Auflagen gelten wie für einen Betrieb in der Gewerbe-
zone. Sie haben bestätigt, dass nur der Bauer selbst seine
Arbeit anbieten darf, dass also kein Angestellter und auch
kein Familienmitglied in diesem Nebenbetrieb arbeiten darf,
und dass eine Bewilligung für einen gewerblichen Nebenbe-
trieb nur erteilt wird, wenn dieser zur Ergänzung des bäuerli-
chen Einkommens notwendig ist. Die Konkurrenz wird also
für das Gewerbe sehr klein bleiben. Denn was letztlich noch
den Unterschied ausmacht, das sind die Bodenpreise. Auch
hier haben wir verschiedene Situationen; es gibt Gewerbler,
die den Betrieb von ihrem Vater übernommen haben, und
diese sind in bezug auf die Bodenpreise in der gleich guten
Situation wie die Landwirtschaft.
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich unter diesen Um-
ständen kein wirklich grosser gewerblicher Nebenbetrieb ent-
wickeln kann, sondern dass es viel Kreativität und Einsatz
braucht, um eine Nische zu finden, die attraktiv genug ist, um
das Einkommen so aufzubessern, dass der Landwirtschafts-
betrieb überlebensfähig bleibt. Mit dieser Revision eröffnen
wir den Bauern die Möglichkeit dazu. Wo Eigeninitiative ent-
steht, wo Kreativität gefordert ist, da sollte der Staat helfend
unterstützen und nicht durch Verbote behindern.
Aus diesen Gründen unterstütze ich die Revision, wie sie aus
den Beratungen der Kommission hervorgegangen ist.

Iten  Andreas (R, ZG): Ich bin für Eintreten auf die Vorlage.
Ich habe seinerzeit die Motion Zimmerli aufgrund von Erfah-
rungen aus dem Kanton Zug unterstützt. Ich habe ein Bei-
spiel gebracht: Ein Bauer hatte einen Schweinestall mit Sub-
ventionen des Bundes gebaut. Dann führte er eine Ausmerz-
aktion durch, ebenfalls mit Subventionen des Bundes. Zu-
rück blieb eine relativ neue Scheune. Er wollte Möbel
einlagern. Die Regierung verbot das mit dem Hinweis auf ei-
nen Bundesgerichtsentscheid. Er blieb da und konnte das
Gebäude nicht nutzen. Es stellte sich die Frage, ob ein sol-
ches Gebäude zerfallen solle. Das wäre doch gegen jede
ökonomische und volkswirtschaftliche Vernunft! Die Erhal-
tung der bestehenden Bausubstanz und ihre Umnutzung in
der Landwirtschaftszone ist ein legitimes Anliegen. Diese
Bausubstanz kann heute aber aufgrund der Umstrukturie-
rung ohne Änderung des Gesetzes nicht erhalten bleiben.
Der Strukturwandel zeigt sich vor allem darin, dass Betriebe
eingehen und damit Ökonomiebauten frei werden bezie-
hungsweise leer stehen, weil sie von der Landwirtschaft nicht
mehr gebraucht werden. Der Strukturwandel wird sich noch
verschärfen; die Landwirtschaft steht unter einem gewaltigen
Existenzdruck.
Bundespräsident Koller, damals Bundesrat, war gegen die
Überweisung der Motion. Er wehrte sich energisch, weil er
wahrscheinlich die kontroversen Diskussionen, die wir nun
führen, voraussah. Nunmehr stellt sich der Bundespräsident
voll hinter die Gesetzesrevision. Der Strukturwandel in der
Landwirtschaft – das war eines seiner Argumente – hat viel
rascher und radikaler Platz gegriffen, als bei der Behandlung
der Motion angenommen werden konnte. Der Landwirtschaft

wird gegenwärtig in kurzer Zeit eine ungeheure Anpassung
zugemutet. Also braucht es eine Flexibilisierung. Es braucht
die Möglichkeit der Umnutzung bestehender Bausubstanz.
Die Gegner der Revisionsvorlage befürchten einen Damm-
bruch. Sie glauben, das Landwirtschaftsgebiet werde eine
neue bauliche Dynamik erleben, es komme zu einer unkon-
trollierten gewerblichen Nutzung.
Die Frage von Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stif-
tung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege, heisst: Ist
die Raumplanung auf dem Weg ins Bodenlose? Dazu hätte
unser Bundespräsident, der oberste Hüter der Raumpla-
nung, aber sicher niemals Hand geboten. Dazu würden auch
wir in diesem Rat niemals Hand bieten, denn es steht zu viel
auf dem Spiel.
Dennoch: die Raumplanung muss sich veränderten wirt-
schaftlichen Gegebenheiten anpassen. Diese betreffen im
Augenblick in hohem Masse die Landwirtschaftszone. Die
Angst der Gegner einer Revision basiert zum Teil auf einer
sehr punktuellen Betrachtung. Man darf nicht nur auf die Ar-
tikel dieser Revision starren, sondern man muss sie im Zu-
sammenhang mit den Bestimmungen anderer Gesetze wer-
ten. So gelten alle Bestimmungen des Gewässer- und des
Umweltschutzes, des Tier- und des Heimatschutzes nach
wie vor.
Die Regelungsdichte ist sehr hoch und wird immer wieder be-
klagt. Es gibt aber noch zahlreiche andere Hindernisse einer
Bauentwicklung in der Landwirtschaftszone. So begrenzt der
Markt im Gärtnereigewerbe wie in anderen Berufen die Ex-
pansion. Übrigens erzwingt gerade der Markt heute im Gar-
tenbau andere Produktionsmethoden. Ihnen nicht Rechnung
tragen zu können hiesse produzierenden Gartenbau abwür-
gen.
Gian-Reto Plattner hat bei der Behandlung der Gen-Schutz-
Initiative als Präsident der Kommission ein bemerkenswertes
Referat gehalten, wo er auf die Entwicklung, auf die Dynamik
gerade im Bereich Gentechnologie, der Forschung insge-
samt, hingewiesen hat. Sie findet auch im Bereich des Gar-
tenbaus statt. Wir können die Entwicklung nicht aufhalten.
Müssen wir unseren inländischen Gartenbau dem Import aus
Holland und anderen Ländern opfern? Der Markt entscheidet
auch hier, was, wie und wieviel produziert wird. Eine unkon-
trollierte Bauentwicklung wird nicht stattfinden können, aber
eine kontrollierte Öffnung braucht es.
Bundespräsident Koller hat in der Kommission gesagt, man
habe bei der Vorbereitung des Gesetzes 5 Prozent der Arbeit
auf die Öffnung verwendet und 95 Prozent für die zweckmäs-
sige Begrenzung. In der Tat, der Grenzen sind viele! Wenn
man den Behörden kein Urteilsvermögen in der Abgrenzung
zumutet – wie Herr Loretan das gemacht hat –, dann können
wir uns gleich auf den Ballenberg abmelden. Bei Umnutzun-
gen kommen nur betriebsnahe, kleingewerbliche Tätigkeiten
im Rahmen eines bäuerlichen Familienbetriebes in Frage.
Bruno Frick – ich will seine Ausführungen nicht wiederho-
len – hat auf alle diese Beschränkungen sehr eingehend hin-
gewiesen, hat die Begrenzungen erwähnt; ich lasse diesen
Teil daher weg.
Die Diskussion um die Volksinitiative «für preisgünstige Nah-
rungsmittel und ökologische Bauernhöfe» hat gestern deut-
lich gemacht, wie es um unsere Landwirtschaft steht. So
braucht es zur Erhaltung des Bauernstandes da und dort die
Möglichkeit, ein Ergänzungseinkommen aus betriebsnaher
gewerblicher Tätigkeit zu erzielen.
Wir sind schon eine eigenartige Gesellschaft: Wir sprechen
überall von der Notwendigkeit der Strukturanpassung, der
Selbsthilfe und des Wettbewerbes – Kollege Loretan ist si-
cher einer der Wortführer in diesem Bereich. Wenn aber Bau-
ern auf ihren Liegenschaften etwas diversifizieren wollen,
stellen wir ihnen Hindernisse in den Weg. Es muss schliess-
lich jeder mit dem, was er hat, etwas machen können. Ein
Nebenerwerb kann durchaus landschaftsschonend sein, weil
der Bauer nicht genötigt ist, alles aus dem Boden herauszu-
holen. Er kann den Boden extensiver bewirtschaften. Ein
kleiner Bauer braucht neben den Direktzahlungen und dem
Erlös aus seiner Arbeit oft noch andere, seinen Fähigkeiten
entsprechende Erwerbsquellen.
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Die Sorge um die Erhaltung der Landschaft steht bei den
Gegnern der Revision im Vordergrund. Ich bin auch Mitglied
des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, mir liegt die
Landschaft auch sehr am Herzen. Was aber ist Landschaft?
Landschaft ist vom Menschen gestaltete Natur. Die schwei-
zerische Kulturlandschaft hat ihren grossen Reiz durch die
Besiedelung und Pflege erhalten. Die Erhaltung dieser Kul-
turlandschaft verlangt, dass die Menschen in ihr tätig sind.
Wenn die Bauern in die Städte abwandern, die Region aus
Hoffnungslosigkeit verlassen – weil man ihnen keine Mög-
lichkeit lässt, sich auf dem eigenen Boden und in den eige-
nen Gebäuden einen Zusatzverdienst zu verschaffen –, dann
verödet, vergandet und verkommt die Landschaft.
In verschiedenen Zuschriften wurde der Kommissionsmehr-
heit vorgeworfen, sie habe keine Sensibilität für die Kultur-
landschaft. Es wird auf die Umnutzung von Ställen und Ru-
stici hingewiesen. Die Kulturlandschaft aber zerfällt erst,
wenn sie nicht mehr genutzt wird! Gehen Sie einmal von der
italienischen Riviera über die Berge ins Piemont, dann wer-
den Sie ein Erlebnis haben, welches Sie erschrecken wird!
An diesen Hängen war früher eine wunderbare Kulturland-
schaft, ähnlich wie Sie das an den Hängen vom Genfersee
Richtung Freiburg sehen: Schön gestaffelte Landschaft; viele
Häuser waren dort. Wenn Sie heute dort hinauffahren, sehen
Sie, dass das alles zerfällt; die Häuser sind verlassen, es sind
Ruinen. Das ist für mich keine Kulturlandschaft. Eine Kultur-
landschaft ist eine gepflegte, bewohnte und bebaute Land-
schaft.
So befinden wir uns in der paradoxen Situation, dass diejeni-
gen, die die Kulturlandschaft wie einen Ballenberg schützen
und die Entwicklung behindern wollen, sie eher dem Verfall
preisgeben. Darum braucht es diese bescheidene Öffnung;
es ist eine Öffnung mit Mass.
Der Rückweisungsantrag Aeby ist abzulehnen. Herr Aeby
war Experte in unserer Kommission. Er hat uns alle Argu-
mente vorgetragen. Wir haben sie gewertet und sind trotz-
dem zur Erkenntnis gekommen, wir sollten auf diese Vorlage
eintreten.
Ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun.

Inderkum  Hansheiri (C, UR): Es ist von verschiedenen Vor-
rednerinnen und Vorrednern auf das Spannungsfeld, in wel-
chem diese Revisionsvorlage steht, hingewiesen worden. Ich
meine, dass dieses Spannungsfeld im vorliegenden Falle vor
allem aus zwei Gründen besonders ausgeprägt ist: Einer-
seits handelt es sich bei der Raumplanung und bei der Land-
wirtschaft, aber auch beim Gewerbe als einem doch wichti-
gen Sektor der Wirtschaft sowie beim Landschafts- und beim
Natur- und Heimatschutz um heute politisch besonders sen-
sible Bereiche. Andererseits ist die Öffnung gegenüber den
Bedürfnissen der Landwirtschaft Ursache weiterer Span-
nungsfelder, an welchen die Interessen des Gewerbes, aber
auch diejenigen des Landschafts- und des Natur- und Hei-
matschutzes partizipieren.
Zunächst wird betreffend die Sorge um die Bewahrung der
Ziele der Raumplanung – ich will diese Ziele hier nicht wie-
derholen – vor allem ins Feld geführt, dass die Vorlage die
Gefahr in sich berge, dass grossflächige Gebiete künftig zu
Hors-sol- und Masttierhaltungszonen erklärt würden, was
eine entsprechende Bautätigkeit zur Folge hätte.
Ich möchte in diesem Zusammenhang zunächst darauf hin-
weisen, dass Volk und Stände im Juni 1996 für die Landwirt-
schaft eine neue verfassungsrechtliche Grundlage geschaf-
fen haben, worin die Multifunktionalität der Landwirtschaft
zum Ausdruck kommt. Nun erscheint es mir nicht mehr als
folgerichtig, wenn auch in der Umschreibung der Landwirt-
schaftszonen und damit der Zonenkonformität diese Multi-
funktionalität der Landwirtschaft ihren Niederschlag findet.
Demzufolge muss auch der Begriff der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung entsprechend angepasst werden, was mit
dem Übergang vom Produktionsmodell zum sogenannten
Produktemodell erfolgen soll. Ich möchte aber klar darauf
hinweisen, dass die bodenabhängige Bewirtschaftung wei-
terhin der Grundsatz und die bodenunabhängige die Aus-
nahme sein soll. Damit diese Grundsatz-Ausnahme-Relation

gewährleistet ist, schlägt Ihnen die Kommission eine entspre-
chende Ergänzung bzw. Präzisierung in Artikel 16a vor.
Sodann stösst die Vorlage bekanntlich wegen der Möglich-
keit, einem landwirtschaftlichen Gewerbe einen nichtland-
wirtschaftlichen Nebenbetrieb anzugliedern, auf Kritik. Die
Argumente, die dagegen ins Feld geführt werden, kennen
Sie auch. Ich möchte speziell auf ein Argument eingehen,
nämlich auf das Argument, dass dadurch der Strukturwandel
in eine falsche Richtung gelenkt und behindert würde. Ge-
rade dieses Argument ist meines Erachtens höchst fragwür-
dig, vor allem mit Blick auf die Berglandwirtschaft.
Zu den Aufgaben der Landwirtschaft gehören bekanntlich
auch die Sorge um die Erhaltung der Landschaft und – das
ist meines Erachtens ausserordentlich wichtig – die Erhal-
tung der dörflichen Gemeinschaften. Damit die Bauern diese
Aufgaben erfüllen können – und sie wollen dies als Bewirt-
schafter und nicht als vom Staat bezahlte Landschaftsgärt-
ner, wie Herr Kollege Schmid Carlo gestern in einem anderen
Zusammenhang gesagt hat, tun –, muss man ihnen geeig-
nete Mittel in die Hand geben, um ihr Überleben zu sichern.
Ein solches Instrumentarium besteht nun eben in der Mög-
lichkeit, dem Landwirtschaftsbetrieb einen nichtlandwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb anzugliedern. Die Möglichkeit, in
den Industriebetrieben und im Baugewerbe einen Nebener-
werb zu finden, wie dies noch bis vor kurzem der Fall war, ist
heute aufgrund der erschwerten wirtschaftlichen Verhält-
nisse praktisch kaum mehr gegeben.
Eine ins Gewicht fallende Konkurrenzierung des Gewerbes
ist meines Erachtens nicht zu befürchten; denn erstens darf
der gewerbliche Nebenbetrieb nur durch den Bewirtschafter
selber geführt werden, zweitens werden allfällige Wettbe-
werbsvorteile durch Wettbewerbsnachteile wettgemacht,
und drittens sind auch bei einem gewerblichen Nebenbetrieb
die einschlägigen Bestimmungen über die Führung eines
Gewerbes – seien diese gewerbepolizeilicher, umweltpolizei-
licher, sozialer usw. Natur – zu beachten.
Was ich aber zugestehen möchte und was nicht einfach von
der Hand zu weisen ist, ist die latent vorhandene Gefahr,
dass der gewerbliche Nebenbetrieb mit der Zeit zum Haupt-
betrieb werden könnte. Hier wird es vor allem auf einen kor-
rekten und bestimmten Vollzug des Gesetzes durch die
rechtsanwendenden Behörden ankommen, der bereits am
Anfang, d. h. bei der Erteilung der Ausnahmebewilligung, an-
zusetzen hat.
Ich möchte Ihnen meinerseits beantragen, auf den Entwurf
einzutreten und den Anträgen der Kommission zuzustimmen.

Zimmerli Ulrich (V, BE): Gestatten Sie dem «Brandstifter»,
der seinerzeit vor sechs Jahren die Motion eingereicht hat,
auch ein paar Sätze zur Vorlage, wie sie nun vorliegt. Ich
hatte verlangt, dass die in der Landwirtschaftszone als zo-
nenkonform geltenden Nutzungen zeitgemäss neu umschrie-
ben werden und dass eine flexiblere Ordnung der Ausnah-
men für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen ge-
schaffen werde. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass es
keineswegs darum gehe, eine raumplanungsrechtliche Pa-
lastrevolution auszurufen. Der Bundesrat hat das auch richtig
verstanden und bereits im 7. Landwirtschaftsbericht aus dem
Jahre 1992 selber auf die Notwendigkeit einer Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes hingewiesen. Er hat gesagt,
dass im Rahmen der Zusammenarbeit von Raumplanung
und Landwirtschaft nach flexibleren, mit den raumplaneri-
schen Zielen und Grundsätzen verträglichen Lösungen zu
suchen sei. Das ist genau das, was wir heute endlich tun wol-
len.
Warum besteht Handlungsbedarf, und warum können wir
uns nicht damit begnügen, den Bundesrat zu beauftragen,
die Verordnung ein wenig zu ändern? Ich will Ihnen dazu
zwei Beispiele geben:
Am 26. Juli 1996 hat das Bundesgericht folgendes entschie-
den: «Die Haltung von vier Pensionspferden auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb in der Landwirtschaftszone ist zonenkon-
form, wenn das auf dem Betrieb bodenabhängig produzierte
Futter für die Ernährung der landwirtschaftlichen Nutztiere
und der zusätzlichen Pensionspferde ausreicht.» Ein halbes
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Jahr vorher hat das Bundesgericht zum Wohnen in der Land-
wirtschaftszone folgendes entschieden: «Ein Wohnhaus
kann in der Landwirtschaftszone als zonenkonform aner-
kannt werden, wenn die Art der Bewirtschaftung die dau-
ernde Anwesenheit der Betriebsleiterfamilie auf dem Hof er-
fordert, längerfristig ein erheblicher Beitrag zur Existenzsi-
cherung in der bodenabhängigen Landwirtschaft erwirtschaf-
tet werden kann und wenn die Betriebsführung von einer
nahegelegenen Wohnzone oder einem Weiler aus nicht
möglich ist.» Es ist also verhältnismässig schwierig, das so-
zioökonomische Anforderungsprofil für das zulässige Woh-
nen in der Landwirtschaftszone zu erfüllen, unbekümmert um
die Tausende von Leuten, die das bereits tun, aber zum gros-
sen Teil illegal! Das ist kein Vorwurf an das Bundesgericht.
Dieses tut nichts anderes als das, was von ihm verlangt wird:
Es legt das geltende Recht aus. Aber der konstruktive Beitrag
des geltenden Raumplanungsrechts an den brutalen Struk-
turwandel in der Landwirtschaft ist praktisch gleich null.
Ein Wort zu Landwirtschaftspolitik und Raumplanung: Der
Bundesrat schreibt in seiner Botschaft zur neuen «Agrarpoli-
tik 2002» zum bäuerlichen Familienbetrieb folgendes: «Bäu-
erliche Betriebe entsprechen dem traditionellen Leitbild der
Schweizer Landwirtschaft. Sie machen den grössten Teil der
Landwirtschaft in ganz Europa aus und sind auch in wichti-
gen Ländern in Übersee die konkurrenzfähigste Betriebsform
in der bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft. Zwischen
’bäuerlich’ und ’leistungsfähig’ besteht kein Widerspruch.»
(S. 55, Ziff. 132.1) Als wir seinerzeit das bäuerliche Boden-
recht in der Expertenkommission vorbereiteten, fanden wir,
dass ein 15-Hektaren-Betrieb schon eine recht anständige
Existenz biete. Im Bericht über die «Agrarpolitik 2002» steht,
dass mit Betriebsgrössen von 30 bis 40 Hektaren in nächster
Zeit vielleicht noch einigermassen kostendeckend produziert
werden könne – ich spreche jetzt nicht vom Berggebiet.
Sodann steht in der erwähnten Agrarbotschaft aus dem letz-
ten Jahr weiter: «Mehr als jede andere Bevölkerungsschicht
dient die bäuerliche Bevölkerung als Projektionsfläche für
Werte und Traditionen, die im Modernisierungsprozess all-
mählich verlorengehen. Je grösser das ökologische Defizit in
der Arbeits- und Lebensweise der modernen Gesellschaft
wird, um so grösser wird der Wunsch vieler Menschen nach
Naturnähe in der Landwirtschaft. Eine heile Welt ohne An-
passungszwang steht aber auch hier im Widerspruch zu Effi-
zienz und marktgerechtem Verhalten. Die Landwirtschaft
wird deshalb einem idyllischen Wunschbild nie genügen kön-
nen. Nachhaltig geführte bäuerliche Betriebe können ihm na-
hekommen, auch wenn Arbeit und Kapital effizient eingesetzt
werden.» (S. 62)
Heute wissen wir, dass wir bald nur noch 60 000 Landwirt-
schaftsbetriebe haben werden. Zumal im Berggebiet werden
wir gravierende Probleme bekommen, wenn wir nicht auf in-
novative Weise versuchen, diesen ländlichen Raum mit
neuen Impulsen zu versehen. Im Mittelland werden enorme
Probleme entstehen, wenn es uns nicht gelingt, die Zonen-
konformität in der Landwirtschaftszone etwas offener zu um-
schreiben, ohne dass wir die Anliegen und Grundprinzipien
der Raumplanung gefährden. Das war das Umfeld, in dem
wir uns in der Kommission bewegt haben.
Der Bundesrat hat den Auftrag erfüllt. Als seinerzeitiger Mo-
tionär möchte ich ihm in aller Form dafür danken. Mit den von
der Kommission angebrachten Änderungen sind meines Er-
achtens die Voraussetzungen dafür geschaffen worden,
dass unsere Landwirtschaft endlich faire Rahmenbedingun-
gen bekommt, um ihren verfassungsmässigen Auftrag zu er-
füllen. Ich möchte hier in aller Form sagen, dass ich auch in
der Kommission sehr dankbar für die kritischen Äusserungen
war, namentlich der Vertreterinnen und Vertreter des Land-
schaftsschutzes, aber auch des Gewerbes. Wir haben damit
gemerkt, wie schwierig die ganze Sache ist und dass wir sehr
aufpassen müssen, dass wir das Fuder nicht überladen.
Gestatten Sie mir, in zwei, drei Bemerkungen noch zu sagen,
wo ich die echten Prioritäten sehe: Bei der Präzisierung der
Bestimmungen über die Landwirtschaftszone gehen Bundes-
rat und Kommission nun von einem Landwirtschaftsbegriff
aus, der am Produkt anknüpft. Das ist bereits gesagt worden.

Damit steht das Raumplanungsrecht im Einklang mit der
neuen Landwirtschaftsgesetzgebung. Die Raumplanung hat
sich um den Raum und nicht um landwirtschaftliche Produk-
tionsformen zu kümmern.
Lassen Sie mich mit aller Deutlichkeit sagen, dass der neue
Landwirtschaftsartikel in der Bundesverfassung die boden-
unabhängige Produktion in keiner Weise verbietet. Nur hat
keinen Anspruch auf staatliche Förderungsmassnahmen,
wer bodenunabhängig produziert; das ist klar. Würden wir
aber die bodenunabhängige Produktion verbieten, wie es
das geltende Raumplanungsrecht sehr weitgehend tut, dann
verträten wir einen schweizerischen Alleingang. Ein solcher
ist nicht zu rechtfertigen, wenn wir von unseren Bauern ver-
langen, dass sie unternehmerische Initiative entwickeln und
sich dem Markt stellen. Oder anders gesagt: Wenn Sie die-
sen Umbau nicht wollen, dann müssen Sie Hand bieten da-
für, dass wir blitzartig wieder eine andere Landwirtschaftspo-
litik beschliessen. Das bedeutet keineswegs, dass nunmehr
der bodenunabhängigen Produktion in der Landwirtschafts-
zone Tür und Tor geöffnet würde, wie das von den Gegnern
immer wieder behauptet wird. Warum nicht?
Erstens haben die Kantone in ihren Planungen den verschie-
denen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen
Rechnung zu tragen. Zweitens können Bauten und Anlagen,
die über eine sogenannte innere Aufstockung hinausgehen,
nur dann als zonenkonform bewilligt werden, wenn sie in ei-
nem Gebiet liegen, das vom Kanton in der Landwirtschafts-
zone durch entsprechende Planungen dazu freigegeben
wird. Das ist in der Diskussion bereits gesagt worden, aber es
kann nie genug wiederholt werden. Das ist alles nur möglich,
wenn die an der Planung mitwirkende Bevölkerung davon
überzeugt werden kann, dass die Landwirtschaft im fragli-
chen Gebiet diese Öffnung wirklich braucht, wenn sie ihren
Verfassungsauftrag erfüllen soll. Ich sehe nicht ein, was
daran verwerflich sein soll.
In bezug auf die Ausnahmen für das Bauen ausserhalb der
Bauzonen möchte ich nachdrücklich betonen, dass die vor-
geschlagenen Lockerungen praktisch ausschliesslich für die
bessere Nutzung der bestehenden Bausubstanz gemeint
sind und die bestehende Bausubstanz betreffen. Wenn wir
nicht den Mut haben, das Gesetz zu ändern, gehen die be-
stehende Bausubstanz und damit das Landschaftsbild in
Streusiedlungsgebieten kaputt. Es ist nicht zu bestreiten,
dass der Bedarf an landwirtschaftlichen Ökonomiebauten
dramatisch zurückgeht. Wenn wir im Gesetz keine Öffnung
im Sinne von «Wohnen bleibt Wohnen» und gewissen Ne-
benerwerbstätigkeiten vornehmen, wären viele Bauten dem
Verfall preisgegeben. Auch das ist bereits gesagt worden:
Das kann nicht der Sinn einer vernünftigen Raumplanung
sein.
Neu ist in diesem Zusammenhang, dass Zweckänderungen
ohne weiteres bewilligungsfähig sind, wenn damit keine bau-
lichen Massnahmen verbunden sind, also wenn nichts vorge-
kehrt wird, was baubewilligungspflichtig wäre. Konkret: Wenn
ein Landwirt seinen Betrieb aufgeben muss – Strukturwan-
del – und beispielsweise Arbeitnehmer wird, aber weiterhin in
seinem Bauernhaus wohnen möchte, soll er das tun dürfen.
Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit, nach gelten-
dem Raumplanungsrecht aber im Prinzip verboten. So etwas
können Sie doch heute nicht mehr kommunizieren! Weiter
sollen in einer bestehenden Baute in der Landwirtschafts-
zone nichtlandwirtschaftliche gewerbliche Tätigkeiten aus-
nahmsweise dann zulässig sein, wenn sie gemessen am
landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Haupterwerb von
untergeordneter Bedeutung sind – «Nebenerwerb» ist das
Stichwort – und wenn der Landwirtschaftsbetrieb sonst nicht
weiterbestehen könnte. Das sind sehr strenge Einschränkun-
gen und Voraussetzungen.
Der Gesamtbetrieb untersteht im übrigen weiterhin integral
dem bäuerlichen Bodenrecht. Es kann also keine Rede da-
von sein, dass damit die Landwirtschaftszone generell für ge-
werbliche Bauten und Anlagen geöffnet und das Gewerbe
gegenüber der Landwirtschaft benachteiligt würden. Wenn
gegen diese Neuordnung eingewendet wird, es würden da-
mit Bauern zum Weitermachen ermuntert, die auf dem Markt
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eigentlich keine Chancen hätten, dann betrachte ich das –
mit Verlaub – als zynisch.
Gerade diese Präzisierungen im gewerblichen Bereich zei-
gen, dass es sich die Kommission wirklich nicht leichtge-
macht hat. Wir haben um diese Gesetzesrevision gerungen.
Wer es mit moderner Raumplanung ernst meint, sollte des-
halb wirklich auf ideologische Grabenkriege verzichten und
konstruktiv an der überfälligen Revision des Raumplanungs-
gesetzes mitwirken.
Alles in allem: Natürlich ist die Revision der Schlüsselbestim-
mungen in den Artikeln 16 und 24 eine Gratwanderung, wie
es Herr Frick gesagt hat. Ich gehe noch etwas weiter und
spreche von «Eiertanz auf dem Grat», wenn Sie das lieber
wollen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir heute auf dem
richtigen Weg sind.
Ich bitte Sie daher ebenfalls, auf die Vorlage einzutreten, den
Rückweisungsantrag Aeby abzulehnen und den Anträgen
der Kommission zuzustimmen.

Schallberger Peter-Josef (C, NW): Es wäre wohl für nieman-
den verständlich, wenn ausgerechnet der betroffene Berufs-
stand heute schweigen würde, nachdem die Revision des
Bundesgesetzes über die Raumplanung für viele Bauernfa-
milien dringend nötig ist. Sie vermuten richtig, wenn Sie an-
nehmen, dass das Votum des ehemaligen Gemeindepräsi-
denten einer ausgedehnten Nidwaldner Landgemeinde
keine Kopie des Votums des ebenfalls langjährigen Stadtam-
mans von Zofingen sein wird.
Es ist leider so, wie der Kommissionspräsident und weitere
Votanten bestätigt haben: Die Landwirtschaft erlebt schwere
Zeiten. Seit Beginn der neunziger Jahre verdienen die Bau-
ern im Mittel 30 Prozent weniger. Dies ist die Folge von mas-
siv rückläufigen Preisen bei wichtigen Erzeugnissen, wie
Milch, Fleisch und Getreide, bei unverändert hohen Kosten
sowie von Direktzahlungen, welche die Preiseinbussen nicht
auszugleichen vermögen. Im Einkommensschwund kommen
die schmerzlichen agrarpolitischen Umwälzungen für die
Bauernfamilien zum Ausdruck, ausgelöst vor allem durch das
Gatt-Abkommen, das wir aus Rücksicht auf unsere Sozial-
partner nicht bekämpft haben, und durch die Reform der
schweizerischen Agrarpolitik, die in der Folge vorzunehmen
ist. Ein Ende der wirtschaftlichen Durststrecke, der gewalti-
gen strukturellen Veränderungen und des Arbeitsplatzab-
baus, auch in der Landwirtschaft, ist nicht abzusehen.
Wir suchen Perspektiven. Die Bauern sind gefordert, sich
künftig noch vermehrt selber zu helfen und sich noch mehr
am Markt zu orientieren, denn die staatliche Preis- und Ab-
satzgarantie für einzelne Produkte – beim Zuchtvieh hatten
wir dies schon bisher nicht – soll im Zuge der laufenden
Agrarreform durch die Totalrevision des Landwirtschaftsge-
setzes verschwinden.
Eine Stütze für die Zukunft sehen zahlreiche Bauern in der
Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung. Mit ei-
ner begrenzten Lockerung des Bauens in der Landwirt-
schaftszone soll den Bauern mehr Freiraum zur Erschlies-
sung zusätzlicher Einkommensquellen auf dem Betrieb
selbst gegeben und eine rasche und unkomplizierte Reaktion
auf Veränderungen des Marktes ermöglicht werden. Ein fle-
xibleres Bundesgesetz über die Raumplanung bildet eine der
so dringend benötigten Zukunftsperspektiven, kann aber
selbstverständlich nicht der rettende Anker für jeden Betrieb
sein.
Der Grund für die Neuausrichtung – das Bauen ausserhalb
der Bauzonen – ist im Planungsrecht längst zu einem Dauer-
brenner geworden. Das haben auch viele Bauern erfahren,
die ihre Betriebe modernisieren und den veränderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen anpassen wollten. Sie
stiessen dabei bei den Behörden, Planern und auch bei Um-
weltorganisationen auf harten Widerstand. Eine grosse An-
zahl von Gerichtsentscheiden betreffend Zulassung von Ge-
wächshäusern, Aufstockung der Betriebe mit Nutztierställen,
Stöcklibauten, Pferdepensionen oder Zweckänderungen für
kleingewerbliche Nutzungen belegen dies. Das Raumpla-
nungsgesetz gibt auf diese in der Praxis vorkommenden
Fälle keine gültige Antwort. Es überlässt die Auslegung in zu

vielen Fällen den Gerichten, die sich mit dieser Materie äus-
serst schwertun. Ich kann nach dem Votum von Herrn Zim-
merli auf Detailbeispiele verzichten.
Auch ich sehe es als Aufgabe des Gesetzgebers und nicht
der Richter, zu sagen, was in der Landwirtschaftszone ge-
baut werden darf. Das zu enge Korsett der Raumplanung ist
zu lockern. Allein von den Einnahmen aus der Produktion von
Nahrungs- und Futtermitteln im herkömmlichen Sinn und den
Direktzahlungen werden viele Bauernfamilien in Zukunft
nicht überleben können. Sie brauchen, wenn sie überleben
wollen, weitere Entfaltungsmöglichkeiten. Für einen Zu- oder
Nebenerwerb ausserhalb des Betriebes sind die Chancen
heute stark gesunken, denn das Arbeitsplatzangebot im Ne-
benerwerbssektor wird dünner und dünner. Was liegt da nä-
her, als einen zusätzlichen Betriebszweig aufzubauen oder
neue Dienstleistungen anzubieten? Das geht von der Auf-
stockung in der Tierhaltung bis zur Betreuung von behinder-
ten oder psychisch kranken Menschen, oder es werden, um
die Wertschöpfung auf dem Betrieb zu steigern, eigene Pro-
dukte weiterverarbeitet, veredelt.
Die Aufnahme neuer Tätigkeiten ist fast immer mit baulichen
Massnahmen verbunden, benötigt also eine Baubewilligung.
Prompt beginnen die Probleme, wenn der Neubau, der Um-
bau oder die Zweckänderung eines bestehenden Gebäudes
in der Landwirtschaftszone realisiert werden sollen. Wer
neue Wege beschreiten will, beisst bei den Bau- und Pla-
nungsbehörden bald einmal auf Granit, weil der Fall nicht ins
bekannte Schema passt und auf grosse Skepsis stösst. All-
zuoft ist die bequemste Antwort der Bewilligungsbehörde
eine Ablehnung des Baugesuchs, und dann beginnt der
Kampf, die raumplanerische Zwangsjacke zu sprengen, was
viel Zeit, Geld und auch Nerven kostet. Oder die andere Va-
riante: Man gibt entmutigt auf.
Solche Zustände dürfen nicht länger weiterbestehen. Das
viel zu enge Korsett muss gelockert werden. Den Bauernfa-
milien sind Türen in die Zukunft zu öffnen. Den Betrieben, die
an ihre Zukunft glauben, sind Entfaltungsmöglichkeiten zu
bieten. Unzeitgemässe Behinderungen sind abzubauen. Die
unternehmerische Freiheit muss wieder viel mehr Raum be-
kommen, was uns auch die Behörden, die uns vorstehen,
predigen.
Die Raumplanung ist gefordert, die unternehmerischen und
innovativen Bauern nicht länger zu entmutigen. Der ländliche
Raum und insbesondere die Berg- und Randgebiete dürfen
nicht durch eine ängstliche und überholte Raumplanung er-
stickt werden. Die Änderung des Raumplanungsgesetzes im
Sinne der vorgeschlagenen, massvollen Öffnung ist uner-
lässlich. Unbegründete Ängste aus Planer- und Umwelt-
schutzkreisen dürfen ruhigen Gewissens abgebaut werden.
Dieses Thema ist heute ausführlich abgehandelt worden.
Die UREK hat Leitplanken gesetzt und Grenzpfähle einge-
schlagen; ich brauche nicht mehr weiter darauf einzugehen.
Ich habe darum kein Verständnis für jene Kreise, die wegen
der geplanten Revision auch heute noch den Teufel an die
Wand malen und uns weismachen wollen, wir würden die
Landschaft schädigen.
Zusammenfassend: Die Vorlage der UREK ist ein vernünfti-
ger Lösungsansatz. Ich bin keineswegs der Meinung, das
geltende Raumplanungsgesetz mit der Trennung von Bau-
und Landwirtschaftszonen müsse auf den Kopf gestellt wer-
den. Dass es mir ernst ist, ersehen Sie daran, dass ich kei-
nerlei Anträge für eine weiter gehende Öffnung gestellt habe.
Ich wünsche eine massvolle, kontrollierte Öffnung zur Abfe-
derung der Auswirkungen der Reform der Agrarpolitik und
ohne Gefährdung einer nachhaltigen Entwicklung im ländli-
chen Raum. Mit anderen Worten: Der Kurswechsel in der
Agrarpolitik verlangt nach Anpassungen in der Raumord-
nungspolitik. Die Bauern und ihre Organisationen verlangen
nichts Unvernünftiges; ich hoffe, dass ihre Erwartungen von
unserem Rat erfüllt werden.

Brändli Christoffel (V, GR): Herr Loretan hat – etwas verein-
fachend dargelegt – gesagt, er habe in der Kommission kei-
nen Rückweisungsantrag gestellt, weil zu viele Experten und
Fachleute anwesend gewesen seien. Offensichtlich hält also
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ein Rückweisungsantrag einem fachlichen Urteil nicht stand.
Ich bin überrascht, dass er jetzt den Rückweisungsantrag
Aeby unterstützt, nachdem ich immer geglaubt habe, unser
Rat verfüge bezüglich Fachkompetenz über unbegrenzte Fä-
higkeiten. (Heiterkeit)
Wir müssen uns grundsätzlich überlegen: Wollen wir den Ge-
setzgebungsprozess in Gang bringen oder nicht, um Fragen
zu diskutieren, die im Raum stehen? Es stehen meines Er-
achtens folgende drei Fragen zur Diskussion:
1. Wie soll das Raumplanungsgesetz an den Strukturwandel
in der Landwirtschaft im Sinne einer Flexibilisierung der
Landwirtschaftszone angepasst werden?
2. Was passiert mit den vielen Bauten, die heute nicht mehr
genutzt werden?
3. Wieweit soll in landwirtschaftlichen Gebäuden gewerbliche
Nutzung betrieben werden? Teilweise wird das heute schon
gemacht, aber wir müssen dieses Problem einer Lösung zu-
führen.
Ich bin für Eintreten. Ich teile die Meinung, dass wir auf einer
Gratwanderung sind. Völlig unbestritten ist für mich, dass die
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet Priorität haben
muss. Aber wir müssen vernünftigen und begründbaren Ein-
zelbedürfnissen die Möglichkeit geben, sich auch ausserhalb
der Bauzone zu entfalten. Dabei – es scheint mir wichtig, dies
festzustellen – ist es notwendig, dass wir auf jene Kantone
Rücksicht nehmen, die in den letzten Jahren Raumplanung
sehr ernsthaft an die Hand genommen und damit einen we-
sentlichen Beitrag zum Landschaftsschutz geleistet haben.
Ich bin immer wieder überrascht, wie in diesen Debatten die
Vollzugsorgane kritisiert werden. Ich hatte zwölf Jahre Gele-
genheit, Raumplanung an vorderster Front zu betreiben. Da
wird irgendein Stall, der zu einem Ferienhaus umgebaut
wurde, als schlechtes «Musterbeispiel» hingestellt und der
ganze Vollzug kritisiert. Man muss aber doch feststellen,
dass der Vollzug von Raumplanung in der Schweiz ein aus-
serordentlich schwieriges Gebiet ist. Es darf auch festgestellt
werden, dass in den Kantonen seit den sechziger, siebziger,
achtziger Jahren insgesamt Ausserordentliches geleistet
wurde und dass wir heute weitgehend eine saubere Tren-
nung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet haben. Dieses
ganze Vollzugsproblem ist nicht das Problem, das sich mit
dieser Revision stellt. Das Problem der Durchsetzung stellt
sich beim geltenden Gesetz und wird sich auch bei zukünfti-
gen Gesetzen stellen.
Zur Revision als solche: Es geht nicht darum – ich war etwas
überrascht über den Hinweis von Kollege Loretan –, dass
man jetzt jeden Stall und jedes Gebäude im Berggebiet zu ei-
nem Ferienhaus umwandeln kann. Wenn das der Fall wäre,
würde der Kanton Graubünden energisch dagegen antreten.
Wir haben sogar in der kantonalen Gesetzgebung festgehal-
ten, dass leerstehende Ställe, die keinen Wohnnutzen ha-
ben, eben nicht zu Ferienhäusern umgebaut werden können.
Aber es geht in diesem Bereich darum, dass wir den Grund-
satz «Wohnen bleibt Wohnen» durchsetzen.
Wir haben heute teilweise unmögliche Situationen: Wenn ein
Bauer seinen Betrieb aufgibt und seine Wohnung ausgebaut
hat, so darf diese Wohnung nicht mehr bewohnt werden, aus-
ser durch einen Bauern. Oder: Wenn Sie ein Maiensäss für
Ferien und für einen Landwirt genutzt haben, ist das in Ord-
nung, und sie können das weiterhin tun. Wenn die Hütte aber
bisher nur landwirtschaftlich genutzt wurde, dürfen Sie sie
nach den vorliegenden Entscheiden nicht während der Jagd
benutzen. Das sind doch Dinge, die keinen Sinn machen. Wir
müssen dieses Problem der Zweckänderung oder des
Grundsatzes «Wohnen bleibt Wohnen» unbedingt umset-
zen.
Bei der Hors-sol-Produktion haben wir uns in der Kommission
überzeugen lassen, dass der Übergang vom Produktions-
zum Produktemodell vertretbar ist. Es ist nicht zu erwarten,
dass hier Ausserordentliches passiert. Wichtig scheint mir in
diesem Zusammenhang, dass keine neue Planungswelle
ausgelöst wird. Ursprünglich war die Meinung ja die, dass alle
Landwirtschaftszonen im Hinblick auf eine allfällige bodenun-
abhängige Produktion überprüft werden sollten. Das haben
wir jetzt in der Kommission umgekehrt und gesagt: Dort, wo

man das machen will, muss man das mit einer Positivplanung
tun. Ich bin froh darüber, dass man das gesagt hat, und ich
hoffe, dass man bei der Positivplanung dann auch verfah-
rensmässig möglichst einfache Lösungen sucht.
Zum dritten Thema, der gewerblichen Nutzung: Dort haben
wir jetzt ein restriktives Konzept auf dem Tisch. Es wird auch
hier sehr viel von der Umsetzung an der Front abhängen. Der
Bundesrat ist in bezug auf die Verordnung und vor allem
auch in bezug auf die Kontrollmechanismen gefordert. Ich bin
auch der Meinung, dass man den berechtigten Einwänden
von seiten des Gewerbes betreffend Wettbewerbsverzerrun-
gen Rechnung tragen muss.
Die vorliegende Revision befasst sich mit einem Teilbereich.
Sie geht nicht auf alle Flexibilisierungswünsche ein, die heute
im Raume stehen. Ich möchte beispielsweise die Baumög-
lichkeiten in Streusiedlungsgebieten sowie grössere Frei-
räume für die Kantone im Bereich der Anwendung von
Artikel 24 Absätze 1 und 2 RPG erwähnen.
Wir haben auch diese Themen in der Kommission kurz ange-
sprochen und dabei festgestellt, dass es keinen Sinn macht,
die Gesetzgebung in diesen Bereichen zu öffnen. Allerdings
wurde auch festgehalten, dass man im Rahmen der beste-
henden Gesetzgebung hier doch mehr Flexibilität ermögli-
chen könnte und auch ermöglichen sollte. Ich wäre deshalb
sehr froh, wenn man dann bei der Revision der Verordnun-
gen die Fragen, die von seiten der Kantone im Raume ste-
hen, auch mitüberprüfen und in den Verordnungen vernünfti-
gen Regelungen zuführen würde.
Ich bitte Sie in diesem Sinne, auf den Entwurf einzutreten.

Respini Renzo (C, TI): Je suis favorable à l’entrée en matière
et je salue même avec grand plaisir et satisfaction le mes-
sage du Conseil fédéral, ainsi que le rapport issu des travaux
de la commission.
Il y a une évolution dans la pratique et dans la conception
même de l’aménagement du territoire dans notre pays. En
1969, quand on a voté l’article 22quater de la constitution,
l’aménagement du territoire était conçu comme la règle fixant
l’occupation rationnelle du territoire et la séparation des zo-
nes agricoles et des zones d’habitation. C’était le but essen-
tiel et aussi la vision de l’aménagement du territoire en 1969.
Dix ans après, au moment de l’adoption de la loi fédérale qui
est toujours en vigueur, la vision avait déjà évolué. On parlait
de développement harmonieux du pays, on parlait de favori-
ser la vie sociale et économique du pays. Il y avait donc déjà
une nouvelle conception de l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, on constate qu’il y a de nouvelles nécessités et
qu’il faut donner de nouvelles dimensions à notre réglemen-
tation et à notre législation sur l’aménagement du territoire.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu’il y a présente-
ment de nouvelles exigences auxquelles il faut faire face. Il y
a des changements au niveau de l’agriculture. L’agriculture
doit être rendue plus dynamique, plus compétitive, plus con-
currentielle. Il y a aussi des aspects nouveaux liés à la sensi-
bilité à l’égard du territoire, je dirais qu’il existe une culture
même du territoire. Celle-ci est, entre autres, représentée par
la sensibilité qu’on a vis-à-vis de toutes ces constructions qui,
jadis, étaient agricoles et avaient une fonction agricole et qui
ne peuvent plus être utilisées pour l’agriculture. Le projet du
Conseil fédéral tel qu’il est ressorti des travaux de la commis-
sion tient compte de ces exigences nouvelles; il innove et
propose des solutions praticables et intelligentes.
Pour certains, la loi a une fonction uniquement conservatrice
et on peut se demander si notre loi sur l’aménagement du ter-
ritoire n’est pas trop conservatrice. Moi, je n’irai pas jusque là,
mais j’en viens à dire que certaines dispositions du texte ac-
tuel sont maintenant dépassées. La preuve en est que la ju-
risprudence du Tribunal fédéral est allée de l’avant. C’est la
jurisprudence et non la politique qui a innové. Ce n’est pas le
législateur, mais la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a ré-
pondu aux exigences nouvelles.
Je cite un exemple: le développement interne des entrepri-
ses agricoles, la «innere Aufstockung», auquel le Tribunal fé-
déral a donné, indépendamment de l’évolution législative,
une réponse au niveau de la jurisprudence. Le projet que
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nous présente le Conseil fédéral tel qu’il est ressorti des tra-
vaux de la commission récupère ces concepts jurispruden-
tiels, rattrape le retard vis-à-vis d’une évolution sociale et
économique indispensable, ordonne les nouvelles concep-
tions et s’ouvre aux exigences nouvelles, notamment en ma-
tière agricole.
Une loi – et c’est ma troisième et dernière réflexion – peut
être aussi inutile, inutile parce qu’elle est contraire aux senti-
ments de la population, inutile parce que le sentiment de la
population vis-à-vis d’une culture, notamment en matière de
territoire, ne trouve pas une réponse dans la loi. Je reprends
ici l’intervention de M. Iten et je me réfère aux problèmes de
ce qu’on appelle en général les cas des «rustici», donc les
cas d’abus commis par la population qui ne suit pas les dis-
positions législatives. Pourquoi y a-t-il abus dans les cas des
«rustici»? Il y a abus simplement parce que la loi empêche
toute utilisation des «rustici». Cette interdiction va contre le
bon sens commun, elle va contre la culture du territoire qui
est présente dans notre population ou du moins dans la po-
pulation des régions des vallées alpines. C’est pour cette rai-
son que la loi actuelle, qui est une loi de pure interdiction, est
ressentie comme une «legge ladra», comme on dit en italien,
parce qu’elle exproprie la population de son droit vis-à-vis
d’un patrimoine auquel elle est très liée. Cette interdiction est
conçue comme un acte d’arrogance intellectuelle, un diktat
contre le sens commun de la culture du territoire.
C’est seulement grâce à la sensibilité d’un spécialiste en la
matière, M. Zimmerli, vice-président de notre Conseil, à la
sensibilité de M. Koller, président de la Confédération, et de
ses collaborateurs qu’une réponse a pu être donnée au pro-
blème de ces constructions jadis agricoles qui ne trouvent
plus aujourd’hui la possibilité d’être utilisées pour l’agricul-
ture. Ainsi, une solution a été trouvée au niveau législatif
avec le nouvel article 24a qui vous est présenté. C’est une
solution judicieuse qui permet des restructurations intelligen-
tes, respectueuses d’un patrimoine qui existe et que la popu-
lation veut garder et sauvegarder; c’est une solution qui per-
met de sauvegarder des exemples uniques d’architecture
agricole et qui permet aussi de sauvegarder les environs de
ces constructions qui forment un ensemble qui fait partie du
territoire et que la loi sur l’aménagement du territoire doit cer-
tainement prendre en considération, et non pas simplement
ignorer.
C’est une solution stricte qui interdit les abus et qui peut,
d’après moi, être souscrite avec satisfaction, mais aussi avec
tranquillité.

Bieri  Peter (C, ZG): Wenn ich zu diesem Thema das Wort
kurz ergreife, hat das zwei Gründe: Als landwirtschaftliche
Betriebsberater sind wir sehr häufig involviert, wenn es
darum geht, in der Landwirtschaftszone irgendwelche Bau-
ten zu erstellen. Unsere Aufgabe ist dann insofern schwierig,
als wir sehr oft zwei Herren dienen müssen. Wir klären im
Auftrag des Raumplanungsamtes ab, welche Bedürfnisse in
welcher Grösse ausgewiesen sind. Gleichzeitig werden wir
von Landwirten angefragt, zuweilen auch bestürmt, wie sie
argumentieren und vorgehen müssten, um die Bewilligung
für Um-, An- oder Neubauten zu erhalten.
In meiner früheren Funktion als Exekutivmitglied einer Ge-
meinde war ich aber auch im amtlichen Entscheidungspro-
zess mitinvolviert und verpflichtet, den raum- und zonenpla-
nerischen Vorschriften nachzukommen. Aufgrund dieser Er-
fahrungen habe ich eine praktische Vorstellung, welch
schwieriges Unterfangen es ist, die Ansprüche der Grund-
eigentümer und diejenigen der Raumplanung unter einen Hut
zu bringen.
Aus agrarpolitischer Sicht ist sicher ein bestimmter Hand-
lungsbedarf vorhanden. Wir haben gestern im Rahmen der
VKMB-Initiative gesehen, dass es nicht die Absicht sein
kann, mit dem Rezept der Strukturbereinigung allein den
neuen Herausforderungen der Agrarpolitik entgegenzutre-
ten. Vielmehr muss es auch ein Ziel sein, den kleineren Be-
trieben eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit zu gewäh-
ren. Mit einer begrenzten Lockerung des Bauens in der Land-
wirtschaftszone geben wir den Bauern mehr Freiraum zur Er-

schliessung zusätzlicher Einkommensquellen, und das auf
dem Betrieb.
Die dezidierte Öffnung der Landwirtschaftszone darf aber
nicht zum Bumerang für den Berufsstand selbst werden. Es
ist deshalb absolut dringlich, dass diese Änderung im Ein-
klang mit der neuen Agrargesetzgebung und ganz besonders
mit dem bäuerlichen Bodenrecht steht. Es darf nicht eintref-
fen, dass ein Betrieb, dessen Aufstockung wegen eines
Kleingewerbes erfolgte, in einem späteren Zeitpunkt durch
Realteilung aufgeteilt wird. Es ist auch notwendig, dass dem
Ertragswertprinzip, auch beim Vorhandensein einer inneren
oder äusseren Aufstockung, auf jeden Fall Nachachtung ver-
schafft wird. Das kann nur geschehen, wenn der landwirt-
schaftliche und der nichtlandwirtschaftliche Teil eines Betrie-
bes eine Einheit im Sinne der Existenzsicherung für eine bäu-
erliche Familie darstellen.
Bereiche wie Garten- und Gemüsebau, Baumschulen, Klein-
gewerbe ohne grössere Umwelt- und Verkehrsbelastung
sind sicher einige mögliche Beispiele. Meine Erfahrung als
Landwirtschaftslehrer zeigt mir, dass heute viele junge Bau-
ern Schreiner, Zimmermann, Gärtner oder Landmaschinen-
mechaniker als Zweitberuf lernen. Ich weiss zum Beispiel
auch von einem jungen Bauern, der als Zweitberuf Psychia-
triepfleger lernte und die Absicht hat, später psychisch Kran-
ken auf einem kleinen Betrieb eine Rekonvaleszenz zu er-
möglichen.
All das braucht bestimmte bauliche Änderungen der bisheri-
gen Betriebe, damit diesen neuen Herausforderungen Rech-
nung getragen werden kann.
Ein heikler Punkt scheint mir die fremde Verwendung leerste-
hender Ökonomiegebäude zu sein. Es geht mir nicht um die
Maiensässe und die Rustici im Kanton Graubünden und im
Tessin. Vielmehr denke ich an die doch recht zahlreichen
leerstehenden Ställe in unserem Mittelland. Ich habe in mei-
ner Zeit als Gemeinderat verschiedenste Gesuche erhalten,
solche nicht mehr verwendeten Ökonomiegebäude für Wa-
renlager, Magazine für das Baugewerbe oder für Parkier-
möglichkeiten für Autos und Schiffe zu erhalten. Ich halte es
für äusserst schwierig, nach einer einmal erteilten Bewilli-
gung später Kontrollen durchzuführen und allfällige Korrektu-
ren und Massnahmen vorzunehmen.
Ein letzter Punkt, der uns erfahrungsgemäss immer wieder
Schwierigkeiten bereitet hat: Ich habe in meiner beruflichen
Tätigkeit schon Dutzende Male nachweisen müssen, dass
der Betrieb einen oder mehrere familienfremde Angestellte
benötige, die eigene Notwohnungen nötig hätten. Ich habe
jeweils Arbeitszeitberechnungen angestellt. Fiel das Ergeb-
nis positiv aus, so war der Anlass für eine Angestelltenwoh-
nung gegeben, obwohl ich – aus mehrfacher Erfahrung ge-
witzigt – sicher war, dass dieser Betrieb die anfallenden Ar-
beiten mit einem Saisonnier bewältigte.
Ich erachte es als Notwendigkeit, dass wir bei der Frage der
Angestelltenwohnung eine eindeutigere Praxis haben. Allein
der Nachweis, dass eine Wohnung aufgrund des Arbeitsan-
falles benötigt wird, vermag meiner Ansicht nach zu wenig zu
bewirken. Ich frage mich, ob hier nicht in irgendeiner Form
auch der Tatbeweis erbracht werden müsste, indem Fremd-
vermietungen ausgeschlossen werden. Ich weiss, dass hier
in dieser Frage nichts neu geregelt wird. Die jetzige Lösung
vermag mich jedoch aufgrund der Erfahrung nicht zu befrie-
digen.
Aufgrund meiner Erfahrung in dieser Angelegenheit be-
trachte ich eine massvolle Lockerung als sinnvoll, würde
mich jedoch sowohl aus raumplanerischen wie auch aus
Gründen der Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes hü-
ten, die Tore hier allzu weit zu öffnen.
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die Gesetzesände-
rung.

Bisig Hans (R, SZ): Was wir hier beschliessen, begleitet
mich nachher in meinem Berufsalltag. Gestatten Sie mir da-
her eine konstruktiv-kritische Stellungnahme.
Das geltende Raumplanungsgesetz ist am 1. Januar 1980 in
Kraft getreten. Seither – seit 17 Jahren also – konnten Bund,
Kantone und Gemeinden damit Erfahrungen sammeln. Trotz
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erkannter Mängel und Lücken gelang es leider nicht, die un-
terschiedlichen Ansprüche an den begrenzten Raum und die
damit zusammenhängenden Nutzungskonflikte so zu kanali-
sieren, dass eine Totalrevision mehrheitsfähig geworden
wäre. Diese Ausgangslage bedeutete letztlich den Abbruch
der Übung «Totalrevision» und die Beschränkung auf punk-
tuelle, wenig umstrittene Teilrevisionen.
Am 6. Oktober 1995 haben wir die Mängel im Erschlies-
sungsrecht korrigiert sowie eine Vereinfachung, Beschleuni-
gung und Koordination der Bewilligungsverfahren vorgenom-
men. Damit wurde den vielfältigen Forderungen nach Dere-
gulierungen in der Raumplanung als dringend notwendiger
Beitrag zur marktwirtschaftlichen Erneuerung in der Schweiz
Rechnung getragen. Zu mehr reichte es bisher nicht. Meine
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Motion betreffend die
Ergänzung von Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes hin-
sichtlich Erschliessungsanlagen ausserhalb der Bauzonen
haben Sie zwar überwiesen; der Nationalrat war aber aus mir
unerfindlichen Gründen anderer Meinung.
Nun steht eine weitere Teilrevision zur Diskussion, und an-
dere werden folgen. Wir zwingen damit die Kantone, ihre so-
eben revidierten Planungs- und Baugesetze erneut zu über-
arbeiten und nehmen laufend Phasen der Rechtsunsicher-
heit in Kauf. Auch wenn ich das Ziel der Teilrevision klar un-
terstütze, melde ich meine Vorbehalte zu dieser Salamitaktik
an. So können wir mit den Kantonen nicht umspringen, ist
Raumplanung als Vollzugsaufgabe doch primär Sache der
Kantone. Trotzdem ist es richtig, wenn eine gesellschaftsnä-
here Nutzung der Landwirtschaftszone und eine flexiblere
Ordnung der Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzonen ermöglicht werden.
Ein flexibleres Ausnahmeregime reklamieren auch verschie-
dene Kantone, schafft ihnen doch die restriktive Bundesge-
richtspraxis echte Vollzugsprobleme. Aus meiner Sicht gibt
es tatsächlich keinen objektiven Grund, warum den Kantons-
regierungen als vom Volk gewählte Exekutivbehörden nicht
mehr Kompetenzen zugestanden werden sollen. Sie handeln
zweifellos mindestens so verantwortungsbewusst wie Or-
gane des Landschaftsschutzes und des Bundes.
Die neue Landwirtschaftspolitik und die Uruguay-Runde des
Gatt als Katalysator der Agrarreform verlangen mehr Solida-
rität mit der Landwirtschaft. Mittel für eine Umverteilung ste-
hen aber nur beschränkt zur Verfügung. Der Landwirtschaft
muss darum Handlungsspielraum zurückgegeben werden,
wenn sie überleben soll. Der Grundsatz einer Trennung von
Baugebiet und Nichtbaugebiet ist und bleibt unbestritten.
Trotzdem muss ausserhalb der Bauzone gebaut werden kön-
nen. Unsere Bauern sind Produzenten und nicht nur de-
zentrale Besiedler unserer Landschaft. Es fällt mir auf, dass
Kritiker einer Öffnung der Landwirtschaftszonen fast aus-
schliesslich aus städtischen und Umweltschutzkreisen stam-
men. Offenbar trauen sie der Landwirtschaft die Wahrung der
eigenen Interessen und den Kantonsregierungen das erfor-
derliche Verantwortungsbewusstsein nicht zu.
Auch unter Berücksichtigung der erwähnten Vorbehalte liegt
die Teilrevision des RPG aus meiner Sicht richtig. Sie aner-
kennt die Bedürfnisse einer überlebensfähigen Landwirt-
schaft und nimmt zur Kenntnis, dass bereits heute jedes
vierte Gebäude ausserhalb der Bauzonen liegt. Diese ge-
wachsenen Strukturen gehören zur Eigenart der schweizeri-
schen Landschaft, die es zu bewahren gilt.
Die vorgeschlagenen Änderungen lassen allerdings noch ei-
nige Fragen unbeantwortet. Der revidierte Artikel 16 um-
schreibt zwar die Landwirtschaftszonen umfassender, lässt
aber Interpretationsspielräume offen, die in der Praxis Beur-
teilungs- und Vollzugsprobleme erwarten lassen. Meine ne-
gativen Erfahrungen mit dem Vorrang der Fruchtfolgeflächen
lassen mich bei einer Formulierung «Landwirtschaftszonen
dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis»
vorsichtig werden. Heisst dies, dass die heute ausgeschiede-
nen Fruchtfolgeflächen praktisch unantastbar werden, auch
wenn übergeordnete raumplanerische Bedürfnisse dagegen
sprechen?
In meinem Kanton wird beispielsweise gerade jetzt äusserst
umständlich, zeitaufwendig und mit absolut unnötigen Ko-

stenfolgen darüber diskutiert, ob zwei Oberstufenschulhäu-
ser am für optimal befundenen Standort auch gebaut werden
dürfen oder ob die Fruchtfolgefläche hier Vorrang habe.
Diese zwei Beispiele zeigen mir, dass Raumplanung eben
nicht gesamtheitlich verstanden wird. Die Fassung des Bun-
desrates verzichtet auf eine explizite Erwähnung der Langfri-
stigkeit der Ernährungsbasis. Nach meiner Lesart akzeptiert
der Bundesrat damit zu Recht, dass der antiquierte Grund-
satz «landwirtschaftlicher Boden den Bauern» im Lichte der
neuen Agrarpolitik hinterfragt werden muss. Angesichts der
massiv gesteigerten Produktion relativieren selbst Bauern-
vertreter die bisherige Art der Sicherung der Ernährungsba-
sis und zeigen sich gegenüber einer alternativen Bodennut-
zung im Sport- und Freizeitbereich durchaus offen.
Eine Reduktion der Fruchtfolgeflächen in der Grössenord-
nung von 10 bis 20 Prozent wird für durchaus realistisch und
sogar wünschenswert angesehen. Die gleichwertige Siche-
rung des Erholungsraums weist ja direkt in diese Richtung,
also in eine Richtung nach mehr Arten von Landwirtschafts-
zonen. Auch die in Artikel 16 mit einer Ausnahme gewählte
Mehrzahl weist in diese Richtung. Man spricht immer von
«Landwirtschaftszonen» und nur ein einziges Mal von «einer
Landwirtschaftszone».
Artikel 24 Absatz 4 fixiert das Realteilungs- und Zerstücke-
lungsverbot gemäss Bundesgesetz über das bäuerliche Bo-
denrecht; dies auch für Nebenbetriebe mit Ausnahme eines
nichtlandwirtschaftlichen Wohnteils. Ich frage mich: Ist hier
«eines» als absolute Zahl zu verstehen? Und wie verhält es
sich beispielsweise mit einem gutgehenden, beliebten Bau-
ernrestaurant ausserhalb der Bauzone? Ich frage mich tat-
sächlich, ob die Folgen so detaillierter Regelungen auch tat-
sächlich erkannt werden. Ziel der Übung ist doch die Unter-
stützung der Strukturentwicklung durch eine Erweiterung der
Nutzungsmöglichkeit überschüssiger Bausubstanz und letzt-
lich auch eine Erleichterung der Strukturanpassung durch die
erhöhte Bodenmobilität. Die Anpassung von Artikel 60 des
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht sollte
darum über den Gebäudebereich hinausgehen, ist es doch
kaum sinnvoll, dass kleinere und mittlere Betriebe nicht real
geteilt werden dürfen, falls niemand in der Familie einen sol-
chen Betrieb weiterführen will.
Ich hoffe, dass diese wesentlichen, offenen Fragen zufrie-
denstellend beantwortet werden können und dass sich der
Zweitrat damit auch noch befassen wird.
Ich bin mit wenig Begeisterung für Eintreten auf die aus mei-
ner Sicht mindestens seit dem Expertenentwurf massiv ab-
gespeckte Teilrevision.

Maissen  Theo (C, GR): Die Diskussion zeigt, dass die Um-
setzung der Grundsätze der Raumplanung, wie sie in Artikel
22quater der Bundesverfassung festgehalten sind, ein sehr
dorniger Weg ist. Die Nutzungsansprüche steigen in einem
knapper werdenden Raum, und wenn die Spielräume in die-
sem knapper werdenden Raum enger werden, steigen die In-
teressenkonflikte. Damit wird die Raumplanung als gesell-
schaftspolitischer Auftrag ständig wichtiger, wenn auch
schwieriger. Mir sind von der Praxis her kaum Rechtsnormen
bekannt, die in den Einzelfällen derart schwierig anzuwenden
sind, massgeschneidert wären und manchmal auch den Be-
troffenen schwierig zu erklären sind – schwierig deshalb, weil
nicht immer vernünftige Lösungen gefunden werden können.
Denn in der Anwendung gibt es vielfach unverhältnismässige
Härten, die zwar in der Konsequenz der Umsetzung der Prin-
zipien liegen, aber manchmal nicht nachvollziehbar sind und
nach meinem Dafürhalten auch nicht stets einen Nutzen für
die Raumplanung haben. Ich bin deshalb – wenn auch mit
gemischten Gefühlen und mit einer gewissen Skepsis – der
Auffassung, dass diese Teilrevision nötig ist.
Wir stehen vor einem Paradigmawechsel: Die Multifunktiona-
lität der Landwirtschaft, die wir wünschen, wird nun umge-
münzt in eine Multifunktionalität der Landwirtschaftszone,
und das ist nicht ganz das gleiche. Wir gehen von der boden-
abhängigen Nutzung dieses Prinzips weg, indem wir sagen:
Es sollen, mit entsprechenden Bauten, auch bodenunabhän-
gige Nutzungen möglich sein. Da gibt es Argumentationsket-
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ten, die etwas stutzig machen, z. B. auch in der Botschaft auf
Seite 12: Es wird Bezug genommen auf die Volksabstim-
mung vom 12. März 1995 über verschiedene Bestimmungen
betreffend die Landwirtschaft. Es heisst dort, diese Abstim-
mungsresultate müssten so interpretiert werden, dass die
Reformen in Richtung mehr Markt und mehr Ökologie mit
höchster Priorität und Konsequenz durchzuführen seien.
Dies gelte auch für die in diesen Zusammenhang gehörende
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Man argumentiert,
diese Öffnung sei auch in Richtung mehr Ökologie zu verste-
hen.
Ich frage mich, ob alle, die für mehr Ökologie in der Landwirt-
schaft sind, diese Interpretation unterschreiben könnten. Wir
kommen nämlich nicht umhin, festzuhalten, dass mit dieser
Revision eine Aufweichung der Trennung zwischen Bauge-
bieten und Nichtbaugebieten stattfindet. Es gibt Konsequen-
zen daraus – zwar auch positive; das muss man festhalten.
Ich meine, der haushälterischen Nutzung des Bodens kom-
men wir näher, wenn Bauten, die nicht mehr gebraucht wer-
den, umgenutzt werden, weil wir damit neue Bauten und zu-
sätzlichen Bodenverbrauch vermeiden können.
Tangiert wird aber für die Landwirtschaft der Grundsatz, wo-
nach der Boden als Nummer eins der Produktionsfaktoren
gilt. Es ist abzusehen, dass die Teilrevision wahrscheinlich
auch bodenpreistreibende Faktoren enthält, wodurch sich die
Bodenpreise in der Landwirtschaftszone aufgrund der land-
wirtschaftsfremden Interessen ändern. Da möchte ich Kol-
lege Schallberger sagen: Das Öffnen des Korsetts ist zwar
wahrscheinlich richtig und in einem gewissen Masse notwen-
dig, aber angesichts des Grundsatzes, wonach der Boden für
die Landwirtschaft Produktionsfaktor Nummer eins ist,
könnte diese Öffnung auch zu einem Bumerang für die Land-
wirtschaft werden. Mich haben die Ausführungen von Kollege
Bisig stutzig gemacht, weil sie zeigen, wie unterschiedlich
diese Öffnung interpretiert wird. Wenn er festhält, dass nun
Landwirtschaftszonen durchaus für nichtlandwirtschaftliche
Zwecke gebraucht werden sollen, sehen wir, dass das Spek-
trum der angestrebten Öffnung sehr unterschiedlich interpre-
tiert wird.
Das wird auch gelten für die Frage des Realteilungs- und Zer-
stückelungsverbotes, das man mit dem bäuerlichen Boden-
recht auffangen, als Schranke setzen will, damit kein Miss-
brauch passiert. Da muss man ehrlicherweise die Frage stel-
len, wie lange sich diese Schranke angesichts der Dynamik
der Zeit halten wird. Bei der Erbteilung der nächsten, über-
nächsten Generation, wenn Jahrzehnte vorbeigegangen
sind: Wird man eine Realteilung von nichtlandwirtschaftli-
chen Nebengewerben noch verhindern können? Die Saat,
die wir säen, ergibt eine Ernte, von der wir nicht wissen, wie
und wann sie stattfindet.
Ein weiteres Problem, dem wir uns stellen müssen, ist die in-
nere Aufstockung. Ich habe in den sechziger Jahren damit
Erfahrungen gemacht – seinerzeit war diese innere Aufstok-
kung auch en vogue –; was daraus geworden ist, das sind
stark verschmutzte, überlastete Seen, weil man mit Intensi-
vierung innere Aufstockung betrieben hat. Die neue Form der
inneren Aufstockung gemäss der vorliegenden Teilrevision
kann demgegenüber zu Belastungen der Infrastruktur führen
und Sekundärwirkung für die Infrastrukturkosten der Ge-
meinden sowie umweltbelastenden Mehrverkehr im ländli-
chen Raum zur Folge haben. Ich denke da an Einkaufsver-
kehr usw.
Auf der anderen Seite zieht man die Öffnung nicht konse-
quent durch. Ich denke an die Ausführungen auf Seite 20 der
Botschaft, wo vorweg gesagt wird, Reithallen gehörten nicht
in die Landwirtschaftszone. Ich meine, wenn Pferdezucht mit
Ausbildung der Pferde und Pferdehaltung ein landwirtschaft-
licher Nebenerwerb ist, dann müsste man im Sinne von
Artikel 16a Absatz 2 (neu) gemäss Antrag der Kommission
diese Öffnung auch prüfen und in Erwägung ziehen und sie
nicht von vornherein abblocken.
Hingegen kann man sich nicht äussern und darf sich keiner
Illusion hingeben bezüglich der Rechtsverfahren bzw. des
Einwirkens der Gerichte auf die Raumplanung. Da teile ich
die Hoffnung von Kollege Schallberger nicht. Die Situation

wird die sein, dass die Grenze zwischen dem, was das Ge-
setz vorsieht, und der Diskussion, was noch möglich sein
soll, lediglich verschoben wird. Wir werden neue Grenzfälle
und eine Vielzahl von Gerichtsentscheiden auf kantonaler
und eidgenössischer Ebene, beim Bundesgericht, haben.
Viel Hoffnung setze ich auf das Prinzip, das nun eingeführt
werden soll – wir haben es vor Jahren bereits im Kanton
Graubünden einzusetzen versucht –, dass im Bauen ausser-
halb der Bauzone der Grundsatz «Wohnen bleibt wohnen»
(S. 29 der Botschaft) gelten soll. Ich meine, die heutigen Kon-
flikte – völlig ohne Schaden für die Raumplanung, vor allem
auch im Nichtdauersiedlungsgebiet – könnten sicher gemil-
dert werden.
Alles in allem bin ich der Auffassung, wir sollten auf diese Re-
vision eintreten. Hingegen ist es im Hinblick auf die Praxis
wichtig, dass man zuhanden der Materialien gewisse Überle-
gungen festhält; darum habe ich mir trotz der fortgeschritte-
nen Zeit erlaubt, etwas dazu zu sagen.

Rhyner Kaspar (R, GL): Auch ich habe seinerzeit die Motion
Zimmerli unterzeichnet und unterstützt, weil ich damals
schon ganz andere Sorgen hatte. Wenn nämlich heute Kol-
lege Iten gesagt hat, der Strukturwandel in der Landwirt-
schaft habe sich schneller eingestellt als erwartet, dann muss
ich als guter Kenner der Berglandwirtschaft sagen: Der
Strukturwandel in den Alpen stellte sich bereits ein, als die er-
sten Ideen über Raumplanung diskutiert wurden. Ich musste
einmal, etwa 1970, für einen bestimmten schweizerischen
Fonds eine Analyse in unserer Gemeinde machen, die den
Titel trug: «Weshalb sind Bergbauernbetriebe eingegan-
gen?» Da musste ich bereits vierzig eingegangene Bauern-
betriebe melden. Das war also bereits Anfang der siebziger
Jahre der Fall. Dieser Strukturwandel hat sich in den Alpen
schon früh eingestellt. Er betraf allerdings Klein- oder Mittel-
betriebe.
Das Votum von meinem sonst lieben Nachbarn Loretan ver-
anlasst mich aber, etwas weiter zurückzublenden. Wenn Kol-
lege Loretan sagt, man habe bereits verwirklicht, was die ge-
genwärtige Revision nun gestatten werde – sofern sie ange-
nommen wird –, dann möchte ich sagen, dass das Raumpla-
nungsgesetz abrupt gestoppt hat, was früher Brauch war und
jetzt dann wieder eingeführt werden könnte.
Ich möchte das folgendermassen begründen: Ich war schon
Baudirektor, als es noch keine Raumplanung gab. Ich war
Baudirektor, als 1972 der dringliche Bundesbeschluss in
Kraft gesetzt wurde. Das erste Raumplanungsgesetz ist ab-
gelehnt worden, weil es zu restriktiv war. In Baudirektoren-
konferenzen durfte man sich dann vernehmen lassen, wes-
halb das Gesetz wohl abgelehnt worden sei. Aufgrund mei-
ner Voten wurde ich dann zweimal von der Kommission für
das Raumplanungsgesetz Nr. 2 einvernommen. Später wur-
den diese Einvernahmen dann Hearings genannt. (Heiter-
keit)
Es ging mir damals schon um die Erhaltung und die Rettung
der Bausubstanz, die mehrmals erwähnt worden ist. Denn
damals hatten wir schon viele landwirtschaftliche Bauten, die
nicht mehr genutzt wurden. Weshalb wurden sie nicht mehr
genutzt? Weil der Bund oder wir, das Parlament, Raumpla-
nung bzw. Landwirtschaftspolitik vermengen und vermi-
schen. Der Landwirtschaft hat man gesagt: aufstocken, Fa-
milienbetriebe rationalisieren. Was war die Folge davon? Gü-
terstrassen wurden gebaut, Ställe wurden zusammengelegt.
In Gebieten, wo ich herkomme, hatte jeder Bauer drei bis fünf
Ställe. Er «nomadisierte» mit der Vegetation: im Frühling Hö-
henmeter um Höhenmeter hinauf, dann hundert Tage auf der
Alp, und etwa an Weihnachten waren Leute und Viehhabe
wieder im Tal.
In meiner Gemeinde wurden 70 Kilometer Güterstrassen er-
stellt – dafür sind wir dankbar –, und es wurden etwa zwei
Dutzend Ställe rationalisiert, neu gebaut oder erweitert.
Heute sind diese Ställe sozusagen vor der Haustür, und das
ist für die Landwirtschaft lebensnotwendig; das kann ich aus
eigener Beurteilung sagen. Man kann jetzt gut einem Neben-
verdienst nachgehen, sofern er vorhanden ist. Früher musste
man morgens fort, eine Stunde hinauf zum Stall, und wieder
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hinunter, oder dann musste man eben oben bleiben. Sie ken-
nen diese Ställe besser unter dem Titel Maiensäss.
Damals, bei der Besprechung der «Zweitauflage» des Raum-
planungsgesetzes, habe ich versucht, einen entsprechenden
Artikel für solche Bauten, für solche Strukturen zu plazieren;
mitsprechen konnte ich ja nicht. Aber an einer entsprechen-
den Konferenz zusammen mit dem damals zuständigen Bun-
desrat für die Raumplanung – es war Herr Bundesrat Furg-
ler – habe ich auf die Situation hingewiesen und gesagt,
wenn wir nicht legiferieren oder alles verbieten würden, gin-
gen wir einer Zeit mit vielen Gebäuderuinen entgegen.
Man konnte mich dann von bundesrätlicher Seite her über-
zeugen. Der damalige Bundesrat hat mir gesagt – das habe
ich verstanden –, dass wir in einem wunderschönen Land
wohnten. Das habe ich selber gewusst. Er hat mir aber auch
gesagt, dass die Strukturen in diesem Land unterschiedlich
seien. Das Baselbiet, der Thurgau, das Bernbiet mit dem
Seeland und dem Berner Oberland oder die Gegend um den
Lac Léman seien anders strukturiert als z. B. das Wallis, der
Kanton Glarus oder das Tessin. Man könne deshalb nicht ei-
nen Maiensäss-, einen Rustici- oder einen «Gädeli»-Artikel
schaffen.
Das wurde so gesagt. Herr Bundesrat Furgler nahm damals
das Raumplanungsgesetz aus der Tasche – der Bundesprä-
sident hat noch ein solches Exemplar auf dem Pult – und
sagte: «Herr Baudirektor Rhyner, so klein ist unser Raumpla-
nungsgesetz. Es kann doch nichts Schlimmes sein, es hat in
meiner Rocktasche Platz. Wir haben zum Glück ein föderali-
stisch strukturiertes Land. Wir haben zum Glück gute Be-
amte» – ich möchte einflechten: Wir sind mit dem Bundesamt
für Raumplanung immer gut gefahren –, «wir sind sicher in
der Lage, dieses Gesetz föderalistisch anzuwenden.» Wenn
das stimmen würde, was Herr Loretan gesagt hat – es stimmt
zum Glück nicht alles –, (Heiterkeit) dann müssten wir sofort
auf einen Zentralstaat umstellen.
So weit, so gut. Wir haben entsprechend föderalistisch rea-
giert und entsprechend föderalistisch praktiziert. Ein bundes-
rätlicher Besuch hat uns in dieser Praxis bestätigt. Herr Lore-
tan war einmal in unserem Tal, damals noch als Präsident
der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und
Landschaftspflege – mit der ich mich nicht überwerfen wollte,
ich musste ja dann wieder einmal Geld haben –, (Heiterkeit)
und attestierte uns eine ausgezeichnete Landschaftspflege.
Das ging so lange, bis nach der Revision des Heimatschutz-
gesetzes die Massenlegitimation der Einspracheberechti-
gung eingeführt wurde. Dann erhoben Leute von aussen ge-
gen unsere Praxis Einspruch, dann ist es uns ergangen, wie
es Herr Carlo Schmid vor zwei Tagen erwähnt hat: Die Sache
wurde vor Bundesgericht gezogen, und zwar von Leuten, die
nicht in den Bergen leben, nicht in den Bergen leben wollen
und – ich behaupte auch – nicht in den Bergen leben könn-
ten. Das Bundesgericht gab ihnen recht. Und was ein Bun-
desrat einst gesagt hat, ist an diesem Tag mit diesem Urteil
in Schall und Rauch aufgegangen!
Das neue Gesetz macht das wieder manifest. Es ist höchste
Zeit, dass in unserem Lande etwas passiert. Damals sprach
ich von Dutzenden von Bauruinen, heute könnte ich Ihnen
Hunderte zeigen. Und, Herr Iten, dazu müssen wir nicht ins
Piemont fahren. Gehen oder fahren Sie einmal mit aufmerk-
samen Augen in das Bleniotal oder in die Seitentäler des
Wallis! Wie das einwaldet! So nebenbei bemerkt: Wir haben
in den letzten zwanzig Jahren 1200 Quadratkilometer mehr
Wald in der Schweiz erhalten. Das ist die Fläche des Kantons
Thurgau oder 1,6mal die Fläche des Kantons Glarus oder
1,8mal die Fläche des Kantons Obwalden. So viel ist der
Wald in den letzten zwanzig Jahren vorgedrungen – gemäss
der eidgenössischen Statistik. Wenn da nichts passiert, ge-
hen so viele Rustici, so viele kleine Ställe – oder «Gädeli»,
wie wir sagen – unter, oder sie sind dem Untergang geweiht.
Das ist ein Verlust an Volksvermögen, das ist ein Verlust an
Kulturgut, und das ist eine Zerstörung unserer Landschaft.
Ich hatte in den sechziger Jahren einmal das Vergnügen, mit
einem amerikanischen Buchschreiber – also Schriftsteller –
eine Schweizerreise zu machen. Der hat mir gesagt, dass sie
in Amerika und Kanada ebensoschöne Landschaften hätten,

ebensoschöne Seen, ebensohohe Berge. Was aber in Ka-
nada und in Amerika fehle und was der Reiz dieser kleinen
Schweiz sei, das sei die dezentrale Besiedelung.
Jahrhundertelang gewachsene Strukturen sind dem Zerfall
preisgegeben oder werden zerstört. Kollege Schiesser, wir
sind täglich an solchen Ruinen vorbeigefahren, mindestens
wenn wir zur Arbeit gegangen sind. (Heiterkeit) Jetzt sind
diese abgebrochen, endlich aufgeräumt worden. Wir wissen
doch, dass das Baselbiet mit schönen Kirschbäumen durch-
setzt ist oder wie sich der Thurgau mit Dörfern und einer wei-
ten Fläche präsentiert oder wie die Landschaften am Léman
aussehen. Wir sind alle stolz darauf. Man darf doch nicht ein
ganzes Gesetz am Einzelfall einer Kastanienhütte in der
Selva unterhalb von Soglio aufhängen! Nicht alle Ställe sind
oder würden umgebaut. Aber ab und zu hätte ein Bauer, der
sich mit dieser Gebäudesanierung arg verschulden musste,
die 10 000, 20 000 oder 30 000 Franken gut gebrauchen
können, die er für diesen Stall erhalten oder bekommen
hätte.
Ich hoffe – und das wäre dann eine Antwort von Bundesprä-
sident Koller –, dass Artikel 24a Absatz 3 meinem Anliegen
entgegenkommt. Ich brauche nicht mehr für die Baulobby zu
sprechen, aber es geht mir um die Erhaltung der Landschaft
Schweiz. Um einen solchen Zerfall einer ganzen Siedlung zu
verhindern, musste ich als Idealist tatsächlich an den «Fonds
Landschaft Schweiz» gelangen. Er hat mir dank dem Vize-
präsidenten 100 000 Franken zur Verfügung gestellt. Aber
diese Mittel könnten auf anderen Wegen, über die Volkswirt-
schaft, beschafft werden, wenn das Gesetz umgesetzt
würde, wie es damals Bundesrat Furgler gesagt hat, wie ich
bzw. wir es damals auch praktiziert haben, was dann aber in
Lausanne «abgeklemmt» wurde.
Revitalisieren, vernünftig legiferieren, föderalistisch reagie-
ren und regieren – sofern ich dann die richtigen Antworten
bekomme, woran ich nicht zweifle, werde ich aus Überzeu-
gung zustimmen. Ich attestiere Bundesrat und Kommission
hier gute Arbeit; das beschränkt sich auf meine Auffassung.

Uhlmann Hans (V, TG): Vorerst möchte ich Kollege Rhyner
bestens danken, dass er heute nicht das gleiche gemacht hat
wie gestern, als er sagte, er verzichte infolge der vorgerück-
ten Zeit auf sein hervorragend vorbereitetes Referat. Ich
muss ihm attestieren, dass er heute ein sehr hervorragendes
Referat gehalten hat.
Es liegt mir daran, dass in diesem Saal noch eine Stimme der
Direktbetroffenen gehört wird, und deswegen will ich meine
Interessenbindung offenlegen. Sie wissen, ich komme aus
der Landwirtschaft, bin mit der Bewertung von Grundstücken
beschäftigt, aber – und das scheint mir in diesem Zusam-
menhang sehr wichtig zu sein – ich bin Vizepräsident des
Verbandes schweizerischer Gemüseproduzenten. Es wurde
gesagt, die Umbruchsituation in der Landwirtschaft und be-
sonders im Gemüse- und Gartenbau verlange eine rasche
Anpassung der Strukturen der verschiedenen Betriebe.
Diese Anpassungen tangieren natürlich fast in allen Fällen
auch unsere Raumplanung. Natürlich wäre dem Gemüse-
und Gartenbau, aber auch der Landwirtschaft vielleicht eine
weiter gehende Lockerung dienlich, und besonders der Ge-
müse- und Gartenbau wäre an einer weiter gehenden Locke-
rung interessiert. Aber gerade diese direktbetroffenen Kreise
kennen die politische Situation, die politischen Rahmenbe-
dingungen, und deshalb ist auch die Akzeptanz dieser Vor-
lage in diesen Kreisen recht gross.
Wir anerkennen die Bestrebungen des Bundesrates und der
Kommission und sind der Meinung, dass sie einen gangba-
ren Weg gefunden haben. Ich weiss, es war nicht einfach.
Man hat die Verhandlungen mindestens teilweise unter Kol-
legen diskutiert. Gerade die Landwirtschaft, der Garten- und
Gemüsebau werden sich mit den Anträgen der Kommission
identifizieren.
Wer die Besiedelung und die Bewirtschaftung des ländlichen
Raumes auch in Zukunft sichern will, muss nun der massvol-
len Vorlage dieser Kommission zustimmen. Weitergehende
Einengungen – da spreche ich vor allem Herrn Loretan an,
aber auch Herrn Aeby – können wir nicht akzeptieren. Ich an-
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erkenne die massvolle Vorlage der Kommission und glaube,
dass damit auch dem Anliegen – eine landschaftsschonende
Lösung, aber auch die Besiedelung des ländlichen Rau-
mes – Rechnung getragen wird.

Koller Arnold, Bundespräsident: Zunächst möchte ich Ihnen
für die überwiegend positive Aufnahme dieser heiklen Ge-
setzgebungsvorlage danken, dies um so mehr, als schon
Ihre Kommission und heute auch Sie bewusst sehr kritisch an
diese Teilrevision unseres Raumplanungsgesetzes herange-
treten sind.
Gegenstand dieser Teilrevision bilden – auf einen einfachen
Nenner gebracht – jene Fragen, die sich im Zusammenhang
mit dem rasanten Strukturwandel der Landwirtschaft und mit
der Neuausrichtung unserer Landwirtschaftspolitik bezüglich
der künftigen Nutzung der Landwirtschaftszone stellen. Es ist
deshalb sicher zweckmässig, wenn wir uns die starke Verän-
derung der Realien zu Beginn noch einmal vergegenwärti-
gen.
Wir müssen bedenken, dass sich die Zahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe wie folgt verändert hat: Im Jahre 1985 gab es
gemäss Betriebszählung noch 120 000 landwirtschaftliche
Betriebe. 1990 waren es nur noch 108 000, und heute sind es
wohl schon weniger als 100 000. Nimmt man nur die agrar-
rechtlich geschützten Betriebe, also jene, die auch für Direkt-
zahlungen in Frage kommen, dann sehen diese Zahlen wie
folgt aus: 68 000 im Jahre 1985, 62 000 im Jahre 1990 und
59 000 im letzten Jahr.
Sie sehen, dass infolge dieses rasanten Strukturwandels na-
türlich regelmässig Ökonomie- und Wohngebäude überzäh-
lig und damit tatsächlich dem Verfall anheimgestellt würden,
wie das Herr Rhyner vorhin so eloquent dargelegt hat. Dass
da Handlungsbedarf besteht – vor allem auch aus Gründen
des Landschaftsschutzes –, weiss jeder, der wie ich aus ei-
nem klassischen Streusiedlungsgebiet kommt. Dieser Struk-
turwandel wäre dort mit einem totalen Zerfall und mit einer
völligen Änderung des ganzen Landschaftsbildes verbun-
den, wenn wir hier jetzt nicht mit dieser Teilrevision des RPG
handeln würden.
Es besteht aber auch noch in anderer Hinsicht Handlungsbe-
darf. Wir können von der Landwirtschaft nicht verlangen,
dass sie sich nach der Überführung des Gatt in die World
Trade Organization vermehrt am Markt, am Wettbewerb ori-
entiert, und sie gleichzeitig nach wie vor in ein total unflexi-
bles, in ein – wie Herr Respini zu Recht gesagt hat – veralte-
tes Raumplanungsgesetz einspannen. In diesem Sinne dür-
fen wir die Landwirtschaft angesichts dieser Riesenheraus-
forderungen, vor denen sie heute steht, auch raumplanungs-
rechtlich nicht im Stiche lassen.
Um unserer Landwirtschaft die Möglichkeit zu eröffnen, sich
am Markt zu behaupten und konkurrenzfähig zu bleiben, mit-
hin zukunftsgerichtet auf die neuen Herausforderungen rea-
gieren zu können, bedarf es zweifellos verschiedener Mass-
nahmen. Die Raumplanung kann hier bloss einen wichtigen
Beitrag auf dem Weg zum Ziel leisten. Soweit es um Zu-
kunfts- und Entwicklungsperspektiven geht, ist es sicher in
erster Linie die Aufgabe der Landwirtschaftspolitik selber,
diese Perspektiven tatsächlich zu eröffnen.
Uns lag daher von allem Anfang an daran, diese Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes in enger Übereinstimmung mit
der neuen Landwirtschaftspolitik zu realisieren. Mit der zwei-
ten Reformetappe «Agrarpolitik 2002», die der Bundesrat
dem Parlament am 26. Juni 1996 zugeleitet hat und die der-
zeit von der zuständigen Kommission des Nationalrates vor-
beraten wird, sollen ja die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um einer nachhaltig produzierenden und wettbewerbs-
fähigen Landwirtschaft ihren Platz in der modernen Industrie-
und Dienstleistungsgesellschaft der Schweiz zu sichern.
Neben der Agrarpolitik, die in erster Linie gefordert ist, ist
aber auch die Raumplanung gefordert. Im Zentrum steht hier
die Frage, welche baulichen Möglichkeiten die Landwirt-
schaft künftig haben soll bzw. haben muss, um flexibel auf
sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu kön-
nen. Dabei war uns von Anfang an klar, dass die Revision im
Spannungsfeld zwischen der Forderung nach grösstmögli-

cher Flexibilität aufgrund der Neuausrichtung der Landwirt-
schaftspolitik einerseits und jener nach grösstmöglicher Zu-
rückhaltung andererseits schwierig sein wird. Wir haben da-
her auch gründliche Vorbereitungsarbeiten geleistet. Wir ha-
ben eine Expertenkommission unter der Leitung des
damaligen Regierungsrates Adalbert Durrer eingesetzt.
Nachher haben wir gestützt auf das Vernehmlassungsver-
fahren die Vorschläge der Expertenkommission Durrer noch
einmal im Sinne weiterer Restriktionen korrigiert. Vor allem
im heiklen Bereich der Zulassung gewerblicher Tätigkeiten in
der Landwirtschaftszone ging der Expertenentwurf der Kom-
mission Durrer ja viel weiter als jetzt der bundesrätliche Ent-
wurf.
Viele Redner haben von einer Gratwanderung gesprochen.
Ich glaube, dass das Bild durchaus zutreffend ist; aber ich
kann Ihnen versichern, dass wir auf dieser Gratwanderung
die nötigen Sicherheitsvorkehren getroffen haben. Überall
dort, wo Absturzgefahren bestehen, haben wir Sicherheits-
seile gespannt. Das war tatsächlich das Hauptbemühen so-
wohl der Kommission Durrer als dann auch des Bundesrates
und Ihrer vorberatenden Kommission.
Der Bundesrat ist daher überzeugt, dass sein Entwurf den
unterschiedlichen Interessen angemessen Rechnung trägt,
dass wir das «juste milieu» zwischen notwendiger Öffnung
und Absicherung gefunden haben. Ich bin daher froh, dass
diese Einschätzung grossmehrheitlich auch von Ihrer Kom-
mission und heute auch von Ihrem Rat geteilt worden ist.
Ihre Kommission hat zwar am Entwurf des Bundesrates ver-
schiedene Modifikationen angebracht. Aber ich darf festhal-
ten, dass diese Modifikationen, die ja meistens vor allem Prä-
zisierungen sind, unseres Erachtens durchaus im Rahmen
des bundesrechtlichen Konzeptes bleiben; ich werde daher
diesen Modifikationen nicht opponieren.
Bevor ich kurz auf die zentralen Punkte des bundesrätlichen
Entwurfes eingehe, noch einige Worte zur Multifunktionalität
der Landwirtschaftszone und zur postulierten Verstärkung
des Planungsansatzes. Diese Fragen sind ja auch in der Ein-
tretensdebatte artikuliert worden. Die Revisionsvorlage trägt
der Multifunktionalität der Landwirtschaftszone nunmehr aus-
drücklich Rechnung. In Übereinstimmung mit dem 7. Land-
wirtschaftsbericht werden die wesentlichen Aufgaben, die
von der Landwirtschaft zu erfüllen sind, explizit aufgezählt.
Die Landwirtschaftszone soll demnach nicht nur der Siche-
rung der Ernährungsbasis dienen, sondern vielmehr auch
der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums und
dem ökologischen Ausgleich. Damit unsere Landwirtschaft
diese unterschiedlichen Aufgaben in der Landwirtschafts-
zone auch tatsächlich erfüllen kann, sollen die Kantone mit-
tels einer bundesrechtlichen Grundsatznorm zu einer funk-
tionsorientierten planerischen Auseinandersetzung mit dem
Nichtsiedlungsgebiet angehalten werden.
Die in Artikel 16 Absatz 4 der Revisionsvorlage vorgeschla-
gene Verstärkung des Planungsansatzes – Absatz 3 des An-
trages der Kommission entspricht vollumfänglich Absatz 4
des bundesrätlichen Entwurfes – hält die Kantone explizit
dazu an, die Entwicklung des Gebietes ausserhalb der Bau-
zonen vermehrt auf die örtlich und regional verschiedenen
Bedürfnisse von Landwirtschaft und Landschaft auszurich-
ten. Da die Situation in den einzelnen Kantonen, wie das Herr
Aeby durchaus zu Recht dargelegt hat, sehr unterschiedlich
ist, und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass dem
Bund im Bereiche der Raumplanung bloss die Kompetenz
zur Grundsatzgesetzgebung zukommt, haben wir hier ganz
bewusst einen föderalistischen Ansatz gewählt. Die Gemein-
wesen haben es somit vollständig in der Hand, bestimmte
Nutzungen mit den hierzu erforderlichen Bauten – im Vorder-
grund stehen hier vor allem Bauten für die bodenunabhän-
gige Produktion – nur dort zuzulassen, wo ihnen das mit Blick
auf die unterschiedliche Empfindlichkeit der Landschaft
sachgerecht erscheint. Sie können also von vornherein emp-
findliche Landschaften nur für bodenabhängige Produktion
vorsehen, trotz dieser Öffnung, die wir Ihnen vorschlagen.
Die postulierte Verstärkung des Planungsansatzes hat in
weiten Kreisen nun allerdings die Befürchtung geweckt, dass
damit eine neue Planungswelle über unser Land käme.
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Diese Befürchtungen sind nach unserer Auffassung aber un-
begründet. Der Umstand, dass der Bundesrat eine verstärkte
räumliche Differenzierung der Landwirtschaftszone vor-
schlägt, bedeutet keineswegs – damit antworte ich auch auf
eine Frage von Herrn Bisig –, dass diese Landwirtschafts-
zone künftig in ähnlicher Weise mit Zonen überzogen werden
müsste, wie dies für das Baugebiet üblich ist. Zur Umsetzung
dieses Planungsansatzes bedarf es keiner neuen Planungs-
instrumente. Das Ziel, die Landwirtschaftszone zu differen-
zieren, lässt sich im Rahmen der kantonalen Richtplanung
und der in der Regel kommunalen Nutzungsplanung im nor-
malen Planungsrhythmus erreichen.
Es ist auch keineswegs so, dass wir bei dieser Differenzie-
rung der Landwirtschaftszone gleichsam ab ovo beginnen
müssten. Heute liegen in den meisten Kantonen die entspre-
chenden Ansätze zur Differenzierung der Landwirtschafts-
zone bereits vor. Dort, wo das noch nicht der Fall ist, kann
das im Rahmen der jetzt anstehenden Gesamtüberarbeitung
der kantonalen Richtpläne ohne weiteres in Ordnung ge-
bracht werden.
Zu den zentralen Punkten der Revisionsvorlage gehört vor
allem die vorgeschlagene Neuumschreibung der Zonenkon-
formität. Die Landwirtschaft befindet sich anerkanntermas-
sen in einem dramatischen und äusserst dynamischen Ver-
änderungsprozess. Der wirtschaftliche Druck, dem sie sich
angesichts der zunehmend offener werdenden Grenzen ge-
genübersieht, ist beträchtlich. Um konkurrenzfähig zu blei-
ben, muss die Landwirtschaft ihre Produktionsmethoden da-
her zwangsläufig dem Markt anpassen können. Das ist der
Grund, weshalb wir jetzt, in voller Übereinstimmung mit der
Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik, bewusst auf das
Produktemodell und nicht mehr auf das Produktionsmodell
abstellen. Befürchtungen, dass deswegen die Landwirt-
schaftszonen der bodenunabhängigen Produktion total ge-
öffnet würden, wären nun aber weit verfehlt. Denn trotz die-
ser grundsätzlichen Öffnung sind alle Schranken, die einer
bodenunabhängigen Produktion auch künftig entgegenste-
hen werden, mitzubedenken.
Der Übergang vom Produktions- zum Produktemodell drängt
sich zwar im Interesse einer kohärenten Raumordnungs- und
Agrarpolitik auf, aber es ist völlig falsch, wenn behauptet
wird, wir würden hier einen Widerspruch zum neuen Land-
wirtschaftsartikel entstehen lassen. Denn der neue Landwirt-
schaftsartikel schliesst – ich bitte Sie, dies zu beachten – die
bodenunabhängige Produktion klarerweise nicht aus. Zudem
ist die Landwirtschaft gerade dort auf Handlungsspielräume
angewiesen, wo sie sich künftig ohne die bisherigen Garan-
tien für Preis und Absatz auf dem freien Markt wird behaup-
ten müssen.
Auf der anderen Seite ist aber folgendes zu beachten: Die
bodenabhängige Bewirtschaftung wird trotz der vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Neuumschreibung der Zonenkonformi-
tät nach wie vor die Regel bleiben. Das Entwicklungspoten-
tial im Bereich der bodenunabhängigen Bewirtschaftung ist
nämlich aus verschiedenen Gründen gering. Zu erwähnen ist
hier insbesondere, dass den Maststallungen durch das Ge-
wässerschutzrecht enge Grenzen gesetzt sind. Im übrigen ist
zu betonen, dass die Agrarpolitik ausschliesslich die boden-
abhängige Produktion fördert. Ein dritter, wichtiger Faktor:
Wenn wir schon sagen, die künftige Landwirtschaftspolitik
müsse sich künftig mehr am Markt orientieren, dann ist auch
mit dem Geschmack der Konsumentinnen und Konsumenten
zu rechnen.
Erlauben Sie mir im Sinne einer Klammer eine persönliche
Bemerkung: Ich bin ein grosser Liebhaber von in der Schweiz
wirklich bodenabhängig produzierten Tomaten. Aber ich
sage Ihnen ganz offen: Mit Hors-sol-Tomaten kann ich über-
haupt nichts anfangen. Ich glaube, dass es der Vorteil der
Neuorientierung am Markt ist, dass tatsächlich auch die
Nachfrage bestimmen wird, wieweit Hors-sol-Produktionen
künftig überhaupt eine Chance haben werden.
Noch ein paar Worte zum zweiten Revisionsschwerpunkt: Im
Bereich der Ausnahmeregelungen für das Bauen ausser-
halb der Bauzonen möchten wir bewusst neue Flexibilitä-
ten schaffen. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen je-

doch – das muss betont werden – ausschliesslich die Umnut-
zung bestehender Gebäude, die infolge des Strukturwandels
für den bisherigen Zweck nicht mehr benötigt werden. Mit
den Änderungen, wie sie der Bundesrat in den Artikeln 24
und 24a vorschlägt, soll somit verhindert werden, dass funk-
tionslos gewordene, aber gleichwohl noch nutzbare Bauten
allmählich, aber sicher verfallen. Es ist also auch ein Gebot
des Landschaftsschutzes, dass wir die Artikel 24 und 24a
entsprechend öffnen.
Im übrigen ist auch hier auf die strengen Sicherungen hin-
zuweisen, die wir in den geänderten Bestimmungen des
Raumplanungsgesetzes in bezug auf die Umnutzungen vor-
sehen. Vor allem in bezug auf die gewerbliche Tätigkeit ver-
langen wir klar, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit nach
wie vor den Haupterwerb darstellen muss und dass lediglich
eine Nebenerwerbstätigkeit in Frage kommen kann. Wir den-
ken vor allem an kleine Schreinereien, an kleine mechani-
sche Werkstätten oder eben auch an bauliche Vorkehren,
die dem Prinzip «Ferien auf dem Bauernhof» dienen sollen.
Im übrigen ist vor allem folgendes zu bedenken: Solche ge-
werblich aufgestockten Landwirtschafts- oder Gartenbaube-
triebe sollen dem bäuerlichen Bodenrecht integral unterstellt
bleiben. Dies ist vielleicht die wichtigste Sicherung, damit es
hier nicht zu unerwünschten Ausuferungen oder gar zu uner-
wünschten Spekulationen in der Landwirtschaftszone kom-
men wird.
Zum Rückweisungsantrag Aeby: Über eines sind wir uns ei-
nig, und das wurde heute mehrmals geschildert: Die Unter-
schiede in den verschiedenen Regionen unseres Landes
sind ungeheuer gross; deshalb haben wir ganz bewusst ei-
nen föderalistischen Ansatz gewählt. Wenn Sie in Ihrem
Rückweisungsantrag verlangen, der Bundesrat müsse eine
neue Vorlage präsentieren, um insbesondere «die Verzer-
rung zwischen Landwirtschafts- und Gewerbezonen zu ver-
meiden», hätte ich für dieses Anliegen dann noch ein gewis-
ses Verständnis gehabt, wenn wir Ihnen den Vorschlag der
Expertenkommission Durrer tel quel präsentiert hätten. Die-
ser Vorschlag hätte gegenüber gewerblichen Tätigkeiten
wohl eine übermässige Öffnung ermöglicht. Nachdem wir
aber die Vorlage bezüglich gewerblicher Tätigkeiten im Sinne
des Einbaus der genannten Sicherungen stark geändert ha-
ben, muss ich Ihnen ehrlich sagen: Wenn Sie diesem Rück-
weisungsantrag zustimmen würden, wüsste ich eigentlich
nicht genau, was der Bundesrat zu tun hätte. Es wäre ein Ge-
bot der Fairness, dass Sie uns bei einer Rückweisung der
Vorlage wirklich klar sagen würden, wo und in welche Rich-
tung wir diese Vorlage überarbeiten müssten.
Herr Loretan hat mir gesagt, ich hätte mich vom Saulus zum
Paulus gewandelt. Das ist für einen Christen an sich ein gros-
ses Lobeswort. Aber ich will Ihnen auch noch sagen, weshalb
ich mich gewandelt habe. Wenn Sie bedenken, wie sehr sich
die Realien in den sechs Jahren seit der Einreichung der Mo-
tion Zimmerli verändert haben – in bezug auf den Struktur-
wandel, und was noch wichtiger ist, in bezug auf die Neuaus-
richtung der Landwirtschaftspolitik –, dann stehen wir vor ei-
ner Herausforderung, die wir nicht weiter den Gerichten oder
dem Verordnungsgeber, d. h. dem Bundesrat, überlassen
können. Es geht nicht an, dass wir gerade im Raumplanungs-
recht immer wieder monieren, das Bundesgericht spiele sich
hier zum Gesetzgeber auf. Das kritisieren wir zu Recht, aber
ich muss andererseits auch das Bundesgericht in Schutz
nehmen: Es hat das nicht in erster Linie deswegen gemacht,
weil ihm an einem Machtzuwachs gelegen wäre. Es musste
diese Anpassungen an die veränderten Realien vielmehr vor-
nehmen, weil der Gesetzgeber bisher nicht gehandelt hat.
In einer ähnlichen Lage war auch der Bundesrat: Wir haben
versucht, mit einer Verordnungsänderung einige Verände-
rungen der Realien möglichst zu berücksichtigen, aber dort
kam auch sofort – und nicht ganz zu Unrecht – die Kritik auf,
wir hätten den Rahmen der Verordnungsgebung überschrit-
ten. Ich bin daher überzeugt, dass aufgrund dieser weitge-
henden Änderung der Realien der Gesetzgeber gefordert ist.
Sie können und dürfen sich dieser Pflicht nicht entziehen. Sie
haben zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich bin Ihnen
dankbar, wenn Sie in der Detailberatung weitgehend das
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Konzept des Bundesrates mit den Modifikationen Ihrer Kom-
mission realisieren.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten und
den Rückweisungsantrag Aeby abzulehnen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Aeby 3 Stimmen

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr
La séance est levée à 12 h 55
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Achte Sitzung – Huitième séance

Donnerstag, 13. März 1997
Jeudi 13 mars 1997

08.00 h

Vorsitz – Présidence:
Delalay Edouard (C, VS)/Zimmerli Ulrich (V, BE)
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Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 16
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1
Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der
Ernährungsbasis, der Erhaltung der Landschaft und des Er-
holungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und umfas-
sen Land, das:
a. sich für die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Bewirt-
schaftung eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufga-
ben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen
Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rech-
nung.
Abs. 4
Streichen

Art. 16
Proposition de la commission
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1
Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvision-
nement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et

les espaces de détente ou à assurer l’équilibre écologique et
comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou horti-
cole et sont nécessaires à l’accomplissement des diverses
tâches dévolues à l’agriculture, ou
....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent
compte de façon adéquate des diverses fonctions de la zone
agricole.
Al. 4
Biffer

Art. 16a
Antrag der Kommission
Titel
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1
.... Bewirtschaftung nötig sind. Vorbehalten bleibt eine en-
gere Umschreibung der Zonenkonformität im Rahmen von
Artikel 16 Absatz 3.
Abs. 2 (neu)
Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebs dienen,
bleiben in jedem Fall zonenkonform.
Abs. 3 (neu)
Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hin-
ausgehen, können als zonenkonform bewilligt werden, wenn
sie in einem Gebiet liegen, das vom Kanton in der Landwirt-
schaftszone dafür freigegeben wird.

Antrag Aeby
Abs. 3 (neu)
Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hin-
ausgehen, können als zonenkonform bewilligt werden, wenn
der Kanton in einem planerischen Verfahren diese Gebiete
vorgängig bezeichnet. Dabei sind gemäss Artikel 16 Ab-
satz 2 grössere zusammenhängende Flächen für die boden-
bewirtschaftende Landwirtschaft zu belassen.

Art. 16a
Proposition de la commission
Titre
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1
.... ou horticole. Est réservée une définition plus restrictive de
la conformité à l’affectation de la zone dans le cadre de
l’article 16 alinéa 3.
Al. 2 (nouveau)
Les constructions et installations qui servent au développe-
ment interne d’une exploitation agricole ou horticole restent
conformes à l’affectation de la zone.
Al. 3 (nouveau)
Les constructions et installations dépassant ce qui peut être
admis au titre de développement interne, peuvent être auto-
risées comme conformes à l’affectation de la zone lorsqu’el-
les sont implantées dans un territoire que le canton a désigné
à cet effet dans la zone agricole.

Proposition Aeby
Al. 3 (nouveau)
Les constructions et installations dépassant ce qui peut être
admis au titre de développement interne, peuvent être auto-
risées comme conformes à l’affectation de la zone, si le can-
ton définit en avance les territoires dans un procédé de pla-
nification. A ce propos, des grandes surfaces cohérentes
sont à laisser selon l’article 16 alinéa 2, à l’agriculture du sol.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte zu
den Artikeln 16 und 16a zusammen einige Bemerkungen
machen.
Es tut mir leid, wenn ich in der Detailberatung einige Dinge
noch einmal sage, die gestern von Ihrer Seite oder von seiten
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der Kommission schon in der Eintretensdebatte gesagt wur-
den. Ich kann nichts dafür, wenn Eintretensdebatte und De-
tailberatung nicht gehörig unterschieden werden.
In den Artikeln 16 und 16a wird versucht, die Neudefinition
der Landwirtschaftszone in Worte zu fassen. Diese Neudefi-
nition versucht, insbesondere jenen Entwicklungen Rech-
nung zu tragen, die in der neuen, vom Volk genehmigten
Landwirtschaftspolitik seit der Konzeption des Raumpla-
nungsgesetzes eingetreten sind. Das Ziel dieser Neudefini-
tion ist – wie Sie gestern gehört haben – eine Öffnung des
Begriffes der Landwirtschaftszone, der wegführt von einer
Umschreibung, die allein auf dem Produktionsfaktor Boden
beruht, hin zu einer am landwirtschaftlichen Produkt orien-
tierten Definition. Damit wird – das muss man nun klar sagen,
wenn man insbesondere diesen Artikel 16 so beschliesst – in
einem gewissen beschränkten Rahmen über das heute
schon Mögliche hinaus auch die bodenunabhängige land-
wirtschaftliche oder gartenbauliche Produktion in der Land-
wirtschaftszone als zonenkonform betrachtet und deshalb
bewilligungsfähig.
Nach dem bisherigen Recht hiess es ja einfach, dass Land-
wirtschaftszonen jenes Land umfassen, welches sich für die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung eignet und zu diesem
Zweck benötigt wird oder welches im Gesamtinteresse land-
wirtschaftlich genutzt werden soll. Aber diese Definition ge-
nügt im Lichte des gestern von vielen Rednern und Redne-
rinnen beschworenen Strukturwandels nicht mehr.
Ich will nun hier nicht die Ausführungen der Botschaft wieder-
holen. Ich muss davon ausgehen, dass Sie sie alle gelesen
haben. Ich verweise aber doch auf die Darlegungen darin,
welche zeigen, dass die bodenunabhängige Nutzung, die zu-
künftig in einem gewissen Masse möglich sein wird, vom
Bund im Rahmen der neuen Landwirtschaftspolitik nicht sub-
ventioniert wird und dass sie ohnehin in Schweizer Verhält-
nissen im allgemeinen wirtschaftlich nicht sehr interessant
ist. Sie ist auch von den Investitionen her relativ teuer.
Ich glaube – es wird in der Botschaft klar aufgezeigt, und es
wurde in der Kommission durch die Experten des Bundesam-
tes eindrücklich bestätigt –, dass nicht befürchtet werden
muss, in der Schweiz würden nun plötzlich holländische Ver-
hältnisse einziehen und auf allen Hügeln im Appenzell oder
in allen Tälern Graubündens Gewächshäuser und Mastvieh-
haltungen entstehen.
Ein übermässiges Wachstum bodenunabhängiger landwirt-
schaftlicher Betriebe ist schon aus wirtschaftlichen Gründen
nicht zu befürchten. Zudem beschränkt die vorliegende Ge-
setzesrevision die Möglichkeiten noch einmal sehr stark, so
dass nur ein ganz kleiner Spalt der Türe geöffnet wird. Um-
gekehrt muss klar gesagt werden, dass die Neudefinition ge-
wisse Möglichkeiten bieten soll. Es wäre nicht vernünftig, zu
versuchen, den Artikel so lange abzuändern, bis überhaupt
keine Möglichkeiten mehr übrig wären. Dann bräuchte man
keine Revision des Raumplanungsgesetzes.
In diesem Sinne, d. h. mit dem Ziel einer stark kontrollierten
Öffnung, hat die Kommission zusammen mit dem Bundesrat
versucht, im neuen Zweckartikel darzutun, wozu multifunktio-
nale Landwirtschaftszonen dienen. Sie nennt im Zweckarti-
kel, im Sinne des Landschaftsschutzes, ökologische Ziele,
aber auch die langfristige Sicherung der Ernährungsbasis,
welche die bodenunabhängige Bewirtschaftung in speziellen
Fällen einschliessen kann, aber keinesfalls muss.
Klar muss Ihnen sein, dass die neuartige Bewirtschaftung
landwirtschaftlichen Bodens, abgesehen von der schon bis-
her möglichen inneren Aufstockung, nur im Rahmen einer
expliziten und formell durchgeführten Nutzungsdifferenzie-
rung der Landwirtschaftszone erfolgen kann. Es nicht so, wie
gestern zum Teil befürchtet worden ist, dass nun jeder Bauer
zur bodenunabhängigen Landwirtschaft übergehen kann.
Das kann nur im Rahmen einer planerischen Leistung der da-
für zuständigen Kantone geschehen. Damit unterliegen sol-
che neuen Möglichkeiten, natürlich im Rahmen der kantona-
len Planungen, der demokratischen Kontrolle, die Sie ja ken-
nen.
Der Bundesrat hatte zu diesem Zweck in seiner Vorlage in
Absatz 4 von Artikel 16 eine Planungspflicht der Kantone sti-

puliert. Diese stiess sowohl in den Hearings wie auch in der
Kommission auf entschiedenen Widerstand der Kantonsver-
treter. Für etwas, das ohnehin eine Ausnahme bleiben soll,
soll nicht eine millionenschwere Neuplanung der ganzen
Landwirtschaftszonen aller Kantone verlangt werden. Das
schien uns unsinnig zu sein.
Die Kommission hat deshalb nach langen Diskussionen und
im Einverständnis mit Bundesrat und Verwaltung diesen Ab-
satz und den damit zusammenhängenden Artikel 36, welcher
eine Übergangsregelung beschrieb, gestrichen und dafür in
Artikel 16a (neu) eine Umschreibung der Planungs- und Be-
willigungspflichten vorgeschlagen. Nach diesem Modell wer-
den in Absatz 2 dieses neues Artikels 16a die bisher vom
Bundesgericht schon als zonenkonform akzeptierten inneren
Aufstockungen eines landwirtschaftlichen Betriebs in aller
Form als zonenkonform bezeichnet. Das ist etwas, das
schon bisher möglich war. Ich lege Wert darauf, dass das
nicht mit dieser Revision dazukam, sondern sich auf eine
bundesgerichtliche Praxis stützt, welche es den Bauern er-
möglicht, in einem überwiegend bodenabhängig geführten
Betrieb Bauten und Anlagen für eine kleinere, zusätzliche bo-
denunabhängige Produktion zu errichten. Soweit Artikel 16a
Absatz 2 gemäss Antrag der Kommission.
Die Errichtung von Bauten und Anlagen andererseits, die
über diese innere Aufstockung hinausgehen und der boden-
unabhängigen Nutzung dienen, sollen, wie ich das eben er-
läutert habe, nur in jenen Teilen der Landwirtschaftszone ge-
stattet sein, die der Kanton bei Bedarf und Wille im Rahmen
einer Ausdifferenzierung des Nutzungsplanes dafür freigibt.
Was heisst das nun genau? Das heisst, dass die Ausdifferen-
zierung des Nutzungsplanes nur in einem wohldefinierten,
transparenten, rechtlich einwandfreien Planungsverfahren
geschehen kann, welches im Rahmen der kantonalen Richt-
pläne auch eine obligatorische Abwägung aller Interessen
enthält und in dessen Verlauf zudem die üblichen Beschwer-
demöglichkeiten bestehen. Wer also befürchtet – es wur-
den in der Eintretensdebatte einige solche Äusserungen
gemacht –, dass irgendein «baulobbylastiges» Gremium in
einem Hinterzimmer oder die Regierung allein verfügen wer-
den, der irrt. Es muss vielmehr das ordentliche Planungsver-
fahren Raum greifen. Damit ist vielen Befürchtungen – u. a.
auch jenen des Herrn Rodewald, die er in seinem Brief, den
ich schon erwähnt habe, aufführt – zum vornherein die Grund-
lage entzogen. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen.
Es kommt dazu – was auch gestern schon gesagt wurde –,
dass selbstverständlich alle bereits bestehenden ökologi-
schen Schranken einzuhalten sind. Alle Bundesgesetze be-
treffend Natur-, Gewässer- und Umweltschutz müssen nach
wie vor eingehalten werden. Wenn Sie sich überlegen, wel-
che Auflagen insbesondere der Gewässerschutz bei Mast-
tierhaltungen verlangt, dann wissen Sie, dass allein schon
aus diesem Grund nicht zu befürchten ist, dass nun solche
bodenunabhängigen Tierhaltungen in grosser Zahl entste-
hen könnten.
Umgekehrt hat die Kommissionsfassung, die von der ur-
sprünglichen Vorlage abweicht, den unschätzbaren Vorteil,
dass nun nach langen Jahren der Planung in den Kantonen
nicht neue Unruhe geschaffen wird, keine allgemeine Pla-
nungsanstrengung verlangt wird, wo diese nicht nötig ist,
sondern einzig dort geplant werden muss, wo der Kanton
auch wirklich daran interessiert ist, dass eine planerische
Ausdifferenzierung der Nutzungspläne vorgeschrieben wird.
Das heisst, es ist ein Planungsmodell, das nur auf Bedarf hin
funktioniert und nicht einfach ohne jeden Bedarf die ganze
Schweiz mit einer Landwirtschaftszone A und einer
Landwirtschaftszone B überzieht.
Ich bitte Sie, in diesem Sinne den Anträgen der Kommission
zu den Artikeln 16 und 16a zuzustimmen.

Bisig Hans (R, SZ): Der neugefasste Artikel 16 gibt den
Landwirtschaftszonen ein völlig anderes Gesicht. Sind im
geltenden Recht Landwirtschaftszonen als Land definiert,
das sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder für den Gar-
tenbau eignet, oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich
genutzt werden soll, so wird neu die Multifunktionalität der
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Landwirtschaftszonen festgeschrieben. Nach meiner Lesart
will die Kommission die Landwirtschaftszonen noch stärker
öffnen als der Bundesrat.
Die Produktion von Nahrungsmitteln ist nicht mehr so zentral,
wird doch lediglich die langfristige Sicherung der Ernäh-
rungsbasis festgelegt und der Erhaltung der Landschaft, dem
Erholungsraum und dem ökologischen Ausgleich ein gleicher
Stellenwert eingeräumt. Zusätzlich muss sich das Land für
die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Bewirtschaftung
nicht nur eignen, es muss auch tatsächlich benötigt werden.
Das kann wohl nicht anders interpretiert werden, als dass
vom bisher praktizierten Vorrang der Fruchtfolgeflächen ab-
gewichen werden soll.
Ich begrüsse diese Neuorientierung, ist doch die Raumpla-
nung gesamtheitlich zu verstehen, dürfen doch übergeord-
nete raumplanerische Bedürfnisse nicht weiterhin als zweit-
rangig bewertet werden. Eine langfristige Sicherung der Er-
nährungsbasis lässt durchaus Nutzungen zu, welche kurz-
und mittelfristig nicht oder nicht nur der Nahrungsmittelpro-
duktion dienen. Ich denke dabei vor allem an die Bereiche Er-
holung und Sport.
Eine leichte Unsicherheit lässt diesbezüglich Artikel 16a auf-
kommen, wonach nur Bauten und Anlagen, die zur landwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen Bewirtschaftung nötig
sind, als zonenkonform gelten.
Ich hoffe, dass der Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 3 meine
Bedenken zu Recht zerstreut. Gemäss diesem Vorbehalt tra-
gen die Kantone in ihren Planungen den verschiedenen
Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rech-
nung – dies auch bezüglich Bauten und Anlagen; zumindest
habe ich den Kommissionssprecher so verstanden. Ich hoffe,
dass es auch so ist.

Maissen  Theo (C, GR): Die Kommission hat bei dieser Vor-
lage relativ viele und gewichtige Änderungen vorgenommen.
Das hat zur Folge, dass nicht alles klar ist, auch wenn man
die Botschaft liest. Die entsprechenden schriftlichen Kom-
mentare fehlen. Zum Teil wurden sie nun von Kollege Platt-
ner vorgebracht.
Zur Präzisierung möchte ich aber drei Fragen zu den
Artikeln 16 und 16a stellen: Grundsätzlich ist zu Artikel 16
festzuhalten, dass mit dieser neuen Definition der Landwirt-
schaftszone eine sehr enge Anlehnung an die Agrarpolitik er-
folgt, an die agrarpolitischen Zielsetzungen, wie sie jetzt auch
in der Bundesverfassung festgeschrieben sind. Ich finde es
gut, dass diese Verknüpfung gemacht wird.
Ich habe nun eine erste Frage zu Artikel 16 Absatz 1 Litera a:
Hier heisst es «zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben».
Wir haben ähnliche Umschreibungen in Absatz 3 von
Artikel 16 und in Artikel 36, wo von «verschiedenen Funktio-
nen» die Rede ist. «Aufgaben» und «Funktionen» sind nicht
genau das gleiche. Man sollte in der Gesetzgebung die glei-
chen Begriffe verwenden, wenn man das gleiche meint.
Wenn mit den «verschiedenen Funktionen» aber etwas an-
deres gemeint ist, dann würde es mich interessieren – auch
zuhanden der Materialien –, warum man hier von «verschie-
denen Aufgaben» spricht. Wenn kein Unterschied besteht,
würde ich empfehlen, in Artikel 16 Absatz 1 Litera a auch den
Begriff «verschiedene Funktionen» zu verwenden.
Die zweite Frage betrifft Artikel 16a Absatz 1. Gemäss dieser
Bestimmung ist es offensichtlich möglich, dass man auch in-
nerhalb der Landwirtschaftszone eine engere Umschreibung
der Zonenkonformität vornimmt, dass man Einschränkungen
macht, z. B. bodenunabhängige Produktionen verhindern
will.
Hier stellt sich die Frage bezüglich der einzusetzenden Pla-
nungsmittel.
Die dritte Frage betrifft Absatz 3. Hier ist festgehalten, dass
vom Kanton diejenigen Gebiete der Landwirtschaftszone frei-
gegeben werden, in denen man noch weitere Bauten und An-
lagen errichten kann. Ich habe mich gefragt, wie das «vom
Kanton» geschehen soll, denn so ist dies vom Ablauf her sehr
unbestimmt. Ich habe mir etwas anderes vorgestellt, als nun
im Kommentar vom Berichterstatter gesagt worden ist. Er hat
erläutert, es gehe hier um die «Ausdifferenzierung der Nut-

zungsplanung». Es ist doch so, dass ein grosser Teil der Kan-
tone, vielleicht sogar alle, die Nutzungsplanung auf Stufe der
Gemeinden angesiedelt haben. Die Ortsplanungen sind dann
also die für die Grundeigentümer verbindlichen Regelungen
der Planung. Hier entsteht die Schwierigkeit, dass zuerst die
Gemeinden planen. Die Ausdifferenzierung in der Nutzungs-
planung machen zuerst die Gemeinden, und dann – in der
Regel ist es in den meisten Kantonen so – wird die Planung
von der Regierung genehmigt. Beim Kanton hätte man sol-
cherart eigentlich erst im nachhinein die Möglichkeit zu sa-
gen, ob man mit einer solchen zusätzlichen Nutzung dieses
Raumes einverstanden ist oder nicht.
Das birgt erstens die Gefahr in sich, dass es gesamtkantonal
gesehen zu konzeptionslosen Lösungen kommt, indem man
in keiner Gemeinde richtig weiss, was ist nun möglich und
was nicht. Das ergibt ein Leopardenfell: Bei den einen ist das
in der Nutzungsplanung möglich, bei den anderen noch nicht.
Dort, wo es noch nicht möglich ist, weiss man nicht, ob es zu-
gelassen wird oder nicht.
Zweitens ist das ein relativ heikler Punkt bezüglich der Um-
setzung des Bundesrechtes, und zwar sowohl in Absatz 1
wie vor allem in Absatz 3. Da hätten wir eigentlich die Richt-
planung, mit welcher der Bund die Möglichkeit hat, durch die
Verfahren auf Bundesebene das Ganze zu koordinieren.
Ich habe von Kollege Plattner am Schluss seiner Ausführun-
gen gehört, dass irgend etwas mit dem Richtplan zusammen-
hängt. Im Grunde genommen, wenn man den logischen Ab-
lauf nehmen würde, käme jedoch zuerst die Richtplanung
und dann erst eine Ausdifferenzierung der Nutzungszone.
Hier sollte man zuhanden der Materialien klar festhalten – so-
wohl bezüglich Absatz 1 wie Absatz 3 in Artikel 16a –, dass
die Richtplanung gemeint ist und dass die Ausdifferenzierung
nachträglich in der Nutzungsplanung der Gemeinden erfol-
gen kann.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich kann die
beiden Votanten in dieser Hinsicht beraten.
Ich meine, Herr Bisig, dass die Landwirtschaftszone gewisse
Funktionen hat, aber zu den Funktionen der Landwirtschafts-
zone gehören nicht etwa der Sport oder die Errichtung von
Sporthallen oder Sportplätzen. Das müssten Zonen für öf-
fentliche Bauten sein. Aber vielleicht kann Herr Bundesrat
Koller noch etwas dazu sagen.
Bezüglich der Planungsaufgabe, die sehr wesentlich ist,
möchte ich Herrn Maissen auf die Ausführungen auf den
Seiten 17 und 18 der deutschsprachigen Botschaft verwei-
sen. Wir haben das, was dort drin steht und zu den Materia-
lien gehört, nicht etwa abgeändert. Wir haben nur bei der
Frage eine Änderung vorgenommen, ob die Planung im gan-
zen überhaupt gemacht werden muss oder ob sie nur dort
gemacht werden soll, wo die Kantone das wünschen. Im üb-
rigen hat Herr Maissen völlig recht. Im Rahmen der kantona-
len Richtpläne müssen die kommunalen Nutzungspläne aus-
differenziert werden, was aber heisst, dass die kommunalen
Nutzungspläne in den kantonalen Richtplan eingebunden
sind. Eine Gemeinde kann nicht – wenn der Richtplan einmal
fertiggestellt ist – einen Nutzungsplan nehmen und, ohne
sich um den Richtplan zu kümmern, eine völlige Umände-
rung ihrer Landwirtschaftszone vornehmen. Das ist selbst-
verständlich undenkbar.
Im übrigen obliegt es den Kantonen, dafür zu sorgen, dass
auf ihrem Gebiet eine einheitliche und sinnvolle regionale
Planung zustandekommt, dass also die Gemeinden auch
aufeinander Rücksicht nehmen und nicht etwa gegeneinan-
der arbeiten. Aber dafür waren die Kantone im föderalisti-
schen Modell des Raumplanungsgesetzes ohnehin schon
immer zuständig. Die Zuständigkeit des Bundes beschränkt
sich auf die Koordination zwischen den Kantonen und auf die
Kontrolle des gesetzeskonformen Umgangs.

Koller Arnold, Bundespräsident: Ich werde zuerst allgemein
Stellung nehmen und dann auf die Fragen von Herrn Mais-
sen eingehen.
Es ist ja heute allgemein anerkannt, dass die Landwirt-
schaftszone sehr unterschiedliche Aufgaben oder Funktio-



Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 208 E 13 mars 1997

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

nen zu erfüllen hat. Diesem Umstand soll nun auch im Raum-
planungsrecht ausdrücklich Rechnung getragen werden. Die
vorgeschlagene Verdeutlichung der Multifunktionalität der
Landwirtschaftszone ist in der Vernehmlassung von der
überwiegenden Zahl der Vernehmlasser sowie von Ihrer
Kommission positiv aufgenommen worden. Mit der ausdrück-
lichen Erwähnung der Sicherung der Ernährungsbasis – das
möchte ich zuhanden von Herrn Bisig festhalten – als einer
der zentralen Aufgaben der Landwirtschaftszone erhalten die
Fruchtfolgeflächen nun auch im Raumplanungsrecht eine ex-
plizite formell-gesetzliche Grundlage. Das war ja bisher um-
stritten.
Die in Artikel 16 Absatz 4 des Entwurfes des Bundesrates –
Absatz 3 gemäss Kommissionsantrag – postulierte Verstär-
kung des Planungsansatzes steht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem vorgeschlagenen Übergang vom Produk-
tions- zum Produktemodell. Verschiedene Vernehmlasser
haben nämlich signalisiert, dass ein derartiger Systemwech-
sel dann akzeptabel wäre, wenn die Bauten für die bodenun-
abhängige Produktion nicht undifferenziert in der ganzen
Landwirtschaftszone zonenkonform wären. Wir haben daher
die erweiterte Zonenkonformität in Berücksichtigung dieser
Vernehmlassungsergebnisse mit der Pflicht zu einer differen-
zierten räumlichen Auseinandersetzung mit der Landwirt-
schaftszone kombiniert.
Die Gemeinwesen haben es somit in der Hand, Bauten für
die bodenunabhängige Produktion nur dort zuzulassen, wo
ihnen dies nach sorgfältiger Abwägung sämtlicher auf dem
Spiel stehender Interessen als gerechtfertigt erscheint. Damit
haben es die Kantone im Rahmen ihrer kantonalen Richt-
pläne in der Hand, bodenunabhängige Produktionen – vor al-
lem eben Hors-sol-Betriebe – nur dort zuzulassen, wo es ih-
nen mit Blick auf die unterschiedliche Empfindlichkeit der
Landwirtschaft sachgerecht erscheint.
Nun noch zu den Fragen, die Herr Maissen gestellt hat. Er
fragte, ob die Begriffe «Funktionen» und «Aufgaben» das
gleiche seien: Wir sprechen von Aufgaben der Landwirt-
schaft und von Funktionen der Landwirtschaftszone. Aber im
übrigen ist das weitestgehend deckungsgleich.
Zur Frage, wo der Vorrang sei: Der Vorrang liegt eindeutig
bei den kantonalen Richtplänen. Die Kantone müssen die
kommunalen Nutzungspläne ja auch genehmigen. Die kom-
munalen Nutzungspläne müssen sich daher an den Rahmen
der kantonalen Richtpläne halten.

Bisig Hans (R, SZ): Ich habe eine Klärungsfrage: Was soll
der Bereich Erholung innerhalb der Landwirtschaftszone?
Wenn dieser schon speziell erwähnt wird, muss damit auch
etwas gemeint sein. Jetzt schliessen Sie, Herr Bundespräsi-
dent, das mit Ihrer Antwort praktisch wieder aus. Unter Erho-
lung stelle ich mir nicht nur vor, dass man am Landwirt-
schaftsbetrieb vorbeimarschieren und hineinschauen kann,
ich stelle mir auch gewisse Aktivitäten vor. Ist das nun aus-
geschlossen?

Koller Arnold, Bundespräsident: Herr Bisig, die Erholung ge-
hört zu den expliziten Funktionen der Landwirtschaftszone.
Ich bin kein Spezialist des Planungsrechtes, aber ich habe
seinerzeit den Richtplan meines eigenen Kantons kennenge-
lernt, und dort sind beispielsweise Skizonen ausgeschieden
worden.

Art. 16, 16a Titel, Abs. 1, 2 – Art. 16, 16a titre, al. 1, 2
Angenommen – Adopté

Art. 16a Abs. 3 – Art. 16a al. 3

Aeby Pierre (S, FR): La plupart des arguments qui plaident
en faveur de ma proposition concernant l’article 16a, vous les
avez vous-mêmes exprimés dans le débat d’entrée en ma-
tière. Vous avez clairement laissé entendre que cet assou-
plissement des règles dans la zone agricole doit s’accompa-
gner d’une réflexion cantonale, fédéraliste, mais qu’il ne
s’agit pas de faire du coup par coup. Il est nécessaire que
chaque canton – et cela correspond tout à fait, par exemple,

aux propos extrêmement forts, lyriques même parfois, de
M. Rhyner hier – mène sa propre réflexion et l’applique aux
conditions locales ou aux conditions régionales. Il ne saurait
être question que les communes, par exemple, procèdent de
façon totalement différente alors qu’elles sont situées dans
une même région et connaissent des conditions analogues.
Cette réflexion de planification cantonale fondamentale, il
faut l’ancrer dans la loi, et c’est le but de ma proposition à
l’article 16a.
En outre, il me paraît indispensable que, ce faisant, les can-
tons tiennent tout de même compte des régions où ils ont de
grandes surfaces de terrain agricole productif qui sont encore
à même de répondre à la première mission de l’agriculture,
c’est-à-dire l’approvisionnement de base. Je vois difficile-
ment que dans les grandes plaines fertiles de la Broye on
trouve, d’ici quelques années, des dizaines et des dizaines
de serres pour la culture des tomates hors-sol, alors que ceci
est tout à fait concevable dans la région de Magadino ou à
Genève. Donc, ça me paraît préciser à la fois les réflexions
du rapporteur de la commission et les vôtres d’hier dans le
débat d’entrée en matière, et rien de plus. Il m’a semblé que
c’était assez clair, mais pas suffisamment, et c’est pour ça
qu’il me paraît impératif d’ancrer ces principes dans la loi.
Je vous invite à soutenir ma proposition en ce qui concerne
l’article 16a alinéa 3.

Forster Erika (R, SG): Ich habe schon gestern darauf hinge-
wiesen, dass ich noch das Tüpfchen auf das I setzen möchte.
Das kann ich in diesem Artikel tun und unterstütze deshalb
auch den Antrag Aeby.
Wenn schon in der Landwirtschaftszone nicht der Bewirt-
schaftung des Bodens dienende Nutzungen und damit Bau-
ten zugelassen werden sollen, ist meines Erachtens zu ga-
rantieren, dass sich grosse, halbindustrielle Hors-sol-Be-
triebe und Masttierhaltungen ohne eigene Futterbasis nicht
beliebig auf dem billigen Boden der Landwirtschaftszone nie-
derlassen können.
Hier war meine Meinung immer, dass eine Pflicht für ein pla-
nerisches Verfahren verankert werden müsse. So, meine ich,
habe ich das gestern auch aus dem Votum von Kollege Frick
gehört. Es wäre die nötige Schranke, um eine Entwicklung,
die wir alle noch schwer abschätzen können, in geordnete
Bahnen zu lenken.
Indem nun dieser Passus mit Verweis auf den doch unbe-
stimmten Artikel 2 des Gesetzes weggelassen wird, über-
lässt man meines Erachtens die Frage, wie gross letztendlich
ein Hors-sol-Gewächshausbetrieb im Nichtbaugebiet sein
kann, dem Bundesgericht. Gerade dies, so meine ich, war
auch dem Motionär ein Dorn im Auge. An dieser Stelle er-
laube ich mir den Hinweis, dass bestehende Gewächshaus-
betriebe in den Gewerbezonen zum Teil hektarengrosse An-
lagen mit komplett versiegelten Böden, Erdöltanks usw. sind.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Aeby zu unterstützen.

Rhyner Kaspar (R, GL): Ich möchte eine Bemerkung anbrin-
gen, die zugleich auch eine Frage sein kann. Ich meine, die
Tierhaltung ist doch durch das Gewässerschutzgesetz mit
der Festlegung der Düngereinheiten geregelt. Somit muss
darüber im Raumplanungsgesetz nichts enthalten sein.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte na-
mens der Kommission zum Antrag Aeby folgendes festhal-
ten: Das Anliegen, welches dieser Antrag aufnimmt, ist in-
haltlich das Anliegen der Kommission. Die Frage ist also
nicht, ob wir hier mit der Stossrichtung einverstanden sind –
das sind wir –, sondern ob die Formulierung, wie sie Herr
Aeby vorschlägt, etwas bringt, das in unserer Formulierung
nicht schon vorhanden ist.
Wenn ich den Antrag Aeby analysiere, dann sind in der For-
mulierung zwei neue Dinge enthalten: Das erste ist, dass
nicht einfach gesagt wird «vom Kanton dafür freigegeben»,
sondern dass gesagt wird «in einem planerischen Verfahren
vorgängig bezeichnet».
Ich bin weder Jurist noch Planungsspezialist und möchte
deshalb nicht für mich in Anspruch nehmen, dass meine Mei-
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nung dazu irgendwie abschliessend richtig sei. Aber mein
Eindruck ist: Das Raumplanungsgesetz besteht ja nicht nur
aus Artikel 16a. Es schreibt eine Planung für die Kantone oh-
nehin vor, und zwar wird genau definiert, auf welchen Stufen
sie wo zu erfolgen hat. Wenn also Artikel 16a in der Fassung
der Kommission besagt, dass der Kanton das Gebiet dafür
freigeben müsse, heisst das implizit, dass diese genau vor-
geschriebene Planung greifen muss.
Wenn Herr Aeby lieber nur von einem planerischen Verfah-
ren schreibt, könnte man meinen, es sei vielleicht ein ande-
res gemeint. Ich könnte mir also vorstellen, dass die Juristen
zum Schluss kommen, das, was Herr Aeby als Verschärfung
hineinschreiben will, wäre letztlich eher eine Abschwächung.
Aber ich hoffe, dass sich jene Leute, die etwas davon verste-
hen, wie der Vizepräsident unseres Rates und der Herr Bun-
despräsident, dazu noch äussern.
Zum zweiten neuen Punkt im Antrag Aeby: Er nimmt die
grösseren zusammenhängenden Flächen, die zu belassen
seien, aus der bisherigen Version auf, die auch der Bundes-
rat in Artikel 16 Absatz 2 vorgeschlagen hat. Sie sehen, dass
der Bundesrat dort schreibt: «Soweit möglich werden grös-
sere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.» Wir ha-
ben diesen Absatz 2 nicht weiter abgeändert. Das steht also
nach wie vor da, und ich glaube nicht, dass es viel Sinn
macht, das noch einmal zu erwähnen. Aber das ist vielleicht
eher Gesetzesästhetik.
Zusammengefasst: Ich glaube persönlich nicht, dass dieser
Antrag etwas bringt, bin aber mit seiner Stossrichtung durch-
aus einverstanden. Wenn sich herausstellen sollte, dass es
wirklich eine Verbesserung dessen ist, was die Kommission
wollte, würde ich mich namens der Kommission nicht gegen
diesen Antrag wehren. Aber ich bitte nun die Experten um ihr
Votum.

Zimmerli Ulrich (V, BE): Der Kommissionspräsident provo-
ziert mich zu einem Votum. Ich will ihn nicht enttäuschen,
muss aber vorweg festhalten, dass er das viel besser erklärt
als mancher Jurist. Er hat mit seinem letzten Votum in jeder
Hinsicht recht. Ich möchte folgendes beifügen:
In Artikel 16 Absatz 3 hat die Kommission zusammen mit
dem Bundesrat festgehalten, dass die Kantone in ihren Pla-
nungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschafts-
zone angemessen Rechnung tragen müssen. «Planungen»
ist das Stichwort; Herr Maissen hat vorhin mit Recht nachge-
fragt, was damit gemeint sei. Herr Bundespräsident Koller
hat gesagt, gerade für die Bereiche, wo Hors-sol-Produktio-
nen zugelassen werden sollen, brauche es eine Richtpla-
nung, die dann auf der föderalistisch richtigen Ebene umge-
setzt werden müsste, und zwar unter Mitwirkung aller Betei-
ligten. Dabei sind selbstverständlich – das ist auch ein Prin-
zip – so oder anders grössere zusammenhängende Flächen
auszuscheiden. Ich wiederhole noch einmal: Der Grundsatz
bleibt ja die bodenabhängige Produktion. Ich sehe von daher
wirklich nicht, was für ein Gewinn mit der Übernahme des An-
trages Aeby sachlich verbunden wäre.
Ich interpretiere diesen Antrag nicht als Widerspruch zu dem,
was die Kommission gewollt hat, im Gegenteil; aber er
schränkt eher ein. Er engt die Kantone bei dieser sachge-
rechten Planung eher ein, und deshalb finde ich, dass kein
Anlass besteht, diesem Antrag zuzustimmen.
Ich teile die Auffassung des Kommissionspräsidenten: Ein
fundamentaler Widerspruch zu dem, was die Kommission
will, ist darin nicht zu erblicken.

Aeby Pierre (S, FR): Je reprends très brièvement la parole
avant M. Koller, président de la Confédération, pour dire qu’il
est important que nous soyons transparents.
Je viens d’entendre que ma proposition recouvre exactement
la volonté de la commission et du Conseil fédéral, alors il faut
le dire. Nos délibérations ne mettent pas fin à ce projet, et je
suis un partisan convaincu de l’assouplissement du régime ac-
tuel dans la zone agricole. Je crois l’avoir suffisamment dit hier.
Cet article 16a peut avoir de l’importance pour certains mi-
lieux qui songeraient déjà aujourd’hui à un référendum. S’il
recouvre la volonté du Conseil fédéral et de la commission,

autant le dire de façon très transparente dans cette loi assez
complexe et assez technique. Nous serons contents, le jour
venu, de pouvoir brandir cet article 16a, dans ma formulation,
pour montrer que l’évolution que nous préconisons n’est pas
la mort de l’agriculture.
Enfin, une dernière remarque à propos du texte français. A la
faveur d’un texte pensé en français, traduit en allemand puis
retraduit en français, le texte français n’est pas très bon, mais
la commission de rédaction y mettra certainement de l’ordre.

Koller Arnold, Bundespräsident: Wir sind mit Herrn Aeby und
auch mit Ihrer Kommission einig, dass der erste Satz des An-
trages Aeby mit dem Entwurf des Bundesrates überein-
stimmt. Hier geht es um rein redaktionelle Fragen, denn es ist
unbestritten, dass die Freigabe der betreffenden Gebiete in
einem demokratisch abgestützten Planungsprozess zu erfol-
gen hat. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass
die hier in Frage stehenden Bauten nur dort als zonenkon-
form bewilligt werden können, wo dies unter sorgfältiger Ab-
wägung sämtlicher auf dem Spiel stehender Interessen tat-
sächlich vertretbar ist. Beim ersten Satz Ihres Antrages geht
es um rein redaktionelle Nuancen.
Anders verhält es sich – das wollen wir auch klar festhalten –
in bezug auf den zweiten Satz des Antrages. Es erscheint der
Kommission und dem Bundesrat nicht sachgerecht, hier die
Kantone von Bundesrechts wegen zu verpflichten, den grös-
seren Teil der Landwirtschaftszone der bodenbewirtschaf-
tenden Landwirtschaft zu belassen. Die Verhältnisse in den
einzelnen Kantonen – denken Sie an den Kanton Basel-Stadt
und an den Kanton Genf einerseits und an die grossen Land-
wirtschaftskantone andererseits – sind zu unterschiedlich,
als dass es sinnvoll wäre, eine derartige Norm ins Bundes-
recht aufzunehmen.
Zudem – das habe ich gestern in meinem Eintretensreferat
betont – wird die bodenbewirtschaftende Landwirtschaft
auch weiterhin die Regel bleiben. Dafür sorgen beispiels-
weise die Gewässerschutzbestimmungen, die eine wichtige
Schranke gegenüber den Mastbetrieben sind. Dafür wird
auch der Markt selber sorgen, der beispielsweise – ich habe
gestern das Tomatenbeispiel gebracht – bei der Hors-sol-
Produktion durch den Geschmack und den Entscheid der
Konsumentinnen und Konsumenten ebenfalls Grenzen set-
zen wird.
Deshalb scheint es uns einfach unzweckmässig zu sein, eine
derartige Norm, die alle Kantone – ungeachtet des Umstan-
des, dass die Lage derart verschieden ist – über einen Lei-
sten schlägt, in das Bundesgesetz aufzunehmen. Das ist der
Grund, weshalb wir diesen Antrag ablehnen. In bezug auf
den ersten Satz besteht aber vollständige Übereinstimmung
mit der Kommission und mit dem Bundesrat.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Aeby 6 Stimmen

Art. 16b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Maissen  Theo (C, GR): Das Benutzerverbot in Artikel 16b ist
in Verbindung zu Artikel 24 Absatz 2 zu sehen, den die Kom-
mission neu beantragt. Es gibt hier noch einige Fragen, die
man klären sollte. Die Idee ist – sie ist an und für sich rich-
tig –, dass man mit dem Benutzerverbot grundsätzlich errei-
chen will, dass man Bauten für eine spätere zonenkonforme
Nutzung bereithält und gleichzeitig verhindert, dass praktisch
auf Vorrat landwirtschaftlich begründete Bauten erstellt wer-
den, die man später einfach für etwas anderes brauchen
kann. Der raumplanungsrechtliche Gehalt ist also für mich
einleuchtend.
Nun ergeben sich für mich jedoch drei Fragen, die sich jeder,
der auf der Ebene der Gemeinde mit Raumplanung zu tun
hat, wird stellen müssen:
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1. Wie wird die Kontrolle bewerkstelligt? Ich denke an unsere
Bündner Gemeinden mit Hunderten von Hektaren Fläche; ich
war selber Gemeindepräsident in einer nicht allzu grossen
Gemeinde, aber es gab Jahre, wo ich nie in bestimmten Ge-
bieten der Gemeinde war. Auch in den Kantonen Bern, Lu-
zern usw. gibt es solche grossflächigen Gemeinden. Wie ge-
denkt man die Kontrolle darüber vorzunehmen, damit dieses
Benutzerverbot eingehalten wird?
Es stellt sich auch die Frage der altrechtlichen Situation. Ich
sehe jetzt schon die Prozesse kommen, wenn jemand eine
solche Umnutzung macht und sagt, er habe das schon seit
zehn Jahren so gemacht. Wie überprüfen Sie das? Für mich
ist da ein Potential an neuen Streitfällen.
2. In der Botschaft wird zu Artikel 16b einfach gesagt, auf
Gesuch hin könne eine Umnutzung erfolgen – man könne
sie also in Abänderung dieses Verbotes bewilligen. Nun
heisst es in Artikel 24 Absatz 2 gemäss Antrag der Kommis-
sion, es brauche für solche Umnutzungen Ausnahmebewilli-
gungen. Ich habe mich gefragt, ob hier ein Unterschied be-
steht. Ich hätte mir vorgestellt, dass für eine solche Umnut-
zung, bei der keine baulichen Veränderungen gemacht wer-
den, nicht ein eigentliches baupolizeiliches Verfahren
durchzuführen ist. Wenn man nun die Fassung der Kommis-
sion nimmt, ist das eine Ausnahmebewilligung; hier spielt
dann der ganze administrative Ablauf: baupolizeiliches Ver-
fahren, öffentliche Auflage, Zustimmung des Kantons. Das
sind wesentlich andere Formvorschriften. Will man wirklich,
dass für eine Umnutzung – z. B., wenn ein bestehender Stall
vorübergehend von einer Baufirma gebraucht wird, um über
den Winter Geräte einzustellen – ein baupolizeiliches Ver-
fahren im Rahmen der Ausnahmebewilligungen durchge-
führt werden muss?
3. Zur Realitätsbezogenheit dessen, was in der Botschaft
steht: Wenn man eine solche Umnutzung erlaubt, geht die
Botschaft von der Idee aus, dass man später wieder die zo-
nenkonforme Nutzung einführen könne, wenn irgendwie –
nicht von seiten des Eigentümers selber – in diesem Raum
neu ein Bedarf für eine landwirtschaftliche Nutzung dieses
Gebäudes da wäre. Hier stellt sich die Frage: Wie ist das ei-
gentumsrechtlich möglich? Dazu wird nichts gesagt.
Nehmen wir das Beispiel, dass der Nachbar A einen Stall hat,
den er mit einer Bewilligung nicht mehr landwirtschaftlich
nutzt. Daneben ist der Nachbar B, der diesen Stall für die
landwirtschaftliche Nutzung brauchen könnte. Sind die ge-
setzlichen Grundlagen mit diesen Vorschriften gegeben,
dass man sagen kann: Gut, der Nachbar B soll nicht einen
neuen Stall bauen dürfen, sondern er soll den bestehenden
Stall von Nachbar A nutzen, damit die Zonenkonformität ge-
geben ist? Das ist die Idee, die in der Botschaft steht. Hier
stellt sich für mich die Frage: Wie ist diesbezüglich die Reali-
tät, eigentumsrechtlich gesehen?

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Wir steigen nun
tief in die Niederungen des raumplanerischen und rechtli-
chen Alltags hinab, Herr Maissen. Ich bin natürlich weder je
in einer Gemeinde in Graubünden tätig gewesen noch bin ich
Jurist, noch habe ich viel Erfahrung damit. Aber ich muss
eine grundsätzliche Frage an Sie stellen:
Wenn Sie fragen, wie man ein solches Benutzungsverbot
vollziehen solle, ist dann die Frage so zu verstehen, dass
man – falls das schwierig sei – halt auf dieses Benutzungs-
verbot verzichten müsse? Und wenn man im Lichte der
Schwierigkeiten des Vollzugs auf dieses Benutzungsverbot
verzichten würde, würde das heissen, dass Zweckänderun-
gen in der Landwirtschaftszone dann immer möglich wären?
Und würde das dann nicht heissen, dass genau das ge-
schähe, was wir alle nicht wollen, dass nämlich jeder seine
alten Bauten umnutzt?
In diesem Sinne kann ich Ihre Frage zwar verstehen. Ich ver-
stehe bei jedem Gesetz, dass man fragt, wie man es kontrol-
lieren will. Aber falls Sie daraus den Schluss ziehen möchten,
man solle Artikel 16b lieber weglassen, dann hätten Sie mich
und wohl auch andere ratlos zurückgelassen.
Ich glaube, es ist klar, dass landwirtschaftlich genutzte Ge-
bäude auch in Zukunft wieder landwirtschaftlich genutzt wer-

den dürfen; deshalb die Aufhebung des Benutzungsverbo-
tes. Wie das dann eigentumsrechtlich zu geschehen hat,
muss man klügere Leute als mich fragen. Ich denke, dass
z. B. eine Verpachtung oder eine Vermietung möglich wäre.
Sicher spielt dann das bäuerliche Bodenrecht hinein. Man
kann gewiss nicht einfach nach dem bäuerlichen Bodenrecht
die Betriebe beliebig aufteilen; das wissen Sie aber sicher
besser als ich.
Wenn eine Zweckänderung gemacht werden soll, dann ist
tatsächlich eine Bewilligung nötig. Lesen Sie den Artikel noch
einmal nach, insbesondere Artikel 24: Wenn eine Zweckän-
derung beantragt ist, braucht es eine Bewilligung, um solche
«Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu än-
dern». Wenn ein Stall zu einem Lager für ein Baugeschäft
wird, und sei es auch im Prinzip nur einen Winter lang, ist
ganz klar, dass das eine entsprechende Zweckänderung ist
und deshalb eine Bewilligung braucht. Dann haben die zu-
ständigen Behörden Anlass zu prüfen, ob eine der Ausnah-
memöglichkeiten nach Artikel 24 oder 24a greift. Wenn keine
dieser Ausnahmemöglichkeiten nach Bundes- oder Kantons-
recht greift, ist m. E. die Zweckänderung nach wie vor nicht
erlaubt, genau wie sie das heute nicht ist.
Falls wir davon abweichen, würden wir die Tür, die wir ange-
sichts der Referendumsdrohungen, die ohnehin im Raum
sind, nur einen Spalt öffnen wollten, noch einen ganzen
Schritt weiter öffnen, und das wäre sicher falsch. Soviel Ver-
ständnis ich also für Ihre Fragen habe: Ich sehe nicht, dass
wir sie im Rahmen dieser Beratungen beantworten müssen.
Selbstverständlich aber müssen die Vollzugsbehörden dann
angeben, wie z. B. in den 150 Tälern Ihres – und meines –
Kantons diese Kontrolle durchgeführt wird.

Zimmerli Ulrich (V, BE): Ich fühle mich etwas in die Kommis-
sionsberatungen zurückversetzt, aber ich habe Verständnis
für die Fragen von Herrn Maissen, weil sie an die Substanz
dessen gehen, was wir mit dieser Neuordnung anbieten.
Bauten und Anlagen, die von der Landwirtschaft aufgegeben
werden, sollen nach der Philosophie dieses Gesetzes, wenn
Sie ihm zustimmen, wenn möglich einem anderen Zweck zu-
geführt werden können, einem Zweck, der raumplanerisch
unbedenklich ist.
Es stellen sich drei Fragen:
1. In der Beratung hat sich schon sehr früh die Frage gestellt,
was zu passieren habe, wenn das nicht möglich sei. Die Ra-
dikallösung wäre natürlich der Abbruch dieser Bauten, weil
sie, raumplanerisch gesehen, quer in der Landschaft stehen,
eben weil sie nicht mehr zonenkonform genutzt werden. Das
wäre unsinnig, darüber sind wir uns alle einig. Und es hätte
auch nichts mit der Pflege unserer Kulturlandschaft zu tun.
Wenn die bestehende Bausubstanz legitimerweise nicht um-
genutzt werden kann, darf sie nicht mehr genutzt werden.
Das ist an sich folgerichtig, und Herr Maissen hat es nicht be-
stritten. Dann muss kontrolliert werden. Wer kontrolliert?
Nicht irgendein spezieller Raumplanungsvogt, sondern die
örtliche Baupolizei, die auch die Einhaltung anderer baupoli-
zeilicher Vorschriften kontrolliert. Das dürfen und müssen wir
von den Kantonen und Gemeinden verlangen, die im Rah-
men der Kompetenzaufteilung das Raumplanungsgesetz
vollziehen.
2. Warum hat man für die Umnutzung, wenn schon kein bau-
bewilligungspflichtiger Vorgang damit verbunden ist, über-
haupt ein Bewilligungsverfahren vorgesehen und dann noch
ein Ausnahmebewilligungsverfahren? Auch hier haben wir
darüber diskutiert, ob man allenfalls sogar auf das Bewilli-
gungserfordernis verzichten und die Umnutzung einfach
ohne weiteres zulassen könnte. Aber damit würde man dem
Missbrauch Vorschub leisten. Wir wollten um jeden Preis ver-
hindern, dass solche Umnutzungen leichthin praktiziert wer-
den, ohne dass mindestens eine Behörde das Ganze prüft.
Da liegt es nahe, dass wir über das Ausnahmebewilligungs-
verfahren gehen und über die kantonale Behörde kontrollie-
ren lassen, ob dieser privilegierte Vorgang tatsächlich vor-
liegt. Das bringt etwas Bürokratie mit sich, ist aber unver-
zichtbar, wenn wir die Schleusen nicht in einer Art und Weise
öffnen wollen, die kritisiert werden kann.
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3. Wie steht es um die Nutzungsverpflichtungen? Die fragli-
che Bestimmung will keinerlei Kontrahierungszwänge stipu-
lieren. Aber sie soll klarmachen, dass die Nachbarn ihre In-
teressen wenn immer möglich aufeinander abstimmen sol-
len. Es ist also ein Angebot, das das Raumplanungsgesetz
macht: das Angebot zur Zusammenarbeit im Sinne einer ver-
nünftigen Nutzung bestehender Bausubstanz. Insoweit,
glaube ich, ist das Benutzungsverbot, so, wie es in Ar-
tikel 16b vorgesehen ist, das einzige zweckmässige Mittel,
um in diesem sensiblen Bereich das neue Raumplanungs-
recht auch durchzusetzen. Ich wäre unglücklich, wenn man
darauf verzichten würde. Ich meine auch, dass das vor dem
Hintergrund eines Referendums eine sehr bedenkliche Dis-
kussion auslösen würde.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesem Artikel 16b
zustimmen könnten.

Koller Arnold, Bundespräsident: Ich kann mich weitgehend
dem anschliessen, was jetzt Ihr Vizepräsident ausgeführt
hat. Entscheidend ist, dass wir mit dem Benutzungsverbot
überhaupt nichts Neues vorschlagen. Dieses Benutzungs-
verbot gilt heute schon. Aus rein raumplanerischer Sicht hat
man sich überlegen müssen, ob es an sich nicht vielleicht so-
gar wünschbar wäre, dass Bauten, die nicht umgenutzt wer-
den können, wieder beseitigt werden müssten. Aber ich
glaube, wir sind uns alle bewusst, dass der Vorschlag kaum
konsensfähig wäre, Bausubstanz, die sich für eine zonen-
konforme Nutzung grundsätzlich noch eignen würde, nur
deshalb zu vernichten, weil sich im gegebenen Zeitpunkt nie-
mand findet, der die betreffenden Bauten dem Zonenzweck
entsprechend verwenden will. Diese radikale Lösung würde
eben auch zur Vernichtung von Bausubstanz führen, die spä-
ter durchaus wieder produktiv verwertbar wäre.
Deshalb statuieren wir hier dieses Benutzungsverbot. Damit
erreichen wir, dass Bausubstanz erhalten wird, die zu einem
späteren Zeitpunkt allenfalls wieder zonenkonform verwen-
det werden kann. Damit das aber möglich wird, braucht es
ein entsprechendes Bewilligungsverfahren für die Umnut-
zung.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, diesem Artikel zuzu-
stimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 24
Antrag der Kommission
Titel, Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
Sind für Zweckänderungen bestehender Bauten und Anla-
gen keine baulichen Massnahmen im Sinne von Artikel 22
Absatz 1 nötig, haben sie keine neuen Auswirkungen auf
Raum, Erschliessung und Umwelt und sind sie auch nach
keinem anderen Bundeserlass unzulässig, so ist die Ausnah-
mebewilligung unter dem Vorbehalt, dass bei veränderten
Verhältnissen neu verfügt werden muss, zu erteilen.
Abs. 3
Bauliche Massnahmen in bestehenden Bauten und Anlagen,
mit denen bezweckt wird, einem landwirtschaftlichen Ge-
werbe oder einem gartenbaulichen Betrieb, die sonst nicht
weiterbestehen könnten, einen nichtlandwirtschaftlichen Ne-
benbetrieb anzugliedern, sind standortgebunden.
Abs. 4
Solche Nebenbetriebe unterstehen dem Realteilungs- und
Zerstückelungsverbot nach Artikel 58 des Bundesgesetzes
vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht und
dürfen nur vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen oder
gartenbaulichen Betriebs geführt werden. Grundstücke, auf
denen bauliche Massnahmen für einen nichtlandwirtschaftli-
chen Nebenbetrieb bewilligt wurden, dürfen nicht in einen
landwirtschaftlichen und einen nichtlandwirtschaftlichen Teil
aufgeteilt werden; vorbehalten bleibt die Abtrennung eines
nichtlandwirtschaftlichen Wohnteils. Diese Eigentumsbe-
schränkungen sind im Grundbuch anzumerken.

Antrag Aeby
Abs. 2
.... auch nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig, so
wird die Ausnahmebewilligung unter dem Vorbehalt erteilt,
dass von Amtes wegen neu verfügt wird, sobald die Verhält-
nisse sich verändern.
Abs. 4
.... nicht landwirtschaftlichen Wohnteils. (Rest des Absatzes
streichen)
Abs. 4bis (neu)
Die Eigentumsbeschränkungen des vorhergehenden Absat-
zes sind vor der Aufnahme der Bauarbeiten im Grundbuch
anzumerken.

Art. 24
Proposition de la commission
Titre, al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
Lorsque le changement d’affectation de constructions ou ins-
tallations existantes ne nécessite pas de travaux de transfor-
mation, qu’il n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement
et l’environnement et qu’il ne contrevient à aucune autre loi
fédérale, la dérogation doit être accordée avec la réserve
qu’une nouvelle décision doit être prise en cas de modifica-
tion des circonstances.
Al. 3
Les travaux de transformation exécutés sur des construc-
tions et installations existantes dans le but d’adjoindre une
activité accessoire non agricole à une entreprise agricole ou
à une exploitation horticole qui ne pourrait subsister autre-
ment, sont imposés par leur destination.
Al. 4
De telles activités commerciales ou artisanales accessoires
sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de mor-
cellement au sens de l’article 58 de la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural et ne peuvent être
exercées que par l’exploitant de l’exploitation agricole ou hor-
ticole. Les immeubles sur lesquels des travaux de transfor-
mation ont été autorisés en vue d’une activité accessoire non
agricole ne peuvent être divisés en une partie agricole et une
partie non agricole; est réservée la soustraction d’un loge-
ment non agricole. Ces restrictions au droit de propriété doi-
vent être inscrites au registre foncier.

Proposition Aeby
Al. 2
.... contrevient à aucune autre loi fédérale, la dérogation est
accordée avec la réserve qu’une nouvelle décision sera prise
d’office dès que les circonstances se modifient.
Al. 4
.... d’un logement non agricole. (Biffer le reste de l’alinéa)
Al. 4bis (nouveau)
Les restrictions du droit de la propriété du précédent alinéa
doivent être inscrites au registre foncier avant le début des
travaux.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Erlauben Sie
mir, einige allgemeine Ausführungen zu Artikel 24 zu ma-
chen, bevor wir ihn absatzweise beraten.
Die in den Artikeln 24 und 24a vorgeschlagenen Veränderun-
gen betreffen nun eben diese Möglichkeiten für Zweckände-
rungen – in Artikel 24 nach Bundesrecht und in Artikel 24a
nach kantonalem Recht. Sie betreffen nur bestehende land-
wirtschaftliche Bauten, die nicht mehr benötigt werden und
durch die Zulassung einer Zweckänderung vor dem Zerfall
geschützt werden sollen. Bisher wurde für eine solche
Zweckänderung der Nachweis verlangt, dass der Zweck der
Bauten einen Standort ausserhalb der Bauzone zwingend er-
fordere und dass keine überwiegenden anderen Interessen
entgegenstünden. Man verlangte also bei jeder Zweckände-
rung einen Bedürfnisnachweis und eine Interessenabwä-
gung.
Der Bundesrat und die Kommission schlagen Ihnen nun in
bestimmten Fällen im Interesse des Weiterbestandes sonst
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gefährdeter Landwirtschaftsbetriebe eine Lockerung dieser
Einschränkungen vor. Das klingt gefährlich, und wir haben
gestern in der Eintretensdebatte gehört, wie wegen dieser
Öffnung das «Slippery-slope-Konzept», also die Angst,
gleich den ganzen Berg hinunterzurutschen, wenn man ei-
nen kleinen Schritt mache, beschworen wurde.
Dennoch hat Ihre Kommission diese Gedanken der Öffnung
nach langen Diskussionen gutgeheissen, die von Bundesrat
und Verwaltung vorgeschlagenen Regelungen aber noch
einmal gestrafft und die Lücken, die sie erkannt hat, so ge-
schlossen, dass zumindest der Kommission ein Missbrauch
ausgeschlossen scheint.
Im Gegensatz zur Vorlage des Bundesrates werden die bis-
herigen Voraussetzungen soweit präzisiert, dass gemäss
Absatz 2 von Artikel 24 Zweckänderungen, die keine Bewilli-
gungen benötigen und keine baulichen Veränderungen oder
andere neue Auswirkungen irgendeiner Art zur Folge haben,
ohne weiteres erlaubt sind. Das ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Da steht ein Haus, und der darin wohnende
Bauer möchte in diesem Haus etwas anderes machen, ohne
dass er dafür irgendeine Veränderung an der Bausubstanz
vornehmen müsste, die eine Bewilligung benötigte. So
könnte z. B. ein Bauer in einem seiner bisher schon genutz-
ten Gebäude Software für Personal Computer in der Land-
wirtschaft herstellen, also Aussaatverwaltungsprogramme,
Düngereinsatzkontrolle, Zuchtbuchhaltung, Marktbeobach-
tung und -prognose, alles Dinge, die ein moderner Bauer mit
dem Computer zweifellos ebensogut oder besser machen
kann als nach alter Väter Sitte. Nach heutigem Gesetz darf er
das im Grunde genommen nicht tun. Denn in diesem Haus
darf es eben nur eine landwirtschaftliche Tätigkeit geben und
keine Computer-Software-Firma. Das scheint stossend; des-
halb wollten wir diese Selbstverständlichkeit explizit in das
Gesetz hineinschreiben.
Also noch einmal: Zweckänderungen, die keine Bewilligun-
gen baupolizeilicher Art und keine baulichen Veränderungen
benötigen oder andere Auswirkungen haben, sollen ohnehin
gestattet sein.
Weiter sollen gemäss Absatz 3 Zweckänderungen erlaubt
sein, welche einem einkommensmässig sonst nicht überle-
bensfähigen landwirtschaftlichen Betrieb ein nichtlandwirt-
schaftliches Nebeneinkommen zu erwirtschaften erlauben.
Das sollen zonenkonforme Zweckänderungen sein. Das ist
die wesentliche Öffnung in Artikel 24 und hat in der Kommis-
sion enorm viel zu reden gegeben. Einerseits wurde sie be-
grüsst, weil dadurch ein Bauer, wie in der Eintretensdebatte
mehrfach erwähnt, z. B. eine Reparaturwerkstatt für landwirt-
schaftliche Maschinen oder eine kleine Schreinerei zur Nut-
zung seines eigenen Holzes einrichten und dadurch seinen
Verdienst erhöhen kann. Anderseits wurden Befürchtungen
laut, diese Öffnung ermögliche einen planerisch katastropha-
len Wildwuchs von Gewerbebetrieben in der Landwirt-
schaftszone. Zudem bestanden – Sie haben es gehört – von
seiten des Gewerbes Bedenken, dass diese Gewerbebe-
triebe, die in der Landwirtschaftszone möglich werden, dank
der wesentlich günstigeren Bodenpreise einen ungebührli-
chen und nicht gerechtfertigten Standortvorteil gegenüber
klassischen Gewerbebetrieben in der Gewerbezone erhiel-
ten.
Ich will versuchen, Ihnen zu erläutern, dass diese Befürch-
tungen in dieser krassen Form übertrieben sind. Zuerst muss
ich Sie darauf hinweisen, dass – wie immer – dieser Absatz 3
nicht einfach allein für sich gelesen und interpretiert werden
darf, sondern dass die gesetzliche und interpretatorische
Praxis zu den Begriffen «innere Aufstockung» einerseits und
«nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb» andererseits zu be-
achten ist. Absatz 3 steht nicht einfach alleine im Gesetz-
buch. Diese Begriffe haben ihre eigene, lange Rechtsge-
schichte aus anderen Gesetzen, z. B. aus dem bäuerlichen
Bodenrecht.
Die Kenntnis dieser Rechtsgeschichte und der dadurch er-
zeugten Begriffsinhalte ist zum Verständnis dessen, was
diese Revision will, nötig. Ich weiss, dass das dann in einem
Referendumskampf nicht viel hilft. Aber hier sind wir nicht in
einem Referendumskampf, sondern versuchen zu verste-

hen, was vernünftig ist und was nicht. Da muss ich Sie darauf
hinweisen, dass der Begriff «landwirtschaftlicher Nebenbe-
trieb» nicht ein frisch erfundener Begriff ist, sondern wirklich
einen betriebsnahen gewerblichen Nebenbetrieb meint und
nicht z. B. eine chemische Reinigung, eine Metallverzinkerei
oder eine Abfallentsorgungsanlage. Dazu kommt – ich habe
es im Zusammenhang mit Artikel 16 schon einmal gesagt –,
dass ohnehin alle anderen ökologischen Gesetzesauflagen
eingehalten werden müssen, so dass durch das feine und
gute schweizerische Umweltschutzrecht in allen Gesetzen
enge Grenzen gesetzt sind. Soviel zum Begriff «nichtland-
wirtschaftlicher Nebenbetrieb».
Der andere Begriff ist der Satzteil «.... die sonst nicht weiter
bestehen können». Was ist damit gemeint? Auch darüber ha-
ben wir lange diskutiert; insbesondere dank beharrlichem
Nachstossen von Herrn Frick sind wir zu einem Schluss ge-
kommen, den ich Ihnen hier im Auftrag der Kommission er-
zählen muss.
Wir sind – via den Vergleich dieser Bestimmung mit dem
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht – wiederum
dazu gekommen, dass «nicht weiterbestehen könnten» fol-
gendes heisst: Eine bäuerliche Standardfamilie bzw. der
bäuerliche Familienbetrieb mit zwei Erwachsenen und zwei
Kindern muss nach Abzug der betriebsnotwendigen Sach-
ausgaben – das schliesst also Amortisation, Verzinsung und
Rückstellung nach üblichen wirtschaftlichen Grundsätzen mit
ein – noch mindestens etwa 70 000 Franken echten Arbeits-
lohn für die etwa 2100 durchschnittlichen Arbeitsstunden, die
für einen solchen Betrieb erfahrungsgemäss aufzuwenden
sind, erzielen, damit der Betrieb als überlebensfähig gelten
kann.
Diese Zahl haben wir auf zwei Arten errechnet: einmal auf-
grund einer Rechnung mit dem landwirtschaftlichen Paritäts-
lohn, der ja auch eine wohldefinierte Grösse ist, zum anderen
durch den Vergleich mit dem tatsächlich erzielten Einkom-
men der bäuerlichen Buchhaltungsbetriebe. Die beiden Zah-
len stimmen sehr gut miteinander überein. Das ist also eine
klare Definition, das ist kein Gummibegriff, obwohl er im Ge-
setz natürlich «gummig» zu sein scheint. Aber er ist eben via
die Rechtspraxis, die richterliche Praxis, die Verwaltungspra-
xis und andere Gesetze wohldefiniert.
Ich halte also zuhanden der Materialien fest, dass nur jene
Betriebe überhaupt in den Genuss dieser neuen Freiheit
kommen können, welche diese fundierten und kontrollierba-
ren Einkünfte nicht erreichen. Nur sie erhalten das Recht,
ausserhalb der Bauzone einen nichtlandwirtschaftlichen, be-
triebsnahen gewerblichen Nebenbetrieb anzugliedern. Ein
Talbauer, dem es gut geht, der ohnehin in einer Gegend im
Mittelland, wo ein guter Verdienst möglich ist, Landwirtschaft
betreibt, erhält diese Berechtigung nicht. Dadurch können –
glaube ich – wiederum sehr viele Ängste abgebaut werden.
Klar ist auch noch ein Drittes: Es geht nicht, dass ein landwirt-
schaftlicher Betrieb einen solchen Nebenbetrieb aufbaut und
der Bauer diesen Betrieb dann einfach einem Dritten ver-
pachtet, indem er sagt: Ich habe da noch meinen Vetter, der
schon lange gerne eine Werkstatt hätte, dem kann ich jetzt
aushelfen. Es muss der jeweilige Betriebsinhaber selber
sein, der über die 2100 Stunden hinaus, die er zusammen mit
seiner Familie schon leistet, noch Zeit genug hat, um diesen
Betrieb zu führen. Ein Dritter, der am landwirtschaftlichen Be-
triebsteil unbeteiligt wäre, hätte dieses Recht nicht.
Viertens hat die Kommission Artikel 24 Absatz 3 des Bun-
desrates übernommen. Bei uns ist das Absatz 4. Dieser Ab-
satz sagt ja auch, dass solche Nebenbetriebe genauso dem
Realteilungs- und Zerstückelungsverbot gemäss dem bäuer-
lichen Bodenrecht unterworfen sind. Man kann also nicht ei-
nen solchen Nebenbetrieb einmal einrichten und dann sa-
gen: Jetzt teile ich mein Grundstück in zwei Teile auf; der
eine Sohn bekommt das Gewerbe und die Tochter die Land-
wirtschaft. Damit hätten wir in der Landwirtschaftszone plötz-
lich einen Gewerbebetrieb, der nicht mehr Neben-, sondern
Hauptbetrieb wäre. Das ist verboten.
Ein weiterer Punkt ist noch, dass der Schätzwert dieses Ne-
benbetriebes auch rein von der Belehnungs- und Bewer-
tungspraxis her nach den genau gleichen Grundsätzen zu er-
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heben ist wie bei einem landwirtschaftlichen Grundstück im
bäuerlichen Bodenrecht, d. h. zum Ertragswert und nicht zum
Verkehrswert. Das macht die Belehnung schwierig. Die Hy-
potheken werden dann auch nur in einem reduzierten Aus-
mass gewährt.
Sie sehen: Dieser Nebenbetrieb wird in allem als Teil eines
landwirtschaftlichen Betriebes und nicht als eigenständiger
Nebenbetrieb behandelt. Ich habe Ihnen das so ausführlich
geschildert, damit Sie sehen, dass wir das auf allen Seiten
mit gut durchdachten Vorschriften eingegrenzt haben. Der
Eindruck, es würden hier Tür und Tor für den Missbrauch ge-
öffnet, wäre also falsch. Deshalb bin ich als eigentlicher
Skeptiker gegenüber dieser Vorlage dennoch zuversichtlich,
dass sie, wie es so schön heisst, im täglichen Leben «ver-
hebt».
Ich bitte Sie also, den Artikel 24 entsprechend den Anträgen
Ihrer Kommission anzunehmen.
Ich erlaube mir, noch kurz zum Antrag Aeby zu diesem Artikel
Stellung zu nehmen. Ich meine, dass der Antrag Aeby wie-
derum genau in die Richtung geht, in die auch die Kommis-
sion gehen wollte. Er organisiert aber den Text etwas um und
versucht, die Gewichte noch etwas präziser zu setzen. Ich
möchte dann seine Begründung für den Antrag hören. Aber
grundsätzlich kann man sagen, dass die Kommission inhalt-
lich auch hinter diesem Antrag Aeby steht; genau das wollte
sie auch. Ich glaube aber, dass die Formulierung der Kom-
mission gut genug ist; sie ist mindestens genügend, um das,
was die Kommission wollte, umzusetzen. Wir können dann,
wenn wir gehört haben, was Herr Aeby dazu sagt, vielleicht
noch einige Worte dazu verlieren.

Titel, Abs. 1 – Titre, al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Aeby Pierre (S, FR): Les procédures d’aménagement du ter-
ritoire et surtout les procédures de construction sont des pro-
cédures qui connaissent, d’un côté, le requérant qui sollicite
quelque chose des autorités et, de l’autre côté, les autorités
communales ou cantonales. Donc, qui prend l’initiative d’une
procédure d’autorisation? C’est en général le requérant.
Dans ce sens et après la description de tous ces garde-fous,
je peux faire ici une parenthèse: je ne connais aucune com-
mune, aucun canton qui obligera, dans dix ans, un agricul-
teur à fermer une petite ferblanterie qu’il aura installée dix
ans plus tôt comme activité accessoire à sa ferme. Elle sera
évidemment très concurrentielle parce que l’agriculteur aura
à sa disposition un terrain, un bâtiment déjà existant. Et lors-
que son fils voudra reprendre cette ferblanterie, mais pas
l’exploitation agricole, je ne connais aucune autorité,
aujourd’hui, qui fermera ce genre de construction et qui met-
tra fin à ce genre de PME; et dans vingt ans, on aura une
PME en pleine zone agricole avec peut-être une dizaine
d’ouvriers. Mais enfin, ce sont les conséquences de cette
ouverture très large maintenant, notamment depuis le refus
de ma proposition à l’article 16a.
J’en reviens à l’alinéa 2 en question. Si on ne dit pas qui
prend l’initiative de réexaminer les circonstances – c’est la
notion «d’office» ou, en allemand: «von Amtes wegen» –,
cela signifie que la commune ou le canton doit tenir un fichier
de ces autorisations particulières dans la zone agricole et doit
régulièrement contrôler que les circonstances qui ont justifié
l’autorisation sont bel et bien toujours les mêmes. Ce n’est
pas du tout indifférent de ne rien dire ou de le dire. En revan-
che, si on ne dit pas que c’est «von Amtes wegen», cela si-
gnifie que c’est au requérant lui-même, à l’agriculteur d’an-
noncer que les circonstances ont changé, et là, il faudrait être
un saint pour annoncer soi-même que, tout à coup, l’activité
accessoire prend une valeur et devient plus importante que
l’activité principale qui est l’activité agricole. Alors, même si je
ne me fais pas d’illusions sur cette disposition et sur le con-
trôle dans ces années à venir, je pense que nous devons
avoir cette notion de «von Amtes wegen» pour ce qui con-
cerne la nouvelle décision si les circonstances changent.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich gehe davon
aus, dass Herr Aeby damit einverstanden wäre, nur die drei
Worte «von Amtes wegen» in den bestehenden Text einzu-
fügen. Denn sonst hat er ja eigentlich gegenüber dem Antrag
der Kommission nichts geändert. Man könnte den letzten
Satz von Absatz 2 im Antrag der Kommission also so formu-
lieren: «.... dass bei veränderten Verhältnissen von Amtes
wegen neu verfügt werden muss ....» Das ist die wirkliche Än-
derung.
Ich bin der Meinung, dass unser Text das schon beinhalte.
Wer sonst sollte neu verfügen, ausser das zuständige Amt?
Aber ich wehre mich nicht gegen diese Verdeutlichung, wenn
sie den Skeptikern hilft. Ich glaube, diese drei Worte erträgt
es von der Schönheit des Gesetzes her noch – ob sie nötig
sind oder nicht. Ich wehre mich als Kommissionssprecher
nicht gegen den Antrag in der Form, wie ich sie Ihnen vorge-
lesen habe.

Frick Bruno (C, SZ): Das Votum von Herrn Plattner provo-
ziert mich zu einer kurzen Ergänzung.
Dem Antrag Aeby könnte ich mich in der vorliegenden Form
nicht anschliessen. Ich könnte mich jedoch dem Antrag an-
schliessen, wie ihn Herr Plattner formuliert hat, und zwar aus
folgendem Grund: Der Antrag Aeby birgt eine andere Tücke.
Während es im Antrag der Kommission heisst: «ist die Aus-
nahmebewilligung .... zu erteilen», heisst es im Antrag Aeby
nur: «wird die Ausnahmebewilligung .... erteilt».
Aus der Kommissionsfassung geht klarer hervor, dass ein
Rechtsanspruch besteht, wo keine bauliche Massnahme ist,
wo keine Umweltbelastung usw. eintritt; dort muss die Bewil-
ligung erteilt werden. Das ist in der Kommissionsfassung
drin, nicht aber im Antrag Aeby.
Wenn man in der Kommissionsfassung noch «von Amtes
wegen» einfügt, dann ist dies l’art pour l’art. Der unrechtmäs-
sige Betreiber wird nämlich nie von sich aus eine Negativän-
derung zu seinen Lasten begehren. Wenn man das will, weil
es als besser empfunden wird, kann man dem stattgeben,
aber nur in der Version Plattner, nicht in der Version Aeby.

Koller Arnold, Bundespräsident: In Ergänzung zu dem, was
der Kommissionspräsident ausgeführt hat, möchte ich bei
Artikel 24 folgendes festhalten: Gegenstand einer vollständi-
gen Zweckänderung – dies gilt sowohl für Artikel 24 wie für
Artikel 24a – sollen unter Ausschluss jeder späteren Erweite-
rungsmöglichkeit nur bestehende Gebäude sein können.
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Denn nur so lassen sich die
räumlichen und landschaftlichen Auswirkungen dieser neuen
Nutzung in kontrollierbaren Grenzen halten.
In bezug auf die übrigen Schranken, die diesen Umnutzun-
gen gesetzt sind, kann ich zuhanden der Materialien festhal-
ten, dass sich die Anträge Ihrer Kommission nach unserer
Beurteilung durchaus auf der Linie des bundesrätlichen Ent-
wurfes halten.
Zum Antrag Aeby: Haben sich die Verhältnisse im Laufe der
Zeit verändert, so ist die Baupolizeibehörde, ohne dass das
explizit gesagt werden müsste, auf jeden Fall von Amtes we-
gen zum Einschreiten verpflichtet. Denn die Pflicht, von Am-
tes wegen einzuschreiten, besteht bei einer Umnutzung in
genau gleicher Weise wie dort, wo die Baupolizeibehörde in
Erfüllung ihrer Aufgaben feststellt, dass jemand ohne oder in
Überschreitung einer Baubewilligung handelt und baut. Die
hier beantragte Ergänzung ist daher für einen Juristen an
sich überflüssig. Aber wenn Sie diese zusätzliche Sicherung
im Sinne der Formulierung von Herrn Plattner noch einbauen
wollen, habe ich dagegen nichts einzuwenden. Die Lage ist
bei Umnutzungen genau gleich, wie wenn ohne Baubewilli-
gung oder in Überschreitung einer Baubewilligung gebaut
wird. Dann muss die Baupolizeibehörde von Amtes wegen
einschreiten.
Zur Grundbuchanmerkung: Die Grundbuchanmerkung ist
uno actu mit der Erteilung der nachgesuchten Umnutzungs-
bewilligung und damit immer vor Aufnahme der Bauarbeiten
zu verfügen. Erst gestützt auf diese Verfügung kann die Ei-
gentumsbeschränkung im Grundbuch tatsächlich angemerkt
werden.
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Aus diesem Grund scheint mir dieser Teil des Antrages Aeby
überflüssig zu sein.

Aeby Pierre (S, FR): Je ne comprends pas la discussion telle
qu’elle se déroule actuellement, car je n’ai rien fait d’autre
que d’ajouter le terme «d’office».
Si vous prenez mon texte: «.... aucune autre loi fédérale, la
dérogation est accordée – c’est la proposition de la commis-
sion – avec la réserve qu’une nouvelle décision sera prise
d’office ....» Je n’ai fait qu’ajouter «von Amtes wegen» dans
ma proposition. Donc, je ne comprends pas de quoi on dis-
cute en ce moment.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier zeigen sich
wieder einmal die Schwierigkeiten der zwei- oder mehrspra-
chigen Parlamentsarbeit. Auf deutsch ist aus der Einfügung
dieser beiden Worte «d’office» ein völlig neuer Satz gewor-
den. Der Übersetzer hat das neu aus dem Französischen ins
Deutsche zurückübersetzt.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass im deut-
schen Text «von Amtes wegen» und im französischen Text
«d’office», eingefügt wird – sogar noch ein Wort weniger.
Damit wären wir uns wohl alle einig, und Herr Aeby wäre
glänzend gerechtfertigt mit seinem Antrag.

Aeby Pierre (S, FR): C’est simplement «.... von Amtes
wegen verfügt werden muss, zu erteilen». C’est ça ma pro-
position.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Wir sind uns ei-
nig.

Angenommen gemäss Antrag Aeby
Adopté selon la proposition Aeby

Abs. 3 – Al. 3

Maissen  Theo (C, GR): Der von der Kommission neu formu-
lierte Absatz 3 ersetzt Absatz 2 der bundesrätlichen Vorlage.
Der Kommissionssprecher hat weitgehend erläutert, was mit
der Umschreibung «die sonst nicht weiterbestehen könnten»
gemeint ist. Er hat sich dabei an das bäuerliche Bodenrecht
angelehnt und vor allem dargestellt, dass es darum geht,
nach oben eine Grenze zu setzen, welche Betriebe noch dar-
unter fallen, welche eine nichtlandwirtschaftliche Ergänzung
benötigen und welche nicht. Es müsste aber noch festgestellt
werden – das hat er nicht gesagt –, dass der Begriff «land-
wirtschaftliches Gewerbe», der in der bundesrätlichen Vor-
lage fehlt, ein Begriff gemäss bäuerlichem Bodenrecht ist
und dass es dort auch nach unten eine Grenze hat. Es hat
also nicht jeder, der in irgendeiner Form Landwirtschaft be-
treibt, ein landwirtschaftliches Gewerbe. Es kann ein Betrieb
auch zu klein sein, um die neuen raumplanungsrechtlichen
Regelungen zu nutzen. Das ist noch nachzutragen.
In bezug auf den Unterschied der bundesrätlichen und der
Kommissionsfassung erkenne ich noch ein Problem, und
vielleicht müsste man hier im Nationalrat nachhaken und das
genauer abklären. Die Kommission geht in bezug auf die Dy-
namik der Betriebsentwicklung von einer grundsätzlich ande-
ren Philosophie aus als der Entwurf des Bundesrates. Wenn
man also schreibt «die sonst nicht weiterbestehen könnten»,
heisst das, dass jemand bereits aktuell in einer so kritischen
Lage bzw. betriebswirtschaftlich in dieser Bandbreite sein
muss, damit er einen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb
angliedern kann. Die bundesrätliche Fassung ist von der Dy-
namik her, die sich auch aus der Einkommensentwicklung er-
gibt, bedeutend flexibler und richtiger. Der Bundesrat
schreibt: «.... wenn das dadurch erzielbare Ergänzungsein-
kommen zur langfristigen Erhaltung des landwirtschaftlichen
oder gartenbaulichen Betriebes erforderlich ist». Hier hat
man das dynamische Element dabei.
Dabei scheint mir folgendes wichtig: Bei Erbteilungen bzw.
beim Generationenwechsel kommt es immer wieder vor,
dass der Einstieg in den landwirtschaftlichen Beruf davon ab-
hängt, dass der Betreffende Aussichten auf eine entspre-

chende Existenz hat. Darum meine ich, es könnte Situatio-
nen geben, wo der Spielraum mit der relativ statischen Um-
schreibung des Nicht-weiterbestehen-Könnens zu eng ist.
Mir erschiene es rein von der Dynamik der einzelbetriebli-
chen Entwicklung her richtiger, eine Formulierung gemäss
Bundesrat hineinzubringen. Das übrige mit den Definitionen
des landwirtschaftlichen Gewerbes usw. finde ich bei der
Fassung der Kommission besser. Die Idee der langfristigen
Erhaltung scheint mir essentiell zu sein; das ist ein entschei-
dender Unterschied zwischen dem Entwurf des Bundesrates
und der Fassung der Kommission.
Ich habe hier bewusst keinen Antrag formuliert, weil ich
meine, das sei eher Kommissionsarbeit. Ich möchte aber die-
ses Anliegen zur Überprüfung dem Zweitrat mitgeben.

Frick Bruno (C, SZ): Herr Plattner hat sehr gut die Tragweite
und Bedeutung von Absatz 3 dargestellt. Weil darin aber ei-
nige Gesetzesbegriffe enthalten sind, die im Blick auf einen
möglichen Abstimmungskampf und auch auf die spätere
Rechtsanwendung interpretations- bzw. erklärungsbedürftig
sind, möchte ich dies kurz ergänzen.
1. Vorerst geht es um die Frage, was ein landwirtschaftliches
Gewerbe ist, das sonst nicht weiterbestehen kann. Hier geht
um einen landwirtschaftlichen Betrieb nach den Begriffen des
bäuerlichen Bodenrechtes. Es muss nach heutiger Rechts-
umschreibung ein Vollbetrieb sein, in der Praxis mit einer
Jahresleistung von etwa 2100 Arbeitsstunden. Nur ein sol-
cher Vollbetrieb darf ein Nebengewerbe eröffnen. Es ist also
nicht möglich, dass ein Klein-Nebenbauer mit drei Hektaren
Land einen gewerblichen Nebenbetrieb eröffnet.
2. Was heisst Nebenbetrieb? Ich glaube, ich treffe die Auffas-
sung der Kommission genau, wenn ich sage, dass der Ne-
benbetrieb in der Konzeption dem bäuerlichen Hauptbetrieb
untergeordnet sein muss. Es heisst aber nicht, dass nur der
Bauer diesen Betrieb allein betreiben darf. Es heisst in
Absatz 4, er müsse ihn führen; das ist richtig. Er darf aber
zeitweise auch einen Nachbarn oder einen, vielleicht sogar
zwei Mitarbeiter beschäftigen. Aber in der Konzeption, die
der Bewilligung unterliegt, muss er dem bäuerlichen Betrieb
untergeordnet sein.
3. Was heisst «ein Betrieb, der sonst nicht weiterbestehen
kann»? Diesen Punkt hat auch Herr Maissen angesprochen.
Ich möchte auch zuhanden der Materialien unterstreichen,
was Herr Plattner gesagt hat: Nach Abzug aller Betriebsko-
sten muss für eine mittlere Familie mit zwei bis drei Kindern
ein rechtes Einkommen vorhanden sein, das einen durch-
schnittlichen Lebenswandel ermöglicht. Wir sehen das bei
ungefähr 6000 Franken pro Monat, d. h. bei 70 000 Franken
im Jahr. Dieser Betrag muss erwirtschaftet sein, wenn alle
Kosten des Betriebes gedeckt sind: allgemeine Aufwendun-
gen des Betriebes, für den Unterhalt inklusive Gebäude, für
eine angemessene Amortisation und Investition, für Verzin-
sung des Eigenkapitals sowie angemessene Rückstellungen
für Neuinvestitionen. Die Wohnkosten aber müssten aus den
6000 Franken bestritten werden können. Wenn die Voraus-
setzung dieser rund 70 000 Franken im Jahr bei einer Zwei-
kinder-Familie nicht erfüllt ist, dann besteht ein Anspruch dar-
auf, einen Nebenerwerbsbetrieb gewerblicher Art zu errich-
ten; dadurch wird auch die Zukunft dieses Betriebes gesi-
chert.
Wieviel Einkommen jemand aus dem Nebenbetrieb erwirt-
schaftet, da ist nach Auffassung der Kommission keine obere
Limite gesetzt. Ein tüchtiger Landwirt darf in seinem Neben-
erwerb auch Geld verdienen; das ist unsere Auffassung. Es
bleibt aber gesichert durch das Teilungsverbot – das im
Grundbuch angemerkt wird –, dass in diesem Fall der Neben-
betrieb nie zu einem selbständigen Betrieb werden kann.
Darum ist die Befürchtung, wie sie Herr Aeby in seinem Vo-
tum geäussert hat, hier würden kleine und mittlere Unterneh-
mungen selbständiger Art entstehen, nicht gerechtfertigt.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Drei Punkte
dazu:
1. Ich schliesse mich allem an, was die beiden Vorredner ge-
sagt haben bezüglich der Definitionen. Insbesondere des-
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halb schliesse ich mich an, Kollege Frick, weil ich es selber
auch schon gesagt habe.
2. Zur Frage der unteren Grenze: Auch da bin ich der Mei-
nung, dass Herr Maissen recht hat.
3. Hinter die Frage der Langfristigkeit möchte ich ein Frage-
zeichen setzen. Das Wort «langfristig» haben wir nicht leicht-
fertig zu übertragen vergessen, sondern wir haben darüber
diskutiert, genau im Sinne, wie Herr Maissen das getan hat.
Heisst das «langfristig», dass ein blühender Bauernbetrieb
zur Bewilligungsbehörde kommen und sagen kann, in zehn
Jahren werde ich Mühe haben, also müsst ihr mir heute, ob-
wohl ich viel verdiene, erlauben, einen Nebenbetrieb aufzu-
tun? Falls das so interpretiert worden wäre, wäre die Antwort
der Kommission: Nein, das soll nicht möglich sein, sondern
es soll dann erlaubt werden, wenn man nachweislich auf-
grund der Bilanzen und der Bücher sieht, dass jetzt der Be-
trieb in Schwierigkeiten kommt. Da wird dann nicht um
1000 Franken gerungen, es steht hier keine Summe im Ge-
setz, sondern es geht um die Beurteilung der Aussichten.
Das «langfristig» ist deshalb weggelassen worden, weil wir
vermeiden wollten, dass die Türe noch weiter geöffnet wird
und dass auch Bauern, die durchaus als Landwirte überleben
können, schon auf Vorrat Nebenbetriebe anschaffen können.

Koller Arnold, Bundespräsident: In bezug auf die Fragen von
Herrn Maissen kann ich mich kurz fassen. Die Frage nach
der unteren Grenze ist durch die Voten von Herrn Frick und
vom Berichterstatter beantwortet worden: Es muss sich um
einen Vollbetrieb im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts han-
deln. Was darunter ist, fällt nicht unter den Geltungsbereich
dieser Bestimmung.
Die andere Frage zuhanden des Zweitrates nehme ich gerne
entgegen. Es stimmt, dass die bundesrätliche Fassung die
dynamische Entwicklung in der Zeit berücksichtigt, während
die Kommission nur auf den Ist-Zustand im Moment des Ent-
scheides abstellt. Das werden wir im Zweitrat sicher noch
einmal gründlich prüfen.

Angenommen – Adopté

Abs. 4, 4bis – Al. 4, 4bis

Aeby Pierre (S, FR): L’alinéa 4 est déjà très long dans cet
article 24. J’ai fait un alinéa en soi et pour soi avec la dernière
phrase, et j’y ai simplement introduit une précision, c’est que
l’inscription au registre foncier doit avoir lieu avant le début
des travaux. J’explique pourquoi: lorsqu’on demande une
telle autorisation, on ne peut pas produire l’extrait d’inscrip-
tion au registre foncier, puisqu’il n’y a aucune raison d’inscrire
quoi que ce soit au registre foncier avant d’avoir obtenu cette
autorisation. Et si on veut garder un minimum de contrôle sur
ces inscriptions – et dans les cantons et les communes, on
est très mal armé pour ce genre de contrôle –, il faut deman-
der l’inscription au registre foncier après l’obtention de l’auto-
risation, mais avant le début des travaux. Ce concept, à mon
sens, mérite un alinéa 4bis qui fixe le moment où cette ins-
cription au registre foncier doit avoir lieu, car on a l’impres-
sion, de la façon dont c’est rédigé, que c’est vraiment quel-
que chose d’absolument accessoire. Or, c’est fondamental:
c’est fondamental lors de la vente du domaine, c’est fonda-
mental en cas de succession, c’est fondamental en cas de di-
vision, division qui est d’ailleurs interdite en l’occurrence.
J’aimerais donc que vous puissiez vous rallier à cet alinéa
4bis.

Wicki  Franz (C, LU): Der Kommissionspräsident hat gut er-
läutert, was der Inhalt des Antrages der Kommission ist.
Eine Frage habe ich noch zum Vorbehalt in Absatz 4:
«.... Vorbehalten bleibt die Abtrennung eines nichtlandwirt-
schaftlichen Wohnteils.» Diese Formulierung muss geklärt
werden. Es ist wohl kaum der Wille des Gesetzgebers, dass
entgegen dem Realteilungs- und Zerstückelungsverbot nun
ein nichtlandwirtschaftlicher Wohnteil vom Hof abgetrennt
und an einen Nichtlandwirt verkauft werden kann. Hier, Herr
Bundespräsident, möchte ich eine Klärung haben.

Maissen  Theo (C, GR): Ich sehe im gleichen Satz, den Kol-
lege Wicki angesprochen hat, einigen Zündstoff. Hier ist ja
nur die Frage angesprochen, dass man den nichtlandwirt-
schaftlichen Wohnteil abtrennen kann. Die Diskussionen
werden in der Praxis aber darum gehen, was landwirtschaft-
lich ist und was nicht.
Ich gehe gemäss den Zielsetzungen der Agrarpolitik davon
aus, dass der landwirtschaftliche Wohnteil auch eine zweite
Wohnung für den Generationenwechsel umfasst. Dies ist
agrarpolitisch für den Erbgang von Bedeutung, damit die
Möglichkeit besteht, dass auf einem Betrieb zwei Generatio-
nen wohnen können, so dass der Generationenwechsel
rechtzeitig und ohne Härten vorgenommen werden kann.
Daraus folgt:
1. Ich gehe davon aus, dass zum landwirtschaftlichen Wohn-
teil zwei Wohnungen gehören.
2. Auch sehr wichtig für die Praxis ist, dass zum landwirt-
schaftlichen Wohnteil eines Betriebes auch Aussenwohnge-
bäude gehören, die für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung, für die Bewirtschaftung von Maiensässen, Bergen usw.
genutzt werden müssen, und dass man sich deshalb nicht
einfach auf den landwirtschaftlichen Wohnteil im Dauersied-
lungsgebiet beschränken kann.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich schliesse
mich der Interpretation, die Herr Maissen gegeben hat, an,
was die Frage des nichtlandwirtschaftlichen Wohnteils an-
geht, bitte aber den Herrn Bundespräsidenten, dazu noch
Stellung zu nehmen.
Zum Antrag Aeby: Es ist wieder ein Antrag, der nicht dem
Willen der Kommission widerspricht, denn er teilt einfach den
Absatz in zwei Absätze auf und fügt bei der Grundbuchan-
merkung die Worte «vor der Aufnahme der Bauarbeiten» ein.
Ich habe als Logiker einen Einwand gegen diesen Satz: Es
ist eigentlich eine Handlungsanweisung an die Grundbuch-
beamten. Sie müssen den Eintrag machen, bevor die Bauar-
beiten aufgenommen werden. Wenn also die Bauarbeiten
morgens um acht Uhr beginnen und der Grundbuchbeamte
das um sechs Uhr abends noch nicht gemacht hat, müsste er
das eigentlich in der Nacht tun, wörtlich genommen. Ich hätte
es so formuliert, dass die Bauarbeiten nicht vor der erfolgten
Eintragung im Grundbuch aufgenommen werden dürfen;
dann ist es eine Handlungsanweisung an den Bauherrn, und
so ist es wohl gemeint. Deshalb bin ich mit der Formulierung
nicht glücklich. Die Stossrichtung aber ist richtig. Herr Bun-
despräsident Koller hat schon erläutert, dass die Grundbuch-
eintragung ohnehin erst erfolgen kann, wenn die Bewilligung
da ist; somit sind diese Zeitpläne gemäss den Wünschen von
Herrn Aeby eigentlich gesichert.
Ich bin nicht in der Lage, Ihnen den Antrag zur Annahme zu
empfehlen, obwohl ich mich inhaltlich nicht dagegen wehre.
Vielleicht kann der Zweitrat eine Formulierung finden, die al-
len Ansprüchen genügt.

Koller Arnold, Bundespräsident: Mit Absatz 4 soll ja verhin-
dert werden, dass der gewerbliche Nebenbetrieb später als
eigenständige Liegenschaft abgetrennt und veräussert wer-
den kann. Die vollständige Unterstellung unter das Realtei-
lungs- und Zerstückelungsverbot des bäuerlichen Boden-
rechtes ist entscheidend. Dadurch verhindern wir, dass mit
derartigen gewerblichen Nebenbetrieben Spekulation betrie-
ben werden kann.
Auf diese Weise haben wir auch die vollständige Kompatibi-
lität mit dem bäuerlichen Bodenrecht hergestellt. Die Mög-
lichkeit der Abtrennung eines nichtlandwirtschaftlichen
Wohnteils ist schon im geltenden bäuerlichen Bodenrecht
enthalten – ich verweise Sie in diesem Zusammenhang auf
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d und auf Artikel 60 Buchsta-
be a BGBB –, und deshalb bedarf es hier eines entsprechen-
den Vorbehaltes.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 26 Stimmen
Für den Antrag Aeby 4 Stimmen
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Art. 24a
Antrag der Kommission
Titel, Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das kantonale Recht kann überdies die vollständige Zweck-
änderung von als schützenswert anerkannten Bauten und
Anlagen zulassen, wenn:
....

Antrag Wicki
Abs. 1
.... vereinbar ist; dabei ist auch der Einbau einer weiteren
Wohnung zu ermöglichen.

Antrag Aeby
Abs. 3
....
a. diese von einer kantonalen Behörde unter Schutz gestellt
worden sind;

Antrag Loretan Willy
Abs. 3
Das kantonale Recht kann überdies die teilweise oder voll-
ständige Zweckänderung ....
b. .... sichergestellt werden kann; und
c. (neu) die Gebäude bei einer Änderung der Nutzung zu
Wohnzwecken bereits über einen Wohnteil verfügten.

Art. 24a
Proposition de la commission
Titre, al. 1, 2, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
.... ou installations jugées dignes d’être protégées si:
....

Proposition Wicki
Al. 1
.... de l’aménagement du territoire; en outre l’aménagement
d’un appartement en plus doit être rendu possible.

Proposition Aeby
Al. 3
....
a. celles-ci ont été placées sous protection par une autorité
cantonale;

Proposition Loretan Willy
Al. 3
En outre, le droit cantonal peut autoriser le changement par-
tiel ou complet d’affectation ....
b. .... d’une autre manière; et
c. (nouvelle) les bâtiments lors d’un changement de l’utilisa-
tion à des fins d’habitation ont déjà disposé d’une partie d’ha-
bitation.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Auch hier muss
ich etwas weiter ausholen, denn dieser Artikel löst die gröss-
ten Ängste aus. Hier gibt der Bundesgesetzgeber den Kanto-
nen gewisse Möglichkeiten für Ausnahmen und Zweckände-
rungen ausserhalb der Bauzonen. Das ist zwar in einem fö-
deralistischen Staat durchaus richtig; aber bei jeder Kompe-
tenz, die man weggibt, hat man Angst, sie werde miss-
braucht. Das ist wohl auch hier so. Man denkt an gewisse
Kantone und befürchtet, dass sie mit diesen Kompetenzen
schlecht umgehen könnten. Ich muss Ihnen das deshalb er-
läutern.
Es geht also wiederum um Ausnahmen von den Bau- und
Nutzungsbeschränkungen bestehender – bestehender!,
nicht etwa neuer – Bauten ausserhalb der Bauzonen. Das
Bundesrecht will neu den Kantonen erlauben, diese Frage im
eigenen Recht zu regeln, soweit sie dies wünschen. Der
ganze Artikel – das ist sehr wichtig – ist bloss eine Kompe-
tenznorm für die Kantone, nicht etwa eine Bewilligungsnorm

für die Eigentümer. Kein Eigentümer kann gestützt auf die-
sen Artikel eine Bewilligung verlangen, wenn der Kanton
nicht entsprechend legiferiert hat. Das heisst, es bedarf, wie
das in Artikel 24 Absatz 1 klar gesagt wird, für die Umsetzung
dieser Kompetenzen kantonaler Ausführungsgesetze. Diese
wiederum unterliegen der demokratischen Überprüfung
durch das Referendum und ähnliche Vorgänge.
Die Kommission folgt in Artikel 24a dem Konzept des Bun-
desrates. Sie hat nur eine Änderung betreffend das Erforder-
nis der Schutzwürdigkeit in Absatz 3 eingefügt; es ist aller-
dings eine wesentliche Änderung. Ich komme noch darauf zu
sprechen und erläutere Ihnen jetzt zuerst die Absätze nach-
einander.
Zu Absatz 1 ist das Wesentliche gesagt worden. Hier wird
diese Kompetenz erteilt; das ist das geltende Recht. Aber
nun wird es eben spezifiziert.
In Absatz 2 stellt die Vorlage den Grundsatz «Wohnen bleibt
Wohnen» als Normalfall auf. Das heisst, nicht mehr benötigte
landwirtschaftliche Wohnbauten sollen auch von solchen
Personen bewohnt werden dürfen, die nicht in der Landwirt-
schaft tätig sind, wobei aber Erweiterungen der Bauten oder
sogar Umbauten von Ökonomiegebäuden zu Ferienwohnun-
gen nicht gestattet sind.
Absatz 2 erlaubt in diesem Sinne z. B. einer Bauernfamilie,
welche ihren Betrieb aufgeben muss, ihren bisherigen Wohn-
sitz beizubehalten. Sie müssen bedenken, dass das heute im
Grunde genommen nicht klar ist, denn in dem Moment, wo je-
mand den Betrieb aufgibt, hört auch die landwirtschaftliche
Wohnnutzung auf. Das ist eigentlich eine Zweckänderung.
Dass dies erlaubt sein soll, ist aber zweifellos erwünscht;
denn niemand will von jenen, die infolge des Strukturwandels
ihren Betrieb verlieren, auch verlangen, dass sie nicht einmal
mehr in ihren eigenen vier Wänden, die ihnen gehören, woh-
nen bleiben dürfen. Das wäre zweifellos unbillig. Diese Norm
ist somit zweifellos notwendig.
Andererseits kann dieser Absatz 2 aber auch bedeuten, dass
völlig Fremde in diese bestehenden Wohnbauten einziehen,
und das ist natürlich schwieriger zu schlucken. Allerdings
darf dies gemäss Absatz 4 nur im Rahmen einer Interessen-
abwägung erfolgen und nur unter eng gefassten Umständen.
Es sind nämlich drei Einschränkungen vorgesehen:
1. Die Baute darf wirklich nicht mehr benötigt werden. Das
bedeutet, dass man ein bestehendes Wohnhaus nicht zu Fe-
rienwohnungen umbauen und gleichzeitig ein neues Wohn-
haus für die Bauernfamilie bauen kann, denn das würde ja
heissen, dass die Bauernfamilie das Haus noch gebraucht
hätte.
2. Die äussere Erscheinung und die Grundstruktur müssen
im wesentlichen unverändert bleiben. Man kann nicht auf-
stocken, man kann nicht erweitern.
3. Es darf keine wesentliche Neuerschliessung – z. B. eine
breitere Strasse – nötig sein, und zudem müssen sämtliche
Infrastrukturkosten, die entstehen, den Eigentümern über-
wälzt werden. Das ist eine Bedingung, die auch erfüllt sein
muss. Das kann sogar bedeuten, dass gemäss Subventions-
gesetz eine Pro-rata-Rückerstattung von früher im Rahmen
der landwirtschaftlichen Nutzung gewährten Subventionen
fällig wird.
Sie sehen, dass auch hier keine Infrastrukturkosten auf die
Gemeinden zukommen sollten. Sie müssen nicht auf eigene
Kosten neue Wasserleitungen, Abwasserleitungen und ähn-
liches legen, sondern die Eigentümer müssen diese selber
übernehmen, wenn diese kleine Freiheit genützt wird.
In Absatz 3 von Artikel 24a kommt nun noch eine neue Mög-
lichkeit dazu. Es geht es um die vollständige Zweckänderung
nach kantonalem Recht. Das ist – ich schaue zu Herrn Re-
spini –, wenn man so will, eine «Lex Rustici», die angesichts
Tausender solcher nicht mehr landwirtschaftlich genutzter
Bauten, die es nicht nur im Kanton Tessin gibt, notwendig ge-
worden ist.
Dazu muss ich einige Ausführungen machen, denn das ist
nun natürlich ein Punkt, der unter anderem für diejenigen
Leute, die die Landschaft schützen wollen und die dies auch
gut machen, sehr wichtig ist: Bisher bestanden in diesem Be-
reich nur äusserst geringe – legale – Möglichkeiten der Um-
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nutzung. Deshalb drohten viele Rustici zu zerfallen, und die
betroffenen Kantone zeigten notgedrungen relativ wenig Ver-
ständnis für diese strikte Gesetzeslage. Es gab Kantone, die,
wie Sie wissen, auch zweifelhafte oder geradewegs geset-
zeswidrige Regelungen zumindest zuliessen.
Weil das so ist, redet man in diesem Zusammenhang heute
nur von den Gesetzesverletzungen. Es gab praktisch keine
gesetzeskonformen Möglichkeiten, Rustici zu nützen. Das
Wort «Rustico» hat deshalb in Landschaftsschutzkreisen
heute beinahe einen provokatorischen Klang und sträubt –
wie ich hier aufgeschrieben habe, als ich noch frischer war –
die «Nackenhaare der Rechtschaffenen».
Das sind Folgen einer Gesetzgebung, die an den wirklichen
Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigegangen ist. Eine sol-
che Gesetzgebung führt immer zur Umgehung und dadurch
zu einer Gesetzesverletzung. Die Tatsache, dass keine
kommunizierbare und praktikable Regelung existiert, führt
also – das ist paradox, entspricht aber der Erfahrung – zu
mehr Missbrauch und nicht etwa zu weniger. Wenn man
Missbrauch also vermeiden will, darf man nicht an der Bevöl-
kerung vorbeilegiferieren.
Der Bund hat dieses Problem eines von der betroffenen Be-
völkerung als ungerecht empfundenen und von Missachtung
bedrohten Bundesgesetzes schon vor dieser Revision er-
kannt und hat letztes Jahr mit einer Änderung der entspre-
chenden Verordnung praktikable Lösungen vorgeschlagen,
die auch in den betroffenen Gemeinden und Kantonen auf
Zustimmung gestossen sind und zu viel Arbeit, insbesondere
Inventarisierungsarbeit, geführt haben.
Allerdings, das muss einfach klar gesagt werden, fehlt dieser
unter dem Druck der Umstände entstandenen Praxis im gel-
tenden Gesetz im Grunde genommen jegliche Rechtsgrund-
lage. Wir haben also eine Verordnung, die zwar vernünftig ist,
aber vom Gesetzgeber nicht gedeckt wird. Wenn wir nun diese
Deckung in dieser Revision nicht nachholen, würde «Bern» –
dazu gehören auch wir – in den Augen jener Leute, die auf-
grund der Verordnung angefangen haben, endlich gesetzes-
konform mit den Rustici umzugehen, völlig unglaubwürdig.
Deshalb soll Absatz 3 von Artikel 24a die geltende Verord-
nung in ihren wesentlichen Punkten auf die Stufe des Geset-
zes heben. Es bleibt aber festzuhalten, dass nach wie vor
nicht etwa der Bund bestimmt, was schutzwürdig ist, sondern
dass das gemäss der geltenden Praxis weiterhin Sache der
Kantone bleibt. Das ist aber nicht bloss eine Frage der Pra-
xis, sondern eine Frage der Verfassung. Der Bund kann aber
die Kantone dazu zwingen, die Schutzwürdigkeit in einem
formellen Verfahren festzustellen, und das tut er hier auch.
Die Kommission hat deshalb in Absatz 3 den Begriff «schüt-
zenswert» durch «als schützenswert anerkannt» ersetzt,
damit soll klargestellt werden, dass nicht einfach von irgend-
einem interessierten Gemeinderat ohne besonderes Prüf-
verfahren ein Objekt oder ein Ensemble von Objekten als
schützenswert erklärt und dann für eine vollständige Zweck-
änderung freigegeben werden kann, z. B. als Ferienhaus für
einen zahlungskräftigen Touristen.
Vielmehr muss gelten, wie es auch in den Literae a und b
spezifiziert ist, dass die Schutzwürdigkeit nach einem recht-
lich festgelegten Verfahren mit Beschwerdemöglichkeiten
nach objektiven Kriterien festgestellt werden muss und dass
auch alle rechtlichen Konsequenzen der Unterschutzstellung
in Kauf genommen werden müssen. Dazu gehören z. B. die
Unveränderbarkeit der geschützten Bauten oder Ensembles
oder die Subventionspflichten der interessierten Gemeinden
nach den kantonalen Denkmalschutzgesetzen. Auch das
wirkt wieder als Bremse für einen allzu leichtsinnigen Um-
gang mit der Unterschutzstellung.
Soviel zu Artikel 24a und seiner Bedeutung in dieser Revi-
sion. Ich glaube, Sie können diesem Artikel ohne Bedenken
zustimmen.

Wicki  Franz (C, LU): Ich spreche zum Problem der nichtland-
wirtschaftlichen Wohnhäuser, die seinerzeit gemäss dem
ehemals geltenden Recht – rechtmässig bewilligt – erstellt
wurden, aber dann bei der Einführung des Raumplanungsge-
setzes oder allenfalls einer späteren Rechtsänderung zonen-

widrig wurden. Je nach Landesgegend gibt es recht viele
Häuser, die mit der Einführung des Raumplanungsgesetzes
oder später bei einer Verkleinerung der Bauzone in die Land-
wirtschaftszone kamen und damit zonenwidrig geworden
sind. Viele dieser Häuser befinden sich am Dorfrand, nicht
weit vom Dorf entfernt. Auch sind sie in allen Teilen richtig er-
schlossen, mit Kanalisationsanschluss, guter Zufahrt usw.
Gemäss dem bereits geltenden Artikel 24 Absatz 2 des
Raumplanungsgesetzes dürfen derartige Bauten erneuert,
teilweise geändert und wieder aufgebaut werden. Wie auch
die Botschaft zur heutigen Vorlage sagt, lassen sich unter
dem Begriff der teilweisen Änderung sowohl Erweiterungen
von untergeordneter Bedeutung als auch innere Umgestal-
tungen oder Zweckänderungen subsumieren. Gemäss der
Praxis werden heute Erweiterungen bis zu rund einem Drittel
als zulässig betrachtet. Will aber der Eigentümer im Rahmen
dieser an sich gestatteten, geringen Erweiterung in bisher
genutzten Räumen eine zweite Wohnung einbauen, wird
dies nicht bewilligt, ausser er könne nachweisen, dass irgend
einmal, und sei dies vor unvordenklichen Zeiten gewesen,
eine zweite Feuerstelle, ein zweiter Herd in diesem Haus
war. Diese Praxis ist nicht sinnvoll.
Eine Änderung dieser Praxis würde es bei vielen Familien er-
möglichen, dass ein Kind das Haus übernehmen und die El-
tern gleichwohl im Hause bleiben könnten. Denn die grossen
Räume der älteren Häuser würden es durchaus gestatten,
eine Kleinwohnung einzurichten.
So könnte verhindert werden, dass die Eltern ausziehen und
in eine Fremdwohnung einziehen müssen. Dazu kommt,
dass es bei den landwirtschaftlichen Bauten selbstverständ-
lich ist, dass für die Eltern ein Stöckli gebaut werden darf.
Wenn ich durch die Landschaft gehe, sehe ich, dass diese
Stöckli keineswegs nur bescheidene Häuschen sind. Daher
muss es mindestens im bescheidenen Rahmen möglich sein,
bei nichtlandwirtschaftlichen Wohnhäusern ein «Stöckli im ei-
genen Haus» einzubauen. Das heute geltende Recht, d. h.
Artikel 24 Absatz 2 des Raumplanungsgesetzes, der neu zu
Artikel 24a Absatz 1 wird, würde es meiner Überzeugung
nach durchaus gestatten, im Rahmen des Begriffes «teil-
weise Änderung» den Einbau einer zweiten, kleinen Woh-
nung zu ermöglichen.
Nun aber wissen wir, dass in der Schweiz die Gesetze in ihrer
Anwendung eher eng ausgelegt werden. Gestern hat uns
Herr Bundespräsident Koller die Flexibilität bei der Anwen-
dung gepriesen, aber wir stellen fest, dass dies nicht immer
der Fall ist. Kollege Rhyner hat gestern klar und deutlich ge-
sagt: Was an sich nach dem Gesetz möglich wäre, geht bei
sturer Anwendung des Gesetzes in Schall und Rauch auf.
Was in Lausanne abgeklemmt wurde, soll revitalisiert wer-
den. Daher stelle ich den Antrag, dass im Gesetz klar gesagt
wird, bei den Wohnhäusern sei der Einbau einer weiteren
Wohnung zu ermöglichen.
Für die Möglichkeit, in den nichtlandwirtschaftlichen Häusern
eine weitere Wohnung einzubauen, spricht auch die heutige
Revisionsvorlage. Diese will ja eine sinnvolle Weiterverwen-
dung der bestehenden Bausubstanz. Es ist doch stossend,
dass bei bestehenden nichtlandwirtschaftlichen Wohnhäu-
sern, die seinerzeit in allen Teilen rechtskonform erstellt wur-
den, die sinnvolle Weiterverwendung der bestehenden Bau-
substanz nicht möglich sein soll, während nun bei landwirt-
schaftlichen Bauten der Einbau weiterer, ja mehrerer Woh-
nungen grosszügig gestattet wird. Solche Ungerechtigkeiten
müssen wir vermeiden.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich muss die-
sen Antrag im Namen der Kommission zurückweisen, ob-
wohl ich durchaus Verständnis für ihn habe.
Ich weise Sie erstens einmal darauf hin, dass eigentlich der
Antrag Loretan Willy zu Artikel 24a Absatz 3 genau das Ge-
genteil davon will. Dieser Antrag möchte das Einbauen von
Wohnungen noch stärker begrenzen, Herr Wicki möchte es
etwas erleichtern. Das ist die erste Bemerkung. Man müsste
eigentlich über diese beiden Anträge miteinander abstim-
men; sie beziehen sich aber auf verschiedene Absätze.



Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 218 E 13 mars 1997

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Zum zweiten glaube ich, dass Herr Wicki hier eigentlich ver-
sucht, in die bundesrätliche Verordnungskompetenz einzu-
greifen. Es ist im Prinzip natürlich nicht gesetzeswürdig, zu
sagen, welche Anzahl von Wohnungen wie genau und wo
eingebaut werden könnten, sondern das muss im Detail
sorgfältig in der Verordnung geregelt werden. Ich halte es
also auch für falsch, dies auf Gesetzesebene zu definieren.
Drittens nun das politische Argument: Ich würde Sie ange-
sichts der doch vorhandenen Referendumsgelüste davor
warnen, hier die Türe weiter aufzustossen. Es handelt sich
ohnehin um einen heiklen Punkt. Es gibt gewisse Punkte,
denke ich, für welche die Bevölkerung Verständnis hat, näm-
lich für so etwas wie eine Stöckliwohnung. Es wird dann heik-
ler, wenn es um Ferienwohnungen geht. Aber wenn man al-
lenfalls plötzlich mehrere Wohnungen einbauen will, dann
wird die Sache schwer zu verteidigen.
Ich bitte Sie also, dem Antrag Wicki nicht zuzustimmen, ob-
wohl ich ihn durchaus verstehen kann und Verständnis für
seine Stossrichtung habe.

Koller Arnold, Bundespräsident: Herr Wicki geht offenbar von
seinerzeit rechtmässig erstellten, nichtlandwirtschaftlichen
Wohnbauten aus, die beispielsweise im Zuge einer Redimen-
sionierung zu grosser Bauzonen der Landwirtschaftszone zu-
gewiesen wurden und damit zonenwidrig geworden sind.
Derartige Bauten – in Artikel 24a Absatz 1 übernehmen wir ja
nur geltendes Recht – geniessen gemäss Artikel 24 Absatz 2
schon heute den sogenannten Besitzstandsschutz. Das hat
zur Folge, dass diese Bauten – entsprechendes kantonales
Ausführungsrecht vorausgesetzt – teilweise geändert, erneu-
ert oder wiederaufgebaut werden dürfen. Der Begriff der teil-
weisen Änderung schliesst dabei auch die Möglichkeit einer
gewissen Erweiterung mit ein. Auch wenn das Bundesgericht
bis heute davon abgesehen hat, eine quantitative Grenze zu
setzen, so kann doch gesagt werden, dass Erweiterungen
bis zu einem Drittel in aller Regel als zulässig erachtet wer-
den.
Die hier in Frage stehenden Bauten geniessen insofern
schon heute eine gewisse privilegierte Stellung, und daran
wollen wir bewusst nichts ändern. In Artikel 24a Absatz 1
übernehmen wir wie gesagt nur das geltende Recht mit der
entsprechenden Bundesgerichtspraxis.
Nun gibt es offenbar einzelne Bundesgerichtsentscheide –
diese sind offenbar der Anlass der Intervention von Herrn
Wicki –, in denen diese an sich vernünftige Erweiterungs-
möglichkeit in bezug vor allem auf Zweitwohnungen im glei-
chen Haus allzu eng interpretiert worden ist. Wenn also in
solchen Fällen die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur
teilweisen Änderung vor allem im Zusammenhang mit Zweit-
wohnungen allzu restriktiv ist, sind wir daher der Meinung,
dass wir diese Frage besser auf dem Verordnungswege be-
reinigen sollten. Denn wenn wir hier eine Änderung des gel-
tenden Gesetzes vorsehen würden, könnte das in der Öffent-
lichkeit falsch verstanden werden. Es könnte auch so ver-
standen werden, dass Änderungen mit erheblichen An- und
Aufbauten zulässig würden, die natürlich dann auch das
Landschaftsbild verändern würden; das ist wohl nicht der
Sinn Ihres Antrages.
Ich würde Ihnen daher vorschlagen, dass Sie uns ausdrück-
lich die Kompetenz geben, diese Bundesgerichtsentscheide,
auf die sich Ihr Antrag stützt, noch einmal genau zu analysie-
ren und dann gegebenenfalls auf dem Verordnungswege in
dem Sinne, wie ich das festgehalten habe, zu bereinigen.

Wicki  Franz (C, LU): Vorerst möchte ich festhalten, dass
mein Anliegen nur dauernd bewohnte Wohnhäuser betrifft,
nicht etwa Ferienhäuser.
Dann möchte ich sagen, dass mein Antrag mit dem Antrag
Loretan Willy keinen direkten Zusammenhang hat. Mir geht
es nicht um landwirtschaftliche Häuser, sondern wie erwähnt
um nichtlandwirtschaftliche, dauernd benutzte Wohnhäuser.
Herr Bundespräsident hat nun Zusicherungen gegeben, dass
man der heutigen Gesetzesformulierung diesen Inhalt geben
will, den sie tatsächlich hat, und dass dann in der Verordnung

die Möglichkeit besteht, die Bausubstanz im Rahmen einer
allfälligen Drittelerweiterung und selbstverständlich im Rah-
men aller weiteren Vorschriften auszunützen, so dass hier
die Möglichkeit besteht, eine Zweitwohnung, sei es auch nur
eine Kleinwohnung, einzubauen.
Aufgrund dieser Zusicherungen kann ich meinen Antrag zu-
rückziehen.

Titel, Abs. 2 – Titre, al. 2
Angenommen – Adopté

Abs. 1 – Al. 1

Le président:  M. Wicki a retiré sa proposition.

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Abs. 3 – Al. 3

Aeby Pierre (S, FR): Pour moi, il est important que l’autorité
qui décide de la mise sous protection soit le canton. C’est
dans ce sens que je fais cette proposition. Je ne peux pas
partager le point de vue du président de la commission qui dit
que l’on parle d’autorité compétente, parce que ça ne peut
pas être seulement la Confédération. Dans la pratique, ça ne
sera jamais la Confédération, mais en parlant d’autorité com-
pétente, on permet aux cantons de déléguer aux communes.
Or, si je peux admettre, par fédéralisme, qu’il y ait des prati-
ques différentes de protection d’un canton à l’autre ou d’une
région à l’autre, parce que les circonstances sont différentes,
en revanche, permettre à l’autorité communale la mise sous
protection dans le cadre de cet assouplissement serait à mon
sens une erreur et il y aurait de l’arbitraire à l’intérieur d’un
même canton.
C’est pourquoi je demande que ce soit le canton qui place
ces bâtiments agricoles sous protection de manière à pouvoir
les affecter intégralement à l’habitation.

Iten  Andreas (R, ZG): Ich lehne den Antrag Aeby ab. Wir sind
als Ständerat auch stets die Wächter der Organisationsauto-
nomie der Kantone, und hier greifen wir in die Organisations-
hoheit der Kantone ein. Zwar sind in den meisten Kantonen
gemäss Denkmalschutzgesetz die Regierungen für die Un-
terstellung zuständig. Wenn ein Kanton die Zuständigkeit
aber anders regeln will, dann sollten wir dies dem kantonalen
Gesetzgeber überlassen. Wir haben keinen Grund, hier
diese Bestimmung aufzunehmen.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Wir haben in
der Kommission über diese Frage gar nicht diskutiert, weil
selbstverständlich der Denkmalschutz in seiner Organisation
weitgehend eine Kantonssache ist und weil wir uns keine Ge-
danken darüber gemacht haben, wie viele Kantone allenfalls
den Gemeinden die Unterschutzstellung überlassen.
Persönlich neige ich zum Antrag Aeby. Ich bin selber der Mei-
nung, eine vernünftige Regelung in einem Kanton sei so,
dass die kantonale Behörde die Unterschutzstellung be-
schliesse; so ist es in meinem Kanton. Ich kann mich aber als
Präsident der Kommission nicht hinter diesen Antrag stellen,
ich bekämpfe ihn aber auch nicht.

Koller Arnold, Bundespräsident: Herr Aeby möchte die Un-
terschutzstellung explizit einer kantonalen Behörde übertra-
gen. Wir haben das letztes Jahr im Rahmen einer Teilrevision
der Raumplanungsverordnung den Kantonen so unterbreitet,
aber die Kantone haben im Rahmen der Vernehmlassung
ganz klar gemacht, dass sie eine derartige Bestimmung als
unzulässigen Eingriff in die Organisationsautonomie der
Kantone auffassen würden. Es wurde auch signalisiert, dass
sich diese bundesrechtliche Vorgabe zum Teil nur mittels ei-
ner Änderung der innerkantonalen Zuständigkeitsordnung
erfüllen liesse.
Ich glaube, es würde nun wenig Sinn machen, wenn wir das,
was im Rahmen der Verordnungsänderung von den Kanto-
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nen aus verständlichen Gründen, wegen ihrer Organisations-
autonomie, abgelehnt worden ist, nun im formellen Gesetz
vorschreiben würden. Dagegen ist wichtig, dass eine for-
melle Unterschutzstellung allein nicht genügt; zusätzlich
muss immer auch die materielle Schutzwürdigkeit des ent-
sprechenden Objektes geprüft und bejaht werden.
Deshalb möchte ich – gerade dem Ständerat – empfehlen,
diese kantonale Organisationsautonomie zu beachten.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Aeby 2 Stimmen

Loretan Willy (R, AG): Auch wenn ich mich gestern in der
Eintretensdebatte kritisch zu dieser Vorlage geäussert ha-
be – weil ich diesen ersten bedeutungsvollen, besser: unheil-
vollen Schritt zur Öffnung der Landwirtschaftszonen und des
landwirtschaftlichen und ländlichen Raumes für Bauten aller
Art als verhängnisvoll ansehe –, möchte ich dennoch in der
Detailberatung diesen einen Verbesserungsvorschlag ma-
chen.
Herr Plattner hat das gestern richtig vermutet: Man kann
auch als Kommissionsmitglied nach Abschluss der Kommis-
sionsberatungen noch auf Ideen kommen – gute oder an-
dere, das wird dann der Rat zu beurteilen haben.
Es geht mir mit diesem Antrag um eine weitere Präzisierung
der Voraussetzungen, nebst den Buchstaben a und b in
Absatz 3, unter denen Umnutzungen zu Wohnzwecken vor-
genommen werden können. Im übrigen ist mein Antrag nicht
so weit von der Philosophie des Antrags Wicki entfernt.
Im Vordergrund stehen bei meinem Antrag für einen neuen
Buchstaben c in Absatz 3 von Artikel 24a die sogenannten
Solitärbauten oder die einzeln stehenden Bauten in klassi-
schen Streusiedlungsgebieten, wie wir sie etwa im Goms
oder im Lötschental oder auch im Kanton Graubünden – vor
allem dort, wo Walser gesiedelt haben – sowie in der Ost-
schweiz usw. kennen. Es geht also nicht um Bauten in Wei-
ler- oder Maiensässzonen oder in sogenannten Erhaltungs-
zonen, wie sie der Kanton Graubünden kennt, d. h., in Zo-
nen, die als Bauzonen im Sinne von Artikel 18 des Raumpla-
nungsgesetzes gelten können.
Zur weiteren Interpretation meines Antrages und seiner
Stossrichtung sei noch beigefügt: Eine kleine Gebäude-
gruppe von z. B. drei Einheiten – ein Gebäude mit gemischter
Nutzung Wohnen/Scheune und zwei unmittelbar daneben
liegende Ställe – kann als Einheit angesehen werden, d. h.,
die Wohnnutzung, die ich mit meinem Antrag verlange, kann
auch hier als gegeben angesehen werden.
Wie ich bereits in der Eintretensdebatte unterstrichen habe,
dürfen unter dem Aspekt der Schutzwürdigkeit nicht beliebig
viele Umnutzungsbewilligungen zu Wohnzwecken erteilt
werden, also aus freistehenden einzelnen Ställen, Scheu-
nen, Alphütten usw. Ferienhäuser werden. Darum ist das Kri-
terium der früheren oder aktuellen Wohnnutzung, das ich hier
einbringen will, unabdingbar. Man könnte auch hier, wie bei
Absatz 2 sagen: Wohnen soll Wohnen bleiben, aber mit Er-
weiterungsmöglichkeiten in Richtung Wohnen. Das heisst, es
soll nur dort gewohnt werden, wo schon seit Generationen
gewohnt worden ist, wenn auch neu in einem erweiterten
Umfang.
Dies entspricht dem heutigen Rechtszustand. Ich darf aus ei-
nem Papier des Bundesamtes für Raumplanung zu
Artikel 24a zitieren, das der Kommission am 13. Januar 1997
abgegeben worden ist. Auf Seite 1 dieses Papiers mit dem
Titel «Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauten und Anla-
gen ausserhalb der Bauzonen» steht: «Im Anwendungsbe-
reich der Bestimmungen von Artikel 24 Absätze 1 und 4 der
geltenden Raumplanungsverordnung ist die Umnutzung von
Ökonomiebauten, z. B. Scheunen, zu Wohnzwecken bereits
nach geltendem Recht zulässig. Dies jedoch nur insoweit, als
das betreffende Gebäude bereits eine Wohnung aufweist
und allein die Ausdehnung der Wohnnutzung auf den mit
dem Wohnteil verbundenen Ökonomietrakt in Frage steht.»
Ich würde da sogar noch etwas weitergehen: «Die Vernehm-
lassung zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes hat

deutlich gemacht, dass diese Einschränkung nach wie vor
ihre Berechtigung hat.» Das Bundesamt für Raumplanung,
das muss ich daraus schliessen, teilt offenbar die Auffas-
sung, wie sie in meinem Antrag niedergelegt ist. Wie gestern
ein Gespräch mit Kollege Brändli, der jetzt leider nicht da ist,
gezeigt hat, könnte er sich nach der Präzisierung meines An-
trages in bezug auf Kleinstbaugruppen damit einverstanden
erklären, gestützt auf die bewährte bündnerische Praxis zum
heutigen Rechtszustand im Raumplanungsgesetz und in der
Raumplanungsverordnung.
Wie ich gestern schon ausgeführt habe, müssen wir im übri-
gen doch wohl den Mut haben, uns einzugestehen, dass
eben gewisse nicht mehr genutzte und nicht mehr nutzbare
Gebäude zerfallen. Ich habe gestern das Beispiel der Dörr-
häuschen in den Kastanienfeldern im Bergell gebracht. Das
ist immer noch besser als die grossflächige «Verferienhäuse-
lung» unserer wertvollen Streusiedlungsgebiete.
Logischerweise muss, wenn Buchstabe c in Absatz 3 neu
aufgenommen wird, in der Einleitung zu Absatz 3 das Wort
«teilweise» eingefügt werden, weil es ja im Fall des
Buchstabens c nur um eine teilweise und nicht um eine voll-
ständige Zweckänderung geht, weil wir eine frühere oder ge-
genwärtige Wohnnutzung als Voraussetzung für die Umnut-
zung zu weiteren Wohnzwecken im selben Gebäude formu-
lieren.
Abschliessend möchte ich das folgende unterstreichen: Es
geht mir mit diesem Antrag um die Erhaltung und vertretbare
Ausweitung des Wohnens im ländlichen Raum, also um den
Erhalt der herkömmlichen Nutzung, ganz im Sinne des gest-
rigen eindrücklichen Votums von Kollege Rhyner. Was wir
aber nicht wollen, ist eine Art Etikettenschwindel: Dass die
völlige Freigabe von ehemals rein land- oder alpwirtschaftlich
genutzten Bauten zu Wohnzwecken, vorzugsweise für Feri-
enhäuschen, ermöglicht wird.
Mein Antrag scheint mir auf der Linie der Kommission zu lie-
gen, und ich bitte Sie, ihm zuzustimmen.

Rhyner Kaspar (R, GL): Auch wenn mein Freund Loretan zu
meiner Linken sehr liebenswürdige Qualifikationen über mein
gestriges Votum abgegeben hat, kann ich ihm nicht zustim-
men. Ich bitte Sie, den Antrag Loretan Willy abzulehnen.
Ich versuchte gestern, die unterschiedlichsten Strukturen
unseres Landes darzustellen, und ich bringe nochmals zwei
Extreme: Der Kanton Basel-Stadt und der Kanton Genf
brauchen keinen «Rustici-Artikel». Sie brauchen auch diese
Ergänzung, Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe b und c, nicht.
Und die Gebirgskantone brauchen den Antrag, wie er von
Herrn Loretan gestellt wird, auch nicht – oder können ihn
nicht brauchen –, weil er von falschen Voraussetzungen
ausgeht. Die Streusiedlungen weisen unterschiedliche Ty-
pen und Arten auf. Zum Beispiel – ich habe gestern mit Kol-
legen Maissen darüber gesprochen – ist bei den Besied-
lungssystemen, wie sie in Graubünden in Maiensässen
gruppenweise vorhanden waren, immer ein Wohnteil vor-
handen. Somit könnten im Kanton Graubünden wahrschein-
lich Tausende von entsprechenden Bauten umfunktioniert
werden. Aber wir in den Bergkantonen wollen das nicht –
oder im Sinne von Herrn Kollegen Loretan: überhaupt
nicht – auf diese Art und Weise praktizieren. Wir wollen, wie
Herr Loretan so schön gesagt hat, auch keine grossflächige
«Verferienhäuselung».
Ich möchte hier einmal deutlich sagen: Die Landschaft
Schweiz, wenn sie zerstört oder teilweise zerstört ist, dann ist
sie vorwiegend nicht von der Bergbevölkerung zerstört wor-
den. Der baulichen Umnutzung sind Grenzen gesetzt. Das
hat der Berichterstatter eindrücklich gesagt. Die Erschlies-
sung ist an gewisse Bedingungen gebunden, und vor allem
die Entsorgung muss selber finanziert werden. Denken Sie
einmal an die Vorschriften des Gewässerschutzes und an ei-
nen weit entlegenen Stall! Das ist unmöglich!
Nun gibt es ein schutzwürdiges Interesse, das haben wir ge-
stern gesagt: Damit unsere Struktur, die Streusiedlungen un-
seres Landes, erhalten bleiben, müssen gewisse Gebäude
umfunktioniert werden können, und zwar nach den Hauptkri-
terien, die vorhin Herr Plattner zitiert hat.
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Viel wichtiger ist dann von der lokalen Baubehörde aus die
Einwirkung auf die Gestaltung solcher Bauten; die dürfen gar
nicht als Ferienhäuser erscheinen. Höchstens am Sonntag,
wenn dann die Fahne aufgezogen ist, damit man mindestens
weiss, dass der Bewohner jetzt droben im Haus ist!
Aber in unserer Region haben diese Gebäude keinen Wohn-
teil integriert, man hat immer nebenan eine Kochhütte er-
stellt. Ausser wenn man den Umstand, das der Bauer, der
nachts nicht ins Tal gegangen ist, im Heu geschlafen hat, so
interpretiert, dass damit im Gebäude die Komponente des
Wohnens gegeben ist; dann ist das effektiv so. Herr Loretan
hat die Walser erwähnt: Ich bin Walser. Unsere Familie ist
walserischer Abstammung.
Nun ist vorhin gesagt worden, man müsse den Kantonen
Kompetenzen geben. Ich möchte einmal sagen, dass Regie-
rungsräte und Gemeindepräsidenten vom Volk gewählt und
nicht Angestellte sind! Wenn man mit der Politik einer sol-
chen Exekutive, das haben wir in den letzten paar Wochen
gesehen, nicht einverstanden ist, dann kann man sie doch
abwählen!
Herr Kollege Loretan, betrachten Sie uns doch als mündige,
verantwortungsbewusste, vom Volk bestätigte Vollzugsor-
gane, und bevormunden Sie uns nicht!
Lehnen Sie den Antrag ab!

Respini Renzo (C, TI): Je remercie beaucoup M. Rhyner qui
vous a expliqué que le problème des «rustici» n’est pas seu-
lement un problème tessinois, mais un problème qui existe
pratiquement dans toutes les régions alpines qui ont connu la
pratique de l’agriculture. Ceci est essentiel pour saisir l’im-
portance du problème. Il est important aussi de comprendre
que ces constructions ont une valeur architecturale digne
d’être protégée, et il est difficile d’imaginer de protéger le ter-
ritoire, de faire une politique d’aménagement du territoire sé-
rieuse sans prendre en considération les éléments construits
sur le territoire, qui le caractérisent et qui manifestent l’his-
toire de l’homme qui s’est inscrite sur ce même territoire.
La proposition faite par M. Rhyner, soit retirer la proposition
Loretan Willy, est très sage et j’y souscris pleinement. En ce
qui concerne la proposition Loretan Willy, je dois dire que la
lettre c, proposée par M. Loretan, est en contradiction avec
l’alinéa 3 de ce même article. Pourquoi? Parce que cet article
parle de changement complet d’affectation, de «vollständige
Zweckänderung». M. Loretan, avec sa proposition à la
lettre c, veut limiter le changement partiel, ce qui est en con-
tradiction avec l’énoncé général de l’alinéa 3. Elle est aussi
inapplicable, et M. Rhyner l’a démontré. Il faut se donner la
peine, quand on veut parler de ces constructions, d’aller visi-
ter les lieux, d’aller voir ces constructions. Il est quelquefois
impossible de dire si une de ces constructions a été affectée
à l’habitation ou non. Il est impossible de distinguer si ces
constructions étaient uniquement réservées au bétail ou au
fourrage, ou partiellement aussi à l’habitation.
De plus et pour terminer, cette proposition – et M. Loretan le
sait parce qu’on en a discuté en commission – est contraire
à l’attitude qui a été suggérée par la Confédération, par le Dé-
partement fédéral de justice et police. Elle pénalise les can-
tons qui ont mis sur pied l’inventaire de ces constructions
d’après l’ordonnance pertinente du Conseil fédéral et qui n’ont
pas fait de distinction entre les constructions rurales, qui ser-
vaient aussi d’habitation, et les autres. Le seul critère qui a été
pris en considération pour ces inventaires qui ont été établis,
c’est la valeur architecturale et la valeur en soi de l’immeuble,
et non pas le fait que ces constructions étaient habitées à un
certain moment de leur histoire. Ce serait au fond contredire
le principe de la bonne foi sur la base duquel les autorités can-
tonales et communales ont mis sur pied les inventaires assez
coûteux leur permettant d’inventorier ces immeubles.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Das ist natürlich
ein schwieriger Entscheid. Als Städter habe ich volles Ver-
ständnis für den Wunsch, den Herr Loretan Willy hier äussert.
Er hat natürlich Angst, dass die vielen Tausende und Aber-
tausende von Ställen und Rustici plötzlich alle zu Ferienhäu-
sern werden könnten, und möchte das hier mit dem Bundes-

gesetz unterbinden. Ich glaube allerdings, dass umgekehrt
das, was die Gesetzesrevision in diesem Bereich will – eine
vernünftige, praktikable, von der Bevölkerung verstandene
Regelung im Sinne der schon gültigen Verordnung –, damit
unterlaufen würde. Sie müssen sich überlegen, was Sie mit
einem Rustico alles machen können. Wenn Sie die Wohnnut-
zung von vornherein ausschliessen, bleibt natürlich in vielen
Fällen gar nichts mehr übrig; am Schluss muss das Rustico
wieder verfallen.
Ich bin sehr gespalten zwischen meiner Funktion als Stände-
rat eines Stadtkantons und jener als Präsident der Kommis-
sion. Ich werde mich darum noch einmal der Stimme enthal-
ten. Ich kann im Namen der Kommission unmöglich sagen,
Sie sollten diesen Antrag annehmen. Ich muss es einfach Ih-
rer eigenen Einsicht überlassen, wie Sie stimmen.

Iten  Andreas (R, ZG): Auch nur ein Beispiel, um dort anzu-
knüpfen, wo Herr Rhyner aufgehört hat, und um den Begriff
der Stadt, der stadtnahen Verhältnisse, in die Diskussion ein-
zubringen: Ich hatte mich als Regierungsrat auch mit der
Denkmalpflege zu befassen. Wir mussten ganze Hofgruppen
unter Schutz stellen, weil sie landschaftlich sehr reizvoll sind.
Man muss aber die Möglichkeit haben, diese Hofgruppen, die
dann mit sehr viel Geld restauriert werden, richtig zu nutzen.
Da kam es auch vor, dass ein Schopf, neben einem schönen,
stattlichen Haus, auch zu Wohnzwecken umgebaut werden
musste – alles erschlossen, in guter Lage usw. Wir würden
mit dieser Bestimmung solche Möglichkeiten ausschliessen,
was nicht sein darf.
Ich bitte Sie deswegen wie der Berichterstatter, diesen An-
trag abzulehnen. Ich möchte ihn bitten, sich nicht der Stimme
zu enthalten, sondern aufgrund eines solchen Argumentes
auch mit der Kommission zu stimmen.

Koller Arnold, Bundespräsident: Für den Bundesrat ist auch
entscheidend, dass wir wirklich von dieser sehr unterschied-
lichen Siedlungsstruktur in unserem Land ausgehen müssen.
Herr Loretan Willy sagt, der Kanton Graubünden könnte mit
seinem Antrag leben. Es ist aber klar, dass der Kanton Gla-
rus, das Toggenburg und Appenzell mit diesem Antrag wohl
nicht ohne weiteres leben könnten, weil die Siedlungsstruktur
dort eine total andere ist. Das haben wir seinerzeit übrigens
in der Ausführungsverordnung, auf die Herr Loretan Bezug
genommen hat, berücksichtigt. Das, was er angeführt hat,
betrifft indessen Absatz 1 von Artikel 24 der Raumplanung-
verordnung. Hier geht er hingegen davon aus, Absatz 2 der
geltenden Ausführungsverordnung, der die landschaftstypi-
schen Einzelgebäude zum Gegenstand hat, auf Gesetzes-
stufe zu heben.
Im übrigen ist der Bundesrat vor allem der Überzeugung,
dass die allgemeinen Sicherungen genügen, die wir dadurch
einbauen, dass wir sagen, durch eine solche Umnutzung
dürften die äussere Erscheinung und die bauliche Grund-
struktur der Baute nicht wesentlich verändert werden. Das
schliesst es in jenen Gebieten, die ich kenne, praktisch aus,
dass man einen Stall beispielsweise in ein Wohngebäude
umnutzt. Diese Schranke, die auf die unterschiedlichen Sied-
lungsstrukturen generell Rücksicht nimmt, muss genügen
und wird genügen.
Ich bitte Sie, den Antrag Loretan Willy abzulehnen.

Loretan Willy (R, AG): Ich habe offenbar in ein glarnerisch-
walserisches Wespennest – und ein respektables, wie Figura
zeigt – gestochen, und das als eher kleinwüchsiger Nichtwal-
ser, obschon ich Walliser bin; aber mein Geschlecht ist nicht
walserisch. Ich hoffe aber nicht, dass diese unterschiedliche
Abstammung zu Dauerspannungen mit Kollege Rhyner füh-
ren wird. Ich glaube es indessen nicht.
Da ich freundnachbarliche Streitereien und Neckereien
schätze, vor allem wenn sie noch mit Humor gepfeffert sind,
ziehe ich meinen Antrag nicht zurück. (Heiterkeit)
Vielleicht wird jetzt Kollege Rhyner nochmals das Wort und
die Pfeffermühle ergreifen und weiter «ins Mus spucken».
Ich ziehe meinen Antrag auch im Blick auf den Zweitrat nicht
zurück. Ich glaube, dieses Thema muss dort – schon in der
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Kommission – nochmals ausdiskutiert werden. Mindestens
habe ich hier aber zuhanden der Materialien und – wie Bun-
desrat Ogi von sich zu sagen pflegt – zuhanden der Ge-
schichte festgehalten, dass in der Debatte wertvolle Präzisie-
rungen angebracht worden sind, wie man mit den Vorausset-
zungen, welche die Kommission für solche Umnutzungen
formuliert hat, in der Praxis umzugehen hat.
Ganz zum Schluss möchte ich den Vorwurf von Kollege Rhy-
ner, ich möchte ihn bevormunden, in aller Form zurückwei-
sen. Wer würde mir, wenn man uns zwei anschaut, so etwas
auch zumuten. Das läge völlig ausserhalb meiner Kräfte. Zu-
dem habe ich ja als ehemaliger, langjähriger Gemeindepräsi-
dent gemeinsam mit Kaspar Rhyner im Autonomieboot der
Gemeinden und teilweise auch der Kantone mitgerudert.
Lassen Sie also bitte abstimmen.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Loretan Willy 4 Stimmen

Abs. 4 – Al. 4
Angenommen – Adopté

Art. 25 Abs. 2; 34 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 25 al. 2; 34 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Art. 36 Abs. 2bis
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 36 al. 2bis
Proposition de la commission
Biffer

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Einleitung, Art. 60, 64
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 10 Abs. 3 (neu)
Nichtlandwirtschaftliche Bauten und Anlagen sowie Teile von
Bauten und Anlagen, die nicht vom landwirtschaftlichen Ge-
werbe oder Grundstück abgetrennt werden können oder dür-
fen, sind mit dem Ertragswert, der sich aus der nichtlandwirt-
schaftlichen Nutzung ergibt, in die Schätzung einzubeziehen.

Ch. II
Proposition de la commission
Introduction, art. 60, 64
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Art. 10 al. 3 (nouveau)
Les constructions et installations non agricoles ainsi que les
parties de constructions et installations qui ne peuvent ni ne
doivent être séparées de l’exploitation ou du domaine agri-
cole seront prises en compte dans l’estimation à la valeur de
rendement découlant de leur usage non agricole.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ein letztes Wort
des Kommissionspräsidenten zu diesem Thema. Die Kom-
mission hat hier die Präzisierung technischer Art eingefügt,
welche ich vorher schon erwähnt habe, nämlich jene, die den
Schätzwert eines landwirtschaftlichen Betriebes mit gewerb-
lichem nichtlandwirtschaftlichem Nebenbetrieb betrifft, wie er
nach dieser Revision im Rahmen des bäuerlichen Boden-
rechts möglich sein wird.
Die Frage ist – kurz gesagt –, ob z. B. im Erbrecht der nicht-
landwirtschaftliche Nebenbetrieb zum Verkehrswert berück-

sichtigt werden soll, obwohl für den landwirtschaftlichen Teil
nur der Ertragswert gilt. Die Kommission beantragt Ihnen im
Einverständnis mit Bundesrat und Verwaltung, klar festzuhal-
ten, dass im Sinne der vom raumplanerischen Grundsatz ge-
wünschten, untrennbaren Einheit von Landwirtschaft und Ne-
benbetrieb auch die Schätzwerte der beiden Betriebsteile in
gleicher Art, also zum Ertragswert, berücksichtigt werden sol-
len. Damit vermeidet man auch, dass der Nebenbetrieb we-
gen seines hohen Verkehrswertes bei der Erbteilung zu un-
lösbaren Problemen führt.

Angenommen – Adopté

Ziff. III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. III
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 24 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

Sammeltitel – Titre collectif

Raumordnung.
Berichte
Organisation du territoire.
Rapports

__________________________________________________________

96.038

Grundzüge
der Raumordnung Schweiz
Grandes lignes
de l’organisation du territoire suisse

Bericht des Bundesrates vom 22. Mai 1996 (BBl III 556)
Rapport du Conseil fédéral du 22 mai 1996 (FF III 526)

__________________________________________________________

Antrag der Kommission
Kenntnisnahme vom Bericht
Proposition de la commission
Prendre acte du rapport
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96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Botschaft und Gesetzentwurf vom 22. Mai 1996 (BBl III 513)
Message et projet de loi du 22 mai 1996 (FF III 485)

Beschluss des Ständerates vom 13. März 1997
Décision du Conseil des Etats du 13 mars 1997

Kategorie III, Art. 68 GRN – Catégorie III, art. 68 RCN

___________________________________________________________

Antrag der Kommission
Mehrheit
Eintreten

Minderheit I
(Stump, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Sema-
deni, Strahm, Teuscher, Wiederkehr)
Nichteintreten

Minderheit II
(Teuscher, Grobet, Stump)
Rückweisung an den Bundesrat
mit folgenden Auflagen:
1. Die bodenunabhängige Produktion ist in der Landwirt-
schaftszone unzulässig.
2. Die Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude zu betriebs-
nahen gewerblichen Zwecken ist auszuschliessen.
3. Der Begriff der «schutzwürdigen Bauten» gemäss Arti-
kel 24a (neu) Absatz 3 RPG ist auf Bundesebene klar zu de-
finieren.

Minderheit III
(Wiederkehr, Grobet)
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag:
1. die Vorlage so zu überarbeiten, dass sie im Sinne des
neuen Agrarartikels auf die Erhaltung einer bodenbewirt-
schaftenden, bäuerlichen Landwirtschaft ausgerichtet ist;
2. zu prüfen, welche sinnvolle zusätzliche Flexibilität bei der
Ausnützung des Spielraums des bestehenden RPG durch
Verordnungsänderungen und durch eine Beschleunigung
des Vollzuges in den Kantonen erreicht werden kann;
3. Bestimmungen vorzuschlagen, die eine Ausdehnung der
Hors-sol-Produktion verhindern.

Proposition de la commission
Majorité
Entrer en matière

Minorité I
(Stump, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Sema-
deni, Strahm, Teuscher, Wiederkehr)
Ne pas entrer en matière

Minorité II
(Teuscher, Grobet, Stump)
Renvoi au Conseil fédéral
avec les directives suivantes:
1. La production non tributaire du sol est interdite en zone
agricole.
2. Le changement d’affectation de bâtiments agricoles en
vue d’une activité artisanale ou commerciale proche de l’agri-
culture est interdit.
3. La notion de «bâtiments dignes d’être protégés» au sens
de l’article 24a (nouveau) alinéa 3 LAT doit être définie au ni-
veau fédéral.

Minorité III
(Wiederkehr, Grobet)
Renvoi au Conseil fédéral
en le chargeant:
1. de remanier le projet en ce sens qu’il est orienté, confor-
mément au nouvel article sur l’agriculture, vers le maintien
d’une agriculture paysanne cultivant le sol;
2. d’examiner quelle flexibilité supplémentaire peut être dé-
gagée, en utilisant la marge de manoeuvre laissée par la LAT
en vigueur, par le biais d’une modification de l’ordonnance et
l’accélération de la mise en oeuvre dans les cantons;
3. de proposer des prescriptions qui empêchent une aug-
mentation de la production hors-sol.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Die UREK hat sich
an der Sitzung vom 25. und 26. August dieses Jahres einge-
hend mit dem Bericht «Grundzüge der Raumordnung
Schweiz» und dem Realisierungsprogramm 1996–1999 aus-
einandergesetzt.
Ich spreche zuerst zu den Grundzügen der Raumordnung
Schweiz. Dieser Bericht wurde im Auftrag des Bundesrates
erarbeitet. Er will die eidgenössischen Räte, die Kantone
und die Öffentlichkeit über die Grundzüge der erwünschten
räumlichen Entwicklung als Grundlage der Raumordnungs-
politik des Bundes orientieren. Der Bund ist verstärkt gefor-
dert, seine raumwirksamen Aufgaben zu koordinieren, dazu
braucht er klare Zielvorstellungen. An sich haben wir im
Raumplanungsgesetz klare Ziele und Grundsätze formuliert,
es fehlen aber politisch abgestützte Aussagen, wie der Bund
diese Ziele bei der Erfüllung seiner raumwirksamen Aufgabe
konkret umsetzen will. Mit diesem Bericht und auch mit dem
Realisierungsprogramm soll nun erreicht werden, dass wich-
tige Einzelentscheide in einen grösseren Gesamtzusam-
menhang gestellt und an übergeordneten raumordnungspo-
litischen Zielen gemessen werden können.
Der Bericht geht von folgender Ausgangslage aus:
1. In unserem Land ist als Folge des Bevölkerungswachs-
tums, der strukturellen demographischen Veränderungen
und der vergleichsweise günstigen wirtschaftlichen Voraus-
setzungen ein anhaltend steigender Bedarf an Wohn-, Ar-
beits-, Freizeit- und Verkehrsflächen feststellbar. Rein theo-
retisch würden die rechtskräftig eingezonten Nutzungsreser-
ven ausreichen, den Bedarf an Bauland abzudecken. Trotz-
dem geht der Trend zur Zersiedelung mit erheblichen
öffentlichen Folgekosten praktisch ungebremst weiter.
2. Der wirtschaftliche Strukturwandel führt zu einer offen-
sichtlichen Tendenz der Konzentration der Wirtschaft auf
Ballungsräume; dies hat je nach Region und Siedlungstyp
äusserst unterschiedliche räumliche Auswirkungen zur
Folge. Die Agglomerationen werden immer grösser, mit ih-
rem Wachstum nimmt entsprechend die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit und des Lastenausgleichs zwischen Kern-
städten und Agglomerationsgemeinden zu. Der ländliche
Raum wurde vor allem im Mittelland infolge der wirtschaftli-
chen Entwicklung und des daraus folgenden hohen Flächen-
bedarfs zurückgedrängt. Er steht unverändert unter Sied-
lungsdruck und ist mit den Ansprüchen hoher Bewirtschaf-
tungsintensität konfrontiert. Trotz zum Teil unterschiedlicher
Entwicklungspotentiale im Jurabogen und im voralpinen und
alpinen Raum liegt die Bedeutung des ländlichen Raumes
vor allem in seiner Qualität als Wohnstandort und Erholungs-
raum. Zum Teil wird dieser Raum stark vom landwirtschaftli-
chen Strukturwandel betroffen, und ausserhalb der touristi-
schen Zentren sind die Beschäftigungsmöglichkeiten be-
schränkt.
3. Schliesslich ist der europaweite Wettbewerb unter den
Städten als Wirtschaftsstandorte zu erwähnen, der eine
räumliche Einbindung des Wirtschafts- und Lebensraumes in
den europäischen Raum bedingt.
Die sich aus dieser Ausgangslage ergebenden Strategien
gehen nicht von einem festgefügten Leitbild des Siedlungs-
und Landschaftsraumes Schweiz aus. Das Konzept beruht
insbesondere auf einem vernetzten System von Städten und
ländlichem Raum. Es will durch eine geordnete Raument-
wicklung und eine kostensparende Weiterentwicklung des
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Wirtschafts- und Lebensraumes Schweiz Ungleichgewichte
und Konfliktpotentiale zwischen Landesteilen, zwischen
Stadt und Land, zwischen Zentren und Peripherie abbauen
und mildern.
Die Grundzüge sind der strategische Rahmen, der politisch
breit abgestützt werden soll. Deshalb wurde ein breites Ver-
nehmlassungsverfahren durchgeführt, das zum Teil zu gros-
sen Korrekturen – vor allem im Bereich des ländlichen Rau-
mes – geführt hat.
Die Stossrichtungen der Strategien sind auf Seite 37 des Be-
richtes übersichtlich dargestellt. Ich will nur noch stichwortar-
tig erwähnen, dass es darum geht, städtische Räume zu ord-
nen, ländliche Räume zu stärken, Natur- und Landschafts-
räume zu schonen und die Schweiz in Europa planungspoli-
tisch einzubinden.
Zum Realisierungsprogramm: Es informiert darüber, was im
Zeitraum von 1996 bis 1999 umgesetzt werden soll. Es rich-
tet sich vor allem an Bundesrat und Verwaltung, wird aber
trotzdem dem Parlament vorgelegt, und zwar aus zwei Grün-
den: Zum einem soll damit klar aufgezeigt werden, dass die
Grundzüge nicht leere Zielvorstellungen sind. Zum anderen
wurde der Bundesrat 1990 durch eine Motion angehalten,
periodisch über den Stand, die Ergebnisse und die Wirksam-
keit der raumordnungspolitischen Massnahmen des Bundes
Bericht zu erstatten.
Dies geschieht nun mit dem vorgelegten Programm. Der
Bundesrat zieht Bilanz über das letzte Realisierungspro-
gramm, leitet erste Folgerungen aus den Grundzügen der
Raumordnung ab und schlägt konkrete Massnahmen für die
angelaufene Legislaturperiode vor. Nach einer interessanten
und intensiven Diskussion in der vorberatenden Kommission
beantragt Ihnen die UREK in Übereinstimmung mit Bundes-
rat und Ständerat, von beiden Berichten Kenntnis zu neh-
men.
Zum Kerngeschäft des heutigen Morgens, zum Bundesge-
setz über die Raumplanung: Ausgangspunkt der Teilrevision
bildet die Motion Zimmerli vom 3. Oktober 1990, die von un-
serem Rat am 11. Dezember 1991, also schon vor sechs
Jahren, überwiesen wurde (90.780; AB 1991 S 156). Sie be-
auftragt den Bundesrat, «im Interesse einer wirtschaftlich ge-
sunden, modernen schweizerischen Landwirtschaft» den
eidgenössischen Räten «rasch eine Teilrevision des Raum-
planungsrechts zu unterbreiten». Unter Beachtung «der un-
bestrittenen Ziele und Grundsätze der Raumplanung» sollen
erstens «die in der Landwirtschaftszone als zonenkonform
geltenden Nutzungen» zeitgemäss neu umschrieben werden
und zweitens «eine flexiblere Ordnung der Ausnahmen für
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen» geschaffen
werden, «die es den Kantonen gestattet, den regional ver-
schiedenen Bedürfnissen der Landwirtschaft nach Befriedi-
gung der Wohnbedürfnisse und nach ergänzender gewerbli-
cher Tätigkeit besser Rechnung zu tragen».
Ich darf noch einmal den realen Hintergrund für diese Revisi-
onsbestrebungen in Erinnerung rufen. Der Umschreibung
der Landwirtschaftszone, wie wir sie aus Artikel 16 des gel-
tenden RPG kennen, und der Ausnahme (Art. 24 RPG) liegt
noch das Verständnis der Landwirtschaftspolitik der Nach-
kriegsjahre zugrunde. Sie wurde stark durch den technischen
Fortschritt geprägt und hatte vor allem kostendeckende Pro-
duktepreise, eine Steigerung der Produktion im Interesse der
Landesversorgung, den Schutz der inländischen Produktion
und die Erhaltung möglichst vieler Betriebe zum Ziel. In der
Zwischenzeit hat ein damals ungeahnter technischer Fort-
schritt eingesetzt. Das Ergebnis war die Verdoppelung der
Produktion, während die Zahl der Beschäftigten in der Land-
wirtschaft auf einen Drittel sank. Die aus dieser Entwicklung
resultierende zu hohe Gesamtproduktion, die hohen Produk-
tionskosten, die erheblichen Verwertungsaufwendungen und
die Intensität der Bewirtschaftung mit ihren ökologischen Ne-
benerscheinungen führten zu einer Neuorientierung der
Landwirtschaft.
Ich darf deshalb noch einmal einige agrarpolitisch relevante
Ereignisse stichwortartig ansprechen. 1992 hatten wir den
7. Landwirtschaftsbericht mit folgenden Zielen: Vermehrte
Trennung von Preis- und Einkommenspolitik, Verwirklichung

ökologischer Anliegen durch ökonomische Anreize, Locke-
rung staatlicher Markteingriffe zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit.
Im Oktober 1992 verabschiedeten die eidgenössischen Räte
als erste Reformetappe die Artikel 31a und 31b des Landwirt-
schaftsgesetzes betreffend die Direktzahlungen; 1995 trat
das Gattlex-Programm mit genereller Tarifizierung und Abbau
der Zölle, produktegebundenen Stützungsmassnahmen und
Ausfuhrsubventionen in Kraft. 1996 wurde der neue Landwirt-
schaftsartikel 31octies der Bundesverfassung durch Volk und
Stände angenommen, was ein klares Bekenntnis zur Land-
wirtschaft, aber auch zu mehr Markt und Ökologie war.
In dieser Session werden wir die «Agrarpolitik 2002» bera-
ten, mit dem Ziel der marktwirtschaftlichen Erneuerung, der
Weiterentwicklung und Verbesserung der Bewirtschaftung in
der Landwirtschaft und der Konzentration der landwirtschaft-
lichen Erlasse. Dies in einem neuen Landwirtschaftsgesetz,
in welchem es vor allem auch um wirtschaftspolitische In-
halte geht. Schliesslich sei auf das Dossier «Landwirtschaft
in den laufenden bilateralen Verhandlungen Schweiz/EU»
verwiesen.
Diese Schritte – zusammen mit den agrarpolitischen Folge-
beschlüssen des Bundesrates – wirkten sich auf das land-
wirtschaftliche Einkommen erheblich aus. Die Zahlen sind in
der Tat sehr eindrücklich. Für Talbetriebe sanken die Ein-
kommen zwischen 1991 und 1996 von 86 000 auf 69 500
Franken und für Bergbetriebe in der gleichen Periode von
62 000 auf 43 700 Franken. Als Folge dieser Entwicklung
wurden zwischen 1990 und 1996 gesamthaft 13 300 Land-
wirtschaftsbetriebe aufgegeben. 1985 gab es noch 120 000
Betriebe, 1996 waren es noch deren 79 500. In den letzten
sechs Jahren verschwanden gut 2 Prozent oder 2200 Be-
triebe pro Jahr.
In der Schweiz stehen insgesamt 540 000 Bauten oder jedes
vierte von total 2,2 Millionen Gebäuden ausserhalb der Bau-
zonen. Mit einem Anteil von 70 Prozent oder 376 000 Bauten
dominieren die Landwirtschaftsbauten. Davon sind 326 000
reine Ökonomie- und knapp 50 000 Wohngebäude. Die aus-
geprägten naturräumlichen Unterschiede, die verschiedenen
Siedlungsstrukturen und die unterschiedlichen landwirt-
schaftlichen Betriebsformen – wie zum Beispiel die traditio-
nell dezentral organisierte Landwirtschaft – haben die Zahl
der Bauten ausserhalb der Bauzonen wesentlich bestimmt.
Mit anderen Worten – das ist die Schwierigkeit dieses Ge-
schäftes – besteht ein sehr grosses Potential an Bauten, die
aufgrund des landwirtschaftlichen Strukturwandels zwangs-
läufig nicht mehr nach ihrem ursprünglichen Verwendungs-
zweck genutzt werden können. Deshalb ist grundsätzlich zu-
erst die Agrarpolitik selber gefordert.
Mit der in dieser Session traktandierten zweiten Reform-
etappe «Agrarpolitik 2002» sollen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, der Landwirtschaft in der heutigen Indu-
strie- und Dienstleistungsgesellschaft ihren Platz zu sichern.
Es besteht aber auch raumplanerischer Handlungsbedarf in
der mit der Motion Zimmerli aufgezeigten Stossrichtung. Für
die Landwirtschaft müssen die planerischen und baulichen
Voraussetzungen geschaffen werden, um auf die neuen
agrarpolitischen Anforderungen reagieren zu können.
Welches sind nun die wichtigsten Änderungen dieser Revi-
sionsvorlage?
Erstens geht es um eine Neuumschreibung der Zonenkon-
formität. Die produzierende Landwirtschaft muss ihre
Produktionsmethoden aufgrund des aufgezeigten Struktur-
wandels auf die Anforderungen des Marktes ausrichten. Dies
bedingt – durch eine neue Umschreibung der Landwirt-
schaftszone –, auch Bauten und Anlagen als zonenkonform
zuzulassen, die nicht nur überwiegend bodenabhängig pro-
duzieren. Also konkret Nutztierställe auf der Basis zugekauf-
ter Futtermittel und Gewächshäuser für Hors-sol-Kulturen.
Diese Neuumschreibung deckt sich mit der Legaldefinition
der Landwirtschaft in der «Agrarpolitik 2002». Auch ihr liegt
dieses Produktemodell und nicht mehr das bisherige Produk-
tionsmodell zugrunde. Deshalb würde der Rückweisungsan-
trag der Minderheit II der UREK, welche die bodenunabhän-
gige Produktion für unzulässig erklären will, im völligen Wi-
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derspruch zu den laufenden Bestrebungen stehen, die ver-
schiedenen agrarpolitisch relevanten Erlasse optimal zu
koordinieren.
Die Neuumschreibung steht auch nicht im Widerspruch zum
neuen Landwirtschaftsartikel 31octies der Bundesverfas-
sung. Es würde einem völlig verfehlten Verständnis des
Landwirtschaftsartikels entsprechen, unter den Begriff der
Landwirtschaft nur jene Tätigkeiten zu subsumieren, die vom
Bund eine direkte finanzielle Förderung erfahren. Die boden-
unabhängige Produktion ist trotz der expliziten Erwähnung
der Förderung der bodenbewirtschaftenden Betriebe nicht
ausgeschlossen.
Vor allem Landschaftsschutzkreise befürchten aufgrund der
Neufassung von Artikel 16 eine Beeinträchtigung der Land-
schaft durch eine Vielzahl von Hors-sol-Bauten. Es geht nicht
um die Frage «Pouletfabriken statt Bauernhöfe», wie wir das
heute in der Zeitung lesen können. Dem stehen verschie-
dene Gründe entgegen: Eine erste Schranke wird schon der
Markt aufgrund der beschränkten Absatzmöglichkeiten sol-
cher Produkte setzen.
Dann werden die Kantone solche Glashäuser nicht überall
zulassen. Sie haben es selber in der Hand, grossflächige
Landwirtschaftsgebiete ausschliesslich der bodenabhängi-
gen Produktion vorzubehalten und über die Planung den ver-
schiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemes-
sen Rechnung zu tragen. Namentlich haben sie die verschie-
denen Nutz- und Schutzinteressen gegeneinander abzuwä-
gen und der Sensibilität der Landschaft Rechnung zu tragen.
Als weitere Schranke dürfen Bauten, die über eine innere
Aufstockung hinausgehen, gemäss Artikel 16a Absatz 3 nur
bewilligt werden, wenn sie in einem Gebiet liegen, das vom
Kanton in der Landwirtschaftszone im Rahmen eines Pla-
nungsverfahrens freigegeben worden ist. Dieses Planungs-
verfahren wurde ja durch die UREK des Nationalrates so vor-
geschlagen. Dabei muss es sich um ein demokratisch abge-
stütztes Planungsverfahren handeln.
Auch hier kann die Befürchtung entkräftet werden, es ziehe
eine neue Planungswelle über das Land. Die Grundlagen für
diese Planungen bestehen in den Kantonen aufgrund der
kantonalen Richt- und Schutzplanungen sowie der kommu-
nalen Nutzungsplanungen schon weitgehend.
Abschliessend sei noch einmal mit Nachdruck unterstrichen,
dass die bodenabhängige Bewirtschaftung die Regel und die
bodenunabhängige Bewirtschaftung aufgrund des be-
schränkten Entwicklungspotentials die Ausnahme sein wird.
Letztlich muss die Landwirtschaftspolitik – und noch mehr
der Markt – entscheiden, wo Hors-sol-Produktion erfolgen
soll und wo nicht.
Die zweite Neuerung betrifft das Ausnahmeregime für Bauten
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Diesbezüglich will die
Revision die von der Motion Zimmerli anbegehrte höhere Fle-
xibilität schaffen. In systematischer Hinsicht hat die UREK ge-
genüber den Beschlüssen des Ständerates eine klarere und
übersichtlichere Struktur geschaffen, indem sie die verschie-
denen Ausnahmebewilligungstatbestände klar nach eigenen
Artikeln und Marginalien darstellt und sie jeweils nach Absät-
zen gliedert. Wir haben Artikel 24, Ausnahmen für Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzonen; Artikel 24bis, Zweckän-
derungen ohne bauliche Massnahmen ausserhalb der Bau-
zonen; Artikel 24ter, nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
ausserhalb der Bauzonen; Artikel 24quater, bestehende zo-
nenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen,
und schliesslich Artikel 24a, kantonalrechtliche Ausnahmen
für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen.
Die Revisionsvorlage – das ist wichtig – hält am bewährten
Artikel 24 für Bauten und Anlagen fest. Die vorgeschlagenen
Änderungen – das ist mit Nachdruck zu betonen – betreffen
zum einen nur die Umnutzung bestehender Gebäude, die in-
folge des landwirtschaftlichen Strukturwandels für den bishe-
rigen Zweck nicht mehr benötigt werden. Zum anderen blei-
ben Neunutzungen auf das im Zeitpunkt der Bewilligungser-
teilung massgebende Bauvolumen beschränkt, und spätere
Erweiterungsmöglichkeiten bleiben ausdrücklich ausge-
schlossen. Auch hier kann der Angst vor einer grossen Zer-
siedelungswelle ganz klar begegnet werden.

Eine wesentliche Änderung der Revisionsvorlage betrifft die
Bewilligung nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetriebe in beste-
henden Gebäuden als zusätzliche Einkommensquelle für in
ihrer Existenz gefährdete Bauernbetriebe. Diese sogenannte
kleingewerbliche Aufstockung soll künftig in nicht mehr benö-
tigten Gebäuden oder Gebäudeteilen möglich sein. Die vor-
beratende Kommission will in Übereinstimmung mit der bun-
desrätlichen Vorlage bloss betriebsnahe gewerbliche Tätig-
keiten zulassen. Sie müssen überdies, gemessen am land-
wirtschaftlichen oder gartenbaulichen Haupterwerb, von
untergeordneter Bedeutung bleiben. Der nichtlandwirtschaft-
liche Nebenbetrieb darf am landwirtschaftlichen Charakter
des Gesamtbetriebes überdies nichts ändern, und er darf nur
vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Betriebes selber
geführt werden. Diese nichtlandwirtschaftliche Betriebsein-
heit wird integral dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellt. Mit
diesen Schranken ist dem verfassungsmässigen Gebot, das
Baugebiet vom Nichtbaugebiet zu trennen, Genüge getan.
Würden solche Umnutzungen generell ausgeschlossen,
würde man der Landwirtschaft die Möglichkeit verbauen, sich
in einem wichtigen Teilbereich den veränderten Verhältnis-
sen anzupassen; man würde aber auch den ländlichen Raum
insgesamt schwächen.
Eine weitere Neuerung betrifft den Besitzstand und die Er-
weiterung der kantonalen Kompetenzen. Artikel 24quater re-
gelt die bestehenden zonenwidrigen Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen. Hier wird in Abweichung zum bis-
herigen Recht die vollständige Zweckänderung solcher Bau-
ten erlaubt, falls diese vor dem 1. Januar 1980 erstellt wor-
den sind. Diese Bestimmung wird sicher auch zu grossen
Diskussionen führen. Artikel 24a umschreibt die kantonal-
rechtlichen Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb
der Bauzonen. Die hier geschaffene Möglichkeit der Umnut-
zung schützenswerter Bauten wurde in der vorberatenden
Kommission und in der Öffentlichkeit stark kritisiert.
Die Befürchtung, bei einer largen Schutzpraxis liessen sich
jeder Stall, jede Scheune, jedes Rustico oder jedes Maien-
säss zu einem Ferienhaus umfunktionieren, ist nicht begrün-
det, denn es genügt natürlich nicht nur die formelle Unter-
schutzstellung. Eine geschützte Baute muss auch materiell
schutzwürdig sein, soll sie umgenutzt werden können. Des-
halb liegt die Zuständigkeit solcher Ausnahmebewilligungen
auch bei einer kantonalen Behörde, um hier eine gewisse
Einheitlichkeit und Konstanz der Praxis sicherzustellen.
Diese Behörde darf die Bewilligung nur erteilen, wenn die
strengen Anforderungen von Artikel 24a Absatz 3 Litera a
und b und Absatz 4 Litera a bis d erfüllt sind. Bei korrekter
Anwendung der strengen bundesrechtlichen Bewilligungs-
voraussetzungen kann ein geschütztes Gebäude über eine
Umnutzung nie so verändert werden, dass der Grund für die
seinerzeitige Unterschutzstellung wegfällt.
Bereits die damaligen Diskussionen über die Motion Zim-
merli, aber auch die Diskussion in der Expertenkommission
und während des Vernehmlassungsverfahrens sowie nun-
mehr wiederum jene im Ständerat und in der vorberatenden
Kommission haben gezeigt, wie kontrovers die Frage der
Neuumschreibung der Landwirtschaftszone und der Umnut-
zungsmöglichkeiten von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen ist. Das richtige Mass zwischen höchstmöglicher
Flexibilität und grösstmöglicher Zurückhaltung zu finden ist
eine anspruchsvolle Aufgabe, die wenig Spielraum offen-
lässt.
Die heute zur Beratung stehende Vorlage zeigt den realisti-
schen Mittelweg auf, und sie setzt auch die erforderlichen
Schranken. Deshalb sind der Ständerat und die UREK Na-
tionalrat dieser Linie im wesentlichen gefolgt. Das Resultat
der Gesamtabstimmung in der vorberatenden Kommission
spiegelt das geschilderte Spannungsverhältnis deutlich. Mit
11 zu 1 Stimmen wurde der Vorlage zugestimmt. Die 12 Ent-
haltungen bringen die unterschiedlichen Erwartungen –
grössere Öffnung auf der einen, keine Öffnung auf der ande-
ren Seite – ganz klar zum Ausdruck.
Für mich steht aber eines fest: Es besteht ein klarer Hand-
lungsbedarf. Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen der
Kommission, auf die Vorlage einzutreten und die Anträge der
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Minderheit I (Stump) auf Nichteintreten sowie der Minderhei-
ten II (Teuscher) und III (Wiederkehr) auf Rückweisung abzu-
lehnen.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je ne m’exprimerai pas sur
les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse et sur
son programme de réalisation 1996–1999, étant entendu que
la commission du Conseil national avait décidé de placer ces
deux objets en classe V avec un rapport écrit. En effet, ces
deux objets n’étaient absolument pas contestés et ont été ap-
prouvés à l’unanimité en commission. Je m’en tiendrai uni-
quement à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT).
Avec la globalisation de l’économie et la mondialisation des
marchés, l’agriculture doit de plus en plus faire face à de nou-
veaux défis. De nombreuses exploitations agricoles subiront
des changements profonds, certaines devront même mal-
heureusement disparaître.
Dans ce contexte, les Chambres fédérales ont transmis au
Conseil fédéral la motion Zimmerli, qui est à l’origine de cette
révision partielle. Ce projet introduit deux nouveautés: une
nouvelle définition de la conformité des constructions à l’af-
fectation de la zone agricole, c’est-à-dire l’abandon de la dis-
tinction entre exploitations tributaires du sol et exploitations
non tributaires du sol, et la possibilité, à des conditions très
strictes, d’affecter à un usage non agricole des bâtiments qui
ne sont plus nécessaires à leur usage initial.
Pour l’essentiel, la commission s’en est tenue au projet du
Conseil des Etats. Les modifications apportées visent, d’une
part, à une meilleure visibilité et à une plus grande transpa-
rence du projet et, d’autre part, à une explication du contenu.
Les modifications principales sont les suivantes.
L’article 16a alinéa 3 a été complété: une procédure de pla-
nification est exigée pour les constructions et installations dé-
passant ce qui peut être admis au titre de développement in-
terne de l’exploitation.
L’article 16b a été biffé, la commission estimant que le prin-
cipe énoncé dans le projet du Conseil fédéral, à savoir l’inter-
diction d’utiliser pour un autre usage des constructions et ins-
tallations après l’abandon de leur utilisation à des fins agrico-
les ou horticoles, découle déjà actuellement du droit en vi-
gueur.
L’article 24 relatif aux exceptions prévues hors de la zone à
bâtir par le droit fédéral a été entièrement remanié. Pour une
meilleure compréhension, cet article est scindé en trois arti-
cles distincts, 24bis, 24ter et 24quater, qui correspondent
aux alinéas de l’article 24 selon le Conseil fédéral et le Con-
seil des Etats.
A l’article 24ter alinéa 1er, contrairement au Conseil des
Etats, la commission est revenue au projet du Conseil fédé-
ral: une autorisation ne peut être délivrée que pour une acti-
vité proche de l’agriculture – artisanat, tourisme à la ferme,
par exemple.
L’article 24quater alinéa 1er traite de la garantie de la situa-
tion acquise. L’alinéa 2, adopté par 11 voix contre 10, permet
la rénovation, la reconstruction, voire de modestes agrandis-
sements, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Un changement complet d’affecta-
tion est admissible lorsque ces constructions ont été érigées
avant le 1er janvier 1980. Ces dispositions ne concernent
pas les bâtiments agricoles situés dans la zone agricole, ils
sont déjà conformes à l’affectation de la zone.
A l’article 24a alinéa 2 qui traite de l’autorisation par le droit
cantonal d’utiliser «des bâtiments d’habitation agricoles en
bon état à des fins d’habitation sans rapport avec l’agricul-
ture», la commission a biffé les termes «en bon état», esti-
mant que l’article 24a alinéa 4 lettre b apporte des précisions
suffisantes à cet égard.
Au vote final, cette modification de la LAT a été acceptée par
11 voix contre 1 et avec 12 abstentions. C’est dire combien
ce texte laisse encore bien des députés perplexes. Cepen-
dant, les objectifs premiers de la zone agricole sont mainte-
nus: elle est prioritairement réservée à l’agriculture. La sup-
pression de la notion d’exploitation tributaire du sol n’aura
qu’un effet mineur, car les installations – notamment les ser-

res – nécessaires à la production hors sol sont les mêmes
que pour les cultures traditionnelles. Je rappelle qu’elles sont
et restent soumises à la procédure d’autorisation de cons-
truire en application dans chaque canton. Cette souplesse
est indispensable pour permettre notamment aux maraîchers
suisses d’être compétitifs avec la production importée de
l’étranger, dont la grande partie est produite hors sol.
Quant à la possibilité d’utiliser des bâtiments pour d’autres
activités, les restrictions introduites dans la loi empêchent
tout abus éventuel. Ces dispositions permettront de mieux
entretenir et de mieux utiliser le patrimoine bâti, permettant
ainsi, notamment dans les régions périphériques, de mainte-
nir des activités, donc les habitants nécessaires à l’occupa-
tion décentralisée du territoire, c’est une meilleure multifonc-
tionnalité de l’agriculture dans l’intérêt général du pays qui
sera possible.
En fait, la réforme de cette loi n’entraîne que de modestes
modifications. Du reste, les propositions de non-entrée en
matière (minorité I) et de renvoi au Conseil fédéral (minorités
II et III) ne feraient que consacrer la situation actuelle et em-
pêcheraient toute évolution. C’est pourquoi la majorité de la
commission vous demande de les refuser.
En définitive, la modification de cette loi, c’est la montagne
qui accouche d’une souris!

Stump Doris (S, AG), Sprecherin der Minderheit: Ich bean-
trage im Namen der Minderheit I Nichteintreten auf die vorge-
legte Teilrevision, und zwar aus folgenden Gründen:
Diese Revision ist unnötig und zielt sowohl raumplanerisch
wie agrarpolitisch in die falsche Richtung. Die vorgeschla-
genen Instrumente sind untauglich für die Erhaltung der
Landwirtschaft, und der Vollzug wird fast unmöglich sein.
Schliesslich sind die Folgen für die Landwirtschaft, für das
Landschaftsbild sowie für die öffentlichen Finanzen nicht vor-
hersehbar, sehr wahrscheinlich aber katastrophal.
Die Revision ist unnötig. Die Verantwortung für die Umset-
zung des Raumplanungsgesetzes liegt – ich verweise auf
den Bericht «Grundzüge der Raumordnung Schweiz» – bei
den Kantonen. Sie haben dieses Gesetz bisher auf unter-
schiedliche Weise, nämlich entsprechend ihren Vorausset-
zungen und Bedürfnissen, umgesetzt, und sie lehnen die
Teilrevision mehrheitlich ab. Die heute geforderte Flexibilität
bei der Anwendung von Planungsrecht ist nämlich bereits
ohne Gesetzesrevision möglich, einerseits durch die Anwen-
dung der Artikel 23 und 24 der Raumplanungsverordnung,
anderseits durch die Anwendung und Weiterentwicklung der
bundesrechtlichen Praxis, etwa in bezug auf die innere Auf-
stockung.
In den letzten 15 Jahren wurden pro Jahr 10 000 Ausnahme-
gesuche für bauliche Veränderungen erteilt – Ausnahmege-
suche und nicht regelkonforme Gesuche! –, und zwischen
1980 und 1990 nahm der Wohnungsbestand in der Landwirt-
schaftszone um 10 Prozent zu; dies bei einer Abnahme des
Anteils der in der Landwirtschaft tätigen Bewohnerinnen und
Bewohner auf weniger als einen Drittel.
Das Bundesgericht hat in einigen wegweisenden Fällen die
Standortgebundenheit von bodenunabhängigen Betriebs-
zweigen als Teil eines existenzfähigen und überwiegend bo-
denabhängigen Landwirtschaftsbetriebes anerkannt, zum
Beispiel eine Geflügelmasthalle oder eine Schweinemäste-
rei, sowie Wohnraum zu Gartenbaubetrieben. Es ist bereits
jetzt möglich, bodenunabhängige Betriebe zu führen, aller-
dings immer nur in Ergänzung zu bodenabhängigen Land-
wirtschaftsbetrieben.
Die mit der Motion Zimmerli (90.780; AB 1991 S 156) zur Er-
haltung der Landwirtschaft geforderten Möglichkeiten und
Flexibilitäten sind bereits vorhanden und werden von den
Kantonen ausgiebig genutzt. Alle weiteren Forderungen, die
teilweise als zusätzliche Anträge vorliegen – Anträge, die be-
deutend weiter gehen als die Anträge der UREK –, wollen un-
ter dem Deckmantel der Rettung der Landwirtschaft eine Öff-
nung der Landwirtschaftszone für Grossprojekte und ge-
werbliche Nutzungen, die eindeutig nicht in die Landwirt-
schaftszone gehören und unerwünschte Infrastrukturfolgen
haben.
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Diese Revision zielt sowohl raumplanerisch wie agrarpoli-
tisch in die falsche Richtung. Eine Errungenschaft der bishe-
rigen Auseinandersetzung um die Prinzipien unserer Raum-
planung ist die Einsicht, dass eine möglichst konsequente
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet durchgesetzt
wird und die Zersiedelung unseres Landes aufgehalten wer-
den muss. Innerhalb des überbauten Gebietes sind noch
längst genügend Nutzungsreserven vorhanden, und zwar so-
wohl für Wohnraum als auch für gewerbliche Bauten. Die
Zersiedelung hat unverhältnismässig hohe Infrastrukturko-
sten zur Folge.
Mit der vorliegenden Änderung des Raumplanungsgesetzes
würden diese Prinzipien und Einsichten wieder aufgegeben.
Und mit dieser Teilrevision soll, noch bevor wir über unsere
neue Agrarpolitik befunden haben, die bodenunabhängige
Produktion der bodenabhängigen Produktion gleichgesetzt
und die Erstellung von Gewächshäusern ausserhalb des
Baugebietes in einem Ausmass ermöglicht werden, das un-
ser Landschaftsbild massiv beeinträchtigen würde.
Die vorgeschlagenen Instrumente sind untauglich. Zur Ret-
tung der Landwirtschaft und zur Einkommenssicherung der
Bauernfamilien sollen neue, vor allem gewerbliche Nutzun-
gen von nicht mehr für die Landwirtschaft genutzten Gebäu-
den ermöglicht werden. Der Ständerat schlägt vor, für eine
solche Bewilligung eine Einkommensgrenze von 70 000
Franken festzusetzen. Was geschieht aber, wenn aus dem
Nebenbetrieb plötzlich ein Hauptbetrieb mit Angestellten wird
oder wenn die Tochter als Erbin den Landwirtschaftsbetrieb
zugunsten der im Nebenbetrieb aufgebauten Schreinerei
aufgeben will? Kann dann die Bewilligung wieder aufgeho-
ben werden? Wohl kaum. Das wäre unverhältnismässig.
Die Folgen dieser Revision für die Landwirtschaft, das Land-
schaftsbild und für die öffentlichen Finanzen sind nicht um-
fassend abgeklärt, sehr wahrscheinlich aber katastrophal.
Die Landwirtschaft kommt noch mehr unter Druck. Wenn
Landwirtschaft nicht mehr Bodenbewirtschaftung bedeutet,
sondern auch bodenunabhängige Produktionen, ist sie auf
die Ressource Boden nicht mehr angewiesen und kann über-
all sein. Es gibt dann keine Landwirtschaftszone mehr, die
besonders geschützt werden muss.
Wenn vermehrt gewerbliche Betriebe in der Landwirtschafts-
zone bewilligt werden, steigen einerseits die Landpreise, so
dass Land für Landwirtinnen und Landwirte unerschwinglich
wird, andererseits wird das Landschaftsbild massiv beein-
trächtigt. Die beinahe bedingungslose Öffnung der Landwirt-
schaftszone für Gewächshäuser, Wohnnutzungen, Gewer-
bebauten und Hallen zur Aufzucht von Pflanzen und Tieren,
wie sie in einigen Anträgen gefordert wird, wird unser Land-
schaftsbild so beeinträchtigen, dass wir nicht mehr vom ge-
wohnten Landschaftsbild sprechen können; der notwendige
Erholungsraum wird massiv reduziert werden.
Besonders problematisch sind in dieser Beziehung die er-
laubte Umnutzung schutzwürdiger Bauten zu Wohnzwecken.
Man schützt also etwas wegen seiner Ursprünglichkeit und
lässt gleichzeitig zu, dass diese Ursprünglichkeit durch die
Umnutzung beeinträchtigt wird. Die Infrastrukturkosten stei-
gen.
Die vorgesehenen Erleichterungen für Umnutzungen und
Neubauten verstärken die bereits bestehende Zersiedelung,
die uns in Form von Erschliessungsmassnahmen (Erstellung
und Unterhalt von Strassen und Kanalisationen), von ver-
mehrtem Verkehrsaufkommen und wachsenden Dienstlei-
stungen (wie z. B. Schulbus und Spitex) viel Geld kosten
wird. Wir lassen an Orten wohnen und arbeiten, die grössten-
teils nicht mit einer guten Infrastruktur ausgerüstet sind. Im
Zusammenhang mit dieser Revision werden Fragen nach der
Lebensqualität, nach der Sicherheit von Frauen und Kindern
in abgelegenen Wohnbauten kaum gestellt: Schulwege wer-
den länger, Freizeitaktivitäten erfordern ein Auto.
Die vorliegende Revision ist aus den angeführten Gründen
nicht nur unnötig, sondern sogar schädlich für die Entwick-
lung der Landwirtschaft. Sie präjudiziert Entscheide der
Agrarpolitik, die erst noch zu fällen sind, und sie stellt die
Prinzipien der Grundzüge der Raumordnung Schweiz, die wir
heute akzeptieren, grundsätzlich in Frage.

Ich meine, das sind Gründe genug, unseren Nichteintretens-
antrag zu unterstützen.

Teuscher Franziska (G, BE), Sprecherin der Minderheit: Ich
spreche zum Rückweisungsantrag der Minderheit II.
Mit der vorliegenden Teilrevision des Raumplanungsgeset-
zes gerät die Raumplanung auf die schiefe Bahn. Dies ist um
so bedenklicher, als es das eigentliche Ziel der Raumpla-
nung ist, die Raumentwicklung in geordnete Bahnen zu len-
ken. Mit einer Rückweisung haben wir die Möglichkeit, den
Kurs zu ändern und das Raumplanungsgesetz doch noch
von der schiefen auf die rechte Bahn zu lenken.
Wir rühmen uns gerne unserer Heimat, unserer traditionellen
Kulturlandschaft, geprägt von stolzen Bauernhäusern und
grasenden Kühen. Ständerat Zimmerli wollte mit seiner Mo-
tion (90.780; AB 1991 S 156) nur das Beste für die Bauern.
Er wollte ihnen auch in Zukunft eine gesicherte Existenz ga-
rantieren und uns damit unser trautes Heimatbild. Gegen
diese Absichten wäre wenig einzuwenden, wenn dies alles
nach planerischen Grundsätzen geordnet ablaufen würde.
Aber nein, die vorliegende Teilrevision des Raumplanungs-
gesetzes zielt in erster Linie darauf ab, die Trennung zwi-
schen Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet aufzuweichen,
eine Trennung, die sich nun bald zwanzig Jahre lang bewährt
hat. Die vorliegende Teilrevision ist aus grüner Sicht inakzep-
tabel und eigentlich auch unnötig, wie das Frau Stump aus-
geführt hat.
Andererseits haben wir die überwiesene Motion Zimmerli und
damit Handlungsbedarf. Mit einem Rückweisungsantrag, wie
ihn die Kommissionsminderheit II vorschlägt, haben wir es in
der Hand, aus der Motion Zimmerli noch das Beste zu ma-
chen. Der Rückweisungsantrag ist nämlich mit klaren Aufla-
gen verbunden:
1. Die bodenunabhängige Produktion ist in der Landwirt-
schaftszone unzulässig. Die Zulassung dieser Produktions-
form ist im übrigen in der Motion Zimmerli auch nicht explizit
angesprochen.
2. Landwirtschaftliche Gebäude dürfen nicht zu beliebigen
gewerblichen Zwecken umgenutzt werden. Die heutige Ver-
ordnung zum Raumplanungsgesetz lässt bereits einen gros-
sen Spielraum für gewerbliche Nutzungen offen. Somit be-
steht aus unserer Sicht nicht der geringste Bedarf, eine wei-
tergehende Lockerung zuzulassen.
3. Schutzwürdige Bauten gemäss Artikel 24a Absatz 3 des
Raumplanungsgesetzes müssen auf Bundesebene klar defi-
niert werden. Damit soll verhindert werden, dass Kantone
und Gemeinden vorsorglich alle Gebäude als schutzwürdig
bezeichnen, um sie nachher frei umnutzen zu können.
Ständerat Zimmerli verlangt mit seiner Motion, die Zonenkon-
formität für die Landwirtschaftszone zeitgemäss zu formulie-
ren und die Ausnahmeregelung für Bauern ausserhalb der
Bauzone larger zu regeln. Damit erhalten die Bauern, vor al-
lem gegenüber dem Gewerbe, Privilegien, die sich auf keine
Art und Weise rechtfertigen lassen.
Aus grüner Sicht ist die vorliegende Revision völlig verfehlt.
Zudem steht die Vorlage, die uns der Bundesrat präsentiert,
den Grundzügen der Raumordnung, die vom gleichen Bun-
desrat zur gleichen Zeit formuliert und von der Kommission
einstimmig zur Kenntnis genommen worden sind, diametral
entgegen.
Zur Frage der Zersiedelung äussert sich der Bundesrat in
den Grundsätzen der Raumordnung Schweiz wie folgt:
«Die zentrale Frage ist also nicht, ob der zusätzliche Raum-
bedarf gedeckt werden kann, sondern wo er gedeckt wird.
Der heutige Trend verläuft sehr ungünstig. Die bauliche Ent-
wicklung dehnt sich allmählich über das ganze Landesgebiet
aus.» Und was schlägt uns der Bundesrat mit seiner Teilre-
vision vor? Eine aktive Politik der Zersiedelung der Land-
schaft! Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Wohnge-
bäude und schutzwürdige Gebäude sollen munter umge-
nutzt werden können. Statt das eigentlich gesteckte Ziel zu
erreichen, nämlich die landwirtschaftlichen Gebäude zu er-
halten, würde genau das Gegenteil erreicht: Das Land-
schaftsbild würde durch all die umgenutzten Gebäude mas-
siv gestört.
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Und welche Nutzungen wären in diesen Gebäuden zulässig?
Nicht nur das Wohnen, sondern auch die gewerbliche Nut-
zung soll in diesen Gebäuden möglich sein, und dies exklusiv
für die Bauern. Auch mit dieser Idee steht der Bundesrat völ-
lig im Gegensatz zu den Grundzügen der Raumordnung, die
er selber formuliert hat: «Eine Zersiedelung des Landschafts-
raumes durch die disperse Anordnung von kleinen Industrie-
und Gewerbezonen muss vermieden werden.» Ich verstehe
auch das Gewerbe nicht, dass es nicht aufschreit und sich
gegen all die Privilegien wehrt, die hier den Bauern zukom-
men sollen.
Damit aber nicht genug! Die Teilrevision des Raumplanungs-
gesetzes sieht weiter vor, dass die bodenunabhängige Pro-
duktion ihren festen Platz in der Landwirtschaftszone be-
kommt. In Zukunft sollen also nicht mehr schöne Bauernhäu-
ser und Ställe unser Landschaftsbild prägen, sondern Mast-
hallen und Hors-sol-Anlagen werden das Landschaftsbild
verschandeln.
Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes ist nicht nur in-
haltlich völlig verfehlt, sondern sie ist auch kaum praktikabel.
Zu viele Gummiparagraphen sind darin enthalten. Die Teilre-
vision hält z. B. fest, dass die gewerbliche Nutzung nicht zur
Haupteinnahmequelle werden oder zu einem selbständigen
Betrieb führen darf. Aber ich frage Sie: Welche Gemeindebe-
hörde schreitet ein, wenn ein Bauer seinen Landwirtschafts-
betrieb aus Rentabilitätsgründen aufgeben muss, daneben
aber einen florierenden Gewerbebetrieb führt? Der Bundes-
rat hat aus meiner Sicht den Realitätssinn völlig verloren,
wenn er meint, solche Bestimmungen könnten durchgesetzt
werden.
Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag der Kommissionsmin-
derheit II zu unterstützen, denn mit der geplanten Teilrevision
lassen wir uns auf ein Abenteuer mit unbekannten Folgen
ein, und dies müssen wir korrigieren.

Wiederkehr Roland (U, ZH), Sprecher der Minderheit: Ich
begründe den Rückweisungsantrag der Minderheit III.
Wir hören immer wieder, es müsste für mehr Flexibilität aus-
serhalb des Baugebietes gesorgt werden. Die Realität ist,
dass diese Flexibilität heute schon gegeben ist, ohne dass
wir eine Revision des Raumplanungsgesetzes durchziehen
müssen. Das schweizerische Baugebiet, d. h. überbautes
Gebiet und freie Bauzonen, umfasst heute 343 000 Hekt-
aren. Damit haben wir die Kantonsflächen von St. Gallen und
Aargau bereits zu Baugebieten gemacht.
Eine kürzlich erschienene Studie des Bundesamtes für
Raumplanung zeigt, dass im Landwirtschaftsgebiet jährlich
2000 Wohnungen entstehen und 2000 Bauernbetriebe ein-
gehen. Es kann also keine Rede davon sein, dass die heutige
Handhabung des Bundesrechts in den Kantonen jegliche Dy-
namik unterbinde. Im Gegenteil: Der Siedlungsdruck auf Ge-
biete ausserhalb der Bauzonen ist erheblich: Das Tempo der
Verbauung von 1 Quadratmeter pro Sekunde gemäss Areal-
statistik ist nach wie vor ungebrochen. Die Raumplanung ist
daher um so mehr gefordert, diese Entwicklung zu steuern.
Die Revisionsvorlage jetzt bezweckt nun aber gerade das
Gegenteil, nämlich die Förderung weitgehender Baumöglich-
keiten auf dem – noch – billigen Landwirtschaftsland.
Diese Revisionsvorlage ist für uns in vielfacher Hinsicht inak-
zeptabel. Ich frage mich und Sie: Wem dient die Zulassung
der Hors-sol-Landwirtschaft, welche den gewachsenen Bo-
den mit Gewächshäusern und Masthallen überstellen will,
überhaupt? Wer profitiert von Intensivmastbetrieben, welche
der Massentierhaltung ohne eigene Futterbasis und dem Gül-
letourismus Vorschub leisten? Wenn nun neu solche Agrobe-
triebe, die mit der Bewirtschaftung des Bodens und mit einer
ökologischen, landschaftsgerechten Bewirtschaftung nichts
zu tun haben, auf billigem Landwirtschaftsland erstellt werden
können, so führt dies letztlich zu einer Konkurrenzierung der
nachhaltig bodenbearbeitenden bäuerlichen Landwirtschaft.
Haben Sie als Bauer ein Interesse daran? Die Bevölkerung
kann kein Interesse daran haben; sie hat dies mit dem Ab-
stimmungsresultat im Juni letzten Jahres auch gezeigt.
Es wird uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern immer
vorgeworfen, inkohärente Gesetze zu schaffen. Hier liegt ein

klassisches Beispiel eines inkohärenten Gesetzes vor. Die
WAK hat sich um eine neue Förderungspolitik der Landwirt-
schaft bemüht. So sollen in den Grundsätzen mit Direktzah-
lungen nur noch die bodenbewirtschaftenden Betriebe unter
Voraussetzung des ökologischen Leistungsausgleichs geför-
dert werden. Die Revision, die wir jetzt beraten, will aber ge-
rade das Gegenteil. Man fördert die vollständig bodenunab-
hängig produzierenden Betriebe, die sich neu auf dem –
noch – billigen Boden der Landwirtschaft niederlassen und
ihre Hallen und Plastikbahnen ausbreiten können. Mit der ei-
nen Hand wird gegeben, mit der anderen Hand wird wieder
genommen.
Die lange Geschichte der Motion Zimmerli vom 3. Oktober
1990 (90.780; AB 1991 S 156) bis heute – bald Oktober
1997 – hat gezeigt, wieviel «Krampf» in dieser Vorlage liegt.
Die Übung hätte bereits viel früher abgebrochen werden sol-
len, und zwar aus den folgenden Gründen:
1. Die Realität zeigt ein anderes Bild, als uns die klagenden
Bauernvertreter immer wieder weismachen. Fahren Sie ein-
mal durch die Magadinoebene im Tessin, und schauen Sie
sich die vielen Gewächshäuser an, die ohne Revision des
Raumplanungsgesetzes erstellt werden konnten! Fahren Sie
durch das Bieler Seeland, wo Sie ebenfalls viel Glas und Pla-
stik sehen! Die Welschen haben dem Bieler Seeland den
Übernamen «paysage de plastique» gegeben.
Heute wird viel, zuviel bewilligt. Es ist absolut normal, dass in
der Landwirtschaftszone Hallen von 5000 bis 7000 Quadrat-
meter und Plastikgewächshäuser, die zum Teil als Fahrnis-
bauten akzeptiert werden, erstellt werden. Mehrstöckige
Wohnhäuser trifft man im Bauernland heute ebenfalls bereits
an. Die Zeitungen sind voll von Verkaufsinseraten betreffend
neu erstellte «Stöckli» und umgebaute «Rustici».
2. Seit 1990 hat sich die bundesgerichtliche Praxis in vielen
Bereichen verändert, und zwar durchaus zugunsten der Bau-
ern. Alt Bundesrichter Kuttler hat an einer Planertagung fest-
gehalten, dass ehemalige Bauernhäuser auch nach gelten-
dem Raumplanungsrecht von Personen bewohnt werden
können, die nicht dem Bauernstand angehören. Zudem ist
die Anwendung der Verordnung über die Raumplanung vom
2. Oktober 1989 erst langsam in Schwung gekommen. Um-
nutzungen zu gewerblichen Zwecken in Streusiedlungsge-
bieten sind beispielsweise dort bereits geregelt.
3. Siebzehn Kantone, drei Parteien, alle ideellen Organisatio-
nen und nahezu alle Organisationen im Bereich Planung und
Bodenrecht haben die Revision abgelehnt. Trotzdem ver-
sucht man jetzt, diese Revision durchzuboxen. Wir sind klar
der Meinung, dass diese Revision nicht nur unnötig ist, son-
dern auch der bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft sowie
den langjährigen planerischen Anstrengungen für eine ge-
ordnete Besiedelung unseres Landes schadet.
Wem nützt diese Revision letztlich? Sie nützt allenfalls den
Grossverteilern, denn diese diktieren die Qualität der Produk-
tion und drängen die Produzenten in immer teurere Investitio-
nen (Hors-sol-Anlagen oder beheizte Gewächshäuser).
Warum merken die Bauern nicht, dass sie mit dieser Revisi-
onsvorlage weiter unter Druck gesetzt werden? Anstatt öko-
logisch gerechte Produkte zu liefern, sollen sie nun im Winter
mit Erdöl beheizte Normtomaten aus dem Gewächshaus an-
bieten. Sicherlich steht die ländliche Landwirtschaft unter
dem Druck des Marktes. Das ist an sich ja auch nicht
schlecht. Sie soll aber primär mit Qualität, mit Nischenange-
boten und mit klarer Etikette reagieren, nicht mit Massentier-
haltung und Large-scale-Gemüseproduktion unter Glas.
Der Thurgau ist einer der Kantone, in dem in letzter Zeit be-
sonders viel bewilligt worden ist. Dort wollte kürzlich ein
Bauer, der schon 5000 Hühner hat, noch einmal 7000 Hüh-
ner in einer riesigen Masthalle in der Landwirtschaftszone
beherbergen. Das wurde ihm jetzt auf eine Einsprache des
WWF hin gerichtlich verboten. Diese Riesenmasthallen für
12 000 Hennen würden aber bewilligt, wenn die Anträge der
Kommissionsmehrheit hier durchkämen.
Meine Damen und Herren Bäuerinnen und Bauern, schaffen
Sie sich damit tatsächlich einen Vorteil? Nein, Sie bevorzu-
gen einige wenige und ziehen der Jugend von morgen den
ganzen Boden unter den Füssen weg! Die wird sich nämlich
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herzlich bei Ihnen bedanken, wenn die Schweiz schliesslich
so total mit Bauten überstellt ist, wie wir es heute auf der
Strecke zwischen St. Gallen und Bern tagtäglich aus dem
Zugfenster betrachten können.
Zusammenfassend die wesentlichsten Mängel dieser Vorlage:
1. Weshalb will diese Revision eine Zulassung von bodenun-
abhängig produzierenden Betrieben in der Landwirtschafts-
zone, wenn die Direktzahlungen nur an bodenbewirtschaf-
tende bäuerliche Betriebe ausgerichtet werden sollen? Das
werden wir in der dritten Woche dieser Session behandeln,
nämlich mit der «Agrarpolitik 2002». Hier besteht doch eine
klare Inkohärenz!
2. Die Dynamik des Bauens und Umnutzens in der Landwirt-
schaftszone ist heute hoch, siehe die neueste Studie des
Bundesamtes für Raumplanung. Mit den heutigen Instrumen-
ten der Raumplanung, beispielsweise Spezialzonen, können
Hors-sol-Anlagen, Golfplätze, Pferdehaltungen, gewerbliche
Nutzungen in bestehenden Gebäuden in Streubaugebieten –
unter bestimmten Bedingungen sogar der Umbau von Ställen
in Ferienhäuser – bewilligt werden. Weitere Zulassungen
sollten auf Verordnungsebene geregelt werden, ohne dass
man den Grundsatz der Landwirtschaftszone ändert.
3. Die künftigen Auswirkungen dieser Revision auf die Bau-
tätigkeit in Nichtbaugebiet wurden nicht abgeklärt. Es gibt
keine Studie dazu.
4. Der Bericht «Grundzüge der Raumordnung in der
Schweiz» verlangt eine vermehrte Schonung des Land-
schaftsraumes. Wie verträgt sich dies mit der Zulassung von
grösseren Masthallen und Gewächshauseinheiten?
5. Diese Revision steht einseitig im Dienst der bauwilligen
Landeigentümer. Der bodenbewirtschaftenden Landwirt-
schaft wird in keiner Art und Weise geholfen. Wo ist der Bei-
trag dieser Öffnung der Landwirtschaftszone für die Land-
schaft und die Erholungsuchenden?
6. Macht es Sinn, eine Zweiteilung der Landwirtschaft vorzu-
nehmen, einerseits in eine marktorientierte, auf Masthallen,
Gewächshäuser und Gewerbe abstellende und anderseits in
eine bodenbewirtschaftende, ökologisch orientierte Landwirt-
schaft? Sollten wir nicht eine Landwirtschaft wollen, die öko-
logisch und marktorientiert zugleich ist?
Kurz: Die Öffnung der Landwirtschaftszone führt zu einer
Verwischung der Grenzen von Baugebiet und Nichtbauge-
biet. Das Ergebnis dieser Revision ist sicher:
1. Was Landwirtschaft nach dieser Revision heisst, weiss
niemand mehr.
2. Es werden die Neubautätigkeit, die Umnutzung für allerlei
Zwecke und damit der Verkehr im ländlichen Raum zuneh-
men.
Wenn gewisse Anträge auch noch durchkommen, sieht es
ganz böse aus. Kollege Hasler, der nicht im Saale ist, hat ei-
nen Antrag eingebracht, wonach die Bauern auch Gewerbe-
betriebe einrichten dürfen, die nicht betriebsnah sind. Merkt
Herr Hasler denn nicht, was für eine Konkurrenz er da für die
Gewerbebetriebe aufbaut, die in die Bauzonen verwiesen
wurden, die für teureres Geld Boden kaufen mussten? Sie
öffnen alles, wenn Sie mit dem billigen Land der Landwirt-
schaftszone Gewerbebetriebe jeder Art ermöglichen! Sie ma-
chen Ihren eigenen Gewerbebetrieben in den übrigen Zonen
eine unheilvolle Konkurrenz – aber vielleicht merkt man das
erst, wenn es zu spät ist.
Mit der Minderheit III stelle ich den Antrag auf Rückweisung,
damit erstens die Vorlage auf die «Agrarpolitik 2002», die wir
nächste Woche beraten, abgestimmt werden kann und die
Weichen zugunsten der förderungswürdigen, bodenbewirt-
schaftenden Landwirtschaft gestellt werden können.
Zweitens sollen Vollzugshilfen und Verordnungsänderungen
geschaffen werden, damit die Verfahren, beispielsweise für
die Schaffung von Spezialzonen, beschleunigt werden kön-
nen und die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung be-
rücksichtigt werden kann.
Drittens ist sicherzustellen, dass die Hors-sol-Produktion
nicht auf beliebiges Landwirtschaftsland ausgedehnt wird
und die Fruchtfolgeflächen gänzlich verschont bleiben.
Helfen Sie bitte mit, dass wir den zukünftigen Generationen
nicht buchstäblich das Land unter den Füssen wegziehen!

Maspoli Flavio (D, TI): La revisione proposta pone fine a tutta
una serie di equivoci che in passato hanno riscaldato – e ose-
rei dire addirittura, surriscaldato – gli animi. Parlo soprattutto
del Canton Ticino, e parlo soprattutto dei rustici.
È vero che la natura va protetta, è vero che il territorio va cu-
rato. Ma chi possiede un rustico, magari in qualche valle o in
una zona sperduta del nostro cantone, deve avere il diritto,
secondo noi, di riattarlo, anche perché siamo convinti che è
più bello vedere una casa pulita con dei muri puliti – magari
con qualche finestra –, che non delle rovine o delle case ab-
bandonate e diroccate.
In effetti, questo è un ragionamento che hanno fatto in molti
in Ticino; in molti hanno riattato dei rustici, non rispettando la
legge. Queste persone oggi vivono in ansia; non sanno se un
domani dovranno o no demolire il frutto della loro fatica, de-
molire quello a cui tengono parecchio.
Accettando la riforma nella forma proposta dal Consiglio de-
gli Stati, noi legalizziamo in pratica qualcosa che fino ad oggi
è almeno in parte illegale, e compiamo un atto di giustizia nei
confronti di chi ancora crede nel suo paese, ancora crede che
valga la pena mantenere certe strutture in vita. Certo non
possiamo pretendere che chi oggi lavora in banca in città,
mantenga una ventina di capre in valle solo perché la casa
che possiede in quella zona è una stalla. No, in quella casa
lui vorrà vivere, passare il tempo libero, e noi crediamo fer-
mamente che sia un miglioramento notevole della qualità
della vita poter usufruire di queste infrastrutture.
Al collega Wiederkehr che prima ha parlato scherzando coi
santi – lui non dovrebbe scherzare con i santi, ma solo con i
fanti – del piano di Magadino, ha parlato dei tubi di plastica
del piano di Magadino. Ebbene, vorrei dire al collega Wieder-
kehr con la massima tranquillità e con tutto il rispetto del caso
che i contadini del piano di Magadino sono da prendere ad
esempio. Perché sono persone che lavorano onestamente e
che fanno rendere quella zona. Sono persone che creano dei
posti di lavoro e producono dei pomodori eccellenti. Che
siano poi coltivati in tubi o in parallelepipedi e rettangoli, col-
lega Wiederkehr, questo lo lasci decidere a loro. Io credo che
l’agricoltura vada protetta. Noi abbiamo sempre protetto e
aiutato i contadini. Ma bisogna anche che il contadino abbia
la possibilità di fare fruttare il terreno nel modo che più gli
aggrada e che più gli sembra opportuno.
Chi possiede un rustico – per ritornare all’argomento che più
mi sta a cuore – è chiaro che poi frequenterà quella zona. Ma
frequentandola, cosa farà? Pulirà il bosco, terrà il prato in un
modo piuttosto che in un altro. Chi passerà di lì, chi andrà a
cercare ristoro nella valle, vedrà un paesaggio pulito, vedrà
un paesaggio curato e non vedrà quelle rovine che purtroppo
ancora oggi in molte zone del mio cantone si vedono.
Per non parlare poi di un altro aspetto altresì importante e
fondamentale: Chi oggi può riattare il rustico in modo del tutto
legale, promuove l’economia e dà un aiuto – un piccolo, chia-
ramente non un grande aiuto – all’economia ticinese, soprat-
tutto alle imprese di costruzione che come ben sapete sono
ancora in crisi profonda, vuoi per la lex Friedrich, vuoi per
tanti altri motivi, vuoi anche perché c’è la crisi e c’è per tutti.
Ripeto: credo che sia possibile agire sul territorio, rispettan-
dolo e non devastandolo o facendo quelle scene apocalitti-
che di cui abbiamo sentito poc’anzi, ma valorizzandola addi-
rittura. In questo senso mi permetto di citare un esempio che
mi sembra il migliore possibile. C’era – e c’è ancora – un pa-
ese in Ticino, una frazione di Fusio, che si chiama Mogno.
Ebbene, questa frazione è stata riattata da architetti validis-
simi. Tutti i rustici sono oggi rimessi; risplendono oggi alla
luce del sole, ma anche del lavoro di chi ha voluto investire
nella loro riattazione. È una frazione, un paese che vive so-
prattutto al fine settimana, che vive con la gente che passa lì
il suo tempo libero – gente che è contenta di avere questa
possibilità.
Non da ultimo vediamo che un architetto come Mario Botta,
proprio a Mogno, ha insistito per costruire quel grande capo-
lavoro che è la piccola chiesa di Mogno.
A nome della maggioranza del nostro gruppo vi invito dunque
ad accettare questa revisione e di approvare soprattutto la
versione del Consiglio degli Stati.
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Steffen Hans (D, ZH): Ich spreche für eine Minderheit der de-
mokratischen Fraktion. Mein Votum basiert auf dem politi-
schen Programm der Schweizer Demokraten für die Legisla-
turperiode 1995 bis 1999. Wir sprechen uns dort für den un-
bedingten Schutz des Kulturlandes aus. Dabei fordern wir
den Übergang von industriellen zu naturnahen landwirt-
schaftlichen Produktionsverfahren und somit das Verbot bo-
denunabhängiger Pflanzenkulturen. Für eine genügende
Selbstversorgung sollen naturnahe Verfahren in Familienbe-
trieben angewandt werden. Soweit einige wichtige Forderun-
gen aus dem Legislaturprogramm.
Die vorliegende Änderung des Raumplanungsgesetzes will
jenen landwirtschaftlichen Betrieben ihre Strukturanpassung
oder ihren Untergang erleichtern oder abfedern, die unter
den Gatt-, WTO- und EU-Verpflichtungen der Schweiz zu lei-
den haben. Nachdem das Volk die WTO-Abkommen geneh-
migt hat, sind wir verpflichtet, die existentiellen Folgen für die
Landwirtschaft bei dieser Gesetzgebung zu berücksichtigen.
Nun steht aber am Mittwoch der nächsten Woche das Ge-
schäft «Agrarpolitik 2002» in unserem Rat zur Debatte. Es er-
scheint uns wenig sinnvoll, wenn wir heute die Änderung des
Raumplanungsgesetzes beraten, ohne zu wissen, welche
Resultate die Verhandlungen über die «Agrarpolitik 2002»
bringen werden. Wir sind der Meinung, dass hier eine Um-
kehr der Beratungsreihenfolge angezeigt ist. Das ermöglicht
auch die wünschenswerte Schnürung eines Pakets aus
Landwirtschafts- und Raumplanungspolitik. Ein anderes Vor-
gehen würde im Vorfeld der Beratung sicher zu Recht als
Flickwerk bezeichnet.
Zu den Anträgen aus unserer Kommission: Für den Antrag
der Minderheit I (Stump) haben wir zwar einiges Verständnis.
Eine Berücksichtigung naturschützerischer Anliegen kann
zur Begründung des Nichteintretens herangezogen werden.
Dem stehen nun allerdings die erwarteten Strukturanpassun-
gen in der Landwirtschaft entgegen. Wenn mit einem zusätz-
lichen Sterben von kleinen Bauernbetrieben gerechnet wer-
den muss, ist Tatenlosigkeit im Bereich der Raumplanung
nicht zu verantworten. Aus diesem Grunde sind wir für Eintre-
ten.
Wir werden aber den Antrag der Minderheit III (Wiederkehr)
unterstützen, denn dieser lässt sich am ehesten mit unseren
Anforderungen an eine künftige Raumplanung vereinbaren.
Auch wir wollen eine Berücksichtigung der «Agrarpolitik
2002» bzw. den Einbezug des geplanten neuen Landwirt-
schaftsgesetzes bei der Änderung des Raumplanungsgeset-
zes. Es sollen aber vom Bundesrat auch Bestimmungen vor-
geschlagen werden, welche eine Ausdehnung – ich sage
ausdrücklich «Ausdehnung» – der Hors-sol-Produktion ver-
hindern.
Wenn der Antrag der Minderheit III abgelehnt wird, unterstüt-
zen wir jene Anträge, die sich mit den eingangs erwähnten
Zielen des Legislaturprogramms der Schweizer Demokraten
vereinbaren lassen.

Baumann Ruedi (G, BE): 1991 ist gegen den Willen des
Bundesrates die Motion Zimmerli von den eidgenössischen
Räten überwiesen worden. Das war ein fataler Entscheid,
denn damit wurde eine langwierige Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes notwendig. Es war auch ein unkluger Ent-
scheid, weil gewisse Anliegen der Motion Zimmerli, beispiels-
weise die Vereinheitlichung der Praxis der verschiedenen
Kantone, schneller und einfacher mit der Änderung der Ver-
ordnung über die Raumplanung hätten verwirklicht werden
können.
Aus Sicht der grünen Fraktion ist die ganze Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes eine verfehlte Sache, die viel Zeit
und Geld gebraucht hat und möglicherweise noch brauchen
wird und der Landwirtschaft überhaupt nichts bringt, im Ge-
genteil: Sie fügt der Landwirtschaft und der Landschaft mittel-
und langfristig grossen Schaden zu. Letztlich ist es auch der
Anfang vom Ende einer produktiven Landwirtschaft in intak-
ten Landwirtschaftszonen. Denn vernünftig bauern kann man
wirklich nur in intakten Landwirtschaftszonen.
Wir unterstützen alle drei Minderheitsanträge, also sowohl
den Antrag der Minderheit I (Stump) auf Nichteintreten wie

die beiden Anträge der Minderheiten II (Teuscher) und III
(Wiederkehr) auf Rückweisung. Wir können einer Teilrevi-
sion des Raumplanungsgesetzes nicht zustimmen, welche
die bodenunabhängige Produktion in der Landwirtschafts-
zone generell ermöglichen wird. Wenn Landwirtschaft nicht
mehr Bodenbewirtschaftung, sondern auch bodenunabhän-
gige Produktion bedeutet, dann ist sie auf die Ressource Bo-
den nicht mehr angewiesen und kann überall stattfinden.
Damit liesse sich die Trennung zwischen Landwirtschafts-
zone und Baugebiet auch nicht mehr rechtfertigen.
Für die grüne Fraktion ist es unverständlich, warum der Bun-
desrat den Bereich der bodenunabhängigen Produktion
überhaupt in die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
aufgenommen hat, denn dies wird von der Motion Zimmerli
gar nicht verlangt.
Die ganze Revision der Agrargesetzgebung, die wir nächste
Woche behandeln werden, das neue Landwirtschaftsgesetz,
basiert künftig auf der bäuerlichen, bodenabhängigen Land-
wirtschaft. Ich erinnere an den vorgesehenen Artikel 2 des
Entwurfes zum Landwirtschaftsgesetz, der übrigens unbe-
stritten ist. Die UREK hat noch nicht zur Kenntnis genommen,
dass die WAK den Begriff «bodenabhängige Landwirtschaft»
in ihren Entwurf eingefügt hat. Alle Förderungsmassnahmen
werden sich künftig ausschliesslich auf die bodenabhängige
Landwirtschaft beschränken.
Wir würden mit dieser Vorlage, kaum zwanzig Jahre nach
Einführung der Landwirtschaftszone, die existentiellen
Grundlagen für die Bauern, nämlich die Trennung von Bau-
und Landwirtschaftsgebiet, wieder über Bord werfen. Die
Bäuerinnen und Bauern sind aber auf eine intakte Landwirt-
schaftszone angewiesen. Warum? Ich will nur zwei Punkte
erwähnen.
1. Das bäuerliche Erbrecht: Das bäuerliche Erbrecht ermög-
licht nach wie vor, dass bäuerliche Heimwesen zum landwirt-
schaftlichen Ertragswert an die nächste Generation übertra-
gen werden können. Dieser landwirtschaftliche Ertragswert
liegt um das Fünf- bis Zehn-, manchmal gar um das Zwanzig-
fache unter dem Marktwert dieser Höfe, und 95 Prozent der
Bäuerinnen und Bauern in diesem Land können, dank einer
immer noch mehr oder weniger intakten Landwirtschafts-
zone, ihre Betriebe zu diesen vernünftigen Preisen überneh-
men, nämlich zum landwirtschaftlichen Ertragswert.
Durch die Öffnung der Landwirtschaftszone wird dieses wohl
wichtigste, allerdings in der breiten Öffentlichkeit immer noch
verkannte Prinzip durchlöchert und hochgradig gefährdet.
Stellen Sie sich vor, um wie vieles teurer uns die Landwirt-
schaft noch zu stehen käme, wenn die Bauern für ihre Pro-
duktionsgrundlagen fünf- bis zehnmal mehr bezahlen müss-
ten als heute! Genau das würden wir mit der vorgesehenen
Öffnung der Landwirtschaftszone aber provozieren.
Da hilft auch der gutgemeinte neue Absatz 3 von Artikel 10
des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht nicht
viel weiter. Auch der nichtlandwirtschaftliche Ertragswert wird
den landwirtschaftlichen Ertragswert in der Regel um ein
Vielfaches überschreiten. Die Folge davon ist: Auftrennung
der Heimwesen spätestens bei der Betriebsübergabe oder
beim Erbgang. Diese Sachzwänge sind vorprogrammiert und
lassen sich durch noch so schöne Gummiparagraphen ganz
sicher nicht korrigieren.
2. Warum soll der Öffnung der Landwirtschaftszone ausser-
dem unter keinen Umständen zugestimmt werden? Ich bin
persönlich ein grosser Befürworter von Berufskombinatio-
nen. Für viele Landwirtschaftsbetriebe liegt die Zukunft in ei-
nem Zu- oder Nebenerwerb, in einer zusätzlichen Wert-
schöpfung auf dem Landwirtschaftsbetrieb.
Aber – das muss man betonen – dieser Nebenerwerb muss
sich vernünftig in die bestehenden Gebäulichkeiten integrie-
ren lassen. Es bleibt immer eine Frage des Masses, wann
eine kritische Schwelle überschritten wird, z. B. wenn für den
Nebenerwerb zusätzliche Arbeitskräfte angestellt werden
sollen oder wenn für den wachsenden Nebenerwerb eine
Gewerbehalle erstellt werden soll. Dann muss das Gewerbe
in das Baugebiet verlegt werden. Alles andere muss von den
Haupterwerbsgewerblern als – ich kann dem nicht anders sa-
gen – unzulässige Schmutzkonkurrenz angesehen werden.
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Genau diese kritische Schwelle können Sie aber nicht mit ge-
nerell-abstrakten Gesetzesartikeln festlegen. Wenn Sie es
trotzdem versuchen, wird es in der täglichen Praxis zu absur-
den Lösungen führen.
Die bisherige Praxis der Kantone hat diesen Grenzen und
Schwellen in der Regel im Ausnahmebewilligungsverfahren
Rechnung getragen. Eine Aufweichung der gesetzlichen Be-
stimmungen drängt sich nicht auf. Über die bestehenden
Ausnahmebestimmungen lässt sich im Einzelfall besser ur-
teilen, und allenfalls können sie auch begrenzt werden.
Wir beantragen Ihnen, auf die Vorlage nicht einzutreten oder
sie zumindest mit den entsprechenden Auflagen zurückzu-
weisen. Die ganze Revision ist und bleibt ein «Geknorze»,
das – davon bin ich überzeugt – auch vor dem Volk keinen
Bestand haben wird. Mit dieser Vorlage verlieren wir den Bo-
den unter den Füssen, wir verlieren Landschaft, wir beein-
trächtigen die produktive Landwirtschaft, und die Raumpla-
nung verliert jegliche Glaubwürdigkeit.

Scherrer  Jürg (F, BE): Die vorliegende Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes war eigentlich schon lange überfäl-
lig. Überfällig ist auch eine Totalrevision des Gesetzes. Aber
heute kümmern wir uns primär einmal um die künftigen Be-
dingungen in der Landwirtschaftszone.
Das Raumplanungsgesetz ist dermassen feinmaschig und
einschränkend, dass jede Änderung, jede Abweichung von
den zum Teil willkürlich vorgegebenen gesetzlichen Grundla-
gen einen unheimlichen Aufwand an finanziellen, personel-
len und materiellen Mitteln erfordert, wenn man sich den ver-
änderten Bedingungen auf allen Gebieten anpassen will. Es
ist schlicht nicht möglich, rasch und effizient zu reagieren,
wenn sich das Umfeld so verändert, wie wir es in der heuti-
gen Zeit erleben.
Umbruch und Strukturwandel in der Landwirtschaft sind eine
Tatsache, und zwar schon seit längerer Zeit. Der Umbruch
wird sich fortsetzen. Daran ändern Sie mit Ihren Nichteintre-
tens- und Rückweisungsanträgen und dem Bild von einer
heilen Welt auf der grünen Wiese nicht das Geringste! Sie
werden höchstens erreichen, dass die Landwirtschaft noch
mehr ins Abseits gedrängt wird und die Bundesaufwendun-
gen, die heute schon ein tragbares Mass überschritten ha-
ben, weiter zunehmen.
Die jetzt vorliegende Änderung des Raumplanungsgesetzes
bietet wenigstens einem kleinen Teil der Bevölkerung, den
Landwirten, die Möglichkeit, vom reinen Subventionsempfän-
ger- und Direktzahlungsbezüger-Dasein wegzukommen und
durch eigene Leistungen, durch eigene Investitionen zum
Bruttosozialprodukt dieses Landes beizutragen. Das ist es,
was die Schweiz in Zukunft vermehrt braucht: Weniger
Staatsinterventionismus, Auslichten des Gesetzesdschun-
gels, Vereinfachung der Verfahren, so dass sich Leistung, In-
novation, Investition in diesem Land wieder lohnen, kurz: da-
mit Eigeninitiative wieder gefördert wird.
Die Fraktion der Freiheits-Partei weist allerdings auf die
starke Gefahr hin, dass mit der jetzigen Gesetzrevision die
Landwirtschaftszone bzw. die Landwirte gegenüber den Bau-
zonen und Gewerbezonen bzw. den Gewerbetreibenden be-
vorzugt werden. Diese Befürchtungen sind ernst zu nehmen!
Ich werde mich jetzt nicht länger darüber auslassen, denn
diesen Teil wird mein Kollege Gusset übernehmen.
Die Fraktion der Freiheits-Partei wird auf dieses Gesetz ein-
treten, den Nichteintretensantrag wie auch die Rückwei-
sungsanträge logischerweise ablehnen und in der Detailbe-
ratung alle Anträge unterstützen – ob diese von einer Mehr-
heit oder einer Minderheit kommen –, welche in Richtung Li-
beralisierung gehen, damit jetzt ein Zeichen gesetzt wird, das
auch für andere Gesetze in Zukunft gelten soll – ich wieder-
hole mich –: Auslichten des Gesetzesdschungels und Förde-
rung der Eigeninitiative der Bürger dieses Landes, die heute
noch bereit sind zu investieren.
Warten Sie nicht mehr zu lange! Wenn die Investitionsbereit-
schaft in der Schweiz weiter abnimmt, dann nützen Ihnen alle
schönen Worte von der schönen Landwirtschaft und dem üb-
rigen Umfeld nichts mehr, dann geht es nämlich letztendlich
an die Substanz!

Gusset  Wilfried (F, TG): Mit Skepsis und Sorge, teilweise mit
Argwohn verfolgt das Gewerbe im Vorfeld der Debatte über
die «Agrarpolitik 2002» die Bestrebungen, den Umstrukturie-
rungsproblemen der Landwirtschaft mit Lockerungen in der
Raumordnungspolitik zu begegnen – mit Lockerungen, wel-
che die grosse Gefahr beinhalten, dass Handwerksbetriebe
auf unfaire Weise konkurrenziert werden. Bei allem Ver-
ständnis für die Situation der Landwirtschaft kann es aber
nicht das Ziel sein, Handwerk und Gewerbe im gleichen Zug
zu benachteiligen.
Was befürchten die Handwerks- und Gewerbebetriebe?
Über Jahrzehnte haben wir unsere Landwirte nicht nur zu
hervorragenden Lebensmittelproduzenten, sondern auch zu
Schlossern, Zimmerleuten, Schreinern, Landmaschinenme-
chanikern usw. ausgebildet. Die Ängste des Gewerbes resul-
tieren nun nicht aus Befürchtungen, ein Landwirt als Hand-
werker könnte am Markt die besseren Chancen haben, weil
er cleverer, kundenfreundlicher oder was auch immer sein
könnte. Dies wäre ja Markt in Reinkultur, ist im Gewerbe un-
ser tägliches Brot unter Konkurrenten und erhält uns ein wett-
bewerbsfähiges Gewerbe. Die Angst gründet vielmehr in den
Befürchtungen, dass mit der Änderung der Raumplanungs-
gesetzgebung für die Nebenerwerbshandwerksbetriebe in
der Landwirtschaft Produktionsbedingungen und -vorausset-
zungen geschaffen werden, die nur mit dem Begriff «Wettbe-
werbsverzerrung» beschrieben werden können.
Zwar höre auch ich Beteuerungen, die diese Befürchtungen
zu zerstreuen suchen. Nicht wegdiskutieren lässt sich aber,
dass auch diese Nebenerwerbsgewerbebetriebe einer Ent-
wicklung unterliegen werden. Die Beurteilung der Zukunfts-
aussichten in der Landwirtschaft lässt als sicher annehmen,
dass bei all diesen Gemischtbetrieben in den Landwirt-
schaftszonen die Aktivitäten im Gewerbeteil und nicht im
Landwirtschaftsteil zunehmen werden – insbesondere, da
diese beabsichtigten neuen Möglichkeiten nicht ausschlies-
sen, dass diese Betriebe günstiger, weil unter günstigeren
Voraussetzungen, produzieren können.
Gerade die Dynamik dieser Entwicklung ist heute schwer zu
beurteilen. Die Vermutung liegt aber nahe und wird sich auch
bestätigen, dass diese Nebenerwerbsbetriebe schleichend
zu Haupterwerbsbetrieben werden, ohne dass von behördli-
cher Seite einer derartigen Entwicklung allzu stark Einhalt
geboten würde. Mit den Möglichkeiten, welche die «Agrarpo-
litik 2002» schafft, nämlich nicht nur nach wie vor mit einzel-
nen Gesetzesartikeln speziell die Nebenerwerbslandwirt-
schaft zu erhalten, sondern sie unverständlicherweise zu för-
dern, ist die Gefahr von Quersubventionen gegeben. Hier
wird das Gewerbe bei der «Agrarpolitik 2002» speziell den
Umstand im Auge behalten müssen, der im Flachland nicht
schwergewichtig auf Haupterwerbsbetriebe setzt, sondern
auch Nebenerwerbsbetriebe mit staatlichen Mitteln stützen
will.
Unter dem Eindruck von fundierten Schätzungen und Hoch-
rechnungen, wonach jährlich rund 8 Millionen Kubikmeter
landwirtschaftlicher Nutzraum frei werden und heute davon
jährlich bereits rund 330 000 Kubikmeter neu gewerblich ge-
nutzt werden, kann die Gefahr der ungleichen Bedingungen
nicht in Abrede gestellt werden.
Tragbar würde die Anpassung der Raumordnungspolitik in
diesem Bereich nur, wenn den heutigen, normal angesiedel-
ten Gewerbebetrieben ähnliche Entlastungen und Lockerun-
gen offenstünden. Dies heisst, dass es im Gegenzug auch
Gewerbebetrieben offenstünde, ihre Produktion in den auf
dem Land freiwerdenden Raum zu verlagern. Für mich per-
sönlich könnte dies heissen, dass ich die Räumlichkeiten
meiner Fahrzeugbau- und Carrosseriefirma an bester Lage
an der Hauptstrasse anderweitig – an publikumsträchtige
Branchen – vermiete und meinen Betrieb in kostengünstigen
ländlichen Raum verlagere. Dies wäre die logische
Schlussfolgerung, wenn hier behauptet wird, die neuen Mög-
lichkeiten, die unsere Landwirtschaft mit den Änderungen der
Raumordnungspolitik erhält, würden keine Wettbewerbsver-
zerrungen schaffen.
Ziel der Revision des Raumplanungsgesetzes kann es nicht
sein, zwar die Problematik der Landwirtschaft teilweise zu lö-
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sen, dafür aber neue Probleme bei den Handwerks- und Ge-
werbebetrieben zu schaffen. Alle Beteuerungen, die diese
aufgezeigten Gefahren der Entwicklung als unwahrscheinlich
darstellen, sind unehrlich und Augenwischerei.
Die FP-Fraktion wird sich ganz speziell dafür einsetzen, dass
die Nutzung günstigen ländlichen Gewerberaums in der Zu-
kunft allen offensteht, Gewerbe- sowie Landwirtschaftsbe-
trieben. Wir werden folglich all diejenigen Anträge unterstüt-
zen, die eine Öffnung der Landwirtschaftszonen ermöglichen
und damit dem Gewerbe neue Möglichkeiten eröffnen – dem
Grundsatz der gleich langen Spiesse entsprechend. Ein
Raumplanungsgesetz, das dies nicht ermöglichen würde,
müsste ich persönlich ablehnen.

Brunner  Toni (V, SG): Mit der heutigen Revision des Raum-
planungsgesetzes haben wir in der Schweizer Politik für ein-
mal die Chance, einer Entwicklung zumindest noch halbwegs
gerecht zu werden, die in der Praxis unaufhaltsam weiter-
geht. Ich spreche von der Entwicklung des ländlichen Rau-
mes und deren Anpassung an die heutigen Bedürfnisse.
Die heutige Gesetzesrevision greift einige zentrale Punkte
auf, die in der Praxis zunehmend Probleme verursachen. Mit
der geltenden Rechtsordnung können diese zum Teil nicht
oder nur ungenügend gelöst werden. Wir müssen also han-
deln; der Gesetzgeber muss Klarheit schaffen. Momentan
entscheiden in unserem Land sehr oft Richter, was in der
Landwirtschaftszone möglich ist und was nicht. Dies ist doch
kein Zustand. Dies führt uns höchstens vor Augen, dass ein
eigentlicher Vollzugsnotstand in unserem Land besteht.
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir verhalten
uns hier im Parlament wie ein kleiner Trotzkopf und ver-
schliessen beide Ohren und beide Augen und glauben, damit
seien die Probleme nachher gelöst. Wenn wir aber – und das
traue ich unserem Parlament eigentlich zu – zur Einsicht ge-
langen, dass der Status quo, also der heutige Zustand, unbe-
friedigend ist, dürfen wir die Augen nicht verschliessen, son-
dern müssen uns mit den Problemen befassen.
Wer die Situation auf dem Lande kennt, kann sich dieser Re-
vision – dieser notabene sanften Revision – heute nicht mehr
verschliessen. Tatsache ist doch, dass mit dem gegenwärti-
gen Strukturwandel in der Landwirtschaft immer mehr unge-
nutzter Raum in bestehenden Gebäuden und Anlagen vor-
handen ist, der nicht mehr dem ursprünglichen Verwen-
dungszweck zugeführt werden kann. Tatsache ist auch, dass
diese Anlagen und Bauten, wenn sie nicht flexibler genutzt
werden können, dem Zerfall preisgegeben werden müssen.
Dies sollten sich vor allem jene Kreise vor Augen führen, die
diese kleine Revision mit dem Argument des Landschafts-
schutzes bekämpfen. Das Landschaftsbild wird in Zukunft
ganz bestimmt leiden, wenn wir mit Verhindern Politik betrei-
ben wollen.
Ganz grundsätzlich stellt sich uns die Frage – in der Politik
zunehmend und in dieser Frage besonders –: Wollen wir mit
Lippenbekenntnissen politisieren, oder wollen wir Nägel mit
Köpfen einschlagen? Wir haben vor nicht allzulanger Zeit in
der Verfassung die dezentrale Besiedelung und die flächen-
deckende Bewirtschaftung unseres Landes verankert. Wenn
es uns damit tatsächlich ernst ist, müssen wir auch politisch
die Voraussetzungen schaffen, damit wir einen lebendigen
ländlichen Raum erhalten können. Dies geht nicht, indem wir
alle Bewohner auf dem Lande oder in den abgelegenen Ge-
bieten in ein Reservat stecken und sie von Zeit zu Zeit füttern.
Wir kommen unserem Auftrag nur dann nach, wenn wir mög-
lichst vielen Familien, auch in den abgelegenen Gebieten,
ein Auskommen ermöglichen und somit der Abwanderung
und der Entvölkerung gewisser Regionen direkt entgegenwir-
ken. Dazu ist nun einmal ein gewisser Handlungsspielraum
erforderlich. Es erscheint mir sinnvoll, unter ganz bestimmten
Voraussetzungen nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe auf
Bauernhöfen zuzulassen.
So neu, wie es in diesem Saal zum Teil emporgeschwatzt
wird, ist das nun auch wieder nicht. Ich selber stamme aus ei-
nem ausgeprägten Streusiedlungsgebiet: Das Toggenburg,
aber auch das Appenzellerland kennen Nebenerwerbsbe-
triebe schon fast in einem traditionellen Ausmass. Ich erin-

nere an die vor hundert Jahren entstandenen Stick- und
Weblokale, die den Bauern schon damals als Nebenerwerb
zu einem nichtlandwirtschaftlichen Einkommen verhalfen.
Die bessere Nutzung von landwirtschaftlichem Wohnraum
auch durch die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung scheint
mir durchaus sinnvoll. Sie ist nicht nur sinnvoll, sie ist wün-
schenswert. Wieso soll man dem heute so oft gehegten
Wunsch nach ländlichem Wohnen nicht nachkommen, wenn
der Wohnraum vorhanden ist?
Auch dazu ein kleines Beispiel: Ich wohne ganz abgelegen.
Manche Mitbürger reden schon fast despektierlich vom
«Chrachel». Auf diesem «Chrachel» – daran möchte ich er-
innern – gibt es aber immerhin einiges an Infrastruktur wie
Strassen, Abwasseranlagen und Schulen. Diese Infrastruktur
ist da, ob der vorhandene Wohnraum im vollen Umfang ge-
nutzt wird oder nicht. Es könnten alle davon profitieren, wenn
wir die vorhandene Wohnsubstanz besser ausnutzen wür-
den.
In diesem Zusammenhang scheinen mir die Argumente der
Linken, z. B. vorgetragen von Frau Stump zur Begründung
des Nichteintretensantrages, schon sehr sonderbar. Frau
Stump widerspricht sich eigentlich selber, was vor allem
nach dem Votum von Herrn Wiederkehr sehr krass zum Aus-
druck gekommen ist. Frau Stump hat gesagt, solange noch
viel Bauland vorhanden sei, müsse man den Wohnraum in
der Landwirtschaftszone nicht freistellen. Aktiver Boden-
schutz – das ist jetzt Umweltschutz, wie ich ihn verstehe,
Frau Stump – gründet aber darauf, dass wir nicht – Herr Wie-
derkehr wird mir dafür wohl dankbar sein – jeden Quadrat-
meter, den wir noch verbauen dürfen, auch tatsächlich ver-
bauen, wenn wir in diesem Land noch andere vorhandene
Wohnsubstanz haben.
Die Gretchenfrage – da hat mich auch Herr Baumann er-
staunt –, die wir uns in dieser Revision eigentlich stellen müs-
sen, ist: Warum müssen wir der Landwirtschaft überhaupt
neue Einkommensquellen erschliessen? Da müssen wir uns
schon selber am Kragen – wir würden sagen: am «Chrips» –
nehmen: Wir wissen, dass wir mit dieser Landwirtschaftspo-
litik, die immer weniger auf Professionalität und Produktion
ausgerichtet ist, Anteile vom Einkommen weggeben, und fra-
gen uns nachher, warum die Landwirtschaft neue Wege
sucht, zu mehr Einkommen zu gelangen!
Das Parlament ist wieder die erste Institution, die der Land-
wirtschaft neue Einkommen verhindert, aber eigentlich auch
verschuldet, dass sie darauf angewiesen ist.
Zu den landschaftsschützerischen und linken Argumenten
muss ich aus der Sicht unserer Fraktion einfach sagen – das
wird Herr Speck dann noch begründen –: Wenn schon eine
Unzufriedenheit mit dieser Vorlage vorhanden war, dann in
dem Sinne, dass diese Revision zuwenig weit geht. Aber wir
sind uns bewusst, dass dies eine sanfte, kluge Öffnung ist.
Die SVP-Fraktion wird darum auf diese Vorlage eintreten und
alle Rückweisungsanträge ablehnen.

Speck Christian (V, AG): Wenn wir zwei Redner aus der
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei haben, dann nicht,
weil wir eine Minderheit haben, sondern wir haben in der
Fraktion «mit Nuancen» für Eintreten zugestimmt. Begrüsst
werden allgemein die offene Umschreibung der Zonenkon-
formität in der Landwirtschaftszone, die Lockerung der Bewil-
ligungspraxis und die Erkenntnis, dass mit einer besseren
Nutzung bestehender Bausubstanz dem Landschaftsbild im
Streusiedlungsgebiet besser gedient ist als mit verfallenden
Bauten. Positiv beurteilen wir auch, dass für den Gemüse-
und Gartenbau ein gangbarer Weg gefunden wurde. Ich
werde dazu bei Artikel 16 noch eine Präzisierung beantra-
gen. Diese Punkte führten denn auch zum Eintretensent-
scheid der Fraktion.
Uneinig in der Beurteilung sind wir uns in bezug darauf, was
in den leerstehenden Gebäuden möglich sein soll, wer die
bestehende Bausubstanz nutzen soll und darf und wie dies
geschehen soll. In verschiedenen Kantonen, so auch in den
Kantonen Aargau und Bern, sind in den Baugesetzen ent-
sprechende Umschreibungen vorhanden, was dazu führte,
dass in der Vernehmlassung von dieser Seite kein Hand-
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lungsbedarf erkannt wurde und man der Meinung war, dass
eine Verordnung genügen würde.
Ich möchte auf zwei Problemkreise etwas näher eingehen.
1. Ist es richtig, dass mit der Raumplanung Strukturerhaltung
betrieben und damit in den wirtschaftlichen Wettbewerb ein-
gegriffen wird? Ich meine eher nein.
2. Mit der Revision schaffen wir neue Regulierungen, tun also
das Gegenteil davon, was heute notwendig ist, nämlich: we-
niger, dafür aber nachvollziehbare und auch durchführbare
Gesetzgebungen.
In Artikel 24 werden die bundesrechtlichen Ausnahmen für
die bestehenden Bauten und Anlagen ausserhalb des Bau-
gebietes festgelegt. Unter gewissen Vorgaben wird den
Landwirten gestattet, einen gewerblichen Betrieb zu führen.
Dies als Ergänzung zum ungenügenden Einkommen aus der
Landwirtschaft. Gewerblich tätig sein soll nur der Bauer
selbst, er kann allerdings Hilfskräfte hinzuziehen.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob damit nicht Strukturerhal-
tung am falschen Ort betrieben wird. Macht es Sinn, einen
Landwirtschaftsbetrieb, der nicht mehr rentiert, mit einem Ne-
benbetrieb aufzustocken, der – wenn er alle Auflagen für Ge-
werbebetriebe erfüllen muss – auch nur schwerlich rentieren
kann? Es ist deshalb mehr als wahrscheinlich, dass in der
Weiterentwicklung die gewerbliche Nutzung zunehmen wird,
was Sie mit allen Kontrollmechanismen nicht verhindern kön-
nen.
Das Bundesamt für Raumplanung schreibt zwar, dass die
etappenweise Umwandlung eines nichtlandwirtschaftlichen
Nebenbetriebes in einen ausschliesslichen Gewerbebetrieb
bei korrekter Anwendung der vorgeschriebenen Bestimmun-
gen nicht möglich sei. Fragezeichen sind dazu aber anzu-
bringen. Für das Gewerbe ist klar, dass es mit einseitigen Zu-
geständnissen an die Landwirte zu einer Wettbewerbsver-
zerrung kommt, da auf günstigerem Boden unter weniger
strengen Bedingungen ein Wettbewerbsvorteil gegenüber
dem Kleingewerbe entsteht. Es kann ja nicht das Ziel sein,
kleingewerbliche Strukturen, die im harten Wettbewerb ste-
hen, zu zerschlagen.
Um dies zu verhindern, sind im Wettbewerb gleich lange
Spiesse erforderlich. Eine Möglichkeit dazu, mit einer weiter-
gehenden Öffnung auch für das Kleingewerbe, hat die Exper-
tenkommission Durrer bereits aufgezeigt. Leider wurde diese
Lösung nach der Vernehmlassung weggelassen. Kollege
Schmid Samuel wird bei Artikel 24a einen entsprechenden
Antrag stellen. Ich bitte Sie, diesen zu unterstützen. Sie ver-
hindern damit den gewerblichen Widerstand.
Eine letzte Bemerkung zu den Regulierungen: Es ist abzuse-
hen, dass der Vollzug vor allem bei der Weiterentwicklung
der Revision eine neue Welle von Regulierungen und Kon-
trollen entstehen lässt, wie dies schon bei der Abgrenzung
von bäuerlichem und gewerblichem Einkommen der Fall war.
Dazu kommt, dass die neuen Gewerbebetriebe der Landwirt-
schaft – ich nehme das mindestens an – die gleichen Aufla-
gen erhalten wie das Gewerbe im Baugebiet, dies im Bereich
Gesundheitspolizei, Gewerbepolizei, Hygienevorschriften,
Deklarationsvorschriften usw. Wenn Sie gleich lange
Spiesse schaffen wollen, müssen Sie diese Auflagen verord-
nen, was schwierig sein wird. Besser wäre es allerdings,
wenn Sie endlich das Gewerbe im Baugebiet von übertriebe-
nen Regulierungen entlasten würden.

Gros  Jean-Michel (L, GE): La révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT), qui nous est soumise, est bien
modeste, et pourtant elle suscite beaucoup de réactions.
N’avons-nous pas observé, déjà au stade de la commission
d’experts, des divisions telles qu’elles ont nécessité la rédac-
tion de deux rapports, l’un de majorité, l’autre de minorité?
Ici, à nouveau, trois minorités contestent d’une manière ou
d’une autre l’entrée en matière. On entend déjà, ici ou là, des
menaces de référendum. Et pourtant, pour parodier Shake-
speare, on pourrait dire: «Beaucoup de bruit pour rien!» Car,
en fait, de quoi s’agit-il?
Cette minirévision ne vise en tout cas pas à transformer la
verte Thurgovie en Manhattan ou la campagne genevoise en
Hong Kong sur Léman. Il ne s’agit en réalité que de donner

un peu d’oxygène à une zone agricole qui est en train de
s’asphyxier. Oui, la zone agricole manque d’air! Et cette mort
lente, mais sûre, a deux origines principales:
1. La première est la réglementation qui s’y applique et qui
n’est plus adaptée aux techniques nouvelles de l’agriculture.
L’ouverture des frontières et la concurrence acharnée avec
les produits étrangers, qui s’en est suivie, ont poussé les agri-
culteurs à rationaliser au maximum leur production, à inven-
ter de nouveaux modes de production, et les constructions
nécessaires à la mise en vigueur de ces nouvelles techni-
ques ne répondent pas toujours aux critères stricts de la zone
agricole. Cette réglementation ne permet pas non plus la res-
tauration des bâtiments qui n’ont plus d’affectation agricole,
parce que justement ils ne correspondent plus aux techni-
ques ou aux productions agricoles d’aujourd’hui. C’est ainsi
que des hameaux sont en train de dépérir, soit parce que les
habitations tombent en ruine, soit faute d’habitants puisque,
en principe, seuls des agriculteurs peuvent habiter en zone
agricole.
2. La deuxième origine de cette mort de la zone agricole est,
bien sûr, la baisse des revenus de l’agriculture. La nouvelle
politique agricole mise en place suite au 7e rapport sur l’agri-
culture met bien en évidence que, de plus en plus, les agri-
culteurs auront besoin de diversifier leurs activités pour vivre.
C’est ainsi que le tourisme à la ferme, la transformation de
parties de ruraux en logements, de modestes ateliers ou
quelques installations permettant la vente directe seraient
susceptibles d’apporter le complément de revenu indispen-
sable à la survie des agriculteurs. Or, il est extrêmement dif-
ficile de concilier ces nouvelles activités avec les règles stric-
tes de la zone agricole. On a plutôt affaire en cette matière à
des dérogations, plutôt qu’à des bases législatives sûres.
Le groupe libéral entrera donc en matière sur cette révision
de la LAT et acceptera la version issue des travaux de la
commission.
Au cours de l’examen de détail, le groupe libéral, en tout cas
ses membres romands apporteront le plus de souplesse pos-
sible à cette révision. Dans la plupart des cas, nous soutien-
drons la majorité de la commission qui a visiblement bien
saisi l’importance que revêt cette révision pour l’agriculture,
aussi modeste soit-elle.
La minorité I (Stump), qui ne veut pas entrer en matière, fait
preuve d’un obscurantisme peu commun. Est-ce par pure
idéologie, est-ce par crainte? Il nous semble en tout cas
qu’en rester à la situation actuelle ne permettrait pas aux
agriculteurs de ce pays d’assumer les réformes importantes
qui leur sont actuellement imposées, soit par les récents ac-
cords de l’OMC, soit par la «Politique agricole 2002» que
nous traiterons la semaine prochaine.
Nous sommes d’ailleurs surpris de découvrir dans cette mi-
norité le nom de ceux qui, au sein de la Commission de l’éco-
nomie et des redevances, prônent une libéralisation totale et
immédiate de l’agriculture suisse. Lorsqu’il s’agit maintenant
de libéraliser l’aménagement du territoire, condition-cadre in-
dispensable pour la mise en pratique de la nouvelle politique
agricole, la gauche est alors saisie d’un conservatisme ab-
solu.
Les deux autres propositions de minorité sont en fait des pro-
positions de non-entrée en matière déguisées. Elles veulent,
en substance, éliminer de la zone agricole toutes les produc-
tions non tributaires du sol. Il s’agit, là aussi, d’une vision ex-
trêmement conservatrice de l’agriculture. Alors que nos con-
currents européens ne se posent même pas ce genre de
questions, nous devrions sortir de la zone agricole les entre-
prises les plus performantes, les plus dynamiques, celles qui
justement ont consenti les investissements les plus considé-
rables pour concurrencer les produits étrangers. Ce serait
une aberration totale. D’ailleurs, Madame Stump, Monsieur
Wiederkehr, Madame Teuscher, il faudra m’expliquer com-
ment cette modification peut à la fois être inutile et avoir les
conséquences apocalyptiques sur l’agriculture et le paysage
que vous avez décrites. C’est soit l’un soit l’autre, mais les
deux, ça me paraît totalement inconciliable.
Le groupe libéral, au contraire, sait gré à la majorité de la
commission d’avoir renoncé à cette notion floue de dépen-
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dance du sol et d’avoir clairement dit qu’ont place dans la
zone agricole toutes les constructions et installations néces-
saires à l’exploitation agricole et horticole, indépendamment
des méthodes de travail. Il s’agit là d’une vision clairvoyante
de ce qu’est, de ce que sera ou de ce que pourrait être l’agri-
culture tournée vers l’avenir. Au contraire, la vision de l’agri-
culture qu’ont les trois minorités est celle d’un espace de dé-
tente, qui profite au jogging dominical des citadins ou, pire
encore, d’un musée pour la mémoire collective. Les libéraux,
en revanche, voient dans la définition de la zone agricole le
moyen donné au secteur primaire, certes en difficulté, d’af-
fronter l’avenir avec le maximum de possibilités d’innovation
et de créativité.
Nous vous demandons d’entrer en matière et de voter ce pro-
jet, c’est urgent.

Ehrler  Melchior (C, AG): Im Namen der CVP-Fraktion bean-
trage ich Ihnen, von den verschiedenen Berichten Kenntnis
zu nehmen und auf die Teilrevision des Raumplanungsge-
setzes einzutreten. Die Landwirtschaft – wir werden in dieser
Session noch öfter darüber sprechen – befindet sich in einem
eigentlichen Umbruch. Ich bitte Sie, das, was ich jetzt sage,
nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. Ich gebe Ihnen einige
Stichworte:
Die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe ist seit 1985 – also in
etwas mehr als zehn Jahren – um rund 40 000 Einheiten zu-
rückgegangen. Wir zählen heute noch 80 000 Betriebe. Das
zeigt, dass sich die Landwirtschaft gewaltig verändert hat.
Wie steht es heute? Aus den Buchhaltungszahlen wissen
wir, dass heute das Einkommen aus der Landwirtschaft nicht
reicht, um den Verbrauch der Familie zu decken. Die Bauern
brauchen zusätzlichen Erwerb. Wenn wir in die Zukunft
schauen, sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Von den
Rahmenbedingungen her stehen die Zeichen international
und national – ich denke an WTO, «Agenda 2000» der EU
und deren Auswirkungen auf uns und an die «Agrarpolitik
2002» – auf Liberalisierung. Das bedeutet schlicht und ein-
fach mehr Druck auf die Bauernbetriebe. Ich bin der Mei-
nung, dass man die ganze Veränderungsdynamik immer
noch weit unterschätzt.
Ein letzter Punkt: Die Bauern bekommen heute immer und
immer wieder zu hören: mehr Markt, mehr Unternehmertum,
mehr Wettbewerbsfähigkeit! Realität ist leider immer noch,
dass die Landwirte in sehr vielen Bereichen gar nicht den Be-
wegungsspielraum haben, um dieser Forderung nachzukom-
men.
Mit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes soll nun et-
was mehr Spielraum geschaffen werden, damit die Landwirte
den geschilderten Herausforderungen besser begegnen
können. Es soll beispielsweise den Gemüsebaubetrieben er-
möglicht werden können, moderne Produktionstechniken an-
zuwenden, um so im immer härteren Konkurrenzkampf zu
bestehen. Das sind Techniken notabene, die bei Importpro-
dukten gang und gäbe sind.
Ich hätte mit dem Widerstand gegen diesen Punkt etwas we-
niger Mühe, wenn man sich dafür stark machen würde, dass
nicht Importprodukte eingeführt würden, die genauso produ-
ziert werden, wie man das bei uns nicht will. Ich habe hier ein-
fach den Eindruck, dass man den Produzenten den Teppich
unter den Füssen wegzieht.
Bauernbetriebe sollen in der Landwirtschaftszone auch ein
betriebsnahes – ich betone: betriebsnahes – Gewerbe führen
und die hierfür nötigen Bauten erstellen können. Das ist in
vielen Fällen für das Überleben der Betriebe nötig. Die Alter-
native wäre schlicht und einfach ein noch schnellerer Struk-
turwandel. Schliesslich sollen Gebäude, die von der Land-
wirtschaft nicht mehr benutzt werden – denken Sie an die
Zahlen betreffend Strukturwandel –, auch für nichtlandwirt-
schaftliches Wohnen benutzt werden können.
Für die CVP-Fraktion ist in diesen Bereichen mehr Flexibilität
unbedingt nötig. Sie ist der Überzeugung, dass diese Öff-
nung in der Vorlage der UREK innerhalb von jenen Grenzen
geschieht, die aus der Sicht des Landschaftsschutzes und
auch aus der Sicht des Gewerbes zu beachten sind. Gestat-
ten Sie mir hier eine persönliche Meinung: Ich bin der Mei-

nung, dass diese Öffnung nötig ist, ich bin aber ebensosehr
der Meinung, dass es hier Grenzen braucht, weil wir sonst
Konkurrenz innerhalb der Landwirtschaftszone organisieren,
die für jene Bauern nicht gut wäre, die auch in Zukunft von
der Landwirtschaft leben wollen.
Diesen Umbruch in der Landwirtschaft kann man nun einmal
nicht so bewältigen, wie man das zum Teil scheinbar will, in-
dem man die Agrarstützung herunterfährt und das ganze Ko-
stenumfeld sowie den Bewegungsspielraum für die Betroffe-
nen beibehält.
Es wird auch wenig Sinn machen, fehlenden Bewegungs-
spielraum mit Direktzahlungen ausgleichen zu wollen. Wenn
es in diese Richtung geht, dann – so befürchte ich – haben
wir die schöne Aufgabe, Nostalgie zu liefern. Wir machen das
sehr gerne; ich bin aber der Meinung, dass das als Aktivität
der Landwirtschaft nicht reichen wird, um davon zu leben.
Für mich ist die zentrale Frage, wie ein Junger Gefallen am
Beruf des Landwirts finden soll, wenn zwar immer von Markt
geredet, aber tatsächlich der Bewegungsspielraum hierfür
nicht geschaffen wird. In der Diskussion um diese Revision
erhielt ich manchmal den Eindruck, dass die Zukunft der
Schweiz in gewissen Köpfen für die nächsten Jahrzehnte ge-
plant ist, unabhängig davon, was in der Wirtschaft passiert
und was das für die betroffenen Menschen heisst. Ich halte
diese Optik für verkehrt. Ich meine, wir müssen es den betrof-
fenen Menschen ermöglichen, in Zeiten von tiefgreifenden
Veränderungen auch bestehen zu können.
Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Politik immer
noch viel lieber jedes Detail regelt, als Freiräume schafft, und
dass schon bescheidene Öffnungen sehr zeitaufwendig sind.
Dieses Rezept, befürchte ich, wird gerade in einer schnelle-
bigen Zeit nicht zum Erfolg führen.
Ich bitte Sie deshalb im Namen der CVP-Fraktion, auf die
Vorlage einzutreten, weitere Verzögerungen zu vermeiden
und deshalb die Anträge auf Rückweisung und Nichteintreten
abzulehnen.

Epiney Simon (C, VS): Rien n’est plus immuable que le
changement. Le monde agricole n’échappe pas à cette règle.
D’une part, avec l’ouverture des marchés, la baisse des reve-
nus, la réduction des subventions, ainsi qu’avec sa nouvelle
mission multifonctionnelle, l’agriculture doit pouvoir dévelop-
per sa faculté créatrice, grâce à de nouvelles offres. D’autre
part, un des objectifs essentiels de l’aménagement du terri-
toire consiste à favoriser la vie sociale, économique et cultu-
relle de toutes les régions du pays, et à promouvoir une dé-
centralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie,
en tenant compte des besoins et des aspirations de chaque
région. Le projet du Conseil fédéral, qui vise à la fois à ac-
compagner l’évolution structurelle de l’agriculture et à assou-
plir le régime des dérogations pour les constructions et instal-
lations hors zone, mérite dès lors pleinement notre soutien.
L’aménagement du territoire ne consiste pas seulement à le
gérer, mais encore et surtout à se préoccuper du sort de ses
habitants, de l’avenir du patrimoine bâti, à un moment où cer-
taines régions sont à nouveau menacées par l’exode rural, la
désertification ou la disparition d’un patrimoine intéressant.
Les zones alpines et rurales ont été de tout temps façonnées
par la main de l’homme et animées par sa présence familière.
Elles ont toujours été un cadre de vie et le lieu de maintien
d’une architecture typique. Il est temps dès lors de démysti-
fier la référence à Ballenberg: ces zones alpines et rurales ne
sauraient être réduites au seul rôle de poumon vert en faveur
des citadins en mal de ruralité ou de détente.
Avec ce projet raisonnable, c’est la mémoire de l’homme sur
un territoire donné qui est en jeu. Les propositions de réforme
répondent aux nécessités de flexibilité, mais aussi au souci
de celles et ceux qui craignent une dispersion des bâtiments,
une spéculation sur les prix ou une dégradation du paysage.
Ce projet est bien plus contraignant qu’on veut bien le dire. Il
se contente d’ouvrir quelques fenêtres au profit d’agriculteurs
menacés de disparition s’ils ne peuvent diversifier leurs acti-
vités, en permettant de valoriser les bâtiments dans le res-
pect de la typologie, de l’esthétique et de la sauvegarde du
paysage.
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A préoccupé votre commission, notamment, la possibilité
d’exercer des activités artisanales et commerciales en com-
plément à l’activité principale agricole et horticole. La com-
mission, vous l’avez constaté, a précisé ou a durci la déroga-
tion, en ce sens que ces activités accessoires ne pourront
s’exercer que dans des bâtiments qui sont existants, que si
nous sommes en présence d’une entreprise agricole au sens
du droit foncier rural; et encore faut-il que cette activité soit
véritablement accessoire et non agricole, et qu’elle soit en-
core exercée par le chef d’entreprise ou par sa famille. Nous
avons donc, on peut le dire, durci la première proposition de
la commission d’experts.
Enfin, de manière générale, comme l’a rappelé notre ancien
collègue Francis Matthey, il y a lieu, par cette modification de
la LAT, d’être plus souple dans le changement d’affectation
des bâtis, mais d’être plus exigeant sur l’esthétique des
transformations et sur l’intégration des bâtiments dans l’envi-
ronnement.
Concernant l’organisation du territoire, le rapport que vous
avez reçu est, à notre avis, décevant. Il est vide d’esprit vi-
sionnaire, il méconnaît l’histoire et ignore la structure fédéra-
liste de ce pays. Au lieu de mettre en exergue les complé-
mentarités entre la ville et la campagne, il monte en épingle
les antagonismes. Or, une occupation décentralisée du terri-
toire revêt également une chance pour les villes qui croulent
sous les problèmes de circulation, de pollution, de sécurité,
d’intégration sociale, etc.
Ces zones alpines et rurales n’ont donc jamais servi de ré-
serve ou de parc d’attractions. Elles ont le droit aujourd’hui de
s’émanciper comme les zones urbaines, mais en évitant de
commettre les mêmes erreurs. Elles ne sauraient dès lors
s’accommoder ni d’une expansion effrénée ni d’une cloche
de protection. En cette période d’austérité et de marasme, le
pays a tout à gagner d’une meilleure répartition géographi-
que de la population. Les alpins et les ruraux maîtrisent ac-
tuellement l’expansion de leurs régions et cherchent à gérer
le patrimoine dans le respect d’un développement durable.
Ils ne réclament pas l’aumône, mais le droit d’être Suisses,
donc le droit d’être différents, le droit de s’émanciper à l’abri
des donneurs de conseils, et aussi le droit à la dignité, à sa-
voir d’être considérés comme des êtres responsables et non
comme des citoyens de deuxième zone qui n’ont pas le souci
des générations futures.
Nous estimons dès lors que ce document n’est qu’un instru-
ment d’information sur les visées stratégiques de la Confédé-
ration, qu’il doit être remodelé et qu’il doit surtout mettre en
exergue ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare.
Pour ce qui est de la LAT, au nom du groupe PDC, je vous
demande d’entrer en matière et d’écarter les propositions de
renvoi.

Hegetschweiler  Rolf (R, ZH): Die FDP-Fraktion hätte sich
bei der vorliegenden Revision des Raumplanungsgesetzes
eine weitergehende Liberalisierung durchaus vorstellen kön-
nen. Bezüglich gewerblicher Aktivitäten in Bauten ausserhalb
der Bauzone, die nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke
genutzt werden können, wäre eine offenere Haltung auch
wünschenswert gewesen. Nachdem jedoch eine Öffnung in
Richtung gewerblicher Nutzung nicht mehrheitsfähig zu sein
scheint, sollte immerhin dem Wenigen zugestimmt werden,
das nach jahrelanger Vorbereitungszeit von dieser Revision
noch übriggeblieben ist.
Es handelt sich wirklich nur noch um eine Minirevision, indem
ausserhalb der Bauzonen auch die bodenunabhängige Pro-
duktion zugelassen werden soll und gewerbliche Nebenbe-
triebe mit Einschränkungen für Landwirte bewilligt werden
können. Einzig bezüglich Wohnnutzung kann echt von im
Vergleich zu heute weitergehenden Möglichkeiten gespro-
chen werden.
Mit der jetzigen Vorlage ist das Problem leerstehender und
nicht nutzbarer Gebäulichkeiten ausserhalb der Bauzone kei-
neswegs gelöst. Immerhin handelt es sich um mehrere
10 000, wenn nicht mehrere 100 000 Gebäude, die einen im-
mensen Wert darstellen und gemäss heutiger Praxis lang-

sam dem Verfall preisgegeben sind, weil sich der Unterhalt
mangels sinnvoller und rentabler Nutzung nicht lohnt.
Der reale Hintergrund der Revisionsbestrebungen ist be-
kannt. Die Landwirtschaft sieht sich infolge des Strukturwan-
dels in zunehmendem Mass mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Die Teilrevision soll deshalb dafür sorgen, dass
die Landwirtschaft künftig besser auf die neuen Herausforde-
rungen reagieren kann, sei dies durch die Erstellung der er-
forderlichen Neubauten, sei dies durch eine sinnvolle, mit
Blick auf Raum und Landschaft vertretbare Weiterverwen-
dung bestehender Bauten. Aus dieser Sicht ist der Revisi-
onsvorlage zuzustimmen.
Die Revision setzt auf zwei Ebenen an: Zum einen soll die
Zonenkonformität für Bauten und Anlagen in der multifunktio-
nalen Landwirtschaftszone neu umschrieben werden. Zum
anderen sollen Bauten, die infolge des Strukturwandels für
den bisherigen Zweck nicht mehr benötigt werden, unter
wirklich strengen Voraussetzungen auch zu landwirtschafts-
fremden Zwecken umgenutzt werden dürfen; es soll also
eine vollständige Zweckänderung möglich sein.
Kernstück der Neuumschreibung der Zonenkonformität bil-
den der Verzicht auf die Unterscheidung zwischen bodenab-
hängiger und bodenunabhängiger Bewirtschaftung und der
damit verbundene Übergang vom Produktions- zum Produk-
temodell. Künftig sollen damit sämtliche Bauten, die mit der
landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Produktion in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen, bewilligt werden kön-
nen. Überdies sollen auch die Kantone angehalten werden,
den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone
Rechnung zu tragen.
Die Nichteintretens- und Rückweisungsanträge wurden mit
der Forderung begründet, eine Änderung des Raumpla-
nungsgesetzes sei erst am Ende der bzw. im Anschluss an
die Beratungen über «Agrarpolitik 2000» vorzunehmen, oder
aber es seien im Rahmen der vorliegenden Revision keine
Öffnung für die bodenunabhängige Produktion zu gestatten
und geringere Möglichkeiten für Nebenerwerbe einzuräu-
men.
In der Begründung ihrer Nichteintretens- und Rückweisungs-
anträge haben Frau Stump, Frau Teuscher und auch Herr
Wiederkehr die negativen Folgen der Revision masslos über-
trieben. Sicher sind keine unabsehbaren Folgen zu befürch-
ten. Die Kommissionsmehrheit will der Entwicklung in der
Landwirtschaft Rechnung tragen, die Entvölkerung der
Randregionen verhindern und vermeiden, dass nicht mehr
benützte Bausubstanz verfällt.
Diese Ausführungen zeigen das Dilemma, in dem sich auch
unser Rat in dieser Frage befindet. Wünsche aus Gewerbe-
kreisen zielten klar darauf hin, auch Nichtlandwirten im Land-
wirtschaftsgebiet innerhalb der bestehenden Gebäudesub-
stanz vermehrte Möglichkeiten für wirtschaftliche Tätigkeiten
zu bieten. Dazu hätte es aber einer Änderung des bäuerli-
chen Bodenrechts bedurft. Insbesondere die Abgrenzungs-
probleme schienen dabei unlösbar oder mindestens nicht
mehrheitsfähig zu sein.
Gleich lange Spiesse zwischen Gewerbe und Landwirtschaft
sind aber auf jeden Fall anzustreben. Wenn schon keine Öff-
nung für Landwirte stattfinden soll, dann ist auch eine zurück-
haltende Umschreibung für gewerbliche Tätigkeiten von
Landwirten selber in der Landwirtschaftszone am Platz. Das
war schliesslich der Konsens in der Kommission. Daran soll-
ten wir uns auch im Rat halten, womit vermutlich von keiner
Seite das Referendum provoziert würde.
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, den Nicht-
eintretensantrag und die Rückweisungsanträge abzulehnen
und auf die Vorlage einzutreten.
Zu den Berichten bezüglich Grundzüge der Raumordnung
und Realisierungsprogramm ist nicht viel anzumerken. Beide
sind sehr allgemein gehalten und geben zu Kontroversen
kaum Anlass. Beim Realisierungsprogramm spürt man leider
wenig bis gar nichts von Sparbemühungen, die sicher auch
in diesem Bereich möglich und nötig wären.
Ich glaube, wir haben in der Schweiz bezüglich Raumpla-
nung einen Stand erreicht, der auch hier einen gewissen
Marschhalt nahelegen und rechtfertigen würde.
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Philipona Jean-Nicolas (R, FR): Cette révision partielle de la
loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire, suite aux
progrès réalisés au niveau de la productivité de l’agriculture,
mais aussi suite aux conséquences des accords de l’Organi-
sation mondiale du commerce et de la concurrence interna-
tionale accrue.
L’orientation de la politique agricole est aujourd’hui claire-
ment déterminée: il est exigé que l’agriculture agisse dans un
esprit d’entreprise. Cela exige de ce fait de pouvoir disposer
d’une marge de manoeuvre suffisante.
Il faut aussi tenir compte du fait que les mutations structurel-
les qui affectent notre agriculture concernent directement les
territoires situés hors de la zone à bâtir. Le nombre d’entre-
prises agricoles diminue à un rythme effréné. Ce processus
s’accompagne, d’une part, d’un accroissement des besoins
d’investissement dans les constructions agricoles et, d’autre
part, de la désaffectation d’une grande partie des bâtiments
agricoles libérés par cette évolution. Refuser cette modifica-
tion de la LAT signifie vouloir couvrir notre pays de ruines,
c’est-à-dire de bâtiments non utilisés et non entretenus.
D’autre part, de nombreux agriculteurs, particulièrement les
jeunes, souhaitent diversifier leurs activités. Souvent, les
obligations financières les obligent même à cette évolution.
Les paiements directs ne pourront pas remplacer la produc-
tion et le travail des agriculteurs, qui restent et veulent rester
avant tout des producteurs.
Au cours de ces dernières années, les techniques de produc-
tion se sont constamment développées: une partie des légu-
mes, par exemple, sont produits hors-sol. Dès que de telles
techniques arrivent à se faire une place sur le marché, les
problèmes à traiter dans le cadre de l’aménagement du terri-
toire doivent être clairement définis, et dans un sens positif.
C’est donc tout à fait logiquement que la commission renonce
à faire une distinction entre les modes d’exploitation tributai-
res du sol et non tributaires du sol. Ce critère s’est avéré dé-
passé et inacceptable en raison des nouvelles méthodes de
production. Le critère déterminant sera celui de savoir si des
constructions ou transformations seront effectivement néces-
saires à l’exploitation. A juste titre, la Confédération laisse
aux cantons une certaine marge de manoeuvre. Une descrip-
tion plus détaillée de la conformité des zones est possible
dans les cantons. Cette révision ne signifie donc en aucun
cas que n’importe quel projet peut être réalisé à n’importe
quel endroit de la zone agricole.
Il faut donc entrer en matière et mettre en vigueur cette mo-
dification de loi attendue depuis plusieurs années.

Herczog Andreas (S, ZH): Noch selten wurden zwei Vorla-
gen, die derart im Widerspruch zueinander standen, gemein-
sam behandelt. Ich bitte Sie, weil das eigentlich in der bishe-
rigen Debatte nicht so sehr zum Ausdruck kam, darauf zu
achten, dass wir hier nicht nur eine Vorlage behandeln, son-
dern drei: einerseits den Bericht «Grundzüge der Raumord-
nung Schweiz», der gute Strategien für die Raumordnungs-
politik des Bundes formuliert; andererseits die Revision des
Raumplanungsgesetzes, über die Sie jetzt in extenso die
Ausführungen gehört haben, die dieser Strategie aber real
widerspricht und sie auch real unterläuft.
Die SP-Fraktion unterstützt die Absichten der Grundzüge,
lehnt aber die Revision des Raumplanungsgesetzes in dieser
Form ab bzw. unterstützt den Nichteintretensantrag.
Ein Hauptpostulat der «Grundzüge der Raumordnung
Schweiz» ist ja bekanntlich die Siedlungsentwicklung nach
innen. Siedlungsentwicklung nach innen heisst, vorhandene
räumliche Ressourcen zu nutzen – innerhalb des vorhande-
nen Siedlungsgebietes, innerhalb des Baugebietes. Die vor-
liegende Revision des Raumplanungsgesetzes widerspricht
diesem Postulat eindeutig. Sie will ausserhalb des Sied-
lungsgebietes unnötig zusätzlich Gewerbebauten und
Wohnnutzungen zulassen. Wir haben aber innerhalb des
Siedlungsgebietes enorme Leerflächen, die zunächst ge-
nutzt werden sollen. Allein von den 30 000 Hektaren Indu-
striezonen, die in der Schweiz eingezont sind, sind 10 000
Hektaren unüberbaut. 10 000 Hektaren – stellen Sie sich
das vor – entsprechen der Fläche eines kleineren Kantons in

der Schweiz! Auf Industriebrachen existiert eine Reserve
von 4 bis 80 Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche,
selbstverständlich mit steigender Tendenz. Wenn man nun
diese Tendenz ausserhalb noch verstärkt, dann verstehe ich
eigentlich auch den wirtschaftlichen Sinn der ganzen Übung
nicht.
Der bisherige Erfolg der Raumplanung war ganz klar die
Trennung von Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet. Mit
dieser Revision wird diese Trennung selbstverständlich auf-
gehoben, weil die Zweckbindung von landwirtschaftlichen
Bauten geändert und aufgehoben werden kann. Zudem kön-
nen – wie Sie jetzt auch schon x-fach gehört haben – Gewer-
bebauten ausserhalb des Siedlungsgebietes innerhalb der
Landwirtschaftszone zugelassen werden.
Bisher wurde in der Raumordnungspolitik, aber auch in der
Politik generell durchgehend die Multifunktionalität der Land-
wirtschaftszone betont. Dies wird mit dieser Revision selbst-
verständlich eingeschränkt, klar einseitig und unnötig einge-
schränkt. Man kann natürlich nicht Standortnachteile für ein-
zelne Landwirtschaftsbetriebe quasi dadurch vermindern, in-
dem man Landschafts- und Erholungsqualitäten abbaut.
Landschaftsbilderhaltung und ökologischer Ausgleich – das
wird von der Landwirtschaftsseite her immer vertreten – ha-
ben nicht eine ideologische Komponente, wie Herr Gros
Jean-Michel meinte, der sich bereits abgesetzt hat. Das ist
eine klar ökonomische Komponente. Wir haben hier x-mal
Tourismusförderung betrieben. Tourismus können Sie nicht
irgendwo in den Industriegebieten fördern, Tourismus müs-
sen wir dort fördern, wo der ökologische Ausgleich funktio-
niert, wo das Landschaftsbild intakt ist, und nicht dort, wo es
nicht intakt ist.
1991, als die Motion Zimmerli überwiesen wurde, hatte man
keine Ahnung, wie viele Bauten ausserhalb der Landwirt-
schaftszone überhaupt existieren; zudem hatte man keine
Ahnung, wie die Nutzungspotentiale ausserhalb der Bauzone
sind. Heute haben wir einige Ansatzpunkte: Von den
2,2 Millionen Bauten stehen 540 000 Gebäude, also jedes
vierte Gebäude, bereits heute ausserhalb der Bauzone.
Wenn Sie nun lediglich ein Viertel der landwirtschaftlichen
Ökonomiebauten des Mittellandes umbauen, die ausserhalb
der Bauzonen stehen, können Sie 25 000 Gewerbebetriebe
errichten – dann haben wir nicht nur «Mc Donald’s» inner-
halb des Siedlungsgebietes, sondern z. B. «Mc Brunner’s»
ausserhalb des Siedlungsgebietes. Das Land ist dort auch
entsprechend günstiger.
Herr Gusset hat nicht zu unrecht darauf hingewiesen, dass
dann die Karosserie der Rolls-Royce – und welche Dinge
auch immer – ausserhalb des Siedlungsgebietes selbstver-
ständlich günstiger repariert werden können. Das wollen wir
nicht; wir wollen das auch aus politischen und gewerbepoliti-
schen, aber auch aus raumplanerischen Gründen nicht.
Wenn Sie ein Viertel aller Ökonomiebauten ausserhalb der
Bauzone zu Wohnzwecken umnutzen würden, auch jene, die
bereits Wohnnutzung haben, würde das 150 000 Grosswoh-
nungen ergeben. Anfang der neunziger Jahre, wo wir noch
Hochkonjunktur hatten, hatten wir pro Jahr eine Wohnbau-
produktion von in etwa 40 000 Wohnungen. Stellen Sie sich
einmal vor, heute könnten Sie theoretisch 150 000 Wohnun-
gen ausserhalb der Bauzone bereits realisieren, obwohl wir
innerhalb der Bauzone pro Jahr nie mehr als 40 000 Woh-
nungen erstellten.
Noch ein Letztes hierzu: Wenn Sie die Hälfte der Ökonomie-
bauten im Alpenraum, den wir alle ja schützen wollen, um-
bauen würden, könnten Sie theoretisch 150 000 Zweitwoh-
nungen, also Ferienwohnungen, ausbauen. Ich erinnere Sie
hier an die Auseinandersetzung über die Lex Friedrich. Die
Lex Friedrich ging nicht nur wegen der Ausländerfeindlichkeit
im Volk unter, sondern u. a. auch, weil man befürchtete, dass
man die Zahl der Zweit- und der Ferienwohnungen nicht im
Griff haben würde.
Stellen Sie sich vor: Wenn Sie allein im Alpengebiet nur die
Hälfte der bestehenden Ökonomiebauten umbauen würden –
von den Rustici, die Herr Maspoli so gepriesen hat, schon gar
nicht zu sprechen –, könnten Sie 150 000 Zweitwohnungen
errichten.
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Umnutzungen in dieser Grössenordnung haben natürlich
nicht nur minimale Auswirkungen, sie haben enorme Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild – das ist keine ideologische
und keine nostalgische Grösse, sondern eine ökonomische –,
sie haben eine enorme Auswirkung auf den Bodenmarkt. Wir
haben das bäuerliche Bodenrecht nicht verabschiedet, damit
wir hier die Bodenpreise ausserhalb des Siedlungsgebietes
noch hochjagen. Umnutzungen haben selbstverständlich
enorme Auswirkungen auf die Ausgaben der öffentlichen
Hand für die Erschliessung, für die Bewältigung des Ver-
kehrsaufkommens usw.
Ein dritter Punkt: Ich bin kein Landwirtschaftsexperte, aber
ich kann Volksabstimmungen interpretieren. Man soll bitte
nicht mit dem Raumplanungsgesetz Landwirtschaftspolitik
betreiben. Vor anderthalb Jahren hat es eine Volksabstim-
mung über den neuen Agrarartikel gegeben, die eine klare
ökologische Ausrichtung – sprich bodenbearbeitende Land-
wirtschaft – verlangt. Unter anderem mit der Hilfe der städti-
schen Bevölkerung wurde dieser Artikel durchgeboxt. Nun
will diese Revision genau das Gegenteil. Das ist nicht Nost-
algie, wie das Herr Gros von seiten der Liberalen angetönt
hat; das hat eine politische Akzeptanz innerhalb der Bevölke-
rung. Wir müssen dieser Akzeptanz und dieser Volksabstim-
mung Nachachtung verschaffen – mit der «Agrarpolitik
2002» – und nicht hier über die Revision des Raumplanungs-
gesetzes gewissermassen das Gegenteil machen.
Zum Schluss: Die SP-Fraktion unterstützt den Nichteintre-
tensantrag und allenfalls die Rückweisungsanträge, die ja
auch Landwirtschaftspolitik verlangen – und die ich persönlich
nicht so gut finde, weil man nicht mit der Revision des Raum-
planungsgesetzes Landwirtschaftspolitik machen sollte.
Die SP-Fraktion unterstützt den Nichteintretensantrag aus
folgenden Gründen:
1. Diese Revision ist unnötig, und die anstehenden Probleme
können mit heutigem Recht auf kantonaler Stufe – Stufe
Richtplanung – gelöst werden.
2. Diese Revision widerspricht der konkreten aktuellen
Raumordnungsstrategie des Bundes und unterläuft insbe-
sondere die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen.
3. Sie widerspricht der angelaufenen Landwirtschaftsreform
und weist genau in die gegensätzliche Richtung.
Ich bitte Sie, diesem Nichteintretensantrag zuzustimmen.

Wiederkehr Roland (U, ZH), Sprecher der Minderheit: Ich
habe den Rückweisungsantrag der Minderheit III schon be-
gründet.
Ich möchte deshalb jetzt einen Mann zu Wort kommen las-
sen, dessen zweihundertsten Geburtstag wir heuer feiern
und dessen Worte immer noch so aktuell sind wie eh und je.
Es handelt sich um Jeremias Gotthelf:
«Früher, da waren die Gesetze noch ehrenfest. Jeder kannte
sie, und jeder sah ihren Nutzen. Denn sie waren für das Volk
gemacht und nicht zum Vorteil der Agenten, Glücksritter, ver-
lumpeten Maurer und Güterschacherer. Heute, wo alle Tage
ein neues Gesetz sein muss und niemand mehr weiss, was
giltet, wo alle Partikulärinteressen einen gesetzlichen Boden
für ihren Vorteil haben müssen, da hat man die Revision er-
funden. Ein herrlich Wort! Ein herrlich Wort: Revision. Lüge
und Meineid waren den Ratsherren zu deutlich. Da sagten
sie dem Ding eben Revision. Zum Exempel beim Raumpla-
nungsgesetz. Man hatte erkannt, dass der Bauernstand nur
überleben kann, wenn er auch Land hat. Und wo das Land zu
teuer ist, da verdorret die Landwirtschaft und macht dem
Landwucher Platz.
Das Land ist eine Gabe Gottes, die aber der Landmann mit
Fleiss und Schweiss sich alltäglich neu verdienen muss.
Darum hatte man im Gesetz das Bauernland vom Bauland
säuberlich getrennt, hatte gesagt: Bauernland bleibt Bauern-
land, und nichts anderes darf darauf gemacht werden, als zu
ackern, zu pflanzen und zu ernten. Und alle Bauten darauf
mussten der Landwirtschaft dienen. Das Gesetz war gut,
denn es schuf die Landwirtschaftszone und schützte das,
von dem der Bauer lebt: das Land nämlich.
Das passte aber den Spekulanten und Agenten nicht, und sie
begannen zu schreien von grösster Unmenschlichkeit und

Einschränkung. Mit den Bauerngütern sei kein Geschäft zu
machen, jammerten sie, solange man darauf nicht auch Pin-
ten-Wirtschaften, Automobilsalons, Computermanufakturen,
Zinshäuser, kurz: alles, was man wolle, bauen könne, ganz
nach Lust und Laune.
Was fragten solche Leute dem Bauern und seiner Familie
nach? Der hat sein Geld gekriegt und soll woanders bauern.
’Mir bruche d’Bure nid. Mir hei gnue, wemer ihres Land hei’,
das sagten sie. Aber das Gesetz war dagegen, darum muss-
te es revidiert werden.
Wenn in einem Staate ein gutes Gesetz zu einem schlechten
werden soll, so muss man eine Lüge erfinden. Die Spekulan-
ten sagten also nicht: Wir wollen den Bauernstand um sein
Land und damit um seine Existenz bringen. Nein, sie sagten
akkurat das Gegenteil. Sie sagten: Den Bauern muss gehol-
fen werden. Sie schrien in den Ratsstuben, es gebe kein pro-
bateres Mittel dafür als den Nebenerwerb. Wenn der Bauer
auf seinem mageren Höfli auch ein Gewerbe treiben dürfe,
dann könne er seine Familie ernähren und ein christliches
Dasein fristen. Er müsse bauen können und umbauen; so ein
Werkstattli für einen Schreiner oder Mechaniker brauche ja
nicht viel Platz, aber doch ein bisschen, und das schade der
Landwirtschaftszone ’ömel grad gar nid’. Und alle Leute,
landauf, landab, sie nickten wohlgefällig.
Also revidierten sie das Raumplanungsgesetz und impften
ihm auch das Gift ein, an dem der Bauernstand ’verräbeln’
sollte. Denn der Nebenerwerb war wie ein Unkraut, das auf-
wuchs, und die Landwirtschaft erstickte. Keiner wollte mehr
bauern, wenn er mit einem Gewerbe mehr verdiente. Und er
war darum dankbar den wackeren Mannen Schmid, Guisan
und Hasler und auch der Jumpfere Vallender, im hohen Rat
zu Bern, die der verfluchten Landwirtschaftszone endgültig
den Garaus machen wollten:
’Dänn cha me ändlech mache, was me wott!’ Das hörten die
Spekulanten gerne. Ihre Saat war aufgegangen. Das Gift
hatte das Gute verdorben. Der Widerstand war gebrochen.
Jetzt konnten sie über die Bauerngüter herfallen wie die
Wölfe über die Schafe. Der Zaun, den das Raumplanungsge-
setz darum gezogen hatte, war von den Bauern selbst einge-
rissen worden.
Wer den Bauern an die Gurgel will, muss ihnen zuerst flattie-
ren. Wer den Bauernstand vernichten will, der wird ihm Hilfe
versprechen. Das Gift ist gewöhnlich süss, die Medizin aber
bitter.»
Das war Jeremias Gotthelf, leicht assistiert vom Architektur-
kritiker Benedikt Loderer und von mir.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Nach dem literari-
schen Höhenflug oder zumindest Flug unseres Kollegen
Wiederkehr kehren wir wieder in die Niederungen der realen
Politik zurück. Ich versuche, auf diese Eintretensdebatte ein-
zugehen. Sie spiegelt ja eigentlich die Problematik wieder, in
der wir uns befinden, und sie zeugt vom grossen Zielkonflikt.
Die einen wollen keine Änderung oder wollen das Rad sogar
zurückdrehen, wollen zum Teil sogar einen Rückschritt. An-
dere wollen wesentlich weitergehende Öffnungen.
Die Kommission beantragt den Mittelweg, wie ihn und der
Bundesrat mit Augenmass präsentiert hat. Als Vertreter aus
dem eher ländlichen Raum ist es für mich interessant zu se-
hen, dass die Votantinnen und Votanten, die für Nichteintre-
ten plädieren, vor allem aus Agglomerationsräumen kom-
men.
Es ist immer wieder die Vernehmlassung angesprochen wor-
den. Es trifft zu, dass die damalige Vorlage in der Vernehm-
lassung mehrheitlich abgelehnt worden ist. Es ist aber nicht
korrekt, wenn man so argumentiert, denn die Vernehmlas-
sungsvorlage entspricht nicht der Vorlage, die wir heute be-
raten. Die Vernehmlassungsvorlage sah zum Teil wesentlich
weitergehende Öffnungen vor, insbesondere im gewerbli-
chen Bereich, und gerade dort stiess sie auf grosse Opposi-
tion. In der Vernehmlassung wurde mehrheitlich Handlungs-
bedarf geortet und auch bejaht. Der Bundesrat ist mit seinem
Entwurf auf die wesentlichen Einwände in der Vernehmlas-
sung eingegangen. Diejenigen, die schon in der Vernehmlas-
sung fundamental gegen jede Revision angetreten sind, ha-
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ben dies auch heute wieder getan. Sie dürfen sich nun nicht
einfach generell auf ein negatives Vernehmlassungsresultat
berufen. Das wäre nicht korrekt.
Ich möchte auf den Nichteintretens- und auf die Rückwei-
sungsanträge eingehen und zuerst einige generelle Vorbe-
merkungen machen:
In der ganzen Argumentation fällt sofort auf, dass die regio-
nalen Unterschiede überhaupt nicht beachtet werden. Es
macht aber einen Unterschied, ob die Regierung eines Kan-
tons, in der 1 Prozent der Bevölkerung in der Landwirt-
schaftszone lebt, zu dieser Revisionsvorlage Stellung nimmt
oder ob es Regierungen aus Kantonen sind, in denen
50 Prozent oder mehr der Bevölkerung im ländlichen Raum
Wohnsitz haben, arbeiten und sich durchs Leben schlagen
müssen. Diese Disparitäten sind Realität.
Die Antragsteller haben auch nicht erwähnt, dass die dezen-
trale Besiedlung des Landes gerade auch ein wichtiges An-
liegen unserer Raumplanung ist. Letztlich ist sie auch Aus-
druck der multikulturellen Vielfalt unseres Landes. Es ist für
mich eigentlich erstaunlich, dass die Erhaltung und die
Pflege der vielen Bauten in unserer Landschaft plötzlich des
Teufels sein sollen und dass man hier nicht davon spricht,
dass solche Bauten auch landschaftsgestaltende Elemente
sind, die sehr wichtig sind und die letztlich die Qualität des
Siedlungsraumes massgeblich mitbestimmen.
Als Begründung für Nichteintreten und Rückweisung wurde
vor allem ausgeführt, die ganze Vorlage sei unnötig. Sie ist
mitnichten unnötig. Handlungsbedarf ist ganz klar ausgewie-
sen. Wenn immer wieder gesagt wird, man solle das über die
Verordnungsänderung machen, dann sage ich Ihnen, dass
der Bundesrat meines Erachtens den Spielraum, den ihm
das RPG gibt, ausgeschöpft hat. Er hat den gesetzlichen
Rahmen genutzt. Wir sind die ersten, die den Bundesrat kri-
tisieren, wenn er auf einem anderen Gebiet von seiner Ver-
ordnungskompetenz etwas grosszügig Gebrauch macht, bei-
spielsweise bei den Fruchtfolgeflächen, für die wir übrigens
hier auch eine rechtliche Grundlage schaffen wollen.
Wir haben natürlich einen materiellen Zielkonflikt, den ich an-
gesprochen habe. Trotzdem ist meines Erachtens dieser
Handlungsbedarf gegeben. Es wurde die bundesgerichtliche
Praxis erwähnt. In der Tat hat das Bundesgericht seine Pra-
xis weiterentwickelt, hat sie leicht geöffnet. Ich lasse die
Frage offen, ob der politische Druck, der wegen dieser Revi-
sionsvorlage seit sechs Jahren bestand, leicht nachgeholfen
hat oder nicht; aber selbstverständlich vermag auch die ver-
änderte bundesgerichtliche Praxis die Probleme nicht zu lö-
sen, sie ist ungenügend. Das Bundesgericht hat meines Er-
achtens den heute bestehenden Spielraum in etwa ausge-
schöpft.
Es wurden die vielen Ausnahmebewilligungen ins Feld ge-
führt. Wer in der Praxis steht und an der Front mit Baubewil-
ligungen und Raumplanungsbewilligungen zu tun hat, weiss
natürlich, dass die grösste Anzahl dieser Ausnahmebewilli-
gungen aus dem Bereich Hoch- und Tiefbau Bagatellbauten,
Kleinbauten betrifft; dazu gehören Jauchekästen und kleine
Stützmauern, Erschliessungssträsschen, ganz kleine Hoch-
bauten, Änderungen an Hochbauten. Eine minimale Zahl be-
trifft Neubauten oder grössere neue Werke im ländlichen
Raum.
Dann wurde auch die Raumordnung, über die wir heute noch
zu befinden haben, immer wieder herangezogen. Ich darf Sie
daran erinnern, dass der ursprüngliche Entwurf dieser Raum-
ordnung Schweiz im Grunde genommen nichts anderes war
als letztlich ein Raumordnungsbild über den Städteverbund
Schweiz. Das hinterliegende Land hat man im ersten Entwurf
mehr oder weniger vergessen. Erst auf recht pointierten Wi-
derstand vor allem der voralpinen und alpinen Kantone ist
aus dem Bericht zur Raumordnungspolitik letztlich ein Be-
richt geworden, der die ganze Fläche unseres Landes be-
schlägt und jetzt auch prononciert die Stärkung des ländli-
chen Raumes erwähnt. Was machen wir hier mit dieser Re-
visionsvorlage? Wir wollen auch einen Beitrag zur Stärkung
dieses ländlichen Raumes erbringen.
Es wurde gesagt, die Revision gehe in die falsche Richtung.
Ich erinnere Sie daran, dass die Landwirtschaftspolitik – Ver-

fassungsartikel, «AP 2002» – gerade die multifunktionale
Landwirtschaft zum Ziel hat. Es geht darum, dass wir auch in
der Raumordnungspolitik die Voraussetzungen schaffen
müssen, um diese Landwirtschaftspolitik umsetzen zu kön-
nen. Es ist keineswegs so, wie erklärt wurde, dass hier Wi-
dersprüche zum Landwirtschaftsgesetz bestehen würden.
Selbstverständlich geht das Landwirtschaftsgesetz, wie auch
diese Vorlage, grundsätzlich von der bodenabhängigen Pro-
duktion aus. Dafür sind gemäss diesem Gesetz auch Förder-
mechanismen möglich, Herr Baumann Ruedi, während für
bodenunabhängige Produktion keine Fördermechanismen
vorgesehen sind. Doch diese wird nicht grundsätzlich verbo-
ten; sie ist Bestandteil einer modernen Landwirtschaftspolitik.
Es wurde darauf hingewiesen, die ganze Vorlage sei untaug-
lich, sei nicht vollzugstauglich. Ich muss Sie fragen: Wie taug-
lich ist dann das geltende Recht mit der Verordnung? Wir ha-
ben ja gesehen, dass die Verordnung vor ihrer letzten Ände-
rung zum Teil auch nicht handhabbar war. Es ist heute eine
grosse Gefahr vorhanden, dass sich in den Kantonen in einer
Art Selbsthilfe eine sehr unterschiedliche Praxis zu entwik-
keln beginnt. Mit einer ehrlichen Revision, glaube ich, können
wir einer Praxis entgegenwirken, die uns aus dem Ruder läuft.
Ich war auch in der Expertenkommission engagiert und muss
zugeben, dass es nicht immer einfach ist, durch den Erlass
einfacherer Vorschriften Deregulierungen vorzunehmen. De-
regulierungen haben nämlich oft zur Folge, dass man dann
wieder neu regulieren muss. Das werden wir auch bei ande-
ren Liberalisierungsdebatten noch erleben. Dabei denke ich
z. B. an den Bereich der Elektrizitätswirtschaft.
Man muss zugeben, dass es nicht einfach ist, leicht lesbare
und handhabbare Vorschriften zu schaffen. Aber das Miss-
trauen, das hier gegenüber den anwendenden Behörden
zum Ausdruck kam, ist doch etwas, das mich nachdenklich
stimmt. Ich habe selber rund achtzehn Jahre Verantwortung
für die Anwendung des Raumplanungsgesetzes getragen –
dies in Baubewilligungsbehörden, in einer Beschwerde-
instanz und in einer Aufsichtsbehörde – und den Eindruck ge-
habt, dass wir insgesamt in unserem Lande eine gute Praxis
haben und sich unsere Exekutivbehörden in den 3000 Ge-
meinden und 26 Kantonen an unsere Rechtsordnung halten.
Es wurde gerügt, die Folgen könnten nicht abgeschätzt wer-
den. Ich darf Ihnen sagen: Es ist schwierig, die Folgen ma-
thematisch genau abzuschätzen. Aber die Expertenkommis-
sion und der Bundesrat haben sich bemüht, sich Rechen-
schaft darüber zu geben, welches die negativen Auswirkun-
gen sein könnten. Wir haben ja damals im Expertenbericht
den Minderheitsstandpunkt dargestellt, auch mit möglichen
Gefahren. Aber ich möchte doch die verschiedensten
Schranken ansprechen, die sich dieser Liberalisierung wie-
der entgegenstellen:
Wir haben einmal die bodenrechtlichen Bestimmungen, und
dort scheint mir auf der Basis der Ertragswertschatzung die
Belehnunsgrenze zentral zu sein. Nicht jeder, der im ländli-
chen Raum investieren und vielleicht etwas Landwirtschafts-
fremdes machen möchte, kann das, weil er die entsprechen-
den Kredite gar nicht erhält, weil wir hier bezogen auf die hy-
pothekarische Belehnung eine Obergrenze haben. Die Land-
wirtschaftspolitik setzt hier klare Grenzen, und ich glaube, vor
allem auch der Markt wird klare Grenzen setzen, denn wir
wissen, dass nicht alles, was hors sol produziert wird, auch
reissenden Absatz am Markt findet.
Ich darf im weiteren auf die Planungsmassnahmen verwei-
sen. Wir werden ja in der Detailberatung sicher darüber dis-
kutieren, in welchem Umfang letztlich bauliche Tätigkeiten
von positiven und negativen Planungen im ländlichen Raum
abhängig sein können. Ich spreche die materiellen Schran-
ken an, die wir überall zu setzen versucht haben.
Vielleicht ein Beispiel, um bei der Eintretensdebatte nicht zu
lang zu werden: Bei den kantonalrechtlichen Ausnahmen,
Artikel 24a Absatz 2 Buchstaben a und b und Absatz 3
Buchstaben a bis d des Raumplanungsgesetzes, sagen wir
z. B., dass die Umnutzung von schutzwürdigen Bauten ein-
mal von einer rechtskräftigen Schutzverfügung abhängig ist,
von einer Eignung der Baute. Die äussere Erscheinung und
bauliche Grundstruktur muss erhalten werden. Da sieht man
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doch schon an diesem Kriterium, dass ein Rustico nicht ohne
weiteres in ein Wohnhaus umgebaut werden kann. Die Infra-
strukturkosten gehen zu Lasten des Bauherrn. Auch hier
wurde fälschlicherweise argumentiert, die Allgemeinheit
hätte dann die Kosten für zusätzliche Erschliessungen zu
übernehmen.
Schliesslich haben wir auch in der Generalklausel vorgese-
hen, dass keine überwiegenden raumplanerischen Interes-
sen entgegenstehen dürfen.
Frau Stump, Sie haben aus meiner Sicht den Vogel abge-
schossen, als Sie sogar die Sicherheit bemühten. Ich sage
Ihnen: Schon heute lebt in vielen Kantonen, auch in meinem,
die Mehrheit der Bevölkerung ausserhalb der Bauzone. Wie
Sie vielleicht diesen Sommer gesehen haben, ist es in mei-
nem Kanton nicht einmal in den Bauzonen so sicher zu le-
ben. Wir leben mit diesen Naturgefahren. Wir leben mit die-
sen Erschwernissen. Das hat mit dieser moderaten Revisi-
onsvorlage beim besten Willen nichts zu tun. Damit schaffen
wir keine neuen Sicherheitsrisiken. Diese Sicherheitsrisiken
bestehen bei uns. Sie gehören zum Alltag. Ich selber lebe in
zwei Wildbachperimetern und an der Grenze eines Lawinen-
perimeters, und das auf 450 Meter über Meer.
Zum Rückweisungsantrag der Minderheit II: Frau Teuscher,
Sie stellen einen Rückweisungsantrag und knüpfen ihn an
verschiedene Auflagen. Ihre erste Auflage, mit der Sie die bo-
denunabhängige Produktion generell verbieten wollen, ent-
springt einer rückwärtsgerichteten Sicht. Sie deckt sich über-
haupt nicht mit der Landwirtschaftspolitik, wie wir sie hier, in
diesem Saal, definiert haben. Ich habe es bereits im Zusam-
menhang mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz erwähnt:
Das neue Landwirtschaftsgesetz schliesst die bodenunab-
hängige Produktion nicht aus. Es sieht lediglich keine Förder-
mechanismen vor.
Ausserdem sagten Sie, die Umnutzung zu betriebsnahen ge-
werblichen Zwecken müsse ebenfalls grundsätzlich verboten
werden. Seien Sie doch ehrlich! In diesem Fall müssen Sie
nicht einen Rückweisungsantrag stellen und sagen: Man
muss die Vorlage ändern. Da müssen Sie konsequent sagen:
Wir wollen keine Revision, wir wollen den Status quo. Oder,
noch besser: Wir möchten das Rad zurückdrehen. Aber da
muss ich Ihnen als Bewohner eines Berggebietkantons sa-
gen: Für uns ist es oft erschreckend und hart, zu sehen – ich
habe schon beim Eintreten gesagt, es hätten vor allem Leute
aus Agglomerationen gesprochen –, dass man den Gebirgs-
und voralpinen Raum immer mehr nur noch als Reduit für
Fauna und Flora sieht und nicht mehr als Lebens- und Wirt-
schaftsraum der ansässigen Bevölkerung, die doch um Got-
tes willen auch Anspruch darauf hat, in diesem Raum zu
überleben. Da geht es auch um eine Frage der Solidarität:
Zwei Drittel unserer Bevölkerung sind nicht direkt betroffen
und wohnen auf einem Drittel der Landesfläche. Hier müssen
wir aufpassen: Das ist ein echtes Problem, auch des räumli-
chen Ausgleiches.
Mit der dritten Auflage fordern Sie, Frau Teuscher, dass die
schutzwürdigen Bauten auf Bundesebene grundsätzlich defi-
niert werden. Auch das ist ein unnötiger Eingriff in die beste-
hende Zuständigkeitsordnung. Die Kantone und die Gemein-
den betreiben die Aufgaben Denkmalschutz, Heimatschutz
und Landschaftsschutz gut. Es ist nicht zu einzusehen,
warum man mit einem solchen Misstrauensantrag den Kan-
tonen letztlich die Kompetenz streitig machen soll.
Wir haben in der Detailberatung sicher darüber zu diskutie-
ren, wo wir – bei einer moderaten Öffnung – die Schranken
richtig setzen wollen. Es ist in der Tat so: Es stellen sich sehr
heikle Fragen. Das Eis ist dünn. Wir laufen Gefahr, den
Grundsatz der Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbau-
gebiet zu durchbrechen. Es ist auch klar, dass sich heikle
Fragen im Zusammenhang mit der Ungleichbehandlung von
gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebe stellen, weil
die landwirtschaftlichen Betriebe über einen betriebsnahen
gewerblichen Betrieb ein Zusatzeinkommen erreichen kön-
nen. Darüber müssen wir die Diskussion noch sehr seriös
führen.
Aber ich fühle mich in der Haltung bestärkt, dass keine Ex-
tremlösungen möglich sein werden, weder auf die eine noch

auf die andere Seite. Bundesrat und Ständerat haben uns in
diesem Sinn eine sehr gute Vorlage geliefert: Sie zeugt von
Augenmass. Sie zeugt von Realitätssinn.
Ich ersuche Sie deshalb, den Nichteintretensantrag und die
beiden Rückweisungsanträge abzulehnen.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je dois vous dire que j’ai
été effaré par ce que j’ai entendu ce matin: en donnant suite
à cette modeste modification de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire, qui est décrite comme l’apocalypse, on
va détruire les paysages de notre territoire, et, selon certains
milieux des arts et métiers, on entraînerait une distorsion de
concurrence avec les activités artisanales traditionnelles!
D’autres prétendent qu’il suffirait d’agir par ordonnance et
que la jurisprudence du Tribunal fédéral démontre qu’actuel-
lement la loi permet suffisamment de souplesse.
Or, les politiques d’aménagement du territoire sont actuelle-
ment fondamentalement différentes d’un canton à l’autre et il
est nécessaire que, dans la loi fédérale, on inscrive bien pré-
cisément ces deux modifications essentielles qui sont la sup-
pression de la distinction entre les exploitations tributaires du
sol et celles qui ne le sont pas, et la possibilité d’avoir des ac-
tivités accessoires non agricoles dans des bâtiments exis-
tants.
Certes, je constate que, toutes les fois que l’on parle de libé-
ralisation, c’est pour ceux qui s’en prévalent, mais ce n’est
pas pour les autres. Il est un peu étonnant que les mêmes qui
réclament, dans la nouvelle loi sur l’agriculture du paquet
«Politique agricole 2002», qu’il n’y ait aucun soutien aux prix
et au marché sont les mêmes qui veulent maintenir ou régle-
menter plus sévèrement les dispositions dans la loi sur l’amé-
nagement du territoire, qui régissent la zone agricole. Là, il y
a une contradiction fondamentale chez ceux qui prétendent
libéraliser l’économie agraire et, par ailleurs, imposer encore
plus de contraintes aux agriculteurs – vous avez beau hocher
la tête, Monsieur Baumann Ruedi, mais c’est exactement ça,
vous êtes pétris de contradictions et vous voulez conduire
l’agriculture à la ruine par votre obscurantisme!
Encore une fois, en ce qui concerne les constructions pour
les productions hors-sol, qui seraient autorisées en zone
agricole avec cette modification, je vous rappelle que la pro-
duction hors-sol se fait bien sur le sol, qu’on le veuille ou non:
ce sont des cultures sur substrats, lesquels sont posés sur le
sol, et les installations nécessaires à cette méthode de pro-
duction sont exactement les mêmes que pour des produc-
tions traditionnelles. Par exemple la culture de tomates,
qu’elles soient plantées dans le sol ou hors-sol, se fait exac-
tement dans les mêmes serres ou les mêmes tunnels plasti-
ques.
Contrairement à ce que dit M. Wiederkehr, cela ne va pas en-
traîner la couverture du territoire suisse de plastiques et de
serres. Actuellement, dans le Seeland, la plupart du temps,
ce sont des exploitations traditionnelles de cultures en pleine
terre qui se font sous abri.
Vous ne pouvez pas, d’un côté, exiger de l’agriculture plus de
compétitivité, lui demander d’être compétitive avec des pro-
duits importés qui sont cultivés selon les méthodes hors-sol,
en zone agricole dans toute l’Europe et dans le monde entier,
et ne pas les accepter dans notre pays. En effet, les person-
nes qui se prévalent de vouloir maintenir la situation actuelle,
je ne les ai encore jamais vues monter à la tribune de ce Par-
lement pour interdire les importations de produits cultivés
hors-sol à l’étranger. Il faut être cohérent: si vous tolérez l’im-
portation de ces produits cultivés hors-sol, vous devez aussi
autoriser cette culture dans notre pays, il y va de la survie de
toute une branche de l’agriculture.
Maintenant, en ce qui concerne les activités accessoires non
agricoles hors de la zone à bâtir, la commission a inscrit des
restrictions très strictes dans la loi puisqu’on lit: «Lorsqu’une
entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complé-
mentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice
d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploita-
tion ....» Par conséquent, il y a deux restrictions quisont très
rigoureuses et qui, à mon avis, suffisent à empêcher tout
abus.
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Il ne faut pas croire que le fait de voter cette disposition va
donner à tous les paysans de ce pays, qui ont des bâtiments
en zone agricole, l’autorisation de les transformer immédiate-
ment pour d’autres activités. Toute la législation concernant
la procédure en autorisation de construire reste en vigueur
dans chaque canton et est applicable à ces requêtes qui se-
ront faites ultérieurement. Toutes les dispositions concernant
la protection des paysages et du patrimoine bâti restent en vi-
gueur. Les barrières sont donc suffisantes pour empêcher
tout abus et toute destruction du patrimoine bâti ou des pay-
sages tels que nous les connaissons actuellement.
En fait, je constate que les plus conservateurs, dans ce pays,
se situent à gauche: ceux qui se réclament d’une idéologie de
gauche ne veulent rien changer. Je considère que les propo-
sitions qui sont faites sont très écologiques parce qu’elles
vont permettre l’occupation décentralisée du territoire. Si
vous ne donnez pas l’occasion à ceux qui vivent de l’agricul-
ture dans les régions périphériques – et ces régions sont
grandes en Suisse – de développer d’autres activités, vous
allez assister à l’abandon et à la désertification du territoire,
car lorsque les gens ne peuvent plus vivre dans une région,
ils la quittent. Ne pas leur donner la possibilité d’avoir
d’autres activités, c’est les contraindre à abandonner le terri-
toire. J’en veux pour exemple le centre de la France, regar-
dez ce qui s’y est passé: est-ce que c’est ce que veulent les
écologistes maintenant pour notre pays?
Je considère que ceux qui s’opposent aux dispositions qui
nous sont soumises et qui demandent la non-entrée en ma-
tière ou le renvoi au Conseil fédéral sont des gens qui veulent
figer le territoire, «ballenberguiser» la zone agricole, et qui
veulent faire des paysans des nains de jardin. C’est pourquoi
je vous demande de refuser ces trois propositions.

Koller Arnold, Bundespräsident: Die Eintretensdebatte hat
eindrücklich gezeigt, und ein Blick auf die Fahne zeigt noch
deutlicher, wie weit die Vorstellungen darüber auseinander-
gehen, was künftig in der Landwirtschaftszone zulässig sein
soll und was nicht.
Persönlich habe ich ein grosses Anliegen: Kommen Sie bei
dieser heiklen Vorlage bitte von billigen Schlagworten weg!
Ich empfinde es als ausgesprochen billig und unfair, wenn
man Landwirten, die um ihre Existenz, um ihr finanzielles
Überleben kämpfen, vorwirft, sie seien einfach am Gängel-
band von irgendwelchen Spekulanten, wenn sie hier neue
Entfaltungsmöglichkeiten suchen. Das ist keine faire politi-
sche Diskussion. Kommen wir von billigen Schlagworten zu-
rück auf den sicheren Boden dieser bundesrätlichen Vorlage!
Wir waren uns von allem Anfang an bewusst, dass das keine
einfache Aufgabe ist. Schon die Expertenkommission und
dann auch wir haben die weitaus grösste Zeit darauf verwen-
det, der notwendigen Öffnung, dieser notwendigen zusätzli-
chen Chance für die Landwirtschaft, auch die nötigen Gren-
zen zu setzen.
Ich bin überzeugt, dass der eingeschlagene Weg in die rich-
tige Richtung führt. Mit Befriedigung kann ich auch feststel-
len, dass das dem bundesrätlichen Entwurf zugrundelie-
gende Konzept sowohl vom Ständerat als auch von einer
Mehrheit Ihrer vorberatenden Kommission unterstützt und
mitgetragen wird. Die vom Ständerat beschlossenen Modifi-
kationen liegen innerhalb des vom Bundesrat abgesteckten
Rahmens. Zu den Anträgen Ihrer Kommission werde ich in
der Detailberatung Stellung nehmen.
Erlauben Sie mir aber einige Vorbemerkungen zum Umfeld,
in dem wir uns bewegen: Die Landwirtschaft befindet sich seit
mehreren Jahren in einer sehr schwierigen Situation. Der
Beitritt der Schweiz zur Welthandelsorganisation bringt auch
für landwirtschaftliche Produkte eine zunehmende Grenzöff-
nung. Dies zwingt die Landwirtschaft, konkurrenzfähiger zu
werden. Mit der Abstimmung vom 9. Juni 1996, in der sich
das Schweizervolk deutlich für die Erhaltung der Landwirt-
schaft ausgesprochen hat, wurde von ihr denn auch mehr
Markt und mehr Ökologie gefordert. Damit die Landwirtschaft
zukunftsgerichtet auf die neuen Herausforderungen reagie-
ren kann, müssen wir ihr daher neue Möglichkeiten eröffnen.
Die realen Gegebenheiten zeigen eindeutig, dass nach wie

vor dringender Handlungsbedarf im Sinne der Motion Zim-
merli (90.780; AB 1991 S 156) besteht. Ich gebe zu, dass der
Bundesrat gegenüber dieser Motion anfangs auch skeptisch
war. Aber man kann natürlich nicht jahrelang dem Bundesge-
richt vorwerfen, dass es die Aufgabe des Gesetzgebers über-
nehme, weil der Gesetzgeber seine Aufgabe nicht erfülle,
und dem Bundesrat ständig vorwerfen, dass er als Verord-
nungsgeber seine Grenzen überschreite, und dann, wenn
man als demokratischer Gesetzgeber vor seine Verantwor-
tung gestellt ist, den Ball wieder dem Bundesgericht und dem
Bundesrat zurückgeben. Meine Damen und Herrn Volksver-
treter: Hier müssen Sie antreten! In diesen heiklen Fragen
müssen Sie die politische Verantwortung übernehmen!
Die Betriebszählungen sprechen eine klare Sprache. Vor
zehn Jahren hatten wir noch 120 000 landwirtschaftliche Be-
triebe. Heute haben wir noch deren 79 500, und dieser Struk-
turbereinigungsprozess hat noch ganz klar an Geschwindig-
keit gewonnen. Heute werden jedes Jahr etwa 2200 landwirt-
schaftliche Betriebe aufgegeben. Sie wissen auch, dass das
durchschnittliche Einkommen der Landwirte in den letzten
Jahren ständig gesunken ist. Wir wollen diesen Strukturwan-
del nicht aufhalten. Wir wissen alle, dass ein Strukturwandel
zugunsten einer leistungsfähigen Landwirtschaft durchaus
nötig ist. Wir wollen aber wenigstens die bestehende Bau-
substanz erhalten.
Wer wie ich aus einem Streusiedlungsgebiet kommt, der
weiss: Wenn wir der Landwirtschaft nicht neue Möglichkei-
ten eröffnen, verfällt eine grosse Zahl von Bauten und wird
damit – das ist entscheidend – in diesen Gegenden, in de-
nen die Streusiedlung vorherrscht, schliesslich auch das
Landschaftsbild beeinträchtigt.
Darin liegt eine Schwierigkeit jeder raumplanerischen Ge-
setzgebung. Wir können von Verfassung wegen nur Grund-
sätze aufstellen. Die Raumplanung muss dann durch die
Kantone geschaffen werden. Die Siedlungsformen sind na-
türlich in den einzelnen Landesgegenden ausserordentlich
unterschiedlich. Von daher ist es auch richtig, dass wir nur
Grundsätze aufstellen können, denn die eigentliche Raum-
ordnung muss natürlich in Streusiedlungsgebieten oder ir-
gendwo in der Westschweiz offensichtlich eine unterschiedli-
che sein.
Um die Landwirtschaft in die Lage zu versetzen, sich am
Markt behaupten zu können und konkurrenzfähig zu bleiben,
bedarf es unbestrittenermassen unterschiedlicher Massnah-
men. Gefordert ist hier natürlich vorab die Agrarpolitik. Mit
dem Reformpaket «Agrarpolitik 2002», mit dem Sie sich in
der kommenden Woche auseinandersetzen werden, sollen
in erster Linie die Weichen gestellt werden, um der Landwirt-
schaft ihren Platz in der modernen Industrie- und Dienstlei-
stungsgesellschaft zu sichern.
Dort, wo es hingegen um die Beantwortung der Frage geht,
welche baulichen Möglichkeiten die Landwirtschaft haben
muss, um flexibel auf die sich verändernden Rahmenbedin-
gungen reagieren zu können, ist die Raumplanung gefordert.
Ich kann Ihnen dabei versichern, dass diese Revision des
Raumplanungsgesetzes in vollständiger Harmonie mit der
«Agrarpolitik 2002» vor sich geht.
Ich möchte nun kurz auf die beiden zentralen Punkte der Re-
visionsvorlage eingehen. Zum einen soll die Landwirtschaft
die Möglichkeit erhalten, moderne, kostengünstigere Techni-
ken anzuwenden. Zum anderen soll die frei werdende Bau-
substanz vernünftig genutzt werden können.
Von zentraler Bedeutung ist dabei zweifellos die Neuum-
schreibung der Zonenkonformität in der Landwirtschafts-
zone. Die zunehmend offener werdenden Grenzen erhöhen
den wirtschaftlichen Druck auf die produzierende Landwirt-
schaft beträchtlich. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sie
ihre Produktionsmethoden daher zwangsläufig dem Markt
anpassen können. Es ist zutiefst widersprüchlich, wenn man
auf der einen Seite verlangt, dass sich die Landwirtschaft auf-
grund der revidierten Gatt-Abkommen dem Markt mehr an-
passt, der gleichen Landwirtschaft aber keine neuen Anpas-
sungsmöglichkeiten gewährt.
Die vorgeschlagene Neuumschreibung der Zonenkonformi-
tät, hinter der auch der Ständerat und die Mehrheit ihrer vor-



30. September 1997 N 1843 Raumordnung und -planung

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

beratenden Kommission stehen, liegt – wie gesagt – in voll-
ständigem Einklang mit der Legaldefinition der Landwirt-
schaft in Artikel 3 des Entwurfes zu einem neuen Landwirt-
schaftsgesetz. Dagegen muss hier natürlich eine wichtige
Unterscheidung gemacht werden. Man unterscheidet näm-
lich nie zwischen dem, was unsere Landwirtschaftspolitik för-
dert – und fördern wollen wir nur die bodenabhängige Land-
wirtschaft –, und dem, was von ihr zugelassen wird; dies ist
eben auch die bodenunabhängige Produktion. Der Übergang
vom Produktions- zum Produktemodell drängt sich – gerade
im Interesse einer kohärenten Raumordnungs- und Agrarpo-
litik – auf, ohne dass dadurch, wie immer wieder behauptet
wird, ein Widerspruch zum neuen Landwirtschaftsartikel in
der Bundesverfassung entstehen würde. Dieser verlangt
zwar, dass der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerli-
chen Betriebe fördert, schliesst die bodenunabhängige Pro-
duktion jedoch klarerweise nicht aus.
Die Landwirtschaft ist aber gerade dort auf Handlungsspiel-
räume angewiesen, wo sie sich künftig ohne die bisherigen
Garantien für Preis und Absatz auf dem freien, internationa-
len Markt wird behaupten müssen. Es wäre daher verfehlt,
nur jene Tätigkeiten unter den Begriff «Landwirtschaft» zu
subsumieren, die vom Bund mit finanziellen Mitteln direkt ge-
fördert werden.
Wer im übrigen befürchtet, es würden nun Hors-sol-Bauten
förmlich ins Kraut schiessen, dem muss ich sagen: Ich bin er-
staunt, dass man dem Markt keinerlei Regulierungskraft zu-
traut. Sonst ist man überall für den Markt. Aber hier soll der
Markt nun plötzlich keinerlei Regulierungs- und Schiedsrich-
terfunktion mehr haben können. Es ist ein etwas banales Bei-
spiel: Persönlich bin ich ein grosser Liebhaber von Tomaten,
aber mit Hors-sol-Tomaten kann ich überhaupt nichts anfan-
gen. Trauen Sie doch den Konsumentinnen und Konsumen-
ten ein Urteil zu!
In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich betonen,
dass die Kantone derartige Bauten keinesfalls undifferenziert
im ganzen Landwirtschaftsgebiet zulassen müssen. Sie ha-
ben es vielmehr in der Hand – daran sehen Sie, dass die ei-
gentliche Raumplanung am Schluss von den Kantonen ge-
schaffen wird –, Hors-sol-Bauten im Rahmen einer den ver-
schiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemes-
sen Rechnung tragenden Planung nur dort zuzulassen, wo
ihnen dies unter sorgfältiger Abwägung sämtlicher auf dem
Spiel stehender Interessen, vor allem der Empfindlichkeit der
Landschaft, vertretbar und sachgerecht erscheint. Es steht
den Kantonen somit nach wie vor frei, grossflächige Land-
wirtschaftsgebiete ausschliesslich der bodenabhängig pro-
duzierenden Landwirtschaft vorzubehalten. Von einer
schrankenlosen Zulassung von Hors-sol-Bauten kann daher
keine Rede sein.
Bauten, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, sol-
len nach dem klaren Wortlaut der vorgeschlagenen Bestim-
mungen zudem nur dann als zonenkonform bewilligt werden
dürfen, wenn sie in einem Gebiet erstellt werden, das vom
Kanton im Rahmen eines demokratisch abgestützten Pla-
nungsverfahrens dafür freigegeben worden ist. Angesichts
des schon vom Markt her beschränkten Entwicklungspoten-
tials im Bereich der bodenunabhängigen Bewirtschaftung
wird die bodenabhängige Bewirtschaftung auch in Zukunft
die Regel bleiben.
Nun zum zweiten Revisionsschwerpunkt: Hier sollen im Be-
reich der Ausnahmeregelungen für das Bauen ausserhalb
der Bauzonen neue Flexibilitäten geschaffen werden. Dabei
geht es indessen – das ist entscheidend, wird aber leider im-
mer wieder unterschlagen – ausschliesslich um die Umnut-
zung bestehender Gebäude, die infolge des Strukturwandels
nicht mehr für den bisherigen Zweck benötigt werden. Es
wird kein Neubau für irgendwelche landwirtschaftsfremde
Zwecke bewilligt werden können.
Den Bestimmungen über die nichtlandwirtschaftlichen Ne-
benbetriebe kommt aber gerade im Hinblick auf die Erhaltung
von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum natürlich eine ganz
zentrale Bedeutung zu. Jene landwirtschaftlichen oder gar-
tenbaulichen Betriebe, die ohne zusätzliche Einkommens-
quellen nicht weiterbestehen könnten – und nur diese –, sol-

len künftig die Möglichkeit erhalten, die nicht mehr benötigten
Gebäude oder Gebäudeteile zu Wohn- oder zu betriebsna-
hen gewerblichen Zwecken umzunutzen.
Wir haben vor allem für die gewerbliche Umnutzung, nach
der Arbeit der Expertenkommission, noch besonders strenge
und enge Grenzen gesetzt. Die gewerbliche Tätigkeit muss,
im Verhältnis zum landwirtschaftlichen Hauptbetrieb, eindeu-
tig ein Nebenbetrieb sein und bleiben. Die Angliederung ei-
nes nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebes darf am land-
wirtschaftlichen Charakter des in Frage stehenden Gesamt-
betriebes nichts ändern. Und schliesslich dürfen solche Be-
triebseinheiten, die dem bäuerlichen Bodenrecht integral
unterstellt bleiben, nur vom Bewirtschafter des landwirt-
schaftlichen Gewerbes geführt werden. Die gewerblichen Ak-
tivitäten ausserhalb der Bauzonen sind somit in ganz klare,
enge Schranken gewiesen.
Herr Baumann, Sie befürchten, wir würden damit das neue
bäuerliche Bodenrecht aushöhlen. Davon kann keine Rede
sein. Wir halten durchgehend am Ertragswertprinzip fest.
Wird ein landwirtschaftlicher Betrieb aufgegeben, wird der
Nebenbetrieb nicht zum Verkehrswert bewertet, sondern der
Nebenbetrieb muss aufgehoben werden. Das ist die ganz
klare Rechtslage. Herr Baumann, Ihre Befürchtung, das bäu-
erliche Bodenrecht würde ausgehöhlt, trifft in diesem Sinne
überhaupt nicht zu.
Würde die Vorlage, wie das von der Minderheit II (Teuscher)
Ihrer vorberatenden Kommission beantragt wird, mit der Auf-
lage an den Bundesrat zurückgewiesen, derartige Umnut-
zungen generell auszuschliessen, würde der Landwirtschaft
die Möglichkeit, sich den veränderten Verhältnissen anzu-
passen, in einem ganz entscheidenden Punkt genommen.
Das würde zu einer klaren Schwächung des ländlichen Rau-
mes führen.
Im Zusammenhang mit den Ausnahmeregelungen möchte
ich mich an dieser Stelle nur noch kurz zu der durch die Re-
visionsvorlage eröffneten Möglichkeit der Umnutzung schüt-
zenswerter Bauten äussern. Die Befürchtung, eine zu large
Praxis der Unterschutzstellung werde zur Konsequenz ha-
ben, dass sich künftig jeder Stall und jede Scheune zu einem
Ferienhaus werde umfunktionieren lassen, ist vollständig un-
begründet. Auch hier sollte man nicht den Teufel an die
Wand malen. Denn es ist ganz klar, dass eine Umnutzung
nur in Frage kommt, wenn ein formell unter Schutz gestelltes
Gebäude auch materiell schutzwürdig ist und dies in einem
förmlichen Verfahrens festgestellt wird.
Mit Blick auf die Grundprinzipien der Raumplanung sollen
derartige Bauten ausserdem nicht leichthin, sondern nur un-
ter strengen Voraussetzungen und allein dann umgenutzt
werden dürfen, wenn deren dauernde Erhaltung auf andere
Weise nicht sichergestellt werden kann. Eine Umnutzungs-
bewilligung darf überdies nur erteilt werden, wenn die äus-
sere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur der fragli-
chen Baute trotz der landwirtschaftsfremden Nutzung im we-
sentlichen unverändert bleibt. Dass also künftig jeder Stall,
jedes Rustico oder jedes Maiensäss zu einem Ferienhaus
umgebaut werden könnte, davon kann wirklich keine Rede
sein.
Was mich bei der Beratung dieser Vorlage bedrückt, ist das
tiefe Misstrauen gegenüber den kantonalen Vollzugsbehör-
den, das in Ihren Anträgen zum Ausdruck kommt. Natürlich
gibt es auch auf diesem Gebiet Vollzugsprobleme. Aber ich
bin überzeugt, dass die Kantone willens und fähig sind, die-
ses teilrevidierte Raumplanungsgesetz entsprechend anzu-
wenden. Ich warne Sie davor, hier in unsolidarischer Weise
einen Keil zwischen die Stadt- und die Landbevölkerung un-
seres Landes zu treiben.
Ich möchte zu zwei Einwänden ausdrücklich Stellung neh-
men:
Herr Wiederkehr und Herr Herczog, Sie sagen, diese Vorlage
führe zu einer bedenklichen Zersiedelung unseres Landes.
Ich muss dem noch einmal klar entgegenhalten, dass hier
keine einzige Neubaute zu landwirtschaftsfremden Zwecke
errichtet werden kann. Das ist der klare Wille des Gesetzes.
Es ist ebenso falsch, wenn man immer wieder sagt, wir wür-
den mit diesem Gesetz die bodenunabhängige Produktion
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fördern. Auch davon kann keine Rede sein. Wir lassen bo-
denunabhängige Produktion zwar zu, aber sie wird mit kei-
nem Rappen subventioniert. Die ganze finanzielle Förderung
der Landwirtschaft bleibt der bodenabhängigen Produktion
vorbehalten, mit den Flächenbeiträgen und mit den Beiträgen
pro Tier, wo über die Gewässerschutzgesetzgebung dafür
gesorgt wird, dass auch die notwendige Fläche vorhanden
sein muss.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten und
die Rückweisungsanträge abzulehnen. Es geht hier wirklich
um ein Stück Solidarität zwischen der städtischen und der
ländlichen Schweiz.

Berichte 96.038, 96.039 – Rapports 96.038, 96.039
Angenommen – Adopté

Entwurf 96.040 – Projet 96.040

Erste Abstimmung – Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit

(Eintreten) 102 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I

(Nichteintreten) 59 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
Für den Antrag der Minderheit II

(Rückweisung) 58 Stimmen
Dagegen 98 Stimmen

Dritte Abstimmung – Troisième vote
Für den Antrag der Minderheit III

(Rückweisung) 56 Stimmen
Dagegen 95 Stimmen

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr
La séance est levée à 12 h 55
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Achte Sitzung – Huitième séance

Mittwoch, 1. Oktober 1997
Mercredi 1er octobre 1997

08.00 h

Vorsitz – Présidence:
Stamm Judith (C, LU)/Leuenberger Ernst (S, SO)

___________________________________________________________

96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Fortsetzung – Suite
Siehe Seite 1825 hiervor – Voir page 1825 ci-devant

___________________________________________________________

Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Detailberatung – Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Art. 16
Antrag der Kommission
Abs. 1 Einleitung, Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 1 Bst. a
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Fischer-Seengen, Dettling, Hegetschweiler, Maurer, Phili-
pona, Scherrer Jürg, Speck, Stucky, Weyeneth)
a. .... gartenbauliche Bewirtschaftung sowie für die Aufzucht
und Haltung von Einhufern (Pferde und artverwandte Tiere)
zusammen mit der dafür erforderlichen Infrastruktur eignet
und ....

Abs. 1 Bst. c (neu)
c. abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Land-
wirtschaftszonen von Überbauungen weitgehend freigehal-
ten werden soll.

Abs. 2–4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag Speck
Abs. 1 Bst. a
a. sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den
produzierenden Gartenbau eignet ....

Antrag Tschuppert
Abs. 1 Bst. c (neu)
Streichen

Art. 16
Proposition de la commission
Al. 1 introduction, let. b
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 1 let. a
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Minorité
(Fischer-Seengen, Dettling, Hegetschweiler, Maurer, Phili-
pona, Scherrer Jürg, Speck, Stucky, Weyeneth)
a. .... ou horticole ainsi qu’à la détention d’équidés (chevaux
et autres animaux de la même famille) y compris les infra-
structures nécessaires à ces activités et ....

Al. 1 let. c (nouvelle)
c. les terrains qui devraient être maintenus autant que possi-
ble libres de toute construction, compte tenu des diverses
fonctions de la zone agricole.

Al. 2–4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition Speck
Al. 1 let. a
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou horti-
cole ....

Proposition Tschuppert
Al. 1 let. c (nouvelle)
Biffer

Fischer -Seengen Ulrich (R, AG), Sprecher der Minderheit:
Bei meinem Antrag geht es darum, die Pferdehaltung und die
Ausübung des Pferdesports in der Landwirtschaftszone zu
ermöglichen, also dort, wo dieser Sport und wo die Pferde-
haltung hingehören. Mein Antrag bezüglich Pferdehaltung in
der Landwirtschaftszone war an und für sich in der Kommis-
sion nicht bestritten, auch wenn Pferde heute nicht mehr vor-
wiegend zu Landwirtschaftszwecken, sondern zur Sportaus-
übung verwendet werden.
Ein Problem für die Raumplanung bilden aber die Infrastruk-
turen wie Reithallen und Abreitplätze. Hier hat die Bewilli-
gungspraxis in den verschiedenen Kantonen grosse Unter-
schiede hervorgebracht, die zu grosser Rechtsungleichheit
führen. Im Kanton Aargau z. B. herrscht eine sehr strenge
Praxis hinsichtlich Reitanlagen in der Landwirtschaftszone.
Diese sind praktisch unmöglich und werden in die Industrie-
zone verwiesen. Ich meine, das sei eine sehr unglückliche
Praxis. Die Industriezone ist denkbar ungeeignet für die Aus-
übung des Pferdesports, es sind zu enge Räume, es hat zu-
wenig Auslauf. Zudem ist das Land für die notwendigen Wei-
den und dergleichen zu teuer.
In der Kommission hat Direktor Flückiger geltend gemacht,
das Raumplanungsgesetz gebe genügend Freiraum, um ge-
rechte Lösungen zu finden. Das mag ja sein. Aber gewisse
Kantone sind nicht gewillt und nicht bereit, einen solchen
Freiraum, wenn er durch das Bundesgesetz tatsächlich ge-
geben sein sollte, auch zu nutzen. Ich bin deshalb der Auffas-
sung, der Bund solle eine Regelung treffen, welche die
Rechtsgleichheit gewährleistet.
Nun kommt auch das Argument dazu, eine Spezialregelung
für die Pferdehaltung und den Pferdesport solle nicht ins Ge-
setz aufgenommen werden, das sei etwas übertrieben. Ich
glaube aber, dieses Argument ist nicht stichhaltig, solange
nicht auf andere Weise eine einheitliche Praxis gewährleistet
werden kann. Die praktischen Auswirkungen für den Land-
schafts- und Naturschutz sind keineswegs gravierend.
Ich möchte dies hier zur Beruhigung allfälliger Skeptiker noch
anfügen. Die Zahl der Anlagen, die überhaupt zur Diskussion
stehen, ist gering, und der Verkehr zu den Anlagen ist nicht
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grösser als derjenige zu anderen Freizeitanlagen wie bei-
spielsweise Strandbädern, Picknickplätzen, Schiffsstegen
und dergleichen. Zudem ist nebenbei zu bemerken, dass die
heute vollmechanisierte Landwirtschaft auch einen wesentli-
chen Verkehr produziert, an dem wir uns nicht stossen kön-
nen.
Die Pferdehaltung und der Pferdesport sind im übrigen ein er-
wünschter alternativer Erwerbszweig für die Landwirtschaft.
Wir sollten eine an sich erwünschte Entwicklung nicht durch
restriktive Vorschriften illusorisch machen. Eine Lockerung in
diesem Bereich stellt die Grundprinzipien und die Haupt-
stossrichtung des Raumplanungsgesetzes nicht in Frage.
Es ist also kein Sündenfall, und Sie können meinem Antrag
bedenkenlos zustimmen. Ich bitte Sie darum.

Speck Christian (V, AG): Ich spreche zu den Artikeln 16 und
16a. Ziel meines Antrages ist es, eine Präzisierung des Be-
griffes «Gartenbau» zu erreichen und die Kantone zu ver-
pflichten, dem produzierenden, nicht der Ernährung dienen-
den Pflanzenbau den Zugang in die Landwirtschaftszonen zu
öffnen respektive nicht mehr zu verwehren. Ich gliedere
meine Begründung in fünf Punkte:
1. Der im heutigen Raumplanungsgesetz verwendete Begriff
«Gartenbau» ist zu weit gefasst und hat zu einer nicht tole-
rierbaren Fehlinterpretation durch Verwaltung und Gerichte
geführt. Dadurch wird dem produzierenden Gartenbau, ent-
gegen dem Willen des Gesetzgebers, der Zutritt zu Landwirt-
schaftsland regelmässig verweigert. Resultat davon ist, dass
der produzierende Gartenbau heute in der Existenz gefähr-
det ist. Durch Ersatz des Sammelbegriffs «Gartenbau», unter
welchen neben dem produzierenden Gartenbau auch der ge-
werbliche Landschaftsbau fällt, durch den engeren Begriff
«produzierender Gartenbau» entfällt die folgenschwere Fehl-
interpretation.
2. Der Begriff «produzierender Gartenbau» hat bereits in das
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht Eingang ge-
funden. Dieses Gesetz steht seit Anfang 1994 in Kraft. Durch
die Verwendung des Begriffs «produzierender Gartenbau»
auch im Raumplanungsgesetz wird erreicht, dass auf Bun-
desrechtsebene eine einheitliche Definition zur Anwendung
kommt.
3. Die Anerkennung des produzierenden Gartenbaus als
landwirtschaftlicher Produktionszweig mit Anspruch auf Zu-
tritt zur Landwirtschaftszone bedeutet das Ende der Diskrimi-
nierung gegenüber der ausländischen Konkurrenz, für wel-
che dieser Status seit je eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Diese Diskriminierung ist angesichts des immer grösser wer-
denden grenzüberschreitenden Warenverkehrs nicht mehr
zu rechtfertigen.
4. Das Existenzrecht darf dem produzierenden Gartenbau
auch aus beschäftigungs- und ausbildungspolitischen Grün-
den nicht durch eine unnötige raumplanerische Restriktion
des Zutritts zur Landwirtschaftszone genommen werden.
700 von rund 3000 Gartenbaubetrieben sind dem produzie-
renden Gartenbau zuzurechnen. Sie beschäftigen 6300 Per-
sonen ständig, 1200 gelegentlich. 400 Betriebe bieten Aus-
bildungsplätze für jährlich 350 Lehrlinge und Lehrtöchter an.
Es ist wichtig, gegenüber diesen Betrieben und ihren Be-
schäftigten und Lehrlingen jetzt zu bekräftigen, dass die
Raumplanung nicht darauf aus ist, die Existenz und Anpas-
sungsfähigkeit des produzierenden Gartenbaus weiterhin ab-
zuschnüren.
5. Mit der Bestätigung der Zuordnung des produzierenden
Gartenbaus zur Landwirtschaftszone wird dem befürchteten
Treibhauswildwuchs überhaupt nicht Vorschub geleistet.
Den Planungsbehörden bleibt die Möglichkeit, entweder
Schutzzonen zu bezeichnen, die bautenfrei zu bleiben ha-
ben, oder dann genehme Zonen innerhalb der Landwirt-
schaftszone zu bezeichnen, die für Bauten des produzieren-
den Gartenbaus verwendet werden können.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Tschuppert  Karl (R, LU): Die vorberatende Kommission hat
bei Artikel 16 Absatz 1 einen zusätzlichen Buchstaben c ein-
geführt, der meines Erachtens eher für Verwirrung als für

Klarheit sorgt. Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Bundesrat
zuzustimmen, wie dies im übrigen bereits der Ständerat ge-
tan hat.
In Artikel 16 geht es um die Definition der Landwirtschaftszo-
nen. Wenn der neue Buchstabe c klarstellen soll, dass es
sich bei der Landwirtschaftszone nicht um eine Bauzone
handelt, dann halte ich ihn für überflüssig. Aus Absatz 1 geht
hervor, dass die Landwirtschaftszonen «der langfristigen Si-
cherung der Ernährungsbasis, der Erhaltung der Landschaft
und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich»
dienen sollen. Es versteht sich von selbst, dass diese Ziele
nicht mit Überbauungen erreicht werden können. Auf der an-
deren Seite sind die Landwirte für die Tätigkeit natürlich auf
Bauten angewiesen. Die ganze Revision dreht sich um die
Frage, welche Bauten bzw. welche Nutzungen in dieser Zone
künftig zugelassen sein sollen. In den verschiedenen Artikeln
wird uns eine gewisse Öffnung gegenüber dem bisherigen
Zustand vorgeschlagen, dies aber unter engen Bedingungen
und unter stetigem Verweis auf die Anliegen der Raumpla-
nung.
Ich sehe nun nicht, was uns dieser Buchstabe c ausser Un-
klarheit noch bringen soll. Ich frage mich z. B. – hier hätte ich
gerne eine Antwort von den Kommissionssprechern und vom
Bundesrat –, ob mit diesem Artikel landwirtschaftliche Aus-
siedlungen verhindert werden können. Ich bitte Sie, mir diese
Frage zu beantworten, und selbstverständlich auch, den
Buchstaben c zu streichen; diesen Wunsch richte ich an das
Plenum.
Zum zweiten Antrag, den ich eingereicht habe: Bei Arti-
kel 16a Absatz 3 beantrage ich Ihnen, dem Beschluss des
Ständerates zu folgen und nicht dem Antrag der Mehrheit der
UREK. Ich kenne aus meiner beruflichen Tätigkeit sehr viele
solcher Aufstockungsfälle. Tatsache ist, dass von den Bauern
mehr Wettbewerbsfähigkeit gefordert wird und dass eine sol-
che Aufstockung etwas bringt. Im übrigen hängt das Weiter-
leben vieler Betriebe gerade von solchen Möglichkeiten ab.
Ich möchte einmal mehr betonen, dass es für unsere Bauern
schwierig wird, wenn man von ihnen Wettbewerbsfähigkeit
verlangt, ihnen aber bei den Produktionsmethoden dauernd
strengere Auflagen macht als im Ausland. Ich könnte damit
noch leben, wenn man an importierte Produkte die gleichen
Anforderungen stellen würde wie an einheimische Produkte.
Ich stelle aber immer wieder fest, dass man bei importierten
Produkten in dieser Hinsicht beide Augen zudrückt und offen-
sichtlich eine Gleichbehandlung auch vor der WTO nicht
durchsetzen kann. In der Praxis erhöht dies alles den Wett-
bewerbsdruck in der Landwirtschaft. Bei einer solchen Auf-
stockung erlebe ich immer wieder, dass man mit einer Viel-
zahl von administrativen Hürden zu kämpfen hat, welche das
Ganze letztlich verteuern oder gar verunmöglichen.
Ich befürchte, dass die Version des Nationalrates im Ver-
gleich zum Ständerat zusätzliche Erschwernisse bringt. Ich
bitte Sie, dem Ständerat zuzustimmen.

Baumberger Peter (C, ZH): Die CVP-Fraktion beantragt Ih-
nen bei Artikel 16 grundsätzlich Zustimmung zur Mehrheit.
Ich komme noch auf den Antrag Speck zurück, er lag der
Fraktion nicht vor.
Zunächst zur Minderheit Fischer-Seengen: Die Minderheit
stellt zwar einen durchaus sympathischen und begreiflichen
Antrag. Ich muss Ihnen aber, aus meiner Erfahrung als An-
walt im Raumplanungsrecht, sagen: Die Formulierung dieses
Minderheitsantrages ist sehr gefährlich. Sie müssen sich be-
wusst sein: Wenn Sie beginnen, einzelne solche Elemente
aufzuzählen, beispielsweise die Einhufer, dann kommt sofort
die Frage, wie es bei anderen Tieren ist, dann kommt es zur
Auslegung e contrario. Ich würde Ihnen daher allein schon
aus rechtstechnischen Gründen, aus der Praxis heraus be-
antragen, bei der Fassung der Mehrheit zu bleiben und nicht
durch eine solche Aufzählung Probleme zu schaffen.
Wichtiger ist mir und der CVP-Fraktion, dass Sie den Antrag
Tschuppert – ich spreche jetzt nur zu seinem Antrag zu Arti-
kel 16, weil ich annehme, dass Artikel 16a, als Grundsatz-
thema für sich, separat behandelt wird – auf Streichung von
Litera c ablehnen. Ich werde Ihnen begründen, warum.
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Sie haben beim Eintreten die Rundumschläge unserer Kolle-
ginnen Stump und Teuscher gehört, die mit ziemlich ideolo-
gischen Scheuklappen und ohne Rücksichtnahme auf effek-
tive Texte, wie wir sie Ihnen beantragen, behauptet haben,
mit dieser Revision werde der Zersiedelung unseres Landes
Tür und Tor geöffnet und die Grenzen zwischen Bau- und
Nichtbauland würden aufgehoben. Dem ist nicht so, wie die
Kommission – es ist nicht nur die Mehrheit, sondern die ein-
hellige Kommission – in Artikel 16 Litera c festgehalten hat.
Wir wollten schon eingangs festhalten, dass der Grundsatz
der Trennung von Bau- und Nichtbauland nicht in Zweifel ge-
zogen wird. Ich glaube, dass das tatsächlich fundamental ist.
Es trägt nicht etwa zur Unklarheit bei, wie Kollege Tschuppert
meint, sondern es gehört zur Umschreibung der Frage, wel-
ches Land denn nun erfasst werde. Da gibt es drei Positio-
nen:
a. was sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eig-
net;
b. was im Gesamtinteresse so bewirtschaftet werden soll;
und
c. was in Abstimmung auf die verschiedenen Funktionen der
Landwirtschaftszone, und es sind verschiedene, weitgehend
freigehalten werden soll.
Ich kann Kollege Tschuppert beruhigen: Weil es eben die Be-
zugnahme auf die Funktionen der Landwirtschaftszone gibt,
ist auch eine Aussiedlung in keiner Weise ausgeschlossen.
Das ist natürlich landwirtschaftsbezogene Tätigkeit. Also ich
würde meinen, Kollege Tschuppert: Ihren Antrag dürfen Sie
im Vertrauen auf die einhellige Kommission zurückziehen;
ich möchte Ihnen das eigentlich gerne empfehlen.
Nun noch eine Bemerkung zum Antrag Speck: Mit dem An-
trag Speck soll die «gartenbauliche Bewirtschaftung», wie sie
im Gesetzentwurf steht, durch den Begriff des «produzieren-
den Gartenbaus» ersetzt werden. Ich gestehe Kollege Speck
zu, dass er ein echtes Problem aufgegriffen hat. Es ist tat-
sächlich so, dass der Gartenbau mit der bisherigen Praxis
generell aus der Landwirtschaftszone hinausgedrängt wurde.
Bis anhin musste dann mit komplizierten Übungen, Gestal-
tungsplänen und dergleichen nach vernünftigen Lösungen
gesucht werden. Das ist nicht sehr gut, und es kommt dazu –
Kollege Speck hat auch darauf hingewiesen –, dass die Ab-
grenzung zwischen landwirtschaftlicher Produktion und der
Produktion des produzierenden Gartenbaus natürlich sehr
schwer vorzunehmen ist. Insgesamt wäre ich persönlich der
Meinung, man könnte dem Antrag Speck zustimmen. Er
scheint mir eine Präzisierung und eine verfahrensmässige
Vereinfachung gegenüber dem zu bringen, was wir bis anhin
hatten.
Insgesamt also: Zustimmung zur Kommissionsmehrheit, al-
lenfalls durch die Präzisierung gemäss Antrag Speck er-
gänzt.

Präsidentin:  Die sozialdemokratische Fraktion lässt mittei-
len, dass sie der Mehrheit zustimmt.

Hegetschweiler  Rolf (R, ZH): Im Antrag Speck wird verlangt,
dass der Begriff «Gartenbau» durch den engeren Begriff
«produzierender Gartenbau» ersetzt wird. Wieweit der Be-
griff «Gartenbau» wirklich zu Fehlinterpretationen führt,
konnte in der Kommission leider nicht besprochen werden.
Wenn dem tatsächlich so wäre, könnte diesem Antrag sicher
entsprochen werden. Ich wäre froh, wenn Herr Koller zur
Frage Stellung nehmen könnte, inwieweit dem befürchteten
Wildwuchs von Treibhäusern Schranken gesetzt werden
können.
Ich glaube, es geht konkret um zwei Fälle: Nach unserer Auf-
fassung sollte es möglich sein, dass ein Landwirt in der Land-
wirtschaftszone beispielsweise Rosenfelder anlegt. Eine an-
dere Frage, die sich in diesem Zusammenhang auch stellt,
ist, ob er Treibhäuser bauen kann.
Eine andere Frage, die ich Herrn Bundespräsident Koller
auch stellen möchte: Muss jeder Kanton separate Bauzonen
für Treibhausbauten definieren, wenn dem engeren Begriff
«produzierender Gartenbau» zugestimmt wird? Das wäre
eher eine Erschwerung.

Was den Antrag der Minderheit Fischer-Seengen anbelangt,
sind wir überzeugt, dass man die Pferdebetriebe klar abgren-
zen kann, auch wenn der Begriff etwas weiter gefasst ist, und
dass man diesem Antrag sicher zustimmen kann.

Präsidentin:  Die SVP-Fraktion teilt mit, dass sie der Minder-
heit Fischer-Seengen und den Anträgen Tschuppert und
Speck zustimmt.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je m’exprimerai sur la pro-
position de minorité Fischer-Seengen et sur la proposition in-
dividuelle Tschuppert à l’article 16 alinéa 1er lettre c.
La proposition de minorité est alléchante, et elle démontre
toute la difficulté de distinguer l’activité agricole d’activités
para-agricoles et qui sont sportives. Il est vrai que l’élevage
des chevaux est une activité agricole, mais le sport équestre
ne l’est plus. Dans son argumentation, M. Fischer-Seengen
a fait part des grandes différences d’application de la loi fé-
dérale sur l’aménagement du territoire (LAT) entre les can-
tons, se référant notamment à la sévérité du canton d’Argo-
vie.
Il est vrai que les cantons agissent différemment et que la
marge de manoeuvre est possible avec la LAT actuelle. Or,
je voudrais faire remarquer que, si l’on accepte cette propo-
sition, c’est la porte ouverte pour des chatteries, pour des éle-
vages de visons ou pour d’autres activités de ce type.
Vous savez que cette loi est très contestée par les milieux
écologistes et par les milieux des arts et métiers; tout excès
dans cette loi entraînerait certainement un référendum. Je ne
considère pas la proposition de la minorité comme un excès,
mais elle pose un problème de fond et implique une ouver-
ture qui, pour la majorité de la commission, semble beaucoup
trop large. Je rappelle que le droit fédéral – la LAT – permet
actuellement aux cantons de créer des zones ad hoc pour ré-
gler des problèmes de ce type.
Par cohérence, et dans l’objectif que s’est fixé la commission
d’une ouverture très limitée de la zone agricole à d’autres ac-
tivités, la majorité de la commission, par 12 voix contre 8,
vous demande de refuser la proposition de minorité Fischer-
Seengen.
En ce qui concerne la proposition Tschuppert, cette lettre c
explicite la multifonctionnalité de l’agriculture. Certes, cette
lettre c n’est pas un axe principal de la révision de la LAT;
c’est seulement une explication de l’alinéa 1er de l’article 16.
Cependant, par équilibre et pour une meilleure compréhen-
sion du texte, la commission a voulu cette précision,
M. Baumberger l’a très bien expliqué.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées tout à l’heure, nous vous
demandons de bien vouloir refuser la proposition Tschuppert.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Ich möchte mei-
nerseits noch ein paar Ergänzungen zum Antrag der Minder-
heit Fischer-Seengen machen, der die Zonenkonformität der
Aufzucht und Haltung von Einhufern und auch der entspre-
chenden Infrastruktur verlangt.
Ich glaube, man muss deutlich sehen, was heute schon ge-
mäss geltendem Recht möglich ist. Die Bundesgerichtspra-
xis wurde ja in diesem Punkt wesentlich weiterentwickelt. Es
ist heute die Pensionspferdehaltung möglich, z. B. für vier
Pferde von vier verschiedenen Eigentümern. Reithallen müs-
sen natürlich auch inskünftig sicher planungsmässig bearbei-
tet werden. Wir haben die Möglichkeit dazu, und zwar über
eine Spezialzone gemäss Artikel 18 RPG. Denn man muss
sehen: Reithallen haben auch beträchtliche Auswirkungen
auf Raum und Umwelt. Denken Sie an die Erschliessungsfra-
gen – Zufahrtswege, Parkierungsmöglichkeiten usw.
Dann ist auch zu sehen, dass die Revisionsvorlage, wie wir
sie heute vor uns haben, zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.
Grundsätzlich wird die Pensionspferdehaltung durch die
Möglichkeit, inskünftig in grösserem Rahmen betriebsnahe
gewerbliche Tätigkeiten vornehmen zu können, erleichtert.
Somit kann man sagen, dass das geltende Recht, zusammen
mit der Erweiterung, wie wir sie nun heute sicher beschlies-
sen werden, das Problem insgesamt abdeckt. Ich glaube,
eine explizite Erwähnung von Einhufern in einem Bundesrah-
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mengesetz – womit wir es hier zu tun haben – ist nicht reali-
tätsgerecht, ist eher als fragwürdig einzustufen. Das waren
die Gründe, warum wir in der UREK mehrheitlich gegen die-
sen Antrag gestimmt haben.
Beim Antrag Speck kann ich es ganz kurz machen. Sein An-
trag, anstelle der «gartenbaulichen Bewirtschaftung» den
«produzierenden Gartenbau» zu erwähnen, wurde zwar in
der Kommission nicht behandelt, aber ich denke, dem kann
man zustimmen. Ich wage das so zu sagen, weil sich dieser
Begriff ja völlig mit Artikel 3 Absatz 2 des Entwurfes zum
Landwirtschaftsgesetz deckt und in dem Sinne klar eine Ver-
besserung darstellt. Ich glaube deshalb, dass man dem An-
trag Speck zustimmen kann.
Zum Antrag Tschuppert zu Artikel 16 Absatz 1 Litera c: Er
beantragt dort die Streichung und hat ausgeführt, dass dieser
Zusatz eher Verwirrung stifte. Der Kommission, die mit 13 zu
3 Stimmen diese Ergänzung beschlossen hat, ging es genau
um das Gegenteil. Man wollte verdeutlichen, dass der Tren-
nungsgrundsatz gilt: Baugebiet auf der einen Seite, Nicht-
baugebiet, vornehmlich in der Landwirtschaft, auf der ande-
ren Seite. Es sind ja beträchtliche Ängste da, dass dieses
ganze Ausnahmeregime, Artikel 24ff., zu einer Aufweichung
der Landwirtschaftszone führen könnte. Mit diesem Zusatz
wollte man eigentlich nur verdeutlichen, dass die verschiede-
nen Formen der Landwirtschaft prioritär in der Landwirt-
schaftszone gelten sollen und dass die Überbauung mit land-
wirtschaftsfremden Bauten die absolute Ausnahme sein soll.
Die ganz konkrete Frage, Herr Tschuppert, ob damit Aus-
siedlungen allenfalls erschwert oder verunmöglicht würden,
kann ich klar mit nein beantworten. Das ist nicht die Meinung.
Wir haben hier materiell keine neuen Schranken aufgebaut.
Aussiedlungen sollen weiterhin möglich sein. Ich glaube, sie
sind vielerorts auch sinnvoll und sollen deshalb im Gegenteil
durch den Gesetzgeber unterstützt werden.

Koller Arnold, Bundespräsident: Zunächst zum Antrag der
Minderheit Fischer-Seengen: Bauten und Anlagen für die
Haltung und Zucht von Pferden können grundsätzlich schon
heute als zonenkonform bewilligt werden. Daraus darf aber
nicht abgeleitet werden, dass jegliche Bauten, die in irgend-
einer Weise mit Pferden zu tun haben, unbesehen als zonen-
konform gelten müssten.
Bauten, die keinen Konnex zur Landwirtschaft aufweisen –
ich denke insbesondere an grosse Reithallen –, sollen daher
auch künftig nicht als zonenkonform gelten. Das heisst nun
aber nicht, dass solche Bauten ausserhalb des Baugebietes
a priori unzulässig wären.
Reithallen haben aber häufig erhebliche Auswirkungen auf
Raum und Umwelt. Sofern sie in der Bauzone keinen Platz
finden, ist daher – vorzugsweise am Siedlungsrand – vorgän-
gig eine entsprechende Spezialzone im Sinne von Artikel 18
des Raumplanungsgesetzes auszuscheiden. Dies erscheint
uns unabdingbar, weil nur so die mit einer grossen Reithalle
verbundenen Erschliessungsprobleme – vor allem Zufahrts-
strassen, Parkplätze usw. – adäquat und demokratisch abge-
stützt gelöst werden können.
Wir sind daher der Auffassung, dass das geltende Recht be-
reits heute genügend Möglichkeiten bietet, um derartige An-
lagen realisieren zu können. Die bestehenden Möglichkeiten
müssen von den Kantonen nur optimal genutzt werden.
Die mit der heute zur Diskussion stehenden Revisionsvor-
lage eröffnete Möglichkeit, bestehende Gebäude und Ge-
bäudeteile künftig auch zu betriebsnahen gewerblichen Tä-
tigkeiten zu nutzen, wird überdies – das sei der Vollständig-
keit halber erwähnt – auch im Bereich der Pensionspferde-
haltung neue Möglichkeiten eröffnen.
Schliesslich wäre, wie bereits von den Referenten ausgeführt
worden ist, die ausdrückliche Erwähnung der Pferde in dem
von Verfassung wegen als Grundsatzgesetz konzipierten
Raumplanungsgesetz auch formal sachwidrig.
Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, den vorliegenden
Minderheitsantrag abzulehnen.
Zum Antrag Speck: Der Bundesrat hat gegenüber dieser prä-
zisierenden Terminologie, zumal sie in Übereinstimmung mit
dem Entwurf zum neuen Landwirtschaftsgesetz steht, nichts

einzuwenden. Die Neuumschreibung der Zonenkonformität
geht ja vom sogenannten Produktemodell aus. Künftig sollen
daher all jene Bauten als zonenkonform bewilligt werden
können, die für die Produktion landwirtschaftlicher oder gar-
tenbaulicher Erzeugnisse, gleichgültig auf welche Weise
diese produziert werden, erforderlich sind. Dass reine garten-
bauliche Verkaufsbetriebe in der Landwirtschaftszone nicht
zonenkonform sind, steht ebenfalls fest. Wir haben also ge-
gen diese neue Terminologie nichts einzuwenden.
Herrn Hegetschweiler kann ich seine Frage so beantworten:
Wenn Sie dem Antrag Speck zustimmen, müssen die Kan-
tone deshalb keine eigenen Gartenbauzonen ausscheiden.
Schliesslich zum Antrag Tschuppert: Litera c, welche die
Mehrheit Ihrer Kommission in Artikel 16 neu einfügt, hat nor-
mativ keine selbständige Bedeutung. Ob Sie also Litera c
neu hineinnehmen oder mit Herrn Tschuppert streichen, hat
normativ keine Relevanz. Es geht hier um eine rein deklara-
torische Wiederholung des Trennungsprinzips. Der Bundes-
rat kann daher mit beiden Wendungen leben.

Abs. 1 Einleitung, Bst. b – Al. 1 introduction, let. b
Angenommen – Adopté

Abs. 1 Bst. a – Al. 1 let. a

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Mehrheit 83 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 71 Stimmen

Präsidentin:  Die folgende Abstimmung gilt auch für Arti-
kel 16a.

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag Speck 124 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 14 Stimmen

Abs. 1 Bst. c – Al. 1 let. c

Präsidentin:  Herr Tschuppert hat seinen Antrag zu Arti-
kel 16 Absatz 1 Buchstabe c zurückgezogen.

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Abs. 2–4 – Al. 2–4
Angenommen – Adopté

Art. 16a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
.... der Landwirtschaftszone in einem Planungsverfahren da-
für ....

Minderheit
(Teuscher)
Abs. 1
Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur bodenab-
hängigen landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Bewirt-
schaftung nötig sind.
Abs. 2
Die Kantone bezeichnen in der Landwirtschaftszone Ge-
biete, in welchen die bodenunabhängige Produktion möglich
ist. Die Ausscheidung dieser Gebiete muss auf die Anforde-
rungen des Natur- und Landschaftsschutzes Rücksicht neh-
men und unter dem Gesichtspunkt der Erschliessung vertret-
bar sein.
Bodenunabhängig produzierende Betriebe sind in diesen
Gebieten nur zugelassen, sofern die Lagerung, Aufbereitung
und der Verkauf betriebsfremder Produkte ausgeschlossen
wird.
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Abs. 3
Die spätere Umnutzung der für die bodenunabhängige Pro-
duktion erstellten Gebäude und Anlagen zu anderen gewerb-
lichen Zwecken ist untersagt.

Antrag Speck
Abs. 2
Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Garten-
bau zugehörigen Betriebes dienen ....
(die übrigen Texte des Gesetzes mit gartenbaulichem Bezug
sind analog redaktionell anzupassen)

Antrag Tschuppert
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 16a
Proposition de la commission
Majorité
Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 3
.... la zone agricole moyennant une procédure de planifica-
tion.

Minorité
(Teuscher)
Al. 1
Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les cons-
tructions ou installations qui sont nécessaires à l’exploitation
agricole ou horticole tributaire du sol.
Al. 2
Les cantons désignent dans la zone agricole les territoires
dans lesquels la production non tributaire du sol est possible.
La délimitation de ces territoires doit respecter les exigences
de la protection de la nature et du paysage et doit être accep-
table sous l’angle de l’équipement. Les exploitations non tri-
butaires du sol ne sont admises dans ces territoires qu’à la
condition que le stockage, la préparation et la vente de pro-
duits ne provenant pas de l’exploitation soient interdits.
Al. 3
Le changement d’affectation ultérieur à d’autres fins artisana-
les et commerciales de constructions et installations érigées
pour la production non tributaire du sol est interdit.

Proposition Speck
Al. 2
Les constructions et exploitations qui servent au développe-
ment interne d’une exploitation agricole ou horticole ....
(le reste du texte doit être adapté par analogie en ajoutant ex-
ploitation agricole ou horticole)

Proposition Tschuppert
Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Art. 16b
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Rechsteiner Rudolf, Borel, Durrer, Eymann, Grobet, Herc-
zog, Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 16b
Proposition de la commission
Majorité
Biffer
Minorité
(Rechsteiner Rudolf, Borel, Durrer, Eymann, Grobet, Herc-
zog, Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Teuscher Franziska (G, BE), Sprecherin der Minderheit: Die
bodenunabhängige Produktion ist nicht innovativ, wie ge-
stern immer wieder gesagt wurde. Sie kann vielmehr in eine
Sackgasse führen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass da-
mit auch in der Landwirtschaft «stranded investments» pro-
duziert werden, die dann wohl oder übel einer gewerblichen
Nutzung zugeführt werden müssen.
Das Bauen in der Landwirtschaftszone ist gemäss heute gel-
tendem Raumplanungsgesetz grundsätzlich der bodenbe-
wirtschaftenden landwirtschaftlichen Bevölkerung vorbehal-
ten. Mit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes sollen
nun auch Bauten zonenkonform werden, die der sogenannten
bodenunabhängigen Produktion dienen, klarer ausgedrückt
heisst das: der Hors-sol-Produktion und den Masthallen.
Wenn die Bodenbindung im Raumplanungsgesetz generell
aufgegeben wird, öffnen wir Tür und Tor für eine agrarpoli-
tisch unerwünschte industrielle Produktionsform, die den
meisten Bauern in der Schweiz auch rein gar nichts bringt.
Nachdem gestern der Rückweisungsantrag der Minderheit II
abgelehnt wurde, schlagen wir Ihnen hier einen Kompromiss
vor. Wenn schon die bodenunabhängige Produktion zugelas-
sen wird, dann nur in klaren Schranken.
Ständerat Zimmerli wollte mit seiner Motion (90.780; AB
1991 S 156) den Bauern zeitgemässe Lösungen ermögli-
chen, um ihre Existenz zu sichern. Die sogenannte bodenun-
abhängige Produktion ist dazu sicher nicht der richtige Weg.
Der zeitgemässe Trend in der Nahrungsmittelproduktion geht
ganz klar in Richtung naturnah produzierte Lebensmittel.
Das Schweizervolk hat sich in seiner Abstimmung vom
9. Juni 1996 ganz klar für den neuen Agrarartikel ausgespro-
chen. Darin wird das Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft
genannt. Diesem Ziel steht die bodenunabhängige Produk-
tion diametral entgegen. Ebenso wird uns die WAK nächste
Woche beantragen, dass nur die bodenabhängige Landwirt-
schaft förderungswürdig sein soll.
Die weitergehende Lockerung bei den Hors-sol-Betrieben
und bei den Masthallen könnte sich als Bumerang für die
Landwirtschaft in der Schweiz erweisen. Nur finanzkräftige
Unternehmen können richtig in diese Betriebsform einstei-
gen. Das Nachsehen hätten kleine und mittlere Bauern. Aber
auch die finanzstarken Schweizer Bauern, welche in die bo-
denunabhängige Produktion einsteigen würden, hätten auf
dem internationalen Markt kaum eine Chance, denn zu gross
ist die Konkurrenz und zu billig können andere Länder produ-
zieren.
Herr Durrer und Bundesrat Koller haben gestern immer wie-
der betont, der Markt werde in diesem Bereich dann schon al-
les regeln. Der Markt regelt aber in der schweizerischen
Landwirtschaftspolitik fast gar nichts, vielmehr tun das die
Subventionspolitik und der Importschutz.
Ich finde es eigenartig, wenn man sagt, bei der bodenunab-
hängigen Produktion solle der Markt alles regeln, in einem
Bereich, wo grosse Investitionen nötig sind. Ich befürchte
vielmehr, dass die Gebäude für die bodenunabhängige Pro-
duktion, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, einer ge-
werblichen Nutzung zugeführt werden.
Die schweizerische Landwirtschaft hat im Rahmen von glo-
bal werdenden Handlungsströmen nur eine Überlebens-
chance, wenn sie ihren Produkten einen Mehrwert zuführt,
d. h. möglichst naturnah produziert. Zwar haben auch der
Ständerat und die nationalrätliche Kommission gewisse Prä-
zisierungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorge-
nommen. Aus Sicht der Grünen sind diese jedoch ungenü-
gend. Am Grundsatz der Zonenkonformität, welche sich auf
Bauten für die bodenabhängige Bewirtschaftung beschränkt,
sollte aus Sicht der Grünen nicht gerüttelt werden. Einer
massvollen Zulassung der bodenunabhängigen Produktion
in Spezialzonen, welche die Kantone festlegen, können wir
zustimmen. Bei der Ausscheidung dieser Spezialzonen muss
aber den Anforderungen des Natur- und Landschaftsschut-
zes genügend Rechnung getragen werden, und die Zonen
müssen bereits gut erschlossen sein. Der Ständerat und die
nationalrätliche Kommission haben in ihrer Formulierung
keine Forderungen an die Ausgestaltung dieser Spezialzo-
nen geknüpft.
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Die Gebäude, die für Hors-sol-Produktion oder Masthallen
erstellt wurden, eignen sich gut für gewerbliche Betriebe. Um
die Gefahr zu bannen, dass aus diesen Gebäuden, gewerb-
liche Betriebe entstehen, wenn sie nicht mehr rentieren,
muss aus Sicht der Grünen explizit festgehalten werden,
dass die Umnutzung zu gewerblichen Zwecken ausgeschlos-
sen ist.
Mit dem Antrag der Kommissionsminderheit verbieten wir
zwar die bodenunabhängige Produktion nicht ganz. Wir set-
zen ihr aber klare Schranken.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzu-
stimmen.

Tschuppert  Karl (R, LU): Ich habe den Antrag vorhin, bei
Artikel 16 Absatz 1, schon begründet – auf Befehl der Präsi-
dentin, und ich führe ihre Befehle immer aus. (Heiterkeit) Ich
möchte nur noch einmal sagen, dass ich Sie bitte, der Ver-
sion des Ständerates zuzustimmen. Ich bin der Auffassung,
dass hier zusätzliche Hemmnisse eingebaut worden sind, die
es nicht braucht. In der Landwirtschaft müssen wir alles ver-
meiden, was kostentreibend wirkt. Das ist meine Begrün-
dung.

Rechsteiner Rudolf (S, BS), Sprecher der Minderheit: Ich
beantrage Ihnen im Namen einer starken Minderheit der
Kommission, Artikel 16b in der Fassung des Bundesrates zu
belassen.
Dieser Artikel betrifft landwirtschaftliche Aufstockungen und
Erweiterungen, die über die innere Aufstockung hinausge-
hen. Werden solche bewilligt und anschliessend unmittelbar
oder in einem gewissen zeitlichen Abstand für gewerbliche
Umnutzungen vorgesehen, die über das in Artikel 24 Vorge-
sehene hinausgehen, kann es zu widerrechtlichen Ausdeh-
nungen für gewerbliche Zwecke kommen, die im Gesetz
nicht vorgesehen sind. Für solche Fälle sieht der Bundesrat
in seiner Fassung ein Nutzungsverbot vor.
Schon bei der Vernehmlassung zum Raumplanungsgesetz
wurde vor dem Hintergrund der heute zur Diskussion stehen-
den Umnutzungen zu gewerblichen Zwecken ein Zweckän-
derungsverbot oder sogar ein Beseitigungsrevers gefordert.
Der eigentlich richtige Weg wäre es, landwirtschaftliche Er-
weiterungen, die nicht mehr gebraucht werden, wieder zu be-
seitigen und eine solche Beseitigungspflicht bei Nutzung-
sende im Gesetz vorzusehen. So weit wollte man in der Kom-
mission jedoch nicht gehen. Aber wichtig scheint doch, dass
eine Umnutzung in den gesetzlichen Grenzen abläuft und die
zuständigen Behörden die gesetzlichen Mittel haben, Zweck-
entfremdungen zu verbieten.
Gemäss den Artikeln 24 und 24a können sämtliche Bauten,
deren angestammter landwirtschaftlicher Zweck wegfällt,
Gegenstand eines Umnutzungsgesuchs sein. Damit besteht
die Gefahr, dass man quasi von Artikel 16 direkt in den Arti-
kel 24 durchmarschiert, indem man zuerst eine landwirt-
schaftliche Erweiterung und nachher eine gewerbliche Um-
nutzung vornimmt. Dies ist an sich nicht verboten, aber in sol-
chen Fällen, wo die Umnutzung nicht mehr im Rahmen des
in Artikel 24 Zulässigen abläuft, sollte ein Nutzungsverbot
möglich werden.
Dieses Nutzungsverbot wird heute schon vom Bundesgericht
in der Praxis statuiert, und es besteht somit im Sinne des un-
geschriebenen Gesetzes. Aber ich meine, wir sollten, wie
dies der Bundesrat vorsieht, den rechtsetzenden Behörden
den Rücken stärken. Wenn jede Umnutzung zulässig wäre,
ginge das zu weit. Wenn man z. B. alte Hors-sol-Anlagen un-
beschränkt umnutzen darf, kann man plötzlich einen Wagen-
park in der Landwirtschaftszone betreiben. Zonenkonform
bewilligte Bauten sollen aber nur zonenkonform genutzt wer-
den.
Es geht um weitergehende Zweckentfremdungen, die über
das in Artikel 24 Vorgesehene hinausgehen. Nicht umsonst
fürchtet auch das Gewerbe, das – normal – in der Bauzone
tätig ist und die dort bestehenden hohen Bodenpreise trägt,
dass über die Landwirtschaftszone das Recht unterlaufen
und ein Wettbewerb mit ungleichen Spiessen geführt wird –
durch Firmen und Industrien, die ausserhalb der Industrie-

und Bauzone tätig sind. Wir wollen aber nicht jene bestrafen,
die sich gesetzeskonform verhalten. Deshalb müssen wir
den Missbrauch bekämpfen können.
Ich bitte Sie, der Fassung des Bundesrates Ihre Zustimmung
zu erteilen.

Brunner  Toni (V, SG): Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich
Sie, bei Artikel 16a den Minderheitsantrag Teuscher abzu-
lehnen und der Mehrheit (gemäss Ständerat) zuzustimmen.
Frau Teuscher möchte die bodenunabhängige Produktion
nicht als zonenkonform anerkennen und sie praktisch verun-
möglichen, indem sie unter Absatz 2 die Bezeichnung der
möglichen Gebiete durch die Kantone nur unter den Anforde-
rungen des Natur- und Landschaftsschutzes und weiterer
Auflagen ermöglichen möchte. Grundsätzlich beinhaltet die-
ser Minderheitsantrag einen Verhinderungsartikel, der die
bodenunabhängige Produktion ganz generell bekämpfen
möchte. Dies zeigte ja auch der Rückweisungsantrag der
Minderheit II (Teuscher), die die bodenunabhängige Produk-
tion als unzulässig bezeichnen wollte.
Ich habe sehr Mühe mit diesem Antrag. Die neue Agrarpolitik
verbietet die bodenunabhängige Produktion in keiner Art und
Weise. Nein, sie ermöglicht den Bauern ganz einfach eine
flexiblere und auf den Markt ausgerichtete Produktion –
ohne staatliche Unterstützung nota bene. Man kann von uns
Bauern nicht immer mehr Markt, Unternehmertum und Flexi-
bilität fordern und, handkehrum, mögliche – ich sage nur:
mögliche – Produktionsformen verbieten. Letztendlich ent-
scheiden sowieso die Konsumentinnen und Konsumenten,
ob diese Produktionsform in unserem Land in eigens dafür
freigegebenen Gebieten Platz hat oder nicht.
Der Markt und somit die Nachfrage wird entscheiden. Es
wäre überhaupt nicht logisch, den einheimischen Bauern un-
mögliche Auflagen oder Verbote aufzuoktroyieren, aber
Hors-sol-Tomaten aus Algerien und Holland zu importieren.
Ich bitte Sie daher im Namen der SVP-Fraktion, den Antrag
der Minderheit Teuscher abzulehnen und dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen.
Zu Artikel 16b: Entgegen Bundesrat und Ständerat hat die
Kommission diesen Artikel, d. h. das Benutzungsverbot für
«Bauten und Anlagen, die nach dem Wegfall der landwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen Verwendung keiner ande-
ren Nutzung zugeführt werden können», gestrichen. Die
Kommissionsmehrheit war der Auffassung, dass dieser
Grundsatz gemäss geltendem Recht bereits gelte und keiner
expliziten Erwähnung im Gesetz mehr bedürfe. Ob Bauten
und Anlagen anders genutzt werden können, entscheidet
sich nach den Kriterien in Artikel 24 und Artikel 24a.
Ich gebe aber gerne zu, dass für den Laien bei Wegfall die-
ses Artikels der Eindruck entstehen kann, dass als zonen-
konform bewilligte Bauten beliebig umgenutzt werden kön-
nen. Dies ist aber mitnichten so, auch dann nicht, wenn Arti-
kel 16b gestrichen wird. Im Sinne der Transparenz und weil
es für einige einfacher, klarer und deutlicher wäre, haben wir
auch in unserer Fraktion Mitglieder, die diesen Grundsatz
aus Gründen der Verständlichkeit lieber verankert hätten. Im
Sinne einer schlankeren Gesetzgebung empfiehlt aber eine
Mehrheit unserer Fraktion, Artikel 16b zu streichen. Faktisch
und rechtlich ändert sich dadurch nichts. Unsere Fraktion
könnte aber auch damit leben, wenn eine Mehrheit des Par-
lamentes anders entscheiden und Artikel 16b im Gesetz be-
lassen würde.

Philipona Jean-Nicolas (R, FR): Le groupe radical-démocra-
tique s’oppose aux propositions de minorité Teuscher et
Rechsteiner Rudolf. Comme la majorité de la commission, no-
tre groupe estime qu’il faut faire une distinction entre les mo-
des d’exploitation tributaires du sol et non tributaires du sol.
Ce critère est aujourd’hui dépassé et inacceptable si l’on veut
tenir compte des nouvelles méthodes de production. Il est de-
venu presque impossible de définir clairement une limite per-
mettant de déterminer quand une exploitation tributaire du
sol passe à non tributaire du sol. La nécessité effective de la
construction ou de la transformation est un bien meilleur cri-
tère.
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D’autre part, je vous rappelle qu’une production hors-sol a
aussi des avantages: elle permet hors saison une production
proche des centres de consommation, c’est-à-dire une ré-
duction des gaspillages énergétiques et la création de places
de travail dans le pays. Ces constructions ont bien leur place
en zone agricole pour sauvegarder une chance de compétiti-
vité aux producteurs de légumes du pays.
Il faut donc refuser la proposition de minorité Teuscher et la
proposition de minorité Rechsteiner Rudolf.

Ehrler  Melchior (C, AG): Es geht hier einmal mehr um die so-
genannte bodenunabhängige Produktion, um die Hors-sol-
Produktion. Ich möchte hierzu zwei Fakten auf den Tisch le-
gen:
1. Gurken und Tomaten, die importiert werden, stammen
zum grössten Teil aus Hors-sol-Produktion. Hier stellt sich
natürlich sofort die Frage, ob dann, wenn die Nachfrage ent-
sprechend ist, nicht auch die inländischen Produzenten die
gleiche Chance erhalten sollten. Wir sind ganz klar der Mei-
nung, dass die inländischen Gemüsebauern diese Chancen
haben sollen. Wichtig ist eine klare Deklaration, dann kann
der Konsument entscheiden, was er tatsächlich will. Im übri-
gen ist es auch so, dass sich die Landwirtschaft gemäss
«Agrarpolitik 2002» auf den Markt ausrichten soll, also das
produzieren soll, was die Konsumenten tatsächlich wollen,
und nicht nur das, was ihnen die Politik vorgibt.
2. Es scheint mir, dass man zum Teil davon ausgeht, dass
unsere Gemüsebauern künftig den gesamten europäischen
Markt mit Hors-sol-Produkten versorgen möchten. Dieser eu-
ropäische Markt ist für uns schlicht einige Nummern zu gross;
es fehlt hier die Konkurrenzfähigkeit, die Marktchancen sind
beschränkt. Was das Ganze auch beschränkt, sind die nöti-
gen Investitionen. Es wird niemand einfach Investitionen in
den Sand setzen. Von daher bin ich der festen Überzeugung,
dass diese Öffnung hier für einige Betriebe etwas bringt, dass
aber ganz sicher nicht eine Riesenfläche mit Gewächshäu-
sern bedeckt wird.
Folgerung: Wir wollen gleiche Chancen für die inländischen
Produzenten. Wir kommen von daher zum Schluss, dass
man das nicht wieder mit allen möglichen Vorkehrungen ein-
schränken soll, wie das der Antrag der Minderheit Teuscher
will. Dann wäre es ehrlicher, wenn man sagen würde, man
wolle das überhaupt nicht.
Die CVP-Fraktion lehnt den Antrag der Minderheit Teuscher
ab und empfiehlt Ihnen Zustimmung zum Antrag der Mehr-
heit.
Zu Artikel 16b: Hier darf ich Ihnen mitteilen, dass die raum-
planerischen und juristischen Fähigkeiten unseres Parteiprä-
sidenten die Fraktion davon überzeugt haben, mit der Min-
derheit zu stimmen.

Präsident:  Die Fraktion der Freiheits-Partei lässt mitteilen,
dass sie den Antrag der Minderheit Teuscher ablehnt und der
Mehrheit zustimmt.

Strahm  Rudolf (S, BE): Ich möchte bekanntgeben, dass wir
den Antrag der Minderheit Teuscher unterstützen. Die Ab-
sicht ist richtig: Wenn schon Bauten für bodenunabhängige
Produktion erstellt werden, so soll wenigstens ein Planungs-
prozess bzw. eine Zonenausscheidung stattfinden.
Zum Antrag Tschuppert: Er will die explizite Erwähnung des
Planungsverfahrens aus dem Gesetz streichen. Selbst wenn
Sie durchkommen, gewinnen Sie nichts, Herr Tschuppert. Im
Ständerat ist klar festgehalten worden, dass ein Planungs-
verfahren nötig ist, auch wenn es im Gesetz nicht erwähnt
wird; ich verstehe das auch so. Wenn es jetzt erwähnt wird,
dient das einzig der Rechtsklarheit. Es ist klar, dass ein Pla-
nungsverfahren stattfinden muss, denn es braucht ein demo-
kratisches Abwägen, eine Interessenabwägung – damit sind
Sie wahrscheinlich einverstanden, Herr Tschuppert –, wenn
solche Eingriffe in die Landschaft vorgenommen werden. In
dem Sinn ist mit Ihrem Antrag wahrscheinlich nichts gewon-
nen. Aber die Mehrheit will Rechtsklarheit.
Der von allen drei Anträgen wichtigste Antrag ist der Antrag
der Minderheit Rechsteiner Rudolf, der vorsieht, dass wir bei

Artikel 16b dem Bundesrat und dem Ständerat folgen. Es
geht um die Frage der Umnutzung von Bauten; hier gibt es
natürlich sehr viele Missbrauchsmöglichkeiten. Wenn wir der
Mehrheit folgen, könnte es soweit kommen, dass man eine
Baute erstellt, sie zunächst landwirtschaftlich nutzt und ir-
gendwann auf kaltem Weg für eine gewerbliche Tätigkeit
oder eine gewerbenahe Tätigkeit umnutzt.
Ich weiss, dass bei Artikel 24 Schranken bestehen. Aber der
Bundesrat hat hier Rechtsklarheit schaffen wollen, indem
Bauten und Anlagen, die nach dem Wegfall der landwirt-
schaftlichen Verwendung keiner anderen Nutzung zugeführt
werden können, nicht mehr benutzt werden dürfen. Das ist
die bundesgerichtliche Praxis.
Die Lösung, die uns der Bundesrat vorschlägt, ist für den
Vollzug in den Kantonen von Vorteil. Die Kantone können
sich explizit auf diesen Artikel berufen und müssen nicht das
Bundesgericht anrufen oder vielleicht sogar einen Bundesge-
richtsentscheid abwarten. Ich bitte Sie, in dieser wichtigen
Frage der Umnutzung dem Bundesrat und dem Ständerat zu
folgen.
Ich halte diesen Artikel für einen wichtigen Artikel, weil der
Strukturwandel in der Landwirtschaft und rund um die Land-
wirtschaft natürlich vermehrt Umnutzungen erfordert. Sonst
haben wir in 50 Jahren eine Landschaft, in der um jedes Bau-
ernhaus herum – ich überzeichne vielleicht ein wenig – wei-
tere Bauten stehen, die ursprünglich als zonenkonform er-
stellt wurden und dann als Gewerbe- und andere Betriebe
benützt werden. Es liegt auch nicht im Interesse des Gewer-
bes, welches im Dorf in der Bauzone bauen und die teuren
Bodenpreise in Kauf nehmen muss, wenn ausserhalb der
Bauzonen auf schleichendem Weg solche gewerblichen Nut-
zungen entstehen können.
Der Entwurf des Bundesrates und des Ständerates dient vor
allem der Rechtsklarheit für die Praxis in den Kantonen.
Ich bitte Sie, hier nicht der Mehrheit, sondern dem Bundesrat
und dem Ständerat zu folgen.

Baumann Ruedi (G, BE): Ich spreche zum Antrag der Min-
derheit Teuscher zu Artikel 16a. Ständerat und Kommissi-
onsmehrheit erachten Bauten und Anlagen, die der inneren
Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen
Betriebes dienen, in jedem Fall als zonenkonform. Das ist ja
gut und recht. Aber was dient der sogenannten inneren Auf-
stockung?
Ich versuche das anhand eines Beispieles zu erläutern: Wir
haben zwei Söhne, die gerne beide in der Landwirtschaft tä-
tig bleiben würden. Also braucht es auf unserem kleinen Hof,
damit alle vier genug zu tun haben, noch die Erstellung einer
Halle für einen Zimmereibetrieb und einer Halle für eine me-
chanische Reparaturwerkstätte, und dann braucht es noch
ein kleines Restaurant. Ich glaube nicht, dass das die Absicht
der Kommission ist.
Die Minderheit Teuscher will grundsätzlich nur Bauten und
Anlagen als zonenkonform akzeptieren, die für die bodenab-
hängige landwirtschaftliche und gartenbauliche Bewirtschaf-
tung notwendig sind. Die Kantone sollen dann die Möglich-
keit haben, allenfalls Gebiete zu bezeichnen, wo die boden-
unabhängige Produktion möglich ist. Sobald die Lagerung,
die Aufbereitung und der Verkauf von betriebsfremden Pro-
dukten stattfinden, ist die Verlagerung in eine gut erschlos-
sene Gewerbe- oder Industriezone zwingend.
Auch dazu ein Beispiel: Ich gliedere meinem Hof eine Ge-
wächshausanlage zur Produktion von Hors-sol-Schnittblu-
men an. Ich gebe zu, dass dieses Szenario ein wenig unrea-
listisch ist, aber es wäre immerhin möglich. Nach der Minder-
heit Teuscher müsste oder könnte der Kanton mitbestimmen.
Wenn ich dann noch täglich Tulpen aus Amsterdam importie-
ren will, hat das tatsächlich nichts mehr mit der landwirt-
schaftlichen Produktion zu tun; wegen der Erschliessung
usw. würde die Verlagerung in eine Gewerbezone zwingend.
Der Antrag der Minderheit Teuscher ist jedenfalls sinnvoller,
als im Gesetz zu verankern, «innere Aufstockung» sei in je-
dem Fall zonenkonform.
Herr Bundesrat, können Sie mir deutsch und deutlich sagen,
was Sie unter «innerer Aufstockung» verstehen? Nach bis-
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herigen Erfahrungen versteht jeder Mann und jede Frau un-
ter innerer Aufstockung eines landwirtschaftlichen Betriebes
etwas ganz anderes.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Zuerst zum Antrag
der Minderheit Teuscher: Wir haben diese Frage gestern
beim Eintreten schon sehr intensiv diskutiert und sehen, dass
im Rat zwei Ansichten vorhanden sind. Eine rückwärtsorien-
tierte Sicht – das ist die von Frau Teuscher –, die eher eine
Landwirtschaft will, welche rein bodenabhängig produziert,
und die Sicht der multifunktionellen Landwirtschaft, wie sie
dem neuen Verfassungsartikel zugrunde liegt und auch in
«AP 2000» festgeschrieben ist.
Mit dem Minderheitsantrag zu Absatz 1 kehrt Frau Teuscher
zum System der Bodenabhängigkeit zurück, geht also entge-
gen allen anderslautenden Beteuerungen genau in die an-
dere Richtung, als wir sie in der Landwirtschaftspolitik festge-
legt haben.
Nicht nur das, dieser Antrag geht ganz klar hinter das gel-
tende Recht zurück! Das geltende Recht sieht als Grundlage
überwiegend die bodenabhängige Produktion vor, und hier
wird grundsätzlich nur noch von der bodenabhängigen Pro-
duktion gesprochen. Die Tür wird im nächsten Absatz geöff-
net, wo man sagt, die innere Aufstockung sei nur noch in spe-
ziell ausgeschiedenen Gebieten möglich. Sie sehen, dass
eine sehr enge Umschreibung vorliegt: Die Lagerung, die
Aufbereitung und der Verkauf von betriebsfremden Produk-
ten werden vollständig, also absolut ausgeschlossen; wir
schaffen hier ein Planungsinstrumentarium, das in dieser
Form keinen Sinn macht.
Frau Teuscher hat das mit den fehlenden Anforderungen an
diese Spezialzonen begründet. Da darf ich Sie daran erin-
nern, dass in den Artikeln 1 und 3 des Raumplanungsgeset-
zes die Ziele, Grundsätze und Anforderungen in genereller
Art umschrieben sind und dass selbstverständlich diese inne-
ren Aufstockungen, wie sie die Kommissionsmehrheit vor-
sieht, die Anforderungen des übrigen Bundesrechts und des
kantonalen Rechts – insbesondere des Rechts, das raumre-
levant ist – zu beachten haben.
Ich möchte Ihnen sagen, Herr Ruedi Baumann, dass Sie mit
Ihrem Szenarium mit Ihren zwei Söhnen gerade zeigen,
dass Sie die Konzeption, wie sie gestern beim Eintreten im
Grundsatz beschlossen wurde und wie wir sie jetzt in den
Detailregelungen vorsehen, nicht verstehen oder nicht ver-
stehen wollen. Denn Sie wissen genau, dass wir die innere
Aufstockung, die Nebenerwerbsbetriebe, an den Betriebs-
führer knüpfen: Sie selber müssten also Gastwirt, Zimmer-
mann und Nationalrat sein, und wie Sie da noch einen Bau-
ernhof führen würden, ist mir schleierhaft. Hören Sie auf,
Handlungsanweisungen zu geben, wie wir ein künftiges gu-
tes Raumplanungsgesetz fehlinterpretieren können! In die-
sem Sinne ist der Minderheitsantrag Teuscher ganz klar ab-
zulehnen.
Zum Antrag Tschuppert: Wesentliches wurde schon gesagt.
Es ist nicht so, dass Bundesrat und Ständerat davon ausge-
hen, dass kein Planungsverfahren notwendig sei, sondern
sie gehen davon aus, dass ein Planungsverfahren nötig sei.
Wir diskutieren hier lediglich über die Frage, ob dies explizit
gesagt werden soll oder nicht. Ich habe auch gespürt, dass
eine grosse Angst besteht, es könnte wieder eine zusätzliche
Planungswelle über das Land hereinbrechen. Dafür habe ich
Verständnis; ich spüre die Planungsernüchterung auch im-
mer wieder an der Front und meine, dem entgegentreten zu
müssen.
Hier sind die Planungsinstrumentarien vorhanden: die kanto-
nalen Richtplanungen, die zum Teil jetzt in Revision sind oder
nächstens wieder revidiert werden müssen, dann die kom-
munalen Nutzungsplanungen. Hier geht es darum, dass
man, indem man dieses Planungsverfahren vorsieht, Trans-
parenz schafft, eine Verdeutlichung herbeiführt; deshalb ist
die Kommission mehrheitlich für die Beibehaltung. Das führt
mich dazu, Ihnen zu beantragen, diesen Antrag Tschuppert
abzulehnen.
Zu Artikel 16b, zum Benutzungsverbot: Sie haben gesehen,
dass ich mich hier bei der Minderheit befinde. Mein Kollege

Dupraz wird den Antrag detailliert begründen. Ich möchte
noch darauf hinweisen, dass im Zusammenhang mit diesem
Artikel 16b auch Artikel 60 Buchstabe e BGBB zu beachten
ist. Hier geht es darum, dass der freihändige Erwerb solcher
Bauten durch Dritte zum Zweck der zonenkonformen Bewirt-
schaftung erleichtert werden soll. Beachten Sie bitte diesen
Zusammenhang zwischen Artikel 16b und Artikel 60 Buch-
stabe e BGBB, wie Sie ihn hinten in der Fahne sehen.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Concernant la proposition
de minorité Teuscher, je dois dire que les Verts ont de la suite
dans les idées, qui confine à l’obstination et à l’entêtement.
Je crois que nous nous sommes largement exprimés hier à
ce propos: accepter cette proposition de minorité, ce serait vi-
der de sa substance la modification de la loi que nous som-
mes en train de voter.
Concernant la proposition Tschuppert, que vous l’acceptiez
ou non, comme l’a fort bien dit M. Strahm, cela ne change
rien dans les faits. Il faudra de toute façon procéder à une
planification.
J’en viens maintenant à l’article 16b qui a été biffé par la com-
mission et je vais tenter de vous expliquer pourquoi.
Il est clair que les juristes estiment que cette disposition est
nécessaire pour la sécurité du droit et pour empêcher des uti-
lisations abusives de bâtiments, sis en zone agricole, qui
n’auraient plus d’affectation agricole. La majorité de la com-
mission estime que c’est un excès de juridisme que d’intro-
duire de telles dispositions dans la loi. En effet, si des bâti-
ments agricoles, en zone agricole, ne sont plus utilisés pour
l’agriculture, ils sont en l’état non utilisés. Si vous devez les
frapper d’une interdiction d’utilisation, cela veut dit qu’il faut
procéder à une mesure administrative, procéder à un inven-
taire des bâtiments sis en zone agricole qui ne sont pas utili-
sés, et inscrire au Registre foncier une interdiction d’utilisa-
tion, puisque la deuxième phrase dit: «cette interdiction d’uti-
lisation est levée ....» Et pour lever une interdiction, il faut
bien l’inscrire quelque part.
Je vais essayer de vous citer deux exemples concrets, afin
que vous compreniez bien la motivation de la majorité de la
commission. Il y a un poulailler en zone agricole, mais pour
une raison quelconque, le paysan n’a plus de poules. S’il n’y
a plus de poules dans le poulailler, celui-ci n’est donc plus
utilisé à des fins agricoles. Est-ce que vous allez frapper le
poulailler d’une interdiction d’utilisation parce qu’il n’est pas
utilisé «agricolement»? Qu’est-ce que vous voulez que le
paysan en fasse? On ne va pas en faire une pâtisserie ou
bien y développer une activité artisanale! Il est totalement
ridicule d’arriver à de tels excès.
Autre exemple: il y a une grange, «eine Scheune», au milieu
d’un alpage, qui n’est plus utilisée parce qu’on procède main-
tenant au bottelage du foin et qu’on a besoin de moins de vo-
lume pour remiser le foin. Dans cette grange, il y a deux
vieilles machines agricoles. Est-ce que ce bâtiment est en-
core utilisé à des fins agricoles ou non? Qui va le dire? Est-
ce que l’administration va dire: votre bâtiment n’est plus uti-
lisé à des fins agricoles, il doit donc être frappé d’une inter-
diction et, si vous le réutilisez un jour, nous lèverons l’inter-
diction d’utilisation?
Je trouve que ces dispositions juridiques confinent au ridi-
cule, elles sont totalement inopérantes, elles sont contrai-
gnantes pour l’administration, et elles entraînent un excès de
paperasses et de démarches inutiles. D’autant plus inutiles
que tout bâtiment qui doit changer d’affectation en zone agri-
cole est soumis à une autorisation. Dire que cette disposition
est indispensable pour la sécurité du droit, cela voudrait dire
que l’on suspecte de malhonnêteté tous les propriétaires
ayant des bâtiments en zone agricole qui voudraient les utili-
ser à d’autres affectations quand ils ne sont plus utilisés pour
l’agriculture.
Le milieu rural est une petite communauté, chacun se con-
naît. Dès que quelqu’un fait quelque chose qui n’est pas tout
à fait dans le droit chemin, cela se sait rapidement et revient
aux oreilles de l’administration. Je crois que la meilleure sur-
veillance de l’utilisation de la zone agricole à sa juste desti-
nation, ce sont les gens qui y travaillent et qui y vivent. Encore
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une fois, cette disposition est totalement inutile, elle entraîne
des démarches administratives démesurées par rapport à
l’objectif visé, ce d’autant plus que, je le répète, tout change-
ment d’affectation d’un bâtiment en zone agricole est déjà
soumis maintenant – et le reste avec cette modification – à
une autorisation.
C’est pourquoi je vous demande de suivre la proposition de
la majorité de la commission et de biffer l’article 16b.

Koller Arnold, Bundespräsident: Zunächst zu Frau Teu-
scher. Ich möchte hier einfach wiederholen: Der Bund fördert
die bodenunabhängige Landwirtschaft und Produktion in kei-
ner Weise. Wir lassen sie nur zu, und das ist offensichtlich
auch vernünftig, denn die Produkte, um die es hier geht – vor
allem Tomaten und Gurken –, werden sonst aus dem Aus-
land importiert; da ist es doch nicht mehr als recht, dass man
den schweizerischen Bauern die gleiche Marktchance gibt.
Ich bin sogar der Auffassung, dass es auch ökologisch ein-
deutig die bessere Lösung ist, wenn die schweizerischen
Bauern hier diese Marktchance erhalten.
Im übrigen ist zu Recht schon gesagt worden, dass Ihr Min-
derheitsantrag teilweise sogar hinter das geltende Recht zu-
rückgehen würde; denn künftig könnten nur noch Bauten für
die ausschliesslich bodenabhängige Produktion als zonen-
konform bewilligt werden. Nach heutigem Recht ist dies aber
auch bezüglich jener Bauten möglich, die im Dienste der
überwiegend bodenabhängigen Produktion stehen. Zudem
wären innere Aufstockungen – anders als heute – künftig
nur noch in speziell dafür ausgeschiedenen Gebieten mög-
lich.
Damit komme ich zur Frage von Herrn Baumann bezüglich
des Begriffs der «inneren Aufstockung». Hier halten wir uns
bewusst an die ausführliche bundesgerichtliche Rechtspre-
chung; und, Herr Baumann, die bundesgerichtliche Recht-
sprechung zur inneren Aufstockung ist restriktiv. Das Bun-
desgericht versteht unter «innerer Aufstockung» nur boden-
unabhängige Tierhaltungsbetriebe zwecks Nahrungsmittel-
produktion. Damit ist ganz klar, dass nicht jede irgendwie
geartete Nebenerwerbstätigkeit eines Landwirtes als stand-
ortgebundene Aufstockung anerkannt werden könnte.
Ihre Beispiele – also die Angliederung einer Schreinerei oder
einer Carrosserie-Spenglerei – sind ganz klar keine inneren
Aufstockungen. Sie wollten das ja wahrscheinlich nur zuhan-
den der Materialien – nehme ich an – festgehalten haben,
was hiermit gemacht wurde. Ich möchte Sie also bitten, den
Antrag der Minderheit Teuscher abzulehnen.
Dann komme ich zum Antrag Tschuppert. Die von der Kom-
missionsmehrheit vorgeschlagene Verdeutlichung entspricht
durchaus sowohl den Intentionen des Ständerates als auch
denjenigen des Bundesrates. Beide wollten die Freigabe der
hier in Frage stehenden Gebiete klarerweise in einem demo-
kratisch abgestützten Planungsverfahren realisieren. Inso-
fern trägt die Formulierung der Kommissionsmehrheit eben
zur Transparenz bei.
Ich möchte Sie daher bitten, hier der Mehrheit Ihrer Kommis-
sion zuzustimmen und den Antrag Tschuppert abzulehnen.
Ich komme damit noch zum Antrag der Minderheit Rechstei-
ner Rudolf bezüglich Artikel 16b. Das ist wiederum einer der
Artikel, die vielleicht juristisch nicht zentral, aber politisch von
eminenter Bedeutung sind.
Im Rahmen der Vernehmlassung ist wiederholt und mit
Nachdruck gefordert worden, die erweiterte Zonenkonformi-
tät dürfe keineswegs dazu führen, dass als zonenkonform
bewilligte Bauten künftig zu beliebigen Zwecken umgenutzt
werden können. Der Bundesrat hat daher dieses Anliegen
ernst genommen und Ihnen im Sinne eines Mittelweges vor-
geschlagen, das bei korrekter Anwendung des geltenden
Rechts bereits heute geltende Benutzungsverbot nunmehr
explizit im Gesetz festzuschreiben.
Aber wenn Sie jetzt entgegen dem Entwurf des Bundesrates
und entgegen dem Beschluss des Ständerates dieses Benut-
zungsverbot herausnehmen, dann geben Sie ein falsches
politisches Signal.
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit Ihrer Kommission zuzu-
stimmen.

Art. 16a

Präsidentin:  Aufgrund der Abstimmung zu Artikel 16 ist der
Antrag der Mehrheit im Sinne des Antrages Speck modifiziert
worden.

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Mehrheit/Speck 91 Stimmen
Für den Antrag Tschuppert 57 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag der Mehrheit/Speck 97 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 64 Stimmen

Art. 16b

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit 82 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 79 Stimmen

Art. 21 Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Baumberger, Dettling, Fischer-Seengen, Hegetschweiler,
Scherrer Jürg, Speck, Wyss)
Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden
Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst. Ist
diese Voraussetzung nicht erfüllt, so sind Änderungen der
Nutzungspläne vor Ablauf von zehn Jahren insbesondere
dann ausgeschlossen, wenn die davon betroffenen Grund-
eigentümer schutzwürdige Interessen am Weiterbestand der
Pläne haben.
(Der erste Satz entspricht dem geltenden Recht)

Art. 21 al. 2
Proposition de la commission
Majorité
Inchangé
Minorité
(Baumberger, Dettling, Fischer-Seengen, Hegetschweiler,
Scherrer Jürg, Speck, Wyss)
Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,
les plans d’affectation feront l’objet des adaptations néces-
saires. Dans la mesure où cette condition ne serait pas rem-
plie et où les propriétaires fonciers concernés ont un intérêt
digne de protection à la pérennité des plans d’affectation,
toute autre modification est exclue pendant un délai de dix
ans.
(La première phrase correspond au droit en vigueur)

Baumberger Peter (C, ZH), Sprecher der Minderheit: Ich
bitte Sie, den korrigierten Antrag der Minderheit Baumberger
hervorzunehmen. Alle Unterzeichner der Minderheit gemäss
Fahne sind mit dieser korrigierten, verbesserten Fassung
einverstanden.
Es ist unstreitig, dass das Anliegen der Rechtsbeständigkeit
von Nutzungsplanungen, denen in der Regel langwierige
Planungsverfahren vorausgehen, ein zentrales rechtsstaatli-
ches Anliegen ist und dass die Rechtsbeständigkeit auch
Grundlage jeder vernünftigen, rationalen wirtschaftlichen In-
vestition ist.
Dieses Anliegen, das die Minderheit bei Artikel 21 aufgreift,
hat – lediglich auf den ersten Blick – nichts mit der vorliegen-
den Revision zu tun. Tatsächlich betrifft diese Frage jedoch
alle Planungen: die Planungen innerhalb und ausserhalb der
Bauzone, so auch die Planungsverfahren in der Landwirt-
schaftszone, beispielsweise gemäss Artikel 16a. Auch hier
ist eine ausreichende Rechtsbeständigkeit vonnöten.
Nun gehe ich ein bisschen zurück: Unser Kollege Fischer-
Seengen hat 1994 eine Motion für eine erhöhte Bestandes-
garantie von Nutzungsplänen eingereicht. Der Nationalrat
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hat diese Motion – wenn auch nur knapp – überwiesen. Auch
Herr Bundesrat Koller hat das Anliegen zumindest für neu-
rechtliche Planungen akzeptiert, also für RPG-konforme Pla-
nungen, über die wir jetzt sprechen.
Ich selbst habe mich damals, am 18. Dezember 1995, auch
und ausschliesslich für diese bundesrechtskonformen Nut-
zungspläne und für deren Rechtsbeständigkeit eingesetzt.
Die Diskussion über die erstmalige Anpassung von Zonen-
plänen an das RPG ist vorüber. «Lausanne» hat gesprochen
und das Anliegen der Rechtsbeständigkeit hinter jenes der
Reduktion von Bauzonen zurückgestellt.
Jetzt aber – hier und heute – müssen wir im Interesse unse-
rer Bevölkerung und unserer Wirtschaft eine sichere Basis
für RPG-konforme Nutzungspläne schaffen. Es nützt nichts –
es sei denn, man wolle Arbeitsbeschaffung für die Planer be-
treiben –, wenn wir in laufend sich überschlagenden Pla-
nungsrunden weiterplanen. Genau an diesem Punkt setzt für
Planungen innerhalb und ausserhalb der Bauzone der modi-
fizierte Antrag der Minderheit an.
Vorerst ein wichtiger Hinweis: Satz 1 von Absatz 2 entspricht
dem bisher geltenden Recht: «Haben sich die Verhältnisse
erheblich geändert, so werden Nutzungspläne überprüft und
nötigenfalls angepasst.» Das ist selbstverständlich und muss
so bleiben. Die öffentlichen Interessen gehen weiterhin vor.
Die Änderung der Richtplanung beispielsweise ist eine er-
hebliche Änderung, die zu einer Anpassung der Nutzungs-
pläne führt.
Ist dies aber nicht der Fall, also dann, wenn keine erhebli-
chen Änderungen vorliegen, wenn Querulanten – von denen
gibt es in der Schweiz bekanntlich eine Menge, allerdings
nicht nur in der Schweiz, aber in der Schweiz eben auch –
einfach versuchen, die Realisierung der Pläne zu verhindern,
mit Initiativen, mit Rechtsmitteln usw., dann soll die Rechts-
beständigkeit der Pläne gestärkt werden.
Es geht mit anderen Worten darum, um auch mit den Worten
des Bundesgerichtes zu sprechen, dass nicht einfach geän-
derte planerische Modevorstellungen – das gibt es – oder po-
litisch geänderte Ziele und dergleichen bewirken, dass eine
Vorwirkung entsteht und dass der Private sich nicht mehr auf
die Rechtsbeständigkeit der Nutzungspläne verlassen kann.
Die Minderheit der Kommisison – und hoffentlich bald eine
Mehrheit in diesem Rat – sieht vor, die Rechtsbeständigkeit
bei einem Planungshorizont der Nutzungsplanung von be-
kanntlich 15 Jahren auf 10 Jahre zu beschränken. Diese
Grössenordnung erachtet auch das Bundesgericht als ange-
zeigt.
Die Minderheit der Kommission will diesen zusätzlichen
Schutz jedoch beschränken, damit auf der anderen Seite
nicht querulatorische Vorhaben möglich sind. Sie beschränkt
den Schutz deshalb in folgender Richtung: Die betroffenen
Grundeigentümer müssen schutzwürdige Interessen am
Weiterbestand haben, müssen also beispielsweise etwas in
Richtung Erschliessung oder dergleichen unternommen ha-
ben.
Was die ursprüngliche Fassung der Minderheit anbelangt, so
hat ein Teil der Mehrheit damals befürchtet, diese führe im
Ergebnis wegen der E-contrario-Auslegung zu einer Schwä-
chung des Schutzes. Mit der vorliegenden, korrigierten Fas-
sung ist das nicht mehr der Fall, indem klar gesagt wird, die
Änderungen seien nicht nur dann, aber insbesondere dann
ausgeschlossen, wenn schutzwürdige Interessen bestehen.
Ein letzter Hinweis zum Einwand, der bisherige Absatz 2 von
Artikel 21 genüge; das Bundesgericht habe schon bisher In-
teressenabwägungen vorgenommen. Das stimmt minde-
stens teilweise. Aber in der Praxis zeigt sich immer wieder,
dass Begehren auf Planänderung – von Nachbarn, von Ver-
bänden, woher auch immer – zur Vorwirkung und damit zur
Blockade jeder Tätigkeit, letztlich also zur Aufhebung der
Rechtsbeständigkeit, führen. Dies wollen wir verhindern, und
insofern bringt die Ergänzung, jedenfalls für die minimale Be-
standesdauer von zehn Jahren, eine Erleichterung und Ver-
besserung, die dringend erforderlich ist.
Ich kann Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass die
CVP-Fraktion nunmehr dem korrigierten Antrag der Minder-
heit zustimmt.

Dettling Toni (R, SZ): Namens einer beachtlichen Mehrheit
der FDP-Fraktion empfehle ich Ihnen die Unterstützung der
Minderheit Baumberger, obwohl zuzugeben ist, dass diese
Minderheit über den vom Bundesrat vorgegebenen Revisi-
onsrahmen hinausgeht. Trotzdem ist dieser Minderheitsan-
trag für die Glaubwürdigkeit und Fortentwicklung unseres
Planungsrechtes von zentraler Bedeutung.
Worum geht es? Zunächst ist zu betonen, dass in Satz 1, wie
bereits der Sprecher der Minderheit, Kollege Baumberger,
ausgeführt hat, das geltende Recht unverändert übernom-
men wird. Diese Tatsache wird gerade von Kollegen aus der
Ratslinken leider immer wieder unter den Tisch gekehrt. Sie
ist aber um so beachtlicher, als damit am geltenden Recht
nichts geändert wird. Nach wie vor können bei geänderten
Verhältnissen die Nutzungspläne wie schon bisher überprüft
und nötigenfalls angepasst werden. So weit, so gut.
Neu will man nun aber ausdrücklich festlegen, dass aus an-
deren Gründen eine Überprüfung oder Anpassung während
einer Karenzfrist von zehn Jahren ausgeschlossen ist. Damit
soll die Rechtsbeständigkeit der Planung geschützt werden,
welche ja für die betroffenen Grundeigentümer von erhebli-
cher Bedeutung ist; eine also durchaus beachtenswerte Ziel-
setzung. Denn es ist nicht einzusehen, dass eine einschnei-
dende Planung ohne namhafte raumplanerische Vorgaben
kurzerhand geändert und angepasst wird. Dies soll nach dem
Vorschlag der Minderheit vor allem dann nicht erfolgen, wenn
die betroffenen Grundeigentümer schutzwürdige Interessen
am Weiterbestand der Pläne haben. Denn es wäre unredlich,
solche Grundeigentümer kurzerhand vor den Kopf zu stos-
sen und ihr begründetes Vertrauen auf die Rechtsbeständig-
keit der Planung etwa aus politischen oder gar aus querula-
torischen Gründen in Frage zu stellen oder gar auszuhöhlen.
Diesen leider in der Praxis immer wieder vorkommenden
Verstössen gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
muss endlich ein Riegel geschoben werden. Deshalb spricht
sich die Mehrheit der FDP-Fraktion für die Unterstützung der
Minderheit Baumberger aus.

Herczog Andreas (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SP-
Fraktion, den Antrag der Minderheit Baumberger abzuleh-
nen. Dieser Antrag steht vollständig ausserhalb des Revi-
sionszweckes.
Wir haben ja gesagt, wir machen hier eine RPG-Revision für
die oder mit der Landwirtschaft – oder wie auch immer. Der
Antrag will gewissermassen ein bisschen eine «Lex specialis
Baumberger». Wenn Sie das jetzt betrachten, gibt das ein
klassisches Juristenfutter. Anstelle der Planer, die nachher
allenfalls bei Revisionen ihr Honorar einstreichen, werden
hier die Juristen ihr Honorar einstreichen können. Sie müs-
sen ja zwei Dinge nachweisen. Bis heute ist es klar: Sie ma-
chen Nutzungsplanungs- oder Sondernutzungsplanungsre-
visionen dann, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert
haben. Aber nach der Minderheit Baumberger müssen sie
nachweisen, dass sich die Verhältnisse erheblich verändert
haben; bloss, da müssen sie erst noch die schutzwürdigen
Interessen nachweisen, die hier sehr einseitig vom Grund-
eigentümer her definiert sind.
Mit anderen Worten: Der Antrag der Minderheit Baumberger
hat eine Wirkung, die Herr Baumberger möglicherweise gar
nicht will. Herr Dettling hat ja hier jetzt auch das Hohelied der
Rechtsbeständigkeit gesungen. Aber wenn man jetzt die
schutzwürdigen Interessen der Eigentümer derart hoch treibt
und sagt, okay, es gibt nicht schutzwürdige Interessen der Ei-
gentümer, dann können wir auch die Nutzungspläne so ver-
ändern, auch wenn sich die Verhältnisse eben nicht erheblich
geändert haben. Das will Herr Baumberger sicher nicht.
Diese Art der Antragstellung von seiner Seite verstehe ich ei-
gentlich nicht.
Ein weiterer Punkt: Gerade von seiten Herrn Baumbergers
wird ja immer wieder betont, die Planung sei zu wenig flexibel,
wir gingen zu wenig rasch auf veränderte Verhältnisse ein. Ich
erinnere Sie daran, dass z. B. in der Schweiz heute 4 Millio-
nen Quadratmeter Bruttogeschossfläche an Büroraum leer-
stehen. Allein in der Stadt Zürich sind das 200 000 bis
300 000 Quadratmeter leerstehende Büroflächen. Wenn sich
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die Eigentümer ihre schutzwürdigen Interessen ein bisschen
früher in Erinnerung gerufen hätten, hätten wir dort selbstver-
ständlich bessere Nutzungsplanungssituationen gehabt.
Ich habe einfach das Gefühl, dass Herr Baumberger diesen
Antrag lediglich aus einer sehr engen und speziellen Situa-
tion heraus stellt, weil er Angst hat, dass irgendwelche klei-
nen politischen Grüppchen kommen und wegen irgendeinem
Anliegen eine Initiative lancieren könnten und sich die Nut-
zungsplanung nachher ändern könnte. Aber ich muss Ihnen
sagen, dass das auch bei den übrigen Rechtsgrundlagen halt
so der Fall ist. Wenn jemand eine Initiative lanciert, um ir-
gendeine Gesetzesgrundlage zu ändern, ist es genau das-
selbe, wie wenn Sie die Grundlage für eine Nutzungsplanung
ändern.
Nochmals: Entscheidend ist, dass sich dieser Antrag gegen
die Interessen jener richtet, die Herr Baumberger meint ver-
treten zu müssen. Also wenn Sie wirklich meinen, die schutz-
würdigen Interessen seien massgebend. Und wenn es keine
schutzwürdigen Interessen sind, dann kann ich als Planer si-
cher kommen und sagen, die Verhältnisse hätten sich zwar
nicht verändert, aber ich wolle den Plan trotzdem verändern.
Ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Ich bin nicht Jurist,
aber ich verstehe zumindest so viel von der planerischen
Auslegung, um zu wissen, dass das natürlich dann gesche-
hen kann.
Ich bitte Sie also wirklich, diesen Antrag abzulehnen.

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktion stand dem An-
trag der Minderheit Baumberger in seiner ursprünglichen
Fassung eher skeptisch gegenüber, stimmt nun aber der mo-
difizierten Fassung grossmehrheitlich zu.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: An sich hat
Artikel 21 thematisch mit dem, was Inhalt der Revision ist, zu-
mindest unmittelbar nichts zu tun. Es besteht kein direkter
Zusammenhang, obwohl Herr Baumberger dargelegt hat, wo
er die Zusammenhänge sieht. Ein Problem liegt formell darin,
dass über diesen Punkt keine Vernehmlassung stattgefun-
den hat. Die Kantone und Gemeinden, die von dieser Vor-
schrift sehr stark betroffen sein werden, hatten keine Mög-
lichkeit, ihre Meinung dazu im Konsultativverfahren kund zu
tun. Insofern hängen wir ein bisschen in der Luft.
Es ist so, dass Nutzungspläne gemäss geltendem Recht –
dies entspricht dem ersten Satz von Absatz 2 – dann geän-
dert werden können bzw. müssten, wenn erhebliche Verän-
derungen der Verhältnisse eingetreten sind. Das kann aus-
nahmsweise nach wenigen Jahren der Fall sein.
Als Gemeindepolitiker und als Baudirektor habe ich immer
wieder erlebt, dass kurzfristig an Zonenplänen korrigiert wer-
den musste. Es kann aber auch nach zehn und mehr Jahren
der Fall sein. Das ist natürlich das Ideale. Nutzungspläne sol-
len ja nur sehr zurückhaltend abgeändert werden. Die
Rechtsbeständigkeit – das ist auch das Anliegen des Antrag-
stellers – ist sehr wichtig. Das heisst, die Grundeigentümer,
aber auch die breite Öffentlichkeit sollen sich für eine gewisse
Dauer auf den Bestand eines Planes verlassen können.
Die Rechtspraxis zu dieser Frage – soweit diese Fragen vor
das Bundesgericht getragen worden sind – ist recht klar: Man
geht von einer Rechtsbeständigkeit der Pläne von minde-
stens zehn Jahren aus. Man kann das umgekehrt auch dar-
aus schliessen, dass die materielle Enteignung ab zehn Jah-
ren kritisch wird. Hier will der Antrag der Minderheit Baumber-
ger eine Verbesserung bringen.
Für die Mehrheit der Kommission war es klar – ich gehe von
der alten Fassung aus, die neue lag der Kommission nicht
vor –, dass die alte Fassung des Minderheitsantrages abzu-
lehnen sei. Ausgangspunkt des Minderheitsantrages war die
unsichere Rechtsbeständigkeit. Umgekehrt dürfen Entschei-
dungen darüber, wann ein Plan geändert werden soll und
wann nicht, nicht einseitig in die Hände der Grundeigentümer
gelegt werden, wenn übergeordnete öffentliche Interessen
auf dem Spiel stehen.
Der Antrag der Minderheit Baumberger, wie er der Kommis-
sion vorlag, hätte diesbezüglich eher mehr Unsicherheiten
geschaffen als gelöst. In der heutigen Diskussion ist sichtbar

geworden, was für Auslegungsprobleme auf uns zukommen
würden.
Die neue Formulierung haben wir inhaltlich nicht ausdiskutie-
ren können. Ich bin deshalb nicht in der Lage, dazu ab-
schliessend Stellung zu nehmen. Korrekterweise möchte ich
sagen, dass die Mehrheit in der UREK den Minderheitsan-
trag in der alten Fassung ganz klar abgelehnt hat.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: La proposition de minorité
Baumberger, à l’article 21 alinéa 2, n’a rien à voir avec l’objet
principal de cette révision de la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire, qui se concentre sur les articles relatifs à la zone agri-
cole. Nous avons l’intime conviction que M. Baumberger, à la
lumière de cas vécus dans son canton de Zurich, a saisi cette
occasion pour proposer cette modification.
Moi-même je suis propriétaire, mais je trouve que cette pro-
position va beaucoup trop loin lorsqu’on dit «dans la mesure
où .... les propriétaires fonciers concernés ont un intérêt di-
gne de protection». Mais les propriétaires ont toujours un in-
térêt digne de protection et pourront toujours intervenir et blo-
quer des modifications qui seraient jugées nécessaires pour
l’intérêt général des collectivités! Cette disposition va beau-
coup trop loin et fige l’aménagement du territoire, alors qu’il
faut garder une certaine souplesse, surtout lorsque l’intérêt
public l’exige, lorsqu’il s’agit d’aménager une route, un trans-
port public ou encore d’autres services publics.
La majorité de la commission vous demande donc de refuser
cette proposition de minorité, qui est une entrave dans les
dispositions d’aménagement du territoire.

Koller Arnold, Bundespräsident: Der Antrag der Minderheit,
angeführt von Herrn Baumberger, stellt uns vor allem vor ein
ganz schwieriges Verfahrensproblem, geradezu vor ein Di-
lemma; ich muss Ihnen das offen sagen.
Sie haben es selber gesagt: Dieser Artikel betrifft nicht die ei-
gentliche Revision, er war daher auch nicht in Vernehmlas-
sung. Wenn wir jetzt hingehen und eine Norm aufnehmen,
die dann die Kantone und Gemeinden vollziehen müssen,
höre ich die Kantonsvertreter heute schon. In unserem Voll-
zugsföderalismus kritisieren die Kantone Neuerungen, zu de-
nen sie nicht angehört worden sind, immer wieder.
Ich muss Ihnen daher von vornherein sagen: Wenn Sie diese
Bestimmung annehmen würden, müssten wir wahrscheinlich
noch eine kurze Vernehmlassung bei den Kantonen machen.
Alles andere scheint mir mit unserer Art von Vollzugsfödera-
lismus nicht vertretbar.
Ich habe mich auch gefragt, ob Ihr Anliegen, Herr Baumber-
ger, jetzt wirklich ganz adäquat zum Ausdruck kommt; denn
der Umstand, dass die schutzwürdigen Interessen am Wei-
terbestand der Pläne mit dem Wort «insbesondere» nur bei-
spielhaft genannt werden und daher offenbar noch andere
Gründe in Frage kommen, um Nutzungspläne bei bloss un-
erheblich veränderten Verhältnissen anzupassen, dürfte
auch nicht ganz Ihrer Intention entsprechen.
Deshalb wäre es mir aus verfahrensrechtlichen und inhaltli-
chen Gründen lieber, wenn Sie diesen Minderheitsantrag ab-
lehnen würden.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 82 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 67 Stimmen

Art. 24
Antrag der Kommission
Titel
Ausnahmen für ....
Abs. 1, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 1bis, 2, 3
Streichen

Art. 24
Proposition de la commission
Titre
Exceptions prévues hors de la zone à bâtir
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Al. 1, 4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 1bis, 2, 3
Biffer

Angenommen – Adopté

Art. 24bis (neu)
Antrag der Kommission
Titel
Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen ausserhalb
der Bauzonen
Abs. 1
Erfordert die Änderung des Zwecks einer Baute oder Anlage
ausserhalb der Bauzonen keine baulichen Massnahmen im
Sinne von Artikel 22 Absatz 1, so ist die Bewilligung zu ertei-
len, wenn:
a. dadurch keine neuen Auswirkungen auf Raum, Erschlies-
sung und Umwelt entstehen; und
b. sie nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist.
Abs. 2
Die Ausnahmebewilligung ist unter dem Vorbehalt zu ertei-
len, dass bei veränderten Verhältnissen von Amtes wegen
neu verfügt wird.

Antrag Vallender
Abs. 2
Die Ausnahmebewilligung ist für zehn Jahre zu erteilen. Sie
wird verlängert, wenn die Voraussetzungen nach diesem Ge-
setz noch gegeben sind.

Art. 24bis (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessi-
tant pas de travaux de transformation
Al. 1
Lorsque le changement d’affectation de constructions et ins-
tallations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de
travaux de transformation au sens de l’article 22 alinéa 1er
LAT, l’autorisation doit être accordée si:
a. ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le ter-
ritoire, l’équipement et l’environnement; et
b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.
Al. 2
L’autorisation est accordée avec la réserve qu’une nouvelle
décision est prise d’office en cas de modification des circons-
tances.

Proposition Vallender
Al. 2
L’autorisation est accordée pour une période de 10 ans. Elle
est prolongée, si les conditions posées par la loi sont encore
remplies.

Vallender Dorle (R, AR): Artikel 24bis regelt die Zweckände-
rung von Bauten oder von Anlagen ohne bauliche Verände-
rung ausserhalb der Bauzone. Nach Absatz 2 wird dazu eine
Ausnahmebewilligung unter dem Vorbehalt erteilt, dass die
Verfügung bei veränderten Verhältnissen jederzeit von Am-
tes wegen zurückgezogen werden kann.
Diese Lösung gewichtet die Interessen an der Rechtsbestän-
digkeit der Verfügung unsachgemäss gering. Es stellt sich
insbesondere die Frage, was hier unter den sogenannten
«veränderten Verhältnissen» zu verstehen ist. Richtiger-
weise kann der Staat seine Verfügung nur dann zurückzie-
hen, wenn dies im überwiegenden öffentlichen Interesse
liegt. Auf Artikel 24bis Absatz 2 angewendet, bedeutet dies:
Ohne Änderung des Raumplanungsgesetzes und des mass-
gebenden Sachverhalts keine Änderung der Verfügung. Die
von der Kommission vorgeschlagene Lösung ist daher abzu-
lehnen.
Gerade der Staat muss berechenbar sein. Daher muss jeder
Gesuchsteller wissen, für welchen Zeitraum die Zweckände-
rung sicher gelten soll. Ein Gesuchsteller muss wissen, wor-

auf er sich einlässt. Wenn er jederzeit mit einer Änderung der
Verfügung rechnen muss, kann er keine vernünftige Planung
vornehmen und keinen zeitgerechten Investitionsentscheid
treffen. Er wird daher vielfach gezwungen, ganz von seinem
Projekt Abstand zu nehmen. Aus diesen Überlegungen folgt,
dass der Vorschlag der Kommission das Rechtsgut der
Rechtssicherheit einer einmal bewilligten Zweckänderung
stark unterbewertet. Mein Antrag will praktische Konkordanz
zwischen den Anliegen der Raumplanung und der Berechen-
barkeit des Staates bei seinen Verfügungen herstellen. Da-
her soll die erste Verfügung für zehn Jahre gelten. Danach
soll die Verlängerung der Zweckänderung ohne weiteres
möglich sein. Auszunehmen sind diejenigen Änderungen,
denen überwiegende Interessen der Raumplanung entge-
genstehen.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Der Antrag Vallen-
der verlangt eine befristete Erteilung der Ausnahmebewilli-
gung, mit der Möglichkeit, eine Verlängerung auszuspre-
chen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Dieser An-
trag bringt eine recht statische, eine unflexible Lösung.
Wir müssen als Gesetzgeber die Voraussetzungen dafür
schaffen – insbesondere bei solchen Ausnahmebewilligun-
gen –, den Entscheid dann treffen zu können, wenn er sich
sachlich und zeitlich aufdrängt, wenn er nötig ist. Es kann ein-
mal sein, dass eine Ausnahmebewilligung erteilt wird und
sich dann die Verhältnisse schon nach zwei oder drei Jahren
ändern; es kann auch sein, dass die Verhältnisse völlig kon-
stant bleiben und sich auch nach 15 Jahren überhaupt keine
Notwendigkeit ergibt, eine Änderung vorzunehmen.
Wenn wir diesem Antrag entsprächen, würde das bedeuten,
dass bei allen Ausnahmebewilligungen die Raumplanungs-
behörde von Amtes wegen nach zehn Jahren wieder prüfen
müsste, ob diese Voraussetzungen gegeben oder nicht ge-
geben sind, ob eine Verlängerung ausgesprochen werden
kann oder ob die Bewilligung zu widerrufen ist. Wir hätten
hier also einen gewaltigen administrativen Aufwand und eine
inhaltlich unflexible Lösung. Ich sehe da eine grosse Welle
von Vollzugsproblemen auf uns zukommen, die wir gerade
mit einem schlankeren Rahmengesetz zu eliminieren versu-
chen – dort, wo es möglich ist.
Aus diesem Grund ersuche ich Sie, den Antrag Vallender ab-
zulehnen.

Koller Arnold, Bundespräsident: Bei Artikel 24bis geht es ja
um Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen. Deshalb
scheint mir das Hauptargument der Antragstellerin etwas
problematisch. Ihr Hauptargument ist, der betreffende Eigen-
tümer müsse diese Rechtssicherheit wegen der Investitionen
haben. Bauliche Investitionen sind aber gerade ausgeschlos-
sen. Also können es nur andere Investitionen sein. Da muss
unseres Erachtens doch eine Interessenabwägung vorge-
nommen werden. Wenn in einem Bauernhaus ohne bauliche
Änderungen irgendein Geschäft eingerichtet wird und das
Auswirkungen auf den Raum hat, dann muss die Behörde die
Möglichkeit haben, zu reagieren und die Bewilligung für die
neue Nutzung nötigenfalls zu verweigern.
Deshalb möchte ich Sie bitten, den Antrag abzulehnen.

Titel, Abs. 1 – Titre, al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission 107 Stimmen
Für den Antrag Vallender 23 Stimmen

Art. 24ter (neu)
Antrag der Kommission
Titel
Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ausserhalb der Bau-
zonen
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Abs. 1
Können landwirtschaftliche Gewerbe ohne eine zusätzliche
Einkommensquelle nicht weiterbestehen, so können bauli-
che Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nicht-
landwirtschaftlichen Nebenbetriebes in bestehenden Bauten
und Anlagen bewilligt werden. Die Anforderung nach Artikel
24 Buchstabe a muss nicht erfüllt sein.
Abs. 2
Der Nebenbetrieb darf nur vom Bewirtschafter des landwirt-
schaftlichen Gewerbes geführt werden.
Abs. 3
Die Existenz des Nebenbetriebes ist im Grundbuch anzumer-
ken.
Abs. 4
Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe bilden Bestandteile
des landwirtschaftlichen Gewerbes und unterstehen dem
Realteilungs- und Zerstückelungsverbot nach den Artikeln 58
bis 60 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das
bäuerliche Bodenrecht.
Abs. 5
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das bäuerliche
Bodenrecht betreffend die nichtlandwirtschaftlichen Neben-
gewerbe finden auf die Nebenbetriebe keine Anwendung.

Antrag Vallender
Abs. 1
Will der Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Gewerbes
einen betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb
einrichten, so können die dazu in bestehenden Bauten und
Anlagen notwendigen baulichen Massnahmen bewilligt wer-
den. Die Anforderung ....

Antrag Hasler Ernst
Abs. 1
.... Einrichtung eines nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrie-
bes ....

Antrag Guisan
Abs. 1
Wenn ein landwirtschaftliches Gewerbe in bestehenden Bau-
ten und Anlagen einen betriebsnahen nichtlandwirtschaftli-
chen Nebenbetrieb einrichten will, können die nötigen bauli-
chen Massnahmen bewilligt werden.

Art. 24ter (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir
Al. 1
Lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un re-
venu complémentaire, les travaux de transformation destinés
à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de
l’exploitation dans des constructions et installations existan-
tes peuvent être autorisés. L’exigence découlant de l’article
24 lettre a ne doit pas être satisfaite.
Al. 2
L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant
de l’entreprise agricole.
Al. 3
L’existence de l’activité accessoire doit être inscrite au Regis-
tre foncier.
Al. 4
De telles activités accessoires font partie de l’entreprise agri-
cole et sont soumises à l’interdiction de partage matériel et
de morcellement au sens des articles 58 à 60 de la loi fédé-
rale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
Al. 5
Les prescriptions de la loi fédérale sur le droit foncier rural
concernant les entreprises accessoires non agricoles ne
s’appliquent pas aux activités accessoires.

Proposition Vallender
Al. 1
Si l’exploitant d’une entreprise agricole envisage l’exercice
d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploita-

tion, les travaux de transformation qu’elle nécessite dans des
constructions et installations existantes peuvent être autori-
sés. L’exigence ....

Proposition Hasler Ernst
Al. 1
.... non agricole dans des constructions ....

Proposition Guisan
Al. 1
Lorsque une entreprise agricole envisage l’exercice d’une
activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans
des constructions et installations existantes, les travaux de
transformation qu’elle nécessite peuvent être autorisés.

Vallender Dorle (R, AR): Das revidierte Raumplanungsge-
setz will den Betreibern eines landwirtschaftlichen Gewerbes
ermöglichen, in bestehenden Bauten und Anlagen einen be-
triebsnahen Nebenbetrieb zu errichten. Strenge Auflagen in
den Absätzen 2 bis 5 sollen verhindern, dass von dieser
Möglichkeit exzessiv Gebrauch gemacht wird. Dem ist zuzu-
stimmen. Es ist aber nicht einzusehen, warum darüber hin-
aus auch noch gefordert wird, dass die Einrichtung eines
nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebes nur dann möglich
sein soll, wenn das landwirtschaftliche Gewerbe ohne eine
zusätzliche Einkommensquelle nicht weiterbestehen kann.
Diese Forderung wirft verschiedene Fragen auf: Kommen
nur landwirtschaftliche Betriebe am Rande des Existenzmini-
mums in Betracht? Wenn nein, wie hoch darf das Einkom-
men aus der Landwirtschaft höchstens sein, damit ein be-
triebsnaher nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb eingerich-
tet werden kann? Zu guter Letzt die wichtigste Frage: Wer
entscheidet darüber?
Nach meiner Meinung ist das Einkommen als Ansatzpunkt
für die Bewilligung aus mindestens vier Gründen abzuleh-
nen:
1. Die Schranke des Einkommens ist nicht nötig. Der Neben-
betrieb muss nämlich vom Landwirt oder von der Landwirtin
selber geführt werden. Da er oder sie gleichzeitig auch die
Landwirtschaft führen muss und zudem einen gewissen
Schlafbedarf hat, ist die Zeit für den Nebenbetrieb natürlich
begrenzt.
2. Die Schranke des Einkommens verfälscht den Wettbe-
werb unter den bäuerlichen und den gewerblichen Betrieben.
Dies gilt um so mehr, als mit der Aufnahme eines neuen
Landwirtschaftsartikels in die Bundesverfassung und mit der
«Agrarpolitik 2002» eine neue Landwirtschaftspolitik einge-
leitet werden soll. Den Landwirten soll nach einer viel zu lan-
gen Phase der Planwirtschaft mehr Freiheit zugestanden
werden. Aber schon sind die Einkommensplaner parat, die
dies verhindern wollen.
Mehr Leistung von initiativen Landwirten muss auch mehr
Einkommen bewirken, und dies ohne staatliche Einkom-
mensplanung. Oder plant der Staat auch, das Einkommen
der Gewerbebetriebe zu planen? Wieso darf ein Gewerbebe-
trieb unabhängig vom Einkommen seinen Betrieb vergrös-
sern? Die Handels- und Gewerbefreiheit gilt für alle! Jede
Wettbewerbsverfälschung ist zu vermeiden.
3. Die Schranke des Einkommens ist nicht praktikabel. Auch
die bäuerlichen Einkommen können schwanken. Ein Land-
wirt, der eine langfristige Investition getätigt hat, wird im Au-
genblick über weniger Einkommen verfügen. Welches Ein-
kommen ist nun massgebend? Das Einkommen, das er ge-
genwärtig verdient, oder das Einkommen, das er vor fünf
Jahren verdient hat, oder etwa ein geglättetes Einkommen?
4. Die Schranke des Einkommens ist nicht sachgerecht.
Wenn ein Landwirt einen Nebenbetrieb einrichtet, dient dies
dem Ziel des haushälterischen Umgangs mit dem Land. Es
gilt, existenzfähige Betriebe zu schaffen. Nur existenzfähige
landwirtschaftliche Betriebe können die Erhaltung des Land-
schaftsbildes sichern. Nur existenzfähige Betriebe dienen
den Zielen der Raumplanung.
Wer die Ziele der Raumplanung durchsetzen will, muss einer
massvollen Öffnung für betriebsnahe Nebenbetriebe zustim-
men. Sachfremde und unpraktikable Massstäbe wie die
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Höhe des Einkommens verhindern aber gerade den haushäl-
terischen Umgang mit unseren Erholungsgebieten. Und übri-
gens zahlen auch die Landwirte Steuern!

Hasler  Ernst (V, AG): Ich möchte – wie der Ständerat das ge-
tan hat – das Wort «betriebsnah» streichen, ohne aber das
Konzept unserer Kommission in Artikel 24 zu ändern, denn
dieses Konzept ist besser gegliedert und somit klarer als das-
jenige des Bundesrates und dasjenige des Ständerates.
Die Begründung meines Antrags ist in Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe b enthalten, der den Grundsatz für den ganzen
Artikel 24 beinhaltet, nämlich den Grundsatz, dass Bewilli-
gungen erteilt werden können, wenn keine überwiegenden
Interessen entgegenstehen. Dies bedeutet eine Barriere, die
zu beachten ist. Hinzu käme die Verdeutlichung nach
Artikel 16b, den wir nach unserer letzten Abstimmung nun so
belassen.
Gestützt auf diese beiden Punkte könnte der Begriff «be-
triebsnah» gestrichen werden. Man könnte damit den Anlie-
gen der Landwirte besser dienen, ohne die gewerblichen Be-
denken zu verwässern; dies um so mehr, als wir im vorliegen-
den Entwurf zusätzlich zu den genannten zwei Punkten noch
vier Hürden eingebaut haben:
1. Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b setzt Schranken.
2. Es darf sich gemäss Artikel 24ter Absatz 1 nur um ein Zu-
satzeinkommen handeln.
3. Nach Artikel 24ter Absatz 2 gemäss Antrag der Kommis-
sion darf nur der Bewirtschafter selber den Nebenerwerbsbe-
trieb führen.
4. Es gilt das Realteilungsverbot.
Es geht also um die Frage, welche Bedeutung das Wort «be-
triebsnah» angesichts dieser starken Einschränkungen, die
im Antrag der Kommission enthalten sind, noch hat. Damit
komme ich zur Auslegung dieses Begriffes:
1. Der Bundesrat will damit gemäss seiner Begründung in
der Botschaft offenbar neben dem sachlichen den geographi-
schen Zusammenhang besser herstellen. Der Nebenbetrieb
und der Grundlandwirtschaftsbetrieb dürfen nicht zu weit
auseinander liegen. Mir scheint dieser geographische Zu-
sammenhang eher von untergeordneter Bedeutung zu sein.
2. Wenn mit «betriebsnah» der nahe Bezug zum Betreiber
gemeint ist, so ist dieser in Absatz 2 von Artikel 24ter bereits
enthalten.
3. Die Auslegung des Begriffs «betriebsnah» im Sinn einer
möglichen Produktion, die nahe bei der landwirtschaftlichen
Produktion sein muss, ist nach meiner Information vor allem
in der Kommission diskutiert worden. Neben den genannten
Auslegungsproblemen, die dieser Begriff bringt, stellt sich
also die Frage, ob dieses Wort sinnvoll ist. Es könnte ja sein,
dass ein Landwirt etwas anderes als ein betriebsnahes Pro-
dukt machen möchte, beispielsweise etwas im EDV-Bereich.
Die Auslegung gemäss Punkt 3 würde dies nicht erlauben,
obwohl in diesem Bereich vielleicht mehr Bedürfnisse vor-
handen wären als in den betriebsnahen Bereichen. Ich gehe
sogar noch weiter: Wenn wir das Wort so stehenlassen und
unter der Bedeutung der betriebsnahen Produktion an-
schauen, dann schaffen wir in diesem Bereich, in dem wir oh-
nehin schon ein Überangebot haben, noch weitere, grössere
Konkurrenz. Man könnte dieses Wort also auch vom Ge-
werbe her gesehen weglassen.
Aus all diesen Überlegungen scheint es mir, dass man das
Wort streichen sollte. Wir haben noch den Antrag Vallender,
der hier mehr will. In dem engen Rahmen, den ich zu skizzie-
ren versucht habe, werden der Landwirtschaft etwas mehr
Möglichkeiten gegeben, ohne dass dabei den Bedenken des
Gewerbes entgegengewirkt wird.
So oder so, wie die Abstimmung auch ausgehen mag, bitte
ich Sie, dieses Anliegen in die weitere Beratung einzuschlies-
sen. Es wird im Ständerat, der das Wort nicht aufgenommen
hat, sowieso zu weiteren Diskussionen führen.

Baumberger Peter (C, ZH): Sie wissen, dass sich zumindest
ein Teil der Fundamentalopposition, welche gegen die Revi-
sionsvorlage besteht, gegen diesen Artikel 24ter richtet, also
gegen die nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebe ausser-

halb der Bauzone. Die Gegner dieser Vorlage suchen nun-
mehr Schützenhilfe beim Gewerbe. Ich glaube allerdings
nicht, dass das Gewerbe auf entsprechende Ratschläge an-
gewiesen ist.
Vielmehr ist auch dem Gewerbe – und ich zähle mich zu den
gewerbenahen Politikern – klar, dass die Umnutzung und die
raumplanungsverträgliche Neunutzung von bestehenden,
nicht mehr benötigten Bauten als Folge des landwirtschaftli-
chen Strukturwandels sinnvoll ist und dass der Landwirt wie-
der vermehrt Unternehmer werden soll. Das bedingt auch ge-
wisse nichtlandwirtschaftliche Betriebsaufstockungen.
Für solche Entwicklungen schaffen wir in Artikel 24ter einer-
seits die Voraussetzungen, andererseits aber auch die Gren-
zen. Ich sage das ausdrücklich, denn die Grenzen sind not-
wendig. Die CVP-Fraktion steht sowohl hinter den Voraus-
setzungen wie hinter den Grenzen dieser Entwicklung.
Um Wettbewerbsverzerrungen möglichst zu verhindern, hat
die Kommission den Begriff des «betriebsnahen nichtland-
wirtschaftlichen Nebenbetriebs» kreiert. Mit dieser Ein-
schränkung – neben anderen, beispielsweise der Identität
des Bewirtschafters, des Betreibers –, soll auch der Furcht
des Gewerbes vor Konkurrenz mit ungleichen Spiessen be-
gegnet werden.
Insofern verstehe ich den Antrag des von mir sonst sehr ge-
schätzten Kollegen Hasler nicht so recht. Ich gebe zwar zu:
Es gibt sicher Sonderfälle – Herr Hasler hat versucht, solche
zu zeigen –, in denen jede Bestimmung vielleicht einmal nicht
die beabsichtigte, sondern die gegenteilige Wirkung hat.
Aber ich bin doch der Überzeugung, dass in der Mehrzahl der
Fälle die Streichung des Begriffs «betriebsnahe» dazu führen
kann, dass solche Nebenbetriebe ausufern. Und das ist nicht
nur Wettbewerb mit ungleichen Spiessen zu Lasten des Ge-
werbes, das ist auch, glaube ich, raumplanerisch nicht ak-
zeptabel. Da müssen wir wirklich die Grenzen setzen.
Jene Betriebe, welche die hier umschriebenen Grenzen
übersteigen (irgendwelche Garagen oder mechanische
Werkstätten, die neu als Nebenbetrieb geschaffen werden
sollten), gehören wirklich in die Bauzone. Das ist weder un-
verhältnismässig noch gegen Treu und Glauben, jedenfalls
wenn es der Gesetzgeber, wie wir das wollen, konkret sagt.
Auch zum Antrag Vallender noch eine Bemerkung: Dieser
Antrag hat einen positiven und einen negativen Aspekt. Ei-
nerseits bleibt er beim betriebsnahen Nebenbetrieb; er ge-
stattet nur die dafür notwendigen baulichen Massnahmen.
Andererseits hebt er die Beschränkungen auf Landwirte, wel-
che auf zusätzliches Einkommen angewiesen sind, auf. Dazu
habe ich mich bei den Landwirten ein bisschen umgehört.
Auch die Landwirte haben offensichtlich kein Interesse, die
Landwirtschaftszone zu weit zu öffnen. Und auch aus der
Sicht des Gewerbes ist das nicht zweckmässig.
Namens der CVP-Fraktion empfehle ich Ihnen: Bleiben Sie
beim unveränderten Antrag der Mehrheit.

Herczog Andreas (S, ZH): Im Namen der SP-Fraktion bitte
ich Sie, die Anträge Vallender und Hasler Ernst abzulehnen.
Wir legiferieren unter Artikel 24ter die Ausnahme, nicht die
Regel. Wir machen ein Raumplanungsgesetz, nicht ein Ge-
werbegesetz. Beide Anträge wollen die Kriterien für die
Frage streichen, wo man eine Umnutzung ausserhalb der
Bauzone zulassen soll, die beiden Kriterien also, die für uns
entscheidend sind.
Sie wissen, dass Artikel 24ter die Frage der Umnutzung in
landwirtschaftsfremde Nutzungen regelt. Wir haben zwei
klare Kriterien festgehalten. Sie haben auch in der Eintre-
tensdebatte gesehen, dass diese Frage enorm kontrovers
ist. Genau das könnte, falls es zu einer Volksabstimmung
käme, zum Stolperstein werden.
Wir haben folgende Kriterien festgehalten: In der Landwirt-
schaftszone können zusätzlich gewerbliche Tätigkeiten auf-
genommen werden, wenn
1. diese Tätigkeiten betriebsnah sind;
2. sie der Existenzsicherung dienen.
Nun will Frau Vallender genau die Existenzsicherung strei-
chen und Herr Hasler das «betriebsnah». Das ist genau das,
was wir mit dieser Revision nicht wollen. Ich habe gestern ge-
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sagt: Ich will nicht, dass Toni Brunner «McBrunner’s» macht;
dass wir anstatt «McDonald’s» in den – teureren – Siedlungs-
gebieten in der – billigeren – Landwirtschaftszone «McBrun-
ner’s» haben.
Für jene, die gestern nicht hier waren, möchte ich eine Zahl
wiederholen: Wenn wir nur ein Viertel der landwirtschaftlichen
Ökonomiebauten – des Mittellandes allein, Herr Hasler – aus-
serhalb der Bauzonen umbauen, können wir 25 000 Gewer-
bebetriebe aufbauen! Das wollen weder die Landwirte noch
wollen das jene, die innerhalb des Siedlungsgebietes zu teuer
Land gekauft haben. Herr Gusset hat das zu Recht gesagt.
Das widerspricht nicht nur der Raumplanung, es widerspricht
eigentlich auch unserer Wirtschaftspolitik. Es geht in die ab-
solut falsche Richtung, so falsch, dass sogar das Gegenteil
davon falsch sein könnte.
Ich bitte Sie, diese beiden Anträge abzulehnen.

Wiederkehr Roland (U, ZH): Die beiden Anträge Vallender
und Hasler in Kombination sind natürlich Anträge, die dem
Missbrauch Tür und Tor öffnen. Ich finde: Wir sollten nicht
Gesetze machen, die den Missbrauch schon von Anfang an
beinhalten. Ich schätze sonst Herrn Hasler – wie Herrn
Baumberger auch –, aber hier verstehe ich ihn tatsächlich
nicht.
Ich möchte Ihnen an einem Beispiel zeigen, was unser Kol-
lege Gusset, der ja eine Garage hat – man muss das ja immer
ein bisschen veranschaulichen –, dank der beiden kombinier-
ten Anträge machen könnte. Seine Garage liegt an einer gut
befahrenen Hauptstrasse. Er könnte an Versicherungen und
Banken vermieten und einen Bauern suchen und ihn – quasi
als Unterprofiteur seiner gut florierenden Garage – beteiligen.
Dieser Bauer könnte dann in einer leerstehenden Halle eine
Garage einrichten, weil es erlaubt wäre, «nicht betriebsnahe»
Gewerbe einzurichten. Und wenn dieser Bauer schlau wäre,
würde er noch Quersubventionen erhalten für den Bau eines
weiteren Stalles, mit Ölabscheidung – im Hinblick auf weitere
Jahre profitablen Wirkens!
So öffnen Sie dem Missbrauch Tür und Tor. Das möchten wir
wirklich verhindern. Sollte das durchkommen, ist das Refe-
rendum keine Frage mehr.
Ich danke Ihnen für die Ablehnung dieser beiden Anträge.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Frau Vallender be-
antragt, in Artikel 24ter Absatz 1 das Kriterium des erforderli-
chen Zusatzeinkommens wegzulassen. Es ist zuzugestehen,
dass die Diskussion, wo wir diese Schranke setzen wollen,
endlos geführt werden könnte. Die Diskussion im Ständerat
hat es gezeigt; dort hat man einmal von 70 000 Franken ge-
sprochen. Wenn wir das so beschliessen, wird der Bundesrat
ja meines Erachtens nicht darum herumkommen, über eine
Verordnung oder sonst auf geeignetem Wege – wir werden
vielleicht heute etwas von Herrn Bundespräsident Koller dar-
über hören – die Kriterien verbindlich festzulegen.
Aber stellen Sie sich vor, was wir damit materiell veranstalten
würden, wenn wir aufgrund gewisser Auslegungsprobleme
dieses Erfordernis aus rein formellen Gründen weglassen
würden. Wir würden sicher den Grundsatz der sauberen
Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet, wie er in
der Verfassung zugrunde liegt, vollständig unterlaufen.
Ich glaube, wir würden auch eine sehr gefährliche Ungleich-
heit zum Gewerbe schaffen, und wir würden wahrscheinlich
auch der Landwirtschaft einen schlechten Dienst erweisen.
Wir wollten ja der Landwirtschaft helfen; das müssen in erster
Linie die Landwirtschaftspolitik selber und der Markt tun. Ei-
gentlich kann hier die Raumplanung nur eine ergänzende
Dienstleistung dazu erbringen, und das können wir nur tun,
wenn wir wirklich denjenigen Betrieben helfen, die von ihrer
Einkommenssicherheit her existentiell gefährdet sind. Wenn
wir das aufgeben, dann unterlaufen wir die ganze Konzep-
tion. Ich denke, das wäre ein zentraler Punkt, mit welchem
wir die Vorlage von vornherein absolut gefährden würden.
In diesem Sinne, denke ich, muss man diesen Antrag in aller
Klarheit ablehnen.
Zum Antrag Hasler Ernst: Er will das Wort «betriebsnah»
streichen. Das ist auch eine Frage, die schon im Ständerat

entsprechend diskutiert worden ist. Der Bundesrat hat diesen
Begriff der Betriebsnähe eingeführt. Der Ständerat hat ihn
wieder herausgestrichen. Man sieht, wie damit sofort auch Si-
gnale gesetzt werden. Der Ständerat hat ja damit – das kön-
nen Sie im Amtlichen Bulletin nachlesen – keineswegs sagen
wollen, das bedeute eine schrankenlose Öffnung der Land-
wirtschaftszone für gewerbliche Aktivitäten. Denn gewerb-
liche Tätigkeit muss immer eine dem landwirtschaftlichen Be-
trieb untergeordnete Tätigkeit bleiben. Das ist übrigens auch
ein Begriff, den wir analog im bäuerlichen Bodenrecht ken-
nen. Ausserdem muss feststehen, dass ein Betrieb ohne Ne-
benerwerb nicht mehr weiterleben könnte; das ist das Pro-
blem, das ich vorhin beim Antrag Vallender erwähnt habe.
Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, und es ist
immer auch eine Interessenabwägung erforderlich. Auch
wenn wir «betriebsnah» streichen, ist also zu beachten, dass
wir damit keine spezielle Öffnung herbeiführen.
Herr Hasler hat dann noch einige interessante Ausführungen
gemacht, wie man «betriebsnah» interpretieren könnte.
Diesbezüglich bin ich – das ist meine persönliche Sicht der
Dinge – mit ihm einig. Betriebsnähe würde ich auch nicht in
erster Linie geographisch deuten. Es könnte durchaus sein,
dass eine vom Hof relativ weit entfernte Tätigkeit auch mög-
lich wäre. In der Regel wird eine betriebliche Einheit aber ört-
lich zusammengehören. Aber ich denke, wir schränken hier
nichts ein.
Ich glaube, es geht ja vor allem darum, mit der Betriebsnähe
zum Ausdruck zu bringen, dass wir zwischen der Nebener-
werbstätigkeit im weitesten Sinn und der landwirtschaftlichen
Tätigkeit eine gewisse Verbindung sehen. Sei das von der
beruflichen Fertigkeit her, die vielleicht Berufe der Holzverar-
beitung oder ähnliches nahelegt, sei es von der Produktion
her, wie Veredelung gewisser Produkte, die vielleicht der
Landwirtschaft auch naheliegt.
Das war der Grund, weshalb wir in der Kommission mehrheit-
lich beschlossen haben, an der Betriebsnähe festzuhalten.
Ich möchte Sie ersuchen, das auch zu tun.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: A l’article 24ter, les propo-
sitions individuelles Vallender et Hasler ont pour objectif de
biffer les critères pour l’octroi d’une autorisation de transfor-
mation des bâtiments en vue d’activités accessoires. Nous
l’avons déjà dit plusieurs fois à cette tribune: cette loi est un
fragile équilibre et elle est déjà, en l’état, contestée, notam-
ment par les milieux de protection de la nature. Il s’agit
d’abord de garder la vocation première de la zone agricole,
qui est dévolue à l’exploitation agricole. Et nous voulons, par
cette modification, donner la possibilité aux exploitants agri-
coles, dans des bâtiments existants dont ils n’ont plus besoin
pour leur exploitation agricole, de développer des activités.
Ces activités doivent naturellement être proches de leur ex-
ploitation agricole, elles doivent être complémentaires à leur
revenu et les aider à subsister.
Ces deux critères sont essentiels pour la crédibilité de cette
modification de la loi. Je vous en supplie, repoussez ces pro-
positions, votez l’article tel qu’il est proposé par la commis-
sion. Il y va de la crédibilité de cette loi envers l’opinion publi-
que.

Koller Arnold, Bundespräsident: Zunächst zum Antrag Val-
lender. Wir müssen uns von allem Anfang an bewusst sein:
Hier geht es um die sogenannte gewerbliche Aufstockung
von Landwirtschaftsbetrieben. Es handelt sich damit auch
um eine klare Neuerung gegenüber dem geltenden Recht,
und diese gewerbliche Aufstockung der Landwirtschaftsbe-
triebe war schon im Vernehmlassungsverfahren am stärk-
sten umstritten. Während man sich mit dem Prinzip «Wohnen
bleibt Wohnen» durchgehend abgefunden hatte und damit
bei Umnutzungen keine Probleme entstanden, wurden schon
in der Vernehmlassung gegenüber der gewerblichen Auf-
stockung der Landwirtschaftsbetriebe – übrigens vor allem
von gewerblicher Seite und aus Landschaftsschutzkreisen –
Bedenken angemeldet.
Von gewerblichen Kreisen kamen die Bedenken daher, dass
man befürchtete, wenn man hier zu weit öffne, würde es zu



Organisation et aménagement du territoire 1860 N 1er octobre 1997

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Wettbewerbsverfälschungen kommen zwischen jenen Ge-
werbebetrieben, die in den Bauzonen wirtschaften, und ge-
werblichen Nebenbetrieben ausserhalb der Bauzonen, die
beispielsweise den Vorteil billigeren Bodens oder ähnliche
Vorteile hätten. Deshalb ist sicher höchste Vorsicht am Platz,
und der Bundesrat hat sich deshalb auch sehr bemüht, im
Rahmen dieser kontrollierten Öffnungen die Grenzen sehr
eng zu setzen. Einerseits, indem er festhält, dass es sich um
einen Nebenbetrieb handeln muss, und ferner, dass es der
Bewirtschafter des Landwirtschaftsbetriebes selber sein
muss, der diesen gewerblichen Nebenbetrieb führt, und
schliesslich noch, dass diese Tätigkeit für die Erhaltung der
Existenzfähigkeit des Landwirtschaftsbetriebes unbedingt
nötig sein muss.
Auf diese dritte Grenze möchte nun Frau Vallender verzich-
ten. Sie möchte, dass auch jeder florierende Landwirtschafts-
betrieb im Rahmen der anderen Schranken diese Möglichkeit
hat. Das scheint uns ganz eindeutig zu weit zu gehen. Sie ha-
ben die Bedenken auch gestern gehört, und heute – wenn ich
mir diese Bemerkung erlauben darf – habe ich eher das Ge-
fühl, dass in diesem Saal ein allseitiges Bemühen besteht, zu
einer konsensfähigen Lösung zu kommen.
Ich möchte Sie daher auch unter diesem Aspekt bitten, den
Antrag Vallender abzulehnen.
Frau Vallender hat noch die Frage gestellt, wie festgelegt
werde, wann ein landwirtschaftliches Gewerbe ohne zusätz-
liche Einkommensquellen nicht weiterbestehen könne. Wir
wollten das im Gesetz selber bewusst nicht quantifizieren,
weil sich das mit der Zeit ändern kann. In der ständerätlichen
Kommission hat man von der Grössenordnung eines Jahres-
einkommens von 70 000 Franken gesprochen. Selbstver-
ständlich wird es Aufgabe des Verordnungsgebers sein, hier
die nötigen Konkretisierungen vorzunehmen.
Ich möchte Sie bitten, den Antrag Vallender aus den genann-
ten Gründen abzulehnen.
Zum Antrag Hasler Ernst: Herr Hasler möchte den Begriff
«betriebsnah» wieder streichen, wie das der Ständerat ge-
macht hat. Ich glaube, es wäre politisch fatal, wenn man die-
sen Begriff aus dem Gesamtzusammenhang, den ich vorhin
geschildert habe, streichen würde. Man kann durchaus dar-
über streiten – und wir müssen das auch in der Differenzbe-
reinigung zuhanden der Materialien noch einmal ganz genau
festlegen –, was der genaue Begriffsinhalt ist. Aber wenn Sie
hier jetzt «betriebsnah» herausnehmen, dann geben Sie wie-
derum ein falsches politisches Signal im Sinne einer gegen-
über dem Entwurf des Bundesrates weitergehenden Öff-
nung. Das wollen wir auf diesem politisch heiklen Gebiet
nicht.
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, der Fassung des
Bundesrates bzw. der Kommission zuzustimmen. Wir wer-
den eine Differenz zum Ständerat haben und können dort die
nötigen Präzisierungen sicher noch vornehmen, Herr Hasler.

Abs. 1 – Al. 1

Präsidentin:  Der Antrag Guisan ist zurückgezogen worden.

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Kommission 97 Stimmen
Für den Antrag Vallender 54 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag der Kommission 109 Stimmen
Für den Antrag Hasler Ernst 46 Stimmen

Abs. 2–5 – Al. 2–5
Angenommen – Adopté

Art. 24quater (neu)
Antrag der Kommission
Titel
Bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb
der Bauzonen

Abs. 1
Bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzonen, die zonenwidrig geworden sind, werden
in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt.

Abs. 2
Mehrheit
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zu-
ständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, massvoll er-
weitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig
erstellt oder geändert worden sind. Eine vollständige Zweck-
änderung ist zulässig, wenn die Bauten und Anlagen vor dem
1. Januar 1980 erstellt worden sind. In jedem Fall bleibt die
Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung
vorbehalten.
Minderheit
(Stump, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Sema-
deni, Strahm)
.... geändert worden sind und dies mit den wichtigen Anlie-
gen der Raumplanung vereinbar ist.

Abs. 3
Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestim-
mungen.

Art. 24quater (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
Constructions et installations existantes hors de la zone à bâ-
tir, non conformes à l’affectation de la zone
Al. 1
Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais
qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéfi-
cient en principe de la garantie de la situation acquise.

Al. 2
Majorité
L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle,
leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour
autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés lé-
galement. Sont autorisés les changements complets d’affec-
tation lorsque les constructions et installations ont été éri-
gées avant le 1er janvier 1980. Dans tous les cas, la compa-
tibilité avec les exigences majeures de l’aménagement du
territoire est réservée.
Minorité
(Stump, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Sema-
deni, Strahm)
.... transformés légalement et que les travaux soient compa-
tibles avec les exigences majeures de l’aménagement du ter-
ritoire.

Al. 3
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

Stump Doris (S, AG), Sprecherin der Minderheit: Es geht bei
diesem Minderheitsantrag darum, eine Privilegierung von
Bauten zu verhindern, die vor 1980 erstellt wurden. Es gibt
nämlich keine schlüssige Begründung dafür, dass Zweckän-
derungen bei über 17jährigen Bauten – nächstes Jahr wären
es 18jährige und dann 19jährige – nach anderen Kriterien als
bei neueren Bauten möglich sein sollten.
Zweckänderungen sind in Artikel 24 geregelt, den wir heute
morgen angenommen haben, und da heisst es ganz klar,
dass Bewilligungen für Zweckänderungen möglich sind,
wenn der Standort ausserhalb der Bauzone notwendig ist
und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Diese
Bedingungen verlangen jeweils eine sachliche Beurteilung
bei Zweckänderungsgesuchen, die in jedem Fall sinnvoll ist.
Ältere Bauten sollten davon nicht ausgenommen werden.
Weshalb z. B. soll ein Stall, der vor 1980 erstellt wurde, ohne
eine solche Interessenabwägung einfach in eine Schreinerei
oder Garage umgenutzt werden können und ein später er-
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stelltes Gebäude nicht? Es gibt keine logische Begründung
für diese unterschiedliche Behandlung von älteren und neue-
ren Gebäuden.
Der Mehrheitsantrag wurde in der UREK nur knapp mit 12 zu
11 Stimmen beschlossen, d. h., ein sehr grosser Teil der
Kommission erachtete den Artikel 24 als für die Beurteilung
von Zweckänderungen geeignet. Ich bitte Sie, keine Un-
gleichbehandlung von unterschiedlich alten Gebäuden – wie
es übrigens auch der Bundesrat und Ständerat vorgesehen
hatten – zu statuieren.
Ich bitte Sie deshalb, diesem Minderheitsantrag zuzustim-
men.

Hasler  Ernst (V, AG): Wie der Bundespräsident in seinem
Eintretensvotum ganz klar gesagt hat, müssen wir mit dieser
Revision eine Antwort auf die Frage geben, was mit den ehe-
maligen, nicht mehr benötigten Bauernhäusern passiert;
denn in 99 Prozent der Fälle handelt es sich um solche. Die
Zahl dieser Häuser, die nicht mehr für den ursprünglichen
Zweck verwendet werden, kann wegen der laufenden Ent-
wicklung noch weiter zunehmen. Ebenso gibt es auch an den
Zonenrändern bei der Verkleinerung der Bauzone zuneh-
mend Häuser, die zonenwidrig werden. Es kann nicht sein,
dass wir diese Bauten, die so oder so bestehen, zu Baurui-
nen verkommen lassen und gleichzeitig Boden im Baugebiet
verbrauchen.
Artikel 24quater in Verbindung mit Artikel 24a gibt eine
zweckmässige Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Es
scheint mir auch richtig, dass wir als Bundesgesetzgeber
nicht auf die Kantone warten, wie es gemäss Artikel 24
Absatz 2 des bisherigen Rechts vorgesehen ist. Dies wird
auch zu einer einheitlicheren Handhabung unter den Kanto-
nen führen, was ja immer wieder gewünscht wurde; jeder
kennt nämlich die grosszügigere Praxis der anderen Kan-
tone. Zudem werden damit auch den Rechtsinstanzen kla-
rere Vorgaben geliefert.
Über eines müssen wir uns immer im klaren sein: Sie können
beim Besitzstand die Grenze ziehen, wo Sie wollen, es wird
trotzdem immer zu Diskussionen führen. Das werden wir
auch mit der vorgeschlagenen Lösung nicht vermeiden kön-
nen. Aber noch einmal: Die Anträge der Mehrheit der Kom-
mission in Artikel 24quater und Artikel 24a sind als Leitplan-
ken zu begrüssen.
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, der Mehrheit zuzu-
stimmen, wobei, Frau Stump, der Stichtag 1. Januar 1980
nicht ganz unproblematisch ist.
Als Aargauer möchte ich aber den Herrn Bundespräsidenten
um eine Stellungnahme bitten. Wir haben in unserem neuen
Baugesetz bezüglich der Bauten nach Artikel 24, den bun-
desrechtlichen Rahmen ausgeschöpft – übrigens mit ersten,
sehr guten Erfahrungen. In den alten Aargauer Bauernhäu-
sern hat es in der Regel nur sehr kleine Keller. Es ist einfach
nicht einzusehen, warum diese Keller nicht etwas vergrössert
und nach den heutigen Erfordernissen genutzt werden sol-
len.
Herr Bundespräsident, Sie haben im Ständerat auf eine An-
frage von Herrn Ständerat Wicki zu diesem Problem Stellung
genommen. Es seien auf dem Verordnungsweg Lösungs-
möglichkeiten vorhanden, haben Sie dort geantwortet. Ich
nehme an, mit dem Antrag der Mehrheit zu Absatz 2 von Ar-
tikel 24quater wäre das Problem gelöst. Wir wissen aber
noch nicht, was mit der Revision noch alles passiert; auch in
zeitlicher Hinsicht wird das schwierig sein. Deshalb wäre es
sehr wichtig, die Anpassung der Verordnung vorzunehmen,
wenn das heute schon möglich wäre, um diese stossenden
Kleinigkeiten etwas grosszügiger handhaben zu können.
Ich wäre dankbar, wenn Sie – weil wir in diesem Sinne keinen
Antrag stellen können – dazu Stellung nehmen würden.

Baumberger Peter (C, ZH): Ich habe Ihnen im Zusammen-
hang mit Artikel 24ter zu erklären versucht, warum aus ge-
werblicher Sicht die dortige massvolle Öffnung sowohl für die
Landwirte als auch für das Gewerbe vertretbar ist. Und bei
Artikel 24quater hat nun die Kommissionsmehrheit umge-
kehrt konkret Positives für das Gewerbe getan.

Es geht einerseits um rund 6000 industriell genutzte Ge-
bäude ausserhalb der Bauzone, die rechtmässig bestehen,
und es geht andererseits – in noch erheblich höherer Zahl –
um in der Statistik als «übrige Gebäude» aufgeführte, meist
gewerblich genutzte Objekte. Diesen bereits heute rechtmäs-
sig ausserhalb der Bauzone bestehenden Gewerbebetrieben
soll endlich eine sichere Rechtsgrundlage mit einem gewis-
sen Erweiterungsspielraum gegeben werden.
Damit erhalten wir – es wurde schon gesagt – wesentliche
wirtschaftliche Werte, und wir nutzen auch im Sinne der RPG-
Vorschrift unser Land haushälterisch. Der Grundsatz der
haushälterischen Bodennutzung soll ja für das gesamte Land
gelten, wir müssen also nicht neue Flächen überbauen. Es ist
nicht unbedingt sinnvoll, neue Flächen in der Bauzone zu
überbauen, wenn wir ausserhalb ungenutzte Objekte haben.
Die bisherige kantonalrechtliche Ausnahmemöglichkeit
reicht für sinnvolle und landschaftsverträgliche Bedürfnisse
nicht aus. Abgedeckt sind bis heute unter dem Gesichtspunkt
der Bestandesgarantie ja nur die Erneuerung, der Wiederauf-
bau und eine eng begrenzte, teilweise Veränderung. Es lässt
sich nun – da spreche ich aus vielfältiger Erfahrung – in der
Praxis häufig nicht plausibel begründen, warum ein für nicht-
landwirtschaftliche Zwecke bewilligtes Gebäude, welches
später als Folge der Zonenordnung rechts- bzw. zonenwidrig
geworden ist, nicht auch vollständig einer neuen Zweckbe-
stimmung zugeführt werden kann.
Es sind genau diese Fälle, welche gelegentlich über Ausnah-
mebewilligungen zur Strapazierung des heutigen Rechtes
führen, weil man sagt, was der Buchstabe des Gesetzes vor-
schreibt, sei nun schlicht nicht mehr vertretbar.
Ich bin der Meinung, dass klare Verhältnisse hier allen dien-
lich sind.
Wenn Frau Stump gesagt hat, der Termin vom 1. Januar
1980 sei willkürlich, so muss ich sagen: Nein, er ist nicht will-
kürlich. Am 1. Januar 1980 ist das Bundesgesetz über die
Raumplanung in Kraft getreten. Wir haben damit auch ge-
genüber dem Vorwurf allfälliger Gesetzesumgehungen eine
klare zeitliche Grenze. Es geht nur um Objekte, die früher be-
willigt wurden. Für Objekte, die seither bewilligt worden sind,
musste man bereits die Grenzen und Auflagen des RPG be-
achten. Also ist diesbezüglich eine zurückhaltendere Sat-
zung, nämlich die Weitergeltung dessen, was bisher für ge-
werbliche Objekte ausserhalb der Bauzone gegolten hat, ei-
nigermassen vertretbar.
Ich warne Sie: Wenn Sie dem Minderheitsantrag Stump, der
mit diesem «willkürlichen» Zeitpunkt begründet wurde, zu-
stimmen, dann bleiben Sie beim bisherigen Recht. Es gibt
dann also keine vollständigen Zweckänderungen.
Was das Wohnen angeht, so möchte ich Ihnen auch noch sa-
gen: Dafür haben wir eine separate – die Beratung von
Artikel 24a steht noch bevor – kantonalrechtliche Ausnahme.
Ich bin der Meinung, dass wir – wenn wir hier klare Verhält-
nisse schaffen –, auch unser Raumplanungsrecht etwas aus
dem Schussfeld der Kritiker ziehen, nämlich jener Kritiker,
welche die Anwendung kritisieren und sagen: «Ja, aber das
wollen wir doch nicht, das geht nicht nach dem Buchstaben
des Gesetzes, auch wenn es sachlich durchaus vertretbar
ist.»
Eine letzte Bemerkung: Dass die Vorlage, die wir beraten,
auch für Umweltverbände akzeptabel ist, zeigt mir eine Aus-
sage, die der Präsident des Rheinaubundes – ein unverdäch-
tiger Zeuge, gleichzeitig Präsident des Zürcher Heimatschut-
zes – in einer «Vorschau 1998» gemacht hat, nämlich:
«Wenn das Recht objektiv gehandhabt wird, so kann man mit
den vorliegenden, präzisierenden Gesetzesänderungen le-
ben.» Dieser Meinung bin ich auch. Dieser Meinung ist auch
die CVP.
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

Stump Doris (S, AG), Sprecherin der Minderheit: Herr Baum-
berger, die Revision des Bundesgesetzes über die Raumpla-
nung läuft ja unter dem Titel «Sicherung des Einkommens für
die Landwirtschaft». Können Sie uns erklären, welchen Bei-
trag nun diese Änderung zur Sicherung des Einkommens der
Landwirte leistet?
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Baumberger Peter (C, ZH): Ja, ich kann Ihnen das schon er-
klären. Wenn das Gewerbe, das bisher schon ausserhalb der
Bauzone war, dort verbleiben und sich dort auch angemes-
sen erweitern kann – immer in bestehenden, rechtmässigen
Objekten –, dann findet eben nicht zusätzlich eine Verein-
nahmung in der landwirtschaftlichen Sphäre statt, also dort,
wo die Landwirte sein und bleiben sollen. Es gibt nicht nur
eine direkte Förderung, sondern bei allem auch eine indirekte
Förderung.

Präsident:  Die FDP-Fraktion teilt mit, dass sie dem Antrag
der Mehrheit zustimmt.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: In Absatz 1 wird
die bisherige Kompetenznorm der Kantone, welche, wie wir
gehört haben, von den meisten Kantonen auch ausgeschöpft
worden ist, durch eine bundesrechtliche Regelung ersetzt.
Ich denke, das ist gut so.
Auch bezogen auf die Problematik der bestehenden zonen-
widrigen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen ist
unbestritten Handlungsbedarf gegeben. Denken Sie an die
vielen Tausende von Betrieben, die es im ländlichen Raum
gibt, die seit Generationen betrieben werden! Ich kenne sel-
ber viele solche Betriebe, vor allem Betriebe der Holzverar-
beitung, Zimmereibetriebe, Sägewerke, aber auch Landma-
schinenwerkstätten usw. Die haben dort ihren Standort, ihr
Eigentum und sind bisher, wenn sie erneuern, modernisie-
ren, handeln wollten, sehr stark eingeschränkt worden. In
diesem Punkt bestand in der Kommission also Konsens.
Konfliktträchtiger ist die Frage – sie wurde auch mit 12 zu
11 Stimmen entschieden –, ob man ermöglichen will, dass
solche Bauten und Anlagen eine vollständige Zweckände-
rung erfahren dürfen oder nicht. Die Grenze wurde jetzt auf
den 1. Januar 1980 festgesetzt mit der Begründung, dass zu
diesem Zeitpunkt das Raumplanungsgesetz in Kraft getreten
ist und seit damals ein neues Regime geherrscht hat. Man
könnte sich in guten Treuen die Frage stellen, ob es nicht
eher der 1. Juli 1972 sein müsste; damals trat nämlich das
Gewässerschutzgesetz in Kraft, das zum ersten Mal auf bun-
desrechtlicher Ebene Raumplanungsvorschriften vorsah.
Die skeptischen Stimmen sagen, man habe Angst, dass ins-
künftig jeder Stall umgenutzt werden könne, dass aus jeder
Wohnung ein Gewerberaum gemacht werden könne. Man
muss sehen, dass der Gesetzgeber hier schon ganz klar
Schranken vorsieht, z. B. indem er sagt: Die wichtigen Anlie-
gen der Raumplanung müssen beachtet werden. Und Sie
sehen in Absatz 3, dass der Bundesrat verpflichtet wird, ent-
sprechende Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Das
wurde nicht zuletzt vor dem Hintergrund gemacht, dass sich
auch die Mehrheit bewusst ist, dass hier ganz klar Leitplanken,
Grenzen, Kriterien gesetzt werden müssen. Es war aber – das
möchte ich offenlegen – ein sehr umstrittener Punkt, der in der
Kommission sehr knapp entschieden wurde.
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

Ruffy Victor (S, VD): Je voulais savoir, Monsieur le rappor-
teur, ce que vous entendiez par «in jedem Fall bleibt die Ver-
einbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vor-
behalten». Est-ce que vous avez discuté en détail de cet élé-
ment en commission?

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Wir haben die Dis-
kussion über diesen Punkt geführt. Für mich ist es wichtig
auszuführen, dass von den wichtigen Anliegen der Raumpla-
nung die Auswirkungen auf den Landschaftsschutz sehr
wichtig sind. Da ist einmal das äussere Erscheinungsbild,
wenn man Bauten umnutzt. Dann kommt die ganze Er-
schliessungsproblematik dazu. Wenn neue Erschliessungen
bewerkstelligt werden müssen, hat es die Baubewilligungs-
behörde in der Hand, über die Finanzierung etwas abzuleh-
nen. Wir haben bei den kantonalrechtlichen Vorschriften die
Auflage, dass der Erschliessungsaufwand durch den Bau-
herrn oder die Bauherrin selber berappt werden muss.
Es sind auch die Entsorgungsfragen zu berücksichtigen. Bei
Gewerbebetrieben muss man heute sehen, welche umfang-

reichen Auflagen erfüllt sein müssen – bezogen auf Sicher-
heit, Gesundheit, Brandschutz, Gewässerschutz, Lufthy-
giene usw.
Alle diese Ansprüche sind bei solchen Abwägungen mit zu
berücksichtigen.
Daraus sehen Sie, dass mit der Zustimmung zum Antrag der
Mehrheit nicht einfach dem wilden Bauen und den wilden
Zweckänderungen Tür und Tor geöffnet wird.

Koller Arnold, Bundespräsident: Bei Artikel 24quater Ab-
satz 2 geht es ja um zwei Neuerungen. Einerseits soll die bis-
herige kantonale Kompetenz, wie sie im geltenden Artikel 24
Absatz 2 festgehalten ist, durch eine bundesrechtliche Rege-
lung abgelöst werden. Dagegen hat auch der Bundesrat
nichts einzuwenden, denn nahezu alle Kantone haben von
dieser kantonalen Kompetenz bereits heute voll Gebrauch
gemacht. Da ist es sicher zweckmässig, eine einheitliche eid-
genössische Regelung einzuführen. Dagegen hat der Bun-
desrat mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit Mühe, wo-
nach bezüglich jener Bauten, die vor dem 1. Januar 1980 er-
stellt worden sind, auch vollständige Zweckänderungen zu-
lässig sein sollen. Denn vollständige Zweckänderungen be-
sitzstandgeschützter Bauten sind natürlich gerade mit Blick
auf den Trennungsgrundsatz von Baugebiet und Nichtbauge-
biet problematisch. Ein nicht landwirtschaftliches Wohnhaus
könnte so künftig vollständig zu gewerblichen Zwecken um-
genutzt werden. Zweckänderungen, die aber über eine teil-
weise Änderung hinausgehen, sollten nach Auffassung des
Bundesrates auch künftig im Lichte der strengen Bewilli-
gungsvoraussetzungen des Artikels 24 beurteilt werden. Wir
lehnen daher diesen Teil des Antrages der Kommissions-
mehrheit ab und empfehlen Ihnen, hier der Minderheit zuzu-
stimmen.
Noch eine Antwort auf die Frage von Herrn Hasler: Es bleibt
bei dieser Aussage, die ich im Ständerat gemacht habe. Wir
werden, wenn das Gesetz verabschiedet ist, den Begriff der
«teilweisen Änderung» in der Verordnung genauer umschrei-
ben. Wir können aber diese Präzisierung der Verordnung na-
türlich jetzt hier nicht vorwegnehmen, solange das Gesetz
noch in Beratung ist.

Titel, Abs. 1, 3 – Titre, al. 1, 3
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 84 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 51 Stimmen

Art. 24a Abs. 1
Antrag der Kommission
Streichen

Art. 24a al. 1
Proposition de la commission
Biffer

Art. 24a Abs. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Das kantonale Recht kann in landwirtschaftlichen Wohnbau-
ten ....
Minderheit
(Teuscher, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump, Wiederkehr)
Das kantonale Recht kann in gut erhaltenen .... zulassen. Die
Mehrwerte sind durch die Kantone abzuschöpfen.

Antrag Schmid Samuel
Das kantonale Recht kann in gut erhaltenen landwirtschaftli-
chen Wohnbauten landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen
zulassen und vorsehen, dass diese mit einer kleingewerbli-
chen Nutzung verbunden werden dürfen.
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Art. 24a al. 2
Proposition de la commission
Majorité
.... bâtiments d’habitation agricoles à des fins d’habitation ....
Minorité
(Teuscher, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump, Wiederkehr)
Le droit cantonal .... avec l’agriculture. Les plus-values doi-
vent être prélevées par les cantons.

Proposition Schmid Samuel
Le droit cantonal peut autoriser l’utilisation de bâtiments d’ha-
bitation agricoles en bon état à des fins d’habitation et prévoir
que celle-ci puisse être liée à une exploitation artisanale.

Art. 24a Abs. 3
Antrag der Kommission
Einleitung
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit I
(Teuscher, Grobet)
.... die vollständige Zweckänderung schützenswerter Bauten
und Anlagen, welche in ihrer Bausubstanz gut erhalten sind,
zulassen, wenn:

Bst. a
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit I
(Teuscher, Grobet)
a. diese von der zuständigen Behörde aus landschaftlicher
oder denkmalpflegerischer Sicht unter Schutz gestellt wor-
den und durch ein Planungsverfahren als «umnutzbar» be-
zeichnet sind; und
Minderheit II
(Semadeni, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Strahm,
Stump, Wiederkehr)
a. diese in einem kantonalen Schutzinventar aufgenommen
worden sind; und

Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Bst. c (neu)
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Semadeni, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf,
Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr)
c. die Gebäude bei einer Änderung der Nutzung zu Wohn-
zwecken bereits über einen Wohnteil verfügten.

Art. 24a al. 3
Proposition de la commission
Introduction
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Minorité I
(Teuscher, Grobet)
.... dignes d’être protégées et bien conservées si:

Let. a
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Minorité I
(Teuscher, Grobet)
a. celles-ci ont été placées sous protection par l’autorité com-
pétente en raison de leur importance pour le paysage ou les
monuments historiques et ont été désignées, par le biais
d’une procédure de planification, comme étant «aptes au
changement d’affectation»; et
Minorité II
(Semadeni, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Strahm,
Stump, Wiederkehr)

a. celles-ci ont été inscrites dans un inventaire de protection
cantonal; et

Let. b
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Let. c (nouvelle)
Majorité
Rejeter la proposition de la minorité
Minorité
(Semadeni, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf,
Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr)
c. les bâtiments, lors d’un changement de l’utilisation à des
fins d’habitation, ont déjà disposé d’une part d’habitation.

Art. 24a Abs. 4
Antrag der Kommission
....
a. die Baute oder Anlage für den bisherigen Zweck nicht
mehr benötigt wird, für die vorgesehene Nutzung geeignet ist
und keine Ersatzbaute zur Folge hat, die nicht notwendig ist;
....

Antrag Nabholz
Bst. cbis (neu)
cbis. damit eine sinnvolle Bewirtschaftung des umliegenden
Landes nicht behindert wird und Massnahmen im Sinne der
Landschaftspflege damit verbunden sind;

Art. 24a al. 4
Proposition de la commission
....
a. .... l’utilisation envisagée et ne provoque pas une construc-
tion de remplacement qui ne serait pas imposée par une né-
cessité;
....

Proposition Nabholz
Let. cbis (nouvelle)
cbis. une exploitation raisonnable du territoire alentour n’est
pas empêchée et des mesures au sens de l’entretien du pay-
sage y sont liées;

Teuscher Franziska (G, BE), Sprecherin der Minderheit: Bei
den Artikeln 24 und 24a handelt es sich um weitere Kernarti-
kel der vorliegenden Teilrevision. Es geht dabei um die voll-
ständige Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden,
und hier liegt viel Zündstoff drin.
Bei Artikel 24a Absatz 2 verlangt die Minderheit der Kommis-
sion eine Präzisierung. Die Umnutzung der landwirtschaftli-
chen Bauten soll gemäss Teilrevision dazu beitragen, dass
der Landwirtschaft weiter unter die Arme gegriffen wird. Da-
bei ist z. B. vorgesehen, landwirtschaftsfremde Wohnnutzun-
gen zu erlauben, z. B. als Ferienwohnungen. Diese Nutzung
sollte es den Bauern erlauben, weitere Einkünfte zu erzielen.
Nun ist in der Schweiz zwar der Zweitwohnungsbau an sei-
nen Grenzen angelangt. Ja, es besteht sogar ein Überhang
an Zweitwohnungen. Bäuerliche Zweitwohnungen haben
also nur eine Chance, wenn sie kostengünstig erstellt und
vermietet werden können. Dies ist nur in gut erhaltenen
Wohnbauten möglich und sinnvoll.
Deshalb schlägt die Minderheit der Kommission vor, den Zu-
satz «gut erhalten» wieder aufzunehmen, wie dies der Bun-
desrat und der Ständerat vorgeschlagen haben. Wäre eine
landwirtschaftsfremde Wohnnutzung in allen Wohnbauten
möglich, wäre die weitere Überschuldung der landwirtschaft-
lichen Bevölkerung vorprogrammiert und müsste dann mit
anderen Massnahmen kompensiert werden.
Als weitere Präzisierung in Artikel 24a Absatz 2 möchte die
Minderheit die Mehrwertabschöpfung garantiert haben. Arti-
kel 5 des Raumplanungsgesetzes sieht vor, dass ein Aus-
gleich für Planungsvorteile und -nachteile angemessen gere-
gelt werden muss. Bisher haben die Kantone von dieser Re-
gelung aber kaum Gebrauch gemacht. Landwirtschaftliche
Wohngebäude sollen aber primär der landwirtschaftlichen
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Bevölkerung zu Verfügung stehen. Fremdnutzungen können
je nach Situation durchaus sinnvoll sein, es dürfen aber keine
ökonomischen Gewinne daraus erzielt werden.
Die Minderheit der Kommission beantragt deshalb, dass bei
der Umnutzung eines landwirtschaftlichen Wohngebäudes
ein allfälliger Mehrwert durch die Kantone abgeschöpft wer-
den kann. Damit soll verhindert werden, dass ein landwirt-
schaftlich genutztes Wohnhaus aus Profitgründen vermietet
oder verkauft wird.
Ich komme zum Antrag der Minderheit I zu Artikel 24a
Absatz 3. Gestern wurde von Herrn Bundespräsident Koller
und von anderen Sprechern immer wieder auf die Erhaltung
der Streusiedlungen hingewiesen.
Streusiedlungen über «musealen Landschaftsschutz» oder
«Ballenbergmentalität», wie das Herr Dupraz genannt hat, zu
erhalten, mag in einigen Fällen durchaus sinnvoll sein, es ist
aber meistens zu kostenintensiv. Deshalb stimmt auch die
Kommissionsminderheit – im Sinne der Erhaltung von ge-
wachsenen Strukturen – einer vollständigen Zweckänderung
zu, wenn die Bedingungen klar formuliert sind.
Auch für die vollständige Zweckänderung muss gelten: Sie
hat sich auf die Gebäude und Anlagen zu beschränken, die
in ihrer Bausubstanz gut erhalten sind. Sonst laufen wir Ge-
fahr, dass jeder zusammengefallene Stall und jedes Funda-
ment eines Rustico wieder aufgebaut werden, nur weil sie
sich z. B. an einer schönen Lage befinden. Zweitens müssen
die Bauten aus landschaftlicher oder denkmalpflegerischer
Sicht unter Schutz gestellt werden. Es ist deshalb unerläss-
lich, dass die Kriterien, welche die Schutzwürdigkeit definie-
ren, im Gesetz verankert werden. Denn auch «schutzwürdig»
ist ein weiter Begriff, unter dem man sehr viel verstehen kann.
Aus Sicht der Kommissionsminderheit I genügt es nicht,
wenn die zuständige Behörde für die Unterschutzstellung
verantwortlich ist, wie das der Bundesrat und der Ständerat
vorschlagen. Die zuständige Behörde ist eine politische Be-
hörde, welche nie rein fachlich urteilen wird. Deshalb braucht
es auch ein ordentliches Planungsverfahren, welches allen
Beteiligten das rechtliche Gehör garantiert. Die Gebäude
müssen in einem Planungsverfahren nicht nur als schutzwür-
dig, sondern auch als umnutzbar bezeichnet werden. Denn
mit der vollständigen Zweckänderung muss auch der Begriff
der Schutzwürdigkeit neu definiert werden. Es gibt durchaus
Gebäude, die zwar mit der bisherigen Nutzung schutzwürdig
waren, aber bei einer vollständigen Zweckänderung ihre
Schutzwürdigkeit verlieren. Deshalb ist es für die Minderheit I
unabdingbar, die Gebäude explizit als schutzwürdig und zu-
gleich als umnutzbar zu bezeichnen.
Ich bitte Sie, bei Artikel 24a Absatz 3 die Minderheit I zu un-
terstützen.

Semadeni Silva (S, GR), Sprecherin der Minderheit: Ich spre-
che zu Artikel 24a Absatz 3 Buchstaben a und c, kantonal-
rechtliche Ausnahmen für Bauten ausserhalb der Bauzone.
Noi tutti conosciamo e amiamo i rustici, «munt», i «Spycher»,
con la loro diversa tipologia regionale. Tra queste costru-
zioni dei nostri avi, si trovano anche numerose stalle e fienili,
che non vengono più utilizzati a scopi agricoli, e per nessun
altro scopo. Quale dev’essere il loro futuro? Parlo di stalle e
fienili e non degli edifici abitabili. Tanti sono dell’opinione che
non debbano sparire, e così anche stalle e fienili vengono
protetti – si dice – riattandoli. Le costruzioni vengono restau-
rate, ampliate, vi si inseriscono delle finestre con le persiane
colorate, si crea un parcheggio, si istalla l’asta per la ban-
diera, e forse anche un’antenna parabolica, e alla fine si
erige una bella siepe tutt’intorno. Il risultato di queste misure
di salvaguardia del patrimonio culturale: la costruzione ha
perso completamente il suo carattere, e non è più degna di
protezione.
Der Gesetzgeber möchte mit der Revision des Raumpla-
nungsgesetzes einer solchen Entwicklung sicherlich nicht
Vorschub leisten. Sie steht in Widerspruch zu den Planungs-
grundsätzen, zu den «Grundzügen der Raumordnung
Schweiz». Doch das Interesse für die Umwandlung von Stäl-
len und Scheunen zu Ferienhäusern ist gross. Der Druck auf
die Gemeindebehörden und auf die kantonalen Raumpla-

nungsämter ist entsprechend stark. Das Potential – Herr
Herczog sprach gestern von über 150 000 potentiellen Feri-
enwohnungen in den Alpen – ist insbesondere im Bergge-
biet, wo mehr als die Hälfte der Ökonomiebauten ausserhalb
der Bauzonen steht, hoch.
Was geschieht, wenn der in Artikel 24 Absatz 3 vorgeschla-
gene Grundsatz «schutzwürdig gleich umbaubar» den Kan-
tonen und Gemeinden neue Möglichkeiten eröffnet, um nun
über diesen Umweg ganz legal vollständige Zweckänderun-
gen von Ökonomiebauten zu bewilligen? Wir misstrauen den
Kantonen nicht, Herr Bundesrat Koller. Mit diesen Änderun-
gen nimmt aber der bereits starke Druck auf die Behörden
noch zu. Für viele Gemeindebehörden ist die Durchsetzung
von objektiven Schutzkriterien äusserst schwierig.
Schon heute gibt es Gemeinden, die 90 Prozent ihrer Ökono-
miegebäude als schutzwürdig, also als umbaubar, eingestuft
haben. Weil eine Lockerung der heutigen Praxis nicht im
übergeordneten Interesse des Landschaftsschutzes und
auch nicht im Interesse des Tourismus ist, schlage ich mit
zwei Minderheitsanträgen einschränkende Ergänzungen zu
Artikel 24a Absatz 3 vor.
Zum Antrag der Minderheit II zu Absatz 3 Buchstabe a: Aus-
serhalb der Bauzone sollen nur jene alleinstehenden Ökono-
miebauten schützenswert, d. h. umbaubar, sein, die «in ei-
nem kantonalen Schutzinventar aufgenommen worden
sind». Damit soll ein seriöser Umgang mit der Unterschutz-
stellung gewährleistet werden. Zudem können so Rechtsun-
gleichheiten innerhalb der Gemeinden eines Kantons vermie-
den werden.
Der Kanton Graubünden verfolgt bereits eine solche Praxis.
Seit der Änderung der Verordnung über die Raumplanung im
Jahre 1989 sieht der Bündner Richtplan die Ausscheidung
von Erhaltungszonen und von sogenannten Landschaften
mit schützenswerter Bausubstanz vor. Die Schutzkriterien
werden darin klar und objektiv umschrieben. Eine willkürliche
Interpretation auf kommunaler Ebene wird dadurch er-
schwert. Aufgrund dieser Vorgaben erarbeiten die Gemein-
den ein Siedlungsinventar mit den schützenswerten Bauten,
die ausnahmsweise dem Zweckänderungsverbot entzogen
und vor dem Zerfall bewahrt werden dürfen. Für die Unter-
schutzstellung müssen objektive Kriterien massgebend sein
und nicht die wirtschaftlichen Interessen. Dies zu meinem er-
sten Minderheitsantrag zu Absatz 3.
Mit meinem zweiten Minderheitsantrag zu Absatz 3 Buch-
stabe c soll die Umnutzung von freistehenden Ökonomiebau-
ten – Ställe und Scheunen ausserhalb der Bauzone – auf
jene Gebäude beschränkt werden, die «bereits über einen
Wohnteil verfügten». Das Prinzip «wohnen bleibt wohnen»
soll hier ebenfalls zur Anwendung kommen. Damit steht für
den Vollzug ein einfaches, handhabbares Kriterium zur Ver-
fügung.
Somit kann nicht jeder freistehende, eventuell schützens-
werte Stall zum Ferienhaus umgebaut werden. Die Zweckän-
derung eines Ökonomiegebäudes soll nur dann in Betracht
gezogen werden, wenn es bereits Wohnzwecken dient oder
Bestandteil einer erhaltenswerten Gebäudegruppe bildet.
Der Kanton Graubünden hat dies im Richtplan bereits so fest-
gelegt. Der Antrag entspricht kantonaler Praxis.
Zum Schluss möchte ich noch folgendes festhalten: Wir müs-
sen akzeptieren lernen, dass im öffentlichen Interesse nicht
alle funktionslos gewordenen Bauten umgenutzt werden kön-
nen. Die Natur wird sich da und dort ein Stück Land zurück-
erobern dürfen. Das ist doch ganz normal. Wir verbauen da-
für anderswo immer noch einen Quadratmeter Land pro Se-
kunde für unsere aktuellen Bedürfnisse.
Die im Natur- und Landschaftsschutz und in der Raumpla-
nung engagierten Organisationen machen eindringlich dar-
auf aufmerksam, dass die Erhaltung und Pflege der Land-
schaft und des Erholungsraumes mit dieser Revision des
Raumplanungsgesetzes in Frage gestellt wird. Die bewährte
Praxis des Kantons Graubünden bezüglich der Bauten aus-
serhalb der Bauzonen, eine vernünftig zwischen den Interes-
sen vermittelnde Praxis, kann uns als Modell dienen.
Vi prego, nell’interesse della salvaguardia del paesaggio e
anche nell’interesse del turismo, di sostenere le mie due pro-
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poste di minoranza come pure quella della collega Nabholz
che viene appoggiata e sostenuta da tutto il gruppo socialista.

Schmid  Samuel (V, BE): Das Leben und die Gesellschaft
verändern sich und damit auch die Nutzungsansprüche der
Menschen an ihren Raum. Das ist letztlich auch der Grund,
weshalb wir gezwungen sind, das Raumplanungsgesetz teil-
weise zu revidieren. Diese Veränderung wird aber nicht ab-
geschlossen sein. Weitere Tatsachen bleiben unmittelbar,
jetzt bezogen auf die Raumplanung, zu berücksichtigen.
Zum einen muss die intakte Bausubstanz, unter anderem
auch in traditionellen Streubaugebieten, weiterhin genutzt
werden und genutzt werden können. Es geht in meinem An-
trag nicht darum, neue Bauten in der Landwirtschaftszone
zuzulassen, sondern darum, dass gut erhaltene, bestehende
Bauten weiterhin – allenfalls anders und diesen neuen Le-
bensgewohnheiten entsprechend – genutzt werden dürfen.
Es werden in den nächsten Jahren Hunderte, wahrscheinlich
Tausende von heute reinen oder gemischten Landwirt-
schaftsbetrieben ihre ursprüngliche landwirtschaftliche Tätig-
keit aufgeben müssen. Damit können sie dem Bundesgesetz
über das bäuerliche Bodenrecht entzogen werden. Trotzdem
wird in Tausenden von heutigen Bauernhäusern dann bloss
noch gewohnt werden können. In einer Zeit, in der beispiels-
weise die Kommunikationswissenschaft ankündigt, dass in
Zukunft der Arbeitsplatz viel weniger standortgebunden sein
wird als früher. Es wird wahrscheinlich, dass auch aus den ei-
genen Wohnräumen heraus Tätigkeiten vorgenommen wer-
den können und mit Leuten kommuniziert werden kann, die
weit entfernt sind; auch derartiges ist zu berücksichtigen.
Nun haben wir Lösungen für eine artreine Nutzung von Land-
wirtschaftsbetrieben in Artikel 16, für nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzone in Artikel 24ter, für
altrechtliche Bauten in Artikel 24quater, aber nicht – oder
nach meinem Dafürhalten nicht ausreichend – für die grosse
Zahl landwirtschaftlicher Bauten, die neu leerstehen werden.
Hier beschränken wir uns in Artikel 24a Absatz 2 auf das Zu-
geständnis der reinen landwirtschaftsfremden Wohnnutzung.
Hier schlage ich mit meinem Antrag vor, dass die Wohnnut-
zung mit einer kleingewerblichen Nutzung, beispielsweise im
angebauten ehemaligen Ökonomieteil, verbunden werden
darf.
Man wird jetzt sofort von einer zu grossen Öffnung sprechen
und befürchten, die Landwirtschaftszone werde damit ent-
wertet und mein Antrag sei eine Aufweichung der klaren
Grenze zwischen Landwirtschaftszone und Bauzone. Man
wird meinen Antrag möglicherweise bekämpfen. Meines Er-
achtens zu Unrecht, denn im Gegensatz zu entsprechenden
Öffnungsanträgen – wenn man sie so bezeichnen darf –, die
bis jetzt bei Artikel 24ter und Artikel 24quater zur Diskussion
stehen, gibt es in Artikel 24a eine recht hohe Hürde für die
Ausnahmebewilligungen. Der Zusatz, wie ich ihn vorschlage,
steht unter den erhöhten Anforderungen an Ausnahmen ge-
mäss Artikel 24a Absätze 3 und 4.
Damit wird berücksichtigt, dass zum einen die kantonale
Bau- und Siedlungstradition sehr unterschiedlich ist. Diesem
Umstand wird Rechnung getragen, indem die Kompetenz zu
einer flexibleren Nutzung generell bei den Kantonen liegt.
Trotz flexibler Nutzung sollen dann schliesslich zwingend –
auch für die Kantone – das äussere Erscheinungsbild und die
Grundstruktur der betroffenen Bauten im wesentlichen un-
verändert bleiben, und es darf höchstens eine geringfügige
Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig sein,
die schliesslich erst noch vom Eigentümer bezahlt werden
muss.
Es wird also meines Erachtens kein Einbruch erfolgen. Wes-
halb sollen denn die künftigen Generationen von Landwirten
oder die künftig selbständigerwerbend tätigen Frauen und
Männer unseres Landes, die in einen neuen Beruf einsteigen
müssen, nicht am Ort, wo sie ihre Jugend verbracht haben,
auch arbeiten können, wenn das Erscheinungsbild ihrer
Baute, die sie möglicherweise geerbt haben, nicht gestört
wird, wenn die Erschliessung nicht belastet wird und wenn
die Kantone erst noch das entsprechende Gebiet hierfür aus-
zuscheiden haben?

Diese Lösung wurde seinerzeit auch im Rahmen der Kom-
mission Durrer geprüft und von ihr empfohlen. Für die Akzep-
tanz der Gesetzgebung im ländlichen Raum wäre diese be-
scheidene Öffnung mit entsprechenden Hürden von wesent-
licher Bedeutung.
Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass eine derartige
Nutzung in unserem Land auch Tradition hat. Die Uhrmache-
rei im Seeland oder im Jura, aber auch die Webereibetriebe
in der Ostschweiz sind genau so entstanden.
Ich bitte Sie, dieser kulturellen Entwicklung unseres Landes
Rechnung zu tragen und meinem Antrag zuzustimmen.

Nabholz Lili (R, ZH): Ich möchte zunächst meine Interessen-
bindung offenlegen: Ich präsidiere die Schweizerische Stif-
tung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege. Mein An-
trag bezieht sich auf den Umstand, dass die Schutzwürdig-
keit von vereinzelt stehenden Ställen und Scheunen neben
dem Wert der Bausubstanz auf jeden Fall auch im Wert der
landschaftlichen Situation begründet ist.
Diese landwirtschaftlichen Bauten bilden im Zusammenhang
mit der umliegenden genutzten Landschaft eine Schutzein-
heit. Der Fortbestand oder die Wiederherstellung der Kultur-
landschaft bedingen daher, dass die bisherige Nutzung die
Bewirtschaftung in der Regel gewährleisten soll, damit diese
erhalten bleibt oder zumindest – ich glaube, das ist das Mini-
mum, was man fordern muss – nicht durch Umnutzungen be-
hindert wird.
Mit einer Unterschutzstellung dieser Gebäude sollen daher
gleichzeitig auch eine Gegenleistung im Sinne der Bewirt-
schaftungsmöglichkeit und Erhaltung des umliegenden Lan-
des sowie Massnahmen im Sinne der Landschaftspflege ge-
währleistet werden. Dies ist deshalb notwendig, weil wir uns
in einer Situation befinden, wo vermehrt Leute, die nichts mehr
mit der Landwirtschaft zu tun haben, in solche Landwirt-
schaftszonen ziehen und davon profitieren, dass der kleine
verbleibende Rest der Landwirte namentlich im Berggebiet die
Landschaft für die Feriengäste pflegt. Das ist nicht zumutbar.
Mein Antrag möchte – wie ich es erwähnt habe – eine Gegen-
leistung der Umnutzer sicherstellen. Dies ist meines Erach-
tens eine moderate Forderung in Anbetracht dessen, dass
schutzwürdige Gebäude zu Ferienhäusern umgebaut und
umgenutzt werden können und damit, mit relativ geringem fi-
nanziellen Einsatz, ein ganz erheblicher Mehrwert geschaf-
fen werden kann. Ähnlich ist die Ausgangslage auch für die
ehemaligen landwirtschaftlichen Wohnbauten, in denen land-
wirtschaftsfremde Wohnnutzungen zugelassen werden sol-
len. Auch hier soll die Umnutzung nicht dazu führen, dass
das umliegende Land nicht mehr weiter bewirtschaftet wird.
Zudem darf wohl verlangt werden, dass Hecken, Feldge-
hölze, Waldsäume usw. mit Hilfe der neuen Eigentümer er-
halten bleiben und gepflegt werden. Diese Arbeiten können –
wie erwähnt – nicht gänzlich der noch verbleibenden bäuerli-
chen Bevölkerung überlassen werden.
Mein Vorschlag lehnt sich an das Modell des Kantons Grau-
bünden an, welcher in seinem neuen Richtplan aus dem
Jahre 1996 eine solche Massnahme vorsieht. Wie man al-
lenthalben vernehmen kann, zieht er diese Massnahmen
auch mit Erfolg durch, ohne dass es zu irgendwelchen unan-
gemessenen Beeinträchtigungen der neuen Eigentümer ge-
kommen wäre.
Ich zitiere Ihnen aus diesem Richtplan: «Die kulturlandschaft-
liche Ursprünglichkeit der Landschaft ist zu erhalten oder
wiederherzustellen, ansonsten die geforderte Schutzeinheit
Baute und Landschaft nachträglich verlorenginge. Der Fort-
bestand oder die Wiederherstellung der Kulturlandschaft be-
dingen, dass die Bewirtschaftung in der Regel erhalten bleibt
oder wieder eingeführt wird, und zwar sowohl in qualitativer
als auch in quantitativer Hinsicht. Diese Anforderung muss
erfüllt werden.» Soweit die kantonalbündnerische Regelung,
auf die sich mein Antrag bezieht.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Er ist ein Beitrag
an das von den Kommissionssprechern mehrfach erwähnte
«fragile équilibre» zwischen nutzen und schützen, das damit
sicher besser gewährleistet wird, als wenn Sie diesen Antrag
nicht berücksichtigen.
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Ruckstuhl Hans (C, SG): Frau Nabholz, ich weiss, was
Landschaftspflege ist und dass damit die Feldgehölze, Ge-
wässer und Hecken gepflegt werden sollen. Ich frage Sie:
Was meinen Sie konkret mit den Massnahmen, die Sie for-
dern? Was bedeuten diese Massnahmen für den bewirt-
schaftenden Bauern oder den Anwohner dieser Liegenschaf-
ten?

Nabholz Lili (R, ZH): Diese Massnahmen werden gemäss ih-
ren Bedürfnissen von den Kantonen ausformuliert werden,
so dass man nach den individuellen Verhältnissen die ent-
sprechenden Richtplanungen vornehmen kann.

Brunner  Toni (V, SG): Im Namen der Fraktion der Schweize-
rischen Volkspartei empfehle ich Ihnen, sämtliche Minder-
heitsanträge zu Artikel 24a abzulehnen.
In Artikel 24a Absatz 2 wird geregelt, dass das kantonale
Recht landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen in landwirt-
schaftlichen Wohnbauten zulassen kann. Die Kommissions-
mehrheit, die auch von uns unterstützt wird, lässt die beiden
Worte «gut erhaltenen» weg, nicht, weil wir darauf verzichten
wollen, sondern weil diese Forderung bereits in Artikel 24a
Absatz 4 Litera b vorgesehen ist, wonach die äussere Er-
scheinung und die bauliche Grundstruktur im wesentlichen
unverändert bleiben müssen. Im weiteren ist in der Raumpla-
nung gemäss Bundesgerichtspraxis auch der Begriff «techni-
sche Abbruchreife» üblich. Bezüglich der Wohnungen heisst
dies, dass nur so lange Anrecht auf Besitzstand besteht, als
eine Wohnung auch bewohnbar ist. Damit wird sichergestellt,
dass auch den Anliegen der Minderheit Rechnung getragen
wird. Wir bitten Sie daher, in Artikel 24a Absatz 2 dem Antrag
der Mehrheit zuzustimmen.
Auch bei Absatz 3 bitte ich Sie namens unserer Fraktion, der
Mehrheit zuzustimmen. Beide Minderheitsanträge wollen die
Zweckänderung schützenswerter Bauten und Anlagen er-
heblich erschweren, obwohl in diesem Artikel schon durch
den Bundesrat genug Einschränkungen und Erschwerungen
eingeführt wurden. Daher gehen uns diese Minderheitsan-
träge ganz einfach zu weit.
Die Minderheit I (Teuscher) will, dass die Bauten und Anla-
gen durch die Behörden «aus landschaftlicher oder denkmal-
pflegerischer Sicht unter Schutz gestellt worden und durch
ein Planungsverfahren als ’umnutzbar’ bezeichnet sind».
Dies lehnen wir ab, genau gleich wie den Antrag der
Minderheit II (Semadeni), die schützenswerte Bauten und
Anlagen in ein kantonales Schutzinventar aufnehmen will.
Auch dies können wir nicht gutheissen.
Der zweite Antrag der Minderheit Semadeni will neu Litera c
einfügen und eine Änderung der Nutzung zu Wohnzwecken
nur zulassen, wenn bereits ein Wohnteil vorhanden ist. Ich
bitte Sie namens der SVP-Fraktion, diese vier Minderheitsan-
träge abzulehnen.
Ich spreche noch kurz zu den beiden Einzelanträgen Schmid
Samuel und Nabholz. Zum Antrag Schmid Samuel: Unsere
Fraktion wird diesem Antrag unseres Fraktionskollegen
grossmehrheitlich zustimmen und die Ergänzung «landwirt-
schaftsfremde Wohnnutzungen .... mit einer kleingewerbli-
chen Nutzung» in Absatz 2 befürworten. Den Antrag Nabholz
lehnt unsere Fraktion geschlossen ab.

Stucky Georg (R, ZG): Ich spreche zu Absatz 2 des
Artikels 24a. Es sind zwei Punkte, bei denen wir eine Diffe-
renz zum Antrag der Minderheit Teuscher haben:
1. «Gut erhaltene Bauten» oder einfach «landwirtschaftliche
Wohnbauten»: Dazu möchte ich gleich eine Bemerkung an
Frau Semadeni vorwegnehmen: Wir sprechen hier von
Wohnbauten, und es ist in Absatz 2 nie von Ställen oder ir-
gendwelchen nicht mehr gebrauchten Remisen die Rede. Ich
mache ausdrücklich darauf aufmerksam. Man muss einmal
beim Text bleiben. Die Umschreibung «gut erhaltene» brau-
chen wir deshalb nicht, wie bereits mein Vorredner ausge-
führt hat, weil die Kriterien in Absatz 4 geregelt sind.
2. Zur Mehrwertabschöpfung: Wir haben diesbezüglich ge-
nerell den Artikel 5 des Gesetzes. Es ist nun wenig sinnvoll,
überall in Einzelartikeln nochmals zu wiederholen, was in

Artikel 5 schon steht. Tatsächlich findet ja in allen Kantonen
eine Mehrwertabschöpfung statt, alle Kantone kennen die
Grundstückgewinnsteuer. Sehr oft haben nämlich die Kan-
tone die Mehrwertabschöpfung über diese Steuer geregelt,
z. B. mein Kanton. Wenn eine Handänderung bei einer Woh-
nung, z. B. im Stockwerkeigentum, stattfinden sollte, wird
hier der Mehrwert abgeschöpft. Sie können sich also beruhigt
zurücklehnen, Frau Teuscher, dieser Hinweis, den Sie ma-
chen wollen, ist ebenfalls überflüssig.
Dann müssen wir die Sache etwas genereller sehen. Es ist
volkswirtschaftlich richtig, dass die Landwirtschaft eine Mög-
lichkeit für Zusatzeinnahmen erhält, indem sie eine Wohnung
in einem Bauernhaus, die sie nicht mehr braucht, an Dritte
vermieten kann. Es ist volkswirtschaftlich auch richtig, dass
wir diesen Wohnraum nicht verlottern lassen. Es ist auch so-
zial gescheiter, dass wir wieder Bevölkerung auf dem Lande
haben, da ohnehin ein Trend zum Wohnen im Grünen statt-
findet. Das Verständnis für die Landwirtschaft steigt damit. In
der Regel sind die Lebensverhältnisse auf dem Land gesün-
der, und schliesslich helfen wir damit, die Entvölkerung zu
bekämpfen, eine Entwicklung, die uns auch Sorge macht und
derentwegen wir die Regionalpolitik stärken wollen. Hier wür-
den Sie am falschen Ende ansetzen, wollten Sie noch zu-
sätzliche Auflagen machen.
Es bleibt noch der Antrag Schmid Samuel. In unserer Frak-
tion hat man den auch geprüft, aber aus politischen Gründen
verworfen. Wir befinden uns auf einer Gratwanderung. Sie
haben gehört, dass das Gewerbe Bedenken hat, und wir wol-
len hier nicht, auch wenn es sich um Kleingewerbebetriebe
handelt, einen Wettbewerbsvorteil geben, der beim Gewerbe
dazu führt, dass man die Vorlage ablehnt. Ich gebe Herrn
Schmid Samuel recht: Die Textilweber im Appenzellerland
und die Uhrmacher im Jura haben natürlich zuhause gearbei-
tet, aber offenbar läuft unsere Entwicklung in der ganzen
Raumplanung auf eine viel deutlichere Trennung hinaus, und
wir sind – wie ich schon sagte – hier mehr aus politischen
Überlegungen der Meinung, dass man nicht zu weit gehen
sollte.
Ich möchte Sie deshalb bitten, den Anträgen der Mehrheit zu-
zustimmen.

Semadeni Silva (S, GR), Sprecherin der Minderheit: Herr
Stucky, Sie meinen, ich könne den Text nicht lesen und ich
verstünde nicht recht, was hier geschrieben steht. Darum
möchte ich Ihnen doch eine Frage stellen: Ich habe von der
Zweckänderung von Ökonomiegebäuden zu Ferienhäusern
gesprochen, und in Artikel 24a Absatz 3 steht: «Das kan-
tonale Recht kann überdies die vollständige Zweckänderung
schützenswerter Bauten und Anlagen .... zulassen, wenn
....» Ich möchte hier Einschränkungen machen.
Die Frage: Was verstehen Sie unter vollständiger Zweckän-
derung, wenn das, was ich darunter verstehe, nicht stimmt?

Stucky Georg (R, ZG): Ich kann mir geradezu nicht vorstel-
len, dass eine kantonale Behörde eine Änderung eines Stal-
les, der vielleicht sogar gut erhalten ist, als zulässig ansieht
und als schützenswert als Wohnung qualifiziert. Das gibt es
doch einfach nicht. Es heisst doch höchstens: Ein Gebäude
ist schützenswert für eine Wohnung, aber nicht, dass ein Stall
mit dem Schutzartikel über das Denkmalpflegerecht zur
Wohnung transferiert wird.

Hegetschweiler  Rolf (R, ZH): Zu Artikel 24a Absatz 3 und 4,
speziell zum Antrag der Minderheit Teuscher und zu den bei-
den Anträgen der Minderheit Semadeni.
In der Fassung des Bundesrates, der der Ständerat weitge-
hend gefolgt ist und die auch von der Mehrheit der Kommis-
sion unterstützt wird, sind kantonalrechtliche Ausnahmen
weitgehend schon in den Absätzen 2 und 3 spezifiziert. Wir
sind überzeugt, dass man diesen Katalog nicht erweitern und
auch nicht weiter präzisieren muss.
Bei Absatz 3 genügt es sicher, wenn das kantonale Recht
eine vollständige Zweckänderung schützenswerter Bauten
und Anlagen zulassen kann. Es ist nicht nötig, dass die
schützenswerten Bauten und Anlagen in ihrer Bausubstanz
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gut erhalten sind. Das ist auch immer eine Frage der Defini-
tion. Was heisst «gut erhalten»? Es genügt sicher, wenn sie
schützenswert sind.
Das gleiche gilt für Buchstabe a. Es genügt, wenn die zustän-
dige Behörde diesen Schutz vorgenommen hat. Eine weitere
Präzisierung aus landschaftlicher oder denkmalpflegerischer
Sicht und ein Planungsverfahren würden zu einer Bürokratie
führen. Wir betrachten das als unzweckmässig und auch als
schlecht handhabbar.
Auch der Antrag der Minderheit Semadeni zu Buchstabe c,
dass nur Gebäude zu Wohnzwecken umgenutzt werden dür-
fen, die schon einen Wohnanteil haben, ist eine Einschrän-
kung, die so nicht nötig ist.
Zum Antrag Nabholz zu Absatz 4 Buchstabe cbis: Das ist ein
neuer Buchstabe. Mit dem neuen Absatz 4 Buchstabe cbis
dürften Bewilligungen nur noch erteilt werden, wenn damit
«eine sinnvolle Bewirtschaftung des umliegenden Landes
nicht behindert wird und Massnahmen im Sinne der Land-
schaftspflege damit verbunden sind». Dass die sinnvolle Be-
wirtschaftung des umliegenden Landes gewährleistet wer-
den muss, scheint logisch und braucht im Gesetz sicher nicht
speziell erwähnt zu werden. Dass aber Bewilligungen nur er-
teilt werden dürfen, wenn damit konkrete Massnahmen im
Sinne der Landschaftspflege verbunden sind, geht eindeutig
zu weit, und es würde auch in gefährlicher Weise die
Absätze 2 und 3 des Artikels 24a in Frage stellen.
Die verlangten «Massnahmen im Sinne der Landschafts-
pflege» müssten auch definiert werden, was nicht so einfach
wäre. Wie Frau Nabholz am Beispiel Graubünden gezeigt
hat, sind die Kantone durchaus in der Lage, diesem Anliegen
Rechnung zu tragen. Das können sie sicher in eigener Kom-
petenz tun. Wir sind deshalb nicht der Meinung, dass das ins
Gesetz aufgenommen werden muss.

Bühlmann Cécile (G, LU): Ich spreche für die grüne Fraktion
zu Artikel 24a: Die grüne Fraktion unterstützt bei Absatz 2 die
Minderheit Teuscher, und bei Absatz 3 ist sie der Meinung,
dass die Minderheit I (Teuscher) vor der Minderheit II (Sema-
deni) zu unterstützen sei.
Für uns ist es nämlich wichtig, dass die vollständige Zweck-
änderung nur bei Gebäuden möglich ist, die eine gute Bau-
substanz haben. Ich kann wieder das Beispiel vom wind-
schiefen Hüttchen, das zu einer Wohnung ausgebaut werden
kann, als Bild gebrauchen. Eben das möchten wir verhin-
dern.
Der Hauptunterschied der zwei Minderheitsanträge liegt bei
der Frage des Instrumentes. Der Antrag der Minderheit I lässt
den Kantonen mehr Freiheit bezüglich des Vorgehens bei der
Festlegung der Schutzwürdigkeit der Gebäude. Wir haben
durchaus das Vertrauen in die Kantone, dass sie ihre Aufga-
ben gut machen. Darum weisen wir auch die Vorwürfe – sie
wurden uns gestern in diesem Sinne gemacht –, wir seien den
Kantonen gegenüber misstrauisch, klar zurück.
Die Minderheit II hingegen sieht ein einziges Instrument im
Gesetz vor, nämlich das kantonale Inventar. Der Vorschlag
der Minderheit I aber lässt den Kantonen die Freiheit, ob sie
selber handeln wollen oder ob sie die Gemeindeautonomie
hoch gewichten und deshalb die Gemeinden damit beauftra-
gen, die Schutzwürdigkeit für die Gebäude zu bestimmen. Es
hat durchaus Vorteile, wenn die Gemeinden die Schutzwür-
digkeit selber prüfen, weil sie diese dann im Nutzungszonen-
plan festschreiben. Ebenso wird die betroffene Bevölkerung
von Anfang an in das Planungsverfahren einbezogen. Das
mag vielleicht etwas schwerfällig sein, aber dafür werden die
erlassenen Vorschriften auch eher respektiert.
Mit der Festlegung der Schutzwürdigkeit und der Umnutzbar-
keit im Nutzungszonenplan werden die erlassenen Vorschrif-
ten allgemeinverbindlich, und alle Betroffenen sind in ein klar
geregeltes Verfahren involviert. Auch wenn die Gemeinden
für die Bezeichnung der schutzwürdigen und umnutzbaren
Gebäude zuständig sind, kommt den Kantonen dabei eine
wichtige Rolle zu, weil sie ja die Nutzungspläne der Gemein-
den überprüfen müssen.
Beim kantonalen Inventar hingegen, wie es die Minderheit II
vorschlägt, ist nur das Instrument klar, nicht aber die recht-

liche Umsetzung. Es bleibt damit offen, ob diese Inventare
grundeigentümer- oder behördenverbindlich sind. Planungen
von oben, also von der kantonalen Behörde aus, haben es in
der Umsetzung auf Gemeindestufe schwer.
Deshalb beantragt die grüne Fraktion, bei Absatz 3 die
Minderheit I zu unterstützen. Sie lässt den Kantonen die
Wahl des Instrumentes und integriert die betroffene Bevölke-
rung durch ein klar vorgegebenes Verfahren unserer Mei-
nung nach besser.

Epiney Simon (C, VS): Au nom du groupe démocrate-chré-
tien, je vous demande d’écarter les propositions de minorité
ainsi que les propositions individuelles pour les raisons sui-
vantes.
D’abord, il est nécessaire de rappeler que l’article 24a offre
aux cantons, dans les limites du droit fédéral, la possibilité
d’autoriser le changement complet d’affectation de construc-
tions et d’installations existantes, et que cette possibilité fi-
gure déjà dans le droit actuel et que les cantons ont, dans
une très large mesure, utilisé cette marge de manoeuvre. La
commission a voulu que la possibilité de rénover, de transfor-
mer ou de reconstruire ces constructions et installations non
conformes à la zone, ne dépende pas seulement du droit
cantonal, mais figure également au niveau de la législation
fédérale. La commission a finalement opté pour cette solu-
tion.
Vous avez constaté, aux alinéas 2 et 3, que les conditions qui
permettent de telles transformations sont des conditions qui
sont très strictes. Une partie d’entre elles figurent déjà dans
l’actuelle ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT),
et d’autres ont été rajoutées. On a donc été plus loin que la
situation actuelle, sur un plan général. En particulier,
l’alinéa 3 permet de transformer à des fins d’habitation des
bâtiments d’exploitation, mais avec les contraintes qui ont été
imposées par la commission. Il n’est pas question ici d’accep-
ter qu’on puisse faire n’importe quoi sur la base des modifi-
cations qui vous sont proposées.
Concernant la proposition de minorité Teuscher, à l’alinéa 2:
cette proposition est compréhensible, mais elle est superfé-
tatoire dans la mesure où elle figure déjà dans la loi. Ensuite,
il est de la compétence des cantons de prélever des plus-va-
lues – les cantons sont libres de le faire, mais vous savez que
c’est délicat d’apprécier les plus-values, et c’est vrai qu’il y a,
au niveau des cantons, de la réticence à le faire, pour des rai-
sons notamment juridiques.
Concernant la proposition de la minorité II (Semadeni), à
l’alinéa 3: la même chose. Je rappelle que, d’après la dispo-
sition constitutionnelle, ce sont les cantons qui sont compé-
tents pour régler le problème de l’aménagement du territoire,
et notamment pour régler tous les problèmes de procédure et
de modalités.
Concernant la proposition individuelle Schmid Samuel: c’est
une proposition tout à fait respectable que les gens puissent
travailler à l’endroit où ils ont grandi. C’est vrai qu’aujourd’hui,
avec les moyens de télécommunications, on peut imaginer
très facilement que l’on puisse créer un petit artisanat en
remplacement de bâtiments agricoles qui sont tombés à
l’abandon. Toutefois, la procédure de consultation l’a démon-
tré, il y a une très forte opposition de certains milieux de l’éco-
nomie à ce qu’on ouvre cette zone agricole de manière trop
importante, même si c’est pour une petite activité artisanale.
Il est en effet à craindre une distorsion de concurrence avec
la zone à bâtir, notamment avec les artisans qui sont situés
précisément sur cette zone et qui, eux, ont dû payer des ter-
rains à bâtir à des prix élevés.
Concernant la proposition individuelle Nabholz: là aussi, cela
relève du droit cantonal. C’est une proposition qui est trop va-
gue. Elle empiète sur le domaine cantonal – je rappelle que
la plupart des cantons ont, dans leur législation en matière de
protection contre les incendies, des dispositions qui obligent
à entretenir hors zone les terrains et le paysage, conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage.
Je vous invite donc à suivre la proposition de la majorité de
la commission.
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Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Ich spreche zuerst
zu den Minderheitsanträgen zu Artikel 24a Absatz 2. Der
Minderheitsantrag Teuscher spricht zwei Fragen an. Es geht
um die Frage des Zusatzes «gut erhaltenen» sowie die Frage
der Mehrwertabschöpfung.
Die Kommissionsmehrheit hält den Zusatz «gut erhaltenen»
für überflüssig. Bei korrekter Anwendung des Rechts gilt er
ohnehin. Man muss sehen, dass der Ausgangspunkt immer
Wohnbauten sind. In Absatz 4, Frau Teuscher, wird neben
anderen Kriterien ganz ausdrücklich gesagt, dass eine Wohn-
baute «geeignet» sein muss. Unter Eignung verstehe ich,
dass sie in ihrer baulichen Grundsubstanz erhalten ist. Man
darf die Streichung der Worte «gut erhaltenen» gemäss der
Mehrheit der Kommission nicht so werten, dass wir hier eine
Schranke streichen wollten. Sie müssen aber auf der anderen
Seite auch sehen, dass es – schon nach geltendem Recht –
immer wieder übereifrige Beamte gibt, die bestehender Bau-
substanz die Eignung absprechen wollen. Die Streichung ist
die Reaktion darauf, das muss man ganz realistisch sehen.
Zur Frage der Mehrwertabschöpfung: Wir haben bereits in
Artikel 5 des Raumplanungsgesetzes den Auftrag, bezogen
auf Planungsmehrwerte oder Planungsminderwerte solche
Instrumentarien einzuführen. Alle, die das schon auf kanto-
naler Ebene versucht haben, könnten ein Liedlein davon sin-
gen. Sie haben politisch keine Chance, solche Instrumente
einzuführen. Ich könnte Ihnen verschiedenste Beispiele er-
wähnen, bei denen die Versuche kläglich gescheitert sind
und deshalb Artikel 5 toter Buchstabe blieb.
Hier, im konkreten Fall muss ich natürlich auch auf die
Schwierigkeiten hinweisen: Wie wollen Sie solche Mehrwerte
überhaupt belegen? Wie wollen Sie nachher den Mehrwert,
wenn er überhaupt vorliegt, quantifizieren? Ich stelle mir die
Situation vor – in meinem Wohnkanton gibt es sie oft –, dass
ein Landwirt, der den Betrieb aufgibt, weil er zu klein ist, sein
Bauernhaus den Nachkommen vererbt, die es dann wieder
bewohnen. Ich frage Sie nun: Entsteht hier ein Mehrwert?
Wenn objektiv noch ein Mehrwert vorhanden wäre, stellte
sich die Frage, ob wir diesen Leuten nicht auch dankbar sein
müssten, da sie diese Bausubstanz als landschaftstypische
Elemente pflegen und zur dezentralen Besiedlung des Lan-
des beitragen. Sollen wir sie noch mit kleinkrämerischer
Rechnerei bestrafen? Das kann sicher nicht die Meinung
sein.
Ich denke, dieses Instrument sei völlig untauglich, und ersu-
che Sie im Namen der Mehrheit der Kommission, diesen An-
trag abzulehnen.
Zum Antrag Schmid Samuel, ebenfalls zu Artikel 24a
Absatz 2: Sein Ziel ist es, gut erhaltene Wohnbauten land-
wirtschaftsfremden Wohnnutzungen zugänglich zu machen
und zusätzlich vorzusehen, dass diese mit einer kleinge-
werblichen Nutzung verbunden sein dürfen. Es ist zu sagen,
dass bei diesem Antrag die Schranken zu sehen sind, die wir
in Absatz 4 Buchstaben a, b, c und d setzen. Es geht hier um
Bauten, die nicht mehr für die Landwirtschaft benutzt werden.
Sie müssen in ihrer Substanz gut erhalten sein. Es dürfen
keine zusätzlichen Erschliessungsaufwendungen entstehen.
Es dürfen keine raumplanerischen Interessen dagegenste-
hen. Herr Schmid hat darauf hingewiesen. Er war selber Mit-
glied der Expertenkommission, die ich präsidieren durfte, und
wir haben dort im Namen der Mehrheit der Expertenkommis-
sion diesen Vorschlag in die Diskussion gebracht. Das trifft
so zu.
Ich muss aber auch sagen, dass das in der Vernehmlassung
einer der meistkritisierten Punkte war. Vor allem die Kantone
haben Bedenken geäussert. Sie gingen dahin, diese Öffnung
gehe an die Substanz des Grundsatzes der Trennung zwi-
schen Baugebiet und Nichtbaugebiet, also eines verfas-
sungsmässigen Grundsatzes. Die kleingewerbliche Nutzung
habe in diesem Fall keinen Bezug zur Landwirtschaft, weil es
nicht Landwirte seien, die solche gewerbliche Nutzungen
vornehmen könnten. Es wurden auch Ängste geäussert, be-
troffen seien die Grenzziehung zum übrigen Gewerbe und
damit die Rechtsgleichheitsproblematik. Weiter sprach man
von vielen Auslegungsproblemen. Das waren damals die Ar-
gumente.

In der vorberatenden Kommission haben wir keine Möglich-
keit gehabt, den Antrag Schmid Samuel zu diskutieren, weil
er nicht vorlag. Ich kann auch nicht im Namen der Kommis-
sion Stellung nehmen.
Ich denke, die politischen Einwände, die in der Vernehmlas-
sung zutage getreten sind, seien nicht geringzuschätzen, vor
allem im Hinblick auf allfällige Abstimmungen, denen wir uns
zu stellen hätten.
Bei Artikel 24a Absatz 3 haben wir verschiedene Minder-
heitsanträge: Die Minderheit I (Teuscher) postuliert das zu-
sätzliche Erfordernis eines Planungsverfahrens. Die Mehr-
heit der Kommission hält das nicht für sachgerecht. Es muss
doch genügen, dass die Abklärung auch im Rahmen des nor-
malen Baubewilligungsverfahrens erfolgen kann. Immer wie-
der spüre ich hier die Tendenz, dass versucht wird, die Ver-
fahren zu komplizieren, Mechanismen aufzubauen. Die Ten-
denz sollte doch gerade in die umgekehrte Richtung führen:
Klare, saubere Strukturen, ohne dabei der Qualität Abbruch
zu tun. Auch diese Verfahrensfrage ist letztlich – auch ord-
nungspolitisch – eine Frage der kantonalen Kompetenzen.
Wir sollten hier davon absehen, in die Kompetenzen der Kan-
tone einzugreifen.
Es ist auch hilflos, in einem Bundesrahmengesetz Schutz-
gründe aufzuzählen. Das ist nicht sachgerecht. Wir produzie-
ren die Gefahr von Lücken. Es kann durchaus auch andere
Schutzaspekte geben, die wichtig und hier nicht erwähnt
sind. Es kann andere Prioritäten geben. Das gehört nicht in
ein Bundesrahmengesetz.
Die Minderheit II (Semadeni) verlangt ein Schutzinventar.
Der Mehrheit der Kommission und mir persönlich ist es völlig
unklar, was unter einem solchen Inventar in rechtlicher Hin-
sicht zu verstehen ist. Was hat es für einen Rechtscharakter?
Auch hier handeln wir wieder auf einer Ebene, die ordnungs-
politisch diejenige der Kantone ist.
Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir hier dem Antrag der
Mehrheit der Kommission folgen würden. Das Schutzanlie-
gen ist durch Absatz 3 Litera a ja bereits abgedeckt, indem es
dort heisst, dass solche Bauten von der zuständigen Be-
hörde unter Schutz gestellt werden müssen. Wie, auf wel-
chem Weg und in welcher Form das zu geschehen hat, über-
lassen wir aber besser den Kantonen. Das wird sehr unter-
schiedlich gemacht. Hier hat der Föderalismus Platz. Hier lei-
sten wir keinen qualitativen Abbruch.
Zu Absatz 3 Litera c gibt es ebenfalls einen Antrag der Min-
derheit Semadeni. Ich muss Ihnen folgendes sagen, Frau
Semadeni: Fälle, in denen reine Ökonomiegebäude in Wohn-
gebäude umgenutzt werden könnten, darf es nach dem An-
trag der Kommission bzw. der Kommissionsmehrheit gar
nicht geben. Wir sagen ja in Absatz 3 Literae a und b sowie
in Absatz 4 Literae a bis d, die ich vorhin bereits im Zusam-
menhang mit dem Antrag Schmid Samuel zitiert habe, ganz
deutlich, was die Voraussetzungen sind. Ausgangspunkt
kann natürlich nur schon eine Wohnbaute sein – das ist ganz
klar definiert –, die in der Substanz noch erhalten sein muss.
Deshalb macht es keinen Sinn, dem Antrag der Minderheit
Semadeni zuzustimmen.
Wir haben schliesslich noch den Antrag Nabholz zu Absatz 4
Litera cbis. Dazu ist zu sagen, dass das Anliegen des ersten
Satzteils des Antrages erfüllt ist. Das ergibt sich auch aus der
raumplanerischen Interessenabwägung, die immer auch vor-
zunehmen ist. Ich frage Sie, Frau Nabholz, aber, wie wir die
Abgrenzung in der Praxis vornehmen können. Sie öffnen hier
der Rechtsprechung und der juristischen Streiterei in bezug
auf die Frage, was «eine sinnvolle Bewirtschaftung» ist, Tür
und Tor. Wahrscheinlich verstehen Sie darunter nicht das
gleiche wie Kollege Ehrler. Da gehen die Meinungen sehr
stark auseinander. Wir sollten nicht mit solchen generellen
Begriffen wieder der juristischen Praxis Tür und Tor öffnen
und zu einer Rechtsverunsicherung beitragen.
Was den zweiten Satzteil betrifft, ist es auch nicht Aufgabe
des Bundes, der Landwirtschaft konkrete Massnahmen in
bezug auf die Landschaftspflege vorzuschreiben. Das ist
nicht die Aufgabe des Bundesrahmengesetzes. Es ist zudem
inhaltlich eine sehr schwierige Aufgabe. Sie ist sehr schwie-
rig zu definieren. Es ist mir klar geworden, dass es schwierig
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ist, denn Sie haben auf eine Ergänzungsfrage von Kollege
Ruckstuhl selber auch nicht klar sagen können, worin denn
letztlich solche Pflegemassnahmen bestehen könnten. Wenn
wir das der Landwirtschaft zumuten würden, dann müssten
wir im Gesetz auch klar sagen, was diese beinhalten.
Ich muss hinzufügen, dass der Antrag Nabholz in der Kom-
mission nicht behandelt worden ist. Bei meinen Ausführungen
dazu handelt es sich um meine persönlichen Ausführungen.
Ich beantrage Ihnen im Namen der Mehrheit der Kommis-
sion, alle Minderheitsanträge auf der Fahne abzulehnen.
Auch die anderen Anträge liegen meiner Meinung nach nicht
auf der Linie der Kommission.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: En ce qui concerne la pro-
position de la minorité Teuscher à l’alinéa 2 visant à intro-
duire le prélèvement de la plus-value, cette disposition figure
déjà dans la loi à l’article 5. Il n’y a pas lieu de la repréciser
ici. Du reste, s’il y a changement d’affectation d’un bâtiment
d’habitation agricole qui serait utilisé à des fins non agricoles,
mais toujours en tant qu’habitation, on peut imaginer que ce
soit le père agriculteur qui donne à son fils, qui, lui, n’est pas
agriculteur, une habitation de ce type. Je ne vois pas alors où
est la plus-value. D’autre part, si la maison est vendue, il y a
des taxes et des prélèvements sur les plus-values des ventes
immobilières, tout cela est réglé au niveau du droit cantonal.
C’est à se demander si les écologistes ne peuvent concevoir
les agriculteurs autrement que misérables, malades et à l’as-
sistance publique!
Concernant la proposition de minorité II (Semadeni) à
l’alinéa 3 lettre a, qui voudrait préciser que les bâtiments de-
vraient avoir été inscrits dans un inventaire cantonal: lorsque
le Conseil fédéral parle de constructions ou installations «pla-
cées sous protection par l’autorité compétente», ces bâti-
ments font déjà l’objet de mesures spécifiques, ils sont ins-
crits dans un inventaire ou dans un périmètre de protection,
de sorte que cette proposition semble superfétatoire.
Quant à la proposition de minorité Semadeni à l’alinéa 3
lettre c concernant les bâtiments qui ne pourraient être trans-
formés que si une partie est utilisée à des fins d’habitation,
j’estime que si des bâtiments doivent être protégés, je le ré-
pète, ils sont déjà inscrits dans un inventaire ou font partie
d’un périmètre spécifique. Je ne vois pas pourquoi un bâti-
ment en dur qui ne comporterait pas d’habitation, ou qui
n’aurait pas été destiné au logement auparavant, ne pourrait
pas être transformé en logement, dans des zones rurales.
Cela ne peut qu’attirer de la population, contribuer à l’occu-
pation décentralisée du territoire, amener de la vie dans une
région, et cela ne peut être qu’utile et bénéfique pour ces ré-
gions-là.
J’en viens maintenant aux deux propositions individuelles, à
celle de M. Schmid Samuel tout d’abord. Je dois dire que je
ne comprends pas très bien sa proposition. Il faisait en effet
partie de la commission d’experts qui a élaboré les projets
pour le Conseil fédéral concernant cette révision de la loi.
M. Schmid Samuel doit savoir combien la voie est étroite et
difficile, puisque cette révision est déjà controversée. Si on
suivait sa proposition, on ne pourrait qu’accroître l’opposition
des milieux des arts et métiers, qui ont déjà fait savoir com-
bien ils étaient réservés quant à la possibilité de permettre
aux agriculteurs d’avoir des activités complémentaires en
zone agricole, et on ne pourrait qu’engendrer le référendum.
Quant à la proposition Nabholz, je rappellerai à Mme Nabholz
que la loi sur l’agriculture oblige les paysans à procéder à
certaines mesures de protection de la nature et du paysage.
Certaines contraintes sont imposées aux paysans, notam-
ment pour l’octroi des paiements directs selon les articles 31a
et 31b de la loi sur l’agriculture. D’autre part, c’est le droit can-
tonal qui devrait préciser ces dispositions, et cette proposi-
tion n’a rien à faire dans le droit fédéral. Bien que nous n’en
ayons pas parlé en commission, j’estime qu’il faut refuser
cette proposition, ainsi que celle de M. Schmid Samuel et
toutes les propositions de minorité.

Koller Arnold, Bundespräsident: Zunächst zur Bereinigung
von Artikel 24a Absatz 2:

Hier empfiehlt Ihnen der Bundesrat im ersten strittigen Punkt,
nämlich bei der Frage, ob von landwirtschaftlichen Wohnbau-
ten oder gut erhaltenen landwirtschaftlichen Wohnbauten die
Rede sein soll, dem Antrag der Minderheit Teuscher zuzu-
stimmen. Man kann zwar so argumentieren, wie das die
Mehrheit der Kommission tut, dass sich dieses Erfordernis
nämlich schon aus dem Gesamtzusammenhang ergebe, vor
allem wenn Sie an die Bedingungen von Absatz 4 dieses Ar-
tikels denken. Aber ich glaube, Sie gäben auch hier ein fal-
sches politisches Zeichen, wenn Sie von der Formulierung
des Bundesrates und des Ständerates abweichen würden.
Bundesrat und Ständerat haben eben bewusst diesen Aus-
druck «in gut erhaltenen Wohnbauten» gewählt.
Dagegen möchte ich Sie bitten, den zweiten Punkt dieses
Minderheitsantrages Teuscher, die Mehrwertabschöpfung,
ganz klar abzulehnen. Alle Versuche, auch in jüngster Zeit,
hier weiterzukommen, sind fehlgeschlagen. Umnutzungen
nun ausgerechnet als Objekt für Mehrwertabschöpfungen zu
wählen, wäre auch ein Versuch am untauglichen Objekt, weil
das ja praktisch nicht quantifizierbar wäre. Deshalb möchte
ich Sie bitten, hier dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
Damit komme ich zum Antrag Schmid Samuel zu Artikel 24a
Absatz 2: Hier ist zweifellos davon auszugehen, dass der
Bundesrat mit der Überweisung der Motion Zimmerli (90.780;
AB 1991 S 156) auch beauftragt worden ist, mittels einer fle-
xibleren Ordnung der Ausnahmeregelungen für das Bauen
ausserhalb der Bauzone u. a. dafür zu sorgen, dass den Be-
dürfnissen der Landwirtschaft nach ergänzender gewerbli-
cher Tätigkeit besser Rechnung getragen werden kann. Das
ist das Grundanliegen, das mit der Motion Zimmerli überwie-
sen worden ist.
Im Unterschied zu Herrn Schmid Samuel sind wir aber der
Meinung, dass wir dieses Gebot aufgrund der Motion Zim-
merli mit dem neuen Artikel 24ter, der diese gewerbliche Auf-
stockung neu regelt, voll erfüllt haben. Wenn Ihr Antrag an-
genommen würde, bestünde die Gefahr, dass die saubere
Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet oder
Landwirtschaftszone schleichend relativiert werden könnte.
Das dürfen wir uns aus politischen Gründen nicht leisten.
Deshalb möchte ich Sie bitten, den Antrag Schmid Samuel
abzulehnen.
Ich komme zum Antrag der Minderheit I (Teuscher) zu
Artikel 24a Absatz 3 Buchstabe a: Hier geht es vor allem um
die Frage des Planungs- oder Bewilligungsverfahrens. Uns
scheint es bei diesen Umnutzungen nicht sachgerecht, zwin-
gend ein Planungsverfahren vorzuschreiben. Es genügt,
wenn die für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zu-
ständige kantonale Behörde diese Frage im Rahmen des Be-
willigungsverfahrens beantwortet. Die Umnutzbarkeit ist zu-
dem, im Lichte der Bewilligungsvoraussetzungen, die in
Absatz 4 detailliert aufgeführt sind, zu prüfen und zu bejahen
oder zu verneinen. Hier haben wir aber keinerlei Grund, in die
kantonalen Kompetenzen einzugreifen und zwingend ein
Planungsverfahren vorzuschreiben.
Der Antrag der Minderheit II (Semadeni) zu Artikel 24a
Absatz 3 Buchstabe a betrifft das kantonale Schutzinventar.
Viele Gebäude, die unter materiellen Gesichtspunkten durch-
aus schützenswert wären, könnten hier möglicherweise aus
formellen Gründen nicht aufgenommen werden. Es wäre
nicht richtig, wenn wir den Kantonen von Bundesrechts we-
gen solche Vorgaben machen würden. Eine derartige bun-
desrechtliche Vorschrift, mit der direkt eine kantonale Be-
hörde in die Pflicht genommen und den Kantonen selbst das
Instrument «Schutzinventar» verbindlich vorgegeben würde,
liesse sich mit der den Kantonen zustehenden Organisati-
onshoheit kaum in Einklang bringen.
Entscheidend muss doch sein, Frau Semadeni, dass ein for-
mell unter Schutz gestelltes Gebäude erst dann umgenutzt
werden darf, wenn dessen materielle Schutzwürdigkeit im
Rahmen eines Verfahrens von einer kantonalen Behörde
ausdrücklich anerkannt worden ist. Der Bundesrat, der Stän-
derat und die Mehrheit der Kommission schreiben das aus-
drücklich vor. Es würde aber zu weit gehen, wenn wir den
Kantonen dieses Verfahren in Form dieses Schutzinventars
von Bundesrechts wegen zwingend vorschreiben würden.
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Zum Minderheitsantrag Semadeni zu Absatz 3 Buchstabe c:
Er beinhaltet die Voraussetzung, dass bereits ein Wohnanteil
bestehen müsste. Der Bundesrat ist mit der Kommissions-
minderheit der Auffassung, dass reine Ökonomiegebäude
der Wohnnutzung auch künftig nicht zugänglich sein sollen.
Bundesrat und Ständerat haben die Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, damit Umnutzungen bewilligt werden
dürfen, ja sehr restriktiv formuliert. Im Lichte dieser Bewilli-
gungsvoraussetzungen sind kaum je Fälle denkbar, in denen
sich beispielsweise ein Stall zu einem Ferienhaus umnutzen
liesse. Die in Absatz 4 formulierten restriktiven Bewilligungs-
voraussetzungen reichen aus, um die Umnutzung von reinen
Ökonomiebauten zu Wohnhäusern zu verhindern.
Schliesslich noch zum Antrag Nabholz: Frau Nabholz, ich
möchte wie der Kommissionsreferent unterscheiden: Den
ersten Teil Ihres Anliegens, «damit eine sinnvolle Bewirt-
schaftung des umliegenden Landes nicht behindert wird»,
haben wir bereits erfüllt, indem wir in der Botschaft aus-
drücklich darauf hingewiesen haben, dass nicht nur auf das
Gebäude selber, sondern auch auf die Umgebung Rücksicht
zu nehmen ist. Demgegenüber scheint es uns aber nicht
sinnvoll zu sein, wenn künftig – und das sieht Ihre Formulie-
rung vor – von Gesetzes wegen jede Umnutzungsbewilli-
gung zwingend mit der Auflage verbunden werden müsste,
in irgendeiner Weise landschaftspflegerisch tätig zu werden.
Dass eine solche Auflage – wie bei jeder Verfügung – mög-
lich ist, steht aufgrund des geltenden Rechts und allgemei-
ner Rechtsprinzipien schon heute fest. Aber für jede Bewilli-
gung zwingend solche Auflagen vorzusehen, schiesst über
das Ziel hinaus.
Im übrigen glaube ich auch, dass es nicht klug wäre, die
bündnerische Lösung jetzt hier von Bundesrechts wegen vor-
zuschreiben. Wir bewegen uns hier ja in einem Artikel, in wel-
chem es um kantonale Kompetenzen geht. Jeder Kanton
kann dann unter Berücksichtigung seiner unterschiedlichen
Siedlungsformen die geeigneten Massnahmen selber treffen.
Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, den Antrag Nabholz
abzulehnen.

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 erster Satz – Al. 2 première phrase

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 100 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 68 Stimmen

Abs. 2 zweiter Satz – Al. 2 deuxième phrase

Erste Abstimmung – Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 61 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
Für den Antrag Schmid Samuel 76 Stimmen
Dagegen 91 Stimmen

Abs. 3 Einleitung – Al. 3 introduction

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 108 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I 65 Stimmen

Abs. 3 Bst. a – Al. 3 let. a

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag der Minderheit II 94 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I 41 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag der Mehrheit 105 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II 70 Stimmen

Abs. 3 Bst. b – Al. 3 let. b
Angenommen – Adopté

Abs. 3 Bst. c – Al. 3 let. c

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 69 Stimmen

Abs. 4 Bst. a–d – Al. 4 let. a–d
Angenommen – Adopté

Abs. 4 Bst. cbis – Al. 4 let. cbis

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Nabholz 68 Stimmen
Dagegen 104 Stimmen

Art. 25
Antrag der Kommission
Abs. 1bis (neu)
Sie setzen für alle zur Errichtung, Änderung oder Zweckän-
derung von Bauten und Anlagen erforderlichen Verfahren
Fristen und regeln deren Wirkungen.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 25
Proposition de la commission
Al. 1bis (nouveau)
Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans tou-
tes les procédures requises pour implanter, transformer ou
changer d’affectation les constructions ou installations.
Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit
(Grobet, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump)
Abs. 1
Die Kantone teilen der zuständigen Bundesbehörde die Aus-
nahmebewilligungen im Sinne von Artikel 24 mit.
Abs. 2
Die zuständige Bundesbehörde kann gegen erteilte Ausnah-
mebewilligungen gemäss Artikel 24 Beschwerde erheben.
Abs. 3
= Absatz 1 des geltenden Rechts
Abs. 4
= Absatz 2 des geltenden Rechts
Abs. 5
= Absatz 3 des geltenden Rechts

Art. 34
Proposition de la commission
Majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Minorité
(Grobet, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump)
Al. 1
Les cantons communiquent à l’autorité fédérale compétente
les autorisations de construire comportant une dérogation au
sens de l’article 24.
Al. 2
L’autorité fédérale compétente a qualité pour recourir contre
des autorisations de construire accordant une dérogation en
vertu de l’article 24.
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Al. 3
= alinéa 1 du droit en vigueur
Al. 4
= alinéa 2 du droit en vigueur
Al. 5
= alinéa 3 du droit en vigueur

de Dardel Jean-Nils (S, GE), porte-parole de la minorité: Le
problème posé par cette proposition de minorité est celui de
l’application effective sur place, dans les cantons, de cette loi
fédérale.
Vous savez que cette loi peut être appliquée avec plus ou
moins de rigueur par les cantons, on peut le dire, même sans
faire preuve de méfiance à l’égard des cantons. Je n’invoque-
rai pas le cas des cantons que l’on cite habituellement. En re-
vanche, je citerai le cas de mon canton. Depuis quatre ans,
dans le canton de Genève, sous la direction de M. Philippe
Joye, chef du Département des travaux publics, les déroga-
tions aux règles fédérales se sont multipliées. On a même vu
M. Joye délivrer, il y a quelque temps, une autorisation de
construire pour une villa dans le vignoble genevois, au béné-
fice d’une de ses amies politiques. Il est vrai que, sur recours
du WWF, le Tribunal administratif de Genève a annulé cette
inacceptable autorisation de construire.
Mais on ne peut pas abandonner aux seules associations pri-
vées le soin de vérifier la bonne application de la loi fédérale.
Actuellement, l’administration intervient en pratique au stade
de la deuxième instance de recours, puisque le Tribunal fé-
déral interpelle toujours l’autorité fédérale lorsqu’il est saisi
d’un recours en matière d’aménagement du territoire.
La minorité demande simplement que l’autorité fédérale soit
avisée automatiquement de toute décision cantonale inté-
grant une dérogation au sens de l’article 24 de la loi et qu’elle
ait un droit de recours auprès de l’instance cantonale de re-
cours, puis ensuite auprès de la juridiction fédérale. Il ne
s’agit pas d’une défiance à l’égard des cantons. Dans la très
nette majorité des cas, les cantons appliquent la loi de ma-
nière satisfaisante, mais il y a malheureusement, il faut bien
le reconnaître, des exceptions et il y a suffisamment d’excep-
tions pour qu’un droit de recours accordé à l’autorité fédérale
soit introduit.
On nous dit que l’office fédéral compétent en la matière serait
surchargé et devrait engager du personnel supplémentaire si
cette compétence, cette qualité pour recourir, était introduite.
En réalité, la proposition de la minorité impliquerait simple-
ment des recours dans des cas de violation flagrante de la loi,
et elle faciliterait une application conséquente et économique
de cette loi.
Je vous invite donc à voter en faveur de la proposition de mi-
norité.

Präsident:  Die CVP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie die
Mehrheit unterstützt.

Fischer -Seengen Ulrich (R, AG): Die Minderheit scheint ihrer
Sache nicht so sicher zu sein; bei Abwesenheit von Herrn
Grobet hat nicht ein Mitglied der Minderheit, sondern ein Drit-
ter diesen Antrag vertreten.
Das Bundesgesetz über die Raumplanung ist ein Rahmen-
gesetz. Artikel 25 ordnet den Vollzug den Kantonen zu. Das
trifft auch für die Bewilligung von Ausnahmen im Sinne von
Artikel 24 zu. Wer nicht einverstanden und legitimiert ist,
kann Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht
führen, das ist in Artikel 34 festgehalten, und zwar auch über
Bewilligungen ausserhalb der Bauzone gemäss Artikel 24.
Diese Regelung hat sich bewährt.
Der Antrag der Minderheit Grobet greift nun in diese be-
währte Kompetenzordnung ein; er will sie aufbrechen. Der
Bund soll auch in den Vollzug einbezogen werden. Die Bun-
desbehörden müssen, wenn dieser Antrag obsiegt, jeden
Entscheid über eine Ausnahmebewilligung gemäss Artikel 24
überprüfen. Wenn sie nicht einverstanden sind, müssen oder
sollen sie Beschwerde erheben. Damit wird dem Bund die
Aufgabe übertragen, die Anwendung von Artikel 24 im Ein-
zelfall zu kontrollieren, d. h. eine Aufsicht über die Kantone

auszuüben. Dieses Vorgehen hätte gravierende Konsequen-
zen. Wie gesagt, würde die bewährte Kompetenzordnung
zwischen Bund und Kantonen im Raumordnungsrecht in
Frage gestellt.
Dazu kommt eine weitere Aufblähung der Bundesverwal-
tung, weil ihr eine neue Aufgabe mit einem entsprechenden
Personalbedarf übertragen würde. Schliesslich kommt eine
zusätzliche Belastung des Bundesgerichtes dazu, weil mit
mehr Beschwerden zu rechnen wäre. Die Verfahren würden
verlängert, und die Bürokratie würde vergrössert.
Alle diese Gründe führen die FDP-Fraktion dazu, Ihnen zu
empfehlen, den Antrag der Minderheit Grobet abzulehnen
und der Mehrheit zuzustimmen.

Borel François (S, NE): Je vous invite à voter la proposition
de minorité Grobet, ceci pour la raison suivante.
La loi sur l’aménagement du territoire est très largement dé-
centralisée, les cantons ont de très larges compétences.
Dans les modifications dont nous parlons aujourd’hui, il est
mis en évidence qu’il y a un certain nombre de dérogations
qui sont de la compétence du droit fédéral, et beaucoup de
dérogations qui sont du domaine du droit cantonal, qui sont
de compétence cantonale. Il paraîtrait au minimum normal
que, pour ce qui est des dérogations au niveau du droit fédé-
ral, la Confédération se préoccupe de ce qui se passe dans
les cantons, et qu’elle ne joue pas les Ponce Pilate en disant:
nous avons fait le cadre, nous avons une loi-cadre, les can-
tons sont libres de faire ce qu’ils veulent dans ce cadre. Je
dois dire que je n’ai pas du tout apprécié la réponse que nous
a faite à l’époque, en commission, l’office compétent qui a
précisément parlé de surcharge de travail. Il est vrai que faire
des fascicules comme cela, bien conçus, bien équilibrés, qui
s’appellent «Grandes lignes de l’organisation du territoire
suisse», «Programme de réalisation 1996–1999», que vous
avez approuvés hier, c’est très important. Mais se préoccu-
per que ces fascicules entrent en vigueur et qu’il soit fait quel-
que chose dans ce sens dans les cantons, ça a aussi une
certaine importance. Apparemment, dans cet office, on est
d’accord de faire des fascicules, mais on se préoccupe peu
qu’ils restent dans les tiroirs des administrations cantonales
et s’empoussièrent tranquillement.
De ce point de vue-là, il est inadmissible de dire qu’il y a sur-
charge de travail. Si un office veut faire uniquement des bel-
les théories et ne pas se préoccuper de savoir si ces belles
théories sont appliquées, c’est ne pas donner suite à ses res-
ponsabilités.
Par conséquent, je vous invite vivement à ne pas avoir peur
de surcharger cet office, qui n’a qu’à avoir d’autres priorités,
faire peut-être un peu moins de théorie, un peu plus de prag-
matisme et essayer de faire aboutir ces idées concrètement.
Ensuite, bon nombre d’entre vous se plaignent régulièrement
des recours d’organisations telles que le WWF en particulier.
Mais s’ils ont à se plaindre de ce fait, c’est parce que, mal-
heureusement, le WWF et d’autres organisations de protec-
tion de la nature et du paysage sont obligés de faire le travail
que devrait faire normalement l’autorité de contrôle au niveau
fédéral.
Je vous invite à charger cette autorité fédérale de prendre
ses responsabilités à coeur, en votant la proposition de mino-
rité.

Brunner  Toni (V, SG): Beim Minderheitsantrag Grobet zu
Artikel 34 kann ich es eigentlich sehr kurz machen. Die Min-
derheit will ja alle im Sinne von Artikel 24 erlassenen Ausnah-
mebewilligungen vom Bund absegnen lassen; dieser wie-
derum hätte die Kompetenz, gegen diese Bewilligungen Be-
schwerde zu erheben.
Die Minderheit Grobet will also die Planungshoheit von den
Kantonen zum Bund transferieren. Das hätte praktisch gese-
hen nur eines zur Folge: eine aufgeblähte Verwaltung. Das
Bundesamt für Raumplanung müsste personell und finanziell
zumindest verdoppelt werden. Und das für einen reinen Leer-
lauf in der heutigen Zeit!
Ich beantrage namens unserer Fraktion, den Antrag der Min-
derheit Grobet klar abzulehnen.
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Eggly Jacques-Simon (L, GE): Je regrette que M. de Dardel
ait cru bon d’incriminer un conseiller d’Etat genevois et la pra-
tique actuelle dans le canton de Genève. J’ai l’impression
qu’on est là en pleine campagne électorale genevoise! Et
c’était bien inutile, d’autant plus inutile que je ne crois pas que
le canton de Genève puisse être, comme ça, pris comme ré-
férence pour demander qu’il y ait plus de contrôle fédéral.
Nous sommes en fait devant un problème extrêmement im-
portant dans le fonctionnement du fédéralisme: est-ce que
oui ou non nous considérons, une loi-cadre étant posée,
qu’on doit faire confiance aux cantons? ou bien considérons-
nous que l’autorité fédérale doit partir de l’a priori, en quelque
sorte, que le canton risque de mal appliquer la loi et qu’il faut
donc surveiller pas à pas, comme vient de le dire M. Borel,
tout ce qui se fait dans le canton? Je crois que le libéralisme
de confiance, le libéralisme de délégation de compétences
est le libéralisme que nous voulons. C’est aussi un libéra-
lisme qui ne surcharge pas inutilement la bureaucratie fédé-
rale. En effet, c’est totalement inacceptable, notamment par
les temps qui courent, de vouloir augmenter encore et tou-
jours les tâches de surveillance sur le terrain d’une autorité
fédérale qui n’est pas faite pour cela. Car nous sommes faits
pour des lois-cadres et, en ce qui concerne l’application con-
crète, les recours qui sont ouverts au Tribunal fédéral sont
parfaitement suffisants.
Il faut absolument, à cet article 34, repousser la proposition
de minorité Grobet – d’ailleurs à Genève, du temps où
M. Grobet était chef du Département cantonal des travaux
publics, on n’avait alors que des interdictions et des bloca-
ges; il y en a un peu moins maintenant. Si vraiment il y a quel-
que chose qui ne va pas par rapport à la loi, il y a des possi-
bilités de recours, cela suffit largement.
Je vous engage vivement à refuser cette proposition de mi-
norité, qui est une proposition de méfiance envers les can-
tons, et à jouer le jeu de la confiance dans le fédéralisme.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je dois dire que M. de Dar-
del ânonne bien les propos écrits par M. Grobet! Ça sent la
campagne électorale à plein nez! Je trouve parfaitement dis-
courtois qu’à cette tribune du Conseil national, un de nos col-
lègues se permette de critiquer un conseiller d’Etat, qu’il soit
de Genève ou d’ailleurs. Ce que j’aimerais faire remarquer
lorsqu’on cite le canton de Genève, c’est que l’aménagement
du territoire y est exemplaire, et que c’est certainement l’un
des cantons où il y a eu le moins de dérogations.
Cela dit, la proposition de minorité Grobet voudrait que l’auto-
rité fédérale, en vertu de ces dispositions de la loi fédérale,
contrôle systématiquement les dérogations accordées par
l’autorité cantonale lors de la délivrance d’autorisations de
construire. Cela alourdirait sérieusement le système de fonc-
tionnement, car nous aurions deux autorités de contrôle, une
cantonale et une fédérale. Dans un esprit confédéral, il doit y
avoir subsidiarité entre l’autorité cantonale et l’autorité fédé-
rale.
Quant aux remarques de M. Borel concernant le WWF, est-
ce que vous croyez vraiment, Monsieur Borel, que si l’on ac-
cordait un droit de contrôle à l’autorité fédérale concernant
ces dérogations, le WWF cesserait de faire des recours?
Vous rêvez! Ces gens-là sont des empêcheurs de tourner en
rond, ils s’opposent à tout et recourent contre tout. Il est donc
illusoire de croire qu’en accordant cette compétence à l’auto-
rité fédérale, on va supprimer les recours du WWF ou
d’autres organisations.
Je vous en conjure, suivez la proposition de la majorité et re-
poussez cette proposition de minorité qui ne ferait qu’alourdir
le fonctionnement de notre administration.

Koller Arnold, Bundespräsident: Die Kantone sind bereits
heute dazu verpflichtet, dem Bundesamt für Raumplanung
die in Anwendung von Artikel 24 des Gesetzes ergehenden
letztinstanzlichen – ich betone: letztinstanzlichen – kantona-
len Entscheide zu eröffnen; dagegen kann das Bundesamt
für Raumplanung auch Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Bundesgericht führen. Ich muss Ihnen allerdings offen
sagen: Wir können das schon heute nur in ganz qualifizierten

Fällen tun, denn der Rechtsdienst des Bundesamtes besteht
nur gerade aus 3,8 Stellen.
Hier setzt nun offenbar der Minderheitsantrag an: Er möchte,
dass künftig schon erstinstanzliche kantonale Entscheide
dem Bundesamt gemeldet würden, mit der Pflicht natürlich,
alle diese erstinstanzlichen Entscheide bereits auf ihre Bun-
desrechtskonformität hin zu überprüfen.
Ich glaube, es ist ein Gebot der Transparenz, offen zuzuge-
stehen, dass auf dem Gebiet der Raumplanung gelegentlich
Entscheide getroffen werden, die nicht bundesrechtskonform
sind; das muss man dem Minderheitsantrag zugute halten.
Es gibt auf dem Gebiet der Raumplanung gelegentlich – ich
betone: gelegentlich – Sündenfälle. Aber abgesehen vom
Personalargument: Wenn wir dem Minderheitsantrag folgen
würden, müssten wir jedes Jahr Tausende von Ausnahme-
bewilligungen prüfen. Das wäre mit dem jetzigen Personal-
bestand nicht zu bewältigen. Aber nicht einmal das ist für
mich letztlich entscheidend. Ich bin aufgrund der Erfahrung
überzeugt, dass wir in der Raumplanung nur mit einem wirk-
lich guten Vertrauensverhältnis zwischen den Bundesbehör-
den und den kantonalen Behörden weiterkommen. Wenn wir
nun schon alle erstinstanzlichen Entscheide mit einem riesi-
gen Beamtenapparat auf ihre Bundesrechtskonformität über-
prüfen müssten, ginge wohl dieses Vertrauensverhältnis
eher verloren; jedenfalls würde es sicher beeinträchtigt.
Persönlich habe ich einen anderen Weg gewählt: Ich treffe
heute praktisch jedes Jahr die zuständigen Baudirektoren zu
einer Aussprache über die Raumplanung. Das scheint mir
letztlich das bessere Mittel zu sein, als in jedem einzelnen
Fall eine enge Überprüfung der Bundesrechtskonformität
durch einen grossen Beamtenapparat vornehmen zu lassen.
Obwohl ich mir also bewusst bin, dass es gelegentlich Sün-
denfälle gibt, möchte ich Sie bitten, der Mehrheit zuzustim-
men.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 90 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen

Art. 36 Abs. 2bis; Ziff. II, III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 36 al. 2bis; ch. II, III
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Namentliche Gesamtabstimmung
Vote sur l’ensemble, nominatif
(Ref.: 1063)

Für Annahme des Entwurfes stimmen – Acceptent le projet:
Baumann Alexander, Baumberger, Bircher, Blaser, Bonny,
Borer, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadini Adriano,
Christen, Couchepin, Deiss, Dettling, Dormann, Dreher,
Dupraz, Durrer, Eberhard, Eggly, Ehrler, Engler, Epiney, Fil-
liez, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey
Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Gros-
senbacher, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschwei-
ler, Heim, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Kofmel,
Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger, Lauper, Loeb, Löt-
scher, Maitre, Mühlemann, Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux,
Raggenbass, Ratti, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Marcel,
Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schmid
Odilo, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, Stamm
Luzi, Steinegger, Steinemann, Steiner, Stucky, Suter, Vet-
terli, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler (80)

Dagegen stimmen – Rejettent le projet:
Aeppli, Aguet, Alder, Banga, Baumann Ruedi, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bortoluzzi, Bühlmann, Burgener,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dünki, Eymann,
Fankhauser, Fässler, Goll, Gonseth, Gross Jost, Günter,
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Gusset, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Häm-
merle, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jaquet, Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann, Marti Werner,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Müller-Hemmi,
Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Renn-
wald, Roth, Ruffy, Schlüer, Semadeni, Spielmann, Strahm,
Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von
Felten, Weber Agnes, Widmer, Zwygart (63)

Der Stimme enthalten sich – S’abstiennent:
Binder, David, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen,
Maurer, Schmid Samuel, Speck, Tschuppert, Vallender (10)

Entschuldigt/abwesend sind – Sont excusés/absents:
Aregger, Bangerter, Baumann Stephanie, Bezzola, Blocher,
Caccia, Columberg, Comby, Diener, Ducrot, Egerszegi,
Engelberger, Fasel, Giezendanner, Grendelmeier, Grobet,
Gross Andreas, Guisan, Heberlein, Imhof, Jutzet, Keller,
Leu, Leuba, Leuenberger, Loretan Otto, Maspoli, Meyer
Theo, Moser, Müller Erich, Nabholz, Nebiker, Pini, Randeg-
ger, Ruf, Steffen, Theiler, Thür, Tschopp, Vogel, von Allmen,
Wiederkehr, Wyss, Zapfl, Zbinden, Ziegler (46)

Präsidentin, stimmt nicht – Présidente, ne vote pas:
Stamm Judith (1)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

An den Ständerat – Au Conseil des Etats

94.431

Parlamentarische Initiative
(RK-NR)
Berufung ans Bundesgericht
bei vorsorglichen Massnahmen
gegen Medienerzeugnisse
Initiative parlementaire
(CAJ-CN)
Mesures provisionnelles
contre un média.
Recours au Tribunal fédéral

Differenzen – Divergences
Siehe Jahrgang 1995, Seite 1876 – Voir année 1995, page 1876

Beschluss des Ständerates vom 11. Dezember 1996
Décision du Conseil des Etats du 11 décembre 1996

___________________________________________________________

Nabholz Lili (R, ZH) unterbreitet im Namen der Kommission
für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen Bericht:

1. Ausgangslage
Am 14. Dezember 1993 reichte Nationalrat Poncet eine par-
lamentarische Initiative ein, die eine Änderung von Arti-
kel 28c Absatz 3 des Zivilgesetzbuches über das Verbot von
Presseartikeln durch vorsorgliche Massnahmen verlangt. Die
RK-NR lehnte diese parlamentarische Initiative und damit
eine Änderung von Artikel 28c Absatz 3 ZGB ab.

In einer eigenen parlamentarischen Initiative schlug die RK-
NR aber als Gegenentwurf die Berufungsfähigkeit von vor-
sorglichen Massnahmen vor. Sie beantragte die Schaffung
einer speziellen richterlichen Kontrolle für vorsorgliche Mass-
nahmen im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsschutz
nach Artikel 28c Absatz 3 ZGB, welche gegen ein periodisch
erscheinendes Medienerzeugnis ausgesprochen werden.
Die letztinstanzlichen kantonalen Entscheide sollten inskünf-
tig der Berufung an das Bundesgericht unterstellt werden.
Dafür wäre eine Änderung des Bundesrechtspflegegesetzes
(OG) notwendig (neue Art. 44 Bst. g und Art. 54 Abs. 4 OG).
2. Beschluss des Nationalrates
Der Vorlage der RK-NR wurde am 25. September 1995 mit
111 zu 87 Stimmen zugestimmt. Bei diesen Verhandlungen
zog Nationalrat Poncet seine eigene Initiative zurück (AB
1995 N 1878).
3. Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
Die RK-SR führte zusätzliche Hearings durch und hörte unter
anderem auch das Bundesgericht an. Nach eingehender Dis-
kussion beschloss die Kommission einstimmig, auf die Vor-
lage nicht einzutreten. Sie war insbesondere der Auffassung,
dass die Berufung gegen vorsorgliche Massnahme der Sy-
stematik des OG widerspreche. Die Berufung sei auch als
Mittel ungeeignet, da nach einem mehrmonatigen Verfahren
das Urteil bei seinem Erlass kaum mehr aktuell sein könne.
4. Beschluss des Ständerates
Am 11. Dezember 1996 beschloss der Ständerat ohne Ge-
genantrag, auf die Vorlage nicht einzutreten.

Erwägungen der Kommission
Die Kommission schliesst sich den Erwägungen der RK-SR
und des Ständerates an. Sie ist der Auffassung, dass die Be-
rufung gegen vorsorgliche Massnahmen ungeeignet ist, die
heikle Frage der Güterabwägung zwischen Persönlichkeits-
schutz und Medienfreiheit befriedigend zu lösen. Im übrigen
besteht kein so grosser zeitlicher Druck, der es rechtfertigen
würde, bei den vorsorglichen Massnahmen jetzt dringend ein
Rechtsmittel an das Bundesgericht einzuführen. Im Rahmen
der sich in Vorbereitung befindenden Gesamtrevision des
OG soll hingegen geklärt werden, ob eine verfahrensrechtli-
che Lösung im OG möglich ist.

Nabholz Lili (R, ZH) présente au nom de la Commission des
affaires juridiques (CAJ) le rapport écrit suivant:

1. Rappel des faits
Le 14 décembre 1993, M. Poncet, conseiller national, a dé-
posé une initiative parlementaire, visant à modifier l’article
28c alinéa 3 du Code civil relative à l’interdiction d’articles de
presse par voie de mesures provisionnelles. La CAJ-CN a re-
jeté cette initiative parlementaire et, en conséquence, une
modification de l’article 28c alinéa 3 du Code civil (CC).
Dans sa propre initiative parlementaire, la CAJ-CN prône,
dans un contre-projet, la possibilité de recourir contre des
mesures provisionnelles. Elle propose de créer un contrôle
judiciaire spécial pour les mesures provisionnelles ordon-
nées pour protéger la personnalité au sens de l’article 28c
alinéa 3 CC, en autorisant le recours au Conseil fédéral pour
les décisions cantonales de dernière instance. Cette mesure
exigerait de compléter la loi fédérale d’organisation judiciaire
(OJ) au moyen d’un nouvel article 44 lettre g et d’un nouvel
article 54 alinéa 4.
2. Décision du Conseil national
Le 25 septembre 1995, il a été donné suite à l’initiative parle-
mentaire de la CAJ-CN par 111 voix contre 87. Au cours du
débat, M. Poncet a retiré son initiative parlementaire (BO
1995 N 1878).
3. Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
La CAJ-CE a procédé à des auditions supplémentaires, et a
notamment entendu des représentants du Tribunal fédéral.
Après discussion approfondie, la commission a décidé de ne
pas entrer en matière sur le projet. Elle considère en effet
que le recours contre des mesures provisionnelles contre-
vient à la systématique de l’OJ. Par ailleurs, il constitue un
outil inappropriée du fait que le jugement, après plusieurs
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Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble
Für Annahme des Entwurfes 32 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Differenzen – Divergences
Siehe Seite 205 hiervor – Voir page 205 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 1. Oktober 1997
Décision du Conseil national du 1er octobre 1997

__________________________________________________________

Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Der Nationalrat
hat zu unserer Version des Raumplanungsgesetzes ein
knappes Dutzend Differenzen geschaffen. Ihre Kommission
hat beschlossen, in den meisten Fällen den Beschlüssen des
Nationalrates zu folgen. Immer dort, wo wir den Eindruck hat-
ten, dass es eigentlich eher um eine Verschärfung der raum-
planerischen Belange gehe, haben wir zugestimmt. Es gab
aber drei Differenzen, bei denen wir hart geblieben sind. Wir
haben das in der Meinung getan, dass dieses Gesetz nicht
weitere Öffnungsschritte enthalten dürfe, da es sonst in der
Volksabstimmung, die ja mit grosser Sicherheit zu erwarten
ist, wohl chancenlos wäre. Mehr ist zum Eintreten auf die Dif-
ferenzbereinigung nicht zu sagen.

Koller Arnold, Bundespräsident: Ich möchte eine politische
Vorbemerkung machen: Ich finde es kein gutes Zeichen für
die politische Kultur in unserem Land, dass man jetzt gegen-
über dieser Revisionsvorlage – wir wissen, welch schwierige
Vorlage es ist – bereits mit dem Referendum gedroht hat,
sich sogar hat ermächtigen lassen, das Referendum zu er-
greifen, bevor die Differenzbereinigung in beiden Räten
durchgeführt ist. Wenn wir so weiterfahren, nimmt die direkte
Demokratie Schaden.
Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wir trotz die-
ser Drohungen den Weg, den wir eingeschlagen haben, wei-
tergehen müssen. Ich bin Ihrer vorberatenden Kommission
dankbar, dass sie Ihnen Anträge unterbreitet, wonach wir am
grundlegenden Trennungsprinzip zwischen Baugebiet und
Nichtbaugebiet auch künftig festhalten werden. Wir müssen
diesen Kampf wagen, der offenbar unvermeidbar ist.
Wenn es jedoch Schule macht, dass das Referendum bereits
beschlossen wird, bevor eine Vorlage verabschiedet ist,
dann wird unsere direkte Demokratie Schaden nehmen. Das
wollte ich hier doch klar festgehalten haben.

Art. 16 Abs. 1 Bst. a, c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 16 al. 1 let. a, c
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Eine erste Diffe-
renz besteht bei Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a. Der Natio-
nalrat hat anstatt «gartenbauliche Bewirtschaftung» den «pro-
duzierenden Gartenbau» als Begriff verwendet. Wir sind zum
Schluss gekommen, dass wir uns dem anschliessen können.
In Buchstabe c hat der Nationalrat eine weitere Bestimmung
eingefügt, die mithelfen soll, Landwirtschaftszonen zu defi-
nieren.
Die Kommission empfiehlt Ihnen, dem Nationalrat zu folgen.

Angenommen – Adopté

Art. 16a Abs. 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 16a al. 2, 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: In Absatz 2 tritt
wieder der «produzierende Gartenbau» anstelle des «garten-
baulichen Betriebs» auf; das ist schon beschlossen.
In Absatz 3 hat der Nationalrat eingefügt, dass die Bewilli-
gung von Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstok-
kung hinausgehen, nur in einem Planungsverfahren gesche-
hen könne. Wir haben das in unserem Rat bereits so disku-
tiert; Sie erinnern sich an den Antrag von Kollege Aeby. Wir
waren der Meinung, das sei sowieso so zu lösen und deshalb
sei diese Spezifizierung überflüssig. Wir haben aber jetzt be-
schlossen, uns im Interesse der Differenzbereinigung dem
Nationalrat anzuschliessen. Materiell ändert sich unserer
Meinung nach dadurch aber nichts.

Angenommen – Adopté

Art. 24 Titel, Abs. 1bis, 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 24 titre, al. 1bis, 2, 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier hat der Na-
tionalrat eine Neugliederung vorgenommen. Die Streichung
der Absätze 1bis, 2 und 3, die beantragt wurde, ist nur als
Verlagerung innerhalb des Gesetzes und nicht als eine echte
Streichung zu verstehen. Wir haben dieser Neugliederung im
Prinzip zugestimmt. Das bedingt dann, dass der Titel von
Artikel 24 geändert wird. Das Wort «bundesrechtliche» wird
dort gestrichen.
Die Kommission beantragt Ihnen aus der Konsequenz dieser
Neugliederung heraus, dieser Änderung zuzustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 24bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Im Artikel 24bis,
den der Nationalrat neu eingefügt hat, wird nun der ursprüng-
liche Artikel 24 Absatz 1bis, den wir soeben gestrichen
haben, aufgenommen. Inhaltlich ist er identisch, materiell
gleich, auch wenn die Einteilung etwas anders geworden ist.
Ich bitte Sie, sich hier dem Nationalrat anzuschliessen.

Angenommen – Adopté
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Art. 24ter
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Dieser neue Ar-
tikel übernimmt inhaltlich Artikel 24 Absätze 2 und 3 unserer
ursprünglichen Vorlage und ist materiell bis auf einen Punkt
damit identisch, wenn auch, wie vorhin, etwas anders geglie-
dert.
Den einzigen inhaltlichen Unterschied finden Sie in Absatz 1,
in der fünften Zeile. Dort hat der Nationalrat das Wort «be-
triebsnahen» vor «nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebe»
eingefügt, also die Betriebsnähe betont, die in unserem Ent-
wurf nicht vorhanden war.
Ihre Kommission hat nach kurzer Diskussion beschlossen,
sich dem Nationalrat anzuschliessen, denn sie war inhaltlich
immer der Meinung, dass Nebenbetriebe betriebsnah im
Sinne des bäuerlichen Bodenrechts sein müssen; das be-
deutet eben, dass sie sowohl räumlich betriebsnah sein müs-
sen wie auch sachlich den ortsüblichen Gepflogenheiten
nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetriebe im Verhältnis zum
landwirtschaftlichen Hauptbetrieb entsprechen müssen.
In diesem Sinne ist die Kommission mit der Einfügung des
Wortes «betriebsnahen» einverstanden und glaubt auch,
dass dies einige Ängste dämpfen könnte, die bei den Kriti-
kern dieser Gesetzesrevision vorhanden sind.
Ich bitte Sie, den gesamten Artikel 24ter so anzunehmen, wie
ihn der Nationalrat beschlossen hat.
Ich muss noch anfügen, dass er einen Absatz 5 aufgenom-
men hat, der aus Gründen der Systematik notwendig gewor-
den ist: Das bäuerliche Bodenrecht sieht vor, dass nichtland-
wirtschaftliche Nebengewerbe separat und nach anderen
Methoden eingeschätzt werden als der landwirtschaftliche
Betrieb selber. Der Wert, den ein solches nichtlandwirtschaft-
liches Nebengewerbe hat, wird nach anderen Massstäben
als jenen beurteilt, die für den landwirtschaftlichen Betrieb
gelten. Für die nichtlandwirtschaftlichen Nebengewerbe, die
betriebsnah sind und die mit diesem Gesetz ermöglicht wer-
den sollen, soll diese Bewertungsform nicht gelten, sondern
sie sollen nur dann als ein Bestandteil dieses Hauptbetriebes
verstanden werden dürfen, wenn sie in den landwirtschaftli-
chen Hauptbetrieb integriert sind. Sie sollen nicht als etwas
Separates angesehen werden. Deshalb muss diese ein-
schlägige Bestimmung des bäuerlichen Bodenrechts quasi
für diese neue Form der «betriebsnahen» nichtlandwirt-
schaftlichen Nebenbetriebe ausgeschaltet werden. Das
wurde nötig wegen der Art und Weise, wie der Nationalrat
nun die Sache aufgezogen hat, enthält aber nichts, was nicht
nach unserer Fassung auch schon gemeint gewesen wäre.

Koller Arnold, Bundespräsident: Erlauben Sie mir eine inter-
pretatorische Erklärung. Materiell liegt, wie der Kommissi-
onspräsident ausführte, keine Divergenz vor. Auch im Natio-
nalrat haben die Beratungen jedoch klargemacht, dass der
Begriff «betriebsnah» zum einen ein wichtiges politisches Si-
gnal gibt, zum anderen aber auch für die Rechtsanwendung
von Bedeutung ist. Mit diesem Begriff, den man schon in der
Vorlage des Bundesrates vorfand, möchten wir sicherstellen,
dass für gewerbliche Tätigkeiten nur zum Betrieb gehörende,
bestehende Bauten in Frage kommen können, die dem orts-
üblichen Bewirtschaftungsbereich des landwirtschaftlichen
Gewerbes zuzurechnen sind. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass Landwirtschaft und Gewerbe eine Einheit bilden
und dass der Betrieb in seiner Gesamtheit als Landwirt-
schaftsbetrieb wahrgenommen wird.
Es darf in der Tat nicht sein, dass isoliert stehende Bauten,
die keine räumliche Beziehung zum landwirtschaftlichen
Hauptbetrieb mehr aufweisen, zu gewerblichen Zwecken
umgenutzt werden dürfen. Derartige Bauten würden nämlich
zwangsläufig als eigenständige Gewerbebetriebe wahrge-
nommen, und gerade dies ist unerwünscht.
Es wäre indessen – dies haben Ihre Beratungen im Rahmen
der diesjährigen Frühlingssession sehr deutlich gezeigt – we-

nig erfolgversprechend, wenn versucht würde, den Begriff
«betriebsnah» vom hergestellten Produkt her zu definieren.
Im Lichte der parlamentarischen Beratungen muss die Be-
triebsnähe somit vorab im Sinne der örtlichen Nähe verstan-
den werden.
Als zweites Kriterium ist sodann bedeutsam, dass der Ne-
benbetrieb vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Ge-
werbes selber geleitet werden muss. Die beiden entschei-
denden Kriterien sind somit die örtliche Nähe und die Nähe
zum Bewirtschafter. Die Landwirtschaftsnähe der gewerbli-
chen Tätigkeit hingegen sollte bei der Begriffsumschreibung
nicht in den Vordergrund gerückt werden.
Diese Bemerkungen scheinen mir für die spätere Interpreta-
tion des Gesetzes wichtig zu sein.

Angenommen – Adopté

Art. 24quater
Antrag der Kommission
Titel, Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 2
.... geändert worden sind. In jedem Fall bleibt die Vereinbar-
keit ....
Abs. 3
Streichen

Art. 24quater
Proposition de la commission
Titre, al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 2
.... transformés légalement. Dans tous les cas ....
Al. 3
Biffer

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Dieser neue Ar-
tikel übernimmt Artikel 24a Absatz 1 unserer ursprünglichen
Fassung und führt denselben Inhalt in etwas anderer Form
auf, wiederum mit einer – diesmal sehr wesentlichen – Aus-
nahme.
Die Ausnahme, wo der Nationalrat etwas Neues eingeführt
hat, ist die erste Differenz, bei der Ihre Kommission Ihnen be-
antragt festzuhalten. Sie betrifft den zweiten Satz des
Absatzes 2, der in der Nationalratsfassung lautet: «Eine voll-
ständige Zweckänderung ist zulässig, wenn die Bauten und
Anlagen vor dem 1. Januar 1980 erstellt worden sind.» Hier
hat der Nationalrat, im Gegensatz zur ganzen Rechtsent-
wicklung im Raumplanungsbereich seit der Verabschiedung
des Raumplanungsgesetzes, beschlossen, dass alle früher
erstellten Bauten nun plötzlich von den Regeln ausgenom-
men werden sollen, welche die Raumplanung dem Bauen
und Umbauen auferlegt. Damit schiesst er klar über das Ziel
hinaus. Das würde grosse Ungerechtigkeiten und Ungleich-
heiten schaffen. Man könnte nach einer solchen Regelung
ein altes, nichtlandwirtschaftliches Wohnhaus vollständig zu
gewerblichen Zwecken umbauen, obwohl eigentlich die Ver-
fassung die Trennung der Nutzungen, wie es der Bundesprä-
sident ausgeführt hat, klar vorschreibt, und zwar nicht im
Sinne, dass das für alte Bauten nicht gelten solle. Zudem
würden alle Kantone desavouiert, die in den letzten
17 Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben. Hinterher
würde man ihnen sozusagen die lange Nase machen und sa-
gen, das wäre eigentlich alles nicht nötig gewesen, sie hätten
die Vorschriften nur auf neuerstellte Bauten anwenden müs-
sen, und die ganzen Probleme, die man mit der überkomme-
nen Bausubstanz hat, hätten sie so nicht lösen müssen. Das
geht natürlich nicht.
Ich bitte Sie sehr, dieser Ausnahmeregelung für alte Bauten
nicht zuzustimmen. Sie würden damit die ganze Rechtstradi-
tion im Raumplanungsbereich empfindlich stören. Ihre Kom-
mission beantragt Ihnen die Streichung dieses Satzes, wie
Sie aus der Fahne ersehen können.
In Absatz 3 ist die zweite Differenz, wo wir festhalten sollten.
Diese hat allerdings nicht grosse materielle Bedeutung. Es ist
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in unserem Rechtssystem selbstverständlich, dass der Bun-
desrat die erforderlichen Ausführungsbestimmungen immer
erlässt, wenn sie erforderlich sind. Das braucht man eigent-
lich nicht extra zu sagen. Sagt man es aber, kommt plötzlich
die Frage auf, ob es denn in jenen Fällen, in denen es nicht
gesagt wird, nicht gelte. Deshalb ist es klüger, diese unnötige
Bestimmung, diesen Absatz 3, zu streichen. Er betrifft eine
Selbstverständlichkeit.

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich habe nur eine Frage, die in
der Botschaft nicht beantwortet wird: Warum wurde das Da-
tum vom 1. Januar 1980 festgelegt? Ich finde den Zusam-
menhang nicht.

Präsident:  Das ist das Datum des Inkrafttretens des Raum-
planungsgesetzes. Damit ist wohl die Frage beantwortet.

Koller Arnold, Bundespräsident: Ich bin Ihrer Kommission
sehr dankbar, dass sie hier schlicht und einfach die Strei-
chung dieses Satzes beantragt, denn der verfassungsrecht-
liche Trennungsgrundsatz verlangt das tatsächlich. Wir wür-
den hier einen Einbruch, wenn auch bloss in bezug auf alt-
rechtliche Verhältnisse, zulassen.
Zweckänderungen, die den Rahmen einer teilweisen Ände-
rung sprengen – unter diesem Titel ist bereits heute einiges
möglich –, sollten auch künftig im Lichte der strengen Bewil-
ligungsvoraussetzungen von Artikel 24, Standortgebunden-
heit und Fehlen entgegenstehender Interessen, beurteilt wer-
den.
Ich möchte Sie daher bitten, hier Ihrer vorberatenden Kom-
mission zuzustimmen und diesen Satz zu streichen.
Nur noch eine kurze Bemerkung, weil Herr Wicki in der Früh-
lingssession in diesem Zusammenhang Fragen an mich ge-
stellt hat. Ich kann Ihnen versichern: Meine damalige Antwort
behält ihre Gültigkeit, denn wie dies der Kommissionspräsi-
dent ausgeführt hat, bleibt die Verordnungskompetenz des
Bundesrates aufgrund der Verfassung bestehen und muss
daher nicht ausdrücklich bestätigt werden.

Angenommen – Adopté

Art. 24a Abs. 1, 2, 4
Antrag der Kommission
Abs. 1, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 2
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Leumann, Danioth)
.... zulassen und vorsehen, dass diese mit einer kleingewerb-
lichen Nutzung verbunden werden dürfen.

Antrag Aeby
Abs. 4
....
cbis. (neu) die rationelle bäuerliche Bewirtschaftung des um-
liegenden Grundstücks nicht gefährdet ist;
cter. (neu) die Bewilligung an Massnahmen des Landschafts-
schutzes gebunden ist;
....

Art. 24a al. 1, 2, 4
Proposition de la commission
Al. 1, 4
Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 2
Majorité
Maintenir
Minorité
(Leumann, Danioth)
.... avec l’agriculture et prévoir que celle-ci puisse être liée à
une activité artisanale.

Proposition Aeby
Al. 4
....
cbis. (nouvelle) l’exploitation agricole rationnelle des terrains
environnants n’est pas menacée;
cter. (nouvelle) l’autorisation est liée à des mesures de pro-
tection du paysage;
....

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Mindestens dis-
kussionsmässig ist das der Kernpunkt dieser Differenzberei-
nigung. Wir haben erstens in Artikel 24a Absatz 2 eine Diffe-
renz, bei der die Mehrheit der Kommission am Beschluss un-
seres Rates festhalten will. Zweitens haben wir zwei Anträge,
nämlich einen Minderheitsantrag Leumann und einen Antrag
Aeby. Wir sollten absatzweise vorgehen, um kein Durchein-
ander zu bekommen.
Die Streichung von Absatz 1 ist eine Folge der Neugliede-
rung, die der Nationalrat vorgenommen hat. Der Text, der
hier gestanden hat, steht jetzt in Artikel 24quater Absatz 1; er
wird hier nicht mehr gebraucht und kann gestrichen werden.
Bei Absatz 2 haben wir einerseits eine Differenz, bei der wir
an unserem Beschluss festhalten wollen. Wenn Sie den Ent-
wurf des Bundesrates und den Beschluss des Nationalrates
vergleichen, dann sehen Sie, dass die Worte «in gut erhalte-
nen» verlorengegangen sind. Der Nationalrat möchte also
landwirtschaftliche Wohnbauten jeder Art – auch Ruinen – in
diesen Artikel hineinnehmen und damit zum Umbau freige-
ben, während Ständerat und Bundesrat in der Frühjahrsses-
sion der Meinung waren, das komme selbstverständlich nur
für gut erhaltene landwirtschaftliche Wohnbauten in Frage.
Die Kommission ist der Meinung, dass man hier unbedingt
festhalten müsse. Man darf nicht Steinhaufen, um es etwas
überspitzt zu sagen, zum Umbau freigeben, nur weil die
Steine früher einmal ein landwirtschaftliches Wohnhaus wa-
ren, z. B. ein zusammengefallenes Rustico im Tessin oder
etwas Ähnliches.
In der Kommission bestand diesbezüglich keine Differenz;
die Minderheit Leumann richtet sich nicht dagegen, sondern
ist damit ausdrücklich einverstanden. Hingegen hat sie im
selben Absatz 2 ein anderes Anliegen. Ich bitte den Präsi-
denten, zuerst zu bereinigen, ob wir das «gut erhaltenen» in
diesem Absatz beibehalten wollen, um dann Frau Leumann
das Wort zur Begründung ihres Minderheitsantrages zu ertei-
len.

Präsident:  Sie haben gehört, dass in bezug auf Festhalten
am Begriff «gut erhalten» zwischen Mehrheit und Minderheit
keine Differenz besteht.

Bisig Hans (R, SZ): Es geht tatsächlich um die Definition von
«gut erhalten». Der Kommissionssprecher hat dargelegt,
dass damit nicht Ruinen gemeint sind. Ich kann das nachvoll-
ziehen. Aber sind es auf der anderen Seite nur Wohnbauten,
die tatsächlich noch benutzt werden? Oder fallen darunter
auch mindestens sichtbar erhaltene Wohnbauten, die aus ir-
gendwelchen Gründen vielleicht zwei, drei Jahre nicht be-
nutzt werden konnten, weil der Bedarf nicht vorhanden war
oder weil sie vielleicht nicht über den notwendigen Standard
verfügten? Die Abgrenzung scheint mir mit der alleinigen
Umschreibung «gut erhalten» etwas gar vage zu sein.
Ich bitte den Herrn Bundespräsidenten, sich dazu noch zu
äussern.

Koller Arnold, Bundespräsident: Sie sehen, dass es hier um
eine kantonalrechtliche Ausnahme geht. Es wird also einen
Ausführungserlass der Kantone brauchen, die von dieser
Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen wollen. Von Bun-
desrechts wegen ist tatsächlich eine negative Abgrenzung
das Entscheidende, und wir möchten, indem wir den Aus-
druck «gut erhalten» aufnehmen, ganz klar sagen, dass Bau-
ruinen und vollständig verfallene Bauten nicht umgenutzt
werden dürfen.
Im übrigen wird das Weitere durch das kantonale Recht zu
konkretisieren sein.
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Leumann  Helen (R, LU), Sprecherin der Minderheit: Artikel
24a Absatz 2 sieht vor, dass das kantonale Recht in gut er-
haltenen landwirtschaftlichen Wohnbauten landwirtschafts-
fremde Wohnnutzungen zulassen kann. Es stellt sich nun die
Frage, ob wir den Kantonen nicht die Möglichkeit geben soll-
ten, etwas grösszügigere Umnutzungen zuzulassen. Denn
mir scheint es sinnvoll, dass neben dem landwirtschaftsfrem-
den Wohnen im gleichen Gebäude oder allenfalls in einem
angebauten Ökonomiegebäude nicht nur Wohnen, sondern
auch eine kleingewerbliche Tätigkeit zugelassen werden
könnte. Ich stelle mir das so vor, dass z. B. in einem solchen
Haus ein Tierarzt wohnt, der im gleichen Haus auch eine
Tierarztpraxis betreiben könnte, oder ein Fotograf, der ein
Studio einrichten und seine Bilder entwickeln könnte, oder
dass dank den heutigen modernen Mitteln der Kommunika-
tion andere neue Tätigkeiten entstehen könnten. Wenn ich
an ein Beispiel in der Gegend, in der ich wohne, denke, ist es
auch vorstellbar, dass eine Frau einen Webstuhl installieren,
Kurse anbieten und dann die selbst gewobenen Stoffe und
Tücher verkaufen könnte. Dabei würde es sich nicht um ei-
nen eigentlichen Gewerbebetrieb handeln, sondern um eine
kleingewerbliche Nebentätigkeit.
Was passiert weiter mit dem angebauten ehemaligen Ökono-
mieteil? Ein freistehendes Ökonomiegebäude kann man zer-
fallen lassen. Man kann es auch abreissen und die Gegend
wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
Darf man einen angebauten Ökonomieteil zwar für Wohnun-
gen nutzen, nicht aber für etwas anderes? Muss man diesen
abreissen und damit relativ kostspielige Umbauten vorneh-
men? Ich meine, es wäre ökonomisch und ökologisch sinn-
voll, wenn wir hier eine Möglichkeit schaffen würden.
Ich habe festgestellt, dass die Anliegen des Gewerbes kan-
tonal etwas verschieden sind. Es gibt gewisse Gewerbe-
kreise, die mit einer Unterstützung des Referendums der
Grünen liebäugeln. Das ist klar. Hier beziehen wir uns aber
auf das kantonale Recht, und bei der Diskussion im Gewer-
beverband geht es um die grundsätzliche Öffnung. Denn es
gibt auf der anderen Seite auch Gewerbekreise, die einer Öff-
nung durchaus positiv gegenüberstehen. Eine Lockerung
scheint mir hier deshalb am Platz, weil die Kantone autonom
entscheiden können, ob sie neben der Umnutzung der
Wohnbauten zu Wohnzwecken auch die kleingewerbliche
Nutzung zulassen wollen. Da es sich um eine kantonalrecht-
liche Ausnahmebestimmung handelt, kommt diese ja so-
wieso nur zur Anwendung, wenn die kantonalen Parlamente
einer solchen Öffnung zustimmen. Das heisst nämlich, dass
auf die kantonalen Bedürfnisse eingegangen werden kann,
und die sind sicher von Region zu Region etwas verschieden.
Ich kann mir vorstellen, dass sowohl im Appenzell als auch in
der Innerschweiz andere Anliegen bestehen als beispiels-
weise in städtischen Agglomerationen.
Da die Beschränkungen gemäss Artikel 24a Absatz 4 für sol-
che Umnutzungen Anwendung finden, wird bei einer zusätz-
lichen Lockerung den Anliegen der Raumplanung Rechnung
getragen werden müssen. Kleingewerbliche Nutzungen dürf-
ten nur dann zugelassen werden, wenn ihnen keine überwie-
genden Interessen entgegenstünden, wenn die äussere Er-
scheinung des Gebäudes und die bauliche Grundstruktur im
wesentlichen erhalten blieben und sämtliche Infrastrukturko-
sten, die im Zusammenhang mit der Zweckänderung der
Bauten und Anlagen anfielen, auf deren Eigentümer über-
wälzt würden. Kommt dazu, dass die Kantone auch weitere
Auflagen für Umnutzungen erlassen könnten.
In der Kommission wurde argumentiert, dass das Gewerbe in
erster Linie gegen eine solche Umnutzung sei. Ich habe aber
diesen Minderheitsantrag auf Bitten des Schweizerischen
Gewerbeverbandes aufgenommen, der überzeugt ist, dass
damit dazu beigetragen werden könnte, gewisse Wider-
stände abzubauen.

Bieri  Peter (C, ZG): Ich möchte Sie bitten, hier dem Antrag
der Mehrheit zu folgen. Diese hält sich an die restriktive bun-
desrätliche Fassung, die nur in gut erhaltenen landwirtschaft-
lichen Wohnbauten die Verwendung für landwirtschafts-
fremde Wohnnutzung vorsieht. Sie schliesst auch die von der

Minderheit Leumann anbegehrte Nutzung durch Kleinge-
werbe aus.
Grundsätzlich – das muss ich Ihnen sagen – hätte ich durch-
aus Verständnis und Sympathie dafür, wenn eine nicht mehr
für das Wohnen der Bauernfamilie benötigte Wohnung für
ein Kleingewerbe wie etwa einen hofeigenen Coiffeursalon,
eine Näh-Boutique, einen Webstuhl oder etwas Ähnliches
verwendet werden könnte. Aber ich bin der Meinung, dass
wir nicht in einem Bereich etwas öffnen sollten, das den
zahlreichen Gegnern dieser Gesetzesänderung nun wirklich
Argumente liefert, um das Raumplanungsgesetz wenn mög-
lich zu Fall zu bringen. Wir sollten solche Möglichkeiten hier
nicht erlauben, weil es nicht zwingend ist und die Verände-
rungen der Agrarpolitik diese nicht dringend erfordern. Wenn
wir hier eine weitere Türe öffnen, indem wir nicht nur beim
Wohnen eine Erweiterung vom landwirtschftlichen zum
nichtlandwirtschaftlichen Bereich, sondern auch eine andere
Verwendungsart ermöglichen, dann gehen wir einen Schritt
zu weit.
Während wir bei den Ökonomiegebäuden Änderungen auf-
grund bisher mangelnder Verwendungsmöglichkeiten oder
infolge neuer Bedürfnisse mit strengen Auflagen erlauben,
gehen wir hier einen Schritt weiter, indem wir nicht nur den
unmittelbaren Zweck – nämlich das Wohnen – erweitern,
sondern auch die Art der Nutzungsmöglichkeiten ändern.
Kommt hinzu, dass dies gemäss dem Antrag der Minderheit
nicht nur in den Fällen möglich sein soll, die in Absatz 3 be-
schrieben sind, also bei der Erhaltung von besonders schüt-
zenswerten Bauten, sondern generell.
Ich bin auch etwas erstaunt, dass nun der Gewerbeverband,
den Sie, Frau Leumann, zitiert haben, plötzlich ein solches
Ansinnen unterstützt hat. Gerade dieser hat nämlich hier im
Vorfeld zur Beratung dieses Gesetzes vehemente Opposi-
tion geäussert. Ich bin nicht sicher, dass er dann im nachhin-
ein wieder die andere Tour einschlagen wird. Wir sollten des-
halb nicht unnötigerweise das Fuder zu sehr überladen.
Wo Änderungen sinnvoll sind, sollte man sie auch wirklich
vollziehen, hingegen betrachte ich es hier durchaus als rich-
tig, dass nicht mehr landwirtschaftlich genutzter Wohnraum
weiterhin als Wohnraum genutzt werden kann. Hingegen
warne ich Sie davor, Wohnraum für Gewerbe- und andere
Verwendungsmöglichkeiten zu öffnen.
Nun ist es ja eine kantonale Bestimmung, die da geregelt
werden soll. Ich habe aber gewisse persönliche Erfahrungen
in diesem Bereich und kann Ihnen sagen: Die Betroffenen
werden sich immer an demjenigen Kanton orientieren, der in
diesem Bereich die grösste Freiheit erlaubt. Und das setzt die
kantonalen Baudirektoren unter einen unheimlichen Druck,
indem jeweils sehr schnell bekannt wird, welcher Kanton hier
die grössten Freiheiten gewährt. Ich denke, dass wir in die-
sem Gesetz eine klare Schranke setzen müssen.
Ich bitte Sie im Sinne der ganzen Vorlage, der Mehrheit zu
folgen.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich glaube, hier
müssen Sie wirklich sorgfältig entscheiden, denn wenn Sie
dieser Minderheit zustimmen, dann verlassen Sie damit ei-
gentlich den Sinn des Gesetzes.
Diese Gesetzesrevision hatte ja den Zweck, den Bauern ge-
wisse Spielräume zu geben, damit sie ihre Existenz, die viel-
leicht durch die Landwirtschaft allein nicht mehr anständig
gesichert ist, durch landwirtschaftliche Nebenbetriebe erwei-
tern können, dass man ihnen zusätzlich eben Möglichkeiten
gibt, ihre Betriebe aufzustocken und neue Produktionsme-
thoden anzuwenden. Aber es ging immer darum, den Bauern
zu helfen.
Hier sind wir nun in einem Bereich der Revision angelangt,
wo darüber diskutiert wird, was man mit Wohnbauten macht,
die von den Bauern selber für die Landwirtschaft nicht mehr
gebraucht werden. Da hat der Bundesrat das Prinzip «Woh-
nen bleibt Wohnen» eingesetzt und gesagt: In diesen Fällen
können die Wohnbauten zum Wohnen noch verwendet wer-
den, es hat ja keinen Sinn, ein Wohnhaus, das einmal einer
Bauernfamilie diente, einfach leerstehen zu lassen. Aber
Wohnen soll Wohnen bleiben.
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Der Minderheitsantrag Leumann durchbricht nun für irgend-
welche Leute, die selber nicht mehr Landwirtschaft betrei-
ben, wie eben Ärzte oder andere Bewohner dieser ehemali-
gen landwirtschaftlichen Wohnung, dieses Prinzip und will
diesen nun auch noch eine kleingewerbliche Nutzung zuhal-
ten. Das hat natürlich mit der Motion Zimmerli, die eigentlich
zu diesem Gesetz geführt hat, überhaupt nichts mehr zu tun.
Da wird nun einer anderen Bevölkerungsgattung ein Nutzen
angeboten, der sich aus dem Ziel des Gesetzes nicht erklä-
ren lässt. Ich glaube wie mein Vorredner, dass diese kleine
Änderung zugunsten von Städtern, die aufs Land ziehen,
vielleicht dem Gesetz den Hals brechen könnte; dass sie da-
mit den Bauern, denen wir ja eigentlich helfen wollten, gar
nichts bringt, sondern im Gegenteil diese minimale Öffnung,
die wir hier versuchen, dann zu Fall bringen wird.
Ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass wir für landwirt-
schaftliche Nebengewerbe eine Lösung haben. Wenn also
der Bewohner ein Landwirt ist, kann er, wie Sie gesehen ha-
ben, seinen Nebenbetrieb betreiben. Aber für Nebengewerbe
zum reinen Wohnen, auch wenn es – oder vielleicht sogar
besonders, wenn es – an die Kantone delegiert ist, die ja
doch sehr verschiedene Auffassungen haben, glaube ich,
soll man diese Lösung nicht weitertreiben.
Die Kommission hat mit sehr klarem Mehr den Minderheits-
antrag Leumann abgelehnt, im Nationalrat lag ein analoger
Antrag auch schon vor und wurde mit 91 zu 76 Stimmen
ebenfalls abgelehnt. Ich glaube, dass wir hier in der Diffe-
renzbereinigung keinen Grund haben, diese neue Idee ein-
zubringen, die vorher ja nicht diskutiert wurde. Sie verstösst
gegen den Geist dieser Revision.
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen.

Koller Arnold, Bundespräsident: Frau Leumann stellt einen
zum Teil zwar moderaten Minderheitsantrag – der auch sei-
nen historischen Vorläufer hat, wenn ich an die Sticker im Ap-
penzellerland denke –, aber politisch ist es ein sehr gefährli-
cher Antrag. Die Vorarbeiten für dieses Gesetz haben klar
gezeigt, dass Bedenken und Opposition gegenüber gewerb-
lichen Nutzungen ausserhalb der Bauzonen vor allem dann
bestehen, wenn es um gewerbliche Tätigkeiten von Perso-
nen ohne Beziehung zur Landwirtschaft geht.
Damit kämen wir auch mit dem wichtigen verfassungsrechtli-
chen Trennungsgrundsatz in Konflikt. Ich höre heute schon,
dass man in einer künftigen Referendumsabstimmung sagen
würde, genau über einen solchen Artikel erfolge eine schlei-
chende Umwandlung der Landwirtschaftszone in eine ge-
mischte Wohn- und Gewerbezone.
Wir wissen alle, dass diese Vorlage eine Gratwanderung ist.
Der Bundesrat und Sie sind nach wie vor überzeugt, dass wir
der Landwirtschaft angesichts der schwierigen Umstrukturie-
rungsphase, in der sie sich befindet, zusätzliche Entwick-
lungsmöglichkeiten geben müssen. Aber hier würde ich sa-
gen: Wehret den Anfängen!
Es wäre eine Belastung der Vorlage in einer Volksabstim-
mung, und deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen.
Gewisse legitime Möglichkeiten der Umnutzung ohne bauli-
che Änderungen bestehen ja aufgrund von Artikel 24bis. Das
ist legitim, aber diese Trennlinie sollten wir nicht überschrei-
ten.

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen – Adopté

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 21 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 11 Stimmen

Abs. 4 – Al. 4

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: In Absatz 4 sind
in den Literae a bis c die Bedingungen aufgeführt, nach de-
nen die Bewilligungen gemäss den Absätzen 2 und 3 erteilt
werden dürfen. Der Nationalrat hat bei Litera a einen Satz

eingefügt, wonach als Bedingung gelten muss, dass keine
Ersatzbaute als Konsequenz der vorgesehenen Neunutzung
entsteht, die selber nicht notwendig ist. Ihre Kommission hat
gefunden, das sei, vorsichtig gesagt, ein eher unnötiger Zu-
satz, aber er störe nicht gross, und deshalb will sie Ihnen be-
antragen, diesen Absatz «laufenzulassen».
Im übrigen werden von Herrn Aeby noch die Buchstaben cbis
und cter beantragt – sie wurden in der Kommission nicht dis-
kutiert, Herr Aeby soll sie begründen –, im Sinne von weite-
ren Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Bewilligun-
gen erteilt werden können.

Aeby Pierre (S, FR): J’aimerais ici combler ce qui me paraît
être une petite lacune dans la systématique de l’article 24a
tel qu’il a évolué entre le projet du Conseil fédéral et la ver-
sion qui nous est proposée aujourd’hui. Je voudrais rappeler
qu’il s’agit maintenant d’autoriser, sans aucune limitation,
l’habitation par n’importe qui, dans la zone agricole, notam-
ment dans les anciennes fermes. Il s’agit aussi de pouvoir
transformer des étables, des écuries, et même si on a dit qu’il
ne s’agissait pas de réhabiliter des ruines, la pratique actuelle
nous montre que la tendance sera à le faire, sous le simple
prétexte que ces ruines ont été protégées ou répertoriées
dans un inventaire.
On en arriverait alors à ce paradoxe qui me semble grave,
c’est que, pour permettre à l’agriculture de survivre, on l’auto-
rise à mettre en valeur des bâtiments agricoles désaffectés
hors de la zone à bâtir, avec pour effet qu’une fois ces bâti-
ments occupés, l’exploitation agricole elle-même se trouve
mise en péril. Ce serait un superbe autogoal, puisque ce que
l’on veut dans ces régions, c’est précisément donner à l’agri-
culteur une poire pour la soif en lui permettant de mettre en
valeur des bâtiments qu’il n’utilise plus pour l’agriculture et
qu’il affecte à l’habitation. Il va pouvoir dès lors s’adonner à
l’habitation permanente ou à l’habitation de résidence de va-
cances. Or, paradoxalement aussi, l’habitation de résidence
de vacances est peut-être la plus dangereuse pour l’exploita-
tion agricole et pour le paysage. En effet, de la transformation
d’une étable en villa, il peut résulter des restrictions à l’exploi-
tation agricole, et on peut avoir des atteintes particulières au
paysage.
J’aimerais maintenant combler ces deux lacunes, avec ma
proposition, en demandant d’une part que, malgré ces prati-
ques extrêmement souples telles que souhaitées par la mo-
tion Zimmerli (90.780), l’exploitation agricole rationnelle des
terrains environnants ne soit jamais menacée (let. cbis), car
cela reste le but principal dans la zone agricole et, d’autre
part – c’est la lettre cter –, que l’autorisation soit liée à des
mesures de protection du paysage. Une fois qu’une ferme
isolée est entourée d’une piscine, d’écuries pour les che-
vaux, etc., il peut en résulter une atteinte très grave à un pay-
sage traditionnel, lequel justifiait précisément la mise sous
protection. On met sous protection pour sauvegarder une ap-
parence, et cela permet à des non-agriculteurs d’habiter l’en-
droit; mais, en contrepartie, il ne faut pas que ce qui a justifié
la mise sous protection disparaisse après les transforma-
tions.
Ces deux lettres cbis et cter me paraissent importantes. Elles
reprennent en partie, à certaines nuances près, une proposi-
tion largement discutée au Conseil national, qui a d’ailleurs
failli être acceptée en votation populaire, mais qui a été
oubliée depuis. Je ne pense donc pas que ce soit une grave
faute tactique d’introduire cette divergence supplémentaire
avec le Conseil national. On peut même compter que le Con-
seil national nous suivra. La proposition, qui était faite par
Mme Nabholz, conseillère nationale, n’a pas eu de chance la
première fois, mais en aura vraisemblablement plus la se-
conde, si vous me suivez en l’espèce.

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte zu-
erst der Gerechtigkeit gegenüber dieser Revisionsvorlage
halber etwas den Eindruck mildern, den Herr Aeby erweckt
hat, dass nämlich «sans aucune limite» einfach umgebaut
werden könne, dass man Reitställe und Schwimmbäder um
irgendein altes, verlassenes Wohnhaus bauen könne. Wenn
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Sie Artikel 24a lesen, sehen Sie, dass dem natürlich nicht so
ist. Es bestehen «beaucoup de limites». Es geht hier nur um
die Zweckänderung «schützenswerter Bauten und Anla-
gen»; von Neubauten ist nicht die Rede. Soviel zum generel-
len Tenor.
Ob Ihnen die zusätzlich vorgeschlagenen Literae cbis und
cter empfohlen werden sollen, kann ich Ihnen als Kommissi-
onspräsident nicht sagen, weil der Kommission diese An-
träge nicht vorgelegen haben. Mir persönlich fällt dazu ein,
dass sie eine gewisse Logik haben, die eigentlich mit den
Grundideen der Raumplanung verträglich, ja sogar vielleicht
von ihnen verlangt wird.
Die Grundidee wäre nämlich, dass jener, der ein Haus be-
wohnen darf, weil es schützenswert ist, zum Teil gewisser-
massen diejenigen Pflichten übernimmt, die früher der Land-
wirt, der diese Gebäude benützte, gemäss der Aufgabe der
Landwirtschaft erfüllt hat. Er muss dafür sorgen, dass die
Landschaft in ihrem heutigen Zustand erhalten wird, dass sie
gepflegt wird, dass auch ökologische Anliegen erfüllt, z. B.
Hecken gepflanzt und gepflegt werden. Er darf nicht einfach
die Umgebung seines Hauses verganden lassen, weil ihm
nach dem teuren Kauf und Umbau das Geld nicht mehr
reicht, um noch eine Umgebungspflege zu machen. In die-
sem Sinne entspricht die Stossrichtung, glaube ich, durchaus
der Richtung des Raumplanungsgesetzes.
Zudem spricht für diese Anträge, dass sie wahrscheinlich in
einem Abstimmungskampf helfen könnten, gewissen Anlie-
gen der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und
Landschaftspflege entgegenzukommen, von deren Seite
diese Anträge im übrigen stammen.
Ich kann Ihnen also persönlich eigentlich empfehlen, den An-
trägen zuzustimmen. Als Kommissionspräsident kann ich
mich dazu nur soweit äussern, wie ich es jetzt ganz allgemein
getan habe.

Maissen  Theo (C, GR): Ich habe persönlich wenigstens für
einen Teil dieses Antrages – konkret für die Hälfte – sehr viel
Sympathie; das ist die Litera cbis, wobei ich vorschlagen
möchte, dass es im deutschen Text heissen sollte: «die ratio-
nelle landwirtschaftliche Bewirtschaftung», weil «bäuerlich»
mit dem Stand verbunden ist. Die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung kann der Betreffende auch als Nichtlandwirt an
und für sich selber machen, wenn er das will. Ich schlage hier
deshalb vor, dass man «bäuerliche» durch «landwirtschaftli-
che» ersetzt.
Ich meine, die Litera cbis mache durchaus Sinn, wenn man
auch Kenntnis von der Situation im Nicht-Dauersiedlungsge-
biet wie z. B. den Maiensässen hat. Dort stehen wir manch-
mal vor der Problematik, dass bei aufgegebenen Gebäuden,
die gemäss diesem Gesetz anders genutzt werden könnten,
das notwendige Umland nicht unbedingt die erforderliche Be-
wirtschaftung erhält, die im Sinne der Erhaltung der Land-
schaft notwendig wäre. Für mich wäre es sehr wertvoll, wenn
man die Litera cbis aufnehmen könnte.
Hingegen habe ich Bedenken gegenüber Litera cter – nicht
weil ich grundsätzlich gegen solche Massnahmen wäre. Ich
bin selber in der Raumplanung tätig und arbeite dort mit ent-
sprechenden Instrumentarien des Landschaftsschutzes.
Aber in dieser Form ist es insofern problematisch, als solche
Massnahmen nicht überall notwendig sind. Man kann nicht
jede Bewilligung, die man erteilt, mit irgendwelchen Mass-
nahmen verknüpfen; das macht doch keinen Sinn. Dieses
Obligatorium führt, so befürchte ich, zu einem zusätzlichen
administrativen Aufwand und ist letztlich für den Landschafts-
schutz insgesamt möglicherweise eher nachteilig als förder-
lich, weil damit wieder missliebige Stimmungen gegen die
Raumplanung initiiert werden.
Ich stelle daher die Frage, ob vorgesehen ist, zwei Abstim-
mungen durchzuführen, damit man seinem Willen differen-
ziert Ausdruck geben kann.

Präsident:  Ich kann Ihnen sagen, dass auch Herr Bundes-
präsident Koller und Herr Aeby wünschen, dass getrennt ab-
gestimmt wird.

Wicki  Franz (C, LU): Ich bitte Sie, der Litera cbis zuzustim-
men. Ich finde es gut, dass Herr Aeby hier nun ganz klar sagt,
dass auch in solchen Situationen die rationelle bäuerliche –
oder landwirtschaftliche – Bewirtschaftung des umliegenden
Grundstückes nicht gefährdet ist, dass dem also Rechnung
getragen werden muss. Es gibt auch eine gewisse Sperre für
Leute, die meinen, nun im Landwirtschaftsgebiet Wohnsitz
nehmen zu können, ohne irgendwie auf die Umgebung Rück-
sicht zu nehmen. Dass wir hier eine Warnung aussprechen
und dass dem Rechnung getragen werden muss, finde ich gut.
Daher sehe ich die Aufnahme von Litera cbis als richtig an.

Bieri  Peter (C, ZG): Im Antrag Aeby für einen neuen Buch-
staben cbis wird der Ausdruck «rationelle bäuerliche Bewirt-
schaftung» verwendet. Ich spreche zum Wort «rationell»:
Herr Aeby, ich muss Sie fragen, was heisst rationell? Wenn
Sie die neue Agrarpolitik betrachten, ist mit «rationeller Be-
wirtschaftung» die Produktion von landwirtschaftlichen Gü-
tern gemeint. Das ist aber aufgrund der neuen Agrarpolitik
nicht mehr in jedem Fall das Ziel der Bewirtschaftung. Ich
denke an Ökowiesen, an wenig intensiv genutzte Naturwie-
sen, an geschützte Flächen. Insofern finde ich das Wort «ra-
tionell» hier nicht sinnvoll. Was hingegen Herr Maissen be-
züglich der «landwirtschaftlichen Bewirtschaftung» gesagt
hat, ist absolut akzeptabel.
Ich denke, es müsste auch in Ihrem Sinne sein, dass das
Wort «rationell» hier nicht verwendet werden muss. Dies
liesse nämlich die tatsächlichen Möglichkeiten der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung offen, insbesondere auch die
ökologische, wenig intensive – sprich extensive – Nutzung.
Ich stelle also den Antrag, Buchstabe cbis aufzunehmen,
aber insofern eine Änderung vorzunehmen, als das Wort «ra-
tionell» gestrichen und das Wort «bäuerlich» durch «landwirt-
schaftlich» ersetzt wird.

Respini Renzo (C, TI): J’ai suivi la discussion au sujet de la
proposition Aeby, mais, à mon avis, on ne peut pas l’accep-
ter. Et ceci pour d’autres considérations encore que celles qui
ont déjà été mises en évidence par les orateurs qui m’ont pré-
cédé.
Tout d’abord, les principes généraux de l’aménagement du
territoire s’appliquent aussi à ce nouvel article et aux disposi-
tions qui peuvent être mises en oeuvre par le droit cantonal.
Je pense en particulier à l’article 3 de la loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire qui garde toute sa valeur, notamment
dans ses prescriptions générales: «Le paysage doit être pré-
servé, et il convient notamment – lettre a – de réserver à
l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, et –
lettre b – de veiller à ce que les constructions prises isolé-
ment ou dans leur ensemble, ainsi que les installations, s’in-
tègrent dans le paysage.»
Il y a donc les principes généraux qui sont valables de toute
façon, même en ce qui concerne les cas et les exceptions
que le droit fédéral donne au droit cantonal.
Mais, à mon avis, il y a encore une autre considération:
l’article 24bis que l’on vient de voter et qui concerne les dis-
positions du droit fédéral. On ne saurait imaginer des solu-
tions selon le droit cantonal qui iraient à l’encontre des prin-
cipes énoncés à l’alinéa 1er, et en particulier aux lettres a et
b. Il ne faut pas oublier que l’agriculture reste un domaine ré-
servé pour le droit fédéral, et on ne peut donc pas imaginer
qu’une solution adoptée au niveau du droit cantonal puisse
avoir des incidences sur le territoire et contrevenir à une loi
fédérale.
Je pense, par conséquent, que la proposition Aeby est in-
utile, parce que le droit actuel prend déjà en considération
ces préoccupations.
En ce qui concerne par contre la définition de l’«agriculture
rationnelle», je crois pouvoir souligner l’intervention très per-
tinente de M. Bieri.

Aeby Pierre (S, FR): En fait, il est possible qu’il y ait eu une
erreur de traduction. Je voulais dire qu’à la place de «ratio-
nell» devrait plutôt figurer le terme «sinnvoll». C’est «sinn-
voll» qu’on lit notamment dans la proposition Nabholz (Con-
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seil national), ce qui a été traduit en français par «rationnel»
et qui a ensuite été retraduit différemment en allemand.
Donc, en ce qui me concerne, «sinnvoll» convient très bien.

Präsident:  Herr Aeby beantragt, das Wort «rationell» durch
«sinnvoll» zu ersetzen. Herr Bieri hat einen anderen Antrag
gestellt.

Bieri  Peter (C, ZG): Ich muss sagen, «sinnvoll» finde ich
nicht sinnvoll. Jede Tätigkeit soll letzten Endes sinnvoll sein.
Eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung lässt den Spielraum
offen, dass produziert wird und auf der anderen Seite auch
den ökologischen Anliegen Rechnung getragen wird. Das
war auch die ursprüngliche Absicht.
Ihren Absichten wird wirklich Rechnung getragen, wenn Sie
das «bäuerlich» durch «landwirtschaftlich» ersetzen und das
Wort «rationell» weglassen. Sie können von den Landwirten
auch in Zukunft erwarten, dass sie sinnvoll wirtschaften.

Koller Arnold, Bundespräsident: Wenn Sie Artikel 24a
Absatz 4 Buchstabe cbis zustimmen, wäre es am sinnvoll-
sten, wenn wir die definitive Bereinigung des Textes im Diffe-
renzbereinigungsverfahren vornehmen würden. Sie würden
damit eine Differenz schaffen, und wir könnten die beste For-
mulierung wohl erst dann und nicht hier im Rate finden.
Ich möchte zu den Buchstaben cbis und cter getrennt Stel-
lung nehmen. Buchstabe cbis – das habe ich schon im Natio-
nalrat ausgeführt – stimmt inhaltlich weitestgehend mit unse-
ren eigenen Vorstellungen überein. Uns schien damals nur,
eine diesbezügliche Formulierung sei nicht unbedingt nötig.
Aber nachdem dieses Problem offenbar doch eine politische
Sensibilität hat, wie verschiedene Votanten gesagt haben,
kann ich Buchstabe cbis aus folgenden Überlegungen grund-
sätzlich zustimmen, wobei die definitive Formulierung vorbe-
halten bleiben muss:
Eine vollständige Zweckänderung, wie sie im Bereich der
kantonalrechtlichen Ausnahmen vorgesehen ist, darf be-
kanntlich nur unter den sehr strengen Voraussetzungen be-
willigt werden, die aufgelistet sind. So muss insbesondere
das äussere Erscheinungsbild des betreffenden Gebäudes
trotz der Umnutzung im wesentlichen unverändert bleiben.
Bei der Prüfung, ob diese wichtige Voraussetzung erfüllt sei,
ist, wie wir schon in der Botschaft hervorgehoben haben,
nicht allein auf das Gebäude als solches, sondern auch auf
dessen nähere Umgebung abzustellen. Soll diese im Zuge
der vollständigen Zweckänderung grundlegend umgestaltet
und damit die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des umlie-
genden Landes erschwert werden, dann darf eine solche
Umnutzungsbewilligung gar nicht erteilt werden.
In diesem Sinne stimme ich mit dem Anliegen überein, und
es ist mehr eine Frage der politischen Opportunität, ob man
es mit der Botschaft bewenden lassen will oder, was wohl
zweckmässiger erscheint, dies auch im Gesetz ausdrücklich
festhält.
Anders ist die Stellungnahme des Bundesrates zu Buchstabe
cter. Uns scheint es nicht sinnvoll zu sein, wenn künftig von
Gesetzes wegen jede Umnutzungsbewilligung zwingend an
Massnahmen des Landschaftsschutzes gebunden werden
müsste, wie das Herr Maissen schon erwähnt hat. Eine sol-
che Regelung wäre unverhältnismässig. Auf der anderen
Seite ist vollständig klar und unbestritten, dass eine Bewilli-
gungsbehörde immer die Möglichkeit hat, eine Bewilligung
an Auflagen zu binden. Deshalb sollten wir es hier bei diesem
allgemeinen Rechtsgrundsatz bewenden lassen und nicht
eine zwingende Vorschrift bezüglich Massnahmen des Land-
schaftsschutzes ins Gesetz aufnehmen.
Zusammenfassend: Buchstabe cbis können wir zustimmen.
Wir würden dann die endgültige Formulierung wohl am be-
sten in der Differenzbereinigung finden; Buchstabe cter
möchte ich Ihnen zur Ablehnung empfehlen.

Präsident:  Herr Bieri beantragt eine Ergänzung zum Antrag
Aeby zu Buchstabe cbis. Es heisst «landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung» statt «rationelle bäuerliche Bewirtschaftung».
Herr Aeby ist damit einverstanden.

Abs. 4 Bst. a – Al. 4 let. a
Angenommen – Adopté

Abs. 4 Bst. cbis – Al. 4 let. cbis

Abstimmung – Vote
Für den modifizierten Antrag Aeby 15 Stimmen
Dagegen 14 Stimmen

Abs. 4 Bst. cter – Al. 4 let. cter

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Aeby 6 Stimmen
Dagegen 26 Stimmen

Art. 25 Abs. 1bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 25 al. 1bis
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

An den Nationalrat – Au Conseil national

95.088

Asylgesetz und Anag.
Änderung
Loi sur l’asile et LSEE.
Modification

Botschaft und Gesetzentwürfe vom 4. Dezember 1995
(BBl 1996 II 1)
Message et projets de loi du 4 décembre 1995
(FF 1996 II 1)

Beschluss des Nationalrates vom 17. Juni 1997
Décision du Conseil national du 17 juin 1997

___________________________________________________________

Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de la commission
Entrer en matière

Frick Bruno (C, SZ), Berichterstatter: Das totalrevidierte
Asylgesetz hat den Nationalrat nach der Sommersession,
nach eineinhalbjähriger Beratung, in einer sehr kontroversen
Fassung verlassen.
Nach den Reaktionen zu schliessen – auf der einen Seite
jene der Hilfswerke, vieler Organisationen und des linken
Parteispektrums; auf der anderen Seite jene des rechten
Parteispektrums – war die Akzeptanz klein. In wichtigen
Punkten haben breite Kreise dem neuen Asylgesetz ihre Un-
terstützung verweigert und das Werk als Ganzes in Frage ge-
stellt.
Die Kommission unseres Rates hat sich mit folgender Grund-
haltung an die Arbeit gemacht:
Erster Grundsatz: die Wahrung des humanitären Asylrechts
und des hohen Standards im Verfahren und in der Aufnahme
für echte Flüchtlinge.
Zweiter Grundsatz: der Wille, griffige Massnahmen gegen
den illegalen Aufenthalt in der Schweiz einzuführen, wo das
zweckmässig und erfolgversprechend ist.
Das Asylgesetz ist in den letzten zwanzig Jahren zu etwas
anderem geworden, als es gedacht war. Geschaffen wurde
es als Schutz gegenüber staatlicher Verfolgung, als Schutz
für Menschen, die ernsthafte Nachteile an Leib und Leben
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relations avec la Suisse se réunissent une fois par an depuis
maintenant 16 ans, alternativement en Suisse et à Bruxelles
ou Strasbourg. La Délégation suisse ayant été l’hôte de la
Délégation du Parlement européen l’an dernier à Bruxelles,
c’est elle qui invitait cette année les Européens, les 25 et
26 avril 1997, à Berne.
Ces rencontres ont pour objectif de faire un tour d’horizon, de
part et d’autre, des derniers développements sur les plans po-
litique et économique. Cette année, les négociations bilatéra-
les, et notamment les dossiers des transports routiers et de
la libre circulation des personnes, ont été au centre des dé-
bats. La question de l’entraide administrative en matière
douanière a également été abordée. Une commission d’en-
quête du Parlement européen avait rendu quelques semai-
nes auparavant son rapport sur le régime de transit, dans le-
quel il apparaissait que la Suisse, parmi d’autres pays, est uti-
lisée pour contourner les règles de l’UE en matière de droits
de douane, notamment pour la contrebande de cigarettes.
Un nouvel accord entre la Suisse et l’Union européenne ins-
tituant une collaboration renforcée dans le domaine doua-
nier, est entré en vigueur le 1er juillet 1997.
Au chapitre du rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale, la Délégation suisse a informé ses interlocuteurs
européens des diverses mesures déjà prises et de ce qui est
prévu pour la suite.
Il a été estimé des deux côtés que les discussions, qui se
sont déroulées dans un climat ouvert et franc, ont été infor-
matives et utiles.
La prochaine rencontre aura lieu les 18 et 19 février 1998, à
Strasbourg.
3. Composition de la Délégation AELE/Parlement européen
– La composition de la Délégation suisse était en 1997 la sui-
vante (en italique: députés au Conseil des Etats):
Délégation AELE: Peter Vollmer (Président), Christoffel
Brändli (vice-président jusqu’en juin 1997), Peter Bieri (vice-
président à partir de juin 1997), Jacques-Simon Eggly, Lili
Nabholz
Suppléants: Michel Béguelin, Christiane Brunner, Fulvio
Pelli, Remigio Ratti, Kurt Schüle
– Délégation Parlement européen: Peter Vollmer (Président),
Christoffel Brändli (vice-président jusqu’en juin 1997), Peter
Bieri (vice-président à partir de juin 1997), Michel Béguelin,
Christiane Brunner, Jacques-Simon Eggly, Lili Nabholz, Ful-
vio Pelli, Remigio Ratti, Kurt Schüle
A la séance du 3 décembre 1997, le député au Conseil des
Etats Peter Bieri a été élu président de la Délégation AELE/
Parlement européen pour 1998/99, la conseillère nationale
Lili Nabholz, vice-présidente.
4. Liste des activités parlementaires menées en 1996
– 19 février 1997: Berne, séance de préparation pour la ren-
contre avec le Parlement Européen des 25/26 avril, toute la
Délégation AELE/Parlement européen (10 personnes)
– 27 février 1997: Bruxelles, CMP/MPS-Bureau et JPC-Bu-
reau, président/vice-président de la Délégation AELE
– 14/15 avril 1997: Oslo, séance CMP/MPS/JPC, Délégation
AELE (5 personnes)
– 25/26 avril 1997: Berne, 16e Rencontre interparlementaire
Suisse/Parlement européen, toute la Délégation AELE/Parle-
ment européen (10 personnes)
– 19 juin 1997: Genève, séance CMP/MPS et rencontre mi-
nistérielle AELE, Délégation AELE (5 personnes)
– 16 septembre 1997: Strasbourg, séance JPC-Bureau et
CMP/MPS-Bureau, président/vice-président de la Délégation
AELE
– 27/28 octobre 1997: Bruxelles, séance CMP/MPS/JPC et
CMP/MPS/JPC-Bureau, Délégation AELE (5 personnes)
– 30/31 octobre 1997: Berne, 5e Conférence avec des parte-
naires des pays tiers: «Integration and Trade in Europe and
the Mediterranean», toute la Délégation AELE/Parlement
européen (10 personnes)
– 3/4 décembre 1997: Genève, séance CMP/MPS et rencon-
tre ministérielle AELE, Délégation AELE (5 personnes)

Antrag der Kommission
Vom Bericht Kenntnis nehmen

Proposition de la commission
Prendre acte du rapport

Angenommen – Adopté

96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Differenzen – Divergences
Siehe Jahrgang 1997, Seite 1845 – Voir année 1997, page 1845

Beschluss des Ständerates vom 10. Dezember 1997
Décision du Conseil des Etats du 10 décembre 1997

__________________________________________________________

Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Art. 24quater Abs. 2, 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 2
.... geändert worden sind. Eine vollständige Zweckänderung
gewerblich genutzter Bauten und Anlagen ist zulässig, wenn
diese vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als
Folge von Änderungen der Nutzungsplanung zonenwidrig
geworden sind. In jedem Fall ....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit
(Herczog, Borel, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Stump,
Teuscher)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag Schmid Samuel
(Fassung des Ständerates)
Neu in Übergangsbestimmungen:
Art. 37a
Titel
Zonenfremde gewerbliche Bauten und Anlagen
Wortlaut
Der Bundesrat regelt, unter welchen Voraussetzungen
Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anla-
gen zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden
oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungsordnung
zonenwidrig geworden sind.

Art. 24quater al. 2, 3
Proposition de la commission
Majorité
Al. 2
.... transformés légalement. Sont autorisés les changements
complets d’affectation de constructions ou installations utili-
sées à des fins artisanales ou commerciales, lorsque celles-
ci ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou lorsqu’elles
sont devenues contraires, après cette date, à l’affectation de
la zone à la suite d’une modification du plan d’affectation.
Dans tous les cas ....
Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
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Minorité
(Herczog, Borel, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Stump,
Teuscher)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition Schmid Samuel
(version du Conseil des Etats)
Nouvelle disposition à inclure dans les dispositions transitoi-
res:
Art. 37a
Titre
Constructions et installations à usage professionnel non con-
formes à l’affectation de la zone
Texte
Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles sont
autorisés les changements d’affectation de constructions et
d’installations à usage professionnel qui ont été érigées
avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues non confor-
mes à l’affectation de la zone en raison d’une modification du
plan d’occupation.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Der Ständerat hat
an seiner Sitzung vom 10. Dezember 1997 bis auf vier Diffe-
renzen den Beschlüssen des Nationalrates zugestimmt. So
ist der Ständerat bei Artikel 24 betreffend das bundesrechtli-
che Ausnahmeregime für Bauten und Anlagen ausserhalb
der Bauzonen der neuen, verbesserten Systematik des Na-
tionalrates gefolgt, und zwar mit der Aufgliederung des ur-
sprünglichen Artikels 24 in die Artikel 24, 24bis, 24ter und
24quater. Der Ständerat hat aber auch materiell in verschie-
denen Punkten eingelenkt, beispielsweise mit der Zustim-
mung zum Planungsverfahren für zonenkonforme Bauten
und Anlagen innerhalb der Landwirtschaftszone, die über die
innere Aufstockung hinausgehen.
Von den noch verbleibenden vier Differenzen werden mate-
riell vor allem zwei noch zu reden geben: Die erste Differenz
betrifft Artikel 24quater Absatz 2: Der Ständerat hat die vom
Nationalrat vorgeschlagene Möglichkeit einer vollständigen
Zweckänderung für bestehende zonenwidrige Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzonen, wenn diese vor dem
1. Januar 1980 erstellt worden sind, gestrichen; dies vor-
nehmlich aus zwei Gründen: Zum einen werde es damit
möglich, so der Ständerat, jedes altrechtliche nichtlandwirt-
schaftliche Wohnhaus zu gewerblichen Zwecken umzunut-
zen, was einen klaren Verstoss gegen den verfassungs-
rechtlichen Trennungsgrundsatz darstelle. Zum anderen hat
der Ständerat auf die Gefahr von Rechtsungleichheiten ver-
wiesen.
Die Mehrheit der UREK-NR und der Rat selbst haben das
aber nie so gesehen. Es geht nicht darum, die Raumplanung
in ihrer Kernsubstanz zu treffen. Im letzten Satz wird ja auch
ausdrücklich gesagt: «In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit
mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten.»
Es geht also einzig und allein darum, für die rund 6000 ge-
werblichen Objekte ausserhalb der Bauzonen die raumpla-
nerischen Voraussetzungen zu schaffen, um erforderliche
Umstrukturierungen vornehmen zu können.
Es gibt viele altrechtliche Betriebe, deren ursprünglicher
Zweck weggefallen ist, die aber eine gesunde Substanz ha-
ben, sich für andere Betriebszwecke noch ohne weiteres eig-
nen würden und auch dafür zur Verfügung stünden. Denken
Sie an die vielen Zimmereibetriebe, Sägereien, Milchsam-
melstellen, Sennereien usw. Man versetze sich einmal in die
Lage der Eigentümer, die über ein Objekt verfügen, dieses
aber nicht mehr nutzen können! Wo solche Zweckänderun-
gen raumplanerisch verantwortbar sind, sprechen aus der
Sicht der Mehrheit der UREK Gründe der Respektierung des
Eigentums und – dazu darf man auch stehen – auch ökono-
mische Interessen für deren Zulassung.
Die UREK hat sich mit den Einwänden des Ständerates ein-
gehend auseinandergesetzt. Sie schlägt mit 15 zu 7 Stimmen
eine Eingrenzung Ihres ursprünglichen Beschlusses in dem
Sinne vor, dass die vollständige Zweckänderung nur für ge-
werblich genutzte Bauten und Anlagen zulässig sein soll, so-
fern diese vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seit-

her als Folge von Änderungen der Nutzungsplanung zonen-
widrig geworden sind.
Nun liegt ein interessanter Antrag Schmid Samuel vor, der
dieses Problem in Artikel 37a der Übergangsbestimmungen
dergestalt regeln will, dass der Bundesrat regeln sollte, unter
welchen Voraussetzungen solche Zweckänderungen zuläs-
sig seien. Ich werde im Anschluss an die Begründung des
Antrages und an die Diskussion aus meiner Sicht dazu noch
Stellung nehmen.
Die zweite Differenz betrifft Artikel 24quater Absatz 3. Der
Ständerat beschloss, diesen Absatz zu streichen. Die UREK
ist damit einverstanden. Es ist unseres Erachtens tatsächlich
keine explizite Regelung nötig. Der Bundesrat hat ohnehin
die Kompetenz, Ausführungsbestimmungen zu erlassen; die
explizite Regelung, das hat der Ständerat richtig festgestellt,
könnte zu Rechtsunsicherheiten führen, da diese Kompetenz
des Bundesrates allenfalls in anderen Gesetzen, wo diese
nicht ausdrücklich erwähnt ist, bestritten werden könnte.
Die dritte Differenz betrifft Artikel 24a Absatz 2. Es geht um
die kantonalrechtlichen Ausnahmen für Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen. Bei dieser Differenz dreht sich die
Diskussion um den Begriff «gut erhaltenen». Nach Auffas-
sung des Bundesrates und des Ständerates kann das kanto-
nale Recht «in gut erhaltenen landwirtschaftlichen Wohnbau-
ten» auch landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zulassen,
was übrigens in der Praxis zum Teil auch heute schon zuge-
lassen wird, obwohl es im Widerspruch zur Rechtsgrundlage,
dem RPG, steht.
Der Nationalrat wollte die Worte «gut erhaltenen» streichen,
weil er Absatz 4 für genügend hielt, wonach gemäss Litera b
«die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur im
wesentlichen unverändert bleiben» müssen.
Es geht also der Mehrheit der UREK keineswegs darum –
wie das im Ständerat durch den Berichterstatter fälschlicher-
weise festgehalten wurde –, Ruinen und Steinhaufen für eine
Umnutzung zuzulassen. Auch in der Botschaft des Bundes-
rates wird auf Seite 30 (Ziff. 208.2, letzter Absatz) ganz klar
bestätigt, dass die statisch wichtigen Teile eines Gebäudes,
wie Fundamente, tragende Wände, Böden, Dachkonstruktio-
nen, in einem guten Zustand oder einem nur zu einem klei-
nen Teil erneuerungsbedürftigen Zustand sein müssen.
Trotzdem liessen sich halt die Bedenken in der UREK gegen-
über dem Festhalten des Ständerates an der Formulierung
«gut erhaltenen» nicht ausräumen. Die Befürchtungen über-
wogen, anwendende Behörden oder auch Rechtsmittelin-
stanzen könnten diesen Absatz zu restriktiv auslegen. Es
sind natürlich auch negative Erfahrungen von der Front, die
hier eingeflossen sind.
Deshalb beantragt Ihnen die Mehrheit der UREK – der Ent-
scheid fiel mit 15 zu 7 Stimmen –, bezüglich der landwirt-
schaftlichen Wohnbauten anstelle von «gut erhaltenen» «in
ihrer Substanz erhaltenen» einzufügen. Nach einer einge-
henden Debatte über diese beiden Begriffe liess sich die
Mehrheit der UREK davon überzeugen, dass eigentlich der
Begriff der Substanz die anerkannte Interpretation in der bun-
desrätlichen Botschaft am besten wiedergibt.
Zur vierten Differenz, bei Artikel 24a Absatz 4 Litera cbis:
Diese Litera cbis wurde vom Ständerat neu eingefügt. In
Absatz 4 von Artikel 24a sind unter den Literae a bis d die Be-
dingungen genannt, unter denen kantonale Bewilligungen für
landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen in «gut erhaltenen»
oder «in ihrer Substanz erhaltenen» landwirtschaftlichen
Wohnbauten und die vollständige Zweckänderung schüt-
zenswerter Bauten und Anlagen zulässig sind. Der Ständerat
hat eine zusätzliche Litera cbis beschlossen, wonach die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung des umliegenden Grund-
stücks nicht gefährdet sein darf.
Die UREK kann diesem Beschluss – mit 14 zu 8 Stimmen –
folgen; sie beantragt also, diese Bestimmung aufzunehmen.
Es soll damit sichergestellt werden, dass die landwirtschaftli-
che Grund- oder Hauptnutzung nicht durch objektbezogene
Ausnahmebewilligungen für landwirtschaftsfremde Zwecke
beeinträchtigt werden kann. Denken wir beispielsweise an die
Lärmproblematik. Der Landwirt soll wegen solchen Ausnah-
mebewilligungen nicht bestraft werden, indem er nachher
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z. B. seine Heubelüftung abstellen müsste oder am Morgen
früh oder am Abend spät bei der normalen Bewirtschaftung
seines Grundstücks keinen Maschinenlärm mehr erzeugen
dürfte. Selbstverständlich gehören für uns auch Treicheln und
das Kuhgeläute dazu; das gehört zur Landwirtschaft. Hier
sind sonst Konflikte vorprogrammiert. Oder denken Sie an die
Geruchsimmissionen: Der Bauer muss halt seine Jauche
ausbringen, wenn der Kasten voll ist, und das kann manchmal
auch zu einem Zeitpunkt sein, da die Sonne scheint und der
Nachbar, der vielleicht nicht Landwirt ist, Besuch hat.
Diese Bestimmung macht also so gesehen durchaus Sinn:
Es geht darum, für die Landwirtschaft nicht nachbarrechtliche
Probleme zu schaffen. Die Bestimmung ist auch eine Ver-
deutlichung dessen, was der Bundesrat zu dieser Problema-
tik bereits in der Botschaft auf Seite 32 ausgeführt hat.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: C’est en date du 27 janvier
1998 que la Commission de l’environnement, de l’aménage-
ment du territoire et de l’énergie de notre Conseil a examiné
ce projet de modification de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire – révision partielle concernant les dispositions ré-
gissant la zone agricole –, pour étudier les divergences qu’il
restait suite à la décision du Conseil des Etats du 10 décem-
bre 1997. Je concentrerai mes explications, vu l’exposé com-
plet de M. Durrer, sur les deux divergences que la majorité de
la commission a maintenues:
1. A l’article 24quater alinéa 2, la majorité maintient la déci-
sion de notre Conseil du 1er octobre 1997, à savoir qu’elle
veut permettre le changement complet d’affectation des bâti-
ments qui sont utilisés à des fins artisanales et qui ont été
construits avant le 1er janvier 1980, ou si l’affectation de la
zone, à la suite d’une modification du plan, les a rendus juri-
diquement incompatibles avec cette zone. La majorité de la
commission estime que nous devons avoir cette souplesse,
car l’économie évolue rapidement: il peut y avoir des change-
ments dans ces entreprises, et les bâtiments qui sont exis-
tants doivent pouvoir être utilisés à d’autres fins artisanales
de celles d’aujourd’hui. En effet, cette disposition ne péjore
absolument pas la zone agricole, puisque les bâtiments sont
existants – il ne s’agit pas d’enlever un mètre carré de terre
cultivée à la zone agricole: c’est simplement donner une sou-
plesse dans l’utilisation des bâtiments existants qui ne sont
pas dévolus à l’agriculture.
Parallèlement à cette proposition, la proposition Schmid Sa-
muel est intéressante et reprend les préoccupations de la
majorité de la commission. Nous ne l’avons pas étudiée en
commission, mais la majorité pourrait s’y rallier parce qu’elle
va exactement dans le même sens que sa proposition.
2. Il y a une divergence à l’article 24a alinéa 2 – il s’agit des
bâtiments d’habitation agricoles: notre Conseil, par sa déci-
sion du 1er octobre 1997, avait biffé les termes «en bon
état»; le Conseil des Etats a décidé, le 10 décembre 1997, de
réintroduire cette disposition. La majorité de votre commis-
sion maintient la divergence puisqu’elle parle, dans sa propo-
sition, de bâtiments d’habitation agricoles «conservés dans
leur substance», car la formule «en bon état» est ambiguë.
En effet, si nous lisons le message (p. 28) qui accompagnait
la présentation de ce projet, «en bon état» est expliqué ainsi:
«Cette condition est considérée comme remplie lorsque les
éléments statiques tels que les fondations, les sols, les parois
portantes et les toitures sont en bon état ou ne nécessitent
qu’une légère rénovation. Par contre, s’il faut démolir des
parties entières du bâtiment, le changement d’affectation doit
être refusé.» Nous estimons que ces explications sont peu
claires. La majorité de la commission estime qu’un bâtiment
d’habitation qui n’aurait pas d’habitant pour le moment et qui
nécessite des transformations peut être utilisé par un non-ex-
ploitant agricole, à des fins non agricoles. Car le bâtiment est
là, il est rénové, le patrimoine bâti est maintenu et utilisé à
des fins d’habitat, et cela ne porte aucun préjudice à la zone
agricole. C’est pourquoi la disposition «conservés dans leur
substance» nous apparaît beaucoup plus appropriée.
Suite à ces explications, nous vous demandons d’adopter ici
les propositions de la majorité de la commission et, donc, de
rejeter les propositions de minorité.

Herczog Andreas (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der Min-
derheit und auch im Namen der sozialdemokratischen Frak-
tion, bei Artikel 24quater Absatz 2 dem Minderheitsantrag zu-
zustimmen.
Bei Artikel 24quater geht es um die Regelung zonenwidrig er-
stellter Bauten und Anlagen, und zwar zonenwidrig erstellt
ausserhalb der Bauzonen. Die Frage ist, ob jetzt eine voll-
ständige Zweckänderung für Bauten und Anlagen zugelas-
sen werden soll oder nicht – es wurde gegenüber dem letzten
Beschluss des Nationalrates nun spezifisch eingeschränkt:
vollständige Zweckänderung für gewerblich genutzte, vor
dem 1. Januar 1980 erstellte Bauten.
Wir von der Minderheit und der SP-Fraktion sind der Mei-
nung, dass das nicht zugelassen werden soll. Wir wollen
nicht die ganze Debatte über die Revision des Raumpla-
nungsgesetzes aufrollen, aber Sie müssen sich vergegen-
wärtigen, was das Ziel der Motion Zimmerli war. Das Ziel war,
die Strukturbedingungen der Landwirtschaft, die sich verän-
dert haben, nachzuvollziehen. Damit waren wir immer einver-
standen. Diese Revision und explizit dieser Artikel gehen na-
türlich weit darüber hinaus und haben mit der Motion Zim-
merli und mit der Strukturveränderung in der Landwirtschaft
explizit nichts mehr zu tun. Wenn Sie heute landaus, landab
die Postulate der Raumplanung studieren, wenn Sie sich
daran erinnern, wie wir die Grundzüge der Raumordnung
Schweiz besprochen haben, dann stellen Sie fest, dass eine
raumordnungspolitische Forderung ganz zentral ist, nämlich
jene der Siedlungsentwicklung nach innen. Diese Siedlungs-
entwicklung nach innen hat eine klare Ausgangslage, näm-
lich die Frage der haushälterischen Bodennutzung und was
damit zusammenhängt. Es geht darum, die Infrastrukturbau-
ten so zu belassen, dass für die öffentliche Hand nicht exor-
bitante Kosten resultieren.
Zudem haben wir heute in Siedlungsgebieten Leerbestände,
die horrend sind, Bracheflächen, Industriebrachen, Dienstlei-
stungsbauten, in denen Büroflächen leerstehen. Ich habe
das alles schon in der letzten Debatte erwähnt. Mit diesem
Artikel wird nun die Trennung von Siedlungs- und Nichtsied-
lungsgebiet nicht nur aufgehoben, sondern einfach nicht be-
rücksichtigt. Weiter wird die Frage des Bodenpreises nicht
berücksichtigt. Wir wollen in Landwirtschaftszonen die Bo-
denpreise gegenüber jenen Bodenpreisen, die wir innerhalb
der Siedlungsgebiete haben, explizit nicht hinauftreiben.
Dieser spezielle Antrag schafft zudem noch zwei Kategorien
von Bauten, wenn Sie es genau anschauen: Die Gewerbe-
bauten werden dadurch privilegiert, dass sie vollständig um-
nutzbar sind und die übrigen Bauten nicht. Wir haben gesagt:
Wohnen bleibt Wohnen, Gewerbe bleibt Gewerbe. Das sind
trotz allem zwei unterschiedliche Dinge. Ich frage Sie: Ist es
richtig, jetzt die Gewerbebauten als einzelne Fälle in einer
Bundesgesetzesrevision durchzuziehen und dieses Spezial-
anliegen derart zu privilegieren? Dieser Antrag hilft weder der
Landwirtschaft noch dem Gewerbe und auch nicht der Bau-
wirtschaft, schadet aber all den Anliegen und Absichten, die
wir heute der Raumplanung zugrunde legen.
Ich bitte Sie mit der Minderheit und der SP-Fraktion, den
Mehrheitsantrag abzulehnen und dem Ständerat in seiner
Weisheit zu folgen.

Präsident:  Herr Schmid Samuel begründet nun seinen An-
trag, der materiell hierher gehört, obschon die Artikelnummer
eine andere ist.

Schmid  Samuel (V, BE): Herr Herczog, die Weisheit hindert
nicht daran, stets noch weiser zu werden. Deshalb erlaube
ich mir hier, Sie dazu aufzurufen, einen speziellen Effort für
die Landbevölkerung zu machen. Nach der Begründung des
Antrages der Minderheit Herczog bin ich gezwungen, bei der
Begründung meines Antrages noch etwas auszuholen. Im
Materiellen haben beide Berichterstatter im übrigen das Be-
dürfnis einer sanften Öffnung richtig beschrieben. Auch mein
Antrag nimmt dieses Bedürfnis auf, aber er relativiert, indem
dem Bundesrat hier die Kompetenz zugestanden sein soll,
dem Einzelfall und den verschiedenen legitimen Bedürfnis-
sen der Raumplanung gerecht zu werden.
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Der Mensch lebt in seinem Raum, und Veränderungen des
gesellschaftlichen Lebens können deshalb nicht spurlos an
diesem Raum vorübergehen. Bereits diese Erkenntnis – so
lapidar sie ist – könnte eigentlich viel zur Entkrampfung der
Diskussion beitragen, wenn man sie allseits anerkennen
würde. Will man Arbeitsplätze oder Lehrstellen in den Regio-
nen erhalten, dann müssen die Betriebe auch ihre Gebäude
mit ihren Werkstätten verändern dürfen, selbst wenn diese
heute als altrechtliche Bauten in der Landwirtschaftszone zo-
nenfremd geworden sind. Nur so ersparen wir der Bevölke-
rung in diesen Regionen lange Arbeitswege, und nur so ga-
rantieren wir letztlich das Leben und Überleben auf dem
Land. In der Schweiz gab es bisher keine Provinz. Das soll
so bleiben. Bis in die kleinste regionale Einheit gab es ge-
werbliche Strukturen für die Versorgung der Bevölkerung mit
lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen, und es gab
damit auch eine gewisse Lebensqualität. Diese Lebensquali-
tät möchte ich erhalten.
Nachdem sich der Ständerat bloss zur Bestandesgarantie
durchringen konnte, will die Kommissionsmehrheit nun bei
Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1980 rechtmässig erstellt
oder seither als Folge der Änderung der Nutzungsplanung
zonenwidrig geworden sind, eine Umnutzung erlauben. Der
Ständerat war bisher entschieden gegen diese sanfte Erwei-
terung, und die Fassung der Kommissionsmehrheit scheint
mir angesichts der Stimmenverhältnisse im Ständerat kei-
neswegs «bereinigungsresistent» zu sein. Die Gefahr, dass
wir am Schluss keine Möglichkeit mehr zur Nutzungsände-
rung derartiger Bauten haben, ist gross. Deshalb schlage ich
einen entsprechenden Kompromiss vor.
Ich will dem Bundesrat die verpflichtende Kompetenz geben,
flexible Nutzungen zu erlauben, ohne damit die vielgestalti-
gen planerischen Bedürfnisse zu gefährden, indem ich in den
Übergangsbestimmungen einen Artikel beantrage, der dem
Bundesrat neben der Pflicht auch diese Kompetenz über-
trägt. Er muss sich somit – im Sinne der Kommissionsmehr-
heit – der Problematik annehmen, aber er kann dies tun,
ohne die subtile Problematik der Interessenvielfalt in der
Raumplanung zu verletzen. Dieser Kompromiss müsste
auch für die Minderheit der Kommission akzeptabel sein.
Noch etwas: Ich sagte Ihnen bereits: Menschen leben in ih-
rem Raum. Sehen Sie: Wenn Fritz Zürcher, ein stämmiger
und währschafter Bauer aus dem Eggiwil mit seiner Alp am
Schallenberg, der Tradition und auch dem Althergebrachten
verpflichtet, bei der Verrichtung seines Tagwerks mit seinem
Kopf täglich fünfmal am gleichen Balken anstösst und keine
bauliche Veränderung an seinem Stall vornehmen kann, weil
es die Ästhetik stört, dann begreift er die Raumplanung zu
Recht nicht mehr. Derartige Beispiele gibt es zu Tausenden.
Wenn ein Gesuch von Mme oder M. Tel-et-tel im Waadtland
oder von Frau X oder Herrn Y in der Zentral- oder Ost-
schweiz zur Umnutzung einer altrechtlich und rechtmässig
erstellten, intakten Baute mit dem Hinweis abgewiesen wird,
sie müssten in der Gewerbezone bauen – wo sie, nebenbei
gesagt, die ganze Infrastruktur wieder aufbauen müssten –,
dann begreifen diese Leute das Staatswesen nicht mehr, das
ihnen einerseits diese Baubewilligung versagt und auf der
anderen Seite vehement die Förderung der kleinen und mitt-
leren Unternehmungen fordert.
Das Referendum gegen die Vorlage ist ohnehin angekündigt.
Verunsichern Sie, indem Sie den Antrag der Minderheit un-
terstützen, nicht auch noch den letzten Fürsprecher der Vor-
lage, im Gegenteil: Stimmen Sie meinem Kompromissvor-
schlag zu, damit die Landwirtschaft wenigstens etwas und
die Landbevölkerung zwar nicht viel, aber immerhin noch ei-
niges von der Vorlage hat. Mit der Zustimmung zu meinem
Kompromissantrag tragen Sie diesem Ziel Rechnung. Der
Minderheitsantrag ist deshalb abzulehnen.
Die von mir beantragte Vorschrift ist angesichts des aufge-
nommenen Stichdatums nach meinem Dafürhalten besser
bei den Übergangsbestimmungen zu plazieren.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Brunner  Toni (V, SG): In Artikel 24quater Absatz 2 stimmt
die SVP-Fraktion der Mehrheit zu. Steht der Antrag der Mehr-

heit jedoch dem Antrag Schmid Samuel gegenüber, unter-
stützen wir diesen Vermittlungsvorschlag unseres Fraktions-
kollegen.
Die Streitfrage in diesem Artikel ist, ob wir bei bestehenden
gewerblich genutzten Bauten und Anlagen eine Zweckände-
rung zulassen wollen oder nicht. Es geht also nur noch um ge-
werbliche Bauten und Anlagen, auch wenn die Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes ursprünglich tatsächlich vor al-
lem für die Landwirtschaft zeitgemässere und günstigere
Rahmenbedingungen schaffen wollte. Die Gründe sind hin-
länglich bekannt – ich erwähne das härtere Umfeld oder auch
den freieren Markt. Ich möchte Herrn Herczog daran erinnern,
dass überall dort, wo es darum ging, der Landwirtschaft ent-
gegenzukommen, ebenfalls Minderheitsanträge der linken
Seite vorhanden waren und das Entgegenkommen nicht sehr
gross war, wenn es eigentlich für uns nötig gewesen wäre.
Nichtsdestotrotz verdient unsere Unterstützung, was ein-
leuchtend und sinnvoll erscheint. Es scheint mir logisch, dass
gewerblich genutzte Bauten im Bedarfsfall auch umgenutzt
werden dürfen, wenn damit Bausubstanz erhalten werden
kann. Ich wohne mitten in einem ausgeprägten Streusied-
lungsgebiet, und da kann es vorkommen, dass Gewerbebau-
ten heute in einer Umgebung stehen, wo sie zonenwidrig ge-
worden sind. Diese wurden seinerzeit aber alle rechtmässig
erstellt, und für die meist in abgelegenen Gebieten ansässige
Bevölkerung ist es nicht selten eine Existenzfrage, ob sie sich
den wandelnden Gegebenheiten anpassen darf oder nicht.
Zu einer funktionierenden dezentralen Besiedelung gehört
nicht nur eine gut erschlossene Infrastruktur, sondern gehö-
ren schlussendlich auch noch Familien, die dort leben wollen
und vor allem auch leben können.
Der Antrag der Mehrheit der UREK sieht neu nur noch eine
Zweckänderung für gewerblich genutzte Bauten vor, wenn
diese vor dem 1. Januar 1980, also vor Inkrafttreten des
neuen Raumplanungsgesetzes, erstellt wurden oder seither
aus nutzungsplanerischen Überlegungen zonenwidrig ge-
worden sind. Dies ist eine klare Einschränkung gegenüber
dem ursprünglichen Vorschlag und garantiert, dass Gewer-
bebauten, die nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck be-
nötigt werden, in ihrer Substanz erhalten und sinnvoll umge-
nutzt werden können. Es wäre aber unser Wunsch, dass
auch bei nicht mehr benötigten landwirtschaftlichen Bauten
im Rahmen der Verordnung eine gewisse Flexibilität an den
Tag gelegt würde, dort, wo es sinnvoll erscheint und keine
überwiegenden Interessen gegenüberstehen.
In der ganzen Auseinandersetzung rund um Artikel 24quater
liegt uns jetzt ein Einzelantrag Schmid Samuel vor, der die
zwei Fronten – die eine, die überhaupt keine Zweckänderung
zulassen will, und die andere, die eine vollständige Zweckän-
derung bewilligen möchte – aufweichen könnte. Ich betrachte
diesen Antrag unseres Kollegen Schmid Samuel als Vermitt-
lungsvorschlag, der eigentlich Anrecht auf eine breite Zustim-
mung hätte, sofern der Antrag der Mehrheit der Kommission
nicht auf eine breite Akzeptanz stossen sollte.
Weil einiges darauf hinweist und wir alle nicht vor einem
Scherbenhaufen stehen wollen, wird die SVP-Fraktion den
Antrag Schmid Samuel unterstützen. Ich bitte Sie, das glei-
che zu tun.

Baumberger Peter (C, ZH): Das Bundesgesetz über die
Raumplanung ist auf der Zielgeraden. Es ist auch zeitlich
überfällig. Herr Herczog hat darauf hingewiesen, dass die
Motion Zimmerli natürlich nicht nur insbesondere von den
Bauern verlangt, dass sie sich neuen Gegebenheiten anpas-
sen, sondern wir sollen endlich auch dafür sorgen, dass die
Landwirtschaft nicht durch sachwidrige raumplanungsrechtli-
che Beschränkungen in ihrer notwendigen Entwicklung be-
hindert wird. Nun, Herr Herczog und Kollegen von der SP-
Fraktion, es geht daneben auch darum, dass wir bei der Teil-
revision des Raumplanungsgesetzes gleichzeitig dafür sor-
gen, dass auch gewerbliche, rechtmässig ausserhalb der
Bauzonen stehende Altbauten endlich auf eine sichere
Rechtsgrundlage gestellt werden können.
Dabei geht es doch wirklich auch um die haushälterische
Nutzung des Baulandes. Ich betone, es sind rechtmässig er-
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stellte Altbauten. Es sind damit im wesentlichen solche, die
vor dem 1. Januar 1980, dem Datum des Inkrafttretens des
RPG, erstellt worden sind.
Gegenüber der früheren Fassung des Nationalrates hat der
Ständerat vorgebracht, es gehe nicht an, auch Wohnhäuser
zu gewerblichen Zwecken vollständig umzunutzen. Das war
nie die Meinung, aber wir haben zur Präzisierung in der Kom-
mission diesen Bedenken dennoch Rechnung getragen und
haben die Umnutzung daher explizit auf gewerbliche Objekte
beschränkt. Damit bleibt auch der verfassungsrechtliche
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet,
hinter dem auch ich in allen Teilen stehe, gewahrt.
Es geht lediglich um diese gewerblichen Objekte, die alt-
rechtlich rechtmässig bestehen. Es geht dabei jedoch nicht
um irgendwelche Einzelfälle, sondern wir haben rund 6000
altrechtliche, rechtmässig erstellte gewerbliche Objekte aus-
serhalb der Bauzonen. Es geht um ein echtes Anliegen zahl-
reicher Kleinunternehmer, die zu unterstützen wir in diesem
Rat immer wieder vorgeben. Diese haben raumplanungs-
rechtliche Probleme, ihre Betriebe umzustrukturieren.
Konkrete Beispiele aus der Praxis gefällig? Ich nenne für
viele andere, die ich kenne, ein Beispiel, wo ein Vater eine
Sägerei geführt hat, und ein anderes, bei dem ein Vater eine
Milchsammelstelle geführt hat. Der Sohn des ersteren ist
Kunstschlosser geworden; er soll doch die Sägerei, die es
nicht mehr braucht, weiterbenützen dürfen; der andere Sohn
führt neben der Milch jetzt noch Mineralwasser. Ich frage
mich, was denn dagegen einzuwenden ist. Im Interesse der
Vernunft und der Ehrlichkeit sowie mit Rücksicht auf die Ei-
gentumsgarantie bitte ich Sie, auch dem Gewerbe solche
strukturellen Anpassungen zu ermöglichen. Der Antrag der
Mehrheit der Kommission ist somit sachlich richtig.
Zur Vermeidung einer weiteren langwierigen Differenzberei-
nigung haben wir inzwischen nochmals Gespräche geführt,
auch mit den Ständeräten, also auch mit den Hütern der rei-
nen Raumplanungslehre. Ich selbst bin im Interesse einer ra-
schen Differenzbereinigung, die, wie eingangs gesagt, von
der Sache her erforderlich ist, auch als seinerzeitiger Antrag-
steller der Mehrheitsformulierungen heute bereit zu sagen:
Lösen wir das Problem im Sinne des Antrages Schmid Sa-
muel! Warum? Inhaltlich bleibt der Auftrag beim Bundesrat.
Es geht darum, die gewerblichen Umnutzungen zu ermögli-
chen. Aber angesichts der Tatsache, dass wir zeitlich und
sachlich genaue Einschränkungen haben, ist es von der Sa-
che her eine Frage der Übergangsregelung. Es scheint somit
durchaus richtig, dass wir den Bundesrat beauftragen, aber
eben verpflichtend beauftragen, das Problem im Rahmen
des Verordnungsrechtes zu lösen.
Persönlich und auch im Namen der CVP-Fraktion bitte ich
Sie, im Sinne einer «vorausgenommenen Differenzbereini-
gung» dem Antrag Schmid Samuel zuzustimmen – die Stän-
deräte werden diesem Beschluss folgen! – und den Antrag
der Minderheit Herczog abzulehnen, denn es geht nun wirk-
lich darum, rechtmässig geschaffene und bedeutende wirt-
schaftliche Werte auch des Gewerbes zu erhalten.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Zuerst zu Herrn
Herczog: Er ist zwar nicht hier, aber er hat ausgeführt, dass
der Antrag der Mehrheit zu Artikel 24quater Absatz 2 den
Auftrag der Motion Zimmerli überschreite. Dem ist nicht so.
Die Motion Zimmerli hat zwei Aufträge zum Inhalt: Der eine
Auftrag lautet, die Landwirtschaftszone sei zeitgemäss neu
zu umschreiben. Das haben wir getan, übrigens gegen Ihre
Opposition, Herr Herczog. Der zweite Auftrag war, für Bauten
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen generell eine flexi-
blere Ordnung zu schaffen. Dazu gehört natürlich auch das
Ausnahmeregime für nichtlandwirtschaftliche Bauten, die
zum Teil sehr zahlreich ausserhalb der Bauzonen stehen, hi-
storisch dort stehen. Gerade darum ging es.
Sie haben gesagt, man erzeuge damit eine Rechtsungleich-
heit zwischen Gewerbe- und übrigen Gebäuden. Dazu muss
ich sagen, dass das nicht so ist. Wenn Sie das in der Land-
schaft draussen prüfen, sehen Sie, dass die überwiegende
Zahl der Gebäude landwirtschaftliche Gebäude oder ehema-
lige landwirtschaftliche Gebäude sind; der Rest sind prak-

tisch alles gewerbliche Gebäude. Ich sehe eigentlich nicht,
welche Kategorie weiterer Gebäude noch im ländlichen
Raum steht, mit Ausnahme von einzelnen standortbedingten
Infrastrukturobjekten wie Seilbahnstationen, Wasserversor-
gungsanlagen, touristischen Anlagen usw. Um diese geht es
hier ja nicht, die sind ohnehin geregelt.
Ich habe in langjähriger Praxis – während acht Jahren als
Mitglied einer Baubewilligungsbehörde und während zehn
Jahren als kantonaler Baudirektor, der für diese Bewilligun-
gen sogar zuständig war – selber gesehen, dass gerade die
Frage solcher gewerblicher Umnutzungen altrechtlicher Ge-
werbegebäude sehr oft zu brutalen Härtefällen geführt hat.
Es sind eigentlich relativ wenige Fälle, aber sie sind sehr hart,
und ich denke: Wir haben als Gesetzgeber auch solchen Fäl-
len Rechnung zu tragen. Man kann nicht alles nur aus der
Sicht der Städte und Agglomerationen beurteilen, man muss
es auch aus der Sicht der Direktbetroffenen anschauen.
Zum Antrag Schmid Samuel: Die Kommission konnte sich
nicht mit diesem Antrag auseinandersetzen. Meines Erach-
tens könnte dieser Antrag aber zwischen den Ängsten und
Bedenken, die im Ständerat und bei der Minderheit der
UREK aufkamen, und dem realen Wunsch nach solchen
Zweckänderungen eine Brücke bauen. Auf jeden Fall schiebt
er den befürchteten Missbrauchstatbeständen insofern einen
Riegel vor, als der Bundesrat die Bewilligungsvoraussetzun-
gen verpflichtend, aber auch klar zu regeln hat. Der Bundes-
rat hat also die Möglichkeit, auch solche Bewilligungstatbe-
stände ganz klar zu kanalisieren, ganz klare Leitplanken zu
setzen, wofür wir ja auch alle eintreten. Es kann damit auch
ein wichtiger Einwand gegen die Revision ausgeräumt wer-
den. In der Tat liegt in diesem Artikel eine gewisse Brisanz,
aber wir haben ihn nun – einerseits inhaltlich auf rein gewerb-
liche Bauten und anderseits in formeller Hinsicht durch die-
sen Antrag Schmid Samuel – so eingegrenzt, dass die Äng-
ste wirklich ausgeräumt werden können.
Deshalb kann ich Ihnen – obwohl sich die Kommission nicht
mit diesem Antrag befassen konnte – guten Gewissens emp-
fehlen, dem Antrag Schmid Samuel und nicht der Mehrheit
zuzustimmen und den Minderheitsantrag abzulehnen. Ich
kann dies deshalb tun, weil ja gerade die massgebenden
Meinungsmacher der Kommissionsmehrheit hier ans Pult ge-
treten sind und sich auch dem Antrag Schmid Samuel ange-
schlossen haben.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je dois dire que c’est tou-
jours un peu le même discours que nous entendons de la part
de la gauche, se référant à la motion Zimmerli 90.780 et es-
timant que les propositions qui sont faites vont bien au-delà
de cette motion.
Or, de quoi s’agit-il? Il s’agit de bâtiments qui sont déjà utili-
sés à des fins commerciales ou artisanales, donc non agrico-
les, et dont on veut, sous certaines conditions, autoriser le
changement complet d’affectation. Je ne vois pas en quoi de
telles dispositions, si ce n’est pas un soutien direct à l’agricul-
ture, apportent un inconvénient pour l’agriculture: bien au
contraire! Ce que je ne comprends pas, c’est que ces dispo-
sitions sont surtout nécessaires dans les régions marginales,
dans les régions périphériques où il est primordial de mainte-
nir des activités et de maintenir la population, car sans activi-
tés, c’est la désertification et l’abandon du territoire. Je ne
crois pas que ce soit ce que souhaitent le groupe socialiste
et les Verts de ce Parlement.
On ne peut pas comparer cette situation à celle des bâtiments
vides et inutilisés des friches industrielles des villes. Ce sont
deux choses totalement différentes. Il est vrai qu’avec la pro-
fonde transformation de l’économie dans les cités, il y a des
zones industrielles qui doivent être complètement remode-
lées et réaffectées à d’autres activités et qui peuvent l’être au
logement. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire le
permet. Or, actuellement, cette loi manque de souplesse,
dans la zone agricole, pour permettre de suivre ces modifica-
tions économiques concernant des bâtiments qui, encore une
fois, ont été régulièrement autorisés et construits. Il s’agit de
6000 bâtiments, comme l’a dit M. Baumberger. Il faut trouver
des solutions pour ces bâtiments, et cela ne comporte aucun
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inconvénient pour l’activité agricole. Cela ne porte pas préju-
dice à l’agriculture; au contraire, cela renforce la diversité des
activités dans les régions périphériques, ce qui est absolu-
ment nécessaire.
Comme je l’ai dit tout à l’heure, la proposition Schmid Samuel
n’a pas été étudiée et discutée en commission. Elle apparaît
comme un heureux compromis entre la position du Conseil
des Etats et celle du Conseil national et nous pourrions bien
nous y rallier; pour de tels changements d’affectation, nous
voulons des conditions et des règles précises, afin que cela
se fasse selon des normes acceptables par tous.
C’est pourquoi je vous recommanderai, moi aussi, de vous
rallier à la solution de compromis que représente la proposi-
tion Schmid Samuel.

Koller Arnold, Bundesrat: Es geht hier um die sogenannten
altrechtlichen Bauten, also um Bauten, die vor dem 1. Januar
1980 erstellt wurden, oder um solche, die als Folge von Än-
derungen der Nutzungsplanung zonenwidrig geworden sind.
Der Ständerat war mit dem Bundesrat der Meinung, dass der
Beschluss Ihres Rates vom vergangenen Herbst, wonach für
alle Bauten, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden, künf-
tig auch vollständige Zweckänderungen zulässig sein sollen,
über das Ziel hinausschiesst.
Die Mehrheit Ihrer Kommission hat nun dieser berechtigten
Kritik dadurch Rechnung getragen, dass der Kreis jener Bau-
ten, für die künftig eine vollständige Zweckänderung zulässig
sein soll, ausdrücklich auf gewerblich genutzte Bauten be-
schränkt worden ist. Diese Einschränkung hat die er-
wünschte Folge, dass altrechtliche nichtlandwirtschaftliche
Wohnbauten nicht mehr zu irgendeinem gewerblichen Zweck
umgenutzt werden können. Insofern ist der Antrag der Mehr-
heit der Kommission gegenüber Ihrem Entscheid vom letzten
Herbst zweifellos eine Verbesserung.
Ein Problem bleibt allerdings bestehen: Man kann nicht ohne
weiteres sagen: «Wohnen bleibt Wohnen», und «Gewerbe
bleibt Gewerbe», denn es darf nicht ausser acht gelassen
werden, dass Wohnnutzungen ausserhalb der Bauzonen un-
ter raumplanerischen Gesichtspunkten weit weniger proble-
matisch sind als zonenwidrige gewerbliche Nutzungen. Die
Grundsätze «Wohnen bleibt Wohnen» und «Gewerbe bleibt
Gewerbe» bedürfen daher der Differenzierung. Wenn Sie
beispielsweise ein stilles Lager haben, ein Möbellager oder
so etwas, dann sind die Auswirkungen natürlich ganz andere,
je nachdem, ob Sie dieses Möbellager in einen Produktions-
betrieb umlegen oder ob Sie eine altrechtliche landwirtschaft-
lich nicht mehr genutzte Wohnbaute künftig für andere
Wohnformen nutzen.
Deshalb ist für den Bundesrat die entscheidende Frage auch
hier nicht diejenige der Zulässigkeit, sondern diejenige der nö-
tigen Schranken. Ich möchte diese Schranken auch zuhanden
der Materialien festgeschrieben haben. Die für den Regelfall
geltende Schranke, wonach Zweckänderungen nur mit einer
massvollen Erweiterung einhergehen dürfen, muss auch
dann greifen, wenn vollständige Zweckänderungen gewerb-
licher Bauten in Frage stehen. Derartige Zweckänderungen
dürfen mit Blick auf Raum und Landschaft nicht auch noch mit
erheblichen Erweiterungen der bestehenden Bausubstanz
verbunden werden. Schliesslich scheint uns wesentlich, dass
die wichtigen Anliegen der Raumplanung vor allem auch dann
verletzt wären, wenn die neue Zweckbestimmung der konkret
in Frage stehenden Baute eine erhebliche Erweiterung der be-
stehenden Erschliessung erfordern würde.
Um die möglichen Auswirkungen der hier in Frage stehenden
Zweckänderungen in kontrollierbare Bahnen zu lenken, wäre
es wohl am sachgerechtesten, wenn die in Artikel 24a
Absatz 4 für die kantonalrechtlichen Ausnahmen statuierten
Bewilligungsvoraussetzungen hier irgendwie analog ange-
wendet würden. Wenn ich den Kompromissvorschlag von
Herrn Schmid richtig verstehe, geht er genau in diese Rich-
tung. Einerseits beschränkt er den Kreis der altrechtlichen
Bauten, bei denen vollständige Zweckänderungen möglich
sind, auch auf die gewerblich genutzten Bauten. Anderer-
seits würde es sein Ermächtigungsartikel wohl erlauben,
dass diese Schranken, die ich jetzt genannt habe, die Leit-

planken für die künftige Konkretisierung auf Verordnungs-
stufe wären, wobei angesichts der Bedeutung der Aufgabe
klar ist, dass diese in einem Vernehmlassungsverfahren im
Detail konkret festgelegt werden müssten.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, dem Antrag Schmid
Samuel zuzustimmen.

Abstimmung – Vote

Eventuell – A titre préliminaire
Für den Antrag Schmid Samuel 101 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 50 Stimmen

Definitiv – Définitivement
Für den Antrag Schmid Samuel 143 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 3 Stimmen

Art. 24a Abs. 2, 4 Bst. cbis
Antrag der Kommission
Abs. 2
Mehrheit
Das kantonale Recht kann in in ihrer Substanz erhaltenen
landwirtschaftlichen Wohnbauten ....
Minderheit
(Teuscher, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 4 Bst. cbis
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 24a al. 2, 4 let. cbis
Proposition de la commission
Al. 2
Majorité
.... bâtiments d’habitation agricoles, conservés dans leur
substance, à des fins d’habitation ....
Minorité
(Teuscher, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni,
Strahm, Stump)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 4 let. cbis
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Teuscher Franziska (G, BE): Bei diesem Artikel geht es um
das Prinzip «Wohnen bleibt Wohnen», wie Herr Bundesrat
Koller vorhin gesagt hat. «Wohnen bleibt Wohnen» darf aber
gleichwohl nicht überall gelten, sondern muss eingeschränkt
werden. Hier geht es um die Frage, in welchen landwirt-
schaftlichen Wohnbauten landwirtschaftsfremde Wohnnut-
zungen zugelassen werden sollen.
Wir haben in der Kommission x-mal über die Worte «gut er-
haltenen» diskutiert. Die Formulierung, wie sie die Mehrheit
der Kommission beantragt, ist zwar neu, aber sie ist nichts
anderes als eine Zwängerei der Mehrheit. Ich werde den Ver-
dacht nicht los, dass die Kommissionsmehrheit die Botschaft
nicht genau gelesen hat, denn was sie mit dem Zusatz «in ih-
rer Substanz erhaltenen» will, entspricht doch weitgehend
der Definition des Ausdruckes «gut erhaltenen» in der Bot-
schaft des Bundesrates. Ich brauche nicht zu zitieren, was
gemäss Botschaft mit «gut erhaltenen» gemeint ist. Herr Dur-
rer hat dies vorhin in seinem Votum getan.
Diese Definition scheint der Kommissionsmehrheit nicht zu
passen. Sie will statt dessen den Ausdruck «in ihrer Substanz
erhaltenen» einfügen. In der Kommission wurde immer ge-
sagt, dass die Formulierung «gut erhaltenen» zuviel Interpre-
tationsspielraum offenlassen würde. Man befürchtete sogar,
dass dann die Schutzverbände definieren würden, was «gut
erhaltenen» heisst und was «schlecht erhaltenen» heisst.
«Gut erhaltenen» sei ein Gummibegriff, wurde argumentiert.
Ich möchte es Ihnen überlassen zu entscheiden, welcher Be-
griff «gummiger» ist: «gut erhaltenen», mit einer Definition in
der Botschaft, oder «in ihrer Substanz erhaltenen», mit feh-
lender Umschreibung.
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Können Sie sich unter der Substanz eines landwirtschaftli-
chen Gebäudes etwas vorstellen? Mit «gut erhaltenen» ist
ganz klar definiert, in welchen landwirtschaftlichen Wohnbau-
ten landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen erlaubt sind.
Diese Einschränkung ist richtig, denn wir wollen ja nicht, dass
jedes zusammengefallene Haus oder jedes Rustico wieder
aufgebaut und dann z. B. als Ferienhaus genutzt werden
kann; dies wäre ein völliger Blödsinn! Deshalb ist es wichtig,
dass wir genau umschreiben, wann landwirtschaftsfremde
Nutzung zulässig ist. Die Formulierung «gut erhaltenen» ist
die einzig richtige Möglichkeit.
Ich denke, dass wir auch im Interesse der Verfahrensbe-
schleunigung, die von bürgerlicher Seite immer gefordert
wird, gut daran täten, einen Ausdruck zu wählen, der klar um-
schrieben ist. Mit dem Antrag der Mehrheit der Kommission
lassen wir einen immensen Spielraum in bezug auf die
Frage, was «in ihrer Substanz erhaltenen» heisst, offen.
Wenn wir eine massvolle Öffnung der landwirtschaftsfrem-
den Nutzung in landwirtschaftlichen Wohnbauten wollen,
dann müssen wir den Zusatz «gut erhaltenen», wie ihn auch
der Ständerat beschlossen hat und wie er bereits im Entwurf
des Bundesrates enthalten gewesen ist, beibehalten.
Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit zuzustimmen

Präsident:  Die SP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie die Min-
derheit Teuscher unterstützt.

Brunner  Toni (V, SG): Ich möchte Ihnen beliebt machen, bei
Artikel 24a Absatz 2 der Mehrheit der Kommission zu folgen.
Es erscheint uns sinnvoll, die Formulierung «in ihrer Sub-
stanz erhaltenen landwirtschaftlichen Wohnbauten» ins Ge-
setz aufzunehmen und so mehr Klarheit für die Praxis zu
schaffen.
Die Minderheit will im kantonalen Recht landwirtschaftliche
Wohnbauten nur für landwirtschaftsfremde Wohnnutzung zu-
lassen, wenn diese gut erhalten sind. Mir erscheint die For-
mulierung mit den «gut erhaltenen landwirtschaftlichen
Wohnbauten» recht gefährlich, kann sie doch womöglich in
gewissen Kantonen willkürlich ausgelegt werden und sinn-
volle Lösungen in der Praxis behindern oder gar verhindern.
Dies müssen wir unbedingt vermeiden. Streitereien können
und müssen wir als Gesetzgeber jetzt mit klaren Formulie-
rungen möglichst ausschliessen.
Nehmen wir die Formulierung «in ihrer Substanz erhaltenen
landwirtschaftlichen Wohnbauten» ins Gesetz auf, beinhaltet
diese auch den raumplanerischen Begriff der technischen
Abbruchreife. Ein Wohngebäude muss also bewohnbar sein;
so lange erhält man auch Besitzstand. Zudem ist der Begriff
der «erhaltenen Substanz» genau umrissen und auch ge-
nauer messbar als der Begriff «gut erhaltenen».
Der Begriff «gut erhaltenen» ist für mich schwammig. Unter
Umständen kann ich auch in einem nicht gut erhaltenen
Wohnbau gut leben, wenn meine Ansprüche klein sind.
Diese sind zumindest bei uns im Toggenburg, wenn nicht aus
wirtschaftlichen Gründen, so doch wegen unserer Beschei-
denheit, meist recht klein.
Worum geht es überhaupt in diesem Artikel? Ich glaube, un-
sere Aufgabe ist es, bestehende landwirtschaftliche Wohn-
substanz auch für landwirtschaftsfremde Wohnnutzung zur
Verfügung zu stellen, zumal es mit dem laufenden Struktur-
wandel auch gar nicht anders sein kann, als dass immer
mehr landwirtschaftliche Wohnbauten frei werden. In meiner
Region, der Ostschweiz, gibt es viele Bauernbetriebe, die
heute aus bis zu vier oder fünf ehemaligen «Heimetli» beste-
hen. Diese Wohnbauten werden also dann nicht mehr alle für
Bauernfamilien benötigt. Die Wohnsubstanz ist somit vorhan-
den. Um den ländlichen Raum aber auch lebendig und über-
lebensfähig zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, dass
die vorhandene Wohnsubstanz möglichst flexibel genutzt
werden kann. Damit verknüpft ist die Aufrechterhaltung einer
ganzen Infrastruktur in abgelegenen Gebieten; dies ist nicht
nur für die Landwirtschaft, sondern auch für das Gewerbe
und den Tourismus eine Voraussetzung für eine florierende
Volkswirtschaft.

Ich bitte Sie im Namen unserer Fraktion, bei Artikel 24a
Absatz 2 der Mehrheit zuzustimmen.

Baumberger Peter (C, ZH): Ich mache es ganz kurz: Natio-
nal- und Ständerat und wohl auch alle ernstzunehmenden
Raumplaner sind sich darüber einig, dass aus raumplaneri-
scher Sicht «Wohnen bleibt Wohnen» eine vernünftige Glei-
chung ist. Es wäre, Frau Teuscher, ein unverantwortlicher
Schildbürgerstreich, auch unter dem Ihnen nahestehenden
Aspekt des Natur- und Landschaftsschutzes, wenn Sie von
der landwirtschaftlichen Bevölkerung nicht mehr benötigte
alte Wohngebäude einfach verfallen liessen. Es geht dabei
um die exakten Voraussetzungen, um die Formulierung «in
ihrer Substanz erhaltenen» – ich war in diesem Zusammen-
hang überrascht, wie sehr die sonst als Chambre de réflexion
gerühmte Ständekammer sich gegenüber dem Nationalrat in
Polemik geübt hat. Wir müssen doch sehen, dass der Begriff
«gut erhaltenen» nicht nur überflüssig, sondern gefährlich ist.
Gutmeinende, aber übereifrige Beamte und Raumplaner ver-
gleichen die Worte «gut erhaltenen» mit ihrem eigenen
Wohnraum. Wenn wir Häuser aufgeben, verfallen lassen, bei
welchen das Dach sanierungsbedürftig ist – das ist nach
zwei, drei Jahren immer der Fall –, wenn wir Häuser aufge-
ben, bei denen der Verputz weg ist, bei denen die Elektrizität
nicht mehr angeschlossen ist und dergleichen, dann schaden
wir nicht nur der Landwirtschaft, der nämlich diese Gebäude
noch zu eigen sind, sondern wir erweisen auch der Öffent-
lichkeit einen Bärendienst. Denn ich muss Ihnen wiederum
aus Erfahrung sagen: Wer sich dann mit der Beseitigung die-
ser Ruinen zu befassen hat, das ist die öffentliche Hand. Der
Private wird nämlich sein Eigentum derelinquieren, und wir
haben uns dann mit diesen vernichteten Werten, mit diesen
Ruinen, zu befassen.
Auch aus diesem Grund bitte ich Sie namens der CVP-Frak-
tion, der Mehrheit zuzustimmen.

Präsident:  Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die
deutsche Fassung nicht lesbar ist und der Redaktionskom-
mission zur Überarbeitung übergeben werden muss.

Durrer  Adalbert (C, OW), Berichterstatter: Ich möchte kurz
zu dieser Differenz Stellung nehmen. Am 1. Oktober 1997
haben wir in diesem Saal beschlossen, die Worte «gut erhal-
tenen» zu streichen. Jetzt hat die Kommission eingelenkt; es
braucht ein Kriterium für die Umnutzung von landwirtschaftli-
cher zu landwirtschaftsfremder Wohnnutzung. Wir streiten
uns nur noch über die Formulierung. Ich darf Sie daran erin-
nern, dass im Oktober darüber Einigkeit bestand – dem
wurde zumindest nicht widersprochen –, dass selbst bei der
Streichung dieses Kriteriums für die Auslegung ganz klar
zum Tragen kommt, was der Bundesrat auf Seite 30 ausge-
führt hat, nämlich dass die statisch wichtigen Teile eines
Wohngebäudes erhalten sein müssen – also noch in gutem
Zustand sein müssen – oder nur zu einem kleinen Teil er-
neuerungsbedürftig sein dürfen. Die statischen Teile sind die
Fundamente, die Böden, die Dachkonstruktionen. Mit ande-
ren Worten: Es geht um die Gebäudehülle.
Wo liegt nun die Differenz? Ich sage es nochmals: Im we-
sentlichen herrscht in diesem Saal – mit dem Ständerat – Ei-
nigkeit darüber, dass wir nicht auf ein Kriterium verzichten
wollen, sondern ein Kriterium für die Umwandlung von land-
wirtschaftlichem Wohnraum in nicht landwirtschaftlichen
Wohnraum haben wollen. Für mich ist letztlich nicht die
Frage, ob wir auf das Kriterium «gut erhaltenen» oder «in der
Substanz erhaltenen» abstellen. Das macht materiell prak-
tisch keinen Unterschied. Ich gehe aber davon aus, dass wir
uns – nachdem sich eine Einigung abzeichnet – die Frage zu
stellen haben, was das beinhaltet.
Unter der Formulierung, wie sie die Mehrheit nach langer Dis-
kussion vorschlägt, verstehen wir nichts anderes als die Aus-
legung, die wir schon im letzten Oktober diskutiert haben und
die der Bundesrat in der Botschaft festhält. Wir erwarten also,
dass ein Gebäude in seiner Substanz, in seiner tragenden
Form, in der Gebäudehülle, noch brauchbar ist oder ohne
grosse Investitionen wieder einer Wohnnutzung zugeführt



Entraide judiciaire en matière pénale 506 N 10 mars 1998

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

werden kann. Damit, so glaube ich, haben wir auch für die
Materialien, für die Auslegung durch die anwendenden Be-
hörden und für die Rechtsmittelinstanzen, klare Grundlagen
geschaffen.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, der Mehrheit der Kommis-
sion zuzustimmen.

Dupraz John (R, GE), rapporteur: Je crois que Mme Teu-
scher, dans son argumentation, a commis une erreur: il ne
s’agit pas, par cet article 24a alinéa 2, de permettre la trans-
formation d’un rural en habitation. Il s’agit de permettre
qu’une habitation qui était occupée par un agriculteur en
zone agricole puisse l’être par un non-agriculteur. Il s’agit uni-
quement de cela. Or, tout à l’heure je l’ai dit, le terme «en bon
état» prête à confusion; et dans l’interprétation, du moins en
bon français, «en bon état» veut dire qu’un bâtiment n’a pas
besoin de rénovation ou de transformations pour être habita-
ble. C’est ce que cela veut dire et afin d’éviter une confusion
à la lecture du texte, pour les administrés, la majorité de la
commission a changé les termes et, suivant en cela une pro-
position faite en commission par M. Stucky, elle vous pro-
pose le terme de «substance». Pour moi, «substance» veut
dire que le bâtiment a une structure de logement existante et
que cette structure peut éventuellement nécessiter quelques
aménagements, quelques rénovations pour qu’il soit habita-
ble.
Selon moi, les Verts et le groupe socialiste sont bien regar-
dants. J’en veux pour preuve que ici, de nombreuses fois,
nous avons pu constater que, dans les cités, les Verts et les
socialistes soutiennent des squatters de bâtiments dont la
salubrité est parfois douteuse. Si les propriétaires mainte-
naient des locataires dans ces habitations qui sont squat-
tées, vous les dénonceriez parce qu’ils maltraiteraient des lo-
cataires en les faisant habiter dans des logements insalu-
bres! Nous demandons la même tolérance, le même soutien,
que vous apportez aux squatters, à propos de ces bâtiments
d’habitation en zone rurale, qui parfois mériteraient quelques
rénovations et transformations pour être habités par des non-
agriculteurs. J’espère que le soutien que vous apportez aux
squatters, vous pouvez l’apporter aussi au milieu rural.
C’est pourquoi je vous demande d’adopter la proposition de
la majorité de la commission.

Koller Arnold, Bundesrat: Sie hatten in erster Lesung die
Formulierung «gut erhaltenen» herausgestrichen, weil Sie
der Meinung waren, die übrigen Voraussetzungen für «Woh-
nen bleibt Wohnen» seien im Gesetz klar genug formuliert.
Im Ständerat hat man befürchtet, wenn man die Worte «gut
erhaltenen» herausstreiche, könnte der falsche Eindruck ent-
stehen, dass künftig auch schlecht erhaltene landwirtschaft-
liche Wohnbauten oder gar Bauruinen zu landwirtschafts-
fremden Wohnzwecken umgenutzt werden könnten. Davon
kann natürlich keine Rede sein.
Für den Bundesrat bleibt auf jeden Fall das verbindlich, was
er in der Botschaft ausgeführt hat, und das ist auch von kei-
ner Seite bestritten worden. Ich erachte das Ganze daher
weitestgehend als einen Streit um Worte. Welche Formulie-
rung Sie auch annehmen, für den Bundesrat bleibt die Bot-
schaft (Ziff. 208.2; letzter Absatz) verbindlich: «Diese Vor-
aussetzung gilt dann als erfüllt, wenn sich die statisch wichti-
gen Teile wie Fundamente, Böden, tragende Wände und
Dachkonstruktionen noch in einem guten Zustand befinden
bzw. nur zu einem kleinen Teil erneuerungsbedürftig sind.
Müssten hingegen ganze Gebäudeteile abgebrochen wer-
den, um die Baute künftig entsprechend nutzen zu können,
ist die Umnutzungsbewilligung zu verweigern.»
Bei dieser Aussage bleibt es, welche Formulierung Sie auch
dafür wählen.

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit 83 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen

Abs. 4 Bst. cbis – Al. 4 let. cbis
Angenommen – Adopté

An den Ständerat – Au Conseil des Etats

97.053

Rechtshilfe in Strafsachen.
Abkommen mit Frankreich
Entraide judiciaire en matière pénale.
Accord avec la France

Botschaft und Beschlussentwurf vom 17. September 1997
(BBl 1997 IV 1205)
Message et projet d’arrêté du 17 septembre 1997
(FF 1997 IV 1077)

Beschluss des Ständerates vom 18. Dezember 1997
Décision du Conseil des Etats du 18 décembre 1997

Kategorie V, Art. 68 GRN – Catégorie V, art. 68 RCN

___________________________________________________________

von Felten Margrith (S, BS) unterbreitet im Namen der Kom-
mission für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen
Bericht:

Die Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 12. Januar
1998 mit der Botschaft des Bundesrates vom 17. September
1997 betreffend den Vertrag zwischen der Schweiz und
Frankreich zur Ergänzung des Europäischen Übereinkom-
mens über die Rechtshilfe in Strafsachen befasst und hat
den Bundesbeschluss betreffend diesen Vertrag vorberaten.

Erwägungen der Kommission
An ihrer Sitzung vom 12. Januar 1998 diskutierte die Kom-
mission die Vorlage in Anwesenheit der Vertreter des Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartementes. Gestützt auf
ihre Erläuterungen und die Botschaft des Bundesrates kam
die Kommission zu folgendem Ergebnis:
Mit dem Zusatzvertrag zum Europäischen Rechtshilfeüber-
einkommen bekräftigen die Schweiz und Frankreich ihren
Willen, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit auf der
Ebene der Justizbehörden bei der Verfolgung von Straftaten
zu verstärken.
Die Justizbehörden müssen sich heutzutage vermehrt mit
grenzüberschreitenden Straftaten befassen. Dabei sind sie
oft auf die Mithilfe des Auslandes angewiesen. Dies bedingt
Mechanismen, die eine einfache und effiziente Zusammenar-
beit erlauben. Der Zusatzvertrag mit Frankreich schafft dafür
die notwendige Rechtsgrundlage.
Für den Rechtshilfeverkehr zwischen der Schweiz und
Frankreich ist heute das Europäische Übereinkommen vom
20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EÜR)
massgebend, das für die Schweiz und Frankreich seit 1967
in Kraft ist. Das Übereinkommen beschränkt sich darauf, die
wichtigsten Grundsätze auf diesem Gebiet festzulegen. Der
vorliegende Zusatzvertrag erweitert den Anwendungsbe-
reich des Übereinkommens, regelt von diesem nicht behan-
delte Rechtsfragen und ermöglicht die Vereinfachung und
Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens.
Dieser Vertrag entspricht den Bestrebungen der Schweiz,
durch Vereinbarungen mit ihren Nachbarländern u. a. mögli-
che negative Auswirkungen ihrer Nichtmitgliedschaft bei der
Europäischen Union zu verhindern. Er lehnt sich eng an die
Zusatzverträge zum Europäischen Rechtshilfeübereinkom-
men an, welche die Schweiz bereits 1969 mit Deutschland
und 1972 mit Österreich abgeschlossen hat. Ausserdem
sind im Vertrag auch Regelungen aufgenommen worden,
die aus dem Schengener Übereinkommen, dem die
Schweiz als Nichtmitgliedstaat der EU nicht beitreten kann,
stammen.
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Teilrevision
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Differenzen – Divergences
Siehe Jahrgang 1997, Seite 1178 – Voir année 1997, page 1178

Beschluss des Nationalrates vom 10. März 1998
Décision du Conseil national du 10 mars 1998

__________________________________________________________

Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Art. 24a Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 24a al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: Le 10 mars dernier, le
Conseil national a réduit à deux les divergences avec notre
Conseil en ce qui concerne la révision partielle de la loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire. Il s’agit en particulier
des deux divergences suivantes.
La première se trouve à l’article 24a alinéa 2 concernant les
exceptions prévues hors de la zone à bâtir par le droit canto-
nal. Notre Conseil avait décidé, lors des séances du 13 mars
et du 10 décembre 1997, d’adhérer au projet du Conseil fé-
déral. On avait ainsi maintenu, contrairement au Conseil na-
tional, les termes de «bâtiments d’habitation agricoles en bon
état» («gut erhalten»). Maintenant, le Conseil national, sui-
vant la proposition de sa commission, a trouvé une nouvelle
formulation, soit «bâtiments d’habitation agricoles, conservés
dans leur substance» («in ihrer Substanz erhalten»). Le Con-
seil national a voulu biffer le concept de «en bon état», esti-
mant que la nouvelle formulation est plus claire et correspond
mieux au concept contenu dans le message, à la page 28.
La nouvelle formulation souligne le fait que le bâtiment a une
structure de logement agricole qui est encore présente et qui
nécessite quelques travaux de rénovation ou de transforma-
tion pour être utilisée à des fins d’habitation sans rapport
avec l’agriculture. Notre commission vous propose de suivre
la décision du Conseil national.
Ce qui compte, c’est le concept, et non les divergences telle-
ment subtiles entre les mots qu’on pourrait avoir de la peine
à comprendre, et surtout à expliquer.
La commission souligne le concept de base, qui est explicité
dans le message à la page 28 du texte français et à la
page 30 du texte allemand, c’est-à-dire: «Seuls les bâtiments
d’habitation ’en bon état’ peuvent faire l’objet d’un change-

ment complet d’affectation. Cette condition est considérée
comme remplie lorsque les éléments statiques tels que les
fondations, les sols, les parois portantes et les toitures sont
en bon état ou ne nécessitent qu’une légère rénovation. Par
contre, s’il faut démolir des parties entières du bâtiment, le
changement d’affectation doit être refusé.»
Notre commission estime que la formulation du Conseil na-
tional, «conservés dans leur substance», remplit et explicite
ce concept qui est contenu dans le message du Conseil fé-
déral.

Koller Arnold, Bundesrat: Es ist tatsächlich wichtig festzu-
stellen, dass es vor allem eine terminologische Streitfrage
war. Über den Inhalt sind sich alle einig. Der Sachverhalt, der
gemeint ist, ist genau jener, den wir in der Botschaft auf
Seite 30 der Interpretation des Begriffes «gut erhalten» zu-
grundegelegt haben. Man war im Nationalrat aber der Mei-
nung, «gut erhalten» sei ein gar subjektiver Begriff und
könnte daher bei der Rechtsanwendung Schwierigkeiten be-
reiten.
Da über den Inhalt selber indessen keine divergierenden
Meinungen bestehen, kann auch der Bundesrat der neuen
Formulierung zustimmen.

Angenommen – Adopté

Art. 37a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Respini Renzo (C, TI), rapporteur: La deuxième divergence
concerne la possibilité de transformer, avec changement
complet d’affectation, les constructions et les installations éri-
gées avant le 1er janvier 1980. Ce concept avait été introduit
par le Conseil national, le 1er octobre de l’année passée, à
l’article 24quater alinéa 2: «Sont autorisés les changements
complets d’affectation lorsque les constructions et installa-
tions ont été érigées avant le 1er janvier 1980.» Notre Con-
seil, le 10 décembre 1997, avec le Conseil fédéral, s’y était
opposé. Le 10 mars 1998, le Conseil national a alors introduit
la nouvelle formulation pour régler ce problème, qui est con-
tenue dans l’article 37a des dispositions transitoires.
Il s’agit en fait de constructions et installations existantes,
donc déjà bâties, hors de la zone à bâtir et qui ne sont pas
conformes à cette même zone. Le principe pour régler ce
problème est indiqué à l’article 24quater alinéa 1er, c’est-
à-dire la garantie de la situation acquise, où l’on dit: «....
peuvent être utilisées conformément à leur destination ....»,
même si lesdites constructions et installations ne sont pas
conformes à la zone d’affectation. Une scierie qui se trouve
en dehors de la zone à bâtir peut continuer à être utilisée en
tant que scierie parce qu’il y a la garantie de la situation ac-
quise.
Ces constructions peuvent être rénovées; la solution est indi-
quée à l’article 24quater alinéa 2: «L’autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et instal-
lations, leur transformation partielle, leur agrandissement
mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement.» Ça veut dire
qu’une scierie qui se trouve en dehors de la zone à bâtir peut
être rénovée, peut être transformée partiellement ou même
agrandie, mais toujours dans le but d’une utilisation en tant
que scierie.
Le problème n’est pas résolu, ni dans le droit actuel ni dans
les propositions qu’on a suivies jusqu’à présent, pour le chan-
gement d’affectation de ces constructions qui sont situées
hors de la zone à bâtir: une scierie qui se trouve en dehors
de la zone à bâtir ne peut pas être affectée à une autre acti-
vité artisanale ou commerciale, et ne peut pas, par exemple,
être transformée en dépôt.
Dès lors, pour résoudre ce problème, le Conseil national a
décidé, le 1er octobre de l’année passée, du principe selon
lequel, pour ces constructions érigées avant le 1er janvier
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1980, tout changement complet d’affectation était possible.
Cette clause générale allait trop loin, car la loi aurait permis
expressément tous les changements complets d’affectation
de toutes les constructions et installations se trouvant hors de
la zone à bâtir, à la seule condition d’avoir été érigées avant
le 1er janvier 1980. D’après cette solution, tout immeuble,
même agricole, aurait pu être transformé en immeuble com-
mercial. Nous avons refusé cette décision qui allait manifes-
tement trop loin, au-delà de l’esprit même de la loi.
La solution adoptée par le Conseil national, le 10 mars der-
nier, est plus restrictive. Il s’agit de la disposition que je vous
ai citée à l’article 37a des dispositions transitoires. En quoi
consiste-elle?
1. Elle se réfère uniquement aux constructions et installa-
tions à usage professionnel qui ne sont plus conformes à la
zone d’affectation. Il s’agit donc d’immeubles qui sont hors de
la zone à bâtir, mais qui ont déjà une utilisation à des fins
commerciales et artisanales. Donc, ce ne sont pas des im-
meubles agricoles.
2. Ces constructions, artisanales et commerciales, ont été
érigées avant le 1er janvier 1980. Donc, la date de l’entrée en
vigueur de la LAT est la date où l’on a fixé, au fond, la diffé-
rence entre la zone à bâtir et la zone agricole. Et ces cons-
tructions, érigées avant le 1er janvier 1980, ne sont plus con-
formes à la zone d’affectation.
3. Ces constructions, artisanales et commerciales, ne sont
plus conformes à la zone d’affectation, en raison d’une modi-
fication de celle-ci – c’est le deuxième élément qui permet la
transformation. Pour ces constructions, un changement d’af-
fectation est possible: par exemple, une scierie peut être
transformée en un dépôt, ou bien un dépôt en une scierie.
Mais tout le monde a averti que ce n’était pas la même chose:
l’impact sur l’environnement, les émissions, le bruit, etc.,
peuvent changer notablement. Dès lors, la formulation de
l’article 37a des dispositions transitoires prévoit que c’est le
Conseil fédéral qui doit fixer les conditions dans lesquelles
ces transformations peuvent être autorisées. Notre commis-
sion estime, avec le Conseil national, que cette formulation
est assez prudente et permet au Conseil fédéral de faire un
usage restrictif des possibilités de transformer ces biens im-
mobiliers. Notre commission estime aussi qu’il serait profita-
ble de trouver une réglementation pour ces immeubles, afin
de régler leur destin. Car, aujourd’hui, un changement com-
plet d’affectation n’est tout simplement pas possible.
La commission vous recommande d’accepter sa proposition
et d’adhérer à la décision du Conseil national.

Koller Arnold, Bundesrat: Bei dieser letzten Differenz zum
Nationalrat geht es um zonenfremde gewerbliche Bauten
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Es wäre vielleicht
gut, wenn die Redaktionskommission das im Marginale im
Hinblick auf die Schlussabstimmung noch präzisieren würde.
Zur Sache selber: Der Ständerat war ja mit dem Bundesrat
seinerzeit der Auffassung, dass der erste nationalrätliche Be-
schluss vom vergangenen Herbst – wonach bezüglich all je-
ner Bauten und Anlagen, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt
worden sind, künftig auch vollständige Zweckänderungen zu-
lässig sein sollen – über das Ziel hinausschiesst. Die natio-
nalrätliche Kommission ist sich dessen auch bewusst gewor-
den und hat dann diese vollständige Zweckänderungsmög-
lichkeit explizit auf gewerblich genutzte Bauten beschränkt.
Vollständige Zweckänderungen sollen dabei zum einen be-
züglich jener Gewerbebauten zulässig sein, die bereits vor
dem Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes – eben am
1. Januar 1980 – und damit zu einer Zeit erstellt wurden, als
das mit dem Raumplanungsgesetz von Bundesrechtes we-
gen eingeführte Zonenregime noch gar nicht bestand. Zum
anderen sollen die erweiterten Umnutzungsmöglichkeiten als
Ausfluss der Bestandesgarantie auch jenen Gewerbebauten
zustehen, die nach dem Inkrafttreten des Raumplanungsge-
setzes in Übereinstimmung mit der damals geltenden Zonen-
ordnung erstellt worden waren, zu einem späteren Zeitpunkt
aber, insbesondere im Zuge einer Redimensionierung zu
grosser Bauzonen, zonenwidrig wurden.

Die vom Nationalrat nun vorgenommene Einschränkung hat
die erwünschte Konsequenz, dass altrechtliche nichtlandwirt-
schaftliche Wohnbauten nicht mehr zu irgendwelchen ge-
werblichen Zwecken umgenutzt werden können. Dadurch
wird die ganze Problematik vor allem in quantitativer Hinsicht
massgeblich entschärft, weil es, wie gesagt, nur noch um ge-
werbliche Bauten geht.
Der Nationalrat hat überdies eine Delegation an den Bundes-
rat vorgenommen und ihn ausdrücklich dazu verpflichtet, die
Frage, unter welchen Voraussetzungen derartige Zweckän-
derungen von altrechtlichen oder zonenwidrig gewordenen
gewerblichen Bauten möglich sein sollen, auf Verordnungs-
stufe zu klären. Es ist deshalb wahrscheinlich wichtig, dass
ich Ihnen bereits heute signalisiere, welches die Stossrich-
tung der vom Bundesrat zu setzenden Schranken sein
könnte; angesichts der Bedeutung der Frage ist indessen
klar, dass dann auch noch ein Vernehmlassungsverfahren
durchgeführt werden muss.
Der Bundesrat möchte diesen Auftrag in etwa wie folgt erfül-
len: Die für den Regelfall geltende Schranke, wonach Zweck-
änderungen höchstens mit einer massvollen Erweiterung
einhergehen dürfen, muss selbstverständlich auch gelten,
wenn vollständige Zweckänderungen gewerblicher Bauten in
Frage stehen. Derartige Zweckänderungen dürfen mit Blick
auf Raum und Landschaft somit keinesfalls auch noch mit er-
heblichen Erweiterungen der bestehenden Bausubstanz ein-
hergehen.
Schliesslich scheint uns wesentlich, dass die wichtigen Anlie-
gen der Raumplanung vor allem auch dann verletzt wären,
wenn die neue Zweckbestimmung der konkret in Frage ste-
henden Baute eine erhebliche Erweiterung der bestehenden
Erschliessung erfordern würde.
Um die möglichen Auswirkungen der hier in Frage stehenden
Zweckänderungen in kontrollierbare Bahnen zu lenken, wäre
es wohl am sachgerechtesten, wenn die in Artikel 24a
Absatz 4 für die kantonalrechtlichen Ausnahmen statuierten
Bewilligungsvoraussetzungen auch hier sinngemäss ange-
wendet würden.
Zusammenfassend lässt sich daher aus der Sicht des Bun-
desrates folgendes festhalten: Mit der vorgeschlagenen Be-
stimmung werden die Anliegen der gewerblichen Kreise im
Grundsatz akzeptiert, ohne dass wir Gefahr laufen, uns
schon bald mit kaum mehr kontrollierbaren Auswirkungen
konfrontiert zu sehen. Da es dann wie gesagt um eine Kon-
kretisierung auf Verordnungsstufe geht, werden wir diese
Leitplanken, die ich Ihnen heute schon signalisiere, in einer
Vernehmlassung zur Diskussion stellen. Die Schranken wer-
den wir dann in Würdigung der Vernehmlassungsergebnisse
auf Verordnungsstufe definitiv festlegen.
Ich bitte Sie, diesem Kompromissvorschlag zuzustimmen,
und möchte wie gesagt die Redaktionskommission dazu an-
regen, das Marginale im eingangs erwähnten Sinne noch zu
präzisieren.

Präsident:  Sie haben damit den Übergangsbestimmungen
in der Fassung des Nationalrates zugestimmt und gleichzei-
tig die Redaktionskommission beauftragt, die entsprechende
Ergänzung «ausserhalb von Bauzonen» im Randtitel vorzu-
nehmen.

Angenommen – Adopté
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Vogel, Vollmer, von Allmen, von Felten, Waber, Weber
Agnes, Widmer, Widrig, Wiederkehr, Zapfl, Zbinden, Zwy-
gart (130)

Dagegen stimmen – Rejettent le projet:
Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, Binder, Blocher,
Bonny, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dettling, Dreher,
Egerszegi, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen,
Fischer-Seengen, Freund, Frey Walter, Fritschi, Giezendan-
ner, Gusset, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Kofmel, Maurer,
Moser, Mühlemann, Müller Erich, Schenk, Schlüer, Speck,
Stamm Luzi, Steiner, Stucky, Theiler, Vetterli, Weigelt, Weye-
neth, Wittenwiler (39)

Der Stimme enthalten sich – S’abstiennent:
Bührer, Fehr Lisbeth, Föhn, Friderici, Jaquet, Kunz, Leuba,
Sandoz Suzette, Seiler Hanspeter, Spielmann (10)

Entschuldigt/abwesend sind – Sont excusés/absents:
Aeppli, Alder, Bezzola, Couchepin, Eggly, Jeanprêtre, Leu,
Pelli, Pidoux, Pini, Randegger, Ruffy, Scherrer Jürg,
Schmied Walter, Steinegger, Steinemann, Tschopp, Vallen-
der, Wyss, Ziegler (20)

Präsidium, stimmt nicht – Présidence, ne vote pas:
Leuenberger (1)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral
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Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Teuscher Franziska (G, BE): Mit der vorliegenden Teilrevi-
sion des Raumplanungsgesetzes werden die Signale in der
Raumplanung und in der Landwirtschaft nicht auf Grün ge-
setzt. Daher lehnt die grüne Fraktion die vorliegende Teilre-
vision ab.
Die Raumplanung gerät mit der vorliegenden Teilrevision auf
die schiefe Bahn. Eine gefährliche Entwicklung, soll doch die
Raumplanung eigentlich das Ziel verfolgen, die Raument-
wicklung in geordnete Bahnen zu lenken. Nicht nur raumpla-
nerisch, sondern auch agrarpolitisch setzt die vorliegende
Teilrevision die Zeichen völlig falsch. Statt mit einer konse-
quenten Ökologisierung der Landwirtschaft dem Bauernhof-
sterben entgegenzuwirken, wird hier mit völlig verfehlten Mit-
teln versucht, bodenunabhängige Produktionsformen wieder
salonfähig zu machen.
Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes wurde mit der
Notwendigkeit begründet, der Landwirtschaft müssten neue
Erwerbsmöglichkeiten erschlossen werden. Dieses Verspre-
chen weckt nur falsche Hoffnungen, denn mit der Öffnung
der Landwirtschaftszone wird es wenige Gewinnerinnen und

Gewinner, aber sehr viele Verliererinnen und Verlierer ge-
ben: Erste Verliererin ist die Landschaft, denn die Lockerung
der Raumplanungsvorschriften geht zu Lasten des raumpla-
nerischen Grundprinzipes, welches zwischen Siedlungs- und
Nichtsiedlungsgebiet unterscheidet. Zweite Verliererin ist die
Landwirtschaft, denn Masthallen und Hors-sol-Betriebe wür-
den die bodenabhängige Produktion konkurrenzieren. Dritte
Verliererin ist das Gewerbe, denn dem bestehenden Ge-
werbe würde eine Konkurrenz entgegengestellt, welche von
billigem Boden aus mit ungleich langen Spiessen arbeiten
könnte. Vierte Verlierende schliesslich sind wir alle, Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler, denn wir hätten neue Infra-
strukturen und die negativen Folgen der Intensivlandwirt-
schaft zu berappen.
Wird die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes in der
Schlussabstimmung angenommen, so ist dies ein Fehlent-
scheid, den nur noch das Volk korrigieren kann. In diesem
Fall werden die Grünen zusammen mit namhaften Umwelt-,
Natur- und Heimatschutzorganisationen sowie mit wichtigen
Planungsfachverbänden das Referendum gegen diese Vor-
lage ergreifen.

Dupraz John (R, GE): Après le discours écolototalitaire con-
tre tout assouplissement des règles d’aménagement du terri-
toire, au nom du groupe radical je tiens à faire la déclaration
suivante.
Ce Parlement ne peut pas à la fois demander aux milieux
agricoles d’être plus compétitifs, d’être plus performants sur
les marchés, et en même temps leur imposer dans leur envi-
ronnement des règles toujours plus rigoureuses qui empê-
chent leur développement et la diversité de leurs activités. Le
groupe radical estime que ces améliorations et ces assou-
plissements de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
ne remettent absolument pas en cause la priorité de l’activité
agricole en zone agricole, mais qu’ils permettent une diver-
sité, notamment dans les régions marginales, ainsi qu’une
occupation décentralisée du territoire nécessaire à une acti-
vité économique diversifiée, à un entretien du territoire tel
que nous le connaissons aujourd’hui.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’entériner
cette loi.

Präsident:  Die liberale Fraktion verlangt das Wort nicht; ich
danke dafür.

Durrer  Adalbert (C, OW): Ich spreche als ehemaliger Kom-
missionssprecher zum Raumplanungsgesetz und im Namen
der CVP-Fraktion zu dieser Vorlage. Mit dieser Gesetzesvor-
lage möchten wir eine siebenjährige Leidensgeschichte ab-
schliessen. Die Motion Zimmerli hat 1991 eine Neuumschrei-
bung der Landwirtschaftszone verlangt im Sinne einer Land-
wirtschaftspolitik, wie wir sie dem 7. Landwirtschaftsbericht
und jetzt auch der «Agrarpolitik 2002», die ja doch mehrheits-
fähig wird, zugrunde gelegt haben. Wir haben auf der ande-
ren Seite gesehen, dass dieses Rahmengesetz im ganzen
Bereich der Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen den re-
gionalen Verschiedenheiten zu wenig Rechnung trägt, zu
eng und zu wenig flexibel ist. Wir haben versucht, flexibel
darauf zu reagieren; der Vorschlag der damaligen Experten-
kommission, die ich präsidieren durfte, ging sicher in vielen
Punkten zu weit. Man hat in einem zum Teil konstruktiven
Dialog, auch mit grünen Kreisen, wesentliche Verbesserun-
gen erreichen können. Frau Teuscher, Sie haben leider an
diesem Dialog nie konstruktiv mitgearbeitet, sondern wollten
das Rad zurückdrehen, sogar noch hinter das Raumpla-
nungsgesetz von 1980. Ich möchte nur folgendes festhalten:
Mit dieser Gesetzesvorlage halten wir den Grundsatz der
Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet konse-
quent ein. Wir setzen ganz klare Schranken für Öffnungen.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass mit dem geltenden
Raumplanungsgesetz die Gefahr einer grossen Rechtsver-
wilderung besteht, und dieser wollen wir Einhalt gebieten. Es
besteht auch die Gefahr, dass in der Landwirtschaft eine
grosse Vergandung stattfindet, indem viele landwirtschaftli-
che Gebäude nicht mehr umgenutzt werden. Wenn Sie jetzt
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versuchen, Frau Teuscher – wahrscheinlich zum ersten Mal
in Ihrem Leben –, mit dem Gewerbe zusammenzuspannen,
dann muss ich sagen, das ist ein untauglicher Versuch. Wir
haben gerade mit dem Gewerbe zusammen versucht, diese
Schranken so zu setzen, damit dem Gewerbe im ländlichen
Raum keine Konkurrenz entsteht; es geht hier um unterge-
ordnete nebengewerbliche Tätigkeiten von Landwirten und
um gar nichts anderes.
Eine letzte Bemerkung: Sie bemühen den Steuerzahler, Frau
Teuscher, aber Sie wissen ganz präzise, dass in dieser Vor-
lage gerade dem Aspekt der Infrastrukturkosten Grenzen ge-
setzt werden. Wir haben gesagt, es dürften keine neuen und
zusätzlichen Infrastrukturkosten entstehen. Sie stellen also
wider besseres Wissen Behauptungen in den Raum.
Ich rufe die Umweltorganisationen auf, von einem Referen-
dum abzusehen und es nicht auf eine unnötige Zerreissprobe
ankommen zu lassen. Es wird nicht nur um dieses Gesetz
gehen, Sie schaffen dann für andere Vorlagen, die Ihnen
wichtig sind, schlechte Voraussetzungen. Ich glaube, das
wollen wir alle nicht.
Ich ersuche Sie, dieser Vorlage zuzustimmen.

Brunner  Toni (V, SG): Nach Frau Teuschers Ankündigung
des Referendums sträuben sich mir die Haare; meine feinen,
glatten Haare sind schon recht durcheinandergewirbelt wor-
den.
Wir haben während der ganzen Kommissionsarbeit auf die
Anliegen aus grünen und Naturschutzkreisen Rücksicht ge-
nommen, und am Schluss kommt die Ankündigung dieses
Referendums!
Die ländliche Bevölkerung wohnt nicht in einem zoologischen
Garten wie Tiere, die man ab und zu füttern kann, sondern
wir wollen eigentlich auch noch leben. Und dazu brauchen
wir eine flexible Nutzung der Landwirtschaftszone. (Beifall)

Namentliche Abstimmung
Vote nominatif
(Ref.: 1865)

Für Annahme des Entwurfes stimmen – Acceptent le projet:
Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, Baumberger, Bin-
der, Bircher, Blaser, Bonny, Borer, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Caccia, Cavadini Adriano, Christen, Columberg,
Comby, Deiss, Dettling, Dormann, Dreher, Ducrot, Dupraz,
Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, Engler,
Epiney, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Filliez, Fischer-Hägglingen,
Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Friderici, Frit-
schi, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Michel, Grossen-
bacher, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst,
Hegetschweiler, Heim, Hess Otto, Hess Peter, Hochreute-
ner, Imhof, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger,
Lauper, Leuba, Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Maitre,
Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Nebiker,
Oehrli, Pelli, Philipona, Raggenbass, Ruckstuhl, Ruf,
Rychen, Sandoz Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, Scheu-
rer, Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Wal-
ter, Seiler Hanspeter, Simon, Stamm Judith, Stamm Luzi,
Steffen, Steiner, Stucky, Suter, Theiler, Tschuppert, Vallen-
der, Vetterli, Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wit-
tenwiler, Zapfl (104)

Dagegen stimmen – Rejettent le projet:
Aguet, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Diener, Dünki, Fankhauser,
Fasel, Fässler, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans,
Jaquet, Jutzet, Keller Christine, Ledergerber, Leemann,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Müller-Hemmi,
Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Renn-
wald, Roth, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teu-
scher, Thür, Vermot, Vollmer, von Allmen, von Felten, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler (60)

Der Stimme enthalten sich – S’abstiennent:
Béguelin, Blocher, Bortoluzzi, David, Eymann, Frey Walter,
Grendelmeier, Gusset, Meyer Theo, Nabholz, Speck, Wie-
derkehr, Zwygart (13)

Entschuldigt/abwesend sind – Sont excusés/absents:
Aeppli, Alder, Bezzola, Couchepin, Eggly, Heberlein, Jean-
prêtre, Keller Rudolf, Leu, Marti Werner, Pidoux, Pini, Rand-
egger, Ratti, Ruffy, Scherrer Jürg, Steinegger, Steinemann,
Thanei, Tschäppät, Tschopp, Wyss (22)

Präsidium, stimmt nicht – Présidence, ne vote pas:
Leuenberger (1)

An den Bundesrat – Au Conseil fédéral

96.059

Infrastruktur
des öffentlichen Verkehrs.
Bau und Finanzierung
Infrastructure
des transports publics.
Réalisation et financement

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 612 hiervor – Voir page 612 ci-devant
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Hollenstein Pia (G, SG): Sie wissen, dass sich die grüne
Fraktion während den Verhandlungen über die Bauvorlage
für die Neue Eisenbahn-Alpentransversale bis zum Schluss
für vorläufig nur eine neue Transitachse eingesetzt hat. Was
heute zur Abstimmung vorliegt, beurteilen wir als den grösst-
möglichen Kompromiss, der im National- und Ständerat mög-
lich war. Im Sinne einer Rücksichtnahme auf die in unserem
Land herrschenden regional- und staatspolitischen Sensibili-
täten akzeptieren wir das vorliegende Resultat und werden
dem Alpentransitbeschluss auch zustimmen.

A. Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von
Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs
A. Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au finance-
ment des projets d’infrastructure des transports pu-
blics

Namentliche Abstimmung
Vote nominatif
(Ref.: 1866)

Für Annahme des Entwurfes stimmen – Acceptent le projet:
Aguet, Banga, Bangerter, Baumann Ruedi, Baumann Ste-
phanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bircher, Blaser, Bonny,
Borel, Bühlmann, Burgener, Caccia, Carobbio, Cavadini
Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby,
David, de Dardel, Deiss, Diener, Dormann, Dünki, Dupraz,
Durrer, Ehrler, Engelberger, Epiney, Eymann, Fankhauser,
Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, Filliez, Fischer-Seengen, Frit-
schi, Gadient, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gross
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin
Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Heberlein, Heim, Herczog, Hess Peter, Hochreu-
tener, Hollenstein, Hubmann, Imhof, Jans, Jaquet, Jutzet,
Keller Christine, Kofmel, Kühne, Lachat, Langenberger, Lau-
per, Ledergerber, Leemann, Loretan Otto, Lötscher, Maitre,
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96.040

Bundesgesetz
über die Raumplanung.
Teilrevision
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
Révision partielle

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 316 hiervor – Voir page 316 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 10. März 1998
Décision du Conseil national du 10 mars 1998

___________________________________________________________

Bundesgesetz über die Raumplanung
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 38 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

96.059

Infrastruktur
des öffentlichen Verkehrs.
Bau und Finanzierung
Infrastructure
des transports publics.
Réalisation et financement

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 291 hiervor – Voir page 291 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 17. März 1998
Décision du Conseil national du 17 mars 1998

___________________________________________________________

A. Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von
Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs
A. Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au finance-
ment des projets d’infrastructure des transports pu-
blics

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 31 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

B. Bundesbeschluss über den Bau der schweizeri-
schen Eisenbahn-Alpentransversale
B. Arrêté fédéral relatif à la construction de la ligne fer-
roviaire suisse à travers les Alpes

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

An den Nationalrat – Au Conseil national

96.090

Bahnreform
Réforme des chemins de fer

Schlussabstimmung – Vote final
Siehe Seite 282 hiervor – Voir page 282 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 17. März 1998
Décision du Conseil national du 17 mars 1998
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A. Eisenbahngesetz
A. Loi sur les chemins de fer

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

B. Bundesgesetz über die Personenbeförderung und
die Zulassung als Strassentransportunternehmung
B. Loi fédérale sur le transport de voyageurs
et les entreprises de transport par route

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

C. Bundesgesetz über den Transport im öffentlichen
Verkehr
C. Loi fédérale sur le transport public

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

D. Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundes-
bahnen
D. Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen

(Einstimmigkeit)

E. Bundesbeschluss über die Refinanzierung der
Schweizerischen Bundesbahnen
E. Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de
fer fédéraux

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Entwurfes 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat – Au Conseil national

Präsident:  Wir stehen am Schluss der Frühjahrssession. Sie
war geprägt durch die Bundesratswahl, durch gewichtige
Sachgeschäfte, durch Vorgänge in unmittelbarer Nähe des
Parlamentsgebäudes und insbesondere durch Entwicklun-
gen ausserhalb unserer Landesgrenzen, die nicht nur die
Aufmerksamkeit von uns allen erfordern, sondern eine ver-
tiefte politische Verarbeitung innerhalb und ausserhalb der
eidgenössischen Räte und auf allen politischen Ebenen er-
heischen.


